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Ne ferais-je pas mieux d’enterrer mes larmes dans le sable au bord de la mer, dans 
une solitude absolue? Mais je n’ai jamais pleuré, car les larmes se sont transformées 
en pensées aussi amères que les larmes 

Emil Cioran: Sur les crimes du désespoir 

 

 

 

 

 

 

Ich danke meinen Eltern, meinem Bruder, meinem Betreuer, Prof. Kramer und allen, denen ich 
sonst noch auf die Nerven gegangen bin. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. FORSCHUNGSINTERESSE 

 Im Fokus dieser Arbeit stehen die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der 

Andengemeinschaft, einem regionalen Integrationsmechanismus in Lateinamerika. Dieses 

Forschungsthema ist tatsächlich bloß der „kümmerliche“ Rest  eines Projekts, das ursprünglich 

das gesamte Panorama der europäisch-lateinamerikanischen Verhältnisse auf seiner Agenda 

hatte. Diese Agenda speiste sich aus den vorwiegenden Interessen, die sich im Rahmen meines 

Studiums entwickelten und die sich einerseits auf die Prozesse der europäischen Integration 

richteten, die einen wesentlichen Aspekt der Transformation von Politik in Europa darstellen, 

und andererseits auf den lateinamerikanischen Kontinent. Der Grund, warum das Thema dieser 

Arbeit letztlich inhaltlich auf einen spezifischen Raum innerhalb Lateinamerikas eingeschränkt 

werden musste, lag vor allem am Umfang des ursprünglichen Vorhabens, der im Rahmen einer 

Diplomarbeit nicht zu bewältigen war. Die  Eingrenzung fällt vor allem deshalb auf die andine 

Integration, weil sie einen bereits seit längerer Zeit existierenden Integrationsmechanismus 

darstellt, an dem sich die gesellschaftlichen und staatlichen Transformationen über verschiedene 

historische Phasen und Entwicklungsprojekte hinweg besonders plastisch beobachten und den 

Prozessen der europäischen Integration parallel gegenüberstellen lässt. Hinzu kommen zwei 

weitere Faktoren: Zum einen verfügt die Andengemeinschaft über eine Reihe eigener 

supranationaler Organe, die eine Analyse der Verschiebung von staatlicher Herrschaft über 

mehrere räumliche Ebenen hinweg analog zu den Strukturen der EU erlaubt. Zum anderen 

fanden gerade in der Andengemeinschaft rezente Prozesse der räumlich-staatlichen 

Veränderung statt, die letztlich in eine offensichtliche Krise der Integration führten und die in 

denselben zeitlichen Kontext fielen, in dem auch die Beziehungen zur Europäischen Union 

intensiviert wurden. Es schien daher spannend, das Forschungsinteresse auf die Beziehungen 

zwischen diesem spezifischen lateinamerikanischen Integrationsmechanismus und der EU zu 

konzentrieren. 
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1.2. FORSCHUNGSSTANDPUNKT 

Im Kontrast zu einem wissenschaftlichen Verständnis, das sich zunehmend auf einzelne Felder 

und Spezialgebiete beschränkt und sich dort auf einen herrschenden „state of the art“ 

zurückzieht, der nicht weiter problematisiert wird, geht der Autor dieser Arbeit davon aus, dass 

die Offenlegung und die Begründung des eigenen Forschungsstandpunktes eine wesentliche 

Aufgabe von Wissenschaft ist. Damit sind wir bereits mitten im Thema, denn die selbstreflexive 

Frage nach dem Standort der eigenen Perspektive ist der Kern eines wissenschaftlichen 

Ansatzes, der als kritische Gesellschaftstheorie bezeichnet werden kann. Diese Arbeit versteht 

sich als Beitrag im Kontinuum einer solchen dialektisch-kritischen Theorieposition. Was ist 

darunter zu verstehen? Nähern wir uns der Frage zwecks einer besseren Veranschaulichung über 

einen literarischen Pfad: Julio Cortázar, dessen Leben und Werk stärker als das der meisten 

anderen lateinamerikanischen AutorInnen zwischen Europa und Lateinamerika pendelte, hat auf 

seinen literarischen Erkundungen zwei entzückende kleine Sorten von Wesen entdeckt und 

beschrieben, die Cronopien und die Famen. Gleich zu Beginn seiner Studien erzählt er uns von 

ihren Reisegewohnheiten (Cortázar 1998, S 536)1: „Wenn die Famen auf Reisen gehen und in 

einer Stadt übernachten wollen, pflegen sie folgendes zu tun: Ein Fame geht ins Hotel und 

erkundet behutsam die Preise, die Güte der Betttücher und die Farbe der Teppiche. Der zweite 

verfügt sich auf Polizeikommissariat und gibt die bewegliche und die unbewegliche Habe der 

drei sowie den Inhalt ihrer Koffer zu Protokoll. Der dritte Fame geht zum Krankenhaus, schreibt 

die Listen der diensthabenden Ärzte ab und notiert sich ihre Spezialgebiete. Sind diese 

Vorkehrungen getroffen, finden sich die Reisenden auf dem Marktplatz ein, teilen einander ihre 

Beobachtungen mit und betreten ein Café, um einen Aperitif zu trinken. Zuvor aber fassen sie 

sich an den Händen und tanzen Ringelreihen. Dieser Tanz wird ‚Famenfreude‘ genannt. Wenn 

die Cronopien auf Reisen gehen, finden sie die Hotels besetzt, die Züge sind schon fort, es 

regnet lautstark, und die Taxis wollen sie nicht mitnehmen oder verlangen gesalzene Preise. Die 

Cronopien lassen sich davon nicht entmutigen, denn sie sind des festen Glaubens, daß solche 

Dinge jedermann erlebt, und zur Schlafenszeit sagen sie zueinander: „Die schöne Stadt, die 

wunderschöne Stadt.“ Und träumen die ganze Nacht, daß in der Stadt große Feste gefeiert und 

sie dazu eingeladen werden. Anderntags stehen sie auf und sind von Herzen froh: auf diese 

Weise reisen die Cronopien.“ 

Was hat diese Geschichte mit einer kritischen Gesellschaftstheorie zu tun? In Cortázars 

Erzählung existieren zwei verschiedene Klassen von Wesen, die -egal ob sie von diesem 

Antagonismus profitieren oder unter ihm leiden- die Differenzen zwischen ihren Existenzen als 

                                                      
1 Die Erzählung erschien unter dem Originaltitel „Historias de cronopios y de famas“ und wurde für die deutsche 
Ausgabe bei Suhrkamp von Wolfgang Promies übersetzt.  



 

 
- 11 - 

 

naturgegeben erachten. Es ist dieser im Alltag verankerte feste Glaube, die Selbstgewissheit, 

dass „jedermann solche Dinge erlebt“, dass sie quasi natürlich bedingt und nicht zu ändern 

seien, gegen die sich die kritische Theorie richtet. Umgelegt auf eine wissenschaftstheoretische 

Ebene bedeutet dies, dass die  implizite Annahme herrschender sozialwissenschaftlicher 

Perspektiven, die Realität bilde eine natürlich gewachsene Oberfläche, die einer von außen an 

sie herangetragenen neutralen wissenschaftlichen Betrachtung festen Halt gewährt, den 

zentralen Punkt bildet, gegen den eine kritische Gesellschaftstheorie aufbegehrt. Eine 

Grundlegung dieses kritischen Verständnisses von Wissenschaft (im deutschen Sprachraum) 

stammt von Max Horkheimer, der in seiner Schrift „Traditionelle und kritische Theorie“ mit 

Bezug auf die Arbeit von Marx quasi ein Forschungsprogramm kritischer Gesellschaftstheorie 

vorlegt. Während eine traditionelle Theorie die Welt als eine Summe von Faktizitäten begreift, 

die als gegeben hingenommen und von einer erhabenen, neutralen Forschungsperspektive 

untersucht werden können, versteht sich eine kritische Theorie als Teil des Gegenstands selbst, 

auf den sie sich bezieht. Die Welt und die Wahrnehmung der Welt sind beide das Produkt 

menschlicher Praxis, sie haben einen geschichtlichen Charakter und sind Teil eines 

geschichtlichen Prozesses (Horkheimer 2011, S 216). Aus einer solchen Position sind Aussagen 

über die Wahrheit immer bloß relativ, weil die Theorie nicht mit der Welt in einem äußerlichen 

Verfahren abgeglichen wird, sondern Theorie ihren eigenen Gegenstand mit konstruiert, den sie 

beschreibt. Theorie kann sich selbst der Welt und der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht 

entziehen,  sondern ist ein integraler Teil von ihnen. Die Frage ob eine spezifische theoretische 

Anschauung recht hat oder nicht, kann daher auch nicht auf der Basis einer –sine ira et studio- 

betriebenen Faktenschau beantwortet werden, sondern diese Antwort ergibt sich aus der 

gesellschaftlichen Wirkungsmacht dieser Anschauung: „Wenn diese theoretische 

Konstruktionsarbeit und –weise zur theoretischen Praxis eines größeren Kollektivs wird und 

seine Lebensweise bestimmt, so ist diese Theorie in einem spezifisch historischen Sinn rational“ 

(Demirović 2004, S 475). Das gilt sowohl für traditionelle Theorien als auch für kritische, 

letztere sind sich jedoch dieses Umstandes bewusst. Sie anerkennen, dass Theorie bzw. 

theoretische Arbeit selbst ein Teil der gesellschaftlichen Praxis ist, die  immer vor einer 

Alternative steht und sich entscheiden muss: Will sie bloß an der Reproduktion der bestehenden 

Verhältnisse mitwirken, oder ist sie auf eine andere Zukunft gerichtet und auf die Momente der 

Veränderbarkeit, zu denen sie beiträgt (ebd. S 476)? Diese Entscheidung kann nicht sistiert oder 

zurückgestellt werden, in jenem Moment, in dem Theorie sich als wissenschaftliche Praxis 

herstellt, ist diese Entscheidung bereits –in die eine oder andere Richtung- getroffen. Während 

die kritische Theorie ihre eigene Geschichtlichkeit und Dialektik anerkennt, geht der 

Positivismus, der an die Tradition des cartesianischen Denkens anknüpft, von einer „Annahme 

der wesentlichen Unveränderlichkeit des Verhältnisses von Subjekt, Theorie und Gegenwart“ 

aus (Horkheimer 2011, S 228). Gerade der Anspruch der Neutralität seitens des Positivismus 
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wirkt so besonders stark als prägende gesellschaftlich-wissenschaftliche Praxis. Dieses 

traditionelle wissenschaftliche Selbstverständnis übt durch die Beurteilung einer  objektiv   

angenommenen Welt in wissenschaftlichen Begriffen und Urteilen eine affirmative 

gesellschaftliche Funktion aus. Im Zuge der fachlichen Entwicklung einzelner 

wissenschaftlicher Disziplinen werden spezifische, eingegrenzte, „sachliche“ Probleme 

bearbeitet, deren Lösung als materieller wissenschaftlicher Output und Selbst-Legitimation 

präsentiert werden kann (ebd. S 222ff). Die kritische Theorie richtet sich hingegen auf das 

gesellschaftliche Ganze, als dessen Teil sie sich begreift, zu dem sie aber in einen „bewußten 

Widerspruch“ tritt (ebd. S 224): Sie erkennt sich selbst als einen geschichtlichen Akt, als 

Moment der Produktion von Gesellschaft, aber tritt in Widerspruch zu jenen in und an der Welt 

wirkenden antagonistischen Kräften, die ihrer Perspektive der Veränderung entgegenstehen. In 

sehr ähnlicher Weise unterscheidet Robert Cox –ohne explizit Bezug auf die Arbeit 

Horkheimers oder anderer Repräsentanten der Frankfurter Schule zu nehmen, 

Problemlösungstheorie und kritische Theorie: „[P]roblem-solving theory (…) takes the world as 

it finds it, with the prevailing social and power relationships and the institutions into which they 

are organized, as the given framework of action. The general aim of problem solving is to make 

these relationships and institutions work smoothly by dealing effectively with particular sources 

of trouble“ (Cox, 2001, S 88). Der Problemlösungstheorie stellt er die kritische Theorie 

gegenüber: [C]ritical theory (…) is critical in the sense that it stands apart from the prevailing 

order of the world and asks how that order came about. Critical theory (…) does not take 

institutions and social power relations for granted but calls them into question by concerning 

itself with their origins and how and whether they might be in process of changing. It is directed 

toward an appraisal of the very framework for action, or problematic, which problem-solving 

theory accepts as its parameters“ (ebd. S 88f). Cox gibt dieser Differenzierung von traditioneller 

und kritischer Theorie –auf der Basis eines von ihm wesentlich mit entwickelten neo-

gramscianischen Theoriegebäudes- eine Richtung, die bei Horkheimer noch nicht in der 

Klarheit und Eindeutigkeit angelegt ist, obwohl sich bereits wichtige Hinweise darauf finden. In 

einer Kommentierung der Schrift „Traditionelle und kritische Theorie“ arbeitet Axel Honneth 

zwei grundlegende Tendenzen heraus, die sich sozusagen gleichberechtigt durch Horkheimers 

Text ziehen und die seine Konzeption einer kritischen Theorie, die sich ihrer eigenen 

Entstehungs- und Verwertungsbedingungen und ihrer Rolle im historischen Prozess bewusst ist, 

auf zweifache Weise interpretierbar machen (Honneth 2006, S 231). Auf der einen Seite kann 

Horkheimers Text so gelesen werden, dass er sein Theorieprojekt evolutionistisch im Prozess 

der Steigerung der Produktivkräfte verankert und damit als Reflexionsform gesellschaftlicher 

Arbeit im weitesten Sinn versteht. Auf der anderen Seite vertritt Horkheimer an einigen Stellen 

auch die Auffassung, dass kritische Theorie in der Materialität gesellschaftlicher Kämpfe und 

Auseinandersetzungen verankert ist, in denen sich antagonistische Interessen –Klassen bzw.  
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rassistisch oder geschlechtsspezifisch differenzierte Gruppen- gegenüberstehen und um 

Herrschaft oder Befreiung streiten. Die zweite Lesart, in der Theorie als Teil dieser Kämpfe 

begriffen wird, ist jene, die auch Cox vertritt und die auch dieser Arbeit zugrundegelegt werden 

soll. Ganz stark und deutlich wird ein solches Verständnis einer kritischen Theorie, an die sich 

anknüpfen lässt, in einer bestimmten Passage in Horkheimers Text: „Die Theorie als Moment 

einer auf neue gesellschaftliche Formen abzielenden Praxis ist dagegen kein Rad eines 

Mechanismus, der sich in Gang befindet. Wenn auch Siege und Niederlagen eine vage Analogie 

zur Bewährung und zum Versagen von Hypothesen in der Wissenschaft bilden, so hat der 

oppositionelle Theoretiker nicht die Beruhigung, daß sie zu seinem Fach gehören. Er kann sich 

nicht das Loblied singen, daß Poincaré auf die Bereicherung durch Hypothesen gesungen hat, 

die man verwerfen mußte. Sein Beruf ist der Kampf, zu dem sein Denken gehört, nicht das 

Denken als etwas Selbständiges, davon zu Trennendes“ (Horkheimer 2011, S 233).  

Theorie, die sich als Teil der gesellschaftlichen Kämpfe versteht, die sich im Rahmen dieser 

Kämpfe entscheiden muss (und will), welche Position sie bezieht, hat notwendigerweise einen 

„Zeitkern“, weil sie untrennbar mit den veränderlichen geschichtlichen Prozessen im 

gesellschaftlichen Ganzen verbunden ist, in deren Rahmen sie sich entfaltet. Diese von der 

kritischen Theorie erfahrene Realität ist eben keine unveränderliche Konstante, sondern eine 

Bewegung (Demirović 2004, S 488). Probleme stellen sich für die Theorie daher  nicht objektiv, 

sondern werden erst durch das Prisma der gesellschaftlichen Kämpfe hindurch, „über ihre 

Brüche und Klippen“ (Müller et. al., 1994, S 145),  als solche wahrgenommen. Die Theorie, die 

sich im Rahmen dieser Bewegung formiert, als Teil der einen oder andren Seite auf diesem 

Kampffeld, muss sich notwendigerweise mit der geschichtlichen Veränderung bzw. 

Verlagerung dieser Kämpfe selbst verändern. Die Aufgabe einer sich als kritisch verstehenden 

Theorie im Rahmen dieser Bewegung  ist das Auf-den-Begriff-Bringen von emanzipatorischen 

Praxen und eine Perspektive auf die Transzendenz gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse 

(Brand 2004, S 118). Dies trifft gerade auch für eine Arbeit wie diese zu, die sich mit den 

Verhältnissen von „Peripherie“ und „Zentren“ auseinandersetzt, zwei Begriffe, die unter Bezug 

auf räumlich-soziale Kämpfe und Antagonismen geprägt wurden. Die „Dritte Welt“ wurde in 

der traditionellen Bereichstheorie der Entwicklung (als Entwicklungstheorie) in der Regel als 

passiver Empfänger einer von den Zentren ausgehenden geschichtlichen Evolution dargestellt 

(ebd. S 94). Aus einer kritischen Perspektive gibt es jedoch keine mehrfachen, voneinander 

getrennten Welten, keine erste, zweite oder dritte, sondern eine einheitliche, deren Verhältnisse 

–freilich nicht harmonisch sondern konfliktiv und herrschaftsdurchzogen- zusammenhängen. 

Eine eindimensionale Rede von der „Peripherie“ hat daher –wie Brand richtig bemerkt- immer 

etwas Simplifizierendes, egal ob diese Simplifizierung von einer positivistisch und traditionell 

disponierten Modernisierungstheorie oder einer kritischen, aber zu schematischen 



 

 
- 14 - 

 

Dependenztheorie ausgeht. Das „Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen 

Theorien“, das Ulrich Menzel nach dem „Finale Grande“ des Kalten Krieges verkündete und 

mit dem er die von einem Verständnis gesellschaftlicher Totalität angeleitete Untersuchung von 

Nord-Süd-Verhältnissen endgültig zugunsten von Theorien der mittleren Reichweite 

verabschieden wollte (Menzel 1992, S 38ff), ist aus der Perspektive einer kritische Theorie als 

wissenschaftliche Praxis im Rahmen sozialer Kämpfe zu verstehen, in der die Obsolenz eines 

bestimmten Theorietypus behauptet wird, der sich mit den „Problemen“ der Entwicklung und 

der Unterentwicklung beschäftigte. Menzels Perspektive entspricht der der traditionellen 

Theorie, die einen theoretischen Fundus als epistemologisches Instrument begreift, das an eine 

objektive Realität angelegt wird. Aus einer kritischen Perspektive ist seine Intervention aber 

gerade Teil des sich verändernden Spektrums der gesellschaftlichen Kämpfe in  diesem 

konkreten historischen Moment: Die -sicher mangelhafte- theoretische Reflexion 

antagonistischer gesellschaftlicher Kämpfe in Peripherien und Zentren soll mit dem erklärten 

Ende der Dritten Welt gleich vollständig  in die Schublade der Wissenschaftsgeschichte gelegt 

werden, weil unbrauchbar. Für eine kritische Perspektive, die Theorie als Teil dieser Kämpfe 

auffasst, ist das mitnichten so. Mit dem Ende des Kalten Kriegs werden nicht alle 

gesellschaftlichen Kämpfe eingestellt und es erschallen allenthalben die Posaunen des sozialen 

Friedens,  sondern sie setzen sich fort.  Es verändern sich bloß die historischen  Formen der  

gesellschaftlichen Kämpfe und die Bewegungen, in denen sie stattfinden. Theorie im kritischen 

Sinn nimmt bewusst an diesen Veränderungen teil und muss sie daher auch reflektieren, ihren 

„Zeitkern“ rekapitulieren, aber sie darf sich nicht selbst mit Mann und Maus über Bord werfen 

und versenken. An diesem Gedanken orientiert sich diese Arbeit. Sie soll einen Beitrag im 

Rahmen einer so verstandenen kritischen Theorie leisten, in der zum einen gegenwärtige 

periphere und zentrale gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Lateinamerika und Europa 

reflektiert werden. Zum anderen kann damit aber auch eine Perspektive über ihren 

gegenwärtigen Zustand hinaus geöffnet werden, weil diese Verhältnisse entschlüsselt, 

denaturalisiert und damit auch angreifbar gemacht werden. 
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1.3. FORSCHUNGSFRAGEN UND GLIEDERUNG 

Die ursprüngliche Konzeption, mit der ich an die Analyse der Beziehungen zwischen Europa 

und Lateinamerika herangegangen bin, unterschied sich wesentlich von dem theoretischen Weg, 

den ich letztendlich tatsächlich gewählt habe. Dazwischen lag ein längerer theoretischer 

Suchprozess, in dessen Verlauf ich nach Erklärungsansätzen Ausschau hielt, mit der bestimmte 

Fragen, die mir von bisher studierten Theorieansätzen nur ungenügend beantwortet schienen, 

besser in den Blick zu bekommen wären. Diese Forschungsfragen bildeten den Anstoß zu einer 

perspektivischen Differenzierung, die sich bei einer gründlicheren Beschäftigung mit dem 

Thema der politischen Verhältnisse in Lateinamerika und ihrer Beziehung zu Europa 

schrittweise eingestellt hat, und die sich bestimmten einschlägigen Sichtweisen der dominanten 

mainstream-Perspektiven zu entziehen trachtete. Mit den wachsenden Zweifeln an der 

Erklärungslogik und der Erklärungsfähigkeit dieser etablierten Modellvorstellungen erfolgte 

eine graduelle Hinwendung zu einer theoretischen Linie, die man pauschalierend gerne als 

marxistisch bezeichnet. Meine Rezeption dieses marxistischen Theoriegebäudes vollzog sich 

allerdings wesentlich über den Kanon spezifisch lateinamerikanischer Deutungen und 

Interpretationen, die sich um den Begriff der „Abhängigkeit“ und der „Dependenz“ gruppierten, 

und deren zentralen Annahmen -wie ich später bemerkte- selbst nicht ganz unproblematisch 

waren. Daraus entwickelte sich schließlich der Versuch, die Einsichten der Dependenztheorie, 

die insgesamt für mich  sehr produktiv wirkten und viel Schlüssiges enthielten, durch die Brille 

eines etwas anders gelagerten theoretischen Zugangs neu zu lesen. Dieser Zugang basiert vor 

allem auf den Arbeiten von Nicos Poulantzas, dessen Einsichten zum Verhältnis von Staat und 

Gesellschaft mir geeignet erschienen, wichtige Teile der Fragen, die ich an die transatlantischen 

Verhältnisse zwischen Lateinamerika und Europa hatte, besser und differenzierter beantworten 

zu können als die traditionelle Lateinamerikanistik, die allzu oft nur an der gesellschaftlichen 

Oberfläche baggert. Welche Fragen waren dies nun, die mich in diesem Zusammenhang  

beschäftigten? 

Die wichtigste dieser Fragen betraf sicherlich das Verhältnis von Politik und Ökonomie bzw. 

von Staat und Gesellschaft. Wie hingen diese scheinbar getrennten Sphären zusammen? Diese 

Frage drängte sich insbesondere auch bei der Beschäftigung mit den Beziehungen zwischen 

Europa und Lateinamerika, bzw. später im Speziellen mit den Staaten der Andengemeinschaft 

auf. Die Außenbeziehungen der EU gliedern sich, so scheint es zumindest, fein säuberlich 

entlang unterschiedlicher europarechtlicher vertraglicher Grundlagen auf: Zum einen die 

Instrumente und Mechanismen der ersten Säule, die wegen der starken Rolle, die supranationale 

Apparate (bzw. im europarechtlichen Jargon: „Organe“) darin spielen, von der Literatur zur EU 

als „vergemeinschaftet“ bezeichnet werden und sich auf die Aspekte der Außenhandelspolitik 
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beziehen. Zum anderen die zweite Säule der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die 

wegen der viel geringeren Involvierung supranationaler Apparate als „intergouvernementale“ 

Zusammenarbeit beschrieben wird. Das Problem, auf das ich bei der Beschäftigung mit den 

Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika im Kontext dieser säuberlichen 

Unterscheidung schnell  stieß, war folgendes: Es gibt im lateinamerikanischen Raum –bis auf 

eine Ausnahme- keine Operationen im Rahmen der gemeinsamen Außenpolitik. Dafür nimmt 

seit den 1970er Jahren die „Kooperation“ in handelspolitischen und entwicklungspolitischen 

Aspekten mit wachsender Breite und Tiefe zu, die sich auch in verschiedenen vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen lateinamerikanischen Staaten und Staatengruppen auf der einen und 

der europäischen Integration und der an ihr teilnehmenden Mitgliedsstaaten auf der anderen 

Seite manifestiert. Wie soll dieses Bild gedeutet werden? Gibt es kein „politisches“ Interesse -

im engen Sinn der klassischen, traditionellen politikwissenschaftlichen Theorien- Europas an 

Lateinamerika? Kann man sich zufrieden geben mit der Abwandlung eines auf die USA und 

ihre Außenpolitik gemünzten Zitats von Calvin Coolidge: The business of Europe is business? 

Diese Bemerkung von Coolidge ist gewiss ein Bonmot, aber welchen analytischen Wert hat es? 

Eine erste Brücke auf dem Weg zu einer möglichen Beantwortung der Frage, wie das Verhältnis 

von Politik und Ökonomie analytisch erfasst werden kann legte für mich ein Text von Michael 

Smith, in dem er –auf der Basis ähnlicher Schlüsse, die ich bei der Beschäftigung mit den 

europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen gezogen hatte- hinsichtlich der europäischen 

Außenpolitik die provokante Frage stellt: „Does the flag follow trade?“ Seine These läuft darauf 

hinaus, die gemeinsame europäische Handelspolitik als den eigentlichen, weil institutionell 

„vergemeinschafteten“ Kern der europäischen Außenpolitik zu identifizieren (Smith, 1998, S 

78): „I will argue that external economic relations and external economic policies are the core of 

EU ‚foreign policy‘. In these areas, the EU through  the European Community (EC) has 

developed a growing potential for strategic action. The truly important questions, thus are about 

the process by which external relations and policies are politicised.“ Smiths Text gräbt die 

wichtigen, entscheidenden Aspekte an, er tut dies aber, wie mir später klar wurde, aus einer 

klassischen institutionalistischen Sicht, die ihn zwar die richtige Frage stellen, aber nicht die 

richtige Antwort finden ließ. Das liegt an den selbstgesteckten Parametern, über die der 

Institutionalismus nicht hinaus reichen will. So spürt Smith zwar -sehr luzide- einen 

springenden Punkt meiner eingangs erwähnten Forschungsfrage bezüglich des Verhältnisses 

von Staat und Ökonomie auf, wenn er bemerkt, dass die Grenzen zwischen dem politischen 

„Innen“ und dem „Außen“ der Handelspolitik nicht so klar gezogen seien, wie man gemeinhin 

annimmt, und dass parallele Prozesse der Internalisierung und der Externalisierung diese 

Grenzen verwischen; „Outsider“ und ihre strategischen Aktivitäten und Bedürfnisse seien Teil 

des EG-Prozesses, umgekehrt projizieren europäische „Insider“  ihre strategischen Interessen 

auch über die Grenzen der EG hinaus (ebd. S 79). Smith widmet den Rest des Texts der Analyse 
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des institutionellen Gefüges innerhalb und außerhalb der EG, dessen Kräfte und Mechanismen 

aus seiner Sicht eine Verbindung zwischen der Weltwirtschaftsordnung und der Konstitution 

der europäischen Außenhandelspolitik herstellen. Seine Argumentation weist aber zwei 

wichtige Schwachstellen auf, die bei mir Zweifel an der Erklärungskraft der 

institutionalistischen Theorien säten und schließlich den entscheidenden Anstoß für eine 

theoretische Umorientierung gaben. Erstens behebt Smith nicht wirklich das Dilemma der 

Dichotomisierung zwischen „internen“ und „externen“ Erklärungsfaktoren. Er trennt nach wie 

vor analytisch zwischen inneren Ursachen der Politisierung des Außenhandels, wie etwa 

institutioneller Aktivismus oder  Bedürfnisse einzelner Mitgliedsstaaten, und äußeren wie zum 

Beispiel Sektorlogiken und systemischer Handlungsdruck (ebd. S 85ff). Zweitens erklärt Smith 

den konkreten Zusammenhang zwischen dem institutionellen Verhalten („agency“) und den 

ökonomischen Prozessen nicht, sondern setzt ihn bloß voraus. Institutionen werden hier zu 

handelnden, weitgehend autonomen Akteuren, die die  gegebenen ökonomischen Interessen 

„politisieren“. Es fehlt der Blick auf die gesellschaftliche Totalität. Diese beiden Schwachstellen 

machten mir klar, dass es einer Theorie bedarf, die gerade diese gesellschaftliche Totalität 

reflektiert, um die Frage der Rolle von Politik und Ökonomie in den Beziehungen zwischen 

Lateinamerika und Europa wirklich beantworten zu können. Diese theoretische Anstrengung 

fand ich bei Nicos Poulantzas, mit dessen Arbeiten ich in einem anderen Zusammenhang in 

Berührung kam, und dessen -modifizierte und aktualisierte- theoretische Perspektive das Gerüst 

dieser Arbeit bildet. 

Ein zweite Frage, die mich beim konkreten Studium der europäisch-lateinamerikanischen 

Beziehungen beschäftigte war die des Verhältnisses zwischen der europäischen bzw. andinen 

Ebene der Politik und den einzelnen Mitgliedsstaaten. Letztere spielen im Gesamtbild 

europäischer Beziehungen zu Lateinamerika bzw. im Panorama der andinen Integration eine zu 

offensichtliche Rolle (im Rahmen konkreter politischer Initiativen wie beispielsweise dem 

ersten europäisch-karibisch-lateinamerikanischen Gipfel), um sie vernachlässigen zu können. 

Diese Frage provozierte im Zuge der Arbeiten zum theoretischen Kapitel eine 

Auseinandersetzung mit dem Problem des politischen Mehrebenen-Modells bzw. mit der 

kritisch-materialistischen Raumtheorie. Eine Erklärung, die auf die Beschreibung der 

europäischen Integration als ein politisches System sui generis hinauslief, das seine 

Eigentümlichkeiten schlichtweg axiomatisch hinnimmt, schien mir eher  eine Kapitulation vor 

der aufgeworfenen Forschungsfrage zu sein, wie die Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Ebenen der Politik (Integrationsebene, Nationalstaat, lokale Ebene) analysiert werden können. 

So entstand der Bezug zur Frage, wie Raum und räumliche Ebenen sozial produziert werden. 

Eine dritte Frage, die vor allem aus der Aneignung der Dependenztheorie im Rahmen des 

Studiums resultierte, bezog sich auf das Verhältnis zwischen historischer Analyse und dem 
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theoretischen Erklärungsmodell. In vielen Arbeiten zu verschiedenen Aspekten der europäisch-

lateinamerikanischen Beziehungen spielt ein historischer Exkurs die Rolle einer Pflichtübung, 

die pro forma vorgeturnt wird, um bloß das Feld abzustecken, auf dem man anschließend die 

akademische Kür plant, in der man sich dann den eigentlich interessanten Fragen zuwendet. 

Gerade weil sich aber meine theoretische Perspektive zunehmend in eine Richtung wandte, die 

danach fragte, wie soziale und politische Verhältnisse sich entwickelt haben, wie sie 

„geworden“ sind, anstatt sie nur deskriptiv zu erörtern, schien eine sehr viel engere, integrale 

Einbeziehung der geschichtlichen Prozesse in das theoretische Gerüst geboten. Diese 

Einbeziehung versuchte ich über eine Vermittlung der Arbeiten Cardosos und Falettos, zwei 

(außergewöhnlichen) Dependenztheoretikern und der theoretischen Perspektive von Nicos 

Poulantzas herzustellen. Obwohl Zweifel bleiben, ob dieser Versuch tatsächlich gelungen ist,  

entspricht dieser doch dem Bemühen, die Historie zu mehr als nur einem 

politikwissenschaftlichen Randparameter zu machen.  

Alle diese drei Fragen sind sehr grundsätzliche, theoretische Fragen auf einer relativ abstrakten 

Ebene, aber sie wurden im Rahmen der Beschäftigung mit konkreten Phänomenen und 

Zusammenhängen hinsichtlich des Themas, das ich bearbeiten wollte, aufgeworfen, und sie 

kehrten in ihrer Beantwortung im Lauf des Arbeitsfortschritts auch wieder auf diese konkrete 

Ebene zurück. Diese Fragen, und die Art und Weise, wie ich sie im Rahmen der Entwicklung 

einer theoretischen Perspektive zu beantworten versuchte, prägen auch die Gliederung und den 

Aufbau dieser Arbeit. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Herausarbeitung der 

geschichtlichen Dimension der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen, die mit den 

ersten Kolonisierungsprojekten beginnt. Möglicherweise wäre es vernünftiger gewesen, diese 

historischen Aspekte erst nach oder überhaupt gleich in Verbindung mit dem anschließenden 

zweiten, theoretischen Teil auszubreiten, aber mir erschien es klüger die Analyse der 

geschichtlichen Aspekte voranzustellen, weil sie schrittweise auch an die später entwickelte 

theoretische Perspektive heranführt. Der zweite, theoretische Abschnitt, der sich vor allem der 

Diskussion der Staatstheorie von Nicos Poulantzas widmet, versucht gleichzeitig über die von 

Poulantzas selbst entwickelten Gedanken hinaus eine theoretische Modifizierung und 

Spezifizierung vorzunehmen, mit deren Hilfe sich die konkreten Verhältnisse in den 

Beziehungen zwischen EU und den Andenstaaten, auf die ich meinen Fokus aus Gründen des 

Arbeitsumfangs reduzieren musste, erklären lassen. Dies entspricht dem Bemühen, den 

„Zeitkern“ von Poulantzas Theorie offenzulegen und sie entsprechend dem aktuellen Stand 

gesellschaftlicher Kämpfe zu adaptieren (ohne sie dabei zu denunzieren). In einem dritten 

Abschnitt wird schließlich der Versuch unternommen, die konkreten gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse, strategischen Projekte, und staatliche Politiken, die in den europäisch 

andinen Beziehungen eine Rolle spielen, im Kontext des theoretischen Konzepts zu 
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interpretieren und zu entschlüsseln. Die Beziehungen zwischen der EU und den Staaten der 

andinen Integration werden dabei vor allem über einen Rekurs auf den poulantzianischen 

Begriff der „imperialistischen Kette“ erschlossen. Möglicherweise kann man den Vorwurf 

erheben, dass diese Analyse sich zu sehr an das theoretische Gebäude von Poulantzas anlehnt, 

aber man kann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Ob die poulantzianische 

Perspektive tatsächlich in der Lage sein wird, diese komplexen und vielschichtigen Prozesse zu 

erklären, kann für mich erst am Ende dieser Arbeit feststehen, und nicht schon zu Beginn. 

Dieser dritte Abschnitt charakterisiert sich in diesem Sinne als „work in progress“, als 

vorläufige analytische Leistung, die dem aktuellen Stand der in dieser Arbeit entwickelten 

theoretischen Perspektive entspricht. Diese Perspektive ist nicht der Weisheit letzter Schluss, 

sondern muss selbstkritisch reflektiert, fortentwickelt oder in Teilen auch verworfen werden.  
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2. HISTORISCHER TEIL 

2.1. VORBEMERKUNGEN 

 Das Ziel dieses Abschnitts ist die Klärung der Frage, welchen Einfluss die historischen 

Konfigurationen der Beziehungen zwischen Lateinamerika und Europa auf die aktuelle 

Situation haben. Wenn ein historische Abriss nicht eine bloße Alibi-Funktion für die Erklärung 

sozialwissenschaftlicher Fragestellungen einnehmen soll, in dem ein Ereignis bloß 

chronologisch neben das andere gestellt wird, in der Hoffnung, ein Zusammenhang möge sich 

von selbst finden lassen, stößt man bei den Überlegungen zur Bedeutung von historischen 

Entwicklungen für die Gegenwart schnell auf den Kern eines sozialwissenschaftlichen 

Problems: Der Einfluss des geschichtlich Vergangenen auf die Gegenwart lässt sich ohne einen 

Rekurs auf eine –wie auch immer konzipierte- strukturelle gesellschaftliche Ebene, in der diese 

Historizität sedimentiert ist, nicht bestimmen. Wenn also der retrospektive Blick auf die 

Geschichte, mit dem aktuelle Konstellationen  erklärt werden sollen, tatsächlich 

wissenschaftlich Sinn machen soll, so muss das Interesse zunächst einer genaueren Bestimmung 

des Strukturproblems gelten. Nur auf diese Weise können Fragen nach dem „kolonialen Erbe“ 

Lateinamerikas2 beziehungsweise nach historisch bedingten Abhängigkeiten, Asymmetrien oder 

Ungleichgewichten auch schlüssig in eine politikwissenschaftliche Arbeit integriert werden. Zur 

Verdeutlichung dieses Problems empfiehlt sich ein kurzes, relativ banales Gedankenexperiment, 

das am Beginn der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen ansetzt. Ohne Europa und 

seine Expansion in die Welt an der Schwelle zwischen den historiographisch festgelegten 

Perioden des Mittelalters und Neuzeit, gäbe es kein Lateinamerika. Der amerikanische 

Doppelkontinent war vor der Ankunft der Europäer bevölkert von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Gesellschaften, die sich selbst nie als Einheit verstanden. Diese Einheit wurde 

erst durch den Aufbau kolonialer Ordnungen seitens der iberischen -später auch anderer 

europäischer- Kolonisatoren erzwungen, die ihre lateinischen Sprachen als Standard und 

gleichzeitig als Herrschaftsinstrument durchsetzten (Guggenberger 1993, S 66). Wäre diese 

Expansion von der anderen Seite des Atlantiks ausgegangen, wie würde wohl heute Europa 

heißen? Welche Sprache würde gesprochen werden? 

                                                      
2 Der Begriff Lateinamerika wurde zuerst von Michel Chevalier zur Legitimierung der Intervention Napoleons III. in 
Mexiko  entwickelt und setzte sich später gegen alternative Begriffe (Hispanoamerika, Iberoamerika) durch (Harwich 
Vallenilla 1993, S 103). Unter dem Begriff Lateinamerika werden im Folgenden alle spanisch- und portugiesisch-
sprachigen Länder Süd- und Mittelamerikas sowie Kuba und die Dominikanische Republik verstanden 
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  Gerade die Einschätzung des historischen Verhältnisses zwischen Europa und Lateinamerika 

steht unter dem Eindruck einer großen, ideologisch angeleiteten Kontroverse die sich im 

20.Jahrhundert vor allem entlang der Begriffe von „Entwicklung“ und „Unterentwicklung“ 

entspann (Hensel 2001, S185f). Während die Modernisierungstheorie die Unterentwicklung 

Lateinamerikas im Vergleich mit Europa auf endogene Entwicklungshemmnisse zurückführte, 

die sie vor allem in der dualen Struktur moderner und traditionaler gesellschaftlicher Segmente 

vermutete, und auf die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der wirtschaftlichen 

Situation Europas bzw. Nordamerikas und Lateinamerikas verzichtete, nahm die Dependencia-

Theorie, die im Umfeld der 1948 gegründeten CEPAL (Comisión Económica Para América 

Latina) und ihres späteren Leiters, Raúl Prebisch, entstand, eine gegenteilige Position ein: Die 

Vertreter dieser Schule richteten ihr Augenmerk auf den Gesamtkomplex internationaler 

Herrschaftsbeziehungen und Ausbeutungsstrukturen und machten vor allem exogene Faktoren 

für die Unterentwicklung Lateinamerikas verantwortlich. Im Theorem ungleicher „terms of 

trade“ werden die langfristigen Preise von Import- und Exportprodukten miteinander 

verglichen, anhand derer sich eine tendenzielle Benachteiligung Lateinamerikas erkennen lasse. 

Demzufolge müssen aufgrund unterschiedlicher Preisentwicklungen lateinamerikanische 

Volkswirtschaften immer mehr Exportgüter, vor allem Rohstoffe, für eine gleichbleibende 

Menge an Importgütern, vor allem Fertigprodukte und Industriegüter, ausführen (Boeckh, 2000, 

S172) 3 . Die Annahmen der originär nicht-marxistischen Dependenz-Theorie 4  ähnelten den 

Überlegungen zum Ursprung der kapitalistischen Akkumulation, die bereits Karl Marx im 

„Kapital“ anstellte. Die Ausplünderung der Kolonien und die Aneignung der Arbeitskraft der 

                                                      
3  Die ökonomische Argumentation der CEPAL war freilich komplexer, vor allem hinsichtlich der Ursachen 
ungleicher Terms of Trade: Prebisch erklärte diese ungleiche Entwicklung vor allem durch die unterschiedlichen 
Effekte von Handelszyklen in Zentren und Peripherie. Weil die industrielle Arbeiterklasse der Zentren besser 
organisiert war, konnte sie die Wohlstandszuwächse in Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs besser gegen den 
Lohndruck in wirtschaftlichen Abschwungphasen verteidigen als die agrarische Arbeiterschaft der Peripherien, 
welche daher überproportional die Kosten weltwirtschaftlicher Kontraktion tragen mussten. Preise peripherer 
Primärgüter steigen daher zwar im Aufschwung stark an, fallen im Abschwung aber noch stärker. Darüber hinaus 
würden sich technologische Produktivitätsgewinne tendenziell von den Peripherien in die Zentren verlagern, ein 
Argument, das etwa zur gleichen Zeit auch der Ökonom Hans W. Singer aufgriff und durch die grundsätzlich 
unterschiedliche Einkommenselastizität hinsichtlich der Nachfrage nach Primär- bzw. Industriegütern erklärte. Später 
wurden diese beiden sehr ähnlichen Erklärungsversuche zur sogenannten „Prebisch-Singer-These“ zusammengefasst 
(Love 1996, S 229ff; Becker/ Schwank 2009, S 122). Zudem ergänzten verschiedene Autoren bzw. Autorinnen der 
Dependenztheorie die These der sich säkular verschlechternden Terms of Trade um weitere Argumente zur Erklärung 
der lateinamerikanischen Entwicklungsblockade. Vor allem die technologische Abhängigkeit in der Produktion von 
Investitions- bzw. Kapitalgütern und die Gewinntransfers multinationaler Konzerne wurden als zentrale Ursachen der 
Abhängigkeit identifiziert (Bieling 2007, S 41). 
4  Love bzw. Becker und Schwank unterscheiden zwischen dem nicht-marxistischen Strukturalismus, den sie 
institutionell in der CEPAL verorten, und der sich ab den 1960ern daraus herausschälenden Dependencia-Schule, die 
sich stärker marxistischen Argumenten zuwandte und der sie zum Beispiel die Arbeiten von Mauro Marini, Osvaldo 
Sunkel, Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto und André Gunder Frank zurechnen (Love 1996, S 246ff; 
Becker/Schwank, 2009, S 118ff). Es muss aber zwischen theoretischer Positionierung einerseits und politischer 
Orientierung am Reformismus bzw. Sozialismus andererseits unterschieden werden, weil diese -etwa im Fall 
Cardosos- auseinanderklaffen können (Becker/Schwank ebd. S 134). Da man daher bloß von eher strukturalistischen 
und eher dependenztheoretischen Autoren sprechen kann und sich beide mit demselben Problem auseinandersetzten, 
nämlich dem der Abhängigkeit, spricht jedoch nichts grundsätzlich dagegen, den Begriff der Dependenztheorie auch 
auf beide anzuwenden. Eine Differenzierung müsste dann eher entlang der klassischen Unterscheidung von 
reformistischen bzw. revolutionären theoretischen Perspektiven erfolgen (Kay 1989, S 15).   
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dort lebenden Menschen zur Produktion von Mehrwert wären demzufolge Hauptmomente im 

Prozess der ursprünglichen Akkumulation gewesen, die den Startschuss für nachfolgende 

kapitalistische Akkumulationsprozesse bildeten (Institut für Marxismus –Leninismus beim ZK 

der SED: Marx Engels Werke (MEW), 1983,  S 779). Die Bedeutung des Kolonialismus für 

diesen Prozess beschreibt Marx so: „Das Kolonialsystem reifte treibhausmäßig Handel und 

Schiffahrt. Die „Gesellschaften Monopolia“ (…) waren gewaltige Hebel der Kapital-

Konzentration. Den aufschießenden Manufakturen sicherte die Kolonie Absatzmarkt und eine 

durch das Marktmonopol potenzierte Akkumulation. Der außerhalb Europa direkt durch 

Plünderungen, Versklavung und Raubmord erbeutete Schatz floß ins Mutterland zurück und 

verwandelte sich hier in Kapital“ (MEW, S 781). Rosa Luxemburg entwickelte später im 

Anschluss an diese Überlegungen ihre Theorie des Imperialismus, in der sie diese Prozesse der 

gewaltsamen Aneignung zu einer notwendigen, über den zeitlichen Kontext der frühen Neuzeit 

hinausgehende Bedingung des Kapitalismus erklärte, der „zu seiner Existenz und 

Fortentwicklung nicht-kapitalistischer Produktionsformen als seiner Umgebung“ bedürfe 

(Luxemburg 1966 [1913], S316)5. Sowohl an Marxens Annahme der Bedeutung des kolonialen  

Ressourcentransfers für den Aufbau der kapitalistischen Akkumulation als auch an der simplen 

und im Grunde –zumindest hinsichtlich der Behauptung einer historischen Linearität- 

widerlegbaren Annahme der ungleichen „terms of trade“ wurde vieles auch zu Recht kritisiert 

(Hensel 2001, S187.) Bernecker weist darauf hin, dass sich zumindest für das 19. Jahrhundert 

belegen lässt, dass  die Entwicklung der „terms of trade“ nicht für Gesamtlateinamerika 

pauschaliert werden kann, sondern dass sich -abhängig von den Hauptexportgütern- die 

wirtschaftlichen Austauschverhältnisse einiger lateinamerikanischer Länder in bestimmten 

historischen Phasen verbesserten, während sie sich für andere verschlechterten (Bernecker 

2004, S 62). Zudem wirft er der Dependencia-Theorie zum einen eine illegitime Rückprojektion 

bestimmter historischer Konstellationen am Ende des 19.Jahrhunderts auf frühere historische 

Phasen vor, zum anderen eine mechanisch argumentierende, ökonomistische Verkürzung im 

Rahmen des Theorems ungleicher „terms of trade“, die schlichtweg simplifizierend und 

unterkomplex ist (Bernecker 1992, S 104; Bernecker 2004, S 57).  Ähnlich argumentiert 

                                                      
5 Für Luxemburg  benötigt der Kapitalismus nicht-kapitalistische soziale Schichten als Absatzmarkt für seinen 
Mehrwert, als Bezugsquelle seiner Produktionsmittel und als Reservoir an kapitalistisch verwertbaren Arbeitskräften. 
Aufgrund dieser Erfordernisse stehen naturalwirtschaftliche Produktionsformen der kapitalistischen Akkumulation zu 
jeder Zeit entgegen, weil sie in der Lage sind, für ihren Selbsterhalt zu produzieren, keinen oder nur geringen Bedarf 
nach fremden Waren haben und vor allem Produktionsmittel und Arbeitskräfte binden, die sie damit der 
kapitalistischen Verwertung entziehen (Luxemburg, 1966 [1913], S 317). Der Kapitalismus führe daher 
notwendigerweise einen „Vernichtungskampf gegen die Naturalwirtschaft in jeder historischen Form“ (Luxemburg 
1966 [1913], ebd.), um sich der Quellen der Produktivkräfte zu bemächtigen, Arbeitskräfte für die kapitalistische 
Verwertung freizusetzen, die Warenwirtschaft einzuführen und die Landwirtschaft vom Gewerbe zu trennen 
(Luxemburg 1966 [1913], S317f). Der Kapitalismus hat für Luxemburg daher als konkreter geschichtlicher Prozess 
zwei Seiten: Eine besteht in den Produktionsstätten des Mehrwerts im Rahmen eines scheinbar zivilen, entwickelten 
Kapitalismus und vertraglicher Lohnarbeitsverhältnisse, die andere vollzieht sich zwischen kapitalistischen und nicht-
kapitalistischen Produktionsformen im Rahmen von gewaltsamen Kolonialisierungen, Kriegen und Plünderungen 
(Luxemburg 1966 [1913], S 397). 
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Boeckh, der den Vertretern der Dependencia zwar das historische Verdienst einräumt, „Prozesse 

der Entwicklung und Unterentwicklung in eine historische Perspektive gestellt zu 

haben“(Boeckh 1993, S113), ihnen jedoch gleichzeitig vorwirft, diese zu formalistisch und 

funktionalistisch gefasst und damit die Differenzen in der Peripherie, die sich aus den 

spezifischen und durchaus divergenten Entwicklungspfaden unterschiedlicher vorkolonialer und 

kolonialer Gesellschaften ergaben, ignoriert zu haben. Darüber hinaus wurde es verabsäumt, 

auch binnengesellschaftliche Entwicklungsaspekte analytisch einzubeziehen (Boeckh 1993, S 

112). Auch die Bedeutung der geraubten amerikanischen Schätze als Motor der kapitalistischen 

Akkumulation wurde von Historikern in Zweifel gezogen, die die Ursachen des kapitalistischen 

„take off“ eher in der Existenz einer bäuerlichen Mittelschicht und ihrer Mehrproduktion sehen 

und das Volumen des aus den Kolonien transferierten Kapitalstocks als zu gering einschätzen, 

um daraus die Anfänge kapitalistischer Produktion in Europa erklären zu können (O´Brien 

2006, S 41f; Nolte 1999, S 66; Becker 1999, S 37). Wenn die koloniale Wirtschaft aber keinen 

Bezug zu den Metropolen hatte und es nicht zu einer Weltmarktintegration Hispanoamerikas 

unter spanischer Kolonialherrschaft kam, warum, ließe sich mit Pieper dagegenhalten, hielt 

dann Spanien bis in das 18. Jahrhundert an seinem Monopolanspruch über den –zumindest 

transatlantischen- kolonialen Handel fest (Pieper 1996, S 142)? Es lassen sich daher auch 

Gegenargumente zu dieser Relativierung finden. Gegen die Kritik an Marxens These über die 

Bedeutung der amerikanischen Kolonien für die ursprüngliche Akkumulation des Kapitalismus 

ließe sich einwenden, dass sich die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise zwar 

möglicherweise nicht oder nicht vollständig aus ihr erklären lässt, dass jedoch zumindest der 

Finanz- und Handelskapitalismus der italienischen Republiken und der mitteleuropäischen 

Finanzhäuser in den Kolonien eine wichtige Quelle seiner Kapitalvermehrung fand, die später 

zur Finanzierung frühkapitalistischer Produktion relevant war (Becker 1999, S 36; Niess 1991, 

S 106ff; Pietschmann 1994, S 226). Zudem weist Nolte daraufhin, dass es nicht bloß um die 

Quantität des Kapitalstocks ging, der von Amerika nach Europa floss, sondern auch um die aus 

diesen Geldflüssen resultierende hohe Liquidität von Zahlungsmitteln und die dementsprechend 

niedrigen Zinssätze, die für das per Kredit finanzierte Geschäft vieler kleiner Unternehmer 

Bedeutung hatten (Nolte 1999, S 67). Die kolonialen Kapitalflüsse dienten auch zur 

Finanzierung der großen Rüstungsausgaben, die Spanien zugunsten seiner europäischen 

Großmachtpolitik, etwa  im Rahmen der Kriege gegen Frankreich und England, seiner 

Mittelmeerpolitik und seiner Politik im Heiligen Römischen Reich tätigte und von der viele 

Manufakturen -nicht nur in Spanien selbst- profitierten (Nolte 1999, ebd.; Edelmayer 1996, S 

59).  Vor allem aber war der Handel der europäischen Zentren mit der asiatischen Peripherie 

und Semi-Peripherie ein Passivhandel, der ohne die Edelmetallzufuhren aus Amerika nicht 

abgewickelt hätte werden können. Europäische Kaufleute bezahlten im Orient oder in Asien mit 

dem aus Amerika geförderten Silber und Gold, das sie gegen die ersehnten Luxusgüter 
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eintauschen konnten, mit denen sich in Europa so fantastische Renditen erzielen ließen (Nolte 

1999, ebd.) Im Transfer des Edelmetalls,  das in Europa zur Verbreitung der Geldwirtschaft und 

zur Preisrevolution des 16. Jahrhunderts beitrug, lässt sich daher sehr wohl ein wichtiger 

Einflussfaktor  für die Konstitution des Kapitalismus der europäischen Zentren identifizieren 

(Pieper 1996, S 154f), wenngleich dieser Transfer nicht automatisch einen Entwicklungspfad in 

Richtung Kapitalismus implizierte. Dieser hing auch ganz wesentlich von der gesellschaftlichen 

Konstellation der einzelnen europäischen Zentren selbst ab, wie die unterschiedlichen sozialen 

Prozesse in Spanien, Holland oder England belegen (Becker 1999, S37). Zudem wäre es auch 

kurzsichtig, die Frage von Entwicklung und Abhängigkeit ausschließlich auf  ökonomische 

Argumente zu beschränken, weil die Abwanderung potentiell unruhiger und gewaltbereiter bzw. 

(im Fall der englischen Kolonien) religiös und politisch dissidenter Bevölkerungssegmente die 

Pazifizierung und soziale Disziplinierung der sich konsolidierenden europäischen 

Territorialstaaten sehr viel einfacher machte (Nolte 1999, S 69). 

   Hinsichtlich des zuvor erörterten problematischen Theorems ungleicher Tauschverhältnisse 

der Dependencia, die sich in empirischen Untersuchungen -zumindest nicht in der Pauschalität- 

belegen lässt, weist Baer daraufhin, dass letztlich nicht bloß die oberflächliche Analyse der 

„terms of trades“ zwischen einzelnen Nationen genügt, um Abhängigkeitsverhältnisse zu 

bestätigen oder e contrario zu entkräften, sondern auch die Frage untersucht werden muss, 

welche Akteure innerhalb der Nationen die Kontrolle über den Handel ausüben. Diese Kontrolle 

lag historisch lange Zeit, auch nach der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten, in 

europäischer Hand (Baer 1985, S 70). Dieser Einwand deutet bereits auf den irreführenden 

Charakter der  Debatte über die Endogenität oder Exogenität der lateinamerikanischen 

Entwicklung bzw. Unterentwicklung hin. Die entscheidende theoretische Fragestellung ist nicht 

die nach dem Primat „innerer“ oder „äußerer“ Einflussfaktoren, sondern wie diese sich in eine 

historische Struktur einschreiben. Durch den Kolonialismus wurden Strukturen geschaffen, in 

denen koloniale Gesellschaften langfristig und einseitig auf die Metropolen orientiert wurden 

(Becker 1999, S 37). Zu diesen kolonialen „Strukturverzerrungen“ gehört auch die von 

Historikern erforschten koloniale Eigentums- und Vermögenskonzentration, die einseitige 

Entwicklung der Infrastruktur zugunsten der Export- und Extraktionsinteressen, die Verbreitung 

von Monokulturen bzw. Exportgütern, die ausschließlich auf die europäische Nachfrage 

orientiert waren und die Ausdehnung der Latifundienwirtschaft (Bernecker 1992, S112; 

Bernecker 2004, S 62; Pieper 1996, S 155). Durch die Abklärung des  Strukturbegriffs, die von 

vielen Teilnehmern der ideologischen Debatte um Entwicklung bzw. Unterentwicklung 

verabsäumt wurde, lassen sich diese Kontroversen häufig als reine Spiegelfechterei entlarven, 

deren verschiedene Pole sich oft nur durch die schlichte Umkehrung der jeweiligen 

Gegenposition auszeichnen, deren theoretische und axiomatische Defizite sie jedoch 
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grundsätzlich teilen (Boeckh 1993, S 113). Es ist also im Folgenden notwendig, das Augenmerk 

noch ein wenig auf das Problem der historischen Struktur zu werfen und wie sie analytisch 

konzipiert werden kann.  

  Eine tieferreichende Reflexion dieses Strukturproblems dient vor allem auch  als nützliches 

und wirksames Gegengift im Umgang mit diversen akademischen Versuchen der Produktion 

von Mythen bzw. Antimythen. Eine der frühesten dieser Mythenbildungen lässt sich an den 

beiden polemischen Extrempositionen in der Einschätzung des Charakters der spanischen 

Conquista in Amerika beobachten, die unter den Schlagworten der „Leyenda Rosa“ bzw. der 

„Leyenda Negra“ firmieren (Edelmayer 1996, S 45). Während die erste Deutung die spanische 

Kolonisierung als eine weitgehend friedliche, harmonische und im Ergebnis positive 

Einordnung der amerikanischen in die europäische Kultur beschreibt, in der Gewalt und 

Grausamkeit nur Betriebsunfälle bzw. Ausnahmefälle darstellen, geht die zweite Deutung vom 

Gegenteil aus und betrachtet die Grausamkeit und Repression der Eroberer als einziges und 

omnipräsentes Merkmal der Kolonisation. Diese unterschiedlichen, antagonistischen Narrative 

tauchten vor allem in der Debatte um die Feiern des 500jährigen Jubiläums  der Ankunft von 

Kolumbus in Amerika -in seiner Vorstellung allerdings „Indien“- wieder auf und markierten 

zentrale Kampflinien um die Deutungshoheit dieses Ereignisses, die sich auch im 

wissenschaftlich und diplomatisch geführten Kampf um die Begriffe „Entdeckung“, 

„Eroberung“ und schließlich, als scheinbar neutraler Kompromiss, „Begegnung“ niederschlugen 

(Bernecker 1992b, S 1302ff). Im zeitlichen Kontext dieses „Jubiläums“ entstanden auch weitere 

Versuche, diese Mythen fortzuschreiben. Ein besonders eleganter Beitrag zu diesem Genre 

gelingt Reinhard, der in seinem Versuch, Mythen bzw. Anti-Mythen als „ganzheitliche 

Weltdeutungen mit einem umfassenden Sinnangebot,  die von empirischem Wissen nie 

eingeholt werden können“ (Reinhard 1992, S17) zu entlarven, zu dem Schluss kommt, dass 

nicht nur der Völkermord, sondern auch die Dependenz Lateinamerikas ein Mythos sind, weil 

die indigene Bevölkerungsreduktion nach dem Beginn der Conquista primär auf Seuchen und 

die  Abhängigkeit auf bereits präkolumbianisch existierende Entwicklungsrückstände 

zurückzuführen sei (Reinhard 1992, S 18ff). Die entscheidenden Fragen, die er nicht stellt, 

lauten allerdings: Welche indigene Bevölkerung, in welchem Raum zu welcher Zeit? Die 

Ablehnung des Terms Völkermord als kategorialer Begriff für die Situation der Conquista in 

ganz Lateinamerika ist zynisch, denn es gab sehr wohl zeitlich und örtlich fixierbare Morde an 

indigenen Gesellschaften, die die Bezeichnung als Völkermord verdienen. Etwa -um ein neben 

den Massakern des Cortés im Aztekenreich oder der Brüder Pizzaro im Inkareich weniger 

bekanntes Beispiel zu nennen- die Sklavenjagden der „bandeirantes“ in der portugiesischen 

Kolonie Brasilien (Pietschmann 2000, S 89ff; Pfeisinger 2001, S 131). In einer summarischen 

Durchschnittsbetrachtung gehen diese Aspekte freilich verloren. Ebenso ist es zwar aus einer 
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moralischen Sicht verständlich, aber analytisch wenig hilfreich, wenn Assmann sich hinsichtlich 

der Verantwortung des europäischen Kolonialismus für Fehlentwicklungen in Lateinamerika 

nur mehr auf die Frage nach dem „Warum und Woher der unbegrenzten Brutalitätsfähigkeit des 

Westens“ konzentrieren will (Assmann 1993, S 37), deren ideelle Wurzeln er im Sinne eines 

hegelianischen Forschungsprogramms abseits der Analyse gesellschaftlicher 

Machtmechanismen herausarbeiten will, weil eine solche Analyse (Gott behüte!), „die 

gewöhnlich sogar als marxistische Strukturanalyse eingeschätzt wird“ (ebd. S 33), zu begrenzt 

sei. Stattdessen versucht er auf einer  strikt nicht-materialistisch inspirierten Grundlage den 

Geist des Jahres 1492 mit dem von 1992 zu verkoppeln, die ihr gemeinsames ideelles 

Fundament im eurozentrischen Universalitätsanspruch der Moderne hätten. Aus diesem 

Universalitätsanspruch ließen sich sowohl die Brutalität der religiös begründeten „Konquista- 

Missio“ von 1492 als auch die Brutalität der neoliberal begründeten „Markt-Missio“ von 1992 

erklären (Assmann 1993, S39f).  So anerkennenswert der Versuch ist, die Gegenwart im 

europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis aus seiner Vergangenheit zu verstehen, so 

spekulativ, mythifizierend und verschleiernd ist allerdings auch der Verzicht auf eine Klärung 

des materiellen  Strukturbegriffs und seines Bezugs zu den Strategien einzelner Akteure. Die 

Differenzen und materiellen Ursachen historischer Entwicklungen werden im Rahmen einer 

solchen Herangehensweise, wie bereits oben erwähnt, unter den Tisch gekehrt. 

  Wie also lässt sich die historische Strukturdimension und ihr Bezug zu den Prozessen und 

Akteuren der Geschichte adäquat konzipieren? Eine erste, nicht-marxistische aber mit dem 

Marxismus in Korrespondenz stehende Antwort auf dieses Problem gab Fernand Braudel, der 

bereits seit den 1950er Jahren in mehreren Aufsätzen exakt dieses Strukturproblem thematisierte 

und über den Halperin Donghi schreibt, er wäre der erste gewesen, der erkannte, dass „die 

Historiographie nicht nur Wissenschaft dessen ist, was sich verändert, sondern auch 

Wissenschaft dessen, was bleibt“ (Halperin Donghi, 1994, S 13) 6 . Eine weitere, darauf 

                                                      
6 Obwohl er den Strukturbegriff ständig gebrauchte, verstand sich Braudel als „Anti-Strukturalist“, was allerdings 
mehr mit der zu dieser Zeit in Frankreich vorherrschenden Linie des Strukturalismus zusammenhing, der er eine 
mangelnde historische Denkweise vorwarf. (Aguirre Rojas 1999, S 41f). Die fehlende Berücksichtigung historischer 
Prozesse und der Individuen, die darin eine aktive  Rolle spielen, führte für Braudel zu einer Hypostasierung des 
Strukturbegriffs im herrschenden Verständnis des französischen Strukturalismus. Den Schlüssel zur Lösung der 
Strukturfrage bildet in Braudels Werk eine radikale Kritik des historischen Zeitverständnisses der klassischen 
bürgerlichen Geschichtswissenschaft, die in Anlehnung an den physikalischen Newton´schen Zeitbegriff von einem 
homogenen, linearen und ursprünglich leeren, dem Menschen äußerlich vorausgesetzten  Zeitrahmen ausging, der 
von punktuellen historischen Ereignissen mehr oder weniger aufgefüllt wurden (Aguirre Rojas 1999, S 37ff). Diesem 
Modell stellte Braudel die Vorstellung mehrerer differenzierter sozialer und historischen Zeiten gegenüber, die sich 
überlagern, und  im Wesentlichen von den Menschen  selbst im Prozess des Geschichte-Machens hergestellt werden. 
Im Anschluss an diese Überlegung entwickelte er eine Typologie dreier voneinander (analytisch) unterscheidbarer 
Klassen sozialhistorischer Dauer: Eine Zeit der kurzen Dauer (événement), in deren Fokus Ereignisse und 
Begebenheiten des täglichen Geschehens stehen und in der die unmittelbare Erfahrung des Individuums am höchsten 
ist. Eine Zeit mittlerer Dauer (conjoncture), die durch historische Zyklen und Konjunkturen bestimmt wird, die sich 
halbwegs regelmäßig wiederholen und das Bett für den Zeitfluss der Ereignisse darstellen. Schließlich eine Zeit 
langer Dauer (longue durée), der er den wichtigsten Stellenwert einräumte und die die historische Strukturebene 
darstellt. Braudel begreift die  „lange Dauer“ der Geschichte jedoch nicht als mechanische Ebene, die sich über dem 
Wirkungshorizont der menschlichen Ereignisgeschichte erhebt, unerreichbar für die einzelnen Menschen und ihr 
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aufbauende Antwort gab Immanuel Wallersteins Weltsystemtheorie, die ökonomisch-politische 

Hegemoniezyklen im Rahmen eines historisch stabilen Zentrum-Semi-Peripherie-Peripherie-

Modells untersucht (Hensel 2001, S 188f; Wallerstein 2007, S23ff). Für den Zusammenhang 

dieser Arbeit ist jedoch die Beschäftigung mit zwei anderen Autoren relevanter, die beide aus 

dem Umfeld der lateinamerikanischen Dependencia stammen und deren Analysen weit mehr 

sind als nur ein fernes Echo der Vergangenheit: Fernando Cardoso und Enzo Faletto. Bei der 

Lektüre dieser beiden Autoren wird schnell deutlich, dass sich nicht nur die Sozialwissenschaft 

zu undifferenziert über historische Prozesse informiert und „mehr oder weniger unbekümmert 

Verallgemeinerungen mit mehr oder weniger theoretischem Anspruch zu 500 Jahren 

geschichtlicher Entwicklung in Lateinamerika“ verbreitet (Pietschmann 1993, S 46), sondern 

auch umgekehrt die Geschichtswissenschaft in ihrer Kritik an sozialwissenschaftlichen 

Konzepten wie etwa der Dependencia-Theorie zu wenig unterscheidet. Sonst wäre es nämlich 

aufgefallen, dass  im Rahmen der Dependencia-Forschung  tatsächlich eine Fülle keineswegs 

identischer Konzepte von verschiedenen Autoren entwickelt wurde, die sich nur schwer auf 

einen pauschalen Nenner bringen lassen (Hensel 2001, S 188). Cardoso und Faletto 

unterscheiden sich durch ihren strukturellen Ansatz ganz entscheidend von den rein ökonomisch 

argumentierenden Vertretern der Dependencia, die den Fokus allein auf die Entwicklung der 

„terms of trade“ legen (Boeckh 1993, S 113; Cardoso/Faletto 1976, S 12). Sie begreifen den 

Prozess der Veränderung von Sozialstrukturen –also von Entwicklung- als „eine Reihe von 

Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Kräften und Klassen, mit deren Hilfe ein 

Teil von ihnen der Gesamtgesellschaft seine eigene Herrschaftsform aufzuzwingen versucht“ 

(Cardoso/Faletto 1976, S 17). Es gilt daher, nicht bloß ökonomische sondern auch politische 

und soziale Faktoren in die Untersuchung der historischen Struktur von Abhängigkeit 

einzubeziehen und den Begriff der Struktur nicht als unbewegliches, versteinertes Ensemble zu 

begreifen, sondern auch den herrschaftsförmigen Prozess ihrer Herstellung und Reproduktion -

inklusive der Möglichkeit ihrer Veränderung- durch soziale Kräfte zu untersuchen 

(Cardoso/Faletto 1976, ebd.). Dieser Strukturbegriff ist dynamisch, weil er versucht 

„ökonomische und soziale Komponenten von Entwicklung in der Analyse des Verhaltens 

gesellschaftlicher Gruppen miteinander zu verbinden und nicht nur schlicht 

nebeneinanderzustellen (…). Entwicklung resultiert aus der Interaktion gesellschaftlicher 

Gruppen und Klassen, die ein jeweils spezifisches Verhältnis zueinander haben und die, indem 

sie ihre unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen einander gegenüberstellen, 

miteinander ausgleichen und überwinden, dem sozioökonomischen System Leben verleihen“ 
                                                                                                                                                            
Handeln. Vielmehr versteht er darunter die sich langsam  aufbauenden geschichtlichen Formen, die von Menschen 
verschiedener Generationen reproduziert werden und so einen konkreten historischen Einfluss auf konjunkturelle 
oder evenementielle Prozesse nehmen können (Aguirre Rojas 1999, S 40ff). Eine solche Auffassung von Geschichte 
war zugleich auch immer eine kritische Perspektive auf Geschichte,  weil „die ganze „Dichte“ der wahren gelebten 
Geschichte und folglich auch die zahlreichen ‚zerstörten‘ oder besiegten Vergangenheiten berücksichtigt wurden“. 
(Aguirre Rojas 1999, S 55). 
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(Cardoso/Faletto 1976, S 21). Daher genügt eine Untersuchung ökonomischer Zusammenhänge 

allein nicht, um Abhängigkeit als (vergangene und gegenwärtige) soziale Struktur zu erklären, 

sondern es muss vor allem der politische Prozess untersucht werden, in dem  wirtschaftliche 

Machtverhältnisse bzw. Produktionsverhältnisse gesellschaftlich etabliert und universalisiert 

werden. (Cardoso/Faletto 1976, S 23). Aus dieser struktural-historischen Perspektive auf 

Entwicklung erscheint auch die Trennung von „externen“ und „internen“ Faktoren  und die 

ideologische Diskussion um ihre Relevanz obsolet, denn die Beziehungen zur „Außenwelt“ 

konstituieren sich nach diesem Verständnis in den strukturellen Merkmalen der (kolonialen 

bzw. nationalen) Gesellschaft (Cardoso/Faletto 1976, S 28) 7 . Ausgehend von dieser 

theoretischen Basis versuchen die beiden Autoren zu belegen, dass sich die Situation der 

Abhängigkeit im Kern durch eine widersprüchliche Verkettung der kolonialen Gesellschaften 

mit denen des Zentrums ergibt. Das Bemühen der kolonialen Gesellschaften und der in ihnen 

wirkenden sozialen Kräfte  (ab dem 19. Jahrhundert als souveräne Nationen) um die 

Bewältigung der Marktsituation konfligiert mit den vorherrschenden Verflechtungen mit dem 

metropolitanen Außenmarkt, der die Möglichkeiten des politischen Handelns strukturell 

einschränkt. Abhängigkeit ist also nichts Äußerliches, sondern ein Verhältnis, das durch die 

sozialen Kräfte und ihre Kämpfe innerhalb der kolonialen Gesellschaften vermittelt wird 

(Cardoso/Faletto 1976, S 30f). Die unterschiedlichen konkreten Ausprägungen dieser sozialen 

Kräfteverhältnisse in verschiedenen Teilen des Kolonialreiches ließen in den einzelnen 

historischen Phasen, etwa zur Zeit des „Bruchs mit dem Kolonialpakt“ (Cardoso/Faletto 1976, S 

41ff) und der Entstehung unabhängiger lateinamerikanischer Nationen unterschiedliche 

Entwicklungspfade zu, die entweder die Herausbildung von Systemen mit einer nationalen 

Kontrolle über das Produktionssystem oder von  Systemen der Enklaven-Wirtschaft 

begünstigten (Cardoso/Faletto 1976, S 81 ff). Obwohl diese Argumentation an sich bestechend 

ist, muss sie dennoch an einem Punkt ausgedehnt werden: Die historische Betrachtung darf 

nicht erst an dem sicherlich markanten Punkt der nationalen Unabhängigkeit der 

lateinamerikanischen Staaten beginnen, sondern sie muss vor allem auch die Phase der 

Kolonialzeit einbeziehen (Boeckh 1993, S 113; Bernecker 2004, S64). Denn die einseitige 

ökonomische Orientierung der Kolonien an den Interessen der Metropole und die dadurch 

bedingte Distorsion des kolonialen Binnenhandels trugen zur politischen Fragmentierung 

Lateinamerikas in den Unabhängigkeitskämpfen und zur post-kolonialen Fortschreibung von 

Abhängigkeit bei (Edelmayer/Hausberger/Weinzierl 1996, S 13; Niess 1991, S138f). In diesem 
                                                      
7 Cardoso und Faletto beschreiben diesen Zusammenhang als „Internalisierung externer Interessen“ (Cardoso/Faletto 
1976, S 218.). Sie begreifen „externe und interne Faktoren als komplexes Ganze[s}, dessen strukturelle Einheit nicht 
auf nur externen Formen der Ausbeutung und des Zwangs beruht, sondern in Interessenkoinzidenzen der lokalen und 
internationalen herrschenden Klassen verwurzelt ist und von lokalen beherrschten Gruppen und Interessen durchaus 
in Frage gestellt wird“ (Cardoso/Faletto 1976, S217). Damit kommen sie dem –im theoretischen Teil dieser Arbeit 
diskutierten- Verständnis des marxistischen Staatstheoretikers Nicos Poulantzas, sowohl hinsichtlich des 
Verhältnisses von Ökonomie und Politik als auch hinsichtlich des Verhältnisses von Externalität und Internalität sehr 
nahe.  
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Sinne wird es auch das Ziel des folgenden historischen Abrisses sein, die immer wieder 

reproduzierten und intergenerativ hergestellten Strukturdimensionen des „kolonialen Erbes“ 

Lateinamerikas und damit auch den historischen Konnex des Verhältnisses zwischen 

Lateinamerika und Europa herauszuarbeiten. Dabei müssen eben auch die sozialen Kräfte und 

ihre Strategien zu konkreten historischen Zeitpunkten berücksichtigt werden, und zwar nicht nur 

die der europäischen Eroberer, sondern auch die  -freilich subalternen- Strategien der 

ursprünglichen Einwohner8 im Umgang mit der europäischen Expansion, denen nicht bloß eine 

passive Rolle in diesem Prozess zugedacht werden kann (Pietschmann 1992, S 15).  

 

2.2. HISTORISCHER ABRISS DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 
LATEINAMERIKA UND EUROPA 

2.2.1. ENTDECKEN, EROBERN, KOLONISIEREN 

Die Reise von Christoph Kolumbus, auf der er 1492 Amerika entdeckte, war kein singuläres 

oder zufälliges Ereignis sondern stand am Ende eines bereits länger andauernden Prozesses der 

europäischen Expansion, an dem besonders die iberischen Königreiche beteiligt waren 

(Edelmayer 1996, S 46). Bereits im Laufe des 13. Und 14. Jahrhunderts begannen Portugiesen 

und Kastilier, die Küsten des Atlantiks zu befahren und ihre im Kampf gegen die maurischen 

Staaten auf der iberischen Halbinsel zurückgewonnen  Einflussbereiche auch auf die Meere 

auszudehnen (Pietschmann 1992, S20ff; Pietschmann 1994, S216ff). Die Entdeckung und 

Kolonisierung der kanarischen Inseln und der Azoren sowie die portugiesischen 

Entdeckungsfahrten entlang der afrikanischen Westküste in Richtung Süden zählten zu den 

wichtigsten Markierungspunkten dieser Entwicklung. Die Voraussetzungen bzw.  Ursachen 

dieser Expansion waren die Konsolidierung der Handelsimperien der italienischen Seemächte 

im 13. Und 14. Jahrhundert und die schnellen Erfolge der iberischen reconquista nach dem 

entscheidenden Sieg in der Schlacht von Las Navas de Tolosa 1212, die schließlich nach der 

dynastischen Vereinigung der Reiche Kastilien-León und Aragon und der Bündelung der 

militärischen Kapazitäten mit der Eroberung Granadas 1492 als letztem großen islamischen 

                                                      
8 Es kursieren eine Reihe von Bezeichnungen für die präkolonialen Bevölkerungen: Indianer, Eingeborene, Indios, 
Indigene usw. Die Bemühungen um einen politisch korrekten Ausdruck werden von den Betroffenen selbst oft 
abgelehnt, weil die Verwendung der kolonialen Begriffe zumindest auch die Geschichte ihrer Unterdrückung sichtbar 
macht. Die postkoloniale, kritische Anthropologie vermutet im Begriff der Indigenen eine Fortschreibung kolonialer, 
essentialistischer Identitätsfestschreibungen, die den so bezeichneten sozialen Gruppen den Status des Traditionalen 
und Primitiven zuweisen (Kuper 2003, S 389; Guenther 2006, S 17). Diese Debatte zwingt jede kritische 
wissenschaftliche Produktion grundsätzlich zur Hinterfragung pauschaler Begriffe und zu einer Sensibilität 
hinsichtlich regionaler autonomer Selbstbezeichnungen im Kontext aktueller politischer Kämpfe. Die indigenen 
Bevölkerungen in Bolivien bevorzugen z.B. den Begriff „nación originaria“, also ursprüngliche Nation (Healey 2009, 
S 94). 
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Reich kulminierte (Edelmayer 1996, S 46).  Beides ermöglichte  eine Verknüpfung der 

maritimen christlichen Handelsinteressen des Mittelmeeres mit den strategischen Interessen des 

christlichen Westeuropa. Vor allem die Blockade des Asienhandels durch islamische Mächte in 

der Levante und die dadurch bedingten hohen Handelsspannen islamischer Zwischenhändler im 

Handel mit dem christlichen Europa motivierten sowohl die italienischen Seefahrt-Republiken 

wie auch die iberischen Königreiche zur Suche nach alternativen Wegen zu den begehrten 

asiatischen Gütern (Pietschmann 1992, S 19; Pietschmann 1994, S 211). Hinzu kamen wichtige 

technologische Erneuerungen in der Seefahrt wie z.B. die Karavelle und der Kompass. Die 

Fahrt des Kolumbus, die am 12. Oktober 1492 zur Entdeckung der Neuen Welt führte, war also 

zugleich ein Endpunkt historischer Entwicklungslinien und ein Anfangspunkt.  Diese 

Entdeckungsfahrt war zunächst ein Versuch der katholischen Könige, in Konkurrenz zu den 

portugiesischen Unternehmungen entlang der afrikanischen Küste einen alternativen und 

vielleicht schnelleren Seeweg nach Indien zu finden. Aus der Logik dieser Perspektive waren 

die ersten Entdeckungsfahrten in den Westen auch eher von handelskapitalistisch-kommerziell 

orientierten Kräften getragen und verfolgten keineswegs das Ziel einer dauerhaften Besiedlung 

sondern -ganz nach portugiesischem Vorbild in Afrika-  einer Anlegung von 

Handelsstützpunkten entlang der Küste (Pietschmann 1992, S 33; Pietschmann 1994, S 260). 

Dieses Modell erwies sich jedoch schnell als wenig erfolgsversprechend, zumal zunehmend klar 

wurde, dass man nicht in Indien sondern auf einer „Neuen Welt“ gelandet war. Daher wurde das 

Konzept der Handelskolonien schnell zugunsten der Strategie zur Anlage von 

Siedlungskolonien aufgegeben, deren Ziel die Errichtung von Grundherrschaften señoraler 

Prägung und damit die Flächenkolonisierung inklusive formaler Herrschafts- und 

Kontrollstrukturen war (Pietschmann 1992, ebd.; Pietschmann 1994, ebd., Pietschmann 1993, S 

47)9.  Die spanische Expansion war dabei von einem Spannungsverhältnis zwischen staatlichen 

und privaten Interessen getragen, denn die Krone verließ sich anfangs auf die Initiative privater 

Abenteurer zur Eroberung der neuen Gebiete. Militärisch-private Unternehmer erhielten von der 

Krone eine „capitulación“, die sie zur Eroberung und Kolonisierung einer zuvor festgelegten 

Region ermächtigte, was in Unkenntnis der genauen geographischen Lage der Neuen Welt oft 

zu verschiedenen Interpretationen und Kontroversen führte. Verbunden mit dieser 

„capitulación“ war der militärische Oberbefehl, die Zusicherung der politischen Amtsgewalten 

und Amtsbefugnisse nach der Etablierung der Kolonie und wirtschaftliche Sonderrechte sowie 

die Pflicht zur Christianisierung der Eingeborenen. Da diese Unternehmungen privat finanziert 

und ausgerüstet werden mussten, trachteten die Konquistadoren, ihre Auslagen so schnell wie 

möglich zu amortisieren und Profit zu schlagen (Pietschmann 1992, S 35f; Edelmayer 1996, S 

49f). Dieser Charakter der gewaltsamen spanischen Expansion in Amerika wurde auch 

                                                      
9 Die spanische Krone betrachtete die amerikanischen Länder als „terra nullius“, als herrenlose Gebiete, die ohne 
Rücksicht auf dort bestehende Gesellschaften in Besitz genommen werden konnten (Holley 2006, S29). 
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wesentlich durch die in der reconquista erprobten und erfahrenen militärischen Eliten mit ihrer 

kriegswirtschaftlichen ökonomischen Basis aus den südlichen Teilen der iberischen Halbinsel 

geprägt, vor allem aus Andalusien, Altkastilien und der Extremadura, die die Verbindung des 

militärischen Eroberungsgedankens mit dem christlichen Kreuzzuggedanken in die Neue Welt 

transponierten (Pietschmann 1992, S 32; Pietschmann 1994, S 252; Edelmayer 1996, S 50). Das 

Argument der historischen Verlängerung der reconquista in die Neue Welt sollte aber nicht 

überstrapaziert werden, weil die beteiligten Kräfte weit vom Mutterland operieren mussten und 

gezwungen waren, pragmatische Kompromisse einzugehen (Pietschmann 1994, ebd.). Mit der 

Umstellung der spanischen Kolonialpläne auf die Errichtung von Siedlungskolonien rückte 

schließlich auch das Problem hinsichtlich des Umgangs mit der indigenen Bevölkerung in das 

Blickfeld der Politik der Krone. Da Kastilien nicht über genügend auswanderungswilliges 

demographisches Potential aus dem Agrarsektor verfügte, kam der indianischen Urbevölkerung 

–und vor allem ihrer Arbeitskraft- eine entscheidende Rolle für die Inwertsetzung der 

amerikanischen Kolonien zu. Die Behandlung der Eingeborenen war daher nicht bloß ein 

religiöses Problem hinsichtlich ihrer Missionierung sondern auch eines der Staats- und 

Gesellschaftspolitik (Pietschmann 1993, S47), das sich im 16. Jahrhundert in den königlichen 

Gesetzen niederschlug, etwa den „Leyes Nuevas“ Karls V. 1542/43 (Pietschmann 1994, S259), 

die einerseits den Schutz einer durch Kriegshandlungen, Arbeitsdienst und Seuchen schnell 

dezimierten indigenen Bevölkerung -inklusive der Rettung ihrer Seelen durch christliche 

Missionierung-  zum Ziel hatten, andererseits aber auch die erzwungene Integration ihrer 

Arbeitskraft in das koloniale Projekt  sicherstellen sollten (Edelmayer 1996, S54f; Pietschmann 

1993, S 47ff) 10. Dabei richtete sich die Politik der Krone nicht nur auf die Kontrolle der 

eingeborenen Bevölkerung, sondern ebenso auf die Kontrolle der Konquistadoren, deren 

Bestrebungen zum Aufbau potentiell widerspenstiger señoraler Herrschaften und überseeischer 

autonomer Feudalgewalten sie durch den Aufbau einer zentralen Bürokratie in den Amerikas 

genauso zu bekämpfen versuchte wie ihre  feudalen ständischen Vorbilder auf der iberischen 

Halbinsel (Pietschmann 1992, S 40; Pietschmann 1994, S 253). Wichtige Instrumente im 

Übergang von der Phase der Eroberung zur Phase der kolonialen Besiedlung waren die 

Gründung von Städten, die die Voraussetzung zur Einrichtung einer kolonialen Bürokratie 

                                                      
10  Leser Michel Foucaults wird diese Nähe zwischen christlicher Missionierung und politischer Kontrolle und 
Disziplinierung freilich wenig überraschen. In seiner „Geschichte der Gouvernementalität“ beschreibt er, wie sich die 
säkulare, weltliche Regierung von Bevölkerungen in der Neuzeit aus der christlich-mittelalterlichen, pastoralen 
Führung und Steuerung der Menschen zur transzendentalen Rettung ihrer Seele herausschält (Foucault 2004, S 
331ff). Analog zur dieser Disziplinierung und Führung der Seelen („gouvernment des âmes“) entwickelt sich eine 
säkulare, staatliche Gouvernementalität  die Biopolitik, die sich anhand statistischer Durchschnittsbetrachtungen final 
auf das Wohl und die Bedürfnisse  von Bevölkerungen bezieht (Foucault 2004, 134ff). Während In Europa die 
Entfaltung dieser neuen Technik der Gouvernementalität durch das Problem der Souveränität, die sich in erster Linie 
nicht auf Bevölkerungen sondern auf ein Territorium bezieht,  historisch blockiert wurde, lässt sich mit einiger 
Berechtigung davon ausgehen, dass diese Entwicklung im kolonialen Amerika durch ein Fehlen autonomer feudaler 
Gewalten und das drängende Problem der indigenen Entvölkerung (einschließlich seiner Konsequenzen für das 
Reservoir an benötigter Arbeitskraft) in den ersten Dekaden der Kolonisierung bereits früher stattfand. 
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waren, und die „encomienda“11. Diese Einrichtung wurde aus der reconquista übernommen, wo 

freie christliche Vasallen durch die Krone einem adeligen Herrn unterstellt wurden, um so 

militärischen Schutz gegen Arbeitsleistung bzw. Tribute zu erhalten. In der Neuen Welt 

unterstellte die Krone die Eingeborenen einem Grundherrn, der sie zur Arbeits- oder 

Tributleistung heranziehen konnte und für ihre Christianisierung sorgen musste (Pietschmann 

1992, S 39), eine Aufgabe, die später vor allem kirchlichen Einrichtungen übertragen wurde.  

  Die Kirche war überhaupt ein wichtiger Partner in der Kolonisation und ein Teil der Sicherung 

politischer Herrschaft. Dies lag zunächst an der Rolle des Papstes bei der rechtlichen 

Legitimierung von Entdeckungen und Eroberungen. Diese Tradition stammte bereits aus der 

Zeit vor der Entdeckung Amerikas, als die Inbesitznahme der Kanaren und der Azoren sowie 

die portugiesischen Entdeckungsfahrten nach Afrika durch päpstliche Bullen legitimiert 

wurden, und wurde nach der Entdeckung Amerikas durch die päpstlichen Bullen Alexander VI. 

im Jahr 1493 fortgeschrieben, die zu der im Vertrag von Tordesillas 1494 festgelegten Teilung 

der Einflusssphären zwischen Portugal und Spanien im Atlantik führte (Pietschmann 1992, S 

22ff; Prien 1996, S 68ff). Aber auch für die Konsolidierung der Kolonien und die Kontrolle der 

Eingeborenen spielten kirchliche Strukturen eine wichtige Rolle,  die nach der Gewährung des 

Patronatsrechts für die spanische Krone 1508 in den amerikanischen Kolonien unter die 

königliche Oberaufsicht gestellt wurden (König 1993, S 23). Die Missionierung der 

Eingeborenen im Sinne der Utopie einer universalen Christenheit unterstützte durch die 

Erziehung der indianischen Bevölkerung zu christlich-europäischen Normen und 

Verhaltensvorstellungen einerseits die gesellschaftliche Stabilisierung politischer Herrschaft, 

andererseits bot die Idee der Christianisierung auch ein Konfliktpotential hinsichtlich der totalen 

Ausbeutung der Kolonisierten. So verbesserte die Anerkennung der Indigenen als beseelte 

Menschen durch die Bulle Sublimis Deus 1537 die Situation der Eingeborenen, ebenso wie die 

häufig unter Leitung christlicher Missionare organisierte Trennung von europäischen und 

indigenen Siedlungen zum Schutz letzterer vor Krankheiten und Übergriffen (Prien 1996, S71ff, 

Pietschmann 1993, S 48). Etwas anders verlief die Kolonialisierung Brasiliens durch Portugal, 

das sich nach der offiziellen Entdeckung durch Cabral 1500 wenig für das von der 

portugiesischen Krone favorisierte Modell einer Handelskolonie eignete und daher zunächst nur 

auf geringes Interesse der Metropole stieß (Pietschmann 1992, S 34). Erst unter dem Druck der 

Konkurrenz rivalisierender europäischer Mächte entschloss sich Portugal ab 1530 zu einer 

intensiveren Kolonialisierung, die ähnlich wie im hispanischen Amerika mit aus dem alten 

Feudalsystem entlehnten Instrumenten vorangetrieben wurde. Die Küstenstreifen wurden in 

„capitanías“ bzw. „donatárias“ eingeteilt, deren Besitz unter der Auflage erblich übertragen 

                                                      
11  Die „encomienda“ wurde später durch andere koloniale Arbeitsregime ersetzt, die entweder auf Zwang 
(„repartimiento“) oder personalen Abhängigkeitsverhältnissen(„hacienda“) beruhten. 
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wurde, die Kolonisierung in das Landesinnere des Küstenabschnitts voranzutreiben. Dies 

erfolgte durch Belehnung von „sesmarias“ an europäische Kolonisten, die militärischen Schutz 

genossen und dafür Abgaben zu entrichten hatten. 

Nicht nur aufgrund der Unterschiede zwischen portugiesischer und spanischer Expansion wäre 

es verfehlt, von einer homogenen Einheit der hispanischen  Kolonien in Amerika auszugehen. 

Diese wiesen vielmehr auch innere Differenzen auf, die im Sinne der einleitenden 

Vorbemerkungen in diesem Kapitel auch die Grundlage für strukturell bedingte 

unterschiedliche Entwicklungspfade späterer historischer Epochen bildete. Vor allem die 

gesellschaftlichen Divergenzen der jeweiligen indigenen Bevölkerungen hatten einen 

entscheidenden Einfluss auf die Formen und Muster der kolonialen Gesellschaften, die sich in 

Auseinandersetzung mit ihnen bildeten. Die Eingeborenen waren daher nicht nur passive 

Objekte der Kolonisierung, sondern –wenn auch subalterne- Akteure, deren Kooperation oder 

Widerstand entscheidend zum Charakter der, je nach Region unterschiedlichen, spezifischen 

kolonialen Gesellschaften beitrug (Pietschmann 1992, S 28ff; Pietschmann 1993, S 52ff; 

Pietschmann 1996, S 210ff). Der iberischen Landnahme folgend bildenden sich abhängig von 

den eingeborenen Zivilisationen, auf die man stieß, vier koloniale Gesellschaftsypen heraus:  

1) Im karibisch- mittelamerikanischen Raum und in Brasilien trafen die Eroberer auf 

sozial wenig differenzierte Stammesgesellschaften, die eine rudimentäre 

Subsistenzwirtschaft ohne Formen geregelter Arbeit und komplexer Arbeitsteilung 

betrieben. Diese Gesellschaften begegneten den Spaniern entweder friedlich oder 

feindlich und wurden durch Krieg bzw. Unterwerfung unter das koloniale 

Arbeitsregime und die nachfolgende Dezimierung durch europäische Krankheiten 

entweder ins Landesinnere verdrängt  oder vernichtet. In beiden Fällen blieben 

koloniale Ordnungen zurück, die sich auf die Küstenlinien beschränkten und durch 

Arbeitskraftmangel auszeichneten, der sehr bald durch den Import afrikanischer 

Sklaven im Rahmen der Etablierung von Sklavenhalter und –pflanzergesellschaften 

behoben wurde. 

2) Im heute mexikanischen Hochland bzw. in den heute peruanischen Anden trafen die 

Konquistadoren auf komplexe, hierarchisch geordnete Hochkulturen die bereits 

organisierte und geregelte Formen der Arbeitsteilung kannten. Hier gelang die 

Kolonialisierung am schnellsten, weil die Eroberer sich indianische Bundesgenossen zu 

Nutze machen konnten, die das  Joch der Azteken- bzw. Inka-Könige mithilfe der 

Europäer abschütteln wollten. Die indianische Kollaboration war aber auch 

entscheidend für die Konsolidierung der Herrschaft nach der Eroberung, weil die 

Rechte des mittleren indianischen Adels in diesen Reichen von den Kolonisatoren 

anerkannt wurden und  so das bereits existierende indigene Wirtschafts- und 
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Sozialgefüge in den Aufbau der kolonialen Strukturen eingespannt werden konnte. 

Daraus entstanden vergleichsweise dicht bevölkerte Überlagerungsgesellschaften mit 

starken Tendenzen der Mestizisierung, die –auch dank der dort lozierten 

Edelmetallstätten- im Zuge des 16. Jahrhunderts zu den kolonialen politischen Zentren 

aufstiegen. 

3) Zuletzt stieß die europäische Expansion auf eine dritte Kategorie von  halb sesshaften 

oder nomadischen Jäger- und Stammesgesellschaften, die die eindringenden Eroberer 

von Anfang an als Rivalen um  ihre Lebensgrundlage empfanden und heftigen 

Widerstand leisteten. Hier entstanden primäre Frontier- bzw. Grenzergesellschaften12 

auf einer prekären wirtschaftlichen Grundlage, deren ständige militärische 

Konfliktsituation mit den Eingeborenen Mestizisierungsprozesse verhinderte und  zu 

homogenen, aber dünn besiedelten europäisch geprägten Gemeinschaften führte. 

4) Im Zuge der Ausdehnung der Kolonisation entwickelten sich schließlich an den 

Randzonen der ersten drei kolonialen Gesellschaftstypen sekundäre 

Frontiergesellschaften, aus entlaufenen Sklaven, verdrängten Indianern, Mestizen und  

dissidenten Europäern mit geringer Bevölkerungsdichte und hoher sozialer und 

kultureller Heterogenität, die vor allem auf der Grundlage der agrarischen 

Subsistenzwirtschaft existierten und eine nur geringe politische Organisationform, dafür 

aber ein hohes Maß an latenter Gewalt aufwiesen. 

Diese unterschiedlichen Gesellschaftsformen besaßen auch unterschiedliche strukturelle 

Entwicklungsperspektiven für die Zukunft, jeweils bedingt durch die innere Organisation und 

die darin manifestierte Beziehung zum metropolitanen Zentrum. Während die 

Pflanzergesellschaften hinsichtlich ihrer sozio-ökonomischen Struktur extrem an der Metropole 

und ihren Bedürfnissen orientiert waren, zeichneten sich die Überlagerungsgesellschaften durch 

ein wesentlich höheres Maß an Autonomie und binnenwirtschaftlicher Eigenständigkeit aus, vor 

allem der Edelmetallabfluss bestimmte hier das Verhältnis zum kolonialen Zentrum. Die 

Frontiergesellschaften hatten hingegen überhaupt keinen Bezug zum Weltmarkt.  

  Trotz dieser unterschiedlichen sozialen Entwicklungsverläufe dürfen jedoch die verschiedenen 

Versuche der spanischen Krone nicht übersehen werden, eine homogene Entwicklung in den 

Kolonien herbeizuführen und vor allem der Gefahr sich verselbständigender kolonialer 

Grundherrschaften durch die Einrichtung zentraler Strukturen entgegen zu wirken. Dies geschah 

einerseits durch die Schaffung einer Kolonialbürokratie, sowohl in den amerikanischen 

                                                      
12 Der Begriff der „Frontier“ bezieht sich ursprünglich auf den historischen Kontext der Ausbreitung europäischer 
Siedler auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die „Frontier“ bezeichnet die grundsätzlich in ständiger Bewegung 
befindliche, vorrückende Siedlungsgrenze, die in den Augen der Europäer auch die Grenze zwischen Zivilisation und 
Wildnis markierte. Hier dient der Begriff als analytische Kategorie europäischer Siedlungsbewegungen in 
Lateinamerika. 
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Kolonien als auch auf der iberischen Halbinsel (Edelmayer 1996, S50ff; Schnurmann 1998, 

S68ff): In Amerika schuf man Verwaltungseinheiten auf verschiedenen Ebenen und mit jeweils 

verschiedenen Aufgaben: Allgemeine Kompetenzen hatten die Vizekönige, die „Alcadías“ und 

die „Corregimientos“, militärische die „Capitanías Generales“ und richterliche 

Kontrollbefugnisse die „Audiencias“. Posten in der Verwaltung waren anfänglich nur  in 

Spanien Geborenen („peninsulares“) vorbehalten. In Spanien selbst  entwickelte sich aus den 

Reihen des Kronrats der „Consejo Real y Supremo de Indias“ als oberste Verwaltungsbehörde 

für die amerikanischen Kolonien in zivilen, militärischen justiziellen, fiskalischen und 

missionarischen Angelegenheiten. Daneben gab es mit der 1503 gegründeten „Casa de la 

Contratación“ eine weitere wichtige Behörde, die für die Auswanderung in die Neue Welt sowie 

für die Organisierung des kolonialen Handels zuständig war und ihren ersten Sitz in Sevilla 

erhielt. Andererseits wurde auch der spanische Amerikahandel, der zunächst vergleichsweise 

unkoordiniert und unregelmäßig war, ab Mitte des 16. Jahrhunderts einem strengen 

merkantilistischen Reglement unterworfen, auf wenige Städte (v.a. Sevilla, Vera Cruz, 

Portobelo) eingeschränkt und zugunsten spanischer Kaufleute monopolisiert. Dieses Monopol 

wurde  jedoch bis zum 18. Jahrhundert sukzessive durch illegalen Schmuggelhandel ausgehöhlt 

(Pieper 1996, S 147). Die dadurch bedingte Krise des Flottensystems zwang Spanien zwischen 

1778 und 1789 im Rahmen des sogenannten „comercio libre“ den Handel für andere Häfen zu 

öffnen, allerdings ohne das Monopol anzutasten.   

Ein wesentlicher Aspekt, auch an anderen Stellen dieser Arbeit, ist die Bedeutung der 

räumlichen Dimension sozialer Prozesse. Wenn hier über die politische Gliederung der 

Kolonien in Amerika oder über die Organisierung des kolonialen Handels über den Atlantik 

hinweg geschrieben wurde, so ist darin stets -zumindest implizit- auch die Dimension der 

sozialen Herstellung von Räumlichkeit enthalten. Hinsichtlich der Konstitution der kolonialen 

Räume wurde von Carmagnani vorgeschlagen, zwei wesentliche Elemente zum besseren 

Verständnis des spanischen Kolonialraums zu trennen: Erstens die metropolitanen politischen 

Strategien, die an einer Makroebene ansetzen und ihre räumliche Manifestation in der Bildung 

von Großräumen finden, und zweitens die konkrete koloniale Praxis der amerikanischen 

sozialen  Akteure, die quasi von unten kleine, lokale bzw. regionale Lebensräume entstehen 

ließen. Im Wechselspiel dieser verschiedenen Raumdimensionen, des metropolitan-kolonialen 

Raums und des regional-kolonialen Raums, vollziehen sich auch die politischen Entwicklungen 

der Konsolidierung bzw. der Krise des spanischen Kolonialsystems (Carmagnani 1994, S 538). 

Aus der Perspektive der spanischen Metropole wurden im Verlauf der Kolonialisierung zwei 

strategische Achsen geschaffen, die die amerikanischen Kolonien -nach den Bedürfnissen des 

europäischen Zentrums- an die iberische Halbinsel banden. Eine in Ost-West-Richtung 

verlaufende zwischen Mexiko-Stadt und Vera Cruz bzw. Acapulco, über die im Wesentlichen 
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der Transport der Edelmetalle aus Mexiko abgewickelt wurde, und eine schwächere, in Nord-

Süd-Richtung verlaufende Achse zwischen Lima und Portobelo, über die der Transport des 

Edelmetalls aus dem peruanischen Hochland organisiert wurde (Carmagnani 1994, S 542ff). 

Die Reduktion der Beziehungen zwischen der Metropole und den Kolonien auf diese zwei 

zentralen Achsen erleichterte vor allem die militärisch-politische Herrschaftskontrolle. Im Laufe 

des 17. und 18. Jahrhunderts äußerten sich die verschiedenen sozialen Prozesse, die letztlich zu 

den Unabhängigkeitskriegen in Lateinamerika führten, in einer Schwächung dieser imperialen 

Achsen und Großräume zugunsten einer höheren Autonomie und Bedeutung der regionalen 

Räume, vor allem an den Peripherien des spanischen Kolonialreiches, etwa im La Plata-Becken 

(Carmagnani 1994, S 554).  

  Die historische Phase, in der diese Schwächung und Schwerpunktverlagerung des spanischen 

Kolonialreiches stattfand, wird von Hausberger als das „lange“ 17. Jahrhundert bezeichnet, das 

er zeitlich zwischen 1570 und 1760 ansetzt (Hausberger 2001, 84f). In diesem Zeitraum fand 

bereits ein schleichender Rückgang und Verfall des effektiven Einflusses der Krone in Amerika 

statt, der sich vor allem in der Kreolisierung der spanischen Kolonialverwaltung, die 

ursprünglich -wie bereits erwähnt- ausschließlich Spaniern vorbehalten sein sollte, 

manifestierte. Durch die Praxis des Ämterkverkaufs partizipierten die Kreolen an der 

politischen Macht und erhöhten ihren Spielraum gegenüber der Metropole erheblich, ohne 

freilich die formale Hoheit Spaniens in Frage zu stellen (Hausberger 2001, 87f). Auch im 

Kolonialhandel verschoben sich die Machtgewichte zunehmend zugunsten der kreolischen 

Handelshäuser und Unternehmer (Hausberger 2001, S 90f). Die Krise der Unabhängigkeit 

resultierte jedoch nicht in erster Linie aus diesen Verselbständigungstendenzen in den 

kolonialen Gesellschaften, sondern aus den Versuchen der Gegensteuerung durch das 

metropolitane europäische Zentrum. Grundsätzlich muss man bei der Bewertung der 

gesellschaftlichen und politischen Prozesse, die zur Unabhängigkeit führten,  zentripedale und 

zentrifugale Faktoren sowohl in den Kolonien als auch im Mutterland unterscheiden, die ein 

komplexes Gesamtbild ergeben (Pieper 2004, S 14ff). Stabilisierende Elemente wie die 

militärische Sicherung der Kolonialgebiete standen destabilisierenden Elementen gegenüber, 

vor allem in Gestalt des wachsenden Schmuggelhandels, der den offiziellen Monopolhandel 

Spaniens untergrub. Tatsächlich stellte aber gerade die bourbonische Reformpolitik im 18. 

Jahrhundert, mit der die Krise des Kolonialsystems gelöst werden sollte, einen zentralen Faktor 

dar, der die Gräben zwischen der Metropole und den Kolonien entscheidend vertiefte (Pieper 

2004, S 18ff). Das primäre Ziel dieser vom Geist des Rationalismus und des französischen 

Zentralismus durchdrungenen Reformen war es, den ökonomischen Wert der Kolonien als 

Rohstofflieferant und Absatzmarkt für spanische Waren zu steigern und die Einheit des Reichs 

wiederherzustellen (Schmidt 2001, S 108ff). Der Punkt mit dem größten Konfliktpotential für 
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die Beziehung zwischen Metropole und Kreolen war sicherlich die Reform der Verwaltung, die 

den Einfluss der Kreolen im Kolonialsystem revidieren sollte. Auch die Aufwertung peripherer 

Regionen des Kolonialreiches, etwa durch die Einrichtung des Vize-Königreichs Río de la 

Plata, die vor allem der besseren militärischen Verteidigung diente, setzte dynamische soziale 

Prozesse in Gang, die die alten kolonialen Raumachsen schwächten (Schmidt 2001, S 112). Zu 

diesen internen Spannungen kamen externe Einflüsse, vor allem die Verbreitung revolutionärer 

bzw. aufklärerischer Ideen aus Frankreich und den USA, die zu einer intensiveren 

Beschäftigung der Kreolen mit ihrer Identität und zu einem wachsenden –auch politischen- 

Selbstbewusstsein der kreolischen Eliten führte. Trotz der Kluft zwischen kreolischen und 

metropolitanen Interessen bedurfte es eines politischen Machtvakuums in Madrid, um den 

Prozess der Unabhängigkeitsbewegung in den spanischen Kolonien zu aktivieren: Die 

Absetzung des bourbonischen Königs Ferdinand VII. durch Napoleon und seine französischen 

Revolutionstruppen, gegen die sich schnell spanischer Widerstand erhob. Nach dem Vorbild 

Spaniens entstanden in den wichtigsten kolonialen Zentren bürgerliche „Juntas“, die die 

Kontrolle über die Kolonien anstelle der  unter französischem Einfluss stehenden 

metropolitanen Kolonialbürokratie übernehmen wollten und sich zu den politischen Kernen des 

Unabhängigkeitskampfes entwickelten . Mit den Siegen der kreolischen Verbände Bolivars und 

San Martins in Südamerika setzen sich überall in den kolonialen Zentren die Befürworter der 

Unabhängigkeit durch.  Der  Unabhängigkeitsprozess wurde jedoch nicht in Form einer 

Föderation wie etwa im Fall der USA, sondern infolge divergenter Interessen der einzelnen 

regionalen kolonialen Eliten im Rahmen der Gründung separater lateinamerikanischer 

Nationalstaaten im Lauf der 1820er Jahre abgeschlossen (Schmidt, 2001, S 122ff; Pieper 2004, 

S 22ff). Diese Nationalstaaten wurden zwar normativ-politisch realisiert, hatten jedoch eine 

schwache soziale Basis, weil ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem indigener oder 

afrikanischer Herkunft, von der Partizipation ausgeschlossen blieb  (Dietrich 2001, S 39; 

Harwich Vallenilla 1993, S 112). Die lateinamerikanischen Nationalstaaten waren daher bis in 

das 20. Jahrhundert dualistische und halbierte politische Konstruktionen, die weite 

Bevölkerungsschichten nur in Form ökonomischer Ausbeutungsmechanismen integrierten 

(Pietschmann 1996, S220). 
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2.2.2. UNABHÄNGIGE NATIONEN: PLUS ÇA CHANGE? 

  Schon während der Unabhängigkeitskriege bereiteten sich andere europäische Mächte, 

insbesondere England,  strategisch auf die Möglichkeit des Zusammenbruchs des spanischen 

Kolonialreiches vor. Obwohl England für die Dauer der napoleonischen Kriege offiziell nicht 

zugunsten einer Seite eingriff, um seinen europäischen Bündnispartner Ferdinand VII. nicht zu 

kompromittieren, unterstützte es ebenso wie die USA ab 1815 die Separatisten (Cardoso/Faletto 

176, S 46). Die historisch belegbaren Überlegungen des britischen Foreign Office liefen schon 

vor der tatsächlichen Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten auf die Sicherstellung 

der lateinamerikanischen Räume als Absatzmärkte, Rohstofflieferanten und  Feld für 

Kapitalinvestitionen hinaus (Bernecker 1992, S 105f). Eine zentrale Frage sowohl der 

Entwicklungstheorie als auch der Historiographie ist daher die geschichtliche Bewertung der 

lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Für Bernecker war der Bruch mit dem 

spanischen Kolonialregime in erster Linie ein Umstieg von einem alten, formalen, zu einem 

neuen, informellen Imperialismus, denn im Laufe des 19. Jahrhunderts drangen europäisches 

und US-amerikanisches Wirtschaftskapital nach Lateinamerika vor, ohne jedoch das erklärten 

Ziel zu verfolgen,  die direkte politische Kontrolle zu übernehmen. Die Grundmuster der -in den 

ersten Dekaden noch vorwiegend auf Europa orientierten- Außenabhängigkeit der 

lateinamerikanischen Ökonomien blieben auch tatsächlich bestehen (Bernecker 2004, S56). Es 

wäre jedoch verfehlt, diese Kontinuität der außenabhängigen lateinamerikanischen 

Gesellschaften nur auf die Strategien der europäischen Mächte zurückzuführen. Vielmehr muss 

die historische Fortschreibung der Abhängigkeit über den Bruch mit der spanischen 

Kolonialherrschaft hinaus im Zusammenhang mit den politischen und sozialen 

Kräfteverhältnissen der lateinamerikanischen Gesellschaften und den Strategien der 

unterschiedlichen sozialen Akteure gesehen werden. Insbesondere die von der Exportwirtschaft 

profitierenden Kapitalfraktionen versuchten, ihre außenorientierte Exportökonomie  

abzusichern. Die Gefahren dieser politischen Gratwanderung beschreiben Cardoso und Faletto 

so: „Nach der Unabhängigkeit bestand das Problem des nationalstaatlichen Aufbaus einerseits 

darin, das exportorientierte Produktionssystem, das die Hauptverbindung zur Außenwelt und 

der wichtigste Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit war, unter lokaler Kontrolle zu behalten, und 

andererseits darin, ein System von politischen Bündnissen zwischen den sozialen und 

ökonomischen Kräften zu schaffen, das derjenigen Gruppe, die Beziehungen zur Außenwelt 

(…) unterhielt, ein Minimum an interner Macht zugestehen würde, um die Stabilität zu erhalten 

und sich selbst als der politische Ausdruck der ökonomischen Herrschaft des exportorientierten 

Produktionssektors zu konstituieren“ (Cardoso/Faletto 1976, S 47). Vor allem der 

Agraroligarchie und die Handelsbourgeoisie gelang es, die exportorientierten ökonomischen 

Strukturen bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 aufrechtzuerhalten, weil ein großer Teil der 
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lateinamerikanischen Bevölkerung weder ökonomisch noch politisch eine aktive  Rolle spielte 

bzw. spielen konnte (Becker 1999, S 41f; Bernecker 2004, S 56). Insofern ist die Einschätzung 

korrekt, dass die lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfe nicht als Revolution bezeichnet 

werden können, weil die bestehende Gesellschaftsordnung und ihre Machtstrukturen nicht 

ernsthaft in Frage gestellt wurden (Niess 1991, S 151). Allerdings gelang es den liberalen 

Anhängern der Freihandelsdoktrin sich erst im Laufe der ersten Dekaden nach der 

Unabhängigkeit gegen prohibitionistisch orientierte sozialen Gruppen, vor allem kleine lokale 

Produzenten und Handwerker, durchzusetzen,  und die ökonomische Öffnung erfolgte eher 

graduell unter -je nach politischer Konstellation- größeren oder kleineren politischen 

Zugeständnissen gegenüber den inneren Opponenten (Bernecker 2004, S 58f). Die volle 

Integration Lateinamerikas in die globale Wirtschaft erfolgte daher verstärkt erst in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem über die Sektoren des Handels und der Kreditwirtschaft 

(Becker 1999, S 42; Bernecker 2004, S 60). Die zunächst als Chance wahrgenommene 

Möglichkeit des direkten Handels mit dem nicht-spanischen Ausland und des direkten Zugangs 

zu internationalem Kapital hatte jedoch schnell sichtbar werdende Schattenseiten. So setzten 

sich europäische, vor allem britische Kaufleute bald nach der Unabhängigkeit in den 

lateinamerikanischen Handelszentren fest und übernahmen Schritt für Schritt die Kontrolle über 

den Außenhandel. Der ausländische Kapitalstrom wurde selten effektiv und nachhaltig 

investiert, sodass viele lateinamerikanische Staaten bald mit dem Problem der Verschuldung 

und der Zahlungsfähigkeit konfrontiert waren. Letztlich bedeutete auch der Zusammenbruch der 

im spanischen Kolonialreich de facto bestehenden Zollunion eine schweren Schlag für die nun 

durch unterschiedliche Zollgrenzen voneinander getrennten lateinamerikanischen 

Binnenwirtschaften (Bulmer-Thomas 2003, S 28f).  

  Zwei zentrale Entwicklungen prägten Lateinamerika zwischen den Unabhängigkeitskriegen 

und dem Ersten Weltkrieg: Erstens der imperialistische Wettbewerb der europäischen 

Großmächte um ökonomischen Einfluss und zweitens der Aufstieg der USA ab der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts zur politischen und wirtschaftlichen Hegemonialmacht. 

Großbritannien hatte im europäischen Wettlauf um lateinamerikanische Märkte durch seinen 

industriellen Vorsprung und seine dominierende Handelsflotte einen entscheidenden Vorsprung, 

doch nahm die Konkurrenz durch Frankreich, Deutschland und später die USA im Laufe des 19. 

Jahrhunderts zu (Hilton 1985, S 25f; Bernecker/Tobler 1996, S 87). Diese Rivalität der 

europäischen Großmächte in Lateinamerika erfolgte jedoch primär auf der Ebene der 

wirtschaftlichen Interessen und der ökonomischen Durchdringung. Politisch akzeptierte 

Großbritannien aufgrund fehlender eigener kolonialer Interessen in der Region die US-

amerikanische Monroe-Doktrin, die bereits kurz nach der Unabhängigkeit der 

lateinamerikanischen Länder 1823 aufgestellt wurde und das klare Ziel formulierte, europäische 
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Mächte politisch vom amerikanischen Doppelkontinent zu verbannen. Diese Doktrin richtete 

sich insbesondere gegen die sich in Europa formierende politische Restauration und ihr 

zentrales Vehikel, die Heilige Allianz, die auch den britischen Interessen zuwiderlief13. Die US-

amerikanischen Exklusivitätsansprüche in Lateinamerika waren in London insofern nicht 

unwillkommen14 (Cardoso/Faletto 1976, S 46; Hilton 1985, 26.). Lediglich die wilhelminische 

Außenpolitik Deutschlands versuchte, die politische Doktrin der USA in Lateinamerika offen 

herauszufordern und verfolgte nach Ansicht einiger Historiker das Ziel der Errichtung eines 

deutschen Marinestützpunktes (Hilton 1985, S 29ff)15. Obwohl diese Konfrontation vor allem 

um die Jahrhundertwende einige politische und diplomatische Unruhe verursachte, scheiterte sie 

letztlich an der Kluft zwischen politischem Anspruch und politischen Ressourcen 16 . Die 

insgesamt geringe politische Bedeutung, die Lateinamerika seitens Europas während des 19. 

und frühen 20.jahrhunderts beigemessen wurde, lässt sich auch an der Behandlung 

lateinamerikanischer Staaten im Völkerbund ablesen, denen grundsätzlich ein permanenter Sitz 

im Völkerbundrat verweigert wurde. Dies provozierte zuerst den Austritts Argentiniens und 

später den Brasiliens (Hilton 1985, S42ff; Bernecker/Tobler 1996, S 102ff). 

   Im Kampf um ökonomische Marktanteile entspann sich hingegen eine heftige Rivalität 

zwischen den Kapitalien der europäischen Großmächte (Bernecker/Tobler 1996, S 88ff; 

Bernecker 2004, S 60f; Baer 1985, S60). Diese bezog sich zum einen auf die Gewinnung von 

Handelsanteilen in den lateinamerikanischen Märkten, deren Hauptimportgüter in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem aus Textilien sowie Fertig- und Halbfertigwaren 

bestanden. Die lateinamerikanischen Exporte wiederum verzeichneten etwa in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts eine starke Spezialisierung auf wenige in Monokultur angebaute Nahrungsmittel 

bzw. Rohstoffe. So zeichnete sich in den internationalen Handelsstatistiken zunehmend ein 

Muster internationaler Arbeitsteilung ab, in dem die lateinamerikanischen Staaten vor allem 

Primärgüter, Europa und später die USA vor allem Industrie- und Fertiggüter lieferten (Baer 

1985, S 59). Ab 1870 gewann die US-amerikanische Wirtschaft zunehmend Handelsanteile in 

Lateinamerika, was einerseits zu einer Diversifizierung der Außenhandelsstruktur, andererseits 

aber auch zu einer Veränderung der Warenstruktur führte: Die Bedeutung der Gebrauchsgüter, 

                                                      
13  Die Monroe-Doktrin entwickelte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts durch mehrere pragmatische 
Neuinterpretationen von einer defensiven, gesamtamerikanischen Schutzformel zu einem Instrument US-
amerikanischer Machtpolitik (Kahle 1980, S 13).  
14 Dies hinderte Großbritannien in den folgenden Dekaden allerdings nicht, zur Sicherung strategischer Projekte, wie 
etwa des Kanalbaus am mittelamerikanischen Isthmus, Gebiete zweitweise oder permanent zu annektieren, wie im 
Fall der Ostküste Guatemalas (Belize) oder der Nicaraguas („Mosquitoküste“) (Kahle 1980; S 9f). 
15 Als Versuch der politischen Herausforderung ist auch die Politik Napoleons III. in Mexiko zu bewerten, der unter 
Einrichtung der formalen monarchischen Hoheit des Habsburgers Maximilian zwischen 1861 und 1867 eine Basis für 
französische Interessen schaffen wollte (Hilton 1985, S 26f).  
16 Ein Beispiel für das latente Konfliktpotential ist etwa die sogenannte „Panther-Episode“1905, die sich nach dem 
Eindringen deutscher Matrosen auf brasilianisches Territorium in Verfolgung eines Deserteurs entspann, ein weiteres 
die deutsch-britische Blockade und Bombardierung venezolanischer Häfen zur Durchsetzung der 
Schuldenrückzahlung Venezuelas 1902/03. Beide Konflikte wurden diplomatisch gelöst (Hilton 1985, S 30f). 
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vor allem der Textilien,  nahm zugunsten der Produktions- und Investitionsgüter und der 

Brennstoffe ab (Baer 1985, S 66f; Bernecker/Tobler 1996, S 87f)17. Diese Veränderung deutet 

auf die wachsende wirtschaftliche Dynamik in Lateinamerika in dieser Phase und auf den von 

außen finanzierten -allerdings oft unter dem Damoklesschwert der Überschuldung und des 

Bankrotts realisierten- Aufbau einer dichteren Infrastruktur, etwa durch den Bau neuer 

Eisenbahnlinien, hin (Bernecker/Tobler 1996, S 88)18. Allerdings waren Volumen und Struktur 

der Handelsverflechtung sehr unterschiedlich. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lassen sich 

zwei Muster der lateinamerikanischen Handelsbeziehungen in Bezug auf Europa und die USA 

identifizieren: Jene Staaten, die ihre Rohstoffe und Agrragüter vorwiegend in die USA 

exportierten, importierten ihre Fertig- und Industriegüter in erster Linie aus Europa. Jene 

Länder, vor allem im Cono Sur19, die vor allem nach Europa exportierten, importierten dafür 

primär aus den USA. Es entwickelte sich eine an den ungleichgewichtigen Handelsbilanzen 

ablesbare Dreiecksbeziehung zwischen Europa, den USA und Lateinamerika, die bis zur 

Weltwirtschaftskrise und damit weit ins  20. Jahrhundert Bestand hatte (Baer 1985, 67).   

  Zum anderen rivalisierten die europäischen Mächte, später auch die USA, auf dem Feld der 

ausländischen Direktinvestitionen in Lateinamerika. Großbritannien war während des gesamten 

19. und frühen 20. Jahrhunderts der wichtigste Investor im lateinamerikanischen Raum, dessen 

Hauptinteressen jedoch stark konzentriert waren und sich vor allem auf Argentinien, Brasilien 

und Mexiko bezogen (Baer 1985, 68). Noch 1913 stammten 43% aller Auslandsinvestitionen 

aus Großbritannien, 20% aus den USA, 14,1% aus Frankreich und 10,6% aus Deutschland 

(Baer 1985, S 68; Bernecker 1994, S 91). Großbritannien hatte 1914 20% seines langfristigen 

Kapitals in Lateinamerika angelegt und damit mehr als in jeder anderen Weltregion. Einen 

ähnlich hohen Stellenwert hatten die Investitionen in Lateinamerika auch für Frankreich (13%) 

und Deutschland (16%). Während das Volumen der europäischen Auslandsinvestitionen sich 

während und nach dem Ersten Weltkrieg absolut betrachtet nicht mehr veränderte, nahm der 

Kapitalstrom aus den USA in diesem Zeitraum stark zu und verursachte damit eine relative 

Schwächung Europas, die nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der europäischen Kriegsschäden 

und des dadurch notwendigen Wiederaufbaus noch verstärkt wurde (Baer 1985, S69f) 20 .  

Insgesamt zog Lateinamerika nur einen beschränkten Nutzen aus seiner Außenverflechtung. Die 

einseitige Spezialisierung der Exportwirtschaft bedingte auch eine einseitig auf diese Interessen 

ausgerichtete Infrastruktur, die Abhängigkeit von europäischen Krediten führte periodisch zu 
                                                      
17 So bestanden 1850 noch 63 % aller britischen Exporte aus Textilien und nur 18% aus Maschinen und Metallen, 
während sich dieses Verhältnis bis 1913 stark veränderte: Ein Drittel der britischen Exporte nach Lateinamerika 
bildeten Textilien, 27% jedoch Maschinen und Metalle (Bernecker/Tobler 1996, S 88). 
18 Die Gesamteinfuhr der lateinamerikanischen Staaten stieg zwischen 1900 und 1910 um 122%, von 476 Mio. auf 
1.286 Mio. Mark (Bernecker/Tobler 1996, S 88).  
19  Als Cono Sur wird räumlich der „Südkegel“ Lateinamerikas bezeichnet, der im engeren Sinn die Staaten 
Argentinien, Chile und Uruguay umfasst. 
20 Im Jahr 1950 stammten 50% aller Auslandsinvestitionen in Lateinamerika aus den USA (Baer 1985, S70; leicht 
abweichende Zahlen hingegen bei Bernecker, 2004, S 68). 
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Überschuldungskrisen, etwa in den 1820er und den 1870er Jahren (Baer 1985, S 71; Bernecker 

2004, S61).  

  Die zweite wichtige Entwicklungslinie, die sich ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bzw. zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts entfaltete, war der Aufstieg der USA zur politischen und 

wirtschaftlichen Hegemonialmacht in Lateinamerika nach der Vollendung der Expansion in den 

Westen und dem Schluss der inneren „Frontier“. Grundsätzlich betrieben die USA eine 

zweispurige Strategie: Wo es möglich war, griffen sie auf multilaterale Instrumente der von 

ihnen initiierten panamerikanischen Institutionen zurück:  wo es machtpolitisch nötig war, 

bestanden jedoch auch keine Skrupel, direkt militärisch zu intervenieren (Bernecker/Tobler 

1996, S 93). Die von den USA in den 1880er Jahren vorangetriebene Panamerikanische 

Bewegung, die auf eine Zurückdrängung des europäischen Einflusses in Lateinamerika gerichtet 

war und 1889 in der ersten Panamerikanischen Konferenz gipfelte, ist ein wichtiges Beispiel für 

den ersten Fall21 (Hilton 1985, S 28; Bernecker 1996, S 93f).  Ein Beispiel für den zweiten Fall 

war die US-amerikanische Intervention in den kubanischen Unabhängigkeitskrieg 1898, die 

jedoch nicht zugunsten der kubanischen Autonomiebestrebungen, sondern zur Wahrung der 

eigenen wirtschaftlichen Interessen erfolgte 22. Kuba entwickelte sich nach der Kapitulation 

Spaniens (bezeichnenderweise gegenüber dem US-amerikanischen Expeditionskorps) durch das 

1903 in der kubanischen Verfassung verankerte Platt-Amendment, das den USA ein 

Interventionsrecht einräumte sowie durch die zeitlich unbegrenzte Abtretung einer Bucht vor 

Guantánamo zur Errichtung eines Militärstützpunktes quasi zu einem US-Protektorat 

(Bernecker/Tobler 1996, S 97). Das wachsende imperiale Sendungsbewusstsein der USA 

bekräftigte  Präsident Theodore Roosevelt 1904 im sogenannten  „Roosevelt Corollary“, der die  

alte Monroe-Doktrin erweiterte  und ein militärisches Investitionsrecht der USA im 

zentralamerikanisch- karibischen Raum behauptete. Dieses Interventionsrecht, das primär dem 

Schutz eigener wirtschaftlicher Interessen diente, stellte ein wesentliches Element der 

unilateralen „Big Stick Policy“ dar (Bernecker/Tobler 1996, S 96; Holley 2006, S34). 

  

                                                      
21 Die lateinamerikanischen Länder waren sich dieser Strategie sehr wohl bewusst und wehrten sich gegen eine 
Isolierung von ihren europäischen Handelspartnern. Sie stimmten weder den US-amerikanischen Vorschlägen 
schiedsgerichtlicher Konfliktregelung noch einem Zollvereinsprojekt zu. Lediglich die Aufnahme von 
Verhandlungen hinsichtlich  bilateraler Handelsverträge wurde akzeptiert (Bernecker/Tobler 1996, S 94). 
22  Ein Umstand, der der militärischen Aktion zu Recht die Bezeichnung  „splendid little war“ eintrug 
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2.2.3. DAS 20. JAHRHUNDERT: VON KRISE ZU KRISE 

  War das 19. Jahrhundert in Lateinamerika noch ein „europäisches“ Jahrhundert, so war das 20. 

Jahrhundert das US-amerikanische. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Europa, den USA  

und Lateinamerika lassen sich zwei große Transversalen durch das 20. Jahrhundert legen: 

Erstens vollzog sich eine schrittweise Konsolidierung der US-Hegemonie in Lateinamerika, die 

konsequenterweise einen relativen Positionsverlust der europäischen Mächte bedeutete. Die 

Eckpunkte dieses Prozesses bildeten die globalen politischen und ökonomischen Veränderungen 

im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen und dem  anschließenden bipolaren Kalten 

Krieg zwischen den USA und der UdSSR. Zweitens bestimmte der wirtschaftliche und 

politische Entwicklungspfad der lateinamerikanischen Staaten ganz wesentlich die Beziehungen 

zwischen Europa und Lateinamerika, der sich in einem pendelförmigen Wechsel der 

Akkumulationsregime 23  manifestierte. Im Kontext der Weltwirtschaftskrise sahen sich die 

lateinamerikanischen Länder gezwungen, einen binnenwirtschaftlich orientierten 

Wirtschaftskurs der nachholenden Industrialisierung einzuschlagen, der notwendigerweise auch 

mit einer Re-Konfiguration der bestimmenden sozialen Kräfteverhältnisse und einer politischen 

Transformation verknüpft war. Die Krise dieser Phase der importsubstituierenden 

Industrialisierung in den 60er und 70er Jahren mündete in eine erneute Umstellung zugunsten 

einer außenorientierten Ökonomie, die die Exportproduktion und die Akkumulation fiktiven, 

finanzwirtschaftlichen Kapitals begünstigte (Becker 1999, S 56). In engem Zusammenhang mit 

dieser -wiederum durch Verschiebungen des sozialen Kräfteverhältnisses und eine 

Transformation des Staates gekennzeichneten- Neuorientierung stand schließlich die 

lateinamerikanische Verschuldungskrise der 1980er Jahre. 

  Der Erste Weltkrieg führte zu keinem grundsätzlicher Wandel für die am Weltmarkt 

orientierten lateinamerikanischen Exportwirtschaften, deren Primärgüter einen wichtigen Faktor 

der europäischen Kriegsökonomien darstellten. Allerdings änderte sich das geopolitische bzw. 

geoökonomische Muster der äußeren Abhängigkeit. An die Stelle der europäischen Mächte, 

deren relativer politischer und wirtschaftlicher Einfluss abnahm, traten die USA als 

bestimmender politischer Faktor und wichtigster Handelspartner und Finanzinvestor in der 

Region (Puig 1985, S 270)24. Unterstützt wurde die ökonomische Expansion der USA durch 

eine offensive Handelspolitik in den 1920er Jahren, die von den republikanischen Präsidenten 

                                                      
23 Der Begriff des Akkumulationsregimes stammt aus der marxistischen Regulationstheorie und meint ganz elementar 
ein „Ensemble von Regelmäßigkeiten, das eine allgemeine und kohärente Steigerung der Kapitalakkumulation 
sicherstellt“ (Becker, 2007; S64) und mit einem Set adäquater politischer Institutionen, Netzwerke und Normen (der 
Regulationsweise) korrespondiert (Lipietz 1985, S 121). Hier soll der Begriff primär als heuristisches Instrument 
verwendet werden, ohne auf seine theoretischen Implikationen einzugehen. 
24 Gingen vor dem Ersten Weltkrieg ca. 30% der lateinamerikanischen Exporte in die USA, waren es 1948 ca. 40%. 
Im Jahr 1913 stammten ein Viertel der  lateinamerikanischen Importe aus den USA,  1948 hingegen schon  ca. die 
Hälfte. Im gleichen Zeitraum, zwischen 1913 und 1948, fiel der Anteil Europas an den lateinamerikanischen 
Exporten von 51% und 28% (Bernecker/Tobler 1996, S 105). 
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Coolidge und Harding unter dem Schlagwort der „Open Door-Policy“ vorangetrieben wurde 

und das Ziel verfolgte, die Verwaltung der lateinamerikanischen Finanzordnungen unter die 

Kontrolle der USA zu bringen. Gleichzeitig mit der wachsenden ökonomischen Durchdringung 

Lateinamerikas durch US-Kapital konnten es sich die USA ab den 1930er Jahren auch leisten, 

im Rahmen der „Good Neighbour-Policy“ Präsident F.D. Roosevelts auf die 

Interventionsansprüche vergangener Dekaden zu verzichten (Bernecker 1996, S 98ff). 

Lateinamerikanische Staaten mussten sich den außenpolitischen und wirtschaftspolitischen 

Interessen der USA unterordnen und fungierten trotz rudimentärer Ansätze einer eigenen 

industriellen Entwicklung  in erster Linie als Rohstoff- und Nahrungsmittelexporteur 

(Bernecker 2004, S 66). In politischer Hinsicht verdichteten die Beteiligung der USA am 

Zweiten Weltkrieg und  der nachfolgende Kalte Krieg die Hegemonie der USA in 

Lateinamerika. Obwohl das nationalsozialistische Deutschland versuchte, die 

lateinamerikanischen Staaten vor allem durch die Mobilisierung der deutschen Übersee-

Gemeinden in sein Lager zu ziehen (Hilton 1985, S 37f.), gelang es nicht, das politische 

Monopol der USA zu brechen. Nach dem Kriegseintritt der USA organisierte Washington eine 

weitgehend geschlossene lateinamerikanische Front auf der Seite der Alliierten25. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg verloren die USA vorübergehend ihr sicherheitspolitisches Interesse an 

Lateinamerika, das sich ganz dem Wiederaufbau in Europa und Asien  zuwandte und für 

Lateinamerika keinen öffentlichen Marshall-Plan vorsah (Roett  1995; S 176) 26 . Auch in 

Lateinamerika wurde der politische Takt jedoch vom Kalten Krieg und dem 

antikommunistischen Grundsatz der hemisphärischen Sicherheit bestimmt, in dessen Geist das 

Inter-amerikanische System neu geordnet wurde. 1947 gründeten die USA zusammen mit den 

lateinamerikanischen Ländern den als westliches Militärbündnis konzipierten  Tratado 

Interamericano de Resistencia Recíproca (TIAR), kurz Vertrag von Rio, danach die 

Organisation amerikanischer Staaten (OAS) als allgemeinen politischen 

Koordinationsmechanismus und Regionalorganisation im Rahmen der UNO  im Jahr 

194827(Bernecker/Tobler 1996, S 118f). Doch erst die kubanische Revolution 1959 und die 

verschiedenen Versuche des Exports dieser Revolution auf den lateinamerikanischen Kontinent, 

die erst in der Phase der Détente unter dem Einfluss der UdSSR beendet wurden, lenkten den 

Fokus der US-Politik erneut auf Lateinamerika. Als  Reaktion der USA müssen die „Allianz für 

den Fortschritt“ J.F. Kennedys ebenso wie die Unterstützung rechter Militärdiktaturen und die 

verschiedenen offenen oder verdeckten militärischen Interventionen der USA gedeutet werden. 
                                                      
25 Ab dem Kriegseintritt der USA erklärten alle lateinamerikanischen Länder den Achsenmächten sukzessive den 
Krieg, einige von ihnen, etwa Argentinien, jedoch erst sehr spät im Jahr 1945 (Holley 2006, S 44).  
26 So transferierten die USA zwischen 1945 und 1951 ca. 8,6 Mrd. US Dollar an Hilfsgeldern an ihre ehemaligen 
Kriegsgegner und ca. 5,6 Mrd. US-Dollar an ihre europäischen Alliierten, jedoch bloß 2,6 Mio. US-Dollar nach 
Lateinamerika (Bernecker 1996, S 115). 
27 Das Gründungsdokument der OAS enthielt als Zugeständnis für die hemisphärische Kooperationsbereitschaft der 
lateinamerikanischen Staaten den –allerdings in der Regel von den USA ignorierten- Grundsatz der 
Nichtintervention. 
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Lateinamerikanische Gegenprojekte, die darauf angelegt waren, sich dem Einfluss Washingtons 

zu entziehen, waren erstens das Engagement in der Blockfreienbewegung (Bernecker/Tobler 

1996, S 134ff), zweitens verschiedene Projekte der regionalen Integration in Lateinamerika, die 

der von der CEPAL vertretenen wirtschaftlichen Doktrin des „Cepalismo“ folgten, die die 

Schaffung größerer, regional verbundener und nach außen abgeschotteter Binnenmärkte sowie 

eine staatlich gelenkte Industrialisierung vorsah28 (Bernecker/Tobler 1996, S 141 ff; Holley 

2006, S 48; Dussel-Peters 2001, S 50); drittens der Versuch, Europa, das sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg politisch und ökonomisch aus Lateinamerika zurückgezogen hatte, vor allem nach 

den Römischen Verträge 1957 (in Kraft 1958) verstärkt als politisches Gegengewicht und Hebel 

für politische Konzessionen seitens der USA einzubeziehen 29  (Hilton 1985, S49ff; 

Bernecker/Tobler 1996, S168). Die globale Schwächung der  US-amerikanischen Hegemonie 

ab den 1970er Jahren manifestierte sich schließlich in der schleichenden Erosion des 

Interamerikanischen Systems und der Aufweichung des hermetischen Konzepts der US-

dominierten westlichen Hemisphäre, die den lateinamerikanischen Ländern -trotz des Versuchs 

einer teils gewaltsam vorgetragenen Revision unter Präsident Ronald Reagan- mehr 

außenpolitischen Spielraum gab (Bernecker/Tobler 1996, S122f; Holley 2006, S 54). 

  Die zweite Transversale der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen durch das 20. 

Jahrhundert ist durch den Wechsel der lateinamerikanischen Akkumulationsregime zwischen 

den beiden weltwirtschaftlichen Krisenzeiten der 1930er Jahre und der 1970er Jahre bestimmt. 

Unter dem Zusammenbruch des Geld- Kredit- und Aktienmarktes in den kapitalistischen 

Zentren ab 1929 und der darauffolgenden wirtschaftlichen Depression und Kontraktion des 

Welthandels litten auch die auf Primärgüter ausgerichteten lateinamerikanischen 

Exportökonomien stark (Bernecker 2004, S 66f). Es kam teilweise zu einer  Verschlechterung 

                                                      
28  Die ideologische Formation einer separaten lateinamerikanischen Identität begann schon im 19. Jahrhundert, 
einerseits unter dem Begriff des Bolivarismus, der das Konzept eines lateinamerikanischen 
Staatenzusammenschlusses propagierte, andererseits unter dem Schlagwort des Arielismo, der auf eine Schrift José 
Enrique Rodós aus dem Jahr 1900 zurückgeht, in der er den Lateinamerika repräsentierenden, idealistisch-
künstlerischen Luftgeist Ariel dem die USA repräsentierenden materialistisch-utilitaristischen Erdgeist Caliban 
gegenüberstellt (Bernecker 1996, S 141; Hausberger 2004, S 124; Dietrich 2001, S40). Bedeutsamer war hingegen 
der Einfluss der 1948 aus der lateinamerikanischen Entwicklungsdiskussion hervorgegangenen CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina), die eine verstärkte Süd-Süd-Kooperation zur Überwindung der kolonial 
deformierten Handelsstrukturen empfahl. So entstanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl von 
lateinamerikanischen Integrationsmechanismen verschiedener Dichte und räumlicher Reichweite, die alle (einige 
mehr andere weniger) unter dem Problem nationaler Rivalität, gesellschaftlicher Heterogenität und unterschiedlicher 
wirtschaftlicher Interessen litten und leiden. Darunter waren u.a.: Die 1967 gegründete ALALC (Asociación 
Latinoamericano de Libre Comercio) bzw. ihre 1980 gegründete Nachfolgeorganisation ALADI (Asociación 
Latinoamericano de Integración), der 1969 gegründete Andenpakt, der 1997 durch die Schaffung einer 
Andengemeinschaft (Comundad Andina) modifiziert wurde, der 1960 in Zentralamerika gegründete Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) im Rahmen der seit 1951 bestehenden ODECA (Organización de Estados 
Centroamericanos), die 1991 als Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  neu formiert wurde, das als 
lockerer Mechanismus wirtschaftlicher Konzertation 1975 gegründete SELA (Sistema Económico Latinoamericano) 
und der seit 1991 zwischen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay bestehende MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur), der einer der vitalsten lateinamerikanischen Integrationsmechanismen ist und in dessen Rahmen 
1995 auch eine Zollunion beschlossen wurde (Salgado 1983, S61ff; Bernecker 1996, S 142ff; Hausberger 2004, S  
127ff).  
29 Vgl. Abschnitt 2.3 in diesem Kapitel 
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der „terms of trade“ für lateinamerikanische Exportgüter und zu negativen Entwicklungen der 

Zahlungsbilanz in den meisten lateinamerikanischen Staaten. Diese reagierten auf die Krise der 

exportabhängigen Ökonomie mit einer veränderten Wirtschaftspolitik, die sich auf den Aufbau 

einer auf den Binnenmarkt gerichteten importsubstituierenden Industrialisierung unter dem 

Mantel protektionistischer Schutzzölle und im Rahmen der staatlichen Koordination der 

gesellschaftlichen Interessen von Kapital und Arbeit konzentrierte. Bernecker und Love 

schätzen diese Entwicklung nicht als eine gezielte Abkopplung aus der Weltwirtschaft ein, 

sondern als eine pragmatische Notstandsmaßnahme unter dem Eindruck weltwirtschaftlicher 

Zwänge (Bernecker 2004, S 67; Love 1996, S 216). Sie unterschätzen dabei jedoch die zentrale 

Bedeutung der  sozialen Kräfteverhältnisse in den einzelnen lateinamerikanischen (und 

europäischen) Gesellschaften,  durch deren Wandel die ökonomischen Strukturen der 

Weltwirtschaft ebenso wie der nationalen Wirtschaft neu organisiert wurden. Die krisenbedingte 

Umstellung des Akkumulationsregimes zugunsten einer Konsolidierung des Binnenmarkts und 

einer staatlich geförderten Industrialisierung war nur durch einen neuen Klassenkompromiss zu 

erreichen, der von den neuen Mittelschichten, der städtische Bourgeoisie und von Teilen der 

Arbeiterschaft getragen war und eine wohlfahrtsstaatliche Umverteilungspolitik voraussetzte 

(Cardoso/Faletto 1976, S 151; Becker 1999, S 47). Entscheidend für die 

Entwicklungsperspektive dieses „unvollständigen Fordismus“ war jedoch der Umstand, dass die 

traditionell exportorientierten Agrareliten auf die eine oder andere Weise in diesen 

Klassenkompromiss eingebunden werden mussten, diese sich jedoch tendenziell einem staatlich 

gelenkten Ressourcentransfer von der agrarischen Exportökonomie in die 

Binnenindustrialisierung und einer durch Reallohnsteigerungen herbeigeführten Erhöhung der 

Konsumnachfrage widersetzten. Damit waren der Ausweitung des Binnenmarktes und dem 

Erfolg dieses Modells von Anfang an gesellschaftliche Schranken gesetzt, die in den späten 

1960er und frühen 1970er Jahren offenbar wurden (Cardoso/ Faletto 1976, S181; Becker 1999, 

S 56). Die Krise des Fordismus und seines Verteilungskompromisses betraf daher nicht nur die 

US-amerikanischen und europäischen Zentren, in denen die Produktion zunehmend flexibilisiert 

und ins Ausland verlagert bzw. produzierendes Kapital in Finanzkapital verwandelt wurde, 

sondern auch den peripheren Fordismus Lateinamerikas, der zunächst durch eine wachsende 

Außenverschuldung und Inflation fortgeführt werden konnte, dann aber durch die neoliberal 

inspirierte Umstrukturierung und Öffnung der Wirtschaft unter der Ägide rechter Regimes und 

Militärdiktaturen, die den internen sozialen Widerstand rücksichtslos unterdrückten, beseitigt 

wurde (Becker 1999, S 56).  

  In engem Zusammenhang mit der kapitalistischen Re-Konfiguration in den 1970er und 1980er 

Jahren stand auch das Problem der Verschuldungskrise, die sich auch zu  einem bestimmenden 

Element der Beziehungen zwischen europäischen Staaten und den dort verankerten privaten  



 

 
- 47 - 

 

Gläubigerinteressen und Lateinamerika entwickelte. 1982 wurde sie durch die 

Zahlungsunfähigkeit Mexikos akut. Auf Lateinamerika entfielen in den 1970er Jahren 40% aller 

Auslandsschulden in Entwicklungsländern, vor allem konzentriert in Argentinien, Mexiko und 

Brasilien. Die Schuldenquote, das Verhältnis zwischen Schulden und BIP, stieg  in gesamt 

Lateinamerika im Lauf der 80er Jahre auf  50%, das Verhältnis der Exporte zu den 

Auslandsschulden von 193% im Jahr 1977 auf 331% im Jahr 1986 und die 

Schuldendienstquote, der prozentuale Anteil des Schuldendienstes (Tilgung und Schulden) am 

Exporterlös, von 28,2% im Jahr 1977 auf 46% im Jahr 1986 (Bernecker/Tobler 1996, S 161ff). 

Bernecker interpretiert diese Krise als Zusammenspiel langfristiger innerer Defizite der 

Importsubstituierung und kurzfristiger externer Entwicklungen im Weltmarkt, vor allem in 

Gestalt der Ölpreiserhöhung und der steigenden internationalen Zinssätze (Bernecker/Tobler 

1996 ebd.). Diese Perspektive ist nicht grundsätzlich falsch, denn die fehlende Tiefe der 

Umverteilung in den Projekten der Importsubstituierung verhinderte eine Ausdehnung der 

lateinamerikanischen Binnenmärkte. Dabei bleibt jedoch der Umstand unberücksichtigt, dass 

die internationale Verschuldungsproblematik auf einem Verhältnis zwischen Gläubigern und 

Schuldnern beruht, für das beide kausal verantwortlich sind. Daher muss neben dem Aspekt der 

Kreditnachfrage durch den Schuldner auch der Aspekt des Kreditangebots durch den Gläubiger 

berücksichtigt werden. Im Laufe der 1960er und 1970er Jahre entwickelte sich in Form des 

Eurodollarmarktes ein transnationaler Kapitalmarkt, dessen Überliquidität private Finanzakteure 

nach neuen Anlagemöglichkeiten in lateinamerikanischen Schwellen- und Entwicklungsländern 

suchen ließ 30 (Boris 2001, S71ff). Die Gründe für die Konstitution dieses transnationalen 

Marktes waren erstens  die nationale Regulierung und Besteuerung von Auslandsinvestitionen 

in den USA in den 1960er Jahren, die amerikanische Unternehmen und Banken zum Anlass 

nahmen, ihr Geld in europäischen Zweigstellen zu  deponieren und zweitens die Einspeisung 

der Petrodollars ölexportierender Länder in die in statu nascendi befindliche transnationale 

Finanzwirtschaft (Green 1985, S170f; Griffith-Jones 1983, S68). Die wachsende Rolle privater 

Banken und Finanzinstitutionen in der Kreditfinanzierung der öffentlichen Haushalte der 

Entwicklungsändern führte generell zu instabilen Verhältnissen für die Schuldner in Form 

höherer Zinssätze und kurzfristigerer Veranlagungen31. Zudem konzentrierten die Banken ihre 

Anlagen zunehmend nur auf wenige, sichere Renditen versprechende Länder, in Lateinamerika 

vor allem Mexiko, Brasilien und Argentinien (Green 1985, S174; Sagmeister 1994, S 106). 

Insbesondere europäische Banken beteiligten sich im Laufe der 1980er Jahre an den 

Kapitalrenten der lateinamerikanischen Schuldenblase, während sich US-amerikanische Banken 

                                                      
30 So entfielen auf die unterentwickelten Länder 1979 57, 7% der weltweiten Eurodollarschulden (Green 1985, S 
174). 
31 Der Anteil privater Gläubiger an den Schulden der Dritten Welt betrug 1980 63%, in lateinamerikanischen Staaten 
wie Mexiko und Brasilien sogar an die 80%. Fast 90% dieser privaten Schuldtitel hielten im selben Jahr Banken und 
Finanzinstitutionen (Green 1985, S175ff). 
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zunehmend aus den Risikomärkten zurückzogen (Friscia/Simon 1995, S26; Green 1985, S 

177) 32. Die lateinamerikanischen Regierungen versuchten die Schuldentilgung zunächst  in 

Form  neuaufgenommener Kredite zu finanzieren. Als dieses „fresh money“ ausblieb,  drohte 

wie Mexiko 1982 die Zahlungsunfähigkeit.  In die Bresche sprangen vor allem internationale 

multilaterale Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die sich zu 

strategischen Akteuren des „Schuldenmanagements“ zugunsten der Gläubigerinteressen 

machten. Die Strukturanpassungsprogramme und  die diversen Konditionalitäten, die an die 

Ziehung von IWF-Fazilitäten durch Entwicklungsländer  gebunden waren, gaben dem Fonds die 

Möglichkeit, in die Wirtschaftspolitik der Schuldnerländer einzugreifen, die auf eine verstärkte 

Außenöffnung, Liberalisierung, Deregulierung und die Reduktion sozialer Ausgaben 

programmiert wurde (Raffer 1999, S 98ff; Griffith-Jones 1983, S77; Boris 2001, S 75ff)).  

Lange Zeit beharrten die  Gläubiger und die verschiedenen politischen Institutionen, die ihre 

Interessen vertraten, auf einer vollständigen Rückzahlung der Kredite33. Dies führte in den 

1980er Jahren sogar zweitweise zu einem Nettokapitaltransfer aus den lateinamerikanischen 

Ländern in den Norden, Kapital, das damit der inneren wirtschaftlichen Entwicklung entzogen 

wurde (Sagmeister 1994, S 108). Die dadurch verursachten rezessiven Effekte und die 

wachsende soziale Ungleichheit lassen Kritiker heute von einer „década perdida“, einem 

verlorenen Jahrzehnt für Lateinamerika sprechen (Sagmeister 1994, S 110). Die 

Umstrukturierung und Außenöffnung der lateinamerikanischen Märkte im Kontext der 

Schuldenkrise bildeten den Hintergrund und die Voraussetzung  für die wirtschaftlichen 

Offensiven der USA und der Europäischen Union in dieser Region im Laufe der 1990er Jahre. 

  

                                                      
32  Während im Jahr 1985 europäische Banken 33% der lateinamerikanischen Schuldtitel hielten und US-
amerikanische Banken 40%, kehrte sich dieses Verhältnis bis zum Jahr 1991 um: 44% der Schuldtitel wurden von 
europäischen Banken gehalten und nur mehr 28% von US-amerikanischen (Friscia/Simon 1995, S 30).  
33  Erst unter dem US-amerikanischen Finanzminister Nicolas Brady  wurde die Notwendigkeit des teilweisen 
Gläubigerverzichts im Rahmen des sogenannten Brady-Plans anerkannt, allerdings nur in Verbindung mit einer 
Stärkung der Position der Internationalen Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank) hinsichtlich der Strukturanpassung 
der Schuldnerländer (Raffer 1999, S 99).  
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2.3. DIE HISTORISCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EG/EU 
UND LATEINAMERIKA 

 In der durch den beginnenden Kalten Krieg geprägten Neuordnung nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurden sowohl Westeuropa als auch Lateinamerika als regionale Subsysteme34 in 

den von den USA dominierten westlichen Block eingegliedert und unterhielten nur marginale 

politische Kontakte (Drekonja 1985, S 77). Durch die Konzentration des europäischen Kapitals 

auf den Wiederaufbau fehlten auch Impulse für Investitionen Europas in Lateinamerika. Dies 

änderte sich erst im Jahr 1958, als die Römischen Verträge in Kraft traten und die europäische 

Integration vor allem in Form der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine neue politisch-

institutionelle Gravität erhielt, die durch den 1967 in Kraft gesetzten Fusionsvertrag der 

Europäischen Gemeinschaften in Gestalt gemeinsamer exekutiver Organe (Rat, Europäische 

Kommission) verstärkt wurde. Die Regierungen der lateinamerikanischen Staaten hegten in 

diesem Zusammenhang die Hoffnung, in engere Beziehung zu den europäischen Staaten treten 

zu können und den hegemonialen Einfluss der USA durch eine Diversifizierung der 

Beziehungen auszubalancieren, zumal Westeuropa für die lateinamerikanische Außenpolitik 

den Vorzug hatte, in diesem Raum anders als die USA keine imperialen Interessen einer 

Supermacht zu verfolgen (Grabendorff 1985, S284f). So wurde 1963 die für die Koordination 

Lateinamerikas in der UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

gegründete Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) als Instrument für 

einen ersten direkten Dialog mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingesetzt. In der 

„Charta von Buenos Aires“ 1970 forderte die CECLA einen intensiveren politischen und 

wirtschaftlichen Dialog zwischen Lateinamerika und Europa ein, ein Ruf, der von europäischer 

Seite mit der Ausrufung des ersten „Lateinamerikanischen Jahres“ der EG beantwortet wurde 

und zu der Einrichtung eines regelmäßigen Dialogmechanismus zwischen den 

lateinamerikanischen Botschaftern in Brüssel und ihren Partnern aus den Mitgliedsländern der 

EG führte (Drekonja  1985, S 78; Roett 1995, S178). Doch während die lateinamerikanische 

Seite die Aufnahme dieser Kontakte als Beginn einer  intensiveren politischen Annäherung 

zwischen den beiden in die US-amerikanische Hegemonie eingebundenen Subsysteme begriff, 

um so die Freiheitsgrade der politischen Autonomie zu erhöhen, war man innerhalb der EG-

Mitgliedsstaaten nicht bereit, diesem politischen Kurs zu folgen. Vielmehr stellte die EG, im 

Kontext der Ölkrise 1973, die die europäische Rohstoffabhängigkeit offenlegte, die Sicherung 

ihrer Ressourcenbasis voran (Drekonja 1985, S 79). So blieben von der Annäherung zu Beginn 
                                                      
34  Den Begriff des regionalen Subsystems beschreibt Mols in Abgrenzung zur Systemtheorie als subregionales 
interaktionelles „patterning of action“. „Dieses habe sehr viel zu tun mit vorhandenen „kulturellen, institutionellen 
und historischen Faktoren“ in Lateinamerika selbst und mit der Außenbindung Lateinamerikas an die 
Industriemächte“ (Mols 1982, S 193). Kriterien zur Beurteilung regionaler Subsysteme seien Art und Umfang 
gemeinsamer Identitäten, die Koordination nationalstaatlicher Außenpolitiken und das Maß der politischen 
Kooperation (Mols 1982, S 194) 
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der 1970er Jahre nur der Abschluss bescheidener nichtpräferenzieller Handelsabkommen mit 

Argentinien (1971), Uruguay und Brasilien (1973), der Abschluss eines wirtschaftlichen 

Kooperationsabkommen der ersten Generation35 mit Mexiko (1975) sowie die Aufnahme eines 

politischen Dialogs zwischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments36 und dem 1964 als 

regionale parlamentarische Versammlung gegründeten Lateinamerikanischen Parlament 

(PARLATINO) im Rahmen von regelmäßigen, alle zwei Jahre stattfindenden Konferenzen ab 

1974 (Piening 1997, S 122; Holley 2006, S 52). Die Abkommen der EG mit Lateinamerika 

müssen hinsichtlich der Bewertung ihrer Signifikanz in den Kontext der globalen 

Außenbeziehungen der EG in den 1970er Jahren gestellt werden (Holley 2006, S 103ff; Piening 

1997, S 174ff): Im Jahr 1975 schloss die EG in Fortführung der Yaoundé-Abkommen von 1963 

bzw. 1967 das sogenannte Lomé-Abkommen mit jenen Staaten Afrikas, der Karibik und des 

Pazifiks (AKP) ab, die ehemals französisches oder britisches Kolonialgebiet waren. Diese 

erhielten einen präferenziellen, nicht-reziproken Marktzugang sowohl für den Export 

industrieller Güter als auch für den Export von Rohstoffen und –bis auf einige Ausnahmen- 

Agrargütern 37 . Darüber hinaus schützte das im Lomé-Vertrag verankerte 

Preisstabilisierungssystem STABEX in Form von Kompensationszahlungen die Exportländer  

vor Schwankungen der Weltmarktpreise. Den Hintergrund dieses Abkommens bildete zum 

einen der Beitritt Großbritanniens zur EG, das seine Sonderbeziehungen zu den im 

Commonwealth organisierten Entwicklungsländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks nicht 

durch die Hürden des europäischen Außenzollregimes verlieren wollte (Holley 2006, S 104). 

Zum anderen  war dies auch der Versuch, die Gründung von Rohstoffkartellen durch Länder des 

Südens nach dem Vorbild der OPEC zu durchkreuzen (Dialer 2007, S 49) und die Initiativen 

                                                      
35 Als Abkommen der „ersten Generation werden solche nicht-präferenziellen bilateralen Verträge bezeichnet, die in 
den 1970er Jahren abgeschlossen wurden und für eine Laufzeit von fünf oder zehn Jahren galten. Nach deren 
Auslaufen wurden in den 1980er Jahren Verträge „zweiter Generation“ als (Folge-)Verträge abgeschlossen, die 
zusätzliche Felder der entwicklungspolitischen und wirtschaftlichen Kooperation einbezogen. Zu diesen zählen etwa 
Abkommen mit Mexiko und Brasilien (1980) und mit den Mitgliedern des Andenpakts und des Gemeinsamen 
Mittelamerikanischen Markts (MCCA) im Jahr 1987. Die Abkommen der „dritten Generation“ in den 1990er Jahren 
zeichnen sich schließlich durch zusätzliche konditionale Klauseln zur Sicherung der Demokratie- und 
Menschenrechte sowie durch Evolutivklauseln aus, die die Ausdehnung und Weiterentwicklung der Geltungsbereiche 
des Vertrags ermöglichen, ohne ihn einer formalen Revision unterziehen zu müssen. Dazu zählen Abkommen mit 
Argentinien (1990), Uruguay (1991), Chile (1991 und 1996), Mexiko (1991 und 1997), Brasilien und Paraguay 
(1992), das Abkommen mit dem Gemeinsamen Mittelamerikanischen Markt und der Andengemeinschaft (1993) 
sowie das Rahmenabkommen mit dem Mercosur (1995). Die Abkommen der „vierten Generation“ beinhalten eine 
Ausdehnung der wirtschaftlichen Kooperation und eine weitreichende Liberalisierung des gegenseitigen Handels. 
Dazu zählen Abkommen mit Mexiko (2000) und Chile (2002) (Holley 2006, S 110f; Westphal 2005, S 157; vgl. 
auch: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/june/tradoc_117342.pdf ). 
36 Das Europäische Parlament bestand als zunächst nur konsultative „Gemeinsame Versammlung“ bereits seit dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und wird im Rahmen der Römischen 
Verträge als gemeinsames Organ der drei Gemeinschaftsverträge genannt. Seit 1979 finden alle fünf Jahre 
Direktwahlen statt, seit der Einheitlichen Europäischen Akte  1986 trägt dieses Organ auch  offiziell die Bezeichnung 
Europäisches Parlament. Im Rahmen mehrerer Vertragsrevisionen wurden legislative Kompetenzen geschaffen bzw. 
ausgebaut. 
37 Bezüglich der AKP-Staaten hob die EG Zölle und Quoten für 99,5% aller Importprodukte auf (Schmidt 1995, S 
156) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/june/tradoc_117342.pdf�


 

 
- 51 - 

 

der Entwicklungsländer, im Rahmen der UNCTAD38 (United Nations Conference on Trade and 

Development) eine neue Weltwirtschaftsordnung auf die internationale Agenda zu setzten, zu 

beschwichtigen. Lateinamerika musste sich im Unterschied zu seinen Konkurrenten auf anderen 

Kontinenten mit den bescheidenen Konditionen des von der EG 1971 eingeführten und alle 

zehn Jahre erneuerten Allgemeinen Präferenzsystems (APS) zufrieden geben, das nach dem 

Grundsatz „aid by trade“ zwar den europäischen Markt für Entwicklungsländer hinsichtlich der 

Einfuhr von industriellen Fertig- und Halbfertiggütern öffnete, nicht jedoch für Agrargüter. 

Gerade letztere hatten aber den größten Stellenwert für die lateinamerikanischen 

Exportsektoren. So ist es auch keine Überraschung, dass der Anteil der  lateinamerikanischen 

Exporte nach Westeuropa am Gesamtexportvolumen Lateinamerikas zwischen 1955 und 1979 

von 7,3 auf 3,1% sank (Roett 1985, S 279). Die Rolle Westeuropas in Bezug auf Lateinamerika 

beschränkte sich in den 1970er Jahren auf eine des Junior-Partners im Schatten der US-

amerikanischen Hegemonie, der sich damit begnügte, jeweils nur zweiter Handelspartner, 

zweiter Finanzinvestor und zweiter Kooperationspartner zu sein (Drekonja 1985, S 80).    

  Die 1980er Jahre werden häufig als Jahrzehnt der politischen „Rückkehr“ der EG nach 

Lateinamerika beschrieben, die sich durch eine größere Distanz zur Mittelamerikapolitik der 

USA auszeichnete und im Engagement Europas zugunsten des zentralamerikanischen 

Friedensprozesses ihren Ausdruck fand (Piening 1997, S 121; Hoffmann 2000, S 191). Diese 

„Rückkehr“ war jedoch kein innerer, teleologischer Zwang der Geschichte, sondern das 

Ergebnis strategischer Handlungen sowohl in Europa als auch in Lateinamerika. Von 

lateinamerikanischer Seite wurde dieser Prozess durch eine neue Generation in den 

außenpolitischen Staatsapparaten angestoßen, die sich -in Kenntnis der Dependencia-Debatten- 

durch die Entwicklung einer  kreativen Diplomatie dem dominanten Einfluss der USA 

(zumindest partiell) zu entziehen trachtete (Drekonja 1986, S 40ff; Drekonja 1980, S 9). Diese 

neue Außenpolitik, die unter den Begriffen der „autonomía periférica“ (periphere Autonomie) 

bzw. des „poder negociador“ (Verhandlungsmacht) konzipiert wurde, ging von der Annahme 

aus, dass es möglich sei, zwischen dem extremen Pol einer bedingungslosen Loyalität 

gegenüber der US-amerikanischen Hegemonie, die die Aufgabe eigener Autonomie bedeutete, 

und dem extremen Gegenpol einer direkten ideologischen und politischen Konfrontation, die in 

der Regel das Risiko einer US-amerikanischen Intervention in sich trug (wie etwa in Kuba, 

Nicaragua oder Grenada) hindurch zu steuern, und zwar im Rahmen einer Politik der 

selbstbeschränkten, relativen Autonomie. Eine so verstandene Autonomie begnügte sich mit 
                                                      
38  Die UNCTAD wurde 1964 als permanentes Organ im Rahmen der UN auf Druck der Entwicklungsländer 
gegründet, die ihre Anliegen im Rahmen der Verhandlungsrunden des GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade) nur ungenügend behandelt sahen. In zwei Resolutionen der UNCTAD 1974, die durch die Majorität der 
Entwicklungsländer zustande kamen, wurde die Schaffung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung proponiert, die unter 
anderem die Forderungen nach erhöhter Entwicklungshilfe, einem umfassenden Schuldenerlasses, einem besseren 
Zugang zu den Märkten der Industrieländer, einer Kontrolle multinationaler Konzerne und stärkeren Stimmgewichten 
der Entwicklungsländer in internationalen Organisationen enthielt (Schmidt 1995, S 147ff). 
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politischen Projekten, die innerhalb der Toleranzgrenzen der US-Hegemonie lagen und sich vor 

allem auf eine Diversifizierung der Außenbeziehungen und eine Abschwächung intra-zonaler 

Konflikte konzentrierte (Drekonja 1986, S 42; Puig 1985, S 274f). Ein für die europäisch-

lateinamerikanischen Beziehungen entscheidender politischer Akt im Sinne dieser peripheren 

Autonomie war die Gründung der sogenannten Contadora-Gruppe39 durch Mexiko, Kolumbien, 

Panamá und Venezuela im Jahr 1983, deren Ziel die Befriedung der zentralamerikanischen 

Bürgerkriege war, an denen sich die USA im Kontext des intensivierten Kalten Kriegs direkt 

oder indirekt beteiligten. Die Mitglieder der EG beschlossen sehr rasch, im selben Jahr auf dem 

Gipfel von Stuttgart, diesen Friedensprozess aktiv zu unterstützen. Erstens erhoffte man sich 

dadurch eine Entspannung im sich verschärfenden Konflikt der beiden Supermächte, der auf 

wachsenden öffentlichen Protest in Europa stieß (Piening 1997, S 125). Zweitens muss dies 

auch als Versuch der EG verstanden werden, die nicaraguanische Revolution durch die 

Herstellung von konstruktiven Kompromissen einzudämmen (Smith 1995, S 147). Drittens lässt 

sich die schnelle Reaktion der EG und ihre aktive Rolle durch die vorbereitende transnational 

agierende politische Arbeit der sozialdemokratischen und christdemokratischen europäischen 

Parteien, insbesondere ihrer internationalen Dachorganisationen, erklären, die bereits seit den 

1970er Jahren Kontakte und Netzwerke in Lateinamerika mit dem Ziel einer Stärkung von 

Demokratie und Menschenrechten aufbauten (Roett 1995, S 181f). Vor allem die Sozialistische 

Internationale unterhielt seit dem Ende der 1970er Jahre intensive Verbindungen zu den 

revolutionären Bewegungen Mittelamerikas und unterstützte die spätere Suche nach einer 

friedlichen Verhandlungslösung zur Beendigung der Bürgerkriege. Viertens schließlich diente 

das Engagement in Zentralamerika auch als Testfall für die seit  1974 bestehende, allerdings erst 

1986 in der Einheitlichen Europäische Akte vertraglich verankerte Europäische Politische 

Zusammenarbeit (EPZ), die den Nukleus einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik und 

die Grundlage für die Genese einer einheitlichen außenpolitischen Staatsapparatur der EG 

bildete (Coignez 1992, S 109;  Gratius/Rubiolo 2005, S 85).  Nach ersten informellen Kontakten 

1983 wurde die EG 1984 diplomatisch aktiv und organisierte zusammen mit Spanien und 

Portugal, die ebenfalls sehr früh die lateinamerikanische Friedensinitiative unterstützt hatten, 

den Mitgliedern der Contadora-Gruppe und den zentralamerikanischen Staaten ein  erstes 

gemeinsames Treffen der Außenminister in der Hauptstadt Costa Ricas, San José, um die 

Perspektiven für Frieden und regionale Kooperation auszuloten (Viñas 1992, S 78; Piening 

1997, S 125). Auf dem Folgetreffen in Luxemburg 1985 wurde einerseits in einer formalen 

Schlussakte eine Institutionalisierung des politischen Dialogs im Rahmen jährlich stattfindender 

Konferenzen beschlossen, andererseits unterzeichnete man ein erstes Kooperationsabkommen 

zwischen der EG und den zentralamerikanischen Staaten, das im Vergleich zu den 

                                                      
39  Der Name erklärt sich aus dem Ort des erstmaligen Treffens der beteiligten Staaten auf einer zu Panamá 
gehörenden Insel. 
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Handelsabkommen der 1970er vor allem eine neue entwicklungspolitische Dimension enthielt 

und 1987 in Kraft trat. Die separate Unterzeichnung  der Schlussakte, in der der politische 

Dialog formalisiert wurde, und des Kooperationsabkommen, das die wirtschaftlichen und 

entwicklungspolitischen Vereinbarungen enthielt, war durch die interne Aufteilung der 

Kompetenzen zwischen EG und ihrem Verhandlungsorgan, der Kommission, auf der einen und 

den Mitgliedsstaaten auf der anderen Seite notwendig. Das Gelingen dieser Beschlüsse  wurde 

als Erfolg der Kohärenz zwischen allgemeinpolitischem (EPZ) und wirtschaftspolitischem 

Kompetenzsektor (EG-Vertrag) gewertet (Coignez 1992, S114). Obwohl der Umfang der 

Kooperation und der Entwicklungshilfe seitens der zentralamerikanischen Länder oft kritisiert 

wurde und der Beitrag Europas zu den verschiedenen  Friedensabkommen40 in Zentralamerika 

nicht überschätzt werden sollte (Piening 1997, S 127), trug die diplomatische Stärkung dieses 

Prozesses durch den San José-Dialog mit zum Erfolg bei. Ein zweiter politischer Dialog wurde 

im politischen Umfeld des zentralamerikanischen Friedensprozesses mit der sogenannten Rio-

Gruppe begonnen (Piening 1997, S 129; Hoffmann 2000, S 193). Diese hatte sich 1986 als 

Koordinationsgruppe jener lateinamerikanischen Staaten konstituiert, die den Friedensprozess in 

Mittelamerika unterstützten: Zum einen die Staaten der Contadora-Gruppe, zum anderen die 

Staaten der 1985 gegründeten Lima-Gruppe, der Brasilien, Argentinien, Peru und Uruguay 

angehörten. Zu diesen kamen später noch Bolivien, Chile, Ecuador, Paraguay und Costa Rica 

hinzu und machten die Rio-Gruppe damit zum umfassendsten Mechanismus der politischen 

Konzertation in Lateinamerika. Nachdem die EG bzw. ihre Mitgliedstaaten ab 1987 informelle 

Kontakte mit der Rio-Gruppe bei diversen politischen Gelegenheiten aufgenommen hatten, 

wurde ein formaler politischer Dialog beider Seiten in der Deklaration von Rom 1990 

institutionalisiert, der jährliche interministerielle Folgekonferenzen vorsah (Piening 1997, S 

130). Diese Dialoge vereinfachten zum einen den Zugang der lateinamerikanischen Staaten zu 

europäischen Entwicklungsprogrammen, zum anderen dienten sie auch als Forum zur 

Diskussion internationaler politischer Probleme auf der gemeinsamen bi-regionalen Agenda 

sowie zur Abstimmung gemeinsamer politischer Strategien (Gratius/Rubiolo 2005, S 96).  

  Das wachsende Engagement Europas in Lateinamerika hing auch mit dem Beitritt Spaniens 

und Portugals zur EG zusammen, der nach dem Sturz der Militärdiktaturen und der 

anschließenden Re-Demokratisierung in beiden Ländern 1986 erfolgte. Die iberischen 

politischen Eliten fühlten sich Lateinamerika aufgrund der gemeinsamen Kolonialgeschichte 

vor allem in kultureller Hinsicht verbunden. Insbesondere in Spanien verfestigte sich diese 

Haltung im Rahmen des ideologischen Konzepts der „Hispanidad“ bzw. des Hispanismus, 

dessen Ursprünge im 19. Jahrhundert liegen. Der Begriff entwickelte sich parallel zur 

                                                      
40 Friedensvereinbarungen zur Beendigung der Bürgerkriege wurden in Nicaragua (1989/90), El Salvador (1992) und 
Guatemala (1995) abgeschlossen (Hoffmann 2000, S 193). 
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Entfaltung des spanischen Nationalismus, der zur Feier des 400. Jahrestag der Entdeckung 

Amerikas durch Kolumbus  im Jahr 1892 einen ersten Höhepunkt erreichte und im Zuge des 

Verlusts der letzten überseeischen Kolonien an die USA im spanisch-amerikanischen Krieg 

1898 verstärkt wurde(Schumacher 1995, S 114; Hausberger 2004, S 124). Das dabei offenbarte 

mangelnde politische, wirtschaftliche und militärische Gewicht Spaniens wurde durch die 

Nostalgie vergangener Größe in Form gemeinsamer kultureller Bande kompensiert. Während 

der Diktatur Francos diente das im Sinne autoritärer politischer Vorstellungen  umgedeutete 

Konzept dazu, die internationale  Isolation Spanien nach dem Zweiten Weltkrieg durch 

verstärkte Beziehungen nach Lateinamerika zu durchbrechen 41 . Auch nach der Re-

Demokratisierung Spaniens und Portugals wurde der Begriff der Hispanidad in veränderter 

Form politisch funktionalisiert. Die spanische Regierung entwickelte im Zuge des Beitritts zur 

EG die Idee, Spanien diskursiv als „Brücke“ zwischen Lateinamerika und Europa zu 

positionieren,  durch die die Hinwendung zur EG und die traditionellen Verbindungen zu 

Lateinamerika miteinander verkoppelt werden sollten (Tovias 1990, S 62f, Schumacher 1995, S 

118f). Dabei spielten von Anfang an auch handelspolitische Überlegungen eine Rolle. Während 

die spanische Regierung den spanischen Kapitalfraktionen damit den Weg zur Expansion in den 

lateinamerikanischen Raum ebnen wollte, rechneten viele lateinamerikanische Länder durch den 

EG-Beitritt Spaniens und die dadurch bedingte Übernahme des gemeinsamen Außenzollregimes 

hingegen mit einer Verschlechterung ihrer Handelsposition in den iberischen Ländern 

(bezüglich ihrer Agrarexporte) und den übrigen Mitgliedsstaaten der EG (bezüglich ihrer 

Industrieexporte) rechneten (Ashoff 1983, S 219ff). Das Brückenkonzept stieß daher auf 

erhebliche Ablehnung seitens Lateinamerikas. Daher wurde es auch im Laufe der 80er Jahre 

allmählich zugunsten eines Selbstverständnisses Spaniens als aktivierender Faktor bzw. als 

Katalysator der Beziehungen der EG zu Lateinamerika aufgegeben. Portugal hingegen hatte 

eine solche Rolle für sich immer abgelehnt und in treffender Einschätzung der politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse eher Brasilien als solche Brücke verstanden. Diese relativierte 

politische Positionierung reflektiert den realen Beitrag der spanischen und portugiesischen 

Außenpolitik in den Beziehungen zwischen EG und Lateinamerika tatsächlich am besten. So 

haben spanische Regierungen sich seit dem Beitritt auf verschiedenen Ebenen für eine 

Intensivierung der Kontakte zwischen Lateinamerika und Europa eingesetzt, exemplarisch etwa 

im Friedensprozess in Zentralamerika, in dem Spanien sogar bereits vor seinem Beitritt an der 

Seite der EG partizipierte. Dies geschah vor allem auch aus einem strategischen Interesse: Diese 

Intensivierung verbesserte sowohl die politische und ökonomische Position der spanischen 

Kapitalfraktionen in Lateinamerika als auch ihr Gewicht hinsichtlich der spanischen 

                                                      
41  Die spanische Initiative stieß vor allem bei einigen rechtsgerichteten Militärdiktaturen Lateinamerikas auf 
Sympathie (Schumacher 1995, S 116). Die vielschichtigen historischen Belastungen der Idee gemeinsamer kultureller 
Bande und ihrer kolonialen Konnotationen manifestierten sich zuletzt vor allem im Streit um die Deutung der 500-
Jahr-Feiern zur Entdeckung Amerikas 1992. 
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Mitgliedschaft in der EG 42 . Allerdings darf Spaniens Rolle in dieser Hinsicht auch nicht 

überbewertet werden. Erstens beschleunigte das spanische Engagement für Lateinamerika bloß 

einen Prozess, der in der EG bereits angestoßen worden war, um die Beziehungen zu 

Lateinamerika seit dem Falklands/Malvinas-Krieg 1982 zu normalisieren (Tovias 1990, S 64). 

Zweitens stieß das spanische Lobbying zugunsten einer Vertiefung der Beziehungen zu 

Lateinamerika auf interne Schranken der EG, die nur selten überwunden werden konnten. So 

traf der Vorstoß der spanischen Staatsapparate zur Inklusion Lateinamerikas in das Regime der 

Lomé-Verträge bzw. zur Gewährung von Handelserleichterungen für lateinamerikanische 

Staaten, die die Diskrepanz zwischen dem Allgemeinen Präferenzsystem und dem 

Präferenzregime der Lomé-Verträge reduzieren sollten, praktisch immer auf starken Widerstand 

Frankreichs und Großbritanniens. Dennoch gelang es dank des spanischen Drucks, zumindest 

die Dominikanische Republik neben (dem französischsprachigen) Haiti als neues Mitglied des 

Lomé-Vertrags durchzusetzen sowie einige spezielle Handelserleichterungen für Agrargüter im 

andinen und mittelamerikanischen Raum zu installieren (Tovias 1990, S 68; Schmidt 1995, S 

176f; Schumacher 1995, S 122). Eine Initiative, das Problem der lateinamerikanischen 

Verschuldung auf der Ebene der EG zu diskutieren, scheiterte hingegen am Widerstand 

Deutschlands, dem größten europäischen Gläubigerland (Tovias 1990, S 70; Laurent 1992, S 

158f). Als wichtiger diplomatischer Schritt, um die Rolle Spaniens im Kontext der europäisch-

lateinamerikanischen Beziehungen zu festigen, muss die Gründung des Iberoamerikanischen 

Gipfels 1991 in Umfeld der Vorbereitungen der 500-Jahr-Feiern betrachtet werden, der seitdem 

in jährlichen Konferenzen mit offener thematischer Agenda , in der Regel auf der Ebene der 

Staats- und Regierungschefs, fortgeführt wird und alle 19 iberoamerikanische Länder sowie 

Spanien und Portugal einschließt (Schumacher 1995, S 133ff).  In einem engen Zusammenhang 

mit dem spanischen Beitritt zur EG und der ökonomischen Modernisierung stehen auch die 

Marktoffensiven spanischer Unternehmen wie Iberia, Telefónica und Repsol in Lateinamerika, 

die den Konkurrenzdruck auf dem liberalisierten europäischen Markt durch größere Anteile in 

lateinamerikanischen Märkten zu kompensieren versuchten (Schumacher 1995, S 125ff).   

   Diese spanische Marktoffensive ist zugleich ein aufschlussreicher Mosaikstein im Gesamtbild 

der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen in den 1990er Jahren. Es wurden im Laufe 

dieses Jahrzehnts zwischen lateinamerikanischen Staaten und der nunmehr im Vertrag von 

Maastricht geschaffenen Europäischen Union zahlreiche Handels- und Kooperationsabkommen 

abgeschlossen, die das primäre Ziel hatten, das interregionale Handelsvolumen zu erhöhen. Den 

Kontext dieses wachsenden, verflochtenen Vertragsnetzwerks bildete die Hegemonie des 

                                                      
42 Dieser Einsicht folgend gelang es Spanien bereits kurz nach seinem Beitritt wichtige Posten mit Lateinamerika-
Bezug in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament zu besetzen, beispielsweise den Posten des 
Direktors der Beziehungen zu Lateinamerika und Asien in der Generaldirektion I (DG I) der Kommission in Person 
von Angel Viñas (Schumacher 1995, S 121; Piening 1997, S 121). 
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neoliberalen Wirtschaftsmodells, das auf beiden Seiten des Atlantiks, wenn auch in 

unterschiedlicher Form, das politische Handeln anleitete. In Lateinamerika wurde die 

Durchsetzung der  tragenden Pfeiler der neoliberalen Umstrukturierung –Budgetdisziplin, 

Liberalisierung von Handel, Kapitalmärkten und Dienstleistungen, Deregulierung und 

Privatisierung- durch die Schuldenkrise vieler Länder begünstigt. Der Einfluss der 

Strukturanpassungsprogramme von Weltbank und IWF, den internationalen „Manager“ der 

Schuldenkrise, die dem Leitbild des sogenannten „Washington Consensus 43 “ folgten, war 

hierfür ein strategischer Angelpunkt (Holley 2006, S64). Allerdings sollte man nicht zu dem 

falschen Schluss kommen, neoliberale Politik wäre in Lateinamerika bloß von außen oktroyiert 

worden: Vielmehr hat sie sich unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen einzelner 

Länder jeweils abhängig von den inneren sozialen Kräfteverhältnissen auch in unterschiedlicher 

Form materialisiert, und zwar sowohl im Rahmen von Militärdiktaturen als auch im Rahmen 

formal demokratischer Regime (Schmalz/Tittor 2005, S 25ff). Bereits in den 70er Jahren 

begannen die lateinamerikanischen Militärregime, den Verteilungskompromiss der 

importsubstituierenden Industrialisierung aufzubrechen und das ökonomische Modell zugunsten 

einer Außenöffnung umzustellen. Eine überbewertete Währung 44 sorgte sowohl für niedrige 

Inflationsraten als auch für billige Konsumentenkredite. Diese „Finanzialisierung“ der 

Wirtschaft funktionierte aber nur unter der Maßgabe ständiger externer Kapitalströme, die im 

Fall von Kapitalmarktkrisen jedoch ausblieben und schnell in die Zahlungsunfähigkeit führten 

(Becker/Jäger 2005, S 93ff). Die Bekämpfung der daraus resultierenden Schuldenkrise der 

1980er Jahre erfolgte -unter Anleitung  von IWF und Weltbank-grundsätzlich überall nach 

ähnlichen Grundsätzen und häufig unter Anrufung eines Diskurses des ökonomischen Notstands 

(„emergencia económica“). Die sozialen Gruppen, die das Modell trugen und davon am meisten 

profitierten, waren Teile der Exportökonomie und das Finanzkapital. Hinzu kamen nach den 

ersten Erfolgen der Inflationsstabilisierung auch Teile der Mittelklasse, die von den 

vorübergehend bestehenden günstigen Konsumentenkrediten Gebrauch machten 

(Schmalz/Tittor, 2005, S 29; Boris 2001, S 96). Das Ergebnis dieser Politik waren periodische 

Zahlungsbilanzkrisen (Mexiko 1995, Brasilien 1998, Argentinien 2001).  

  Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Europa, schufen die Apparate der Mitgliedsländer mit 

dem Unionsvertrag von Maastricht (seit 1993 in Kraft) und dem Vertrag von Amsterdam (seit 

1999 in Kraft) eine neue und verstärkte Struktur der europäischen Integration. Diese zeichnete 

sich durch zwei wesentliche Elemente aus: Einerseits wurden mit dem Binnenmarkt neoliberale 

Modellvorstellungen innerhalb Europas implementiert, andererseits erhielt die sogenannten „2. 
                                                      
43 Der Begriff des Washington Consensus geht auf den Wirtschaftswissenschafter John Williamson zurück, der unter 
diesem Schlagwort 1990 zehn neoliberale Politikempfehlungen formulierte (Holley 2006, S 63; Vgl. Williamson 
1990). 
44 Die Stabilisierung der Währungen auf einem hohen Wechselkursniveau erfolgte in der Regel durch eine -technisch 
jeweils unterschiedlich konstruierte- Bindung der nationalen Währungen an den US-Dollar. 
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Säule“ der Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) kohärente Prozess- und 

Organbestimmungen. Diese parallele politische und ökonomische Neuausrichtung der 

Integration folgte dem Anspruch, die EU zu einem globalen, konkurrenzfähigen Akteur der 

internationalen Beziehungen zu machen (Piening 1997, S 130; Westphal 2005, S 148). Vor 

allem in den USA begriff man die politischen  Apparate der EU und ihrer Mitgliedsstaaten 

zunehmend als Konkurrenten um wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Die Projektion 

europäischer Gegen-Macht, die darauf abzielte, das Gefälle zu den USA zu reduzieren, nahm in 

Form eines  alternativen Projekts der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen Gestalt 

an (Westphal 2003, S S180f; Westphal 2005, S 185)). Die EU übt ihre Machtpolitik in erster 

Linie über die Durchsetzung einer institutionalisierten internationalen Ordnung aus, in der 

europäische Standards, Normen und Modelle der Integration universalisiert werden. Diese 

normative bzw. zivile Machtprojektion45 ist jedoch auf multilaterale Kooperation und Partner 

angewiesen. Für lateinamerikanische Länder ist die Attraktivität des europäischen Marktes ein 

wesentlicher Anreiz, um solche asymmetrische Kooperation mit der EU einzugehen (Westphal 

2003, S 183). Konsequenterweise verwaltet die Europäische Kommission den Zugang zu 

diesem Markt, der aufgrund der Integrationsverträge primär in ihren Händen liegt, als wichtiges 

strategisches Gut für die Verbesserung der Position  europäischer Wirtschaftsinteressen im 

Lateinamerika, die in Konkurrenz zu US-amerikanischen und asiatischen Interessen stehen46. 

Die Bilanz dieser Handelspolitik ist gemischt: Die europäischen Auslandsdirektinvestitionen 

(ADI) in Lateinamerika stiegen zwischen 1990 und 1997 von 1,7 Mrd. US-Dollar auf 17 Mrd. 

Us-Dollar und erreichten damit fast das Niveau der USA, deren ADI im selben Zeitraum von 

2,3 Mrd. US-Dollar auf 17,8 Mrd. US-Dollar anwuchsen. Diese europäischen Kapitalströme 

konzentrieren sich jedoch vor allem auf die Mitgliedstaaten des Mercosur und Chile (Westphal 

2005, S 173). Die EU war in den 1990er Jahren nach den USA der zweitwichtigste 

Handelspartner in Lateinamerika, allerdings sind die Vorteile ungleich verteilt. Während die 

jährliche Wachstumsrate der europäischen Exporte bei durchschnittlich 9,2% lag, betrug die 

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für Lateinamerika nur 3,3%. Bis 1993 

erwirtschaftete die EU noch Handelsbilanzdefizite mit den lateinamerikanischen Staaten, 

danach  kehrte sich der Trend um (Westphal 2005, S 174; Westphal 2003, S  191). Trotz dieser 

Exporterfolge nahm die relative Bedeutung der europäischen Handels in Lateinamerika ab,  weil 

vor allem die US-amerikanischen Unternehmen noch erfolgreicher exportieren konnten. 
                                                      
45 Zu den Begriffen der „civilian power“ bzw. der „normative power“ siehe Kapitel 3 
46 Die EU profitiert allerdings wesentlich von der asymmetrischen Bedeutung des biregionalen Außenhandels in 
Europa und den lateinamerikanischen Staaten. Während lateinamerikanische Importe 2010 lediglich 6 % der 
gesamten Importe der EU darstellten (2006: 5,8%), lag der Anteil der Importe aus der EU an den gesamten Importen 
Lateinamerikas bei 13,2% im Jahr 2010 (2006: 13,8%). Bei den Exporten ergibt sich das gleiche Bild der 
Asymmetrie: 6,2% der gesamten Importe der EU stammten im Jahr 2010 aus Lateinamerika (2006: 5,2%), der Anteil 
der Exporte aus der EU an den gesamten lateinamerikanischen Exporten erreichte hingegen im selben Jahr 13, 3% 
(2006: ebenfalls 13,3%). Die Abhängigkeit und Vulnerabilität der lateinamerikanischen Länder bezüglich des 
Außenhandels mit der EU ist also relativ größer als umgekehrt. (Vgl. hinsichtlich der Zahlen: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113483.pdf ) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113483.pdf�
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Zwischen 1990 und 1997 fiel der Anteil der EU an lateinamerikanischen Importen von 21% auf 

16%, der Anteil der USA hingegen stieg im selben Zeitraum von 38% auf 43% (Hoffmann 

2000, S 196).  Dieser Trend setzte sich auch in den 2000er Jahren fort47. Im Jahr 2009 betrug 

der Anteil der EU an lateinamerikanischen Importen 13,5%. und blieb damit weiter hinter dem 

Anteil der USA (33,9%) zurück. Chinas Anteil an den Importen Lateinamerikas lag im selben 

Jahr bereits bei 9,9%. 

  Aus dieser relativen Schwächung der Handelsanteile der EU erklärt sich auch die im Lauf der 

1990er Jahre zunehmende Initiative der EU, Handelsabkommen mit lateinamerikanischen 

Partnern abzuschließen um die verlorenen Handelsanteile wieder zurückzugewinnen. Die 

Politik der EU zeichnete sich dabei durch eine an makroökonomischen Kennziffern orientierte 

politische Reaktivität aus, die sich wesentlich an den US-amerikanischen Initiativen orientierte. 

George W. Bush (Senior) verkündete bereits 1990 die sogenannte „Enterprise of the Americas“-

Initiative, in der er eine gesamtamerikanische Freihandelszone anstrebte (Hoffmann 2000, S 

193; Roett 1997, S 183). Mit dem 1994 in Kraft getretenen NAFTA-Abkommen (North 

American Free Trade Agreement) zwischen Mexiko, Kanada und den USA und der im selben 

Jahr auf dem ersten hemisphärischen „Summit of the Americas 48 “ von Bill Clinton 

angekündigten Schaffung einen kontinentalen Freihandelszone FTAA/ALCA (Free Trade Area 

of the Americas/Área de Libre Comercio de las Américas) bis zum Jahr 2005 wurden weitere 

Marksteine für die Erhöhung des wirtschaftspolitischen US-Einflusses in Lateinamerika gelegt 

(Hoffmann 2000, S 193). Im Jahr 2002 erhielt Präsident George W. Bush (Junior) vom US-

Kongress eine „trade promotion authority49“ zum beschleunigten Abschluss dieses Projekts. Die 

EU reagierte jeweils auf diese handelspolitischen Herausforderungen der USA, wofür die 

Beziehungen mit Mexiko ein gutes Beispiel liefern. Seit der Einführung des NAFTA-

Abkommens 1994 stieg der Handel zwischen Mexiko und den USA stark an, der Handelsanteil 

der EU fiel hingegen ausgehend von einem ohnehin schon geringen Niveau50. Das als Reaktion 

auf diese negative Entwicklung zwischen der EU und Mexiko abgeschlossene 

Assoziationsabkommen im Jahr 2000 konnte die europäischen Handelsanteile wieder 

stabilisieren (Westphal 2005, S 174f). Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen lieferte sich die 

EU mit den USA kurz darauf einen Wettlauf um den Abschluss eines Abkommens mit Chile, 

das die EU im Jahr 2002 knapp gewann (Westphal 2005, S 174). Ein weiteres Beispiel für die 

wachsende Konkurrenz liefern die Beziehungen zu Kuba. Nachdem die EU 1995 

Verhandlungen hinsichtlich eines Kooperationsabkommens mit Kuba aufgenommen hatte, 
                                                      
47 vgl. dazu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113483.pdf 
48 Daran  nahmen alle lateinamerikanischen Länder außer Kuba sowie die USA und Kanada teil. 
49  Auf dieser rechtlichen Grundlage vom Präsidenten unterzeichnete Verträge können vom Kongress nur 
angenommen oder abgelehnt, nicht jedoch ergänzt oder filibustiert werden. 
50 Der Anteil der EU an den mexikanischen Importen fiel von 6,9% (1995) auf 6,4% (2000), der Anteil der EU an den 
mexikanischen Exporten von 3,4% (1995) auf 2,2% (2000) (Vgl. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-15052002-AP/EN/6-15052002-AP-EN.HTML). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-15052002-AP/EN/6-15052002-AP-EN.HTML�
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änderte sie ihre Haltung aufgrund der Verschärfung des kubanisch-US-amerikanischen 

Konflikts 1996, der im sog. Helms Burton-Act mit seiner extraterritorialen Sanktionsdrohung an 

Firmen außerhalb der USA gipfelte, die in Haftung genommen werden sollten, sofern ihr 

Engagement sich auf konfisziertes, ehemaliges US-Eigentum auf Kuba bezog . Die EU lehnte 

einerseits diese extraterritoriale Gesetzeswirkung vehement ab, sistierte andererseits aber die 

Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen mit Kuba und beschloss stattdessen einen 

Gemeinsamen Standpunkt im Rahmen der GASP, ein schweres Geschütz der EU-Außenpolitik, 

der die Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen von der Lage der Demokratie und 

Menschenrechte auf der Insel abhängig machte51(Gratius/Rubiolo 2005, S 325; Buck 2008, S 

108f). 

   Aber auch in anderen Teilen Lateinamerikas wurde die inter-regionale Vertragspolitik der EU 

forciert. Mit dem Andenpakt bzw. mit dessen Nachfolgeorganisation, der Andengemeinschaft 

schloss die EU 1993 und 2003 Kooperationsabkommen ab, die eine starke 

entwicklungspolitische Dimension enthielten 52. Den Mitgliedstaaten der andinen Integration 

wurden darüber hinaus Sonderkonditionen im Rahmen des APS zur Bekämpfung des 

Drogenanbaus eingeräumt, durch die 90% der Exportgüter aus der Zollpflicht der EU 

ausgenommen wurden 53 . Zudem enthielten die Abkommen auch Bestimmungen zur 

Initialisierung eines politischen Dialogs (Gratius/Rubiolo 2005, S 96). Die Bemühungen um den 

Abschluss eines Freihandelsabkommens mit dem Mercosur, die bisher in mehreren Anläufen 

gescheitert sind, verdeutlichen jedoch eine wichtige strukturelle Schranke der EU hinsichtlich 

ihres handelspolitischen Spielraums54: Der protektionistische Schutz des EU-Agrarsektors, der 

                                                      
51 Dies ist der bislang einzige Gemeinsame Standpunkt mit Bezug zu Lateinamerika. (Vgl. http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=346617:cs&lang=de&list=266045:cs,265050:cs,322537:cs,321912:cs,346617:cs,&pos=
5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=gemeinsamer%20standpunkt~kuba~&checktexte=checkbox&visu=#texte ). 
Wenige Tage vor dem Beschluss dieses Gemeinsamen Standpunktes einigten sich die Mitgliedsstaaten der EU bereits 
auf eine Gemeinsame Aktion, ebenfalls ein Instrument im Rahmen der GASP, in dem sie die extraterritoriale 
Gesetzgebung der USA zurückwiesen und sich verpflichteten, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Interessen der europäischen Unternehmen auf Kuba zu schützen (Vgl. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996E0668:DE:NOT ). 
52 Insgesamt ist die EU der größte Geber offizieller Entwicklungshilfe in Lateinamerika, mit Schwerpunkten in 
Zentralamerika und im Andenraum (Westphal 2003, S 187). 
53 Der Andenpakt und seine historische Genese werden in Kapitel 4.2 ausführlicher analysiert. Er wurde 1969 
zwischen Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela gegründet und nach einer langen Phase des 
Stillstandes durch die Akte von La Paz 1990 reanimiert, in der die Einrichtung einer Freihandelszone bis 1992 und 
einer Zollunion bis 1995 beschlossen wurde. Nachdem Peru im Zuge des Selbstputsches („auto-golpe“) Alberto 
Fujimoris 1992 seine Mitgliedschaft suspendierte (und erst 1997 reaktivierte), einigten sich die verbliebenen 
Mitglieder auf dem Gipfel von Trujillo 1996 auf eine Reform der Institutionen im Rahmen einer 
Nachfolgeorganisation, der Andengemeinschaft, durch die ähnlich wie in der EU supra-nationale gemeinsame 
Organe geschaffen wurden (Effner 2003; S 106; Holley 2006, S 72f). 2006 trat Venezuela aus Protest gegen die 
Verhandlung bilateraler Freihandelsabkommen zwischen den USA und Kolumbien (2006) bzw. Peru (2005) aus 
(Bechle 2010, S 6). 
54 Der Mercosur  wurde durch den Vertrag Asunción 1991 zwischen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay 
im Kontext der seit den späten 1980er stattfindenden Kooperationsbemühungen zwischen Argentinien und Brasilien 
als Freihandelszone eingerichtet (Holley 2006, S 74ff). 1995 schloss die EU mit dem Mercosur ein Inter-regionales 
Rahmenabkommen, das ein gemeinsames Freihandelsabkommen vorbereiten sollte und auch Bestimmungen zur 
Etablierung eines politischen Dialogs enthielt (Gratius/Rubiolo 2005, S 97). Das Freihandelsabkommen ist bis heute 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=346617:cs&lang=de&list=266045:cs,265050:cs,322537:cs,321912:cs,346617:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=gemeinsamer%20standpunkt~kuba~&checktexte=checkbox&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=346617:cs&lang=de&list=266045:cs,265050:cs,322537:cs,321912:cs,346617:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=gemeinsamer%20standpunkt~kuba~&checktexte=checkbox&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=346617:cs&lang=de&list=266045:cs,265050:cs,322537:cs,321912:cs,346617:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=gemeinsamer%20standpunkt~kuba~&checktexte=checkbox&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996E0668:DE:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996E0668:DE:NOT�
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im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik stark subventioniert wird, benachteiligt 

lateinamerikanische Exporteure stark und bildete ein zentrales Hindernis für den erfolgreichen 

Abschluss von Handelsabkommen (Hoffmann 200, S 197). Dies liegt vor allem an der 

ungleichen Struktur der Handelsbeziehungen zwischen beiden Regionen. Während die 

europäischen Exporte nach Lateinamerika zu 99% aus verarbeiteten Gütern bzw. 

Investitionsgütern bestehen, sind 47% der lateinamerikanischen Exporte nach Europa 

Primärgüter und nur 53% verarbeitete Industriegüter mit in der Regel geringerem 

Technologieeinsatz (Westphal 2005, S 175). Dazu kommt, dass ein großer Teil der nach 

Lateinamerika importierten Investitionsgüter auf lateinamerikanische Tochterunternehmen 

multinationaler Konzerne entfällt, unter ihnen auch viele europäische Unternehmen55. 

  Ende der 1990er Jahre entwickelte sich die Idee, die verschiedenen Dialoge und vertraglichen 

Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika auf eine einheitliche, breite Basis zu stellen. 

Im Rahmen eines Gipfels der Staats- und Regierungschefs der EU und Lateinamerikas sollte 

eine gemeinsame, bi-regionale „strategische Partnerschaft“ aufgebaut werden, deren Ziel die 

Formulierung einer gemeinsamen politischen Agenda und die Koordination eines gemeinsamen, 

globalen politischen Handelns beider Regionen war (Westphal 2003, S 184; Gratius/Rubiolo 

2005, S99; Buck 2008, S 98)). Diese Gipfeldiplomatie war lediglich als Rahmen für die 

verschiedenen sub-regionalen Beziehungen konzipiert, ohne diese zu ersetzen56. Die Initiative 

dazu ergriff der spanische Präsident José Maria Aznar auf dem Iberoamerikanischen Gipfel 

1996, die vom französischen Präsidenten Jaques Chirac auf einer Lateinamerikareise ein Jahr 

später aufgenommen und konkretisiert wurde (Gratius/Rubiolo 2005, S 100). Schließlich fand 

der Gipfel 1999 unter der Ägide der deutschen Ratspräsidentschaft in Rio de Janeiro statt. Die 

Frage der teilnehmenden Staaten auf amerikanischer Seite war umstritten, man einigte sich 

letztlich auf den Kreis aller Mitglieder der OAS außer den USA und Kanada. Dies schloss auch 

die karibischen Länder ein, die Sonderbeziehungen zur EU im Rahmen des AKP-Regimes 

unterhielten (Holley 2006, 21f). Die lateinamerikanischen Länder erhofften sich vor allem die 

Entwicklung gemeinsamer Politiken zur Bewältigung internationaler politischer und 

wirtschaftlicher Krisen, einen verstärkten Technologietransfer aus dem Norden und einen 

besseren Marktzugang für ihre Hauptexportgüter, wurden aber diesbezüglich von den 

Ergebnissen des Gipfels enttäuscht (Gratius/Rubiolo 2005, S 101). Das Grundproblem des 

                                                                                                                                                            
nicht realisiert. Erst jüngst auf dem Gipfel von Madrid 2010 wurde beschlossen, die Verhandlungen zwischen EU 
und Mercosur erneut aufzunehmen. 
55  Im Jahr 1997 beispielsweise waren von den 250 größten lateinamerikanischen Unternehmen 94 (37, 6%) 
Tochtergesellschaften europäischer Firmen (Hoffman 2000, S 197). 
56  Im Vorfeld der Gipfel hat es sich eingebürgert, sogenannte „mini-cumbres“, Mini-Gipfel, der verschiedenen 
subregionalen Beziehungen und Dialoge der EU abzuhalten, die die diplomatischen Gipfelkompromisse erleichtern 
sollen (Gratius/Risi 2002, S 102). 
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Gipfels 1999 sowie aller nachfolgenden, ab 2002 im Zweijahrestakt organisierten Treffen57 

bestand für viele AutorInnen gerade darin, dass es keine gemeinsame, sondern unterschiedliche 

strategische Vorstellungen gab: Während die lateinamerikanischen Staatsapparate eine 

Änderung ihres strukturellen politischen und ökonomischen Status quo anstrebten, der vor allem 

eine Veränderung des internationalen Handelsregimes einschloss, betrachtete die EU die 

Gipfeldiplomatie  lediglich als symbolische Inszenierung und als „Demonstrationseffekt“ 

gegenüber den USA (Hoffmann 2000, S 197; Gratius/ Risi, 2002, S 101). Die Ergebnisse der 

Gipfel bestanden in der Regel aus Formelkompromissen zu allgemeinen politischen Fragen, 

etwa der Bedeutung des Multilateralismus, aus der Feier zuvor ausverhandelter interregionaler 

Abkommen und dem Beschluss chronisch unterfinanzierter Spezialprogramme 58 . Für 

lateinamerikanische Staatsrepräsentanten wichtige Fragen, wie etwa die Argentinien-Krise 2001 

oder der Beitritt der osteuropäischen Länder zur EU wurden von europäischer Seite hingegen 

weitgehend ignoriert (Nolte 2004, S 118; Gratius/Risi 2002, S 105), was Kritiker die Frage 

stellen ließ: Mucho ruido, pocas nueces 59 ? Der eigentliche Grund für die Diskrepanz der 

politischen Positionen ist aber -dazu noch ausführlich in den folgenden Kapiteln- in den 

veränderten sozialen Kräfteverhältnissen der lateinamerikanischen Gesellschaften zu suchen.  In 

diesem Sinne fand eine wichtige Entwicklung der interregionalen Beziehungen nicht auf den 

Gipfeln selbst, sondern in ihrem Umfeld statt: Ab dem Treffen in Guadelajara 2004 

veranstalteten kritische gesellschaftliche Kräfte und Organisationen aus Lateinamerika und 

Europa alternative Gegengipfel, auf denen die Widersprüche der offiziellen Gipfeldiplomatie 

diskutiert und Widerstand organisiert wurde 60 . Die Kritik gegen neoliberale Politikmuster 

artikulierte sich aber vor allem auch innerhalb der lateinamerikanischen Staaten in Form neuer 

sozialer Bewegungen, die in den 2000er Jahren die Basis für die Wahlsiege linker 

Präsidentschaftskandidaten und Regierungen –allerdings mit sehr unterschiedlichem politischen 

Programm- bildeten61. Dieser Linkswende Lateinamerikas ist auch die Gründung alternativer, 

explizit gegen neoliberale Muster der Weltmarktintegration gerichteter und einander 

überlappender regionaler Organisationen geschuldet 62 . Im Zusammenhang mit dieser 

                                                      
57 Im Jahr 2002 fand der Gipfel in Madrid statt, 2004 in Guadelajara/Mexiko, 2006 in Wien, 2008 in Lima und 2010 
wieder in Madrid  
58  So wurde neben bereits bestehenden Programmen zur Investitionsförderung (AL-INVEST), zur 
Energiekooperation (ALURE), zum akademischen Austausch (ALFA) und zur Stadtentwicklung (URB-AL) auf den 
verschiedene Gipfeln auch Programme zur Informationsgesellschaft (ALIS), zur postgradualen Ausbildung 
(ALBAN) und zur sozialen Kohäsion (EURO-SOCIAL) verabschiedet (Gratius/ Rubiolo 2005, S 98). 
59 Übersetzung des Autors: Viel Lärm um nichts? 
60 Vgl.: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique34  
61 Dies waren vor allem: Hugo Chávez in Venezuela (1999), Luiz Inácio „Lula“ da Silva in Brasilien (2002), Evo 
Morales in Bolivien (2005), Michelle Bachelet in Chile (2006),Rafael Correa in Ecuador (2006),Daniel Ortega in 
Nicaragua (2006), Fernando Lugo in Paraguay (2008) und José Mujica in Uruguay (2010) 
62  Das Kooperationsbündnis ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos des Nuestra América) wurde von 
Venezuela und Kuba 2004 als wechselseitiges Entwicklungsprogramm gegründet und 2006 um einen Handelsvertrag 
der Völker (Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP) erweitert. Mitglieder sind u.a. auch Bolivien, Ecuador und 
Nicaragua. Der 2008 in Brasília mit dem Ziel einer politischen Integration gegründeten Union Südamerikanischer 
Staaten (Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) gehören alle 12 Staaten Südamerikas an (inklusive Surinams 

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique34�
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politischen Spaltung Lateinamerikas in weltmarktaffine und weltmarktkritische Regierungen 

kam es auch zu einer zunehmenden Fragmentierung in den regionalen politischen und 

wirtschaftlichen Strategien der USA und der EU. Nachdem die Verhandlungen zur 

FTAA/ALCA im Jahr 2005 aufgrund des Widerstands Venezuelas und der Staaten des 

Mercosur gescheitert waren, der sich aus der inneren Konstellation des Kräfteverhältnisses 

herrschender und subalterner Klassenfraktionen erklären lässt63 (Garcia 2006, S 83ff), schlossen 

die USA bilaterale bzw. subregionale Freihandelsabkommen mit Kolumbien, Perú und den 

zentralamerikanischen Staaten plus der Dominikanischen Republik64 ab (Bechle 2010, S 6). 

Auch die Europäische Union intensivierte -im Widerspruch zu ihrem Konzept einer 

umfassenden bi-regionalen Partnerschaft- bilaterale bzw. subregionale Verhandlungen (Bechle 

2010, S 4): Besondere strategische Partnerschaften wurden mit Brasilien (2007) und Mexiko 

(2008) gestartet und auf dem europäisch-lateinamerikanischen Gipfel 2010 in Madrid schloss 

man bilaterale Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru sowie ein 

Assoziationsabkommen mit den zentralamerikanischen Staaten 65 . Diese jüngsten 

Entwicklungen des unter dem Dach der Europäisch-lateinamerikanischen Gipfel (EU-LAC66) 

verwobenen Geflechts verschiedener vertraglicher und institutioneller Beziehungen wird in 

Kapitel 4 aus der Perspektive von Nicos Poulantzas und seiner marxistischen Staatstheorie 

detaillierter diskutiert. 

  

                                                                                                                                                            
und Guyanas) an. Nicht explizit gegen den Neoliberalismus, wohl aber gegen die US-Hegemonie in der OAS 
gerichtet ist der Beschluss zur Gründung einer Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELC) von 32 Staaten Lateinamerikas und der Karibik auf 
dem Gipfel der Rio-Gruppe 2010, die 2012 realisiert werden soll. 
63 Der wachsende Widerstand freihandelskritischer sozialer Bewegungen auf nationaler und transnationaler Ebene 
verband sich in dieser Frage mit dem Druck industrieller Sektoren, die von einer Öffnung der Binnenmärkte stark 
betroffen wären. Diese Koalition setzte sich gegen die Interessen der Exportwirtschaft (Agrarsektor, 
Grundstoffindustrie) durch (Gracia 2006, S 84f). 
64 Dieses Freihandelsabkommen wird offiziell als DR-CAFTA bezeichnet (Dominican Republic – Central America 
Free Trade Agreement) 
65 Vgl. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114535.pdf: Council of the European 
Union: VI European Union – Latin America and Caribbean Summit. Madrid Declaration, 2010, S 7 
66 Die Abkürzung steht für EU-Latin America and the Caribbean 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114535.pdf�


 

 
- 63 - 

 

3. THEORETISCHE PERSPEKTIVE: EINE ERWEITERTE 

MATERIALISTISCHE STAATSTHEORIE NACH NICOS 

POULANTZAS 

3.1. VORBEMERKUNGEN 

In etablierten politischen Diskursen wird die Frage der Beziehungen zwischen Europa und 

Lateinamerika in erster Linie als Beziehung zwischen Staaten (oder im Fall der Europäischen 

Union und der Andengemeinschaft  zwischen supranationalen, quasistaatlichen Gebilden) 

verstanden. Dabei wird implizit unterstellt, diese Staaten wären homogene, vollkommen 

souveräne Akteure, die jeweils ihren als natürlich vorausgesetzten „nationalen Interessen“ 

folgen. Spanien versuche beispielsweise, sein nationales Interesse an Lateinamerika sowohl 

unmittelbar als auch über die Verankerung in der Europäischen Union durchzusetzen. Hinzu 

kommt zumeist der von Teilen der Europaforschung erhobene Einwurf eines -ebenfalls 

natürlich vorausgesetzten- „europäischen Interesses“, das an Stelle der oder im Verbund mit den 

nationalen einzelstaatlichen Interessen artikuliert wird. In historischen Abschnitt der  Arbeit 

habe ich mich bemüht, eine solche monolithische Vorstellung von Staaten mit  natürlich 

erwachsenden Eigeninteressen zu vermeiden, in der diese analog zu einzelnen Menschen 

gleichsam als handelnde kollektive  Subjekte auftreten, hinter deren scheinbaren Konsistenz alle 

Konflikte, Widersprüche und gesellschaftlichen Verhältnisse wie hinter einer „black box“ 

verschwinden. Anstelle dessen drehen sich die in der Einleitung erhobenen Fragen dieser Arbeit 

darum, wie das Verhältnis von Staat und Ökonomie bzw. Gesellschaft sowie das Verhältnis 

zwischen Nationalstaaten und supranationalen staatlichen Ebenen verstanden werden kann. 

Schon im historischen Teil wurde daher auf die Arbeiten Cardosos und Falettos 

zurückgegriffen, um eine spezifische historische Situation der Abhängigkeit zu analysieren, die 

eine solche oberflächliche Vorstellung politischer und gesellschaftlicher Prozesse hinter sich 

lässt. Doch während Cardoso und Faletto explizit nur von „Abhängigkeitssituationen“ sprechen 

wollen (Cardoso/Faletto 1976, S 225) und nicht den Anspruch erheben, in ihren Analysen eine 

ausformulierte Theorie zu präsentieren, ist es hier an der Zeit, den in meinen Augen 

notwendigen Bezug des Staates auf die Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse auch auf einer 

theoretischen Basis herzustellen, die anschließend das Gerüst für die Einschätzung konkreter 

politischer Entwicklungen darstellen soll. Den Staat als Teil einer umfassenderen 

antagonistischen Vergesellschaftung zu denken, ist das Verdienst des Marxismus. Allerdings 
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existiert im Werk von Marx und Engels keine ausformulierte Theorie des kapitalistischen 

Staates, sondern es finden sich nur verstreute Hinweise dazu. Ein ambitionierter Ansatz, diese 

Leerstelle zu füllen, stammt von Nicos Poulanatzas, der auf der Basis einer produktiven Kritik 

des französischen Strukturalismus und früherer staatstheoretischer Überlegungen marxistischer 

Denker (v.a. Antonio Gramsci) den Versuch unternahm, eine marxistische Staatstheorie zu 

entwerfen, die die Irrtümer und Fallen dogmatischer marxistischer Staatsvorstellungen zu 

überwinden vermag (Demirovic 2007, S 9). Diese Staatstheorie soll als Ausgangspunkt zur 

Entwicklung einer  theoretischen Perspektive dienen, von der aus das Thema dieser Arbeit, die 

Beziehungen zwischen Europa und den Anden, analysiert werden kann. Dazu werden zunächst 

die Grundlagen der Staatstheorie von Nicos Poluantzas präsentiert. Es ist jedoch notwendig, 

diese theoretischen Fundamente anschließend in wichtigen Punkten zu erweitern, denn 

theoretische Begriffe haben, wie Demirović bemerkt, einen „Zeitkern“ und müssen daher 

angesichts der Veränderung  gesellschaftlicher Verhältnisse aktualisiert werden (Demirovic 

2007, S 10); Das heißt nicht, sie zu denunzieren, sondern im Gegenteil, an sie produktiv 

anzuknüpfen: (1) Poulantzas originelle Staatstheorie weist ein bestimmtes Defizit in ihrer 

Bestimmung gesellschaftlicher Kämpfe auf, die analytisch untrennbar auf den Staat bezogen 

werden. Dieser Rigorismus soll durch einen Rekurs auf die Arbeit Antonio Gramscis zur 

Hegemonie im integralen Staat, die Poulantzas selbst –allerdings oft einseitig oder 

missverständlich- rezipierte, gelockert werden. (2) Poulantzas wird seitens rezenter Rezeptionen 

vorgeworfen, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse auf Klassenkämpfe zu reduzieren. Andere 

antagonistische gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse (Geschlechterhierarchien, Rassismus) 

werden zwar nicht grundsätzlich ausgeblendet, aber analytisch nicht genügend berücksichtigt. 

Es ist daher notwendig, den Begriff der Kräfteverhältnisse zu pluralisieren und auf andere 

Herrschaftsverhältnisse auszudehnen. (3) Da Poulantzas seine Staatstheorie auf die Analyse des 

Nationalstaats fokussierte und den ab den 1970er Jahren sich intensivierenden Prozess der 

Internationalisierung nur in statu nascendi beschreiben konnte, muss die Transnationalsierung 

wirtschaftlicher Akkumulation und die damit verbundene Internationalisierung des Staates 

einschließlich ihrer räumlichen Aspekte näher beleuchtet werden. (4) Poulantzas konzentrierte 

sich vor allem auf eine theoretische Durchdringung der kapitalistischen Staatlichkeit 

entwickelter Länder, weil er dies für die eigentliche Leerstelle marxistischer Theoriebildung 

seiner Zeit hielt, die unter dem Eindruck der damals zumindest innerhalb der Linken sehr 

prominenten Weltsystemtheorie und ihrer Systematisierung der Zentrum-Peripherie-

Verhältnisse stand (Poulantzas 2001, S 19) Es ist jedoch für die Diskussion des Themas dieser 

Arbeit notwendig, seine Staatstheorie wieder stärker mit den spezifischen Aspekten peripherer 

Gesellschaften in Korrespondenz zu bringen und auf mögliche Differenzierungen zu den 

Gesellschaften des Zentrums hinzuweisen. Dies impliziert auch die Klärung der Frage, ob von 

einer Peripherie als analytischem Begriff überhaupt noch gesprochen werden kann. 
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3.2. GRUNDLAGEN 

3.2.1. DIE RELATIVE TRENNUNG VON STAAT UND ÖKONOMIE 

Das Bemühen der marxistischen Konzeptionen des „bürgerlichen“ Staats lief von Anfang an 

immer darauf hinaus, diesen aus der theoretischen Selbstgewissheit traditioneller Staatstheorien 

herauszuholen und ihn in einen Bezug zu der durch Klassenherrschaft gespaltenen Gesellschaft 

zu stellen. Bereits Marx und Engels setzten sich auf der Grundlage ihrer Analysen der 

kapitalistischen Gesellschaft mit der Frage auseinander, wozu bürgerliche Herrschaft einen 

Staat benötigt. Diese Auseinandersetzung erfolgte allerdings nicht im Rahmen einer 

systematischen Bearbeitung, die zwar geplant war, aber infolge von Marxens Tod nicht mehr in 

Angriff genommen werden konnte, sondern an verstreuten Stellen des Gesamtwerks, auf die 

sich später auch Poulantzas bezog.  Dabei wird der Staat im Rahmen des Basis-Überbau-

Schemas sukzessive als ein eigener, intelligibler Gegenstand der marxistischen Theorie 

formuliert. In einer Revision früheren Ansichten beginnen Marx und Engels, die im Begriff des 

Überbaus zusammengefasste Vielzahl von ideologischen Formen, zu denen auch der Staat 

gehört, nicht mehr bloß als eine ideologische Täuschung, als Ausdruck eines falschen 

Bewusstseins, sondern als „Bewegungsform“ zu deuten, in der die Menschen ihre im 

Kapitalismus angelegten Widersprüche und Konflikte austragen bzw. sich dieser bewusst 

werden (Demriovic 2010, S 55f; Demirovic 2007, S 30; Fortín 1983, S 197f). Demirovic 

versucht zu belegen, das bereits bei Marx und Engels in nuce die Vorstellung des Staates als 

spezifische Form der Selbstorganisation bürgerlicher Gesellschaft entwickelt war, in der sie 

„ihre Interessen miteinander vereinbar machen und  zu Kompromissen darüber gelangen, wie 

sie die gemeinsame Herrschaft über die subalternen Klassen ausüben“ (Demirovic, 2010, S 57).  

So liest sich der im kommunistischen Manifest niedergeschriebene Satz: „Die moderne 

Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen 

Bourgeoisieklasse verwaltet“ (MEW 4, S 464) in diesem Kontext nicht als Reduktion des 

Staates auf ein Instrument einer Klasse, sondern –voraussetzungsvoll interpretiert- als erste 

rudimentäre Analyse des Staates als eine besonderte Form der bürgerlichen 

Herrschaftsverhältnisse (Demirovic 2010, S 56). Die Linie dieser Argumentation durchzieht 

auch das Verständnis des bürgerlichen Staates bei Engels: „Der Staat ist also keineswegs eine 

der Gesellschaft von außen aufgezwungene Macht; ebenso wenig ist er ‚die Wirklichkeit der 

sittlichen Idee‘, ‚das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft‘, wie Hegel behauptet (…). Er ist 

das Eingeständnis, daß diese Gesellschaft sich in einem unlösbaren Widerspruch mit sich selbst 

verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. 

Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich 

und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft 
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stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der 

‚Ordnung‘ halten soll; und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie 

stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat“ (MEW 21, S 165). Der 

springende Punkt ist hier das Wörtchen „scheinbar“, denn in ihm artikulieren sich die Zweifel 

an der Vorstellung des Staates als einer tatsächlich außerhalb bzw. über der Gesellschaft 

stehenden, neutralen Instanz. Dies wird auch zum Hauptthema in Poulantzas´ Staatstheorie: Wie 

konzipiert man den kapitalistischen Staat als einen zwar auf die bürgerliche Klassengesellschaft 

verwiesenen Gegenstand der Theorie, der somit  nicht neutral gegenüber Klassenherrschaft sein 

kann, ohne aber seine Idiosynkrasie zu unterschlagen und ihn in dieser gesellschaftlichen 

Klassenherrschaft völlig aufgehen zu lassen. Es geht also, polemisch formuliert, um den Staat 

als Borderline-Syndrom, um seine seltsam unscharfe und uneindeutige, gleichzeitige Nähe und 

Distanz zur Gesellschaft. An die so verstandenen Überlegungen von Marx und Engels 

anschließend konzipiert auch Poulantzas den Staat als eine Form der Gesellschaft, in der 

antagonistische gesellschaftliche Kräfte ihre Konflikte austragen, die so zwar nicht gelöst, aber 

prozessierbar und im Sinne bürgerlicher Herrschaft kanalisierbar gemacht werden können. 

Dadurch wird gesellschaftliche Kohäsion unter den Bedingungen bürgerlicher 

Herrschaftsverhältnisse erst möglich. Gleichzeitig entfaltet der Staat, obwohl er nicht tatsächlich 

neutral über den gesellschaftlichen Verhältnissen steht, eine spezifische Autonomie, die diese  

geordnete Organisation der Klassenkämpfe erst ermöglicht (Demirovic 2010, S 58).  

  Die Argumentation in Poulantzas´ opus magnum, der erstmals 1977 erschienen 

„Staatstheorie“, die hier im Anschluss dargestellt werden soll, folgt im Wesentlichen zwei 

Denkschritten: In einem ersten Schritt diskutiert Poulantzas die für ihn fundamentale Frage der 

Trennung von Staat und Ökonomie, ausgehend von dem zuvor erläuterten marxistischen 

Kontext. In einem zweiten Schritt geht er anschließend daran, auf der Grundlage dieser 

Trennung die spezifische Materialität und relative Autonomie des Staates sowohl gegenüber den 

einzelnen Fraktionen der herrschenden Klasse als auch den beherrschten Klassen 

herauszuarbeiten. Ich möchte diesem Aufbau auch hier folgen und widme mich daher zuerst der 

Diskussion hinsichtlich der Trennung von Staat und Ökonomie. Um Poulantzas´ Argument  zu 

verstehen, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass er diese Frage zum zentralen 

Angelpunkt macht, um sich von einem instrumentell-funktionalistischen Staatsverständnis bzw. 

von einer dogmatischen ökonomistischen Deutung des Marxismus abzugrenzen, „der zufolge 

die Ökonomie in den verschiedensten Produktionsweisen aus invariablen Elementen quasi 

aristotelischer Natur zusammengesetzt ist, und sich selbst mit Hilfe einer bestimmten 

Kombinatorik reproduziert und reguliert“ (Poulantzas 2002, S 43). Er wendet sich damit gegen 

alle marxistischen Schulen, die im Rahmen des Basis-Überbau-Konzepts, das er überhaupt für 

untauglich hält, den Staat als bloßen „Anhängsel-Reflex“ des Ökonomischen verstehen, dem 
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maximal die Fähigkeit zugestanden wird, auf die Gesellschaft zurückzuwirken (Poulantzas 2002 

ebd.). Am weitesten auf dieser Passage vom Abstrakten zum Simplifizierenden geht die 

Konzeption des staatsmonopolistischen Kapitalismus (Stamokap), die -als offizielle Doktrin der 

KPdSU nach 1945- auf der Basis der Imperialismus-Theorie Lenins davon ausging, dass der 

Staat im Zeitalter des Monopol-Kapitalismus vollständig zum Werkzeug in den Händen der 

Bourgeoisie geworden ist. Diese übernimmt durch ihre monopolisierte  privatkapitalistische 

Macht tendenziell seine Zentralen und handelt zunehmend mit den Mitteln des Staates um die 

Produktivkräfte zu entwickeln. Damit bereite das Bürgertum selbst den Umbruch zum 

Sozialismus vor, denn die sozialistischen Parteien müssten die im Staat aggregierte 

Monopolmacht der Bourgeoisie quasi nur mehr übernehmen, indem sie die Zentren des Staates 

erobern und ihn planwirtschaftlich umorganisieren (Müller et. al. 1994, S 85ff; Sablowski 2010, 

S 192). Eine solche Konzeption gesteht dem Staat keine eigene Materialität zu und behandelt 

die technologische Entwicklung der Produktivkräfte unter Ausblendung der darin eingelassenen 

Herrschaftsverhältnisse als im Grunde gesellschaftsneutralen Prozess, der von der Bourgeoisie 

ebenso gut  wie von der Diktatur des  Proletariats vorangetrieben werden kann. Poulantzas 

wendet sich mit dieser Kritik aber auch gegen eine von ihm selbst in seinen früheren Arbeiten, 

vor allem in dem 1968 erschienenen Werk „Politische Macht und gesellschaftliche Klassen“ in 

Anlehnung an Althusser verfolgte Argumentation, die das gesellschaftliche Ganze als ein 

Ensemble der ökonomischen, politischen und ideologischen Ebenen beschreibt, die alle 

gegenüber den jeweils anderen autonom wären und erst durch ihre nachträgliche Artikulation 

im Rahmen einer überdeterminierten Struktur  die spezifischen Produktionsweisen bilden67. Das 

zentrale Defizit beider Perspektiven ist die Vorstellung einer prinzipiellen Äußerlichkeit im 

Verhältnis von Ökonomie und Staat. In seiner „Staatstheorie“ verfolgt Poulantzas hingegen das 

Anliegen, gegen diese Vorstellung der Äußerlichkeit im Verhältnis von Ökonomie und Staat das 

Konzept einer bloß relativen Trennung zu setzen. Ökonomie und Staat sind hier nicht zwei 

hermetisch und absolut voneinander getrennte Sphären, die sich selbst nach ihren eigenen 

Gesetzen reproduzieren, sondern der Staat bzw. das Politische ist immer schon konstitutiv 

innerhalb der Produktionsverhältnisse (der Ökonomie) und ihrer Reproduktion präsent. Staat 

und Ökonomie nehmen niemals vorgegebene oder stabile gesellschaftliche Sektoren ein, 

                                                      
67  Daran knüpft sich vor allem die Frage und die Debatte, ab welchem Zeitpunkt sich Poulantzas aus seiner 
ursprünglich vom Strukturalismus Althussers beeinflussten Marx-Interpretation emanzipiert hat. Während Demirovic 
eindeutig, wenn nicht einen Bruch, dann doch zumindest eine selbstkritische Revision im Verständnis des 
Verhältnisses von Ökonomie und Staat konstatiert, in der die ursprünglich strukturalistischen Vorstelllung in Werk 
„Politische Macht und gesellschaftliche Klassen“ in der „Staatstheorie“ durch eine klassentheoretische abgelöst wird, 
hält es Barrow „nicht vonnöten, Erweckungserlebnisse herbeizufabulieren oder den „reifen Poulantzas“ vor dem 
„frühen Poulantzas“ in Schutz zu nehmen“ (Barrow, 2006, S 35). Stattdessen versucht er, eine Kontinuität in der 
Konzeption des kapitalistischen Staates bei Poulantzas zu belegen, die sich nicht etwa an den methodischen 
Argumenten der sogenannten Poulantzas-Miliband-Debatte ablesen lasse, wohl aber an den von Poulantzas 
verwendeten Begriffen, die von Anfang an auf eine Vorstellung der konstitutiven Präsenz des Staates innerhalb der 
ökonomischen Instanz und auf einen stärkeren Bezug auf den Aspekt der Klassenkämpfe als auf den der Strukturen 
hindeuten( Barrow, 2006, S 38). 
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sondern ihre Relation verändert sich und nimmt neue Formen an (Demirovic 2007, S 35). Die 

Trennung von Staat und Ökonomie ist für Poulantzas also selbst ein gesellschaftliches 

Verhältnis, das historisch konstituiert wird: „ Die Produktionsweise ist nicht eine Kombination 

verschiedener Instanzen, mit einer festen Struktur, die ihrer Beziehung vorausgeht. Die 

Produktionsweise selbst als Einheit der Gesamtheit von ökonomischen, politischen und 

ideologischen Bestimmungen weist diesen Räumen ihre Grenzen zu, umschreibt ihr Feld und 

definiert ihre jeweiligen Elemente. Diese Räume werden zuallererst durch ihre Beziehung und 

ihre Verknüpfung konstituiert“ (Poulantzas, 2002, S 46). Die Trennung selbst ist, wenn man so 

will, ein historisch wandelbares Verhältnis von Verhältnissen. Während in den 

vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen Staat und Ökonomie eng verzahnt waren, weil die 

Produzenten noch im Besitz ihrer Produktivkräfte waren und der von ihnen produzierte 

Mehrwert durch die direkte Ausübung von Zwang und Gewalt seitens der Feudalherren als 

herrschender Klasse abgepresst wurde, nimmt die Trennung von Ökonomie und Staat in 

kapitalistischen Produktionsverhältnissen eine vollkommen andere, sehr viel augenscheinlichere 

Form an. Dies liegt für Poulantzas an der für den Kapitalismus spezifischen gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung, in der die Produzenten von ihren Produktionsmitteln -in erster Linie im Rahmen 

der ursprünglichen Akkumulation von Grund und Boden- getrennt und damit „freigesetzt“ 

werden (Demirovic 2007, S 26). Sie sind darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft mittels formal 

freier Lohnverträge an Kapitalisten als Ware zu verkaufen, die sich den Mehrwert im 

Produktionsprozess aneignen, ohne selbst personalen physischen Zwang oder Gewalt ausüben 

zu müssen. Die Aufgabe der Gewaltausübung und der Herstellung gesellschaftlicher Kohärenz 

geht im Zuge der relativen Trennung des Staats vom ökonomischen Raum auf eine eigene 

besonderte Instanz, den Staat, über, der damit ein Spezifikum des Kapitalismus ist. Das bedeutet 

jedoch keine tatsächliche Äußerlichkeit von Staat und Ökonomie: „Diese Trennung darf nicht 

als wirkliche Äußerlichkeit von Staat und Ökonomie verstanden werden, als Intervention des 

Staates von außen in die Ökonomie.  Diese Trennung ist nur die bestimmte Form, die im 

Kapitalismus die konstitutive Präsenz des Politischen in den Produktionsverhältnissen und ihrer 

Reproduktion annimmt“ (Poulantzas 2002, S 47). So paradox es also klingt: Die 

kapitalismusspezifische Präsenz des Politischen in den Produktionsverhältnissen besteht  gerade 

in der Absonderung des Politischen als Staat vom Raum der Ökonomie. Es handelt sich um eine 

relative, oder besser formuliert, um eine relationale Trennung. 

Aus diesem Grund kann es für Poulantzas auch keine allgemeine, abstrakt formulierte 

Staatstheorie geben,  die dann anschließend als spezielle Theorie des kapitalistischen Staates 

konkretisiert wird. Weil die Trennung von Ökonomie und Staat historisch den Staat erst 

entstehen lässt, muss eine Staatstheorie die Genese und Transformation  ihres eigenen 

Gegenstandes immer reflektieren: „ Die Theorie des kapitalistischen Staates kann von der 
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Geschichte seiner Konstitution und Reproduktion nicht getrennt werden“ (Poulantzas, 2002, S 

54). Es kann also für die Analyse der kapitalistischen Staatlichkeit nur eine Theorie des 

kapitalistischen Staates geben. Dies darf jedoch nicht empiristisch missverstanden werden, 

indem aus verschiedenen empirisch wahrgenommenen Elementen verschiedener kapitalistischer 

Staaten ein Idealtypus des kapitalistischen Staates gebastelt wird und konkrete Staaten dann als 

konkrete Realisierungen dieses Idealtypus Im Rahmen einer unterschiedlichen Mischung dieser 

Elemente gedeutet werden. Vielmehr bedeutet dies, die Theorie des kapitalistischen Staates 

selbst in den gesellschaftlichen Klassenkämpfen zu verorten: „Die Gesellschaftsformationen 

sind die tatsächlichen Orte der Existenz und Reproduktion der Produktionsweisen und damit des 

Staates in seinen verschiedenen Formen, die nicht einfach vom Typus des kapitalistischen 

Staates als abstrakt-formalem Gegenstand abgeleitet werden können“ (Poulantzas, 2002, ebd.). 

Hier offenbart sich Poulantzas´ Perspektive auf das Verhältnis von Produktionsweisen, 

Klassenkämpfen und Staat, die einen zentralen Schlüssel für das Verständnis seiner 

Staatstheorie bildet. In Abgrenzung zu Althusser verschiebt sie den Blick von den Strukturen 

auf die konkreten gesellschaftlichen Kämpfe (Demirovic 2007, S 38). Die Analyse des Staates 

kann nicht durch den Blick auf eine überhistorische Essenz von Staatlichkeit gelingen, die 

ewige Elemente des Staates (z.B. Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt) herausarbeitet, sondern 

nur durch einen Blick auf das Historisch-Konkrete. Die analytische Kategorie im Marxismus 

von Poulantzas, mit der dieses Historisch-Konkrete entschlüsselt wird, ist die der 

gesellschaftlichen Klassenkämpfe. Es wäre daher methodologisch falsch, die kapitalistische 

Ökonomie zunächst als abstrahierten analytischen Begriff zu definieren und diesem 

nachträglich den Aspekt konkreter gesellschaftlicher Kämpfe hinzuzufügen, der dann konkrete 

historische Differenzen oder Abweichungen erklären soll: „Man kann nicht den theoretischen 

Gegenstand des kapitalistischen Staates konstruieren, indem man ihn zunächst mit den 

Produktionsverhältnissen in Beziehung setzt und dann entsprechend dem Klassenkampf in den 

jeweiligen Gesellschaftsformationen spezifiziert und konkretisiert. Eine Theorie des 

kapitalistischen Staates kann nur erarbeitet werden, wenn man ihn mit der Geschichte der 

politischen Kämpfe im Kapitalismus in Beziehung setzt“ (Poulantzas 2002, S 54). Der Begriff 

der kapitalistischen Produktionsweise lässt sich für Poulantzas immer nur von den konkreten 

Klassenkämpfen her denken, die dieser nicht äußerlich gegenüberstehen, sondern stets in ihr 

präsent sind und sie konstituieren.  

Diese analytisch auf dem Fokus der (Klassen-)Kämpfe aufbauende Staatstheorie wendet sich 

gegen eine einflussreiche ökonomistische  Linie des Marxismus, die davon ausging, dass die 

Klassen und ihre Interessen sich objektiv aus den Produktionsverhältnissen ergeben (Demirovic 
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2007, S 38f)68.  Diese Argumentationslinie geht davon aus, dass objektiv gesetzte „Klassen an 

sich“ im Rahmen einer separaten Revolutionstheorie durch politische Bewusstseinsbildung zu 

einer „Klasse für sich“ geformt und handlungsfähig gemacht werden müssen. Poulantzas 

hingegen will diese analytische Trennung von objektiven Klassen und ihrem subjektivem 

Bewusstsein unterlaufen. Die politischen und ideologischen Momente sind ebenso wie die 

ökonomischen Momente von Anfang an Teil der Konstitution von sozialen Klassen und treten 

nicht erst nachträglich hinzu (Poulantzas 1979, S 14ff)69. Sein Argument setzt am Verhältnis 

von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften an (Poulantzas 2002, S 55ff). Für ihn sind 

die Produktionsverhältnisse kein bloßer „Kristallisierungs- Umhüllungs-Reflex“, der die 

Produktivkräfte (Arbeit, Boden, Kapital…) und ihre technologische Verbindung im 

Arbeitsprozess äußerlich umgibt, sondern die Produktionsverhältnisse sind durch ihre 

spezifische Organisierung der Produktivkräfte (im Feudalismus, im Kapitalismus…) in den 

Produktivkräften selbst präsent und haben diesen gegenüber einen Primat inne 70 . Die 

Produktivkräfte sind daher niemals neutral, sondern stets bestimmt durch die Art und Weise, 

wie sie von den Produktionsverhältnissen organisiert werden.  Aus diesem Primat lässt sich für 

Poulantzas auch die konstitutive Präsenz der politischen und ideologischen Momente in der 

kapitalistischen Ökonomie erklären (Poulantzas 1979, S 21). Die Produktionsverhältnisse als 

bestimmte Anordnung von Besitz und Eigentum manifestieren sich in klassenspezifischen 

Herrschaftsverhältnissen, die auch die politischen und ideologischen Momente dieser Herrschaft 

in sich einschließen:  „Die politischen (und ideologischen) Beziehungen intervenieren daher 

nicht einfach in der Reproduktion der Produktionsverhältnisse(…) Weil die politisch-

ideologischen Beziehungen von Anfang an in der Konstitution der Produktionsverhältnisse 

                                                      
68 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass nicht zufällig auf die Arbeit Cardosos und Falettos in der 
Analyse von geschichtlichen Abhängigkeitsverhältnissen im historischen Teil der Arbeit zurückgegriffen wurde. Die 
Argumentation dieser beiden Autoren ähnelt der von Polantzas frappant, wenn sie auch nicht so theoretisch stringent 
ausgeführt ist. So kommen sie zu dem Schluss, dass „Strukturen das Produkt kollektiven Verhaltens der Menschen 
sind. Daraus folgt, daß gesellschaftliche Strukturen, obwohl festgefügt und langlebig, von sozialen Bewegungen 
verändert werden können und tatsächlich verändert werden. Unser Ansatz ist also ein struktureller, zugleich aber ein 
historischer: er zielt nicht nur auf die Strukturbedingtheit des gesellschaftlichen Lebens, sondern auf den historischen 
Wandel der Gesellschaftsstrukturen durch Konflikte, soziale Bewegungen und Klassenkämpfe“ (Cardoso/Faletto 
1976, S 210). Zur Analyse des Kapitalismus und der Strukturen der Abhängigkeit dürfen daher keine begrifflichen 
„Schablonen“ wie etwa der Monopolkapitalismus verwendet werden, aus denen die Abhängigkeit der Peripherie 
deduziert wird (ebd. S 216) Denn durch die Ausklammerung der Kämpfe in der Analyse sich selbst reproduzierender 
Herrschaftssysteme geht auch der Blick auf „die widersprüchlichen Ergebnisse des Entwicklungsprozesses selbst und 
die Möglichkeiten der Negation der bestehenden Ordnung, die sozialen Prozessen ebenfalls innewohnen“ verloren 
(ebd. S 211). Damit verstehen Cardoso und Faletto den Strukturbegriff ähnlich wie Poulantzas, nämlich 
notwendigerweise auf die gesellschaftlichen Kämpfe bezogen, durch die hindurch die „Struktur“ produziert wird. 
69 Poulantzas unterscheidet daran anknüpfend zwischen Klassendetermination und Klassenposition: Der erste Begriff 
bezieht sich auf den Klassenbildungsprozess im Ganzen, also auf die ökonomischen, politischen und ideologischen 
Momente, die für die Trennung von Klassen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung konstitutiv sind. Der zweite 
Begriff, die Klassenposition, ist kein analoger Begriff zur „Klasse für sich“, sondern meint nur die Position von 
Klassen gegenüber anderen Klassen in  konkreten historischen Konjunkturen, etwa in Form von Klassenallianzen 
(Poulantzas 1979, S 14f).  
70 Poulantzas kritisiert hier technizistische Vorstellungen, die in erster Linie in der Entwicklung der Produktivkräfte 
die Antriebskräfte der Geschichte sehen. Für Poulantzas sind dies hingegen die Klassenkämpfe, die  in den 
Produktionsverhältnissen zum Ausdruck kommen: „Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus wird nicht 
durch den Übergang von der Windmühle zur Dampfmaschine erklärt“ (Pouantzas 2002, S 55). 
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präsent sind, spielen sie bei der Reproduktion eine wesentliche Rolle, ist der Produktions- und 

Ausbeutungsprozess zugleich Reproduktionsprozess der politischen und ideologischen 

Herrschafts- und Unterwerfungsbeziehungen. Aus diesem grundlegenden Tatbestand lässt sich 

die für jede Produktionsweise spezifische Präsenz des Staates als Konzentration, Verdichtung, 

Materialisierung und Verkörperung der politisch-ideologischen Beziehungen in den 

Produktionsverhältnissen und deren Reproduktion herleiten“ (Poulantzas 2002, S 56). Die 

Macht- und die Klassenkämpfe sind das Bindeglied, das Staat und Ökonomie dialektisch 

verklammert und die „von Anfang an“ vorhandene Präsenz des Politisch-Ideologischen in den 

Produktionsverhältnissen herstellt. Genau so wenig wie die Macht- und Klassenkämpfe den 

Produktionsverhältnissen äußerlich gegenüberstehen, stehen sie dem Staat äußerlich 

gegenüber71. Die Relationalität von Staat und Ökonomie ergibt sich aus der Relationalität von 

Produktionsverhältnissen und Staat zu den gesellschaftlichen Kämpfen, die immer 

mehrdimensional ökonomische, politische und ideologische Kämpfe sind. Die relative 

Trennung des Staates von der Ökonomie, seine Präsenz in der Ökonomie qua seiner 

Abwesenheit, um auf das eingangs erwähnte scheinbare Paradox zurückzukommen, gelingt also 

nur durch die Annahme, „dass sich Ökonomie und Staat in der ihnen spezifischen Autonomie 

wechselseitig konstituieren und diese Konstitution ihren beiderseitigen Charakter bestimmt. 

Dieser Widerspruch wird also genau genommen nicht gelöst, sondern nimmt, mit Marx zu 

reden, eine Form an, worin er sich bewegen kann“ (Demirovic 2007, S 67). Und diese 

Bewegungsform wird durch die konkreten Klassenkämpfe bestimmt. Das Verhältnis zwischen 

Staat und Klassenkämpfen darf konsequenterweise nicht als eine chronologische, äußerliche 

Beziehung aufgefasst werden. Dieser „historizistische“ Streit um die Frage, wer zuerst 

geschichtlich auftrat, Staat oder Klassenkampf, Henne oder Ei, geht am entscheidenden Punkt 

vorbei (Poulantzas 2002, S 68): Dass nämlich Klassenkämpfe nicht äußerlich vor dem Staat 

existieren (oder umgekehrt, der Staat vor den Kämpfen), sondern in ihm. Beide bilden also ein -

wenn auch von Antagonismen zerrissenes und zerfetztes- historisch sich wandelndes Ensemble 

bzw. Verhältnis. Allerdings macht diese Argumentation zwangsläufig die Weiterentwicklung 

eines materiellen Staatsverständnisses notwendig, das sich zentral bei Althusser findet, an den 

Poulantzas anknüpft. In seinen Analysen der Reproduktion des Produktionsverhältnisses wirft 

Althusser ein besonderes Augenmerk auf den Begriff der Ideologie und der ideologischen 

Staatsapparate. Er kritisiert einen Ideologiebegriff, der Ideologie bzw. Ideen auf eine 

                                                      
71 Wenn hier von Macht- und Klassenkämpfen die Rede ist, soll damit reflektiert werden, dass sich Poulantzas 
durchaus bewusst war, dass nicht alle gesellschaftlichen Kämpfe auf die zwischen Klassen reduziert werden können, 
wie ihm später von KritikerInnen vorgeworfen wurde. Machtbeziehungen erstrecken sich für ihn jedenfalls explizit 
nicht nur auf Klassenbeziehungen, sondern gehen über diese hinaus, zum Beispiel hinsichtlich der 
Geschlechterverhältnisse (Poulantzas 2002, S 72f). Diese Machtbeziehungen, zu denen man auch die rassistischen 
Machtverhältnisse hinzufügen kann, besitzen wohl eine andere Grundlage als die Klassenkämpfe, sind also nicht bloß 
ein Nebenwiderspruch, sie verbinden sich aber mit diesen und nehmen so einen Klassencharakter an.  Allerdings 
bleibt die berechtigte Frage, wie sehr sich diese Einsicht auch in den konkreten Arbeiten von Poulantzas 
wiederfindet. (Vgl. auch Kapitel 3.3.2.) 
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gedankliche Ebene reduziert und als falsches Bewusstsein definiert. Für ihn besitzt Ideologie 

eine eigene Materialität, die sich in den materiellen Handlungen und Praxen der Subjekte 

niederschlägt, Praxen, die jedoch nicht frei gewählt sind, sondern von den ideologischen 

Staatsapparaten (z.B. der Schule) geformt und geprägt werden (Bretthauer 2006, S 83). 

Poulantzas knüpft zwar an dieser Vorstellung einer sich in gesellschaftlichen Praxen der 

Subjekte äußernden Materialität der Ideologie an, reformuliert sie jedoch (ebd., S 83f): Erstens 

vernachlässige Althussers Konzeption den Umstand, dass Ideologie nicht ab origine ein 

einheitlicher Diskurs und eine einheitliche Materialität darstellt, sondern dass sie 

klassenspezifisch fragmentiert und gespalten ist. Der Staat und seine ideologischen 

Staatsapparate schaffen keine Ideologie im Sinne einer einheitlichen Praxis, sondern sie 

produzieren immer eine Vielheit von Praxen und Diskursen für verschiedene Klassen, die als 

ein umstrittener Prozess ideologischer Kämpfe in unterschiedlicher Weise in den einzelnen 

Apparaten des Staates verkörpert sind (Poulantzas 2002, S 61). Zweitens lässt sich der Staat 

nicht wie bei Althusser auf seine repressiven und ideologischen Apparate beschränken (Staat = 

Repression + Ideologie)72. Eine solche Konzeption kann die konstitutive Rolle des Staates in der 

Ökonomie nicht erfassen, weil sie ihm keine positive Rolle zugesteht, sondern ihm bloß die 

funktionale Aufgabe zuschreibt, durch physische Gewalt (Repression) oder Mystifikation 

(Ideologie) all jene Störfaktoren auszuschalten, die eine reibungslose Reproduktion der 

Herrschaftsverhältnisse gewährleisten (Poulantzas 2002, S 59ff). Tatsächlich äußert sich die 

konstitutive Präsenz des Staates in der Ökonomie aber gerade darin, dass er im Rahmen 

instabiler Kompromissgleichgewichte einen gesellschaftlichen Konsens in Form materieller 

Zugeständnisse an die Volksmassen organisiert;  Diese Zugeständnisse besitzen ein „materielles 

Substrat“  (ebd. S 60). Der Staat ist also in diesem Sinne nicht nur der Staat der Herrschenden, 

sondern auch der der Beherrschten. An diesem Punkt öffnet sich der Blick für die detaillierte 

Konzeption des Staates und seiner Beziehung zu den gesellschaftlichen Kämpfen in der Arbeit 

von Poulantzas, die im folgenden Abschnitt diskutiert wird. 

  

                                                      
72 Poulantzas unterstellt auch Gramsci, sein Konzept des „integralen Staates“, auf das sich später auch Althusser 
bezieht, auf die analytische Dichotomie von Zwang und Hegemonie, sprich: Repression und Ideologie einzuengen 
(Poulantzas 2002, S 59). Dies unterschätzt allerdings in meinen Augen die Differenziertheit des Hegemoniebegriffs 
bei Gramsci vollkommen, der sehr viel breiter ist und nicht nur eine ideologische Manipulation der Massen meint, 
sondern gerade auch konkrete materielle Zugeständnisse an die beherrschten Klassen, etwa in Form des Sozialstaats. 
Damit ist das Staatsverständnis von Gramsci dem von Poulantzas wesentlich näher, als letzterer annehmen wollte. 
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3.2.2. DIE RELATIVE AUTONOMIE DES STAATES ALS EINE MATERIELLE 
VERDICHUNG VON KRÄFTEVERHÄLTNISSEN 

Ausgehend vom selbstgestellten Anspruch, eine Theorie des kapitalistischen Staates zu 

entwickeln, die nicht allgemein ist, sondern die Genese und die Metamorphosen ihres 

Gegenstandes selbst bedenkt, nämlich innerhalb der gesellschaftlichen Klassenkämpfe, ist es 

das zentrale Anliegen von Poulantzas zu klären, „wie der Klassenkampf, spezieller der 

politische Kampf und die politische Herrschaft, im institutionellen Gerüst des Staates 

eingeschrieben sind (…) und zwar so, dass die unterschiedlichen Formen und historischen 

Transformationen dieses Staates erklärt werden können“ (Poulantzas 2002, S 157).  Denn der 

Staat hat  in den politischen Kämpfen (die auf der Basis der zuvor dargestellten Argumentation 

nicht analytisch von den ökonomischen Kämpfen getrennt werden können) eine organische 

Rolle, indem er die Bourgeoisie als politisch herrschende Klasse konstituiert. Es geht hier also 

um den Nachweis des „Klassencharakters“ des Staates (ebd.). Bei der Betrachtung dieser Rolle 

des Staates in den politischen Kämpfen will sich Poulantzas jedoch von allzu einfachen 

Vorstellungen abwenden, die den Staat entweder bloß als Instrument in der Hand einer Klasse 

begreifen, oder ihn als handelndes Subjekt über den gesellschaftlichen Klassen verstehen. Im 

ersten Fall hätte der Staat überhaupt keine Autonomie gegenüber den Klassenkämpfen, im 

zweiten Fall würde er sich durch eine absolute Autonomie und eine eigene geschichtliche 

Subjektivität auszeichnen 73 . Beide Konzepte sind mangelhaft. Das erste kann die inneren 

Widersprüche des Staates nicht erklären, das zweite nicht die Etablierung staatlicher Politik 

zugunsten einer herrschenden Klasse (Poulantzas 2002, S163). Für Poulantzas ergibt sich der 

Klassencharakter des Staates vielmehr aus der Einschreibung der widersprüchlichen 

Klasseninteressen in sein materielles Gerüst. Daher ist es notwendig, die Rolle des Staates 

sowohl hinsichtlich der  Interessen der herrschenden Klasse als auch der beherrschten Klasse zu 

untersuchen. Aus dieser Überlegung resultiert das oft zitierte, grundlegende Verständnis des 

kapitalistischen Staates bei Poulantzas, „dass der Staat (…) nicht als ein in sich abgeschlossenes 

Wesen begriffen werden darf, sondern (…) als ein Verhältnis, genauer als die materielle 

Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich im 

Staat in spezifischer Form ausdrückt [Hervorhebung im Text]“ (Poulantzas 2002, S 159). Der 

Ausdruck der „materiellen Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und 

Klassenfraktionen“ trägt zwei Aspekte in sich, die beide für das Verständnis der bei Poulantzas  

entwickelten relativen Autonomie des Staates entscheidend sind. Erstens geht es um den Staat 

                                                      
73 Damit grenzt sich Poulantzas einerseits von der zuvor bereits erörterten Stamokap-Linie ab, andererseits auch von 
manchmal im Marxismus, z.B. bei Engels, aufflackernden Vorstellungen vom Staat als einem „ideelen 
Gesamtkapitalisten“ (MEW 20, S 260), der über den Klassen stehend das Gesamtinteresse der Bourgeoisie 
organisiert (Demirovic 2010, S 58f). Der Staat organisiert für Poulantzas zwar die Klasseninteressen, diese sind ihm 
aber nicht vorausgesetzt. Die Gemeinsamkeiten oder Antagonismen von Interessen ergeben sich erst in den Kämpfen 
selbst. 
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als ein Verhältnis gesellschaftlicher Kämpfe, die sich in sein materielles Gerüst einschreiben. 

Dieser Aspekt reflektiert Poulantzas Bemühen, den klassen- und gesellschaftsbezogenen 

Charakter des Staates herauszuarbeiten. Zweitens geht es aber auch um eine spezifische, eigene 

Materialität des Staates, die dafür sorgt, dass sich Klasseninteressen nicht  mechanisch und 

unmittelbar, sondern nur vermittelt und verschoben im Rahmen einer besonderen politischen 

Verdichtung eines gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisses einschreiben können (ebd. S 

161). Der Staat hat daher eine spezifische eigene „Dichte“, die aus seiner zuvor beschriebenen 

relativen Trennung von der Ökonomie resultiert und nicht allein auf das soziale Kräfteverhältnis 

reduziert werden kann, das eben nicht direkt auf den Staat einwirkt, sondern sich in seinen 

Apparaten in einer differenzierten und gebrochenen Form materialisieren muss. Eine 

Veränderung im Kräfteverhältnis impliziert für Poulantzas immer auch eine Veränderung in der 

staatlichen Apparatur, sie überträgt sich jedoch nicht linear und unmittelbar (Poulantzas 2002, S 

162). Diese materielle „Dichte“ konstituiert die „relative Autonomie“ des Staates (Brand 2009, 

S 222).  

  Mit dieser Definition des Staates als materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses verlegt 

Poulantzas den analytischen Ausgangspunkt von der „Struktur“ des Staates auf den Aspekt der 

gesellschaftlichen Kämpfe. Der Begriff Kräfteverhältnis impliziert dabei schon, dass sich nicht 

bloß eine einzige Klasse in den Staat einschreibt (dann wäre er ihr Instrument), sondern ein 

weites Spektrum verschiedener Fraktionen, einige herrschend, andere beherrscht, die sich erst 

im Staat als Klassenverhältnis konstituieren (Demirovic 2010, S 62). Wenden wir uns zunächst 

der herrschenden Klasse zu. Die Bourgeoisie ist für Poulantzas, wie bereits erwähnt, keine 

objektiv existierende homogene Klasse an sich. Gerade ihre Gemeinsamkeit, das Interesse an 

der Mehrwertaneignung und der Verwertung von Kapital, spaltet sie in einzelne Fraktionen mit 

divergenten Interessen hinsichtlich der Frage, wie Mehrwert erzeugt und verteilt werden soll. 

Als ökonomisch herrschende Klasse ist sie daher nicht fähig, ihre Einheit selbst herzustellen 

und „ihre langfristigen Interessen zu organisieren, d.h. die Bedingungen und Grundlagen ihrer 

Existenz zu sichern“ (Demirovic, 2007, S 79f). Erst in ihrer politisch verdichteten 

Einschreibung in den Staat werden die einzelnen Fraktionen  vereinheitlicht und als herrschende 

ökonomische und politische Klasse konstituiert, die über die Summe der Einzelinteressen ihrer 

verschiedenen Fraktionen hinausreicht, ihre unterschiedlichen zeitlichen Perspektiven der 

Mehrwertaneignung und Erwartungshorizonte ausgleicht und langfristig in Einklang bringt. 

Doch wie erklärt Poulantzas diese organisierende Rolle des Staates für die herrschenden 

Klassen, wenn er sich sowohl dagegen verwehrt, dass diese herrschende Klasse a priori, also vor 

dem Staat existiert, als auch dagegen, den Staat als eine äußerliche dritte Partei zu begreifen, die 

extern in die Klassenverhältnisse eingreift? Poulantzas Antwort auf diese Frage lautet: „Die 

Etablierung der staatlichen Politik muss als Resultante der in der Struktur des Staates (der Staat 
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als Verhältnis) selbst eingeschriebenen Klassenwidersprüche verstanden werden“ (Poulantzas 

2002, S 163). Die Spaltung in einzelne Fraktionen wird im Staat gerade dadurch bearbeitbar 

gemacht, dass auch der Staat -im Rahmen seiner verschiedenen Apparate- fragmentiert ist. Die 

organisierende Kraft des Staates liegt darin, dass sich die Klassenspaltungen und Widersprüche 

im Inneren des Staates, in seinem Gerüst und seinen Apparaten einlagern, sodass der Staat 

selbst Spaltungen aufweist: „Das Spiel dieser Widersprüche innerhalb der Materialität des 

Staates ermöglicht die Organisationsrolle des Staates“ (ebd. S 165). Für die herrschenden 

Klassen bedeutet dies also, dass gerade die Einschreibung der einzelnen, gespaltenen Fraktionen 

der Bourgeoisie in den Staat ihre Organisierung als einen relativ einheitlichen „Block an der 

Macht“ (ebd. S 157) ermöglicht. Die herrschenden bürgerlichen Fraktionen müssen daher  

immer auch auf dem staatlichen Terrain der politischen Herrschaft, als Teil des Blocks an der 

Macht angesiedelt sein, um tatsächlich zu herrschen (ebd. S 159). Die Widersprüche zwischen 

den Fraktionen im Block an der Macht nehmen im inneren Gerüst des Staates die Form von 

internen Widersprüchen zwischen einzelnen staatlichen Zweigen und Apparaten bzw. die Form 

von Widersprüchen innerhalb dieser Zweige an: „Zweige oder Apparate bzw. Teilbereiche des 

Staates (…) sind zumeist Sitz der Macht und spezielle Vertretung irgendeiner Fraktion des 

Blocks an der Macht oder eines konflikthaften Bündnisses dieser Fraktionen gegen andere. Sie 

kristallisieren also in sich dieses oder jenes Interesse oder den Zusammenschluss von 

Sonderinteressen. Exekutive und Parlament, Armee, Justizbehörden, verschiedene Ministerien, 

kommunale Apparate, der zentrale Apparat sowie die ideologischen Apparate, die alle selbst in 

bestimmte Kreise, Netze und Bahnen eingeteilt sind, repräsentieren zumeist –je nach 

Formationen- par excellence die divergierenden Interessen aller oder einzelner Teile des Blocks 

an der Macht“ (ebd. S 164). Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass jeder Klassenfraktion 

genau ein Apparat zugeordnet ist, der linear deren Interessen vertritt, sondern in der 

Einschreibung in einem bestimmten Apparat materialisiert sich immer das asymmetrische 

Kräfteverhältnis als Ganzes, das zwischen den einzelnen Fraktionen des Blocks an der Macht 

und zwischen diesen und den Beherrschten besteht und so bestimmte (Teil-)Apparate zum 

Knotenpunkt bestimmter Interessen macht (Demirovic 2007, S 112). Die politische Einheit des 

Blocks an der Macht wird also vom Staat nicht von außen organisiert, sondern durch seine 

innere Fragmentierung. Hierin liegt seine spezifische Dichte und seine relative Autonomie. 

Diese resultiert nicht aus einer äußerlichen Positionen des Staates vis à vis den 

gesellschaftlichen Klassenfraktionen, sondern durch die Verdichtung und Sedimentation ihrer 

widersprüchlichen Interessen in einer fragmentierten, gespaltenen staatlichen Apparatur. „Diese 

Autonomie des Staates hinsichtlich einzelner Fraktionen des Blocks an der Macht existiert also 

konkret als relative Autonomie dieses oder jenes Zweiges, Apparates oder Netzes des Staates 

gegenüber anderen“ (Poulantzas 2002, S 167).   
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  Der Staat als eine fragmentierte Verdichtung von Kräfteverhältnissen resultiert aber nicht nur 

aus dieser Einschreibung der Widersprüche innerhalb der herrschenden Klasse, sondern auch 

aus der Einschreibung der Widersprüche zwischen herrschender und beherrschter Klasse. Auch 

das Kräfteverhältnis zwischen dem herrschenden Block an der Macht und den beherrschten 

Klassen verdichtet sich materiell im Staat, vor allem durch vorübergehende politische 

Kompromisse, etwa in Form des Wohlfahrtsstaates,  durch die der Block an der Macht 

organisiert und vereinheitlicht wird und die beherrschten Klassen desorganisiert, gespalten und 

in die kapitalistische Herrschaft integriert werden. „Die Staatsapparate begründen und 

reproduzieren Hegemonie, indem sie ein (variables) Spiel von vorläufigen Kompromissen 

zwischen dem Block an der Macht und bestimmten beherrschten Klassen inszenieren“ (ebd. S 

171). Auch die gegenhegemonialen Volkskämpfe, etwa in Form gewerkschaftlicher Proteste,  

stehen also im Rahmen dieser  Kompromisse als materielles Substrat im Staat, sie sind in ihn 

eingeschrieben und dort präsent. Dies geschieht jedoch nicht aufgrund einer dem Staat eigenen 

Funktionalität: Poulantzas konzidiert, dass die Volkskämpfe über den Staat hinausgehen, doch 

„wenn sie wirklich politische Kämpfe sind, stehen sie nicht außerhalb des Staates (…). Die 

Volkskämpfe sind in den Staat eingeschrieben, nicht weil sie sich in ihrer Eingliederung in 

einen allumfassenden Moloch Staat erschöpfen, sondern weil der Staat innerhalb der Kämpfe 

steht, die ihn ununterbrochen überfluten“ (ebd. S 172)74. Auch die Kämpfe, die über den Staat 

hinausgehen sind in ihm mittelbar, „aus der Distanz“ präsent, denn die Apparate müssen auf sie 

Bezug nehmen, „der Klassenfeind steht immer im Staat“ (ebd. S 173). Dort, wo die 

Volkskämpfe im staatlichen Gerüst materiell präsent sind, schreiben sie sich allerdings anders 

als die Fraktionen im Block an der Macht nicht in die Apparate und Zweige der Macht ein, 

sondern -als Kämpfe der beherrschten, subalternen Klassen- lediglich in „Oppositionszentren“ 

gegenüber den herrschenden Klassen (beispielsweise im Parlament). In der unterschiedlichen 

Form der Einschreibung der Kämpfe reproduziert sich für Poulantzas das Verhältnis von 

Herrschaft und Unterordnung: Die beherrschten Klassen sind zwar konstitutiv in den 

Spaltungen des Staates präsent, aber eben immer nur als beherrschte Klassen. Das bedeutet, 

dass es keine duale Machtstruktur im Staat gibt, eine für die herrschende und eine für die 

beherrschte Klasse, sondern dass der Staat durch die in ihm eingeschriebenen Kräfteverhältnisse 

insgesamt ein bürgerlicher Klassenstaat ist (Jessop 2008, S 124; Demirovic 2007, S 117). Die 

klassenspezifischen Spaltungen schreiben sich darüber hinaus auch innerhalb des staatlichen 

Personals, also in der Bürokratie im weitesten Sinne ein (Poulantzas 2002, S 185ff). Dies 

resultiert für Poulantzas nicht aus der Klassenherkunft einzelner Staatsdiener bzw. -dienerinnen, 

sondern –hier spürt man noch eine Nähe zum Strukturalismus- aus ihrer Klassenposition, die sie 

aufgrund ihrer Anstellung durch den Staat selbst einnehmen. Weil der Staat selbst eine 

                                                      
74 Zur Problematik und Kritik dieser Konzeption des Verhältnisses von (Volks-)Kämpfen und Staat vgl. Kapitel 3.3.1 
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spezifische Materialität der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verkörpert, in der er zwar 

insgesamt die geistige Arbeit für sich monopolisiert75, aber doch den Widerspruch der Trennung 

zwischen materieller und geistiger Arbeit innerhalb seiner Strukturen nicht beseitigen kann, 

nimmt das Staatspersonal entweder eine Position der Bourgeoisie (in den oberen Rängen) oder 

eine des Kleinbürgertums (in den unteren Rängen) gegenüber den Volksklassen an. Die 

Widersprüche zwischen herrschenden und beherrschten Klassen wirken aus der Distanz auch 

spaltend auf das Personal des Staates, vor allem hinsichtlich der Beziehung zwischen 

Kleinbürgertum und beherrschten Klassen (als Bündnis oder Konflikt). Aufgrund dieser 

Widersprüche und Spaltungen in der Apparatur und im Personal des Staates, durch die hindurch 

eine konkrete staatliche Politik formuliert und etabliert wird, erklärt sich für Poulantzas auch 

deren widersprüchlicher, inkohärenter und chaotischer Charakter. Dieser kommt in den 

spezifischen strukturellen Selektivitäten innerhalb eines bestimmten staatlichen Apparates, in 

widersprüchlichen Entscheidungsprozessen, in einer spezifischen und zwischen Apparaten oder 

Teilen von Apparaten divergenten Prioritätensetzung, in einer Filtrierung in der Formulierung 

von politischen Projekten und in einem erratischen Komplex punktueller, konfliktbehafteter 

kompensatorischer Maßnahmen zum Ausdruck (ebd. S 165). In dieser Hinsicht bildet der Staat 

ein „strategisches Feld“ bzw. einen „strategischen Prozess“ (ebd. S 167), also ein „Terrain, auf 

dem unterschiedliche Kämpfe zwischen den unterschiedlichen herrschenden Kräften, aber auch 

zwischen diesen und den beherrschten ausgetragen werden(…) Der Staat ist dabei kein 

neutrales oder gar passives Terrain, sondern wirkt strukturierend auf die Verhältnisse ein“ 

(Brand 2009, S 221). 

 

3.2.3. PROBLEMATISIERUNG EINIGER ZENTRALER BEGRIFFE 

An dieser Stelle verdienen nun einige bisher erwähnte Begriffe eine nähere Betrachtung: (1) Der 

Begriff des  Blocks an der Macht, (2) der Begriff der Klassenfraktion, (3) der Begriff der 

staatlichen Materialität und (4) jener der Verdichtung. 

(1) Mit dem Begriff des  Blocks an der Macht kann Poulantzas analytisch die Frage 

beantworten, wie und warum der Staat die divergenten  Akkumulationsinteressen einzelner 

bürgerlicher Fraktionen zu einem langfristigen Interesse der Bourgeoisie als herrschende Klasse 

-die als solche nicht vor dem Staat, sondern erst ihn ihm existiert- organisieren kann. Der 

Grundgedanke, den Poulantzas mit diesem Begriff erfassen will, meint folgendes: Die 

gespaltenen Fraktionen der herrschenden Klasse (primär die der kapitalistischen 

                                                      
75 Vgl. Kapitel 3.2.3 
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Produktionsweise, teilweise in konkreten Gesellschaftsformationen aber auch die anderer 

Produktionsweisen wie z.B. bei semifeudalen Großgrundbesitzern) können unter Führung und 

Hegemonie einer dominanten Fraktion vorübergehend als einheitlicher Block im Rahmen der 

im Staat verdichteten fragilen Kompromissgleichgewichte etabliert und konstituiert werden. 

Den Begriff des Blocks an der Macht entwickelt Poulantzas bereits in seinem 1968 in 

Frankreich veröffentlichten Werk „Politische Macht und gesellschaftliche Klassen“ und führt 

ihn praktisch unverändert auch in sein später erschienenes Buch zur Staatstheorie ein 

(Bretthauer 2006, S 94). Er gewinnt ihn durch eine produktive Kritik und Anknüpfung an den 

klassentheoretischen, auf die konkreten politischen Entwicklungen in Umfeld der Revolutionen 

von 1848 bezogenen Arbeiten von Marx und Engels, vor allem an den Schriften 

„Klassenkämpfe in Frankreich 1848 – 1850“ (vgl. MEW 7, S 9ff) und „Der achtzehnte 

Brumaire des Louis Bonaparte“ (vgl. MEW 8, S 110ff). Er wirft diesen beiden Klassikern des 

Marxismus vor allem vor, keinen theoretischen Begriff dafür entwickelt zu haben, mit dem die 

spezielle widersprüchliche Einheit mehrerer, pluralistischer herrschender Klassenfraktionen 

reflektiert werden kann (Poulantzas 1974, S 244f). Marx und Engels denken die Bündnisse 

einzelner Gruppen und Fraktionen der herrschenden Klasse, die sich in konkreten wechselnden 

Staatsformen materialisieren (absolute Monarchie, konstitutionelle Monarchie, parlamentarische 

Republik) sehr vereinfacht als „Koalition“, „Vereinigung“ oder „Verschmelzung“ und 

übersehen dabei die anhaltende Widersprüchlichkeit und die inneren Dominanzverhältnisse der 

daran beteiligten herrschenden Fraktionen, deren Einheit nicht als ein voluntaristischer Akt des 

Willens gedacht werden darf, sondern als Ergebnis eines Prozesses der -relational auf den Staat 

bezogenen und in seinen Apparaten sich vollziehenden- Hegemoniebildung. Der Block an der 

Macht ist nicht bloß additiv zusammengefügt, sondern stellt  ein Kräfteverhältnis dar, dessen 

spezifische Einheit erst in einem hegemonialen Prozess durchgesetzt werden muss (Demirovic 

2007, S 81). Er bildet „nicht eine expressive Totalität mit gleichwertigen Elementen, sondern 

eine komplexe widersprüchliche Einheit mit Dominante“ (Poulantzas 1974, S 246). Es bedarf 

also einer dominanten Klassenfraktion, unter deren Führung  die prekäre  Einheit des Blocks an 

der Macht organisiert wird. Poulantzas definiert den Block an der Macht daher 

zusammenfassend so: „Der Machtblock stellt eine von inneren Widersprüchen gekennzeichnete 

Einheit von politisch herrschenden Klassen und Fraktionen unter dem Schutz der hegemonialen 

Fraktion dar“ (ebd. S 247). In diesem  Prozess der Hegemoniebildung -eng an Gramsci 

orientiert- polarisiert die hegemoniale Klasse oder Fraktion „die spezifischen kontradiktorischen 

Interessen der verschiedenen Klassen oder Fraktionen des Machtblocks, indem sie ihre eigene 

ökonomischen und politischen Interessen als stellvertretend für das gemeinsame Interesse der 

Klassen oder Fraktionen des Machtblocks hinstellt“ (ebd. S 248). Die hegemoniale 

Klassenfraktion dominiert in dieser Hinsicht sowohl das Verhältnis zu den anderen 

herrschenden Klassen als auch das Verhältnis zu den beherrschten Klassen. Sie nimmt 
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grundsätzlich eine „Doppelfunktion“ ein: „Es lässt sich jedoch feststellen, daß die Funktion der 

Hegemonie gegenüber den unterdrückten Klassen in der Regel bei derselben Klasse oder 

Fraktion liegt [Hervorhebung im Text]. Diese wirft sich zur hegemonialen Klasse oder Fraktion 

des Machtblocks auf, indem sie sich politisch als hegemoniale Klasse oder Fraktion der 

Gesamtgesellschaft konstituiert“ (ebd. S 249). Diese Konstitution findet für Poulantzas -vor 

allem im Licht seiner „Staatstheorie“- jedoch nicht außerhalb des Staates statt, denn -wie 

erwähnt- sind die einzelnen Fraktionen selbst nicht in der Lage, ihre Einheit ohne Staat zu 

organisieren. Die ökonomisch herrschenden Klassen sind daher immer auch gleichzeitig auf 

dem Terrain des Staates in Form politischer Herrschaft angesiedelt, durch die ihre Einheit 

hergestellt wird (Demirovic 2007, S 82). Für Poulantzas ist die Hegemonie innerhalb der 

Einheit des Machtblocks nicht ohne Bezug auf die Materialität des Staates zu denken,  dessen 

Apparatur -gerade weil fragmentiert durch die eingeschriebenen Klassenkämpfe- in ihrer 

Gesamtheit das von der hegemonialen Klassenfraktion definierte Allgemeininteresse durchsetzt, 

und zwar sowohl gegen die anderen herrschenden Fraktionen als auch gegen die beherrschten 

Klassen (ebd. S 83). Gleichzeitig sind die hegemoniale Klassenfraktion und ihr hegemoniales 

Interesse auf spezifische Weise im Staat präsent, nämlich im dominanten Staatsapparat, in dem 

sich dieses Interesse einschreibt. Dieser kristallisiert dieses hegemoniale Interesse im Staat und 

tendiert so dazu, privilegierter Ort des hegemonialen Interesses zu werden, indem er andere 

Apparate und Zweige unterordnet (Poulantzas 2002, S 169). Der dominante Apparat ist jedoch 

kein handelndes Zentrum der hegemonialen, im Staat verdichteten Einheit der herrschenden 

Klasse, sondern diese Einheit resultiert aus dem Verhältnis zu allen anderen Apparaten. Aus 

diesem Grund kann es auch nicht so einfach gelingen, die Macht der herrschenden Klassen zu 

brechen, indem die Volksmassen die Macht im Staat übernehmen. Da der bürgerliche Staat kein 

monolithischer Brocken sondern ein fragmentiertes Ensemble mit hegemonial verknüpften 

Machtknoten ist, kann durch die Verschiebung von realer Macht aus den von den Volksmassen 

angegriffenen Apparaten in andere Apparate oder Zweige des Staates der Block an der Macht 

innerhalb des Staates -wenn auch in  modifizierter Form- verteidigt und erneuert werden (ebd. S 

170)76. Es müssen aus Sicht der Volkskämpfe vielmehr die Staatsapparate selbst transformiert 

werden, um bürgerliche Herrschaft zu brechen.  

(2) Ein wesentliches innovatives Verdienst von Poulantzas´ Staatstheorie ist es, den Blick auf 

die Fragmentierung und Spaltung der herrschenden und beherrschten Klassen in bestimmte 

Fraktionen bzw. Strata geschärft zu haben. Sie sind es, die sich -wie zuvor beschrieben- im 

Rahmen eines Kräfteverhältnisses in die Apparate des Staates einschreiben. Doch wie versteht 

Poulantzas den Begriff der Klasse bzw. Klassenfraktion und welche Unterscheidungen trifft er 

                                                      
76 Dieses Argument richtet sich vor allem gegen die etatistische Illusion der Sozialdemokratie, die glaubt, durch die 
Einnahme dieses oder jenes staatlichen Apparates bürgerliche Herrschaft reformistisch verdrängen zu können. 
Tatsächlich reproduziert sie für Poulantzas diese Herrschaft nur in modifizierter Form. 
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diesbezüglich? Insgesamt entwickelt Poulantzas seinen Klassenbegriff weit über eine 

dogmatische, dichotome Unterscheidung von herrschender und beherrschter Klasse hinaus und 

öffnet der marxistischen Klassenanalyse einen differenzierten Blick auf einen 

Klassenpluralismus und die Bestimmungsgründe verschiedener Klassenallianzen. Er bestreitet 

nicht das grundlegende ökonomische Moment der Klassenspaltung im Kapitalismus, das die 

bürgerliche Klasse, in Kontrolle über die Produktionsmittel, von der Arbeiterklasse, die von den 

Produktionsmitteln vollkommen getrennt ist, unterscheidet. Dennoch findet er verschiedene 

Argumente, um die Vorstellung einer bloß dichotomen Spaltung in Richtung einer 

klassenpluralistischen Perspektive weiterzuentwickeln. Zum einen bezieht er sich auf die beiden 

unterschiedlichen Begriffe der Produktionsweise und der Gesellschaftsformation (Poulantzas 

1973, S 33 und S 35ff). Die Produktionsweise ist ein rein abstrakter Begriff, mit der bestimmte 

dichotome Klassenspaltungen in jeweils eine dominante und eine dominierte Klasse auf einer 

theoretischen Ebene untersucht werden können, z.B. im Rahmen der sklavenhaltenden, feudalen 

bzw. kapitalistischen Produktionsweise. In konkreten Gesellschaftsformationen  existiert jedoch 

niemals nur eine Produktionsweise, sondern immer ein Ensemble, in dem unterschiedliche 

Produktionsweisen -in kapitalistischen Gesellschaften unter der der Dominanz der 

kapitalistischen Produktionsweise- miteinander verknüpft sind. Daher besteht in konkreten 

Gesellschaftsformationen immer mehr als nur ein einziger Klassenantagonismus. Zum anderen 

treten für Poulantzas zum ökonomischen Moment auch noch  politische und ideologische 

Faktoren in der Konstitution der Klassen hinzu, die für ihn -wie bereits erwähnt- stets auch ein 

materielles Substrat haben77 (ebd. S 28). Diese politischen und ideologischen Momente führen 

etwa innerhalb der Arbeiterklasse zu einer Stratifizierung entlang unterschiedlicher Positionen 

in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung (zwischen geistiger und körperlicher Arbeit)  oder 

entlang unterschiedlicher Lohndifferentiale, die für Poulantzas beide Ausdruck politisch-

ideologischer Momente und konkreter materieller Zugeständnisse im Klassenkampf sind, 

welche eine einheitliche Organisierung der Arbeiterklasse verhindern (ebd. S 36).  Politische 

und ideologische Momente haben aber auch eine Bedeutung für die Abgrenzung von 

Bourgeoisie und Kleinbürgertum:  Poulantzas unterscheidet das traditionelle Kleinbürgertum, 

bestehend aus Handwerkern und Kleinhändlern, die zwar über eigene Produktionsmittel 

verfügen, aber in der Regel keine fremde Arbeitskraft ausbeuten, von dem „neuen“ 

Kleinbürgertum, das vor allem aus nicht-produzierenden Lohnabhängigen in Banken, 

Einzelhandel oder Werbeagenturen bzw. aus Beamten besteht. Dieses Kleinbürgertum 

unterscheidet sich von der Arbeiterklasse vor allem hinsichtlich politisch-ideologischer 

Merkmale, z.B. durch einen bürgerlichen Individualismus oder durch den Glauben an den 

sozialen Aufstiegsmythos bzw. an den „neutralen“ Staat (ebd. S 37). Die politischen und 

                                                      
77 In der „Staatstheorie“ wird er das die Präsenz des Staates in der Ökonomie nennen 
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ideologischen Momente spielen -neben dem zentralen ökonomischen Moment- auch bei der 

Spaltung der Bourgeoisie selbst in verschiedene Fraktionen eine Rolle (ebd. S 39).  Doch die 

Fraktionierung der bürgerlichen Klasse ist insgesamt komplexer:  

Erstens unterscheidet Poulantzas zwischen Monopolkapital und nicht-monopolitischem Kapital  

(Poulantzas 1979, S 109ff; Sablowski 2010, S 191ff). Im Anschluss an die Imperialismustheorie 

Hilferdings und Lenins, die den Monopolbegriff wesentlich prägten, glaubt auch Poulantzas an 

eine Spaltung zwischen monopolistischem und nicht-monopolistischem Kapital, jedoch sieht er 

diesen Prozess insgesamt differenzierter.  Das Charakteristikum des Monopolkapitals und damit 

die Grundlage dieser Spaltung war für Hilferding der sich aus der Einschränkung der 

Konkurrenz (qua Marktmacht) ergebende Extraprofit der Monopolisten, den sich diese 

zusätzlich anzueignen in der Lage sind und der werttheoretisch nur aus der Umverteilung des 

Mehrwerts vom nicht-monopolistischen zum monopolistischen Kapital resultieren kann78. Dies 

setzt die wenn auch unter Druck geratene Weiterexistenz des nicht-monopolistischen Kapitals 

voraus (Sablowski 2010, S 191). Auf der Basis dieses Monopolbegriffs entwickelte Lenin seine 

Imperialismustheorie, in der die gesellschaftliche Dominanz des monopolistischen Kapitalismus 

als letzte Stufe des Kapitalismus vor seinem Zusammenbruch gedeutet wurde. Auf Hilferding 

und Lenin beriefen sich schließlich auch die Theoretiker des staatsmonopolistischen 

Kapitalismus, die den Staat als alleiniges Instrument in den Händen des Monopolkapitals 

verstanden, das dazu tendiere, das nicht-monopolistische Kapital zu vernichten. Sie 

propagierten daher konsequenterweise eine notwendige Allianz zwischen Arbeiterklasse und 

nicht-monopolistischem Kapital im Rahmen einer sogenannten „Volksfront“. Dieser 

Denkrichtung stand Poulantzas wie bereits erwähnt sehr kritisch gegenüber: Weder sah er in der 

Dominanz des Monopolkapitals eine grundsätzlich qualitativ neue (und letzte) Stufe des 

Kapitalismus, weil die  Arbeitsprozesse im Wesentlichen die gleichen blieben, noch wollte er 

eine radikale Beseitigung des nicht-monopolistischen Kapitals erkennen können79. Vielmehr 

vollbringe das nicht-monopolistische Kapital eine Reihe von nützlichen Aufgaben für das 

Monopolkapital (ebd. S 193: Poulantzas 1979, S 142f): Es belege Sektoren schwacher 

Rentabilität und ermögliche dem Monopolkapital damit, den Zeitpunkt für seine Expansion zu 

                                                      
78 Marx selbst unterscheidet zwei Momente der Entwicklung von Kapitalien zu Monopolkapital (MEW 23, S 653ff; 
Becker/Sablowski 1998, S 619 Fußnote 1): Die Konzentration von Kapital stellt sich im Prozess der Akkumulation 
ein und ist „nur ein anderer Ausdruck für die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter“ (MEW 23, S 655), das heißt, 
sie beruht auf der (ungleich) wachsenden Konzentration der Produktionsmittel in den Händen der einzelnen 
Kapitalisten und ihrem sich ausdehnenden Kommando über die Arbeit im Rahmen der fortschreitenden und 
wachsenden kapitalistischen Vergesellschaftung. Der Begriff der Zentralisation beschreibt hingegen die 
Neuverteilung bereits gebildeter Kapitale, die „Aufhebung ihrer individuellen Selbständigkeit, Expropriation von 
Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleineren in weniger größere Kapitale“ (MEW 23, S 654). So wichtig 
diese analytische Unterscheidung ist, so ist es doch aus pragmatischen Gründen ratsam, beide Momente mit dem 
allgemeinen Begriff der Konzentration zu beschreiben. 
79 Die Grenzen zwischen Monopolkapital und nichtmonopolistischen Kapital sind für Poulantzas tatsächlich relativ 
und variabel, weil sie keine fixen, ahistorischen Formen sondern lediglich zwei Pole im sich verändernden konkreten 
gesellschaftlichen Prozess der Kapitalkonzentration bilden (Poulantzas 1979; S 140).  
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wählen, es erlaube dem Monopolkapital die günstige Verwertung technologischer Innovationen 

durch den Kauf von Patenten, ohne die Kosten und Risiken der Entwicklung selbst tragen zu 

müssen, es sei vor allem in Sektoren mit niedriger Arbeitsproduktivität aktiv und fungiere somit 

einerseits als Vermittler für die Integration dieser Arbeiter in die Arbeitsprozesse des 

Monopolkapitals, andererseits auch infolge der grundsätzlich höheren Produktionskosten als 

Referenz für die Preisfestsetzung der Monopolisten, die so ihre Extraprofite verschleiern 

können. Diese Existenznischen des nicht-monopolitischen Kapitals dürfen jedoch nicht als 

funktionales Verhältnis missverstanden werden: Sie sind Ausdruck materieller Kompromisse 

zwischen Monopolkapital und nicht-monopolistischen Kapital, um Spaltungen im herrschenden 

Block an der Macht und offene Flanken im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit den 

beherrschten Klassen zu verhindern (Poulantzas 1979, S 144ff). Das nicht monopolistische 

Kapital bleibt so zwar als eigenständige, wenn auch dem Monopolkapital gegenüber 

abhängige80 Fraktion der Bourgeoisie bestehen, ist jedoch Teil des hegemonialen Blocks an der 

Macht.  Poulantzas bestritt aus diesen Gründen eine zwangsläufig notwendige Bildung von 

Volksfronten zwischen Arbeiterschaft und nicht-monopolistischem Kapital, weil der 

Hauptwiderspruch der Klassenkämpfe für ihn weiterhin zwischen Proletariat und der 

Bourgeoisie in ihrer -freilich komplexen und fragmentierten- Gesamtheit bestand (ebd. S 149; 

Sablowski 2010,  S 194).   

Zweitens unterscheidet Poulantzas zwischen Industrie- Banken- und Handelskapital. Vor allem 

ihr Verhältnis zum Begriff Finanzkapital und die daraus resultierende Transformation des 

Staates beschäftigten ihn. Für Hilferding ging das Finanzkapital aus der Verschmelzung von 

Industrie- und Bankenkapital unter der Dominanz des letzteren hervor. Auch Lenin knüpft an 

dieses Argument an: Für ihn war dieser Prozess der Verschmelzung der Industrie- und 

Bankenkapitalien zu  einem  Finanzkapital identisch mit der Bildung des Monopolkapitals (ebd. 

S 195). Poulantzas übernahm zwar den Begriff des Finanzkapitals, bestritt jedoch die darin 

eingeschlossene Fusion von Banken- und Industriekapital. Die Widersprüche zwischen diesen 

Kapitalsorten -sowie zwischen diesen und dem Handelskapital-  verschmelzen für ihn nicht 

einfach, sondern bleiben aufrecht, vor allem weil es das produktive (Industrie-)Kapital ist, das 

die Reproduktion des Gesamtkapitals in der kapitalistischen Gesellschaft ermöglicht, denn dort 

                                                      
80 Diese Abhängigkeit resultiert aus den von Poulantzas beobachteten Veränderungen der Eigentumsverhältnisse im 
Übergang vom konkurrenzkapitalistischen zum monopolkapitalistischen Stadium (Poulantzas 1979, S 118ff): 
Einerseits findet eine (relative) Dissoziation von juristischem und ökonomischen Eigentum statt, in der nicht-
monopolitische Kapitalisten zwar juristisch Eigentümer ihres Unternehmens bleiben, jedoch ihre ökonomische 
Kontrollmacht zugunsten des Monopolkapitals einbüßen, indem sie zum Beispiel ein wirtschaftlich abhängiger Teil 
einer Zulieferkette werden. Andererseits führt diese Dissoziation auch insgesamt zur Auflösung bzw. Auffächerung 
der verschiedenen Kontrollmächte, die ihm ökonomischen Eigentum angelegt sind und zur Bildung von 
verschiedenen Graden des ökonomischen Eigentums mit jeweils unterschiedlichen Momenten ökonomischer 
Kontrollmacht (abhängig vom Grad bzw. der Position auf der Stufenleiter der Kapitalkonzentration). Dies drückt sich 
konkret in einer Abhängigkeit des nicht-monopolitischen Kapitals vom monopolistischen z.B. hinsichtlich der 
Arbeitsnormen, der technologischen Standards und der begrenzten Fähigkeit zur Selbstfinanzierung aus (ebd. S 147).  
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entsteht im Sinne der Marxschen Theorie der Mehrwert. Das bedeutet jedoch nicht, dass das 

produktive Kapital auch das gesellschaftlich dominante ist. Vielmehr beobachtete Poulantzas 

einen Kampf um die Hegemonie zwischen dem monopolistischen Industrie- und Bankenkapital 

(ebd. S 196f; Poulantzas 1979, S 136). Das Finanzkapital löst daher diese Widersprüche nicht 

auf, sondern internalisiert sie bloß (Poulantzas 1979; S 130f) Banken-, Industrie- und 

Handelskapital fusionieren folglich nicht einfach zu einem homogenen Monopolkapital, 

sondern bilden unterschiedliche monopolistische Fraktionen, deren Widersprüche auch im 

Rahmen politischer Verdichtungen erhalten bleiben (ebd. S 137). Sablowski schließt sich dieser 

Ansicht mit zusätzlichen Argumenten an: Das Konzept des Finanzkapitals verdeckt erstens die 

kontradiktorischen Interessen zwischen Gläubigern (Banken) und Schuldnern 

(Industrieunternehmen) im Rahmen von Kreditverhältnissen. Industrieunternehmen befinden 

sich zweitens nicht immer und ausschließlich in der Rolle des Schuldners gegenüber Banken, 

abgesehen davon kann nicht allgemein festgeschrieben werden, wer in diesem Verhältnis der 

stärkere ist. Zudem umfasst der Finanzsektor drittens nicht nur Banken, sondern auch andere 

Akteure (Versicherungen, Pensionsfonds, Equity-Fonds usw.) (Sablowski 2010, S 202).  

Eine dritte Unterscheidung betrifft die zwischen nationaler Bourgeoisie, 

Kompradorenbourgeoisie und innerer Bourgeoisie (Poulantzas 1977, S 37ff; Poulantzas 2001, S 

50ff). Die nationale Bourgeoisie hat für Poulantzas eine relativ autonome Stellung und eine 

eigene ökonomische Grundlage innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen. Die 

Kompradorenbourgeoisie verfügt hingegen nicht über eine eigene Basis der 

Kapitalakkumulation, sondern spielt die Rolle des Vermittlers zu imperialistischem 

ausländischem Kapital. Im Zuge seiner Analysen der veränderten Klassenkämpfe und 

Staatlichkeit in den 1970erm entwickelt Poulantzas einen dritten Begriff, der zwischen den 

beiden erstgenannten liegt: Den der inneren Bourgeoisie. Damit versucht Poulantzas in den 

Blick zu nehmen, dass die nationalen Bourgeoisien zunehmend in ein Abhängigkeitsverhältnis 

mit imperialistischem, internationalem Kapital geraten (er denkt an das US-Kapital), ohne 

jedoch ihre autonome Akkumulationsbasis vollständig zu verlieren. Der Begriff der inneren 

Bourgeoisie wird später in Kapitel 3.3.3. eine wichtige Rolle bei der Erklärung der 

Internationalisierung von Staatlichkeit spielen. Eine mögliche vierte Unterscheidung von 

kapitalistischen Klassenfraktionen schlägt ergänzend Becker vor, nämlich jene nach Branchen 

bzw. Produktionssektoren (Becker 2011, S 157).  

Neben den verschiedenen Strata der Arbeiterklasse, der komnplizierten Rolle des 

Kleinbürgertums  und den Fraktionen innerhalb der Bourgeoisie erwähnt Poulantzas noch ein 

anderes Kriterium der Fragmentierung: Die „sozialen Kategorien“: Bei ihrer Konstitution sind 

politische und ideologische Momente nicht nur präsent, sondern hier spielen sie sogar die 

Hauptrolle, weil diese Kategorien zentral auf eine Funktion in den Staatsapparaten bezogen sind 
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(Poulantzas 1973, S 40ff). „Soziale Kategorien“ bilden vor allem die Intellektuellen und die 

Staatsbürokratie. Diese stellen zwar keine eigene Klasse dar, sondern sind selbst immer einer 

Klasse (in der Regel der Bourgeoisie oder dem Kleinbürgertum) zugehörig, eine begriffliche 

Differenzierung macht aber insofern Sinn, als sie aufgrund ihrer Position innerhalb der 

Staatsapparate eine eigene (relativ getrennte) Einheit bilden: Aus diesem Grund können die 

Staatsbürokraten bzw. die Intellektuellen auch Klasseninteressen dienen, die sich von den 

Interessen der Klassen unterscheiden, zu denen sie gehören (ebd. S 41). Wie wichtig die 

Differenzierung in unterschiedliche Klassen bzw. Klassenfraktionen analytisch sein kann, 

demonstriert Poulantzas am Beispiel des Falls der Diktaturen in Griechenland, Spanien und 

Portugal, wo die Spaltung des Bürgertums in eine Fraktion der Kompradorenbourgeoisie, die 

mit den Diktaturen und dem US-Kapital affiliiert war, und eine Fraktion der inneren 

Bourgeoisie, die mit der Integration in die EG und mit einer Demokratisierung affiliiert war, 

den entscheidenden Faktor für eine Klassenallianz zwischen innerer Bourgeoisie und popularen 

Klassen bildete (Poulantzas 1977, S 47); Die Spaltung der Bourgeoisie konnte innerhalb der 

hermetischen Staatsapparate der Militärdiktatur (im Rahmen ihrer relativen Autonomie, die hier 

besonders rigide ist) nicht mehr verdichtet bzw. bearbeitet werden und führte so zum Fall der 

Diktaturen (ebd. S 84) 

(3) Der Begriff der „Materialität“ des Staates verkörpert das komplexe und anspruchsvolle 

Forschungsvorhaben von Poulantzas, die Analyse von „Strukturen“ und die Analyse „sozialer 

Kämpfe“, die beide eine starke Tradition in der marxistischen Theorie haben, 

zusammenzuführen (Demirovic 2007, S 99). Sein Weg, diese beiden Aspekte miteinander zu 

verkoppeln, führt ihn letztlich in der „Staatstheorie“ dazu, den Staat als materielle Verdichtung 

eines Kräfteverhältnisses zu denken. Damit verdeutlich er zum einen, dass der Staat 

(konstitutiv!) innerhalb der gesellschaftlichen Totalität der Klassenkämpfe präsent und auf sie 

bezogen ist, zum anderen ist er jedoch keine identische Abbildung oder ein Reflex dieser 

Kämpfe, sondern verfügt über eine spezifische Materialität. Wozu benötigt Poulantzas diesen 

Begriff der Materialität? Wie bereits in Kapitel 3.2.1. ausgeführt wurde, dient er vor allem dazu, 

sich vom Strukturalismus Althussers abzugrenzen, der den Staat auf seine repressiven und die 

ideologischen Apparate reduzieren will. Für Poulantzas hat der Staat hingegen ein „materielles 

Substrat“. Dieser Begriff der Materialität ist jedoch nicht unproblematisch. So wendet 

Demirović ein, dass Poulantzas  in bestimmten Passagen der „Staatstheorie“ dazu tendiere, die 

Materialität des Staates als Struktur den Kämpfen vorauszusetzen (ebd., S 101). Seine 

Ausführungen zur Apparatur des Staates, die sich durch ihre Fragmentierung als 

widersprüchliches  Gesamtensemble präsentiert, deute auf die bei Poulantzas nach wie vor 

vorhandene funktionalistische Annahme hin, dass es einen mehr oder weniger von Kämpfen 

unberührten „Kernbereich“ des Staates gäbe, der aus der Trennung von Ökonomie und Staat 
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resultiert.  Demirović versucht anschließend in Form einer „rettenden Kritik“ (ebd. S 99) 

Poulantzas´ Konzept des Staates als verdichtetes Kräfteverhältnis zu Ende zu denken. In diesem 

Sinne plädiert er dafür, den Relationalismus, der Poulantzas´ Definition des Staates innewohnt, 

zu radikalisieren und den Staat insgesamt, auch in dem von ihm vermuteten, von 

Klassenkämpfen ausgesparten „Kernbereich“, als ein gesellschaftliches Verhältnis zu begreifen, 

„so daß bis ins Innerste des Aufbaus und der Entscheidungsprozeduren das Moment der 

Reproduktion von Klassenherrschaft und Kompromiß kenntlich wird“ (Demirović 2007, S 104).  

Egal ob man es  nun mit Demirović für nötig hält, Poulantzas´ Thesen vor ihrem Autor  zu 

retten, oder ob man Poulantzas zugesteht, seine Definition des kapitalistischen Staates von 

Anfang an in dieser Radikalität konzipiert zu haben: Dem Grundgedanke, dass der Staat 

insgesamt, auch sein „materielles Gerüst“, durch die Einschreibung der Klassenkämpfe 

gekennzeichnet ist und es keinen Bereich gibt, der davon ausgenommen werden kann, ist 

jedenfalls zuzustimmen. Vor der Folie dieses Grundverständnisses sind auch Poulantzas´ 

Ausführungen zum materiellen Gerüst des Staates zu lesen, das er anhand von vier konkreten 

Beispielen darzustellen versucht: (a) Die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, (b) 

die Individualisierung, (c) das Gesetz und (d) die Nation. Bretthauer nennt diese vier Aspekte 

die „Eigenschaften der Materialität“ des kapitalistischen Staates (Bretthauer 2006, S 85). Dies 

würde jedoch ein bestimmtes „Wesen“ des Staates implizieren, das wir durch die zuvor 

beschriebene radikalisierte Deutung der Staatsdefinition bei Poulantzas ausschließen wollten. 

Stattdessen müssen sie also eher als die materialisierten Prozesse des Klassenkampfes 

beschrieben werden, in denen sich die Trennung von Staat und Ökonomie vollzieht.  

(a) Die gesellschaftlichen Arbeitsteilung beruht auf der Aneignung von Eigentum und Besitz 

auf Seite der herrschenden Klassen und der vollständigen Trennung der unmittelbaren 

Produzenten und Produzentinnen von den Produktionsmitteln. Durch die Trennung der 

Produzenten und Produzentinnen von ihren Produktionsmitteln werden sie gleichzeitig auch von 

den intellektuellen Ressourcen und Kompetenzen getrennt, die gesellschaftliche Arbeitsteilung 

bedeutet also ganz wesentlich auch eine Trennung von Hand- und Kopfarbeit (Poulantzas 2002, 

S 82). Für Poulantzas materialisiert sich diese Trennung von geistiger und manueller Arbeit 

auch im Staat selbst (der in diesem Prozess ja präsent ist), indem der Staat das Wissen 

tendenziell in seinen Apparaten monopolisiert und an sich zieht und so die geistige Arbeit in 

einer organischen Beziehung mit der in ihm eingeschriebenen politischen Macht 

zusammenführt (ebd.). Damit wird der Staat selbst zur Materialität dieser Trennung: „Der Staat 

verkörpert in der Gesamtheit seiner Apparate, d.h. nicht nur in seinen ideologischen, sondern 

auch in seinen repressiven und ökonomischen Apparaten, die geistige Arbeit in ihrer Trennung 

von der materiellen Arbeit [Hervorhebung im Text]“ (ebd. S 83). Während sich die geistige 

Arbeit als Komplex von Wissen und Macht im Staat und seinen Apparaten materialisiert, wird 
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in den Volksklassen die manuelle Arbeit konzentriert; Sie bleiben von den organisatorischen, 

führenden Aufgaben ausgeschlossen. Das Wissen stellt hier für Poulantzas nicht bloß eine 

ideologische Legitimation der Praktiken des Staates dar, die sich in der spezifischen Rationalität 

der Träger von Staatsmacht und ihrer Diskurse äußert, sondern der Staat inkorporiert die 

geistige Arbeit, das Wissen, in Form der Wissenschaften materiell in seine Apparate; er 

„unterwirft sich das Corps der Intellektuellen und Gelehrten [Hervorhebung im Text] (ebd. S 

84). Die Verschränkung von Wissen und Macht wird im materiellen Gerüst des Staates selbst 

verkörpert und kristallisiert, zum Beispiel im Rahmen der Verwaltungsakten, die das konkrete 

Sediment des staatlich angeeigneten Wissens darstellen. Mit dieser Begründung der relativen 

Trennung der staatlichen Apparaturen von der Gesellschaft durch die Materialisierung der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung wendet sich Poulantzas gegen die sogenannte 

Staatsableitungsdebatte, die die Existenz einer von der  Gesellschaft besonderten staatlichen 

Form formanalytisch aus der Zirkulationssphäre und der dort verankerten Warenform erklären 

will. Wie Poulantzas selbst knüpft die Staatsableitung an der klassischen Fragestellung des 

marxistischen Rechtstheoretikers Eugen Paschukanis an, warum die Klassenherrschaft nicht 

direkt durch privaten Zwang des Bürgertums ausgeübt wird , sondern die unpersönliche Form 

eines (scheinbar) getrennten Apparats annimmt (Hirsch/ Kannankulam 2006, S 70; 

Hirsch/Kannankulam/Wissel 2008, S 108). Die These der Staatsableitung knüpft dabei im 

Gegensatz zu Poulantzas an Marxens Analyse der kapitalistischen Zirkulationssphäre und der 

fetischisierten Warenform81 an, aus der die Rechts- bzw. Staatsform abgeleitet wird: Da, so 

Marx, die Waren als Produkt von Privatarbeiten nicht selbst zu Markte gehen und sich 

austauschen können, muss sich die Theorie des Kapitalismus analytisch auf die Menschen in 

ihrer Rolle als Warenbesitzer bzw. als Warenhüter konzentrieren (MEW 23, S 99). Der Tausch 

von Waren kann im Kapitalismus nur gelingen, wenn sich die Tauschpartner –klassischerweise 

in der Form des Vertrags- wechselseitig als Träger von Rechten, d.h. als Rechtssubjekte 

anerkennen. Zur Sicherung dieser Austauschbeziehungen genügt die Warenform allein nicht, es 

bedarf immer einer spezifischen außerökonomischen Instanz, die die vertraglichen 

Tauschbeziehungen -notfalls mit Zwang- garantiert. Diese Instanz ist der kapitalistische Staat 

(Hirsch/Kannankulam/Wissel 2008, S 109). Poulantzas führt gegen diese „Ableitung“ des 

Staates aus der Zirkulationssphäre der Waren zwei Argumente ins Feld (Poulantzas 2002, S 

77ff): Zum einen werden dadurch die Klassenbildungsprozesse nicht erfasst, die ihren Ursprung 
                                                      
81  Der Fetischcharakter der Ware beschreibt das dem Kapitalismus eigene Phänomen, dass die Produkte der 
menschlichen Arbeit eine von ihr scheinbar verselbständigte, verdinglichte Form annehmen. Diese Form hat zwar 
einen sinnlich-übersinnlichen Charakter („Fetisch“), aber beruht auf einem kapitalismusimmanenten Widerspruch: 
Die jeweils unabhängig voneinander produzierten Waren können nur dann kapitalistisch verwertet werden, wenn sie 
über eine spezifische Form der Vergesellschaftung in ein Verhältnis mit anderen Waren treten. Diese 
Vergesellschaftung erfolgt über den Wert, präzise über den Tauschwert, der sich vom Gebrauchswert trennt. Im 
Tauschwert einer Ware drückt sich immer bloß eine Äquivalenz zum Tauschwert einer anderen Ware aus. Die 
Tauschwerte der Waren vermitteln so die Vergesellschaftung der menschlichen Arbeitsprodukte und nehmen eine 
gegenüber ihren Produzenten verdinglichte Form, die Warenform, an, die die gesellschaftlichen Bedingungen des 
Produktionsprozesses verbirgt (MEW 23, S  85ff; Demirovic 2007, S 210) 
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in der Produktionssphäre und nicht in der Zirkulationssphäre haben, wo sich alle Menschen 

formal gleich und frei als Rechtssubjekte gegenübertreten. Zum anderen wirft er der 

Staatsableitung einen Rückfall in eine zu simple Konzeption des Kapitals als homogene Einheit 

mit einer immanenten Logik vor. Die Konstitution der Rechtssubjekte in der Zirkulationssphäre 

sind  für Poulantzas also nicht der Grund für die Besonderung des Staates, sondern ein Effekt 

der im Staat verdichteten Kräfteverhältnisse (Hirsch/Kannankulam 2006, S 72).  Diese 

Einwände haben, vor allem in der Arbeit von  Joachim Hirsch, zu einer Re-Artikulierung der 

formanalytischen Position geführt, die versucht, die Argumente einer differenzierten 

Staatsableitung mit denen von Poulantzas zu vereinen. Hirsch u.a. erklären Poulantzas´ 

vehemente Ablehnung der Staatsableitungsdebatte mit seiner Fixierung auf eine bestimmten 

Linie dieser Schule, die die Produktionsverhältnisse tatsächlich analytisch ausblendet. Dies 

gelte es zu vermeiden, Zirkulationssphäre und Produktionssphäre sind nicht losgelöst 

voneinander zu denken, weil der in der kapitalistischen Produktion ausgebeutete Mehrwert erst 

auf dem Markt realisiert werden muss (MEW 25, S 254f; Hirsch 1994, S 169; 

Hirsch/Kannankulam 2006, S 73). „Die gesellschaftlichen Individuen sind immer zugleich 

Klassenangehörige und formell freie und gleiche Marktsubjekte“ (Hirsch/Kannankulam 2006, S 

76). Ihre Kritik an Poulantzas richtet sich vor allem gegen seine Darstellung der relativen 

Autonomie des Staates, die nicht theoretisch begründet sondern nur gesetzt werde. Die zur 

Erklärung herangezogene Trennung von Hand- und Kopfarbeit hätte auch in anderen 

nichtkapitalistischen historischen Gesellschaftsformationen bestanden (Hirsch/Kannankulam 

2006, 66). Diese „Lücke“ wollen Hirsch u.a. mit dem Formbegriff der Staatsableitung 

schließen, der jedoch nicht funktionalistisch und im Rahmen einer tatsächlichen Absonderung 

des Staates von der Gesellschaft gedacht werden darf, sondern nur den „Ausgangspunkt“ einer 

Analyse der Staatsapparatur bildet, die –mit Poulantzas- als ein verdichtetes Verhältnis von 

Klassenkämpfen konzipiert werden muss (ebd. S 77ff)82. Mit Demirovic kann jedoch diese 

Aneignung der poulantzianischen Staatstheorie durch die Formanalyse kritisch zurückgewiesen 

werden: Er verteidigt Poulantzas´ Argument der Trennung von geistiger und körperlicher 

Arbeit, weil damit deutlich gemacht wird, „warum es überhaupt das Moment von Herrschaft in 

Klassengesellschaften gibt. In allen Klassengesellschaften eignen sich bestimmte soziale 

Gruppen die Aufgaben der Organisation des Produktionsapparates und der Koordination der 

gesellschaftlichen Arbeiten an und ziehen daraus ihren Vorteil zu Lasten anderer“ (Demirovic 

2007, S 218). Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit existiert daher zwar schon vor der 

bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft (und ist auch dort ursächlich für die Klassenbildungen), 
                                                      
82 Präzise bedeutet der Begriff der Form in diesem Kontext für Hirsch: „Die Trennung von  ‚Ökonomie‘ und ‚Politik‘ 
ist selbst eine grundlegende Formbestimmung des kapitalistischen Gesellschaftszusammenhangs (…). Soziale 
Formen sind die verdinglichten und fetischisierten, nur durch theoretische Kritik zu entschlüsselnde Gestalten, die 
das wechselseitige Verhältnis der gesellschaftlichen Individuen in einer gegenüber ihrem bewussten Willen und 
Handeln verselbständigende Weise annimmt und die ihre unmittelbaren Verhaltensorientierungen prägen: Ware, 
Geld, Kapital, Recht, Staat (Hirsch 1994, S 161). 
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sie nimmt aber in der bürgerlichen Gesellschaft eine spezifische Form, nämlich die der relativen 

Trennung von Staat und Gesellschaft an, weil die Bourgeoisie die erste herrschende Klasse ist, 

die im Rahmen der Organsierung der Produktionsmittel selbst arbeitet und ihre Herrschaft im 

engen ökonomischen Sinn sich auf das Kommando über ihr privates Unternehmen konzentriert. 

Der politische Aspekt der Herrschaft muss daher an eine eigene, relativ autonome Instanz 

ausgelagert werden (Demirovic 2007, S 219). Darüber hinaus gelingt es dem reformulierten 

formanalytischen Ansatz von Hirsch nicht wirklich, zu erklären, wie aus den konkreten 

Klassenkämpfen eine einheitliche politische Form hervorgeht (ebd. S 213). Hirsch selbst liefert 

dazu das beste Argument, weil er in der Analyse von abstrakter Form und konkreten Kämpfen, 

in denen erstere reproduziert wird, von zwei verschiedenen Abstraktionsniveaus ausgeht: „Die 

Analyse der Grundstruktur des kapitalistischen Vergesellschaftungsmodus (…) bewegt sich 

dementsprechend auf einem Abstraktionsniveau, das nicht mehr leisten kann als die allgemeine 

Bestimmung sozialer Formen und ihrer grundsätzlichen Widerspruchszusammenhänge. Die 

Untersuchung konkreter Verhältnisse bedarf daher der historischen Konkretisierung, d.h. der 

Analyse faktischer sozialer Auseinandersetzungen, Kräfteverhältnisse und Konflikte“ (Hirsch 

1994, S 162f). Damit bleibt Hirsch hinter Poulantzas zurück, der eine in diesem Sinne zerrissene 

methodische Vorgangsweise, die zuerst abstrakt eine Form und danach ihre Konkretisierung 

untersucht (oder umgekehrt), energisch zurückgewiesen hat. Eine solche Vorgangsweise 

scheitert an der Passage vom Abstrakten zum Konkreten. 

(b) Der Staat konstituiert auch die Atomisierung des einzelnen im Rahmen des Prozesses der 

Individualisierung. Die argumentative Basis für diesen Prozess sucht Poulantzas nicht wie die 

Formanalyse in den Tauschbeziehungen der Zirkulationssphäre, sondern in den 

Produktionsverhältnissen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung: Die Parzellierung, 

Fragmentierung und Teilung der Arbeitsprozesse in räumliche und zeitliche Matrizes 

(Poulantzas denkt hier vor allem an den Taylorismus) schafft auch  eine Atomisierung der 

Körperlichkeit der Arbeitenden, die -mit Marx- zu Anhängseln der Maschinen werden. Der 

Staat ist –wie immer- nicht bloß ein Reflex dieser gesellschaftlichen Prozesse, sondern er wirkt 

konstitutiv auf die Individualisierung ein, indem er die „gesellschaftlich ökonomischen 

Monaden“ zu politisch-juristischen Subjekten macht und durch die Gesamtheit seiner 

Machtpraktiken und Wissenstechniken 83  an der Produktion einer normalisierten, 

standardisierten Individualität teilhat. „Diese Individualisierung ist die materielle Gestalt der 

Produktionsverhältnisse und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung im kapitalistischen 

Gesellschaftskörper und zugleich der materielle Effekt der Praktiken und Techniken des Staates, 

der diesen (politischen) Körper produziert und ihn sich unterwirft“ (Poulantzas 2002,  S 94). 

                                                      
83 Poulantzas konzipiert diese Praktiken und Techniken analog zu Foucaults Begriff der Disziplinen, auf die er an 
dieser Stelle explizit verweist (Poulantzas 2002, S 93) 
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Gleichzeitig zu dieser vom Staat organisierten Vereinzelung und Individualisierung findet 

jedoch auch eine staatlich organisierte Homogenisierung und Zusammenfassung dieser 

Individuen statt, und zwar im Rahmen der staatlichen Konstitution von Volk und Nation. in 

dieser „doppelten Bewegung“, die spezifisch für den kapitalistischen Staat ist, in der Individuen 

gleichzeitig formiert und wieder in einem kollektiven Rahmen eingefangen werden, liegt für 

Poulantzas die existentielle Voraussetzung der grundsätzlichen Möglichkeit des modernen 

Totalitarismus. Das Individuell-Private ist hier nicht mehr eine grundsätzliche Grenze für die 

moderne Staatsmacht, sondern ihr Kanal, weil es keine natürliche Quelle besitzt, sondern erst 

durch diese –von Klassenkämpfen strukturierte- Macht erschaffen wird. Diese Grenze ist eine 

Resultante des konkreten historischen Stadiums der politisch verdichteten Klassenkämpfe, die 

in der totalitären Staatsform auch vollkommen eingeebnet werden kann (ebd. S 97 und 101). Sie 

ist daher nicht objektiv gegeben, sondern selbst Teil eines umkämpften gesellschaftlichen 

Verhältnisses und daher historisch veränderbar (Demirovic 2007, S 114). 

(c) Für Poulantzas bildet auch das Recht bzw. das Gesetz als ein axiomatisiertes System, das aus 

einem „Ensemble abstrakter, allgemeiner formaler und streng reglementierter Normen 

[Hervorhebung im Text]“ besteht (Poulantzas 2002, S 115), ein materielles Spezifikum des 

kapitalistischen Staates. Entgegen der bürgerlichen, legalistischen Staatskonzeption, die 

zwischen Recht und Gewalt einen grundsätzlichen Unterschied zu erkennen glaubt, betont 

Poulantzas, dass das Gesetz ein „Kodex der organisierten öffentlichen Gewalt“, also ein 

integraler Bestandteil der repressiven Ordnung und der Organisation der staatlichen Gewalt ist 

(ebd. S 104f). Die Pazifizierung gesellschaftlich-ökonomischer Verhältnisse durch die 

Monopolisierung der Gewalt im kapitalistischen Staat darf für Poulantzas nicht zu der falschen 

Vorstellung verleiten, dass sich die moderne staatliche Macht zunehmend auf eine 

internalisierte Repression in Form einer ideologischen oder symbolischen Gewalt stütze. Gewalt 

wird weder internalisiert noch im Sinne eines Nullsummenspiels von materiellen Konsensen 

verdrängt, sondern die Repression umgibt diese materiellen Konsense permanent und kann 

jederzeit aktualisiert werden: Die physische Gewalt „ist in das Raster der disziplinarischen und 

ideologischen Dispositive eingeschrieben und gestaltet die Materialität des gesellschaftlichen 

Körpers, auf den die Herrschaft einwirkt, selbst wenn diese Gewalt nicht direkt ausgeübt wird“ 

(ebd. S 109). Die staatliche Repression gehört zu den Existenzbedingungen des 

Klassenverhältnisses. Neben diesem Aspekt der Repression, der sowohl die negative Gestalt als 

Verbot, als auch die positive Gestalt als Gebot annehmen kann, kristallisieren sich auch 

Ideologie und die materiellen Kompromisse, die eine wesentliche Grundlage für Konsens sind, 

im Gesetz und seiner Struktur. Gleichzeitig geht die Rolle des Staates aber immer über das 

Gesetz hinaus: Denn erstens gibt es auch andere Modi, die das Handeln der Repräsentanten des 

Staats ordnen und leiten, und zweitens sind Übertretungen der Gesetze durch Repräsentanten 
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des Staates selbst schon im Gesetz impliziert, weil die Illegalität immer untrennbar in die vom 

Staat eingeführte Legalität eingeschrieben ist, sei es aus  Staatsräson oder als ungeregelte, 

scheinbar willkürliche Übertretung, die beide Bestandteil der Funktionsweise der staatlichen 

Macht sind (ebd. 113f). Das Charakteristikum der Abstraktheit und Formalität von Gesetzen 

hängt auch mit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und den Produktionsverhältnissen 

zusammen, weil der Gewalt, die im kapitalistischen Produktionsprozess nicht mehr direkt 

anwesend ist, eine spezifische Stelle im von der Ökonomie getrennten Staat zugewiesen wird 

(ebd. S 116). Das kapitalistische Gesetz verschleiert in dieser Hinsicht nicht bloß die realen 

Klassenunterschiede hinter seinem formalen Gleichheitsanspruch (z.B. in den Lohnverträgen), 

sondern die materiellen Ungleichheiten werden in seiner Struktur selbst eingeschrieben und 

gleichzeitig homogenisiert (ebd. S 116f). Die Formalität und Abstraktheit des Rechts sind 

darüber hinaus in den institutionellen Apparat des Staates selbst eingeschrieben und tragen dazu 

bei, dass er trotz seiner auf die gesellschaftlichen Kämpfe bezogenen chaotischen 

Machtverknotungen ein einheitliches bürokratisches Raster und einen kohärenten Aufbau 

aufweist (ebd. S 118). Schließlich verwirklicht sich im modernen, abstrakten Gesetz auch die 

staatlich konstituierte Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, „das Gesetz wird zur 

Verkörperung der Vernunft“ (ebd. S 119). Dies drückt sich durch das Corps der spezialisierten 

Juristen aus, deren intellektuelle Arbeit  in Form der Gesetze eine juristische Sprache annimmt, 

die zwar den Anspruch erhebt, dass jeder sie kennt oder kennen muss, gleichzeitig aber für die 

Volksklassen faktisch unverständlich ist und ein „Staatsgeheimnis“ bleibt. Diese werden damit 

von der im Gesetz materialisierten intellektuellen Arbeit ausgeschlossen. Hinsichtlich der 

Stabilisierung der Herrschaftsverhältnisse erfüllt das Gesetz zwei konkrete strategische 

Funktionen (ebd. S 121): Erstens schafft es durch seine axiomatische Systematisierung eine 

Berechenbarkeit, die längerfristige strategische Kalküle der verschiedenen Kapitalfraktionen 

zulässt. Zweitens gestattet seine Formalisierung eine gleitende und reibungslosere Modifikation 

der Herrschaftsverhältnisse im Block an der Macht. Allerdings muss man hier eine kleine 

Erweiterung dieses Begriffs des Rechts vornehmen. Poulantzas wendet sich zwar –siehe oben- 

gegen eine ursächliche Ableitung des Staates aus der Zirkulationssphäre, er anerkennt aber „daß 

die Zirkulationssphäre des Kapitals ihrerseits ebenfalls spezifische Auswirkungen auf den Staat 

hat“ (ebd. S 78). Es ist daher notwendig –ohne damit den Impetus der Formanalyse zu 

übernehmen- auch die spezifische Art und Weise zu berücksichtigen, in der der Staat –über die 

Materialität des Rechts- in der Zirkulationssphäre präsent ist. Das Recht hat in dieser Hinsicht 

nicht nur eine subordinierende Funktion, sondern auch eine koordinierende zwischen 

Marktteilnehmern.  Dieses koordinierende Moment findet sich auch im Umgang der Apparate 

der einzelnen Nationalstaaten untereinander, nämlich in Form von Handelsabkommen, 

Investitionsschutzabkommen etc.  
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(d) Auch in der modernen Nation verwirklicht sich eine spezifische Materialität des 

kapitalistischen Staates. Poulantzas richtet sich gegen die auch im Marxismus vorhandenen 

Vorstellung, dass die Nation ein  transhistorisches Wesen und somit eine gesellschaftliche 

Ewigkeit besitzt. Vielmehr erklären sich die Spezifika der Nation, ihre räumliche Territorialität 

und ihre zeitliche Tradition, aus den kapitalistischen Raum- und Zeitmatrizes, die Teil des 

materiellen Gerüsts des Staates sind und sich von den vorkapitalistischen Raum- und 

Zeitmatrizes unterscheiden. Der kapitalistische Staat organisiert die kapitalistischen Raum- und 

Zeitmatrizes, die ihre Grundlage in den Produktionsverhältnissen und der gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung haben (in denen bzw. in der der Staat immer präsent ist!), indem er Raum und 

Zeit als Elemente einer Nation homogenisiert und vereinheitlicht.  In der  Organisierung dieser 

Elemente durch den Staat werden sie gleichzeitig durch ihn monopolisiert: Gesellschaftlicher 

Raum und gesellschaftliche Zeit im Kapitalismus lassen sich nur mehr bezogen auf die Nation 

analysieren. Die moderne Nation ist daher ein Produkt des Staates und „fällt tendenziell mit 

dem Staat zusammen, in dem Sinne, dass der Staat sich die Nation einverleibt“ (ebd. S 130)84. 

Im Unterschied zu den homogenen, gleichförmigen und prinzipiell grenzenlosen Räumen der 

antiken und feudalen Gesellschaften85 charakterisiert sich die kapitalistische Raummatrix durch 

eine serielle Zerstückelung, Fragmentierung und Parzellierung, die der gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung und der erweiterten Reproduktion entspricht (hier steht die tayloristische und 

fordistische Fließbandarbeit gedanklich Pate). Diese zerstückelten Räume werden jedoch 

gleichzeitig durch eine „Homogenisierung zweiten Grades“ eingefasst und zu einer Einheit 

geformt, die durch sozial hergestellte Grenzen das „Innen“ vom „Außen“ trennt und nationale, 

voneinander distanzierte Territorien bildet (ebd. S 135f). Die Raumproduktion von Grenzen und 

Distanzen hat jedoch selbst grundsätzlich kein Ende, weil die kapitalistische Akkumulation sich 

weltweit ausdehnt und immer über diese geschaffenen Grenzen hinausweist. Analog 

argumentiert Poulantzas auch hinsichtlich der Zeitmatrix: Während antike und mittelalterliche 

Zeitmatrizes ein Kontinuum bilden, das mit der einfachen Reproduktion dieser Gesellschaften 

im Verhältnis steht, in dem Zeit plural, singulär, repetitiv und gegenwartsbezogen ist86, ist die 

                                                      
84 Für Markus Wissen verdeutlichen diese Passagen, dass Poulantzas Raum und Zeit nicht als neutrale Größen 
auffasst, die objektiv vorausgesetzt sind-der Raum hat kein „inneres Wesen“ (Poulantzas 2002, S 131)-, sondern 
sozial produziert werden und historisch –in Gestalt unterschiedlicher Raum- und Zeitmatrizes- wandelbar sind. Raum 
(und Zeit) wird daher nicht bloß nachträglich staatlich angeeignet, sondern gesellschaftlich hergestellt. Der Begriff 
der Matrix verweist dabei auf die wechselseitig strukturierende Wirkung im Verhältnis von Raum bzw. Zeit und 
sozialen Prozessen: „Raum- und Zeitmatrix einerseits und Produktionsverhältnisse andererseits konstituieren sich 
wechselseitig (…)“(Wissen 2006, S 208). Dies macht Poulantzas anschlussfähig für räumlich sensible Staatstheorien, 
gleichzeitig kritisiert Wissen aber auch den mangelnden Bezug von Poulantzas auf die physisch-materiellen 
Bedingungen sozialer Prozesse im Rahmen gesellschaftlicher Naturverhältnisse und auf die Spezifika der gebauten 
Umwelt („built environment“) (ebd. S 217). 
85  Das „außerhalb“ Gelegene (die Barbaren im antiken Griechenland, die Heiden im christlichen europäischen 
Mittelalter) wird laut Poulantzas in diesen historischen Gesellschaftsformation nicht in Form einer Grenze 
konstituiert, sondern als Nicht-Ort (Poulantzas 2002, S 132) 
86  Die Gegenwartsbezogenheit meint, dass das Vorher und Nachher in Antike und Mittelalter immer in der 
Gegenwart präsent sind, sei es, weil die gesellschaftliche Zeitmatrix zirkulär ist wie in der Antike, sei es, weil sie als 
lineare, gleichförmige, gottbezogene Ewigkeit konstituiert ist. 
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kapitalistische Zeitmatrix, die sich im kapitalistischen Staat materialisiert, bezogen auf die 

arbeitsteilige und erweiterte Reproduktion segmentiert und seriell, sie erlaubt differentielle 

Zeitformen und –maße (ebd. S 144f). Der Staat verwirklicht jedoch auch hier eine 

Vereinheitlichung und konstituiert Volk und Nation durch die Herstellung einer nationalen 

Tradition bzw. einer Nationalgeschichte, die linear und evolutiv von der Vergangenheit in die 

Zukunft weist. Territorium und Nationalgeschichte überschneiden sich und bilden an diesem 

Schnittpunkt die Nation: „Die nationale Einheit, die moderne Nation, wird so zur Historizität 

eines Territoriums und zur Territorialisierung einer Geschichte“ (ebd. S 147). Zwei Punkte 

sollten jedoch hinsichtlich der Nation nicht aus den Augen verloren werden (ebd. S 148): 

Erstens ist Geschichte ein Prozess des Klassenkampfes. Die Nation ist also keine „Schöpfung 

der Bourgeoisie“, obgleich sich in ihr die Klassenherrschaft materialisiert, sondern das Resultat 

eines Kräfteverhältnisses, an dem auch die Kämpfe der Beherrschten mitwirken. Zweitens 

verläuft die Konstituierung von Nationen in konkreten Gesellschaftsformationen entlang 

unterschiedlicher konkreter Klassenkämpfe unterschiedlich, es existieren also Varianten. 

 (4)Gerade weil, wie am Begriff der Materialität gezeigt wurde, der Staat keinen von Kämpfen 

freigehaltenen Kernbereich besitzt, stellen sich mehrere theoretische Fragen, die sich auf die 

Spezifität des –eben bloß relativ- von der Ökonomie getrennten Staates richten: Wie lässt sich 

das Paradox erklären, dass für Poulantzas gesellschaftliche Kämpfe stets als Machtbeziehung in 

staatlichen Apparaten existieren, doch gleichzeitig nicht in diesen aufgehen sollen. Wieso bilden 

sich Kämpfe nicht linear in den staatlichen Apparaten ab, sondern in gebrochener Form? Wie 

lässt sich trotz der im Staat konstituierten Spaltungen seine Einheit konzipieren (Demirovic 

2007, S 111 und  S 116)? Der entscheidende Begriff zur Lösung dieser Fragen ist der Begriff 

der Verdichtung.87 Dieser Begriff hat eine Konjunktur im Werk von Poulantzas, er steht am 

Ende eines theoriegenerierenden Prozesses, in dessen Verlauf es zu verschiedenen 

Modifikationen und begrifflichen Verschiebungen kommt. In seinen früheren Schriften, vor 

allem in „Politische Macht und gesellschaftliche Klassen“ (1974) konzipiert Poulantzas den 

Staat zwar als klassenkampfbestimmt, jedoch grundsätzlich noch relativ eng entlang der 

Althusserschen Denktradition, als eigenständige Ebene bzw. Struktur, in deren Institutionen die 

gesellschaftlichen (klassenbezogenen) Widersprüche überdeterminiert sind, also in eine 

Artikulation treten und in Richtung einer gesellschaftlichen Kohäsion bearbeitet werden. 

(Bretthauer 2006, S 90ff; Demirovic 2007, S 116). Der Staat wird somit funktional als 

Kohäsionsfaktor aufgefasst (Demirovic ebd. S 75ff und S 224). Dies impliziert drei 
                                                      
87  Demirovic und Bretthauer vermuten übereinstimmend, dass Poulantzas den Begriff der Verdichtung aus der 
Psychoanalyse Sigmund Freuds bzw. aus der kritischen strukturalistischen Psychologie Jaques Lacans entliehen hat 
(Demirovic 2007, S 226ff, Bretthauer S 91, Fußnote 6). Demirovic erläutert ausführlich die Nähe des politischen 
Verdichtungsbegriffs zum psychoanalytischen, wo die Verdichtung von Trauminhalten durch die Fokussierung auf 
bestimmte, wesentliche Traumelemente und die symbolische Verschiebung dieser verdichteten, wesentlichen  
Elemente, die dann im Traum selbst gar nicht mehr auftauchen müssen, zu anderen Elementen eine zentrale Rolle 
spielen. 
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Grundannahmen (Bretthauer ebd. S 91): Erstens geht Poulantzas in diesem frühen 

Staatsverständnis von einander sich äußerlich gegenüberstehenden Regionen aus, in der der 

Staat –als eine dieser regionalen Strukturen- von der Gesellschaft getrennt ist. „[D]er Staat ist 

hier als strukturierende Ebene der Einheitsbildung vorausgesetzt“ (Demirovic 2007, S 116). 

Zweitens konzipiert er den Staat als privilegierten Ort der Verdichtung der Widersprüche der 

anderen gesellschaftlichen Regionen. Drittens setzt er die Reproduktion der kapitalistischen 

Klassenverhältnisse im Verdichtungsprozess voraus. In der „Staatstheorie“ bleibt der Begriff 

zwar der gleiche, jedoch versteht Poulantzas ihn nun anders (Bretthauer 2006, S 92; Demirovic 

ebd. S 225): Erstens wird der Staat nicht mehr als Strukturebene definiert, sondern Poulantzas 

hebt nun den Aspekt der Kämpfe zwischen sozialen Klassen und die Bedeutung bzw. „Präsenz“, 

die der Staat selbst in der Konstitution dieser Kämpfe hat, hervor. Damit erhält der Begriff der 

Verdichtung einen höheren, einen zentralen Stellenwert, weil er nicht mehr auf eine abgesetzte 

Struktur verwiesen ist. Zweitens geht es nicht mehr um die Verdichtung von (in anderen 

gesellschaftlichen Regionen beheimateten) Widersprüchen, sondern um die Verdichtung von 

Kräfteverhältnissen in toto. Poulantzas konzipiert damit eine Theorie des Staates, die den 

eigenen Gegenstand der Untersuchung, die spezifische relative Trennung des Staates von der 

Ökonomie, als ein gesellschaftliches Verhältnis von Klassenkämpfen interpretiert, der 

nirgendwo, auch nicht in einem strukturalen „Kern“, außerhalb dieser Kämpfe steht.  Drittens 

hängt nun am Begriff der Verdichtung, als dem Moment der „Verschiebung“ der 

gesellschaftlichen Kämpfe hin zu politischen Kämpfen, das gesamte Gewicht zur Erklärung des 

Umstandes, dass der Staat selbst kein neutrales Terrain ist, auf dem sich Kämpfe beliebig bzw. 

voluntaristisch einschreiben, sondern ein kapitalistischer Klassenstaat. Wenn man in der von 

Demirovic vorgeschlagenen Lesart Poulantzas mit Poulantzas konsequent und radikal zu Ende 

denkt, bedeutet das, dass der Staat ein kontingentes Ergebnis von sozialen Kämpfen ist, deren 

Herrschaftsverhältnisse auf verdichteten, instabilen Kompromissgleichgewichten ruhen. Der 

Staat und seine Apparate verstehen sich nicht von selbst, sondern sie sind prekär (Demirovic 

ebd. S 124). Die so verstandene Logik der Verdichtung  erklärt so paradoxe, chaotische 

Politikverläufe und -ergebnisse, die aber selbst kein Zufall sind (ebd. S 237). Dieser von allen 

strukturalistischen Residuen befreite und geöffnete Begriff der Verdichtung wird damit zum 

staatstheoretischen Schlüsselbegriff: „[I]m und durch den Verdichtungsprozess kommt es zu 

Repräsentationsbeziehungen einzelner herrschender Klassen und Fraktionen im Verhältnis zu 

anderen; im Verdichtungsprozess bildet sich ein Konsens unter den Fraktionen des 

Machtblocks, sich unter der Führung einer hegemonialen Fraktion zu organisieren und ein 

relativ dauerhaftes Dispositiv  zu schaffen oder „vorzuenthalten“, das ihre Interessen vertritt und 

ausarbeitet; durch Verdichtung und Repräsentation bildet sich jeweils situativ die relative 

Autonomie des Staates, seiner Apparate und Politiken gegenüber den Fraktionen des 

Machtblocks; (…) und der Prozess ist kontingent , weil die Verdichtung keiner linearen Logik 
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folgt“ (Demirovic 2007, S 126). In ähnlich extensiver Weise versteht auch Bretthauer den 

Begriff der Verdichtung, den er zwecks Analyse konkreter historischer Staatsformen in fünf 

Verdichtungseffekte gliedert (Bretthauer 2006, S 93ff): (1) Die konstitutive Präsenz des 

Politischen in ökonomischen Klassenkämpfen; (2) Die Organisierung bzw. Desorganisierung 

von Klassen und Klassenfraktionen durch Verschiebung auf das Terrain des Staates; (3) Die 

Kondensation der verdichteten Klassenverhältnisse in einzelnen hegemonial zueinander 

geordneten Staatsapparaten; (4) Durch die Fragmentierung der Apparate ist ein lineares 

Regieren erschwert; (5) Die Grenzen zwischen dem Staat und der Ökonomie, zwischen dem 

Öffentlichen und Privaten sind Teil des verdichteten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses und 

daher historisch veränderbar. 

 

3.3. STAATSTHEORETISCHE ERWEITERUNGEN 

3.3.1. POULANTZAS NOCH EINMAL MIT GRAMSCI LESEN 

Poulantzas macht über den Begriff der Verdichtung deutlich, dass Klassenverhältnisse immer 

auch in den Staatsapparaten existieren, es gibt keine „Orte der Macht“ außerhalb des Staates 

(Poulantzas 2002, S 65). Gleichzeitig sind  die Kämpfe dieser Verhältnisse  jedoch nicht auf 

diese Apparate zu reduzieren (gerade weil der Staat eine eigene „Dichte“ hat, die –hinsichtlich 

der Trennung von Staat und Ökonomie- selbst ein gesellschaftliches Verhältnis ist). Poulantzas 

kommt daher an einer bestimmten Stellen seines Buches zu dem Schluss: „in der komplexen 

Beziehung zwischen dem Klassenkampf und den Apparaten kommt den Kämpfen die 

vorrangige und fundamentale Rolle zu [Hervorhebung im Text]. Das Feld dieser 

(ökonomischen, politischen und ideologischen) Kämpfe stellt bereits auf der Ebene der 

Ausbeutung und der Produktionsverhältnisse nichts anderes als ein Feld von Machtverhältnissen 

dar“. (ebd. S 67). Poulantzas verwahrt sich im Anschluss daran jedoch gleich gegen den 

Trugschluss, dem Staat eine bloß sekundäre Rolle in der Konstitution dieser Kämpfe 

zuzuschreiben, weil dieser in den Produktionsverhältnissen stets präsent sei. Das ist der 

Ausdruck seines Bemühens, durch die Entwicklung eines relationalen Staatsbegriffs zwischen 

den beiden Fallen des Ökonomismus, der die Klassenkämpfe auf eine ökonomische Struktur 

reduziert, und des Etatismus bzw. Politizismus, der Klassenkämpfe ohne einen Bezug auf 

ökonomische Verhältnisse auf das Feld der Politik beschränken will, hindurch zu steuern. In 

einer anderen Passage wird die theoretische Gravität, die der Begriff der Kämpfe dadurch 

bekommt, um gleichzeitig gegen Ökonomismus und Politizismus zu bestehen, noch deutlicher: 
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Es „gilt bis heute, dass Kämpfe als vorrangiges Feld der Machtbeziehungen stets das Primat 

über den Staat besitzen. Dies meint nicht nur die ökonomischen Kämpfe, sondern die 

Gesamtheit der Kämpfe, also auch die politischen und ideologischen Kämpfe. Zwar spielen in 

diesen Kämpfen die Produktionsverhältnisse die entscheidende Rolle. Aber das Primat der 

Kämpfe vor dem Staat überschreitet die Grenzen der Produktionsverhältnisse, weil es sich nicht 

um eine ökonomische Struktur handelt, die die Kämpfe begründen würde; vielmehr sind die 

Produktionsverhältnisse bereits Macht-und Kampfverhältnisse. Gerade wegen dieser 

entscheidenden Rolle gibt es die Kämpfe, besitzt die Gesamtheit der Kämpfe das Primat über 

den Staat“ (ebd. S 75). Es ist der Begriff der Kämpfe, der Poulantzas davor bewahrt, sowohl 

Staat als auch Produktionsverhältnisse (Ökonomie) als Struktur im strukturalistischen Sinn 

denken zu müssen. Allerdings –und hier kommen wir zum eigentlich springenden Punkt dieses 

Kapitels- gelingt es Poulantzas trotz dieses sehr sensiblen und filigranen Verständnisses des 

Begriffs der Kämpfe nicht wirklich zu erklären, auf welche Weise sich Ökonomie und Staat 

trennen (Demirovic 2007, S 123). Bei Poulantzas findet diese Trennung von Ökonomie und 

Staat unvermittelt als Übersprung statt, als Kippschaltereffekt,  dem er mit dem Wort 

„Verdichtung“ einen Namen gibt, doch kann er den Prozess dieser Absonderung nicht erklären, 

kann nicht erklären, wie aus einem engen partikularen Interesse ein allgemeines, politisches 

Interesse wird (Demirovic, ebd. S 239). Dies liegt in erster Linie daran, dass Poulantzas sich 

zwar wesentliche, substantielle Elemente seiner Staatstheorie beim italienischen 

Staatstheoretiker Antonio Gramsci ausleiht (nicht zuletzt das Konzept der Kräfteverhältnisse), 

diesen jedoch sehr selektiv rezipiert. So lehnt er den Begriff des Basis-Überbau-Schemas, an 

dem Gramsci seine Theorie des integralen Staates anknüpft,  besonders aber den für Gramsci 

zentralen Begriff der Zivilgesellschaft ab, der eigentlich den Schlüssel darstellt, um die starren 

Grenzen zwischen den dogmatischen marxistischen Termini Basis und Überbau zu überwinden. 

Poulantzas jedoch misstraut dem Begriff der Zivilgesellschaft: Er hält ihn für eine etwas 

raffinierter formulierte Fortschreibung des von Lenin in der Zeit zwischen der russischen 

Februar- und  Oktober-Revolution  entwickelten taktischen Konzepts der „Doppelherrschaft“, in 

der er die parallele Existenz zweier Staaten –eines bürgerlichen mit der Duma und der 

Regierung Kerenski-  und eines proletarischen -in Form der Arbeiter-, Bauern- und 

Soldatenräte- behauptet werden soll88 (Thomas 2006, S 308ff). Poulantzas lehnt sowohl den 

Begriff der Doppelherrschaft als auch den der Zivilgesellschaft ab, weil der Staat für ihn ein 

gesamtgesellschaftliches Verhältnis ist, das infolge der Klassenkämpfe zwar fragmentiert sein 

muss, jedoch stets als bürgerlicher Klassenstaat ein relativ einheitliches Ensemble bildet. Der 

                                                      
88 Insbesondere Gramscis Differenzierung von „Bewegungskrieg“ und „Stellungskrieg“ interpretiert Poulantzas im 
Lichte einer bloß unterschiedlichen Temporalität (Thomas 2006, S 312f): Während der Bewegungskrieg (Gewalt) auf 
die direkte, schnelle Einnahme der politischen Zentren gerichtet sei, verfolge der Stellungskrieg (Hegemonie) 
dasselbe Ziel, nur eben im Rahmen eines langsameren,  graduellen Prozesses. Beide Kriegsführungen implizieren für 
Poulantzas aber ein äußerlich konzipiertes Verhältnis von gesellschaftlichen Kämpfen und Staat. 
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Begriff der Zivilgesellschaft (und der Doppelherrschaft) impliziert für ihn, dass damit ein Ort 

und Terrain außerhalb des Staates konzipiert wird, von dem aus abseits der staatlichen 

Verdichtungsverhältnisse eine politische Gegenmacht aufgebaut wird (Thomas 2006, S 311; 

Jessop 2007, S 56). Für Poulantzas finden jedoch –siehe oben- alle Kämpfe als politische 

Kämpfe immer innerhalb des Staates statt. Es kann hier kein „Außen“ geben. 

Gerade dieser Begriff der Zivilgesellschaft enthält für Demirovic allerdings den entscheidenden 

theoretischen  Beitrag, wie der präzise Prozess der Trennung von Staat und Ökonomie 

analytisch erfasst werden kann. Poulantzas ist dieser analytische Weg infolge seiner Ablehnung 

des Begriffs der Zivilgesellschaft versperrt. Weil er den theoretischen Fortschritt, der darin 

enthalten ist, verkennt, fehlt ihm ein begriffliches Instrumentarium, um diese Trennung als 

Prozess reflektieren zu können (Demirovic 2007, S 239f). Deshalb schlägt Demirovic vor, den 

Begriff der Zivilgesellschaft für ein exakteres Verständnis dieses Trennungsprozesses fruchtbar 

zu machen, denn es sind die konkreten Verallgemeinerungsprozesse der Zivilgesellschaft, die 

die Grundlage der Trennung bilden. „Die Trennung findet dabei nicht einmalig statt, sondern ist  

in der Zivilgesellschaft selbst Gegenstand ständiger Auseinandersetzungen in der konkreten 

Form dessen, was der Liberalismus die ‚Kunst der Trennung‘ oder der funktionalen 

Differenzierung nennt, die immer eine Art von Gegendifferenzierung gegen andere Formen der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung darstellt. Vor allem vollzieht sich hier die Trennung von 

körperlicher und geistiger Arbeit, indem sich besondere Kategorien von organischen 

Intellektuellen der bürgerlichen Klasse bilden, die sich die Funktion geistiger Arbeit aneignen“ 

(Demirovic, ebd. S 239) 89 . Um diesen Begriff Gramscis erfolgreich in das Konzept von 

Poulantzas zu integrieren, was im Sinne der Argumentation von Demirovic auch notwendig ist, 

muss es jedoch gelingen, die Ambivalenzen bei Poulantzas gegenüber Gramsci, auf den er sich 

einerseits bezieht und den er andererseits kritisiert, zu klären. Dabei soll hier herausgearbeitet 

werden, dass Poulantzas, wohl weil er in der Rezeption Gramscis die (strukturalistische) 

althussersche Problematik „durchquert“ (Thomas 2006, S 307) und eine graduelle Hinwendung 

vom strukturalistischen zum relationalen Staatsbegriff vollzieht (Hirsch 2008, S 98; Jessop 

2007, S 49f), den italienischen Staatstheoretiker an entscheidenden Stellen missversteht, vor 

allem hinsichtlich des Stellenwerts des Begriffs der Zivilgesellschaft. Denn anders als ihm 

Poulantzas dies unterstellt, geht es Gramsci keineswegs um eine einfache, neu aufgesattelte 

Fortschreibung des starren Basis-Überbau-Schemas, in der die Zivilgesellschaft bloß eine 

                                                      
89 Eine solche Aufladung des poulantzianischen Staatsverständnisses mit dem Begriff der Zivilgesellschaft scheint 
mir auch das geeignete Mittel zu sein, um die immer wiederkehrenden Vorwürfe gegen Poulantzas, er würde die 
gesellschaftlichen  Klassen trotz seines relationalen theoretischen Gerüsts objektiv setzen (Müller et. al.1994, S 128f), 
entkräften zu können. Für diese Autorinnen und Autoren kann auch die von Poulantzas getroffene Unterscheidung 
zwischen Klassenherkunft und Klassenstellung sein Konzept nicht wirklich retten, ebenso wenig wie sein 
wiederkehrendes Postulat der ökonomisch-politisch-ideologischen Einheit der Produktionsverhältnisse. Vor allem der 
Arbeiterklasse wird aus Sicht dieser Kritik bei Poulantzas ein „nicht korrumpierbarer Kern“ unterstellt, der diese zum 
revolutionären Subjekt prädestiniere (ebd. S 130). 
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mechanistische Variable darstellt, die die ökonomischen Kräfte der Basis in den Staat hinein 

transportiert und somit ein äußerliches Verständnis des Verhältnisses von Staat und Ökonomie 

festschreibt, das Poulantzas so energisch bekämpft. Vielmehr steht Gramscis These des 

„integralen Staates“, die in der oft zitierten Formel „Staat = Politische Gesellschaft + 

Zivilgesellschaft, das heißt, Hegemonie gepanzert mit Zwang“ (Gramsci 1991ff, Heft 6, S 783) 

zum Ausdruck kommt, dem relationalen Staatsverständnis von Poulantzas, das Staatlichkeit auf 

die gesellschaftlichen Kämpfe bezieht, ohne diese darin aufgehen zu lassen , sehr viel näher, als 

dieser vermutete 90 . Gramsci verfolgte im Prinzip das gleiche staatstheoretische Ziel wie 

Poulantzas: Seinen theoretischen Ausgangspunkt bildet das Scheitern der revolutionären 

Bewegungen in Westeuropa während der Zwischenkriegszeit, die der orthodoxe Marxismus 

aufgrund seiner ökonomistischen Fehldeutungen nicht erklären konnte. Eine rein ökonomische 

Analyse des Kapitalismus greife zu kurz, um die politische Resistenz und 

Selbstbehauptungskraft des Kapitalismus und der bürgerlichen Herrschaft erklären zu können. 

Vielmehr lenkt Gramsci sein Augenmerk auf die von Marx herausgearbeitete dialektische 

Beziehung zwischen ökonomischer Basis und gesellschaftlichem Überbau, deren 

instrumentalistische und mechanistische Interpretation seitens der Marxschen Epigonen er aber 

durch das Konzept des „integralen Staates“ im Prinzip überwindet: Die Zivilgesellschaft ist kein 

Ort außerhalb des Staates, die mechanisch auf diesen einwirkt, sondern ein integraler Teil des 

Staates. Genauso wie für Poulantzas der Begriff der Verdichtung der Schlüssel ist, um die 

Relationalität zwischen Staat und gesellschaftlichen Kämpfen herzustellen, ist dies für Gramsci 

der Begriff der Zivilgesellschaft91. In ihm artikuliert Gramsci das Anliegen von Poulantzas 

avant la lettre, nämlich „dass politische Macht den hegemonialen Projekten, in denen sie 

ausgearbeitet wird, immanent ist“ (Thomas 2006, S 315). Dadurch lässt sich auch schon bei 

Gramsci der Staat als gesellschaftliches Verhältnis begreifen,  das nicht außerhalb der 

Gesellschaft steht, sondern nur ein besonderter Teil von ihr ist. (Demirovic 2007b, S 24). Die 

Unterscheidung der beiden Modi des Zwangs (in der politischen Gesellschaft) und der 

Hegemonie (in der Zivilgesellschaft) sind bloß analytisch getrennte Momente, deren 

theoretische Nützlichkeit darin besteht, Staatlichkeit nicht nur auf die bloße Zwangsgewalt zu 

reduzieren, sondern auch den Aspekt hegemonialer Kompromisse mit einzubeziehen (Thomas 

2006, S 318). So kann „der Staat als dialektische Einheit der Momente von Zivilgesellschaft 

und politischer Gesellschaft begriffen“ werden (ebd. S 315). Die Trennung von Staat und 

                                                      
90 Jessop verweist hier auf die grundlegenden Arbeiten von Buci-Glucksman, die das grundsätzliche Innovative des 
Begriffs des „integralen Staates“ bei Gramsci auf den Punkt gebracht hat: Denn in diesem Begriff ist zum einen eine 
Neuausrichtung der marxistischen Staatstheorie impliziert, die das Basis-Überbau-Schema überwindet indem sie die 
Zivilgesellschaft als staatliches Terrain einbezieht, zum anderen auch eine Zeitdiagnose des erweiterten 
Wohlfahrtsstaats (stato allargato) (Jessop 2007, S 57ff). 
91 Gramsci selbst unterscheidet daher explizit zwischen den Begiffen der bürgerlichen Gesellschaft (società borghese) 
und dem Begriff der Zivilgesellschaft (società civile), um klarzumachen, dass Zivilgesellschaft ein nicht 
wegzudenkender Teil des integralen Staats ist (Demirovic 2007b, S 24; Thomas 2006, S 310, Fußnote 6), das heißt, 
dass „Zivilgesellschaft und Staat ein und dasselbe sind“ (Gramsci 1991ff, Heft 13, S 1566) 
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Ökonomie wird wie bei Poulantzas nicht als absolut verstanden, sondern die Grenze zwischen 

beiden Sphären wird vom Staat selbst, nämlich innerhalb seines Moments der Zivilgesellschaft 

und im Rahmen der  -stets in Kämpfen umstrittenen- Hegemonieproduktion hergestellt 

(Demirovic 2007b, S 27)92. Im Zentrum von Gramscis Überlegungen zum „integralen Staat“ 

steht daher auch seine Beschäftigung mit dem Prozess der Herstellung von 

zivilgesellschaftlicher Hegemonie. Dieser Prozess ist es, der den Gedanken der  Trennung von 

Staat und Ökonomie, der bei Poulantzas bloß ein begriffliches Skelett ist, mit Leben zu füllen 

vermag. Unter Hegemonie versteht Gramsci einen in der Zivilgesellschaft angesiedelten 

Herrschaftsmodus, der die auf der Basis einer bestimmten materiellen Produktionsweise 

ruhende bürgerliche Klassenherrschaft über die Verallgemeinerung ihrer ökonomisch 

partikularen Interessen zu  gesellschaftlich auch von den Beherrschten anerkannten und 

geteilten universalen Interessen politisch organisieren und formieren kann (Demirovic 2007, 

S30ff; Morton 2007, S 94). Gramsci beschreibt detailliert, wie das Bürgertum seine 

unmittelbaren partikularen Klasseninteressen an der Aneignung von Mehrwert überwindet und 

zu einem allgemeint anerkannten, universellen Interesse formt, das die Form des bürgerlichen 

Staates annimmt und auch die subalternen Klassen hegemonial einbindet. Das korporativ-

ökonomische Moment93 der Herrschaft, das sich auf eine analoge Art der Mehrwertaneignung 

bezieht, entwickelt sich durch Hegemoniekämpfe zu einem „eigentlichen“ politischen Moment, 

durch das das enge partikulare Interesse verallgemeinert und verbreitert wird, sodass auch 

andere Gruppen dieses Interesse übernehmen und teilen, also diesem nicht bloß unterworfen 

werden, sondern sich selbst unterwerfen (Demirovic 2007b, S 30ff; Gramsci 1991ff, Heft 13, S 

1560ff). Dazu ist es jedoch notwendig, dass die bürgerliche Klasse unter der Führung einer 

hegemonialen Klassenfraktion im Rahmen der Überbauten des „integralen Staates“ 

Kompromisse mit subalternen Klassen eingeht, die so in den Konsens dieses gesellschaftliches 

Herrschaftsverhältnis eingebunden und politisch desorganisiert werden: „Die Tatsache der 

Hegemonie setzt zweifellos voraus, daß den Interessen und Tendenzen der Gruppierungen, über 

welche die Hegemonie ausgeübt werden soll, Rechnung getragen wird, daß sich ein gewisses 

Gleichgewicht des Kompromisses herausbildet, daß also die führende Gruppe Opfer korporativ-

ökonomischer Art bringt, aber es besteht auch kein Zweifel, daß solche Opfer und ein solcher 

Kompromiß nicht das Wesentliche betreffen können, denn wenn Hegemonie politisch-ethisch 

ist, kann sie nicht umhin, auch ökonomisch zu sein (…) (Gramsci 1991ff, Heft 13, S 1567). 
                                                      
92 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden daher die zivilgesellschaftlichen Organisationen als zivilgesellschaftliche 
Apparate bezeichnet, um deutlich zu machen, dass die Grenze zwischen privater und öffentlicher Sphäre keine 
natürliche ist, sondern eine sozial produzierte (Demirović 2010, S 63). Die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
sind in diesem Verständnis immer Teil des integralen Staats. 
93  Das korporativ-ökonomische Moment kann im Lichte von Poulantzas Staatstheorie nicht bedeuten, dass 
Klassen(fraktionen) sich aufgrund einer objektiven Klassenlage bilden. Vielmehr ist es ein wesentliches Verdienst 
von Poulantzas, darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Klassen „an sich“ im objektiven Sinn gibt, denn in der 
Konstitution der Klassen ist der Staat bzw. das Politische stets präsent. Auch das korporativ-ökonomische Moment ist 
daher schon ein politischer Akt der Hegemonie, es dient analytisch dazu, den Prozess der Hegemonieproduktion zu 
verdeutlichen. 
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Diese „Opfer“, von denen Gramsci hier spricht, sind die ausführliche Beschreibung des 

Prozesses, der als „materielles Substrat“ von im Staat eingeschriebenen Kompromissen, 

hegemonialen Konsensen und Zugeständnissen bei Poulantzas pointilliert wird. Der 

kapitalistische Staat ist in dieser Hinsicht als ein permanenter Prozess der Hegemonieproduktion 

zu verstehen, als „ein ständiges Sich-Bilden und Überwunden-Werden instabiler 

Gleichgewichte (…) zwischen den Interessen der grundlegenden Gruppe und denen der 

untergeordneten Gruppen“ (Gramsci 1991ff, Heft 13, S 1561). Eine zentrale Rolle spielt dabei 

die Aktivität der Intellektuellen und die durch sie erzeugte kulturelle und moralische Einheit, 

die für Poulantzas auch innerhalb der politischen Gesellschaft, also innerhalb des Staates im 

engeren Sinn, stehen. Hier lässt sich Poulantzas Staatskonzept erweitern: Gramscis Diagnose 

der Hegemoniekämpfe kann deutlich machen, auf welche Weise politische Verdichtung konkret 

hergestellt wird und prozessual abläuft. Die Verdichtung von Kräfteverhältnissen als politische 

Macht erfolgt nicht unmittelbar, sondern durch hegemoniale Projekte (Thomas, 2006, S 320). 

Dieser prozessuale Aspekt Gramscis lässt sich -aufgrund des herausgearbeiteten analogen 

staatstheoretischen Impetus- auch in die relationale Staatstheorie von Poulantzas einfügen. Er 

bezieht sich ebenso auf die gegenhegemonialen Kämpfe, die Poulantzas hinter dem 

schwammigen und undifferenzierten Begriff der „Volkskämpfe“ versteckt (Nowak 2010, S 

207): Als Kämpfe um eine alternative Hegemonie im „integralen Staat“, die unter der 

Bedingung (d.h. „innerhalb“ im relationalen Sinn) kapitalistischer Staatlichkeit ausgefochten 

werden, und zwar sowohl unmittelbar in ihrer materiellen Apparatur (im Rahmen von 

Widerstandszentren und Knoten) als auch aus der „Distanz“ sozialer Bewegungen (Die 

trotzdem niemals außerhalb des Staates stehen, weil sie auch aus der Distanz im Rahmen des 

gesamten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses im Staat präsent sind)(Poulantzas 2002, S 

286ff). Das Ziel dieser Gegenhegemonie muss mit Poulantzas eine radikale Transformation der 

staatlichen Materialität sein, die durch eine „Ausweitung der effektiven Brüche“ (ebd. S 287) 

die Spaltungen und Spannungen im Staat vertieft und so Möglichkeitsräume zur Veränderung 

des im Staat materialisierten Kräfteverhältnisses öffnet (Brand/Heigl 2006, S 278f; Nowak 

2010, S 208). Poulantzas, so argumentieren Brand und Heigl, bleibe jedoch gegenüber den 

sozialen Bewegungen und ihrem Beitrag für die transformatorischen gesellschaftlichen Kämpfe 

skeptisch. Er unterschätze aufgrund seiner klassenreduktionstischen Vorstellungen hinsichtlich 

einer Arbeiterklasse, in der (bzw. in deren Parteiorganisationen) sich das Moment der von 

Klassenherrschaft befreiten gesellschaftlichen Universalisierung konzentriere, und aufgrund 

seiner Fokussierung auf die Staatsapparate die „gesellschaftstransformierenden Mobilisierungs- 

und  Politisierungsdynamiken von Bewegungen und ihre Lernprozesse“ (Brand/Heigl 2006 S 

281). Gleichwohl plädiert Poulantzas trotz dieses generellen Skeptizismus  für einen 

„Mittelweg“ zwischen Parteien und neuen sozialen Bewegungen, deren Spannungsverhältnis 

nicht eingeebnet werden dürfe, weil sonst die Gefahr bestehe, dass die Bewegungen durch eine 
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Integration in die Staatsapparate ihre Autonomie verlören (ebd). Auf diese Gefahr verweisen 

auch Adolphs und Karakayali, die sich argumentativ auf den -ebenfalls von Gramsci 

entwickelten- Begriff der „passiven Revolution“94 stützen. Der Begriff der passiven Revolution 

bezieht sich auf den Umstand, dass es seitens der herrschenden Klassen immer Gegenstrategien 

gegen die Befreiungskämpfe der beherrschten Klasse gibt, die nicht ignoriert werden dürfen. 

Eine passive Revolution beschreibt eine Situation, in der infolge einer Blockade zwischen alten 

und neuen hegemonialen Kräften keine Herstellung einer gesellschaftlichen Hegemonie -

inklusive der dazu notwendigen Kompromisse mit der beherrschten Klasse-  seitens der 

herrschenden Klassen gelingt, aber bestehende gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse durch 

eine spezifische politische Konstellation trotzdem modernisiert und transformiert werden 

können (Gramsci 1991ff, Heft 15, S 1728 und S 1778f). Diese Modernisierung findet statt, ohne 

die gesellschaftliche Arbeitsteilung und Klassenherrschaft umzukehren. Passiviert werden die 

subalternen Klassen, deren Organisierung zu einer Einheit politisch und ideologisch 

unterbunden wird95 (Cox/ Sinclair 1996, S 129; Adolphs/Karakayali 2007, S 124ff). Beispiele 

hierfür sind etwa der Faschismus oder der Stalinismus. Die passive Revolution existiert aber 

nicht nur im Rahmen der Formen eines diktatorischen Ausnahmestaats, sondern beispielsweise 

auch durch die Integration der intellektuellen Führung subalterner Gruppen in die 

(ideologischen) Staatsapparate; die so ihrer Führung beraubten  Gruppen werden passiviert 

(ebd. S 126). Dieser Aspekt passiver Revolutionen deckt sich mit der von Poulantzas 

beschriebenen Gefahr des Autonomieverlusts. Brand und Heigl schließen an dieser -durchaus  

ambivalenten- Haltung von Poulantzas gegenüber den sozialen Bewegungen kritisch an und 

plädieren vehement dafür, auch in diesen Bewegungen Potentiale einer gesellschaftlichen 

Verallgemeinerung im Rahmen von Befreiungskämpfen zu identifizieren. Die Differenz in den 

Kämpfen sozialer Bewegungen darf man nicht im Sinne einer engen Partikularität verstehen, 

sondern diese Differenz trägt einen wesentlichen Aspekt der Verweigerung gegenüber einer 

bürgerlich-kapitalistischen Verallgemeinerung und Normierung in sich, der auch 

Anknüpfungspunkt für eine radikale Transformation sein kann (Brand/Heigl 2006, S 282). 

An dieser Stelle ist schließlich noch ein letzter theoretischer Eingriff nötig. Wenn hier mit 

Bezug auf Gramsci von Hegemoniekämpfen die Rede ist, impliziert dies auch handelnde 

Subjekte, die diese ausfechten. Gesellschaftliche Verhältnisse selbst handeln nicht -das zu 

unterstellen würde bedeuten, sie begrifflich zu hypostasieren- sondern es sind Menschen, die 

kollektiv oder individuell durch ihre Praxis handeln. Es ist eine wichtige Leistung in der Arbeit 

Bob Jessops, diese strategischen Momente des Staats und der darin implizierten 
                                                      
94  Dieser Begriff umfasst in Anlehnung an Buci-Glucksmann zwei Aspekte: Zum einen verdeutlicht er die 
unterschiedlichen historischen Entwicklungsverläufe in Frankreich und Italien im Übergang zur kapitalistischen 
Produktionsweise, zum anderen enthält er aber auch einen über diesen historischen Kontext hinausgehenden 
allgemeinen theoretischen Aspekt seiner Hegemonietheorie (Adolphs/Karakayali 2007, S 124). 
95 Beispiele sind etwa der Faschismus oder der Stalinismus 



 

 
- 101 - 

 

Hegemoniekämpfe exakt herausgearbeitet zu haben. Sein Anknüpfungspunkt in der Arbeit von 

Poulantzas ist der Begriff der „strukturellen Selektivität“, den dieser von Offe entlehnt und dazu 

verwendet, um die scheinbar chaotischen Widersprüche, Spaltungen und Verzerrungen 

staatlicher Politik infolge der in seinen Apparaten eingeschriebenen widersprüchlichen 

Kräfteverhältnisse zu erklären (Poulantzas 2002, S 165). Dennoch ergibt sich aus der 

Gesamtheit der fragmentierten staatlichen Apparate eine einheitliche Linie, die den Staat als 

strategisches Terrain zum Klassenstaat macht und die  aus der Einschreibung spezifischer 

Strategien und Taktiken im Rahmen des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses resultiert. In den 

Augen Jessops  entwickelt Poulantzas hier das Konzept einer „strategic causality“: „[S]trategic 

causality (…) explains state policy in terms of a process of strategic calculation without a 

calculating subject“ (Jessop 1990, S 257; Jessop  2008, S 128). An dieser Stelle stellt sich für 

Jessop jedoch die Frage, auf welche spezifische Weise einerseits die institutionelle relative 

Einheit des Staates und andererseits die relative Einheit der Klassenverhältnisse, die sich in ihn 

einschreiben, in denen er aber gleichzeitig präsent ist, hergestellt wird. Er plädiert zur Lösung 

dieser Frage dafür, den Begriff der strukturellen Selektivität bei Poulantzas durch den der 

strategischen Selektivität zu ersetzen, weil letztgenannter den relationalen Charakter dieser 

Selektivität stärker hervorhebt, die sich aus der Interaktion zwischen der strukturellen Matrix 

des Staates (seiner „Materialität“) und den Strategien der gesellschaftlichen Kräfte, die sich auf 

diese beziehen, ergibt (Jessop 2008, S 125): „The bias inscribed on the terrain of the state as a 

site of strategic action can only be understood as a bias relative to specific strategies pursued by 

specific forces to advance specific interests over a given time horizon in terms of a specific set 

of other forces each advancing their own interstes through specific strategies“ (Jessop 1990, S 

10). Mit dieser allgemeinen Definition will Jessop drei Aspekte betonen, die den Staat als ein -

strategisch begriffenes- verdichtetes gesellschaftliches Kräfteverhältnis auszeichnen: Er ist 

erstens “site“, zweitens „generator“ und drittens „product“ von Strategien (Jessop 1990, S 

260ff). Als „site“ bildet der Staat das selektive und asymmetrische Terrain, in das sich 

spezifische politische Strategien und Staatsprojekte einschreiben, wobei einige durch diese 

Selektivität gegenüber anderen privilegiert werden. Den Begriff des Staatsprojekts konzipiert 

Jessop analog zum Begriff des hegemonialen Projekts96 im Sinne Gramscis, wobei der Fokus 

hier nicht auf das zivilgesellschaftliche Moment der Produktion von Hegemonie gelegt wird, 

sondern auf die Art und Weise, wie diese Hegemonie staatliche Materialität (d.h. Selektivität) 

                                                      
96 Bieling und Steinhilber heben die verschiedenen analytischen Ebenen hervor, auf denen der Begriff der Hegemonie 
mit Bezug auf Gramsci diskutiert werden kann (Bieling/Steinhilber 2000,  S 104ff): Der „historische Block“ ist die 
umfassendste Ebene und bezieht sich auf die gesamte soziale Ordnung, die ein relativ kohärentes und stabiles 
Ensemble von Entwicklungsweise, ziviler und politischer Gesellschaft aufweist. Die zweite Ebene bezieht sich auf 
die Bildung von Klassenallianzen in Form von Kompromissen, die, wenn sie über einen längeren Zeitraum stabil 
sind, als „hegemonialer Block“ bezeichnet werden können. Dieser Begriff korrespondiert in meinen Augen mit dem 
des Blocks an der Macht bei Poulantzas. Eine dritte Ebene bezieht sich auf den Begriff des „hegemonialen Projekts“, 
in der vor allem die Dimension des sozialen Handelns betont wird. An diese analytische Ebene knüpft Jessops Begriff 
des Staatsprojekts an. 
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wird. Weil es immer verschiedene konkurrierende Staatsprojekte in einzelnen Fraktionen der 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse gibt, die sich auf dem Terrain des Staates einschreiben, 

und auch einzelne, sich hegemonial verallgemeinernde Staatsprojekte niemals vollständig 

alternative Projekte verdrängen können, ist der Staat als gesellschaftliches Verhältnis immer 

prekär und tendenziell, das provisorische, kontingente Ergebnis rivalisierender staatlicher 

Projekte (Jessop 1990, S 9). Als „generator“ ist der Staat auch ein Ort, an dem Strategien 

ausgearbeitet bzw. modifiziert werden, und zwar durch das Staatspersonal, dass laut Poulantzas 

durch die widersprüchlichen, in den Staat eingeschriebenen Kräfteverhältnisse selbst gespalten 

ist. Als „product“ schließlich weist jeder konkrete Staat einen konkreten historischen 

Entwicklungsverlauf auf, der abhängig von den antagonistischen Kämpfen ist, die ihn 

aufrechterhalten oder transformieren wollen. Sie Selektivität historischer Kämpfe auf dem 

Terrain des Staates ist so immer in den aktuellen Kämpfen präsent und strukturiert sie. In 

diesem Sinn kann Selektivität daher auch nur hinsichtlich ihrer verschiedenen konkreten 

historischen Materialitäten gedacht werden, also im Plural als Selektivitäten. Jessop selbst 

verwahrt sich im Rahmen der Entwicklung eines eigenen „strategic-relational approach“ 

dagegen, den Begriff der strategischen Selektivität als ein bloßes Supplement zu verstehen, das 

willkürlich in andere Konzepte eingepflanzt werden kann (Jessop 1990, S 262ff). Wie 

Demirovic allerdings zu Recht festhält, hebt die strategische Selektivität einen bestimmten 

Aspekt des Begriffs der Verdichtung hervor, nämlich seine strategischen Momente; Der Begriff 

der Verdichtung ist jedoch der weitere (Demirovic 2007, S 243). Jessop paraphrasierend 

bedeutet also „putting strategic selectivity in its place“, ihr den ihr zustehenden theoretischen 

Ort innerhalb der Staatstheorie von Poulantzas zu zuweisen. 

 

3.3.2. PLURALE MACHT- UND KRÄFTEVERHÄLTNISSE 

Poulantzas selbst erwähnt explizit in seiner „Staatstheorie“, dass Macht- und Kräfteverhältnisse 

sich nicht in den Klassenverhältnissen erschöpfen: „Die Machtbeziehungen erstrecken sich 

nicht ausschließlich auf die Klassenbeziehungen, sie können ebenfalls über sie hinausgehen 

[Hervorhebung im Text]. Daraus folgt nicht, daß sie keinen Klassencharakter besäßen oder 

nichts mit politischer Herrschaft zu tun hätten, sondern daß sie nicht auf derselben Grundlage 

wie die gesellschaftliche Arbeitsteilung in Klassen beruhen, daher nicht deren bloße 

Konsequenz sind bzw. ihr enstprechen oder von gleicher Natur sind“ (Poulantzas, 2002, S 73). 

Obwohl Macht sich nicht in Klassenbeziehungen erschöpft, verbinden sich diese anderen 

Machtverhältnisse doch mit diesen, und zwar im Staat: „Auch wenn diese Machtbeziehungen 

über die Klassenbeziehungen hinausgehen, sind sie jedoch stets mit verschiedenen Apparaten 
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verknüpft (…).Der Staat greift durch seine Aktion und seine Wirkungen in alle 

Machtbeziehungen ein und weist ihnen damit ihren Stellenwert in den Klassenbeziehungen zu“ 

(ebd.). Obwohl Poulantzas diesen Aspekt der Eigenheit von Geschlechterherrschaft oder 

rassistischer Diskriminierung anerkennt und in einen Zusammenhang mit den 

Klassenbeziehungen stellt, geht er dieser Frage jedoch nicht präzise nach (Ludwig/Sauer 2010, 

S 178). Vielmehr verschwinden diese Differenzen hinter dem sehr breiten und diffusen Begriff 

der „Volkskämpfe“, die sich für Poulantzas ebenso wie die herrschenden Klassen im Rahmen 

von materiellen Kompromissen in den Staat einschreiben  (Nowak 2010, S 207). Seine Arbeit 

ist durch diesen Rekurs auf alternative Machtbeziehungen neben den Klassenbeziehungen nicht 

per se klassenreduktionistisch, wie ihm vielfach vorgeworfen wird, er entwickelt seine 

Staatstheorie jedoch primär entlang der Klassenbeziehungen und definiert alle anderen 

Machtbeziehungen bloß „ex negativo“ (ebd. S 209). Hier kritisch an Poulantzas anzuknüpfen 

und die von ihm offen gelassene Leerstelle zu füllen, erfordert also, auch andere 

Machtverhältnisse –Geschlechterhierarchien, Rassismus, Religion- als integralen Teil der 

Verdichtung pluraler gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse im Staat zu analysieren, in deren 

Konstitution dieser –genauso wie in den Klassenverhältnissen- konstitutiv präsent ist. 

Purkarthofer baut ihre Kritik an dieser Leerstelle auf einer Auseinandersetzung mit der 

postkolonialen Theorie auf:  Deren wesentliches Verdienst ist der Hinweis auf die oft 

eurozentrischen staatstheoretischen Theoriebildungen und die Unterschlagung der Bedeutung 

diskursiver und narrativer Konstruktionen von „Rassen“97 oder „Geschlechtern“ im Kontext 

kolonialer oder imperialer Gesellschaftsformationen. Um eine Selbstbeschränkung der Analyse 

gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse auf eine Klassenanalyse zu verhindern, schlägt sie vor, den 

bei Gramsci entlehnten postkolonialen Begriff der „Subalternität“ als neue Kategorie anstelle 

des „Proletariats“ einzuführen, weil er die Pluralität der Machtverhältnisse besser reflektiert 

(Purkarthofer, 2009, S 50)98. Ein Beispiel für eine solche postkoloniale Subalternität ist die 

indigene Identität in Lateinamerika, die historisch stets als das „Andere“ der kolonialen 

europäischen Identität artikuliert wurde. Die Zusammenführung der sozialen Unterwerfung und 

der rassistisch-ideologischen Entwertung indigener Gruppen und ihrer Identitäten im 

                                                      
97  Der Begriff „Rasse“ ist eine pseudowissenschaftlicher Kategorie, die für sich genommen weder eine 
naturwissenschaftliche noch sozialwissenschaftliche Bedeutung hat, weil es keinen objektiven Zusammenhang 
zwischen biologischen und verhaltensspezifischen (kollektiven oder individuellen) Eigenschaften gibt. Er kann also 
nur aus einer kritischen Perspektive betrachtet werden, die die gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen und die 
sozialen Effekte rassistischer Praktiken offenlegt. Zu diesem Zweck wird hier –so wie Diettrich dies vorschlägt- auf 
die Begriffe „Rassismus“ bzw. „Rassifizierung“ zurückgegriffen (Diettrich 1999, S 163) 
98 Ein alternatives theoretisches Konzept, das zeitlich vor der post-kolonialen Theorie entwickelt wurde, wäre das des 
„inneren Kolonialismus“ (Kay 1989, S 65): Auch hier ist der Ausgangspunkt der Analyse die Verknüpfung von 
kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen und rassistischer bzw. ethnisch begründeter Beherrschung (Kay 1989, S 
66). Allerdings scheint die Theorie des inneren Kolonialismus die kolonialen Elemente von Herrschaft auf eine 
spezifische ökonomische Basis fixieren zu wollen, die eng mit dem hacienda-System zusammenhängt, ohne der 
rassistischen Beherrschung eine eigene gesellschaftliche Materialität zuzuerkennen (ebd. S 69 und S 78f). Die 
Interaktionen rassistischer Diskriminierung mit Formen kapitalistischer Lohnarbeit drohen aus dieser Perspektive 
verlorenzugehen (ebd. S 86).  
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Kolonialismus (durch Gewalt oder durch hegemoniale Konsense) wird auch in post-kolonialen 

Gesellschaften fortgeführt (etwa im Rahmen des nationalen Konstruktionsmythos der 

„mestizaje“), in denen indigene Formen des Zusammenlebens als rückständiges 

Modernisierungshindernis gebrandmarkt und auf ihre folkloristischen Elemente reduziert 

werden (Maihold 2010, S 227f). Dabei gilt es jedoch eine Falle zu vermeiden: Wenn hier von 

einem Pluralismus der Machtbeziehungen die Rede ist, die in den Staat eingeschrieben sind, 

bedeutet dies nicht, dass analog zum Post-Marxismus -und seinen Theoretikerinnen und 

Theoretikern wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe- davon ausgegangen werden kann, dass 

das Politische bloß diskursiv konstruiert wird und im Grunde einen leeren Signifkanten bzw. 

einen leeren Ort der Macht bildet, der von einer grundsätzlichen beliebigen Vielfalt möglicher 

Antagonismen99 und demokratisch-diskursiver Äquivalenzketten gefüllt werden kann (Nowak 

2010, S 210ff). Dies unterschätzt zum einen  die Materialität der Verdichtungsprozesse im 

Staat, zum anderen ignoriert man den Umstand, dass der Staat eben kein neutrales Terrain der 

Verdichtung von Kräfteverhältnissen ist, sondern ein selektives Herrschaftsverhältnis. Die 

postkoloniale Theorie hingegen leugnet zwar mehrheitlich die Materialität gesellschaftlicher 

Kräfteverhältnisse nicht, es geht ihr jedoch primär um den in der Wissensproduktion (konkret 

also in produzierten Texten) auffindbaren Aspekt der durch diskursive Praktiken hergestellten 

sozialen Herrschaft, die ausgehend von kolonialen Formationen auch in postkolonialen 

Konstellationen reproduziert wird und daher auch primär diskursiv dekonstruiert werden muss. 

Die von Spivak100 gestellte Frage: Can the Subaltern speak?, bezieht sich auf die spezifische 

Subjektkonstitution der Subalternen in (post)kolonialen Verhältnissen, die immer nur indirekt 

und negativ als das „Andere“ zur herrschenden europäischen kolonialen Identität (etwa als 

weißer europäischer Mann) gebildet werden kann. Eine solche Subjektivität artikuliert sich und 

handelt bloß subaltern im Rahmen bestehender Herrschaftsverhältnisse und 

Repräsentationsstrukturen (Nowak, ebd. S 214; Purkarthofer, 2009, S 54). Diese analytische 

Verkürzung auf Diskurse und Narrative kann überwunden werden, wenn rassistische und 

geschlechterspezifische Machtverhältnisse mit Poulantzas als gesellschaftliche 

Kräfteverhältnisse konzipiert werden, die in den Staat und seine Apparate eingeschrieben sind 

und daher auch über eine staatliche Materialität verfügen, die in ihrer Konstitution präsent ist: 

„Demnach bilden sich im Prozess der materiellen Verdichtung bereits 

Kategorien/Ordnung/Wissen heraus, die dann in die Materialität der staatlichen Apparate und 

ihren Praxen eingelassen sind und  sozioökonomische Re-/Produktionsverhältnisse und deren 

Ungleichheitslagen stabilisieren. Somit sind soziale Praxen des „racing“ und „gendering“ (…) 
                                                      
99 Fairerweise muss man hinzufügen, dass Laclau das Politische nicht als vollkommen beliebig beschreibt sondern als 
Möglichkeitsraum, der bestimmte differentielle Wahrscheinlichkeiten in der diskursiven Bildung von Antagonismen 
zulässt. Diskursive Äquivalenzketten im Rahmen konkreter Politiken besetzen als hegemonial verbundene, 
antagonistische Diskurse den „leeren Signifikanten“ der Macht. (Marchart 1998, S 91f und S 104; Marchart 2010, S 
199) 
100 Vgl. Spivak, Gayatri Chakravorty: Can the Subaltern  speak?, Wien, 2007 
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Mechanismen der Reproduktion post-/kolonialer Ausbeutungsverhältnisse, deren Materialität 

sich durch die Praxen immer wieder neu herstellt“ (Purkarthofer ebd. S 59). Damit stellt sich die 

entscheidende Frage, wie rassistische, klassenspezifische und geschlechterspezifische 

Herrschaftsverhältnisse und ihre jeweiligen Selektivitäten  sich wechselseitig konstituieren (ebd. 

S 62; Ludwig/Sauer S 184). Wenn rassistische und geschlechterspezifische Machtverhältnisse in 

den Staat eingeschrieben sind, und der Staat Poulantzas zufolge in den Produktionsverhältnissen 

und in der Konstitution der Klassenverhältnisse präsent ist, dann liegt es nahe, das diese 

Machtverhältnisse auch in eine Artikulation mit den sozioökonomischen Klassenverhältnissen 

treten. Spezifische Selektivitäten rassistischer oder maskulinistischer Machtverhältnisse finden 

sich  durch die Präsenz des Staates und seiner Politiken auch in den Klassenverhältnissen 

wieder. Dies lässt sich nicht abstrakt, sondern nur im Konkreten nachweisen. Ludwig und Sauer 

stellen beispielsweise dar, wie Geschlechterverhältnisse in der im Staat kristallisierten Trennung 

von geistiger und körperlicher Arbeit (wobei geistige gleich öffentlich/staatliche gleich 

maskuline Arbeit ist) und in der Konstitution einer binären, geschlechtsspezifischen 

Individualisierung eingeschrieben sind (ebd. S 180ff). Das Feld, in der die Selektivitäten der 

verschiedenen Machtbeziehungen am deutlichsten nachvollziehbar miteinander artikuliert sind, 

findet sich in den Produktionsverhältnissen, genauer gesagt, in den Lohnverhältnissen. Die 

staatlichen Apparate konstituieren eine selektive Arbeitsmarkpolitik, die das Arbeitsregime für 

Inländer (und EU-Bürger) von dem der Ausländer (d.h. Nicht-EU-Bürger) trennt. Diettrich zeigt 

dies am Beispiel der spezifischen Lohn- und Ausbeutungsverhältnisse von Migranten und 

Migrantinnen, deren Lohnquote insgesamt niedriger ist als die von Nicht-MigrantInnen, weil 

ihnen aufgrund größerer und deutlich patriarchal geprägter Familienverhältnisse geringere 

Reproduktionskosten zum Erhalt ihrer Arbeitskraft zugemutet werden. Ihre Reproduktion 

basiert demzufolge im vergleichsweise geringeren Maß auf dem Konsum von Gütern sondern in 

höherem Maß auf unbezahlter Arbeit von Frauen bzw. Kindern (Diettrich 1999, S 165ff)101. So 

entsteht eine Hierarchie von migrationsspezifischen, rassistisch stratifizierten 

Arbeitsverhältnissen, deren unterschiedliche  Prekarität bzw. Peripherisierung vom 

unterschiedlichen politisch-gesetzlichen Status des Migranten bzw. der Migrantin abhängig ist 

(als Staatsbürger, Gastarbeiter, Asylant, illegal Eingereister). „Rassifizierte“ LohnarbeiterInnen 

bilden so zwar keine eigene Klasse, da sie von der kapitalistischen Produktionsweise dominiert 

sind, aber eine eigene Klassenfraktion, weil hier noch Ausschlussmechanismen anderer 

                                                      
101  Diettrich argumentiert auf einer regulationstheoretischen Grundlage. Seine Schlussfolgerungen können aber 
durchaus auch in die Staatstheorie von Poulantzas eingeordnet werden, denn der intermediäre regulationstheoretische 
Begriff der Regulation kapitalistischer Produktionsverhältnisse zielt genauso wie der der Verdichtung im Rahmen 
einer relativen Trennung von Staat und Ökonomie darauf ab, die Präsenz des Politischen in der Ökonomie 
klarzustellen. Beide Konzepte suchen, in den Worten des Regulationstheoretikers Aglietta, eine „Passage“ vom 
Abstrakten zum Konkreten, die das Konkrete in die – konsequenterweise immer unabgeschlossene- Theorie 
integriert: „Abstraction is not a return of thought into itself in order to grasp its real essence (the rational subject); it is 
rather an exclusively experimental procedure of investigation of the concrete (historically determinate social 
relations)“(Aglietta 1979, S 15). 
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Machtverhältnisse hinzutreten (ebd. S 182). Ebenso verhält es sich mit den auf bestimmte 

geschlechtliche Arbeitsbeziehungen festgelegten Lohnarbeiterinnen, während 

Reproduktionsarbeiterinnen, die also häusliche unbezahlte Arbeit verrichten, eine eigene Klasse 

bilden, weil sie aufgrund der geschlechtsspezifischen Machtverhältnisse in die nicht lohnförmig 

organisierte, nicht-kapitalistische Care-Arbeit gedrängt sind, deren Mehrarbeit vom Kapital und 

von den von ihnen reproduzierten Erwerbsarbeitern angeeignet wird (ebd. S 192ff). 

 

3.3.3. MULTISKALARE VERDICHTUNG VON KRÄFTEVERHÄLTNISSEN 

Poulantzas konzipiert seine „Staatstheorie“ im Wesentlichen innerhalb der politisch-räumlichen 

Matrix des Nationalstaates. Es kommt ihm aber gerade darauf an, klar zu stellen, dass der 

Nationalstaat relational im Zusammenhang mit historisch veränderbaren 

(kapitalistischen)gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen steht: „Geschichte ist der Prozess des 

Klassenkampfes. Die moderne Nation ist also nicht die Schöpfung der Bourgeoisie, sondern das 

Ergebnis eines Kräfteverhältnisses zwischen den modernen gesellschaftlichen Klassen, in dem 

sie gleichzeitig die Stelle eines Einsatzes der verschiedenen Klassen einnimmt [Hervorhebung 

im Text]“ (Poulantzas 2002, S 148). Der Staat unterliegt also im Prozess des Klassenkampfes 

ständig Transformationen, die sich auch in seiner Apparatur materialisieren (ebd. S 54). Deshalb 

sind grundsätzlich auch Formen der Staatlichkeit vorstellbar, in denen der Nationalstaat nicht 

mehr die Zentralität wie zu jener Zeit einnimmt, in der Poulantzas über Staatstheorie räsoniert 

hat. Dies ist auch hinsichtlich der Forschungsfragen dieser Arbeit bedeutsam, die sich auf das 

Verhältnis zwischen der EU und lateinamerikanischen Staaten richten. Warum entstand die EU, 

die zweifellos nicht selbst Nationalstaat ist, wohl aber regulativ-staatliche Aufgaben erfüllt? 

Warum werden zwischen EU und lateinamerikanischen Staaten Handelsabkommen 

abgeschlossen? Poulantzas selbst hat sich an verschiedenen Stellen der „Staatstheorie“, aber 

auch in anderen Texten mit dieser bereits zu seiner Zeit am Horizont dämmernden Frage der 

Internationalisierung der Ökonomie und der damit zusammenhängenden  Internationalisierung 

der Staatlichkeit beschäftigt, die ihn auch für die Theoretisierung aktueller Entwicklungen 

anschlussfähig macht. So beschreibt er sehr eindringlich, dass die kapitalistische Akkumulation, 

obwohl innerhalb der nationalstaatlichen Raum- und Zeitmatrizes politisch fixiert, doch auch im 

Rahmen einer Transnationalisierung über den Nationalstaat und dessen gesellschaftlich 

produzierte Grenzziehungen hinausweist: „Wenn der Staat zugleich die nationalen Grenzen 

setzt und das Innen vereinheitlicht, so wendet er sich in dieser Bewegung auch dem Außen 

dieser Grenzen in diesem irreversiblen und begrenzten Raum zu, der kein Ende und keinen 

äußeren Horizont hat: er ist durch die Ausdehnung der Märkte, des Kapitals und der Territorien 
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gekennzeichnet“ (ebd. S 138). Die kapitalistische Reproduktion ist daher durch eine doppelte 

Tendenz charakterisiert, einerseits durch ihre Reproduktion innerhalb einer (nationalen) 

Gesellschaftsformation, andererseits aber auch durch ihre gleichzeitige Ausdehnung über diese 

Gesellschaftsformation hinaus (Poulantzas 2001, S 22). Auf diese Widersprüchlichkeit der 

kapitalistischen Akkumulation, die einerseits innerhalb sozial hergestellter Grenzen verläuft, 

aber andererseits auch immer über diese hinausweist, hat schon Marx in den „Grundrissen“  

hingewiesen: „Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals 

selbst gegeben. Jede Grenze erscheint als zu überwindende Schranke. Zunächst, jedes Moment 

der Produktion selbst dem Austausch zu unterwerfen und das Produzieren von unmittelbaren, 

nicht in den Austausch eingehenden Gebrauchswerten aufzuheben, d.h. eben, auf dem Kapital 

basierte Produktion an die Stelle früherer, von seinem Standpunkt aus naturwüchsiger 

Produktionsweisen zu setzen“ (MEW 42, S 321). Diese scheinbar logische Bewegung des 

Kapitals ist jedoch zutiefst widersprüchlich: „Daraus aber, daß das Kapital jede solche Grenze 

als Schranke setzt und daher ideell darüber weg ist, folgt keineswegs, daß es sie real 

überwunden hat, und da jede solche Schranke seiner Bestimmung widerspricht, bewegt sich 

seine Produktion in Widersprüchen, die beständig überwunden, aber ebenso beständig gesetzt 

werden [Hervorhebungen im Text]“ (ebd. S 323). Diese doppelte Tendenz, die aus den im 

Kapitalismus eingelagerten Widersprüchen, Herrschaftsverhältnissen und Klassenkämpfen 

resultiert, äußert sich gerade auch  in der Konstitution und politischen Verdichtung eines 

eigenen politischen Feldes der staatlichen Apparatur, der Außenhandelspolitik, in der sich 

dieses Spannungsverhältnis national verdichteter Kräfteverhältnisse materialisiert (und damit 

eine Form erhält, in der sich dieser Widerspruch bewegen kann). Der Außenhandel und die 

Verdichtung von Kräfteverhältnissen in darauf orientierten Staatsapparaten sind eine von 

mehreren Gegentendenzen, die der von Marx herausgearbeitete Tendenz der fallenden 

Profitrate 102  entgegenwirken können –zum Beispiel durch die produktionskostensenkende 

Einfuhr von Importgütern oder den Absatz von Exportgütern im Ausland - und damit  die 

Krisenhaftigkeit kapitalistischer Akkumulation vorübergehend stabilisieren, indem sie die 

Kriseneffekte externalisieren (MEW 25, S 247ff; Goralczyk 1975, S 20f).  

                                                      
102 Der tendenzielle Fall der Profitrate ist eine von verschiedenen Krisentheorien des Marxismus. Entgegen einer 
dogmatischen Linie der Rezeption, die aus  dieser Tendenz gleich ein Gesetz machen wollte, kann es sich aus einer 
poulantzianischen Perspektive tatsächlich nur um eine den konkreten Klassenkämpfen geschuldete Tendenz handeln, 
deren Verlauf kontingent ist (Sablowski 2010b, S 30). Das Argument einer tendenziell fallenden Profitrate knüpft an 
der Wertzusammensetzung des Kapitals an, also am Verhältnis zwischen konstantem Kapital (Maschinen, Anlagen, 
Rohstoffe) und variablem Kapital (Arbeitskraft), das sich –eben tendenziell- zugunsten des konstanten Kapitals 
verschiebt, indem Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden, um so die Produktionskosten der im Konkurrenzkampf 
befindlichen Kapitalien zu senken (ebd. S 29f). Dieser Tendenz stehen jedoch Gegentendenzen gegenüber, die diese 
kompensieren können, wie etwa  ein durch verstärkte Ausbeutung der ArbeiterInnen erhöhter Anstieg der 
Mehrwertrate oder eben der Außenhandel. Der Außenhandel spielt auch für die sogenannte 
Überakkumulationstheorie kapitalistischer Krisen eine Rolle, der zufolge die Profitrate aufgrund einer fehlenden 
effektiven Konsumnachfrage (etwa durch den Lohndruck auf die ArbeiterInnen, der ihre Konsumnachfrage 
beeinträchtigt) sinkt, was dazu führt, dass die industrielle Überproduktion keinen ausreichenden Absatz mehr findet 
(ebd. S 31). Auch hier wirkt der Außenhandel als Gegentendenz, weil die „innere“ Nachfragelücke durch verstärkten 
Absatz der Überproduktion auf „äußeren“ Märkten geschlossen werden kann. 
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Den Begriff, mit dem Poulantzas diesen Prozess der Internationalisierung denkt, entwickelt er 

aus dem Kontext der imperialismustheoretischen Debatte seiner Zeit103: Die „imperialistische 

Kette“ erfasst das Moment der ungleichen Entwicklung, die im Rahmen der internationalen 

Arbeitsteilung imperialistische, metropolitane und beherrschte, anhängige Gesellschaftformen 

voneinander trennt bzw. unterscheidet (ebd. S 23). Dabei geht Poulantzas anders als die 

Weltsystemtheorie nicht davon aus, dass die „imperialistische Kette“ von einem abstrakt 

vorausgesetzten, globalen Prozess der kapitalistischen Produktionsweise konstituiert wird, in die 

konkrete Gesellschaftsformationen quasi nachträglich von außen integriert werden (ebd. S 31; 

Brand 2010, S 100; Wissel 2007, S 90). Vielmehr sind es die Glieder dieser Kette selbst, die 

konkreten Gesellschaftsformationen und ihre gesellschaftlichen Kämpfe und Kräfteverhältnisse, 

die als „Ort des Reproduktionsprozesses und damit   Knotenpunkte der ungleichen 

Entwicklung“ die imperialistische Kette konstituieren (Poulantzas 2001, S 30): „Ebensowenig 

wie die imperialistische Kette ein abstraktes Modell bzw. ein abstrakter Prozess der 

kapitalistischen Produktionsweise ist, (…) ist sie einfach nur die Summe ihrer Teile. Die 

imperialistische Kette ist nichts anderes als die Reproduktion der kapitalistischen 

Produktionsweise  in den Gesellschaftsformationen unter bestimmten ökonomischen, 

politischen und ideologischen Bedingungen und die Glieder dieser Kette -

Gesellschaftsformationen- konstituieren den Ort der Existenz dieses Prozesses“ (ebd. S 31f). 

Die imperialistische Kette als analytischer Begriff wird also relational auf die konkreten 

historischen Kampffelder einzelner Gesellschaftsformationen bezogen: „Diese Kette spiegelt 

sich in jedem Kettenglied in der jeder Gesellschaftsformation eigenen Besonderheit“ (ebd. S 

23). Diese Besonderheiten hängen davon ab, auf welche konkrete Weise kapitalistische und 

andere, nicht-kapitalistische Produktionsweisen im Rahmen gesellschaftlicher 

Kräfteverhältnisse miteinander verknüpft sind. Die Ausdehnung der kapitalistischen 

Produktionsweise in die nicht-kapitalistischen bestimmt die historische Form, die die 

imperialistische Kette annimmt. Der Prozess, der heute als Globalisierung oder als 

Transnationalisierung der Wirtschaft bezeichnet wird, ist für Poulantzas nur der vorläufige 

Endpunkt einer historischen Entwicklung und Transformation innerhalb der imperialistischen 

Kette, die durch die verschiedenen Etappen des Klassenkampfes charakterisiert wird. Nach der 

Übergangsphase vom konkurrenzkapitalistischen zum monopolkapitalistischen Stadium und der 

Konsolidierungsphase des Imperialismus beschreibt Poulantzas die Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg als „gegenwärtige Phase“ des Imperialismus, die sich durch eine neue internationale 

Arbeitsteilung und eine Modifikation der Verhältnisse zwischen Metropolen und  beherrschten 

Formationen auszeichnet (Wissel 2007, S 93). Das wesentliche Moment der 

                                                      
103 Dieser Begriff resultiert jedoch nicht bloß aus einer terminologischen Mode, sondern trägt ein auch aktuell 
relevantes Verständnis von Abhängigkeitsverhältnissen in sich, auf das ich in Kapitel 3.3.4. noch näher eingehen 
werde. 
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Internationalisierung, die ab den 1970er Jahren Fahrt aufnimmt, besteht darin, dass 

kapitalistische Produktionsweisen der Metropolen sich nicht mehr bloß vermittelt über die 

Reproduktion von Abhängigkeitsverhältnissen, sondern unmittelbar im „Inneren“ der 

beherrschten abhängigen Formationen selbst reproduzieren, als „induzierte und interiorisierte 

Reproduktion“ (Poulantzas 2001, S 27f). Die Internationalisierung der Ökonomie  bzw. der 

Arbeitsteilung wird von Poulantzas also als „interiorisierter“ Prozess analytisch in die 

nationalen Gesellschaftsformationen und ihre Kämpfe hinein verlagert. Sie vollzieht sich für ihn 

wesentlich in der Veränderung der globalen Produktionsverhältnisse und kann daher primär 

über die Internationalisierung des Kapitals begriffen werden, die er an drei relevanten 

Merkmalen festmacht (ebd. S 40ff; Wissel 2007; S 91f): (1) Die Ausweitung des Orts, am dem 

sich das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis konstituiert, nämlich auf mehrere Länder bzw. 

nationale Gesellschaftsformationen, die die Glieder der imperialistischen Kette bilden. (2) Die 

Tendenz zum Zusammenschluss von Kapitalien verschiedener Länder –bezogen auf den Ort, an 

dem die ursprünglichen Verhältnisse, die diese Kapitalien konstituieren, fixiert sind- unter 

einem einheitlichen Eigentum104. (3) Die Internationalisierung des Kapitals vollzieht sich für 

Poulantzas unter der Dominanz des US- Kapitals.  

Poulantzas unterscheidet hinsichtlich dieses „interiorisierten“ Prozesses der 

Internationalisierung deutlich zwischen der Art und Weise, in der das Verhältnis von 

Metropolen und Peripherien betroffen ist und der Art und Weise, in der das Verhältnis der 

imperialistischen Metropolen untereinander betroffen ist (Brand 2010, S 100; Wissel 2007, S 

92). Während er das erstgenannte Verhältnis vor allem in seiner Schrift „Die Krise der 

Diktaturen“ (1977) analysiert, das in Kapitel 3.3.4 gesondert behandelt wird,  widmet er sich im 

Text „Die Internationalisierung der kapitalistischen Verhältnisse und der Nationalstaat“ vor 

allem dem Verhältnis imperialistischer Metropolen untereinander (Poulantzas 2001, S 22). 

Dabei geht es ihm vor allem darum darzustellen, in welcher Form die veränderten 

internationalisierten gesellschaftlichen Klassen- und Kräfteverhältnisse auch die kapitalistische 

Staatlichkeit transformieren. Hier kann produktiv an Poulantzas angeschlossen werden, um das 

Phänomen einer supranationalen Staatlichkeit wie der EU/EG erklären zu können.  Es gibt im 

Wesentlichen zwei Argumentationslinien, die sich mit und im Anschluss an Poulantzas zur 

Erklärung der Internationalisierung entwickeln lassen. Diese schließen sich jedoch nicht 

gegenseitig aus, sondern komplimentieren einander. Erstens eine klassentheoretische 

Argumentation, die sich auf den von Poulantzas entwickelten Begriff der „inneren Bourgeoisie“ 

stützt. Zweitens eine raumtheoretische Argumentationslinie, die sich mit Bezug auf die 

                                                      
104  Dies bezieht sich nicht auf das juristische, sondern auf das ökonomische Eigentum, das sich als 
„Verfügungsgewalt über den Einsatz der Produktionsmittel“, also als wirtschaftliche Kontrollmacht, zunehmend vom 
Besitz, als „Leitung eines bestimmten Arbeitsprozesses“ spreizt und sich in komplexen, multinationalen Konzernen 
konzentriert. (Poulantzas 2001, S 39f). 
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marxistisch beeinflusste „radical geography“ auf den Begriff „scale“ und das Konzept der 

„Verdichtung zweiter Ordnung“ konzentriert. 

(1)Poulantzas versteht die Internationalisierung, wie bereits ausgeführt, nicht als einen Prozess, 

der von außen in kapitalistische Gesellschaftsformen eindringt, sondern als einen Prozess, der 

im Inneren der Nationalstaaten selbst durch die Veränderung nationaler Kräfteverhältnisse und 

ihrer politischen Verdichtung in staatlichen Apparaten stattfindet. Diese Internationalisierung 

im Inneren der Gesellschaftsformationen wird für ihn von einer Hegemonie des US-Kapitals 

gegenüber den anderen (d.h. den westeuropäischen ) kapitalistischen Metropolen getragen und 

angetrieben: Die Hegemonie der Vereinigten Staaten „kommt durch die Errichtung von 

Produktionsverhältnissen zustande, die das amerikanische Monopolkapital und seine Herrschaft 

innerhalb der anderen Metropolen charakterisiert. (…) Gerade diese vom amerikanischen 

Monopolkapital induzierte Reproduktion im Inneren der anderen Metropolen und ihre 

Auswirkungen auf deren (vorkapitalistische, konkurrenzkapitalistische) Produktionsweisen und 

–formen kennzeichnet die gegenwärtige Phase [Hervorhebungen im Text]“ (Poulantzas 2001, S 

28). Das europäische Kapital wird so zwar abhängiger vom US-Kapital, das sich in Form von 

Direktinvestitionen in ihm einlagert, die europäischen Metropolen blieben jedoch selbst 

kapitalistische Zentren (Wissel 2010, S 83). Um diesen widersprüchlichen Prozess zu erklären, 

wendet sich Poulantzas –ganz im Sinne seiner Auffassung vom Primat der Klassenkämpfe- der 

Klassenanalyse zu: Die klassische Unterscheidung zwischen der nationalen Bourgeoisie und der 

Kompradorenbourgeoisie genüge hier nicht mehr, um diesen komplexen Prozess der 

Veränderung der Kräfteverhältnisse in nationalen Gesellschaftsformationen zu reflektieren. Die 

nationale Bourgeoisie ist „die einheimische Fraktion der Bourgeoisie, die –von dem Punkt an, 

an dem die Widersprüche mit dem ausländischen imperialistischen Kapital einen bestimmten 

Grad erreicht haben- in der ideologischen und politischen Struktur eine verhältnismäßig 

autonome Stellung einnimmt und so eine eigene Einheit darstellt“ (Poulantzas 2001, S 51). Die 

Kompradorenbourgeoisie ist die Fraktion der Bourgeoisie, die nicht über eine eigene Basis der 

Kapitalakkumulation verfügt, die gewissermaßen bloß als „Vermittler“ des ausländischen 

imperialistischen Kapitals agiert“ (ebd.). Um die neue Konstellation der Kräfteverhältnisse 

erfassen zu können, entwickelt Poulantzas einen dritten Begriff, den der „inneren Bourgeoisie“, 

der zwischen den beiden ersten liegt: Diese Fraktion besitzt zwar nach wie vor eine eigene 

nationale Akkumulationsbasis, gleichzeitig ist sie jedoch durch die Einlagerung von  

ausländischem Kapital internationalisiert und büßt an Autonomie ein. Die Beziehung der 

europäischen Bourgeoisien untereinander sind durch diesen Autonomieverlust dezentriert, „d.h. 

sie verlaufen über den Umweg des in ihnen eingelagerten  amerikanischen Kapitals“ (ebd. S 

58).  Die Widersprüchlichkeit dieses gleichzeitigen Herrschafts- und 

Abhängigkeitsverhältnisses konstituiert die innere Bourgeoisie (die nicht einfach vom US-
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Kapital geschluckt wird, sondern punktuell nach wie vor in Widerspruch zu diesem treten 

kann). Dies impliziert auch eine Veränderung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses im 

Gesamten und eine Transformation des Nationalstaates. Da die Widersprüche der 

Internationalisierung in die nationalen Gesellschaftsformationen eingelagert sind und quer durch 

verschiedene herrschende Fraktionen  verlaufen, verdichten sie sich auch im Nationalstaat: Weil 

das internationale imperialistische Kapital durch seine Einlagerung in nationale 

Klassenfraktionen innerhalb des nationalen Blocks an der Macht präsent ist, nehmen die 

einzelnen imperialistischen Staaten nicht nur die Interessen ihrer inneren Bourgeoisie wahr, 

sondern gleichzeitig damit auch die Interessen des herrschenden imperialistischen Kapitals (ebd. 

S 56).  Aufgrund dieser Konstellation bleibt der Nationalstaat und seine Apparate im Rahmen 

der politischen Verdichtung „interiorisierter“ internationaler Kräfteverhältnisse der Brennpunkt 

und zentrale Ort der Reproduktion kapitalistischer Herrschaft. Poulantzas hält das Entstehen 

eines supra-nationalen Staates bzw. die Verdichtung in supra-nationalen Staatsapparaten 

oberhalb der Nationalstaaten nicht für möglich, sondern maximal ein „Delegieren“ der 

nationalstaatlichen Aufgaben (ebd. S 60ff).  

Diese Thesen von Poulantzas zeigen zwar argumentativ in die richtige Richtung, gleichzeitig 

weisen sie aber auch einige Defizite auf, die sich mit dem zeitlichen Abstand einer heutigen 

Perspektive revidieren lassen. Poulantzas verzichtet in seiner Analyse weitgehend auf einer 

Analyse der US-amerikanischen Kräfteverhältnisse, von denen die neue  imperialistische 

Internationalisierung in seinen Augen wesentlich ausgeht (Bieling 2006, S 227). Wissel 

versucht diese Lücke zu schließen, indem er das Konzept der inneren Bourgeoisie auch auf die 

USA selbst anwendet, deren Kapital ebenfalls vom Prozess der Einlagerung internationalen 

Kapitals anderer imperialer Zentren (Deutschland, Japan etc.) betroffen ist. (Wissel 2006, S 

244ff; Wissel 2007, S 106ff; Wissel 2010, S 85ff). Auch in den USA ist auf diese Weise eine in 

ihrer Autonomie eingeschränkte  innere Bourgeoisie entstanden, sodass der Prozess der 

„interiorisierten“ Internationalisierung nicht mehr von einem dominanten nationalen 

imperialistischen US-Kapital aus gedacht werden kann. Vielmehr will Wisssel von einer 

Transnationalisierung sprechen und schlägt den Begriff einer „transnationalen inneren 

Bourgeoisie“ vor: Dieser legt  „im Unterschied zu Begriffen wie dem der „transnationalen 

Managerklasse“ (…) den Akzent darauf, dass der Nationalstaat trotz der 

Transnationalisierungsprozesse ein bedeutender Bezugspunkt dieser Klassenfraktion bleibt“ 

(Wissel 2007, S 120)105. Der neue, interiorisierte transnationale Machtblock konstituiert sich 

                                                      
105  Wissel grenzt sich hier von den Konzepten des Neogramscianismus ab, die die Transnationalsierung 
klassenanalytisch auf die Entstehung einer vom Nationalstaat entkoppelten transnationalen Managerklasse 
zurückführen, die den Nationalstaat von außen als Transmissionsriemen ihrer Interessen benutzt (Cox/Sinclair 1996, 
S 111; Apeldoorn/Overbeek/Ryner 2003, 35). Die Kritik  an diesem Ansatz richtet sich nicht nur gegen sein 
instrumentalistisches Staatsverständnis, sondern auch gegen seine Tendenz, Herrschaft als bloße Strategie von oben 
und nicht als Teil eines gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses zu verstehen, gegen die analytische Privilegierung von 
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nicht „außerhalb“ der Nationalstaaten, sondern durch diese hindurch. Die Widersprüche, die 

durch die Einlagerung von internationalem Kapital die inneren Bourgeosien und über die 

Verdichtung der Kräfteverhältnisse auch die Nationalstaaten durchziehen, führen zu einer neuen 

komplexen imperialen Konfiguration, die gleichzeitig Elemente imperialistischer Konkurrenz 

und Elemente imperialistischer Kooperation zwischen den kapitalistischen Zentren enthält 

(Wissel 2010, S 93). Der transnationale Machtblock konstituiert und verdichtet sich –entgegen 

Poulantzas´ Annahme- nicht nur auf dem Terrain des Nationalstaates, sondern auch in einem 

flexiblen transnationalen imperialen Netzwerk von neuen Machtknoten (WTO, IWF, EU), die 

jedoch nicht über die gleiche Materialiät und Dichte wie die nationalen Terrains der 

Verdichtung verfügen, sondern labil und starken Veränderungen und Verschiebungen von realer 

Macht unterworfen sind. (Wissel 2006, S 247f; Wissel 2007, S 127ff). Eine staatliche Struktur 

oberhalb des Nationalstaates ist so nicht entstanden. Die Netzwerkstruktur bietet in erster Linie 

dem Machtblock ein Terrain, um sich zu konstituieren, die subalternen Kräfte sind in dieser 

Verdichtung wesentlich schwächer präsent, weshalb auch hegemoniale Kompromisse erschwert 

sind (Wissel 2007, S 135). Dies trifft auch auf die EU zu, die zwar ein eigenes Staatsprojekt 

darstellt, das die Hierarchie bestehender Staatsapparate durch europäische (Quasi-) 

Staatsapparate verändert, jedoch bildet dieses Ensemble von Arenen der Verdichtung noch 

keine Einheit wie der Nationalstaat (Wissel 2010, S 88). Ebenso wenig hat sich eine einheitliche 

europäische Klasse herausgebildet (ebd. S 85).  

Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht stärker zwischen transnationalen inneren Bourgeoisien 

und spezifisch europäischen transnationalen inneren Bourgeoisien unterschieden werden muss 

(Brand 2010, S 110) 106 . Die Kritik Wissels an der neo-gramscianischen Vorstellung einer 

„transnationalen Klasse“, die sich jenseits der Nationalstaaten konstituiert, soll hier durchaus 

aufrechterhalten werden: Hegemoniekämpfe finden für die AutorInnen dieser 

Argumentationslinie praktisch nur innerhalb der herrschenden Klasse statt (etwa in der EU 

innerhalb der Organisation des „European Round Table of Industrialists“, ERT)(Vgl. Apeldoorn 

2002, S 26ff; Apeldoorn 2000, S 191), zudem wird der Begriff der Hegemonie reduziert auf 

eine ideologische Kontrolle der Ideen, ihr materielles Substrat wird vernachlässigt (Vgl. 

Apeldoorn 2002, S 30). Während der Neo-Gramscianismus den analytischen Fehler begeht, die 

ökonomische Inter- bzw. Transnationalisierung jenseits des Nationalstaats zu denken, und so 

dessen Rolle in der Konstitution dieser Kräfteverhältnisse unterschlägt, vernachlässigt der zu 

undifferenzierte Begriff der „transnationalen inneren Bourgeosie“ von Wissel jedoch 

möglicherweise  den Umstand, dass diese „interiorisierte“ Transnationalisierung in bestimmten 

räumlichen Zusammenhängen eine besondere  klassenspezifische Konfiguration und staatliche 

                                                                                                                                                            
Klassen gegenüber Staaten und gegen die mangelnde Sensibilität für die soziale Produktion von räumlichen Ebenen 
(Brand 2007, S 163). 
106 Vgl. Kapitel 4.2 
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Dichte annimmt. Zwischen den internationalen Staatsapparaten der EU und der WTO bestehen 

Unterschiede. Wissel berücksichtigt die –in Poulantzas´ Worten- spezifischen Besonderheiten 

konkreter Gesellschaftsformationen in Europa, Asien, Afrika und Amerika nicht, in denen die 

Einlagerung internationalen Kapitals unterschiedliche regionale oder nationale 

Entwicklungsverläufe („Regionalismus“) im Rahmen unterschiedlich konfigurierter 

Kräfteverhältnisse annehmen kann (Jessop / Ngai; 2006, S 292). Auch wenn sich keine 

einheitliche europäische Klasse herausgebildet hat, so vielleicht doch spezifisch europäisierte 

transnationale innere Bourgeoisien, die Teil eines Kräfteverhältnisses sind, dass sich -zwischen 

der nationalen und der transnationalen Verdichtungsebene- auf spezifische Weise in eine 

europäische Ebene der staatlichen Verdichtung einschreibt. Diese spezifische regionale 

Verdichtung markiert eine größere „Kohärenz“ eurokapitalistischer transnationaler innerer 

Bourgeoisien im Vergleich mit anderen inneren Bourgeoisien (Bieling 2006, S 231; 

Holman/van der Pijl 2003, S 71). Hinsichtlich dieser weiterreichenden Differenzierungen der 

inneren Bourgeoisien, etwa im Rahmen ihrer Verdichtung auf der europäischen Maßstabsebene,  

kann die Arbeit von Apeldoorn und anderen einen nützlichen Hinweis liefern, ohne 

zwangsläufig die diesen Arbeiten zugrundeliegende neo-gramscianische Vorstellung einer 

„äußeren“ transnationalen Bourgeoisie übernehmen zu müssen. Apeldoorn etwa unterscheidet 

zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der sich in der Apparatur der EU/EG 

einschreibenden Bourgeoisie (Apeldoorn 2000, S 201; Apeldoorn 2002, S 47f und S 78ff), die 

man jedoch nicht als transnationale Klasse, sondern mit Wissel als Teil-Fraktion einer 

transnationalisierten innere Bourgeoisie beschreiben muss: Einer „globalistischen“ Fraktion, 

deren spezifisches Staatsprojekt sich auf die Verwirklichung des Binnenmarkts und die Öffnung 

der Außenzollschranken richtet, steht eine „europäistische“ Fraktion gegenüber, deren 

strategisches Projekt sich zwar auch auf die Vollendung des Binnenmarkts richtet, das jedoch 

weniger global sondern spezifisch auf europäische „Heimat-Märkte“ fokussiert ist und  einen 

protektionistischen Schutz gegen außereuropäische Konkurrenz -also die Aufrechterhaltung 

spezifischer Zollschranken- befürwortet. Daneben erwähnt Apeldoorn noch ein drittes 

„sozialdemokratisches“ Projekt, das für ihn wohl die popularen Klasseninteressen repräsentiert, 

die –unabhängig von ihren Spaltungen- unterschiedslos in diesen Begriff hineinprojiziert 

werden und die auch in der konkreten Argumentation wenig Beachtung finden. Diese 

stiefmütterliche Behandlung der Klassenkämpfe der beherrschten Klasse wurde bereits 

kritisiert. Die konkrete politische Entwicklung (in den Begriffen von Poulantzas: Die 

Verdichtung der Kräfteverhältnisse) auf der europäischen Maßstabsebene wird für Apeldoorn 

konsequenterweise als eine Resultante des Klassenkampfes zwischen der „globalistischen“ und 

der „europäistischen“ Fraktion gedeutet, der auch entlang einzelner industriekapitalistischer 
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Sektoren und Branchen verläuft, etwa bezüglich der Auto- und Elektronik-Branche, die beide 

tendenziell der „europäistischen“ Fraktion angehören107. Das aktuelle hegemoniale Projekt des 

„embedded neo-liberalism“ ist für Apeldoorn das vorläufige historische Ergebnis dieser 

Kämpfe, in denen sich die „globalistische“ Fraktion als führende hegemoniale Klasse zwar 

durchsetzen konnte, jedoch Zugeständnisse (in Form einer bestimmten regulativen „Einbettung“ 

der Transnationalsierung) an die „europäistische“ Fraktion machen musste. In dieselbe Richtung 

wie Apeldoorns Argument läuft im Übrigen auch die jüngere Diskussion um den „Neo-

Merkantilismus“: Diese beschäftigt sich vor allem mit einer selektiven Form der 

Außenhandelspolitik, die sich gegenüber Importen zwar graduell protektionistisch verhält, um 

verwundbare Sektoren zu schützen, gleichzeitig jedoch hinsichtlich der Exporte eine Öffnung 

(fremder) Märkte zugunsten eigener, dominanter Klassenfraktionen durchsetzt, um  Handels- 

bzw. Primärüberschüsse zu erzielen (Becker/Raza 2007,  S 4). In den Augen Razas folgt vor 

allem die EU –trotz ihres formalen Bekenntnisses zu einem unbeschränkten Freihandel- in der 

Praxis einer neo-merkantilistischen Politik, die zwischen offensiven Interessen und defensiven 

Interessen selektiv unterscheidet (Raza 2007, S 10ff): Hinsichtlich der offensiven Interessen 

geht es um die Verbesserung des Marktzugangs für EU-Exporteure (durch Zollsenkung oder 

Übernahme europäischer Standards und Normen), hinsichtlich der defensiven Interessen um 

einen Schutz sensibler Sektoren wie der Landwirtschaft vor außereuropäischer Konkurrenz. Die 

konkrete Verknüpfung und Ausbalancierung dieser Interessen ist Ziel politischer Kämpfe (die 

man mit Poulantzas als die spezifische Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse 

bezeichnen könnte). Die entscheidenden Punkte, den man aus beiden Argumentationslinien für 

die Weiterentwicklung des Konzepts der transnationalen inneren Bourgeoisie herausschälen 

kann, sind erstens die notwendige weiterreichende und präzise  analytische Differenzierung der 

Widersprüche innerhalb dieser Bourgeoisie-Fraktion, und zweitens die analytische Einbettung 

dieser Fraktion in das gesamte gesellschaftliche Kräfteverhältnis, denn für Poulantzas ergibt 

sich die Verdichtung nicht nur aus den Strategien einer Fraktion, sondern immer aus dem 

Ensemble der gesamten gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Klassen und 

Klassenfraktionen (potenziell auch jener, die sich in nicht-kapitalistischen Produktionsweisen 

konstituieren), die innerhalb kapitalistisch dominierter Gesellschaftsformationen präsent sind108. 

Vor allem hinsichtlich des erstens Punktes müssen die weiteren von Poulantzas entwickelten 

Fraktionierungsbegriffe (Banken/Industrie/Handelskapital bzw. Monopol/Nicht-
                                                      
107  Apeldoorn versucht, die beiden rivalisierenden Fraktionen auch in eine Nähe zu bestimmten nationalen 
kapitalistischen Varianten bzw. Modellen zu stellen: So soll etwa die „globalisistische“ Fraktion ihren Schwerpunkt  
bei britischen und deutschen Unternehmen haben, während in der „ europäistischen“ Fraktion französische und 
italienische Unternehmen dominieren. Das Problem der Zuordnung zu nationalen Kapitalismusvarianten resultiert aus 
Apeldoorns Verortung der Konstitution der „transnationalen Bourgeoisie“ außerhalb der Nationalstaaten. Diese 
Problematik kann mit dem Konzept der „transnationalen inneren Bourgeosie“, die sich durch die Nationalstaaten 
hindurch konstituiert, sehr viel klarer und schlüssiger gelöst werden.  
108  Darüber hinaus sei noch einmal daran erinnert, dass die gesellschaftlichen Machtverhältnisse auch über die 
Klassenbeziehungen hinausgehen. Rassistische und geschlechtsspezifische Machtverhältnisse müssen daher auch 
berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 3.3.2.) 
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Monopolkapital) im praktischen Teil dieser Arbeit stärker eingebracht werden, um das Konzept 

der transnationalen inneren Bourgeoisie von Wissel hinsichtlich spezifisch auf der europäischen 

Maßstabsebene verdichteter, europäisierter transnationaler innerer Bourgeoisien zu vertiefen. 

Sowohl die Spaltung zwischen Monopolkapital und nicht-monopolitischem Kapital als auch die 

innerhalb des Monopolkapitals selbst, bei dem schon Poulantzas Spannungen zwischen 

Strategien einer internationalen Expansion und einer räumlich begrenzten Expansion im 

nationalen (bzw. europäischen) Raum der Akkumulation beobachtete (Poulantzas 1979, S 138) 

können hier eine Rolle spielen.  

(2) Dieser von Wissel beschriebene fragmentierte Prozess der Verdichtung von 

Kräfteverhältnissen auf mehreren Ebenen bzw. Terrains lässt sich durch einen Bezug zur 

kritisch-materialistischen Raumtheorie noch stärker präzisieren109. Poulantzas selbst fasst Raum 

(und Zeit) in seiner Staatstheorie als sozial produzierte Verhältnisse auf, Raum- und 

Zeitmatrizes können sich daher in historisch unterschiedliche Formen materialisieren, im 

Nationalstaat etwa als Territorium und Tradition (Poulantzas, 2002, S 128 und 131). Ausgehend 

von diesem grundsätzlichen Raumverständnis, das sich wesentlich auf die räumliche  

Maßstäblichkeit gesellschaftlicher Prozesse bezieht, können auch die aktuellen Verschiebungen 

der staatlichen Verdichtungsprozesse und die Herausbildung supra- bzw. internationaler 

Apparate analysiert werden (Wissen 2006, S 218).  Die kritisch-materialistische Raumtheorie, 

die sich seit den 1970er Jahren als wechselseitige Fruchtbarmachung marxistischer und 

geographischer Konzepte vor allem im frankophonen und anglophonen Raum entwickelte und 

zentral mit dem Namen Henri Lefebvre und seinem Text „La Production de l´Espace“ (1974) 

verbunden war (Soja 2008, S79ff), begreift Raum als ein Produkt sozialer Verhältnisse. Raum 

existiert in dieser Konzeption weder an sich als Objekt außerhalb gesellschaftlicher 

Zusammenhänge noch als reine Fiktion ohne materielle Implikationen, sondern wird in der 

Praxis gesellschaftlicher Akteure hergestellt. Im Fokus des Interesses liegt nicht eine 

Auseinandersetzung mit dem abstraktem Raum an sich, sondern mit seiner Bedeutung in der 

sozialen Praxis (Brand 2008, S 173; Belina/Michel 2008, S 17f; Wissen 2008b, S 9) und mit den 

darin eingelagerten innewohnenden widersprüchlichen Verhältnisse hinsichtlich der Kategorien 

Klasse, Geschlecht und Identität. Mit explizitem Bezug auf die Marxschen Feuerbachthesen löst 

die kritische Raumtheorie das Problem einer adäquaten Konzeptualisierung von Raum also 

dadurch, dass sie ihn in Bezug zur menschlichen Praxis selbst stellt, die sich in ihm 

materialisiert110 (Belina 2008, S 90; Belina/Michel 2008, S 24; Smith 2008 S 62). Räumliche 

                                                      
109 Die folgenden Passagen beruhen teilweise auf Gedanken, die ich bereits im Rahmen einer unveröffentlichten 
Seminararbeit angestellt habe 
110 So schreibt Marx in seiner 8. These über Feuerbach: „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle 
Mysterien, welche die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen 
Praxis und im Begreifen dieser Praxis [Hervorhebung im Text]“ (MEW 3, S 7). In diesem Sinne löst auch die 
materialistische Theorie das Mysterium des Raums durch dessen Bezug auf die menschliche Praxis. 
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Strukturen, wie etwa räumliche Ebenen der Staatlichkeit, können in dieser Hinsicht nicht 

sekundär aus sozialen Praxen abgeleitet werden, sondern beide, Raum und Praxis, sind 

dialektisch aufeinander verwiesen (Soja 2008; S 92). Dieser „spatial turn“ der marxistischen 

Theorie hat sich seit den 1980er Jahren vor allem auf den Begriff „scale“ gestützt, um die 

unterschiedliche Maßstäblichkeit gesellschaftlicher Praxen und die Veränderung von 

Staatlichkeit in den Blick nehmen zu können. Die unterschiedlichen scales oder Maßstäbe 

(lokale, nationale, supranationale bzw. internationale Skalen) sind im Sinne der bisherigen 

Ausführungen nicht bloß vorgegebene Behälter für soziale Praxen, sondern die Herstellung 

räumlicher Maßstäbe selbst wird als Gegenstand und Resultat sozialer Prozesse begriffen 

(Wissen 2008b, S 19; Mahon/Keil 2008, S 39). Die Verlagerung bzw. Relativierung von scales 

darf daher nicht als ein Nullsummenspiel von Machtkompetenzen analysiert werden, sondern 

stellt eine räumliche Verlagerung von sozialen Herrschaftsverhältnissen als Ganzes (im Sinne 

gesellschaftlicher Totalität) dar, die sich durch widerstreitende und antagonistische sozialen 

Praxen hindurch konstituiert (Belina/Michel 2008, S 18). Die Produktion von scales bezieht sich 

daher auf die räumliche Dimension antagonistischer sozialer Kräfteverhältnisse, die sich -im 

Rahmen der  jeweiligen konkreten Praxen- auch in einer beständigen Auflösung und 

Neufixierung von räumlichen Maßstabseben materialisieren, die man als re-scaling bezeichnen 

kann (Smith 2003, S 229f; Mahon/Keil 2008, S 43). Hinsichtlich Poulantzas´ Staatstheorie lässt 

sich der Begriff der Verdichtung so auch als die Verdichtung von bestimmten gesellschaftlich 

produzierten Räumlichkeiten begreifen. Ein solches sozialprozesshaftes Verständnis von Raum 

und räumlichen Ebenen, das sich auf die Frage der Herstellung dieser Ebenen konzentriert, dient 

vor allem auch als Ausweg zur Vermeidung zweier raumtheoretischer Irrwege, die Belina 

ironisch als „no go areas“ bezeichnet: Raumfetischismus und Raumidealismus (Belina 2008, S 

90ff). Während der Raumidealismus Raum als bloße menschliche Vorstellung und Anschauung 

konzipiert, bezieht sich der Raumfetischismus auf ein Raumverständnis, das die gegebenen 

räumlichen Strukturen ohne einen Bezug auf ihre soziale Produktion diskutiert und dadurch 

naturalisiert und verdinglicht (Wissen 2008b, S 10) 111. Allerdings muss nach Einschätzung 

                                                      
111 Die Kritik am Raumfetischismus bezieht sich vor allem auf das Konzept der Multi-Level-Governance, dessen 
Genese Benz in der politikwissenschaftlichen Forschung verankert (Benz 2004, S 112ff; Benz 2007, S 299ff). Einen 
ersten Strang dieser Forschung stellt die Untersuchung der intergouvernementalen Beziehungen zwischen 
Nationalstaaten dar, durch die räumliche Aspekte analytisch mit einbezogen werden. Ein zweiter Strang 
politikwissenschaftlicher Forschung, den Benz als Vorläufer der Multi-Level-Governance-Perspektive identifiziert, 
stammt aus der deutschen Föderalismusforschung. Jedoch prägte  erst die europäische Integrationsforschung zu 
Beginn der 1990er Jahre den expliziten Begriff „Multi-Level-Governance“. Der schulbildende Text in dieser Hinsicht 
stammt von Gary Marks und hatte den Anspruch, die Entwicklungen und Veränderungen der europäischen 
Strukturpolitik, vor allem aber die wachsende Bedeutung der subnationalen politischen Einheiten in diesem Prozess 
zu reflektieren (Bache/Flinders 2004, S 2; vgl Marks/Hooghe 2004). In Anlehnung an Marks nehmen Bache und 
Flinders den Begriff der Multi-Level-Governance, der augenscheinlich aus zwei Teilen besteht, auseinander und 
liefern damit eine brauchbare wissenschaftliche Definition: „The multi-level governance concept  thus contained both 
vertical  and horizontal dimensions. „Multi-level“ referred to the increased interdependence of governments operating 
at different territorial levels, while „governance“ signalled the growing interdependence between governments and 
non-governmental actors at various territorial levels“  (Bache/Flinders 2004, S 3). Wissen kritisiert neben dem 
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seiner wissenschaftlichen Verfechter auch der kritisch-materialistische Raumbegriff um 

bestimmte Aspekte erweitert werden, vor allem wenn er zur Analyse veränderter Formen der 

Staatlichkeit herangezogen werden soll. Wissen fasst die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 

der scale-Debatte in drei Punkten zusammen (Wissen 2008a, S 111ff; Wissen 2008b, S20).  

Erstens muss der Begriff des sozial hergestellten Raums differenziert werden und das Verhältnis 

des scale- Begriffs zu anderen relevanten sozialen Raumaspekten abgeklärt werden. Zweitens 

muss das Verhältnis von scale als Struktur und von re-scaling als Prozess sozialer Akteure 

präziser ausgeleuchtet werden. Nicht nur die soziale Produktion räumlicher Skalen sondern 

auch deren strukturierende selektive Wirkung auf diese sozialen Herstellungsprozesse von 

Raum sollen untersucht werden. Drittens geht es darum, das Konzept des Nationalstaats als eine 

besonderen Form sozialer Räumlichkeit zu entschlüsseln. Der erstgenannte Aspekt soll hier 

durch einen Rekurs auf einen aufgefächerten, mehrdimensionalen Raumbegriff in der kritisch-

materialistischen Raumtheorie bearbeitet werden, die beiden letztgenannten Aspekte können nur 

durch einen Bezug auf eine raumsensibel erweiterte, poulantzianische materialistische 

Staatstheorie sinnvoll entwickelt werden. 

Hinsichtlich der Frage eines erweiterten, mehrdimensionalen Raumverständnisses wurde von 

Seiten einiger Autoren eine Systematisierung verschiedener Raumbegriffe vorgenommen und 

deren Verhältnis zueinander untersucht, denn es sei „in Abgrenzung zu reduktionistischen, 

isomorphen und eindimensionalen Ansätzen methodisch notwendig, alle sozialen Prozesse als 

komplexe Kristallisation vielfältiger, ineinander greifender Raumdimensionen zu verstehen 

(…)“ (Brenner 2008, S 61). Andernfalls läuft die scale-Debatte Gefahr, in die Falle des „scalar 

reductionism“ zu tappen (Jessop 2009, S 89f): Dies ist der Fall, wenn ausschließlich der Begriff 

scale als räumliche Analysekategorie verwendet wird, ohne einen Bezug zu anderen 

Raumdimensionen zuzulassen. Eine andere skalare Falle ist der  „scalar rejectionism“, der den 

Erklärungswert des Begriffs scale überhaupt zurückweist. Ein Konzept, das in diese Richtung 

weist, ist das der „flat ontology“, das den Begriff scale als analytisches Konzept aufgeben will, 

weil dieser Begriff dem sozialen Handeln axiomatisch eine inhärente räumliche Hierarchie 

unterstellt und so die Möglichkeiten eines emanzipatorischen sozialen Handelns außerhalb von 

Hierarchien unterschlägt (Wissen 2008b, S 17; Keil/Mahon 2008, S 46f). Dagegen ließe sich 

erstens argumentieren, dass die (rezente) scale-Debatte durchaus zwischen scale als 

(hierarchischer) Struktur und re-scaling als sozialem Prozess unterscheidet (Wissen 2008b, S 

18), ein Umstand, der später in der Diskussion einer raumsensiblen kritisch-materialistischen 

Staatstheorie noch eine Rolle spielen wird. Darüber hinaus läuft eine „flat ontology“ zweitens 

Gefahr, durch eine analytische Ausblendung von Hierarchie einen zentralen Ankerprunkt der 

                                                                                                                                                            
mangelnden Bezug zur gesellschaftlichen Produktion von Räumlichkeit auch die fehlende Perspektive auf 
gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse (Wissen 2008a, S 109f) 
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Kritik zu verlieren, dem emanzipatorische Projekte gegenübergestellt werden können 

(Keil/Mahon 2008, S 48f). Zur Vermeidung dieser konzeptuellen Fallen argumentieren Jessop 

und Brenner zugunsten eines mehrdimensionalen Raumbegriffs, der ausgehend vom 

allgemeinen Dachbegriff des Raums („space“) verschiedene semantisch benachbarte räumliche 

Begriffe entwickelt, die zwar jeweils verschiedene Aspekte von Räumlichkeit hervorheben, aber 

stets in ihrem systematischen Zusammenhang zueinander gedacht werden müssen (Brenner 

2008, S 60f; Jessop 2009, S 93ff). „Place“ bezeichnet Orte soziogeographischer Nähe, die sich 

durch direkte Interaktionen lokaler sozialer Akteure (individueller oder kollektiver) sowie eine 

horizontale räumliche Differenzierung auszeichnen. Allein diesen Begriff zur Analyse sozial 

hergestellter Räumlichkeit heranzuziehen, führt jedoch, wie bereits erwähnt, zur 

Fehleinschätzung, dass sich sozialer Raum ausschließlich aus gleichförmigen, mehr oder 

weniger egalitären places zusammensetzt. Der Begriff der Territorialität („territoriality“), auf 

den sich die Multi-Level-Governance-Forschung gerne in abstrahierter, enthistorisierter Form 

bezieht, um den analytischen Aspekt getrennter räumlicher Ebenen definitorisch bewältigen zu 

können, bedeutet im Verständnis der kritisch-materialistischen Raumtheorie die konkrete 

geschichtliche Eingrenzung, Demarkierung und Segmentierung von sozial-räumlichen 

Beziehungen, die sich in Formen organisierter politischer Herrschaft konstituieren. Diese 

räumliche Einhegung und Bindung sozialer Beziehungen steht in einem engen Kontext mit der 

historischen Entfaltung des Nationalstaats, eine ausschließliche Fixierung auf diesen 

Raumbegriff läuft daher auch Gefahr, einem nationalstaatlichen Bias zu unterliegen. Der Begriff 

des Netzwerks („networking“) bezeichnet hingegen flache, dezentrale transversale sozial-

räumliche Beziehungen, die verschiedene verstreute soziale Orte symmetrisch und in der Regel 

funktional verknüpfen. Der Begriff scale schließlich bezeichnet eine vertikale und hierarchische 

Differenzierung sozial-räumlicher Beziehungen in Maßstabsebenen unterschiedlicher 

räumlicher Reichweite. Scales können analytisch immer nur in ihrem hierarchischen Verbund, 

das heißt, in ihrem durch die unterschiedlichen sozialen Praxen und Kräfte hergestellten 

Verhältnis zueinander reflektiert werden. Diese Hierarchisierung von scales muss im Sinne von 

Poulantzas als Komplex von Verknotungen verstanden werden, der ständigen Veränderungen 

unterworfen ist (Jessop/Ngai-Ling, 2006, S 282). Davon ausgehend gruppieren sich weitere 

analytische Begriffe in einem engen Zusammenhang um den Begriff scale, die dieses Verhältnis 

spezifizieren (Jessop 2009, S 97ff). Die „skalare Arbeitsteilung“ fokussiert die Verteilung von 

verschiedenen Aufgaben und Positionen im Produktionsprozess über mehrere hierarchische 

Ebenen hinweg. „Scale jumping“ bzw. „forum shifting“ bezieht sich auf die Strategien sozialer 

Kräfte, antagonistische gesellschaftliche Konflikte, deren Teil sie sind, auf andere 

Maßstabsebenen zu verlagern bzw. diese zu (re-)konfigurieren. Ausgehend von 

unterschiedlichen Prozessen des „forum shifting“, „scale-jumping“ und „re-scaling“ lässt sich 

schließlich eine Relativierung und Bedeutungsverschiebung verschiedener scales im Verhältnis 
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zueinander feststellen, die vor allem in Zeiten der Krise stattfindet (Becker/Blaas, 2007, S 13). 

Die Modi bzw. Strategien des „forum shifting“ können verschieden sein und hängen auch von 

der Machtasymmetrie –also von der Position innerhalb des gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisses und des Klassenkampfes- ab (ebd. S 13f).  

Hinsichtlich der anderen beiden problematisierten Aspekte, der Frage des Verhältnisses von 

Struktur und Prozess und der Frage der Veränderung von Nationalstaatlichkeit, bedarf es wie 

erwähnt eines Rekurses auf eine –allerdings raumsensibel erweiterte- Staatstheorie. 

Ausgangspunkt ist die notwendige Differenzierung zwischen scale als Struktur und (re-)scaling 

als sozialer Prozess: Brand bemerkt zurecht, dass es in der scale-Debatte insgesamt einen 

„strategischen Überhang“ gibt, der die sozialen Prozesse der Herstelllung von Maßstabsebenen 

überbetont, ohne sich gleichzeitig die Frage zu stellen, ob die so produzierten Verhältnisse 

sozialräumlicher scales nicht selbst als Struktur selektiv auf diesen Prozess einwirken. Die 

strukturierende Wirkung von scales auf sozial-räumliche Prozesse wird so unterschätzt (Wissen 

2008b, S 20; Brand 2008, S 174). Daher muss die kritische-materialistische Forschung die 

Debatte um scales nicht bloß unter dem Aspekt sozialräumlicher Machtstrategien führen, 

sondern diese auch als „Teil des Kampfes um gesellschaftliche Hegemonie und die Regulation 

sozialer Verhältnisse“ begreifen (Brand 2008, ebd.). Das heißt, sie muss vor allem den Staat als 

sozial-räumliche Verdichtung von Kräfteverhältnissen konzipieren und die Frage nach seiner 

Besonderung bzw. Konstitution in kapitalistischen Gesellschaften im Sinne von Poulantzas´ 

Statstheorie analytisch einbeziehen (Brand 2009, S 220). Brands Antwort auf die Fragen nach 

dem Verhältnis von sozialräumlichen Prozessen und Strukturen bzw. nach der Transformation 

des Nationalstaats besteht also in der Entwicklung einer raumsensiblen, marxistischen 

Staatstheorie, die das Hegemoniekonzept Antonio Gramscis, die Staatstheorie von Poulantzas -

die um die Dimension der Multiskalarität erweitert wird- und die strategisch-relationale 

Staatstheorie Bob Jessops zusammenführt (Brand 2008, S 176ff; Brand 2009, S 219ff). Gramsci 

dachte die Herstellung von Hegemonie zwar im nationalstaatlichen Rahmen, diese lässt sich 

jedoch in einem multiskalar erweiterten Verständnis des Begriffs auch entlang mehrerer 

voneinander unterschiedener skalarer Ebenen konzipieren, wobei auch die hegemoniale 

Umkämpftheit der scales selbst mitberücksichtigt wird, über die hinweg bzw. durch die 

hindurch sich hegemoniale Kompromisse bilden. Mit diesem Hegemoniebegriff ist freilich die 

spezifische sozialräumliche Verdichtung von Staatlichkeit  im engeren Sinn noch nicht geklärt. 

Die Klärung dieses Aspekts erfordert den Anschluss an Poulantzas und seine Staatstheorie 

(Brand 2008, S 179ff; Brand 2009, S 221ff): Durch die in den einzelnen Staatsapparaten 

materialisierte Verdichtung der antagonistischen sozialen Kräfte wirkt der Staat -auch 

hinsichtlich der sozialen Produktion von Raum- konstitutiv in den gesellschaftlichen Kämpfen. 

Brand und andere erweitern damit den auf den Nationalstaat radizierten poulantzianischen 
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Staatsbegriff um den Aspekt der Multiskalarität und integrieren so in Poulantzas Staatstheorie 

die Dimension der räumlichen Verlagerung von Staatlichkeit über mehrere Maßstabsebenen 

hinweg (Brand/Görg/Wissen 2007, S 226ff; Brand 2009, S 225; Brand 2010, S 109; ). Demnach 

schreiben sich soziale Kräfteverhältnisse nicht nur -wie noch bei Poulantzas- auf der 

nationalstaatlichen Maßstabsebene ein, sondern auch auf anderen Skalen, etwa der 

subnationalen oder internationalen. Auch die Verdichtungen auf diesen anderen Skalen wirken 

strukturierend auf die (nationalen) sozialen Kräfteverhältnisse, in denen sie präsent sind. Dies 

wird als „Verdichtung zweiter Ordnung“ bezeichnet, wobei damit keine Linearität der 

Verdichtungsprozesse bzw. ontologisch festgelegte Hierarchie impliziert ist. Soziale 

Kräfteverhältnisse können sich sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene 

staatlich konstituieren, wobei die nationalstaatliche Ebene aber noch immer eine zentrale Rolle 

spielt und  vor allem über ihr Gewaltmonopol eine Qualität materieller Dichte aufweist, die 

internationale Staatsapparate noch nicht besitzen 112 . Dennoch verfügen die internationalen 

Staatsapparate zumindest über ein bestimmtes Maß an eigener „Dichte“ bzw. Widerstandskraft 

und lassen sich nicht auf die Kräfteverhältnisse reduzieren: Diese Dichte der internationalen 

Apparate äußert sich darin, dass in sie „Formen und Inhalte politischer Auseinandersetzungen 

eingelassen sind, die wesentlich den bestehenden Kräftekonstellationen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zwischen Ländern, Klassen, Geschlechtern und Ethnien entsprechen und eben diese 

Konstellationen auf Dauer verstetigen“ (Brand 2007, S 169). Die Widersprüche zwischen 

einzelnen Klassenfraktionen (bzw. Fraktionen in anderen Machtverhältnissen) materialisieren 

sich auch in Spannungen und Konflikten zwischen einzelnen internationalen Apparaten bzw. 

ihren Politikfeldern (ebd.)  

Um schließlich das Verhältnis zwischen sozialräumlichen Strategien und sozialräumlichen 

Strukturen im Rahmen einer poulantzianischen Staatstheorie wirklich präzise fassen zu können, 

ist eine dritte theoretische Intervention nötig, die auf Jessops strategisch-relationales 

Staatsverständnis zurückgreift.  Mit dem Begriff einer räumlich sensibilisierten strategischen 

Selektivität werden nicht nur die gesellschaftlichen Verdichtungsprozesse in den staatlichen 

Apparaten reflektiert, sondern auch die spezifisch selektive Art und Weise, wie die sozial immer 

umstrittene staatliche Apparatur räumlich auf die sozialen Kräfteverhältnisse einwirkt: 

„strategic selectivity (…) refers to the ways in which the state considered as a social ensemble 

has a specific, differential impact on the ability of various political forces to pursue particular 

interests and strategies in specific spatio-temporal contexts through their access to and/or 

                                                      
112  Brand betont, dass die These der Verdichtung zweiter Ordnung im Unterschied zu Wissels Begriff der    
transnationalen inneren Bourgeoisie stärker die dominante Rolle des Nationalstaates betont (Brand 2010, 109). Dies 
ist jedoch eher eine Differenz in der zeitdiagnostischen Bewertung denn in der theoretischen Begründung, die noch 
dazu stark auf die Zentren fixiert ist. Da die konkreten Gesellschaftsformationen selbst der analytische Bezugspunkt 
für Poulantzas sind, kann die Bedeutung des Nationalstaates in der Verdichtung internationalisierter 
Kräfteverhältnisse auch räumlich –etwa zwischen Zentren und Peripherien- variieren.  
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control over given state capacities. (…)In turn the attempted exercise of state power (or better, 

state powers in the plural) will reflect the prevailing balance of forces as this is institutionally 

mediated through the state apparatus with its structurally inscribed strategic seletivity.“ (Jessop 

2004, S 50). Das heißt, dass historisch-konkrete „Staatsprojekte“ als strukturelle Sedimente 

vergangener sozialer Kämpfe im Rahmen von spezifischen „Staatsstrategien“ bestimmte 

gesellschaftliche Interessen, Handlungsweise, Koalitionen oder Diskurse gegenüber anderen 

favorisieren (Brand 2009, S222; Wissen 2008b, S 110). Dieser strategisch-relationale 

Staatsbegriff wird insofern „verräumlicht“, weil sich die Selektivität des Staates auch räumlich 

ausdrückt. „State spatial projects“ bezeichnen in diesem Sinne die skalare räumliche 

Konfiguration spezifischer staatlicher Verdichtungsformen, „state spatial strategies“ die auch 

räumlich selektiv wirkenden staatlichen Politiken, die bestimmte Räume begünstigen oder 

benachteiligen ( Brand 2008, S 174; Wissen 2008b, S 110f). Auf diese Weise können nicht nur 

hegemoniale, sondern auch subalterne gegenhegemoniale Projekte bzw. gegenhegemoniale 

Raumproduktionen „von unten“ analytisch einbezogen werden (Brand 2008, S 183).  

Im historischen Kontext Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wurde für Jessop das mit der 

fordistischen Akkumulation verbundene Staatsprojekt des „Keynesian welfare national state“ 

und seine spezifische räumliche Konfiguration durch ein postfordistisches „Schumpeterian 

workfare post-national regime“ abgelöst, in dem sich verschiedene Tendenzen staatlicher 

Transformation materialisieren: Ein Trend zur De-Nationalsierung, der die räumliche 

Reorganisation nationalstaatlicher Kapazitäten auf anderen Maßstabsebenen beschreibt. Ein 

Trend zur Entstaatlichung, der einen Wandel des gesellschaftlich produzierten Verhältnisses 

von Staat und Gesellschaft bezeichnet, in der staatliche Aufgaben nicht mehr nur zentral von 

staatlichen Apparaten, sondern zunehmend auch unter Mitwirkung „privater Akteure“ (d.h. 

zivilgesellschaftlicher Apparate, die im Sinne Gramscis aber Teil des integralen Staates sind)  

erfüllt werden. Schließlich besteht ein komplexer Trend zur Internationalsierung des Staates, 

einerseits in Form neuer internationaler Staatsapparate bzw. Regime, andererseits in Form einer 

„Interiorisierung“ internationaler Konfigurationen in die nationalstaatlichen Apparate (Jessop 

2001, S 89ff; Jessop 2004, S 64ff). Diese „Interiorisierung“ drückt sich im materiellen Gerüst 

des Staates in einer schon von Poulantzas bemerkten Verschiebung realer Macht zu den 

„ökonomischen Staatsapparaten“ (Finanzministerium, Zentralbanken etc.) aus (Poulantzas 

2002, S 196ff). In diesem Sinne bildet auch die Europäischen Union als vom Nationalstaat 

relativ getrennte Maßstabsebene ein Terrain für räumlich-staatliche Verdichtungsprozesse der 

sich historisch wandelnden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse.  Auf diesem supranationalen 

Terrain von Staatlichkeit, in seinen fragmentierten Apparaten (Kommission, Rat, EuGH, 
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„Comitologie“113 etc.) vollzieht sich im Wesentlichen die Umstrukturierung der fordistischen 

Klassenkompromisse in Richtung eines neuen Blocks an der Macht, dessen hegemoniales 

Projekt auf eine neoliberale, flexible und deregulierte kapitalistische Produktionsweise  

orientiert ist (Röttger 1997, S 191; Holman/van der Pijl 2003, S 74f; Heeg 2008, S 260ff). Diese 

„wettbewerbsstaatliche Integrationsweise“ (Ziltener 1999, S 200ff), die sich in den 

binnenmarktbezogenen Urteilen des EuGH, v.a. in den Fällen Dassonville und Cassis de 

Dijon114, und der de-regulativen und re-regulativen Politik der Kommission materialisiert (ebd. 

S 131ff), wirkt -als  Verdichtung zweiter Ordnung im Sinne Brands- über den so initiierten 

Standortwettbewerb zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten auch konstitutiv für die 

Restrukturierung der nationalen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Eine ähnliche 

Transformation von Staatlichkeit fand auch in der Peripherie statt: Auch hier kam es zu 

Verschiebungen im materiellen Gerüst des Staates und zu einer Aufwertung  der ökonomischen 

Staatsapparate, die in einer selektiven monetaristischen Politik mit starken Kürzungen der 

sozialen Ausgaben resultierte (Heigl 2007b, S 134ff). So wie in Europa konstituierten sich diese 

veränderten Kräfteverhältnisse auch auf neuen suprastaatlichen Terrains im Rahmen neuer 

Integrationsmechanismen, die jedoch -aufgrund ihrer spezifischen Position in der 

internationalen Arbeitsteilung bzw. in der imperialistischen Kette- eine geringere Dichte 

aufweisen als in den europäischen Zentren (ebd. S 137ff). 

 

3.3.4. PERIPHERE VERDICHTUNGEN VON PERIPHEREN 
KRÄFTEVERHÄLTNISSEN? 

Wie bereits im Kapitel zur Internationalisierung erwähnt, verwendet Poulantzas das 

imperialismustheoretische Konzept der „imperialistischen Kette“, um die Zusammenhänge 

einzelner, konkreter Gesellschaftsformationen im Weltmaßstab erklären zu können. Der Begriff 

der imperialistischen Kette  ist analytisch nicht neutral, sondern er transportiert den Gedanken 

der ungleichen Entwicklung, die die kapitalistischen Zentren von den Peripherien trennt. Dabei 

geht Poulantzas -im Unterschied und in kritischer Distanz zur Weltsystemtheorie oder zur 
                                                      
113 Der Begriff „Comitologie“ beschreibt die einflussreiche Arbeit informeller Arbeitsgruppen der europäischen und 
nationalen Bürokratie zur Vorbereitung politischer Initiativen und Entscheidungen (Welstlake 1995 S  338f) 
114 Die Fälle Dassonville (1974) und Cassis de Dijon (1979) bilden die Leitentscheidungen des EuGH hinsichtlich 
seiner zur Interpretation der Warenverkehrsfreiheit im europäischen Binnenmarkt aufgestellten Doktrin des 
Herkunftslandprinzips: Alle in einem Mitgliedsland ordnungsgemäß in Umlauf gebrachten Waren können im 
gesamten Markt in Umlauf gebracht werden. Der niedrigste regulative Standard wird so zur Maßgabe aller anderen 
Mitgliedsländer. In den beiden genannten Fällen wurde dabei das Verbot diskriminierender Beschränkungen im 
Rahmen von Maßnahmen kontingentgleicher Wirkung zu einem allgemeinen Beschränkungsverbot (vorbehaltlich 
bestimmter öffentlicher Interessen, entweder im Sinn des Art. 36 AEUV  [ex-Artikel 30 EGV] oder im Sinn der 
judiziell  entwickelten Kriterien der sogenannten „Cassis-Formel“) ausgedehnt. (Streinz 2008, S 307ff; Borchardt 
2010; S 389ff; Vgl. auch: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0008:DE:HTML 
und  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0120:DE:HTML).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0008:DE:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0120:DE:HTML�
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Staatsableitungsdebatte- nicht von funktionalen strukturellen Zusammenhängen bzw. von 

strukturellen Notwendigkeiten der Kapitalakkumulation aus, in denen sich diese ungleiche 

Entwicklung reproduziert (Heigl 2007, S 274f). Vielmehr läuft sein Argument -gar nicht 

überraschend- auf das Primat der Klassenkämpfe und damit auch auf die Betonung der 

Kontingenz in  der Konstitution der Zentrum-Peripherie-Verhältnisse im Rahmen dieser 

Kämpfe hinaus. Die konkreten Gesellschaftsformen als Orte der Klassenkämpfe rücken so ins 

Zentrum der Theoretisierung von Zentrum und Peripherie. Die entscheidende Frage an 

Poulantzas an dieser Stelle lautet: Gibt es eine Peripherie? Und wenn ja, wie kommt sie 

zustande? Die Antwort, die sich bei  Poulantzas finden lässt, hängt ganz zentral an einem 

wesentlichen Aspekt des Begriffs der Gesellschaftsformation: Alle konkrete 

Gesellschaftsformationen –zentrale wie periphere- verkörpern nicht genau eine einzige 

Produktionsweise, vielmehr existieren in ihnen immer gleichzeitig verschiedene kapitalistische 

wie nicht-kapitalistische Produktionsweisen, allerdings nicht unverbunden nebeneinander, 

sondern in einem Verhältnis der Artikulation (Alnasseri, 2003, S 131). Diese Artikulation ist 

jedoch kein symmetrisches Verhältnis, sondern eines, in der die kapitalistische 

Produktionsweise -relational zu den anderen,  ko-existenten Produktionsweisen- dominant ist.  

Es ist gerade die konkrete Art und Weise, wie sich diese Dominanz der kapitalistischen 

Produktionsweise gegenüber den anderen Produktionsweisen in einer konkreten 

Gesellschaftsformation konfiguriert, die Zentrum und Peripherie –als Knotenpunkte bzw. 

Glieder der imperialistischen Kette- voneinander unterscheidet: „Die imperialistische Kette 

selbst ist gekennzeichnet durch ihre ungleiche Entwicklung [Hervorhebung im Text]. Diese 

Kette spiegelt in jedem Kettenglied in der jeder Gesellschaftsformation eigenen Besonderheit. 

Diese Besonderheit ist abhängig von Formen, die die Dominanz der kapitalistischen 

Produktionsweise über andere Produktionsweisen und -formen in jeder Gesellschaftsformation 

im internationalen Maßstab einnimmt. Tatsächlich bezeugt die Reproduktion der 

kapitalistischen Produktionsweise in ihrer doppelten Tendenz, dass diese nur existieren kann, 

indem sie andere Produktionsweisen und –formen unterwirft und sich deren Elemente 

(Arbeitskraft, Arbeitsmittel) aneignet. In ihrer Reproduktion erzeugt gerade die Verknüpfung 

der kapitalistischen Produktionsweise mit den [Anmerkung des Autors: anderen] 

Produktionsweisen und –formen in Gesellschaftsformationen die ungleiche Entwicklung“ 

(Poulantzas 2001, S 23). Diese Argumentation lehnt sich eng an Marx an, der davon ausging, 

dass historische nicht-kapitalistische Formen der Ausbeutung wie Sklavenarbeit, 

Leibeigenschaft oder Fronarbeit und die ihnen innewohnenden unmittelbaren Zwangselemente 

der Mehrwertaneignung mit der Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise nicht einfach 

aus der Geschichte  verschwinden, sondern weiterhin als unter der Herrschaft bzw. der 

Dominanz des Kapitals artikulierte Produktionsweisen existieren. Diese nicht-kapitalistischen 

Produktionsweisen, die in den vor-kapitalistischen Gesellschaftsformationen dominiert haben, 
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sind auch nicht bloße Residuen oder Restgrößen, sondern sie stellen wesentliche 

Formierungsmomente des Kapitals  in kapitalistisch dominierten Gesellschaftsformationen dar 

(Alnasseri, 2007, S 131 und 149). Auf diesen Punkt weist bereits Marx hin: „Sobald aber 

Völker, deren Produktion sich noch in den niedrigeren Formen der Sklavenarbeit, Fronarbeit 

usw. bewegt, hineingezogen werden in einen durch die kapitalistische Produktionsweise 

beherrschten Weltmarkt, der den Verkauf ihrer Produktion ins Ausland zum vorwiegenden 

Interesse entwickelt , wird den barbarischen Greueln der Sklaverei, Leibeigenschaft usw. der 

zivilisierte Greuel der Überarbeit aufgepfropft. (…)Es galt nicht mehr, eine gewisse Masse 

nützlicher Produkte aus ihm [dem Produzenten in nicht-kapitalistischen Produktionsweisen, 

Anm. d. Verf.] herauszuschlagen. Es galt nun der Produktion des Mehrwerts selbst“ (MEW 23, 

S 250). Die Artikulation nicht-kapitalistischer Produktionsweisen mit der dominierenden 

kapitalistischen führt also nicht zur Elimination erstgenannter, sondern diese werden neu 

angeordnet und bilden mit der kapitalistischen Produktionsweise ein komplexes, 

widersprüchliches Ganzes bzw. ein gesellschaftliches Verhältnis (Alnasseri 2003, S 146)115. Die 

Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise äußert sich in konkreten Momenten der 

„Bewahrung“ und „Auflösung“ der nicht-kapitalistischen Produktionsweisen, die im Rahmen 

der konkreten Klassenkämpfe transformiert werden und in dieser transformierten Form 

weiterexistieren (Poulantzas 2001, S 23). Gerade weil die konkreten und kontingenten 

Klassenkämpfe –und man muss hinzufügen: Auch die anderen gesellschaftlichen  

Machtverhältnisse etwa hinsichtlich einer geschlechterspezifischen oder rassistischen 

Diskriminierung- diese Auflösungs- und Bewahrungseffekte hervorrufen und gestalten, ist das 

Verhältnis zwischen der dominierenden kapitalistischen Produktionsweise und den nicht-

kapitalistischen Produktionsweisen immer tendenziell. Dies impliziert auch die Möglichkeit von 

Gegentendenzen, durch die die kapitalistische Produktion teilweise -etwa in Form einer 

Dekommodifizierung- wieder an Terrain verlieren kann (Alnasseri 2003, S 146f). Aus diesem 

Grund ist es auch wichtig, vor allem hinsichtlich der peripheren Gesellschaftsformationen die 

im historischen Teil dieser Arbeit herausgearbeiteten kolonialen und imperialistischen 

Verhältnisse und die darin angelegten unmittelbaren Zwangsverhältnisse in der Produktion von 

Mehrwert nicht aus den Augen zu verlieren, weil sie –wenn auch in neuarrangierter Form- auch 

in aktuellen Gesellschaftsformationen präsent sind.  

Poulantzas kommt so über den Begriff der Gesellschaftsformation als Ort der Klassenkämpfe 

und den Begriff der imperialistischen Kette, die durch die Kräfteverhältnisse innerhalb ihrer 

Glieder (der Gesellschaftsformationen) bestimmt wird, zu einem differenzierten Begriff der 

Abhängigkeit, der dem von Cardoso und Faletto sehr ähnlich ist und seine Begründung im 

                                                      
115 In diesem Sinn ist der Begriff der Gesellschaftsformation kein „reiner“ Begriff, weil er gerade nicht von den 
konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen abstrahiert, sondern notwendigerweise „trübe“. Gerade dieser Umstand 
macht ihn jedoch nicht schwach, sondern stark (Alnasseri 2003, S 133). 
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Inneren der Gesellschaftsformationen, in ihren Kräfteverhältnissen, findet 116 : „Eine 

Gesellschaftsformation ist beherrscht und abhängig, wenn die Gliederung ihrer eigenen 

ökonomischen, politischen und ideologischen Struktur konstitutive und asymmetrische 

Beziehungen mit einer oder mehreren Gesellschaftsformationen ausdrückt, die in Bezug auf 

erstere eine Machtposition innehaben. Die Organisierung der Klassenverhältnisse und 

Staatsapparate in der abhängigen und beherrschten Gesellschaftsformation reproduziert in sich 

die Struktur des Herrschaftsverhältnisses und drückt so auf spezifische Weise die 

Herrschaftsformen aus, die die Klasse (oder die Klassen) an der Macht in der (oder den) 

herrschenden Gesellschaftsformation(en) charakterisieren“ (Poulantzas 2001, S 24). 

Ausbeutung in den Peripherien findet in diesem Sinn also immer verdoppelt statt, als 

Ausbeutung durch den peripheren Block an der Macht, der durch die Einlagerung zentraler 

Kapitalinteressen immer auch die Ausbeutung durch den Block an der  Macht in den Zentren 

mit-organisiert. Die jeweils unterschiedlichen konkreten Formen dieser Abhängigkeit 

resultieren aus den spezifischen internen Kräfteverhältnissen der abhängigen 

Gesellschaftsformationen. Anders als die Dependenztheorie, die in der Regel -mit einigen 

markanten Ausnahmen, wie beispielsweise Cardoso und Faletto- von einem analytischen 

Vorrang externer Faktoren zur Erklärung dieser Abhängigkeit im Rahmen eines funktional (d.h. 

entlang notwendiger bzw. gesetzmäßiger funktionaler Zusammenhänge zwischen der 

Kapitalakkumulation in Zentren und Peripherie) reproduzierten Zentrum-Peripherie-Modells 

ausgeht, reißt Poulantzas diese Dichotomie zwischen externen und internen Faktoren ein117. 

Weil externe Faktoren nicht als solche wirken, sondern sich innerhalb der Kräfteverhältnisse der 

abhängigen Gesellschaft reproduzieren, kann in diesem Sinn von einem Primat der internen 

Faktoren gesprochen werden: „Ein für allemal muß mit der mechanistischen und 

gewissermaßen topologischen (wenn nicht gar ‚geographischen‘) Auffassung des Verhältnisses 

von internen Faktoren  und externen Faktoren gebrochen werden. In der gegenwärtigen Phase 

des Imperialismus gibt es, streng genommen, nicht auf der einen Seite die externen Faktoren, 

die lediglich von „außen“ wirken, und auf der anderen Seite die in ihrem eigenen Raum 

                                                      
116 Die Ähnlichkeit zu Cardosos und Falettos Verständnis der Abhängigkeit ist so evident, dass man die beiden für 
sich selbst sprechen lassen kann: „Externe Herrschaft in Situationen  nationaler Abhängigkeit (im Gegensatz zu rein 
kolonialen Situationen, in denen die Unterdrückung durch ausländische Agenten eine direkte ist) enthält die 
Möglichkeit der Internalisierung externer Interessen. (…) Was wir bekräftigen, ist (…) dies: daß das System der 
Herrschaft als interne Kraft wiederkehrt, und zwar in Form der lokalen Praktiken sozialer Gruppen und Klassen, die 
ausländische Interessen durchzusetzen versuchen –freilich nicht einfach deshalb, weil es sich um ausländische 
Interessen handelt, sondern deshalb, weil die ausländischen Interessen sich mit den Wertvorstellungen und Interessen 
decken können, die diese lokale Gruppen als ihre eigenen ausgeben“ (Cardoso/Faletto, 1976, S 218) 
117 Eine beispielhafte Definition der in der Dependenztheorie verbreiteten Auffassung von Abhängigkeit liefert  dos 
Santos: „Unter Abhängigkeit verstehen wir eine Situation, in der die Wirtschaft bestimmter Länder bedingt ist durch 
die Entwicklung und Expansion der Wirtschaft eines anderen Landes, der sie unterworfen ist“ (dos Santos, 1973, S 
243). Daher „müssen wir die Theorie von den Gesetzen der inneren Entwicklung derjenigen Länder erarbeiten, die 
das Objekt der Expansion sind und die von den imperialistischen Zentren beherrscht werden [Hervorhebung im 
Text]“ (ebd. S 244). Die peripheren Gesellschaften werden hier zu reinen Objekten der imperialistischen Expansion, 
die nach festgelegten „Gesetzen“ verläuft,  ohne die Rolle peripherer kapitalistischer Staatlichkeit und der darin 
eingeschriebenen Kräfteverhältnisse für die Reproduktion dieser Abhängigkeitsbeziehungen zu thematisieren.  
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„isolierten“ internen Faktoren. Das Postulat vom Primat der internen Faktoren bedeutet, daß die 

jedem Land von „außen“ gesetzten Koordinaten der imperialistischen Kette –weltumspannendes 

Kräfteverhältnis, Rolle dieser oder jener Großmacht usw. –auf diese Länder nur kraft ihrer 

Interiorisierung wirken [Hervorhebungen im Text]“ (Poulantzas 1977, S 20).  

Aus diesen Gründen ist es daher notwendig, trotz der Rede von der Ausdifferenzierung bzw. 

Auflösung der Peripherien am Begriff der Peripherie selbst festzuhalten, weil es spezifische 
periphere Kräfteverhältnisse gibt, in denen sich eine Artikulation der kapitalistischen mit nicht-

kapitalistischen Produktionsverhältnissen in Abhängigkeit zu den Kräfteverhältnissen der 

Zentren bildet. Diese Abhängigkeit erschließt sich analytisch durch den Begriff der 

imperialistischen Kette und der darin implizierten Berücksichtigung der ungleichen 

Entwicklung zwischen einzelnen Gesellschaftsformationen. Es kann aber, im Kontrast und 

Gegensatz zu einer peripheriebezogenen  Linie der Staatsableitungsdebatte (verknüpft mit den 

Namen Evers, Simonis u.a.) keine allgemeine Theorie des peripheren Staates mit allgemeinen, 

von den spezifischen Gesellschaftsformen abstrahierten transhistorischen, ewiggültigen 

Merkmalen geben, genauso wenig wie es eine allgemeine Theorie des kapitalistischen Staates 

insgesamt geben kann (Heigl 2007, S 274f). Evers versucht beispielsweise im Rahmen einer 

Theorie des bürgerlichen Staats, ausgehend von den allgemeinen Bewegungsgesetzen des 

Kapitals, eine grundlegende Form kapitalistischer Staatlichkeit zu formulieren, die er dann auf 

die besonderen Bedingungen der peripheren Gesellschaften anwendet und so ihre generellen 

qualitativen Spezifika bzw. Strukturmerkmale herausarbeitet (Evers 1977, S 40ff; Vgl. 

Tetzlaff/Töpper 1981, S 72f) 118 . Insbesondere das zur Charakterisierung der Peripherie  

herangezogene Strukturmerkmal der „strukturellen Heterogenität“, das das Nebeneinander von 

verschiedenen Produktionsweisen in der Peripherie als eine „differentia specifica“ festschreibt, 

kann im Lichte der Argumentation von Poulantzas als Simplifizierung entlarvt werden. In allen 

Gesellschaftsformationen, auch in denen der Zentren, sind kapitalistische und nicht-

kapitalistische Produktionsweisen miteinander verknüpft. Was sie unterscheidet ist nur die 

spezifische Art der Verknüpfung und die spezifische Art der Dominanz der kapitalistischen  
                                                      
118 Evers geht davon aus, dass die Bewegungsgesetze der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft sich in der 
Peripherie nicht in reiner, sondern in gebrochener Form manifestieren. Diese Modifikationen des Wertgesetzes lassen 
sich aufgrund gemeinsamer, „verallgemeinerbarer historischer Besonderheiten“ aller Länder der Peripherie zu einer 
Theorie des peripheren Staates zusammenfassen, die Evers als historisch-genetische Analyse auf dem „höchsten Grad 
der Abstraktion“ definiert (Evers 1977, S 41). Der „Ort“ der Theorie des peripheren Staates sei daher nur auf der 
allgemeinsten Ebene der Konstitutionsbedingungen bürgerlicher Staatlichkeit in peripheren Gesellschaften möglich, 
als Durchschnittsbetrachtung der gemeinsamen historischen „Negativ-Bestimmungen“, die die reine Entfaltung des 
Wertgesetzes in der Peripherie behindern (ebd. S 76f). Evers lehnt ausdrücklich den Ansatz von Poulantzas ab, weil 
diesem die logisch-genetische Grundlegung fehle (ebd. S 51, Fußnote 60). So verzichtet er auch auf den bei 
Poulantzas so zentralen Aspekt der Klassenkämpfe, aus denen sich die Verdichtung der Staatlichkeit erklärt. Daher 
verfügt er letztlich über keinen theoretischen Begriff, um das Historisch-Konkrete analytisch einbeziehen zu können. 
Der Ort der Theorie bei Poulantzas sind im Gegensatz dazu die konkreten Gesellschaftsformationen selbst. Die darin 
tobenden Klassenkämpfe sind der „Motor der Geschichte“ (Poulantzas 1979, S 23) Durch den damit hergestellten 
Bezug auf die konkreten Kämpfe peripherer Gesellschaften lassen sich sowohl tendenzielle Gemeinsamkeiten als 
auch tendenzielle Differenzen der Peripherie in den Blick nehmen, ohne diese auf einer abstrakten theoretischen 
Ebene zu hypostasieren. 
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Produktionsweise in dieser Verknüpfung. Auch ein zweites, von Evers herausgearbeitetes 

Strukturmerkmal des peripheren Staates ist zu undifferenziert (Becker 2008, S 11): Die 

Extraversion, d.h. die Orientierung der peripheren Ökonomie auf den Weltmarkt, resultiert für 

Evers  aus der Tatsache, dass sich der Raum der Akkumulation und das politische Territorium 

anders als im entwickelten bürgerlichen Staat nicht decken, weshalb in der Peripherie externe 

Interessen die dominante  Fraktion der herrschenden Klasse bilden. Dies vernachlässigt nicht 

nur die mögliche Differenz zwischen einer aktiven, exportbezogenen Extraversion und einer 

passiven importbezogenen (ebd.); In Anlehnung an Poulantzas lässt sich darüber hinaus 

dagegenhalten, dass gerade auch in den Zentren die Akkumulation des Kapitals tendenziell über 

die Grenzen des Nationalstaates hinausweist. Dies ist für Poulantzas gerade die -in 

Klassenverhältnissen konstituierte- Ursache der Expansion der zentralen Akkumulation in die 

Peripherien. Einen peripheren Staat sui generis, wie ihn sich Evers vorstellt, gibt es in diesem 

Sinn also nicht, lediglich einen den spezifischen peripheren Klassenverhältnissen geschuldeten 

kapitalistischen Staat, der sich nicht grundsätzlich von dem der Zentren unterscheidet, sondern 

nur hinsichtlich einer anderen, konkreten spezifisch-historischen Form der Verdichtung der 

Kräfteverhältnisse.  

Eine analoge Kritik aus der Perspektive einer poulantzianischen Staatstheorie lässt sich auch an 

die Adresse des mainstreams der Dependenztheorie richten, in deren Konzeption der periphere 

Staat von äußeren Interessen der Zentren penetriert bzw. gekapert ist, dessen funktional 

determiniertes  Ziel in sämtlichen peripheren Gesellschaften in der Aufrechterhaltung der 

abhängigen Weltmarktintegration besteht (Heigl 2007, S 274)119. Es ist also zusammenfassend 

keine Diskussion einer essentialistisch festgeschriebenen „ewigen“ Peripherie möglich, sondern 

nur eine Diskussion konkreter  peripherer Gesellschaftsformationen, die spezifische historische 

Besonderheiten innerhalb ihrer Kräfteverhältnisse und staatlichen Verdichtungsprozesse 

aufweisen und die –über jeweils spezifische Artikulationsverhältnisse kapitalistischer und nicht-

kapitalistischer Produktionsweisen- gewisse Differenzen aufweisen, Differenzen, die im Sinne 

verschiedener Tendenzen von Auflösungs- und Bewahrungsmomenten in verschiedenen 

peripheren Gesellschaftsformationen in bestimmten historischen Phasen unterschiedlich groß 

sind. Die Tatsache, dass die Auflösungsmomente aktuell zunehmen, muss nicht bedeuten, dass 

dies immer so bleibt oder unumkehrbar ist, denn diese Tendenzen sind historisch veränderbar. 

                                                      
119 Zur Ehrenrettung der Dependenztheorie muss jedoch hinzugefügt werden, dass sie sich vor allem als Kritik an der 
nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit bestimmenden Modernisierungstheorie artikulierte, die die Ursache der 
Unterentwicklung in den inneren Defiziten, der mangelnden Modernisierung und der historischen Rückständigkeit 
der Entwicklungsländer und ihrer Gesellschaften selbst verortete, ohne einen Bezug zu der Entwicklung in den 
Zentren herzustellen. Es ist das unbestrittene Verdienst der Dependenztheorie, den Zusammenhang von Zentren und 
Peripherien als ungleiche Teile einer auf den Weltmaßstab ausgedehnten kapitalistischen Vergesellschaftung zu 
denken, auch wenn der strukturelle Funktionalismus, der diesem Zusammenhang oft unterstellt wird, zurückgewiesen 
werden muss. So dient die Dependenztheorie nach wie vor als kritische Folie gegenüber Theoremen, die 
Zusammenhänge internationaler Arbeitsteilung negieren wollen, wie etwa die These der „failed states“ (Heigl 2007, 
S 276f). 
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Wenn man also von einem peripheren Staat bzw. von einem „Typ von Abhängigkeitsstaat“ 

spricht (Poulantzas 1977, S20), der gemeinsame Züge aufweist, kann dies nicht auf einer 

theoretischen Ebene geschehen, die sich von der Analyse der konkreten historischen Gestalt 

dieser Gesellschaftsformationen, Kräfteverhältnisse und staatlichen Verdichtungen isoliert. Die 

konkrete Differenz ist im Begriff der peripheren Gesellschafsformation bzw. im Begriff des 

peripheren Staats immer präsent. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass man mit den Erkenntnissen der hier kritisierten  

Dependenztheorie (bzw. ihrer Hauptlinie) radikal und rigoros brechen muss. Vielmehr gestatten 

diese Erkenntnisse durchaus Anknüpfungspunkte. Sie müssen jedoch reformuliert werden, weil 

das konstituierende Moment der Abhängigkeit  in den gesellschaftlichen Kämpfen konkreter 

Gesellschaftsformationen liegt und damit auch die Möglichkeit einer differentiellen, 

kontingenten Entwicklung innerhalb dieser einzelnen peripheren Gesellschaftsformationen 

einschließt. Die gesellschaftlichen Kämpfe sind es, die analytisch die entscheidende Rolle 

spielen. Die herrschende Linie der  Dependenztheorie muss also aus ihrem Funktionalismus 

herausgeholt werden und ihre Erkenntnisse in die analytische Perspektive auf konkrete 

Klassenkämpfe und Kräfteverhältnisse eingebettet  werden, um so die notwendigen 

Differenzierungen berücksichtigen und den notwendigen Bruch mit  strukturalistisch-

funktionalistischen  Pauschalierungen vollziehen zu können120. Ein Beispiel für einen solchen  

produktiven Anschluss bietet Marini: Er geht davon aus, dass die Eingliederung Lateinamerikas 

in die Weltwirtschaft als Exporteur billiger Lebensmittel eine funktionelle Notwendigkeit für 

die Verlagerung von der absoluten Mehrwertproduktion zur relativen Mehrwertproduktion in 

den kapitalistischen Zentren bildete (Marini, 1974, S 104ff). Die Ausbeutung des relativen 

Mehrwerts121 hängt nicht unmittelbar von der wachsenden Produktivität in der Produktion ab, 

sondern vom Verhältnis zwischen der Mehrarbeit (die den Mehrwert schafft) und  der für die 

Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Arbeit. Wenn die zur Reproduktion der Arbeitskraft 

benötigten Güter, vor allem Lebensmittel, billig sind, weil sie billig aus der Peripherie 

importiert werden, sinkt das Maß der notwendigen Arbeit und macht die Ausbeutung von 

relativen Mehrwert möglich. Die Wertverluste, die durch den ungleichen Tausch zwischen 

Peripherie und Zentren (billige Lebensmittel gegen teure Konsum- bzw. Investitionsgüter) 

historisch etabliert wurden, versuchten die Peripherien ihrerseits durch eine verstärkte 

Ausbeutung der Arbeit und eine Steigerung des absoluten Mehrwerts auszugleichen (ebd. S 
                                                      
120 Die Ausblendung des Aspekts des Klassenkampfes erfolgt bei vielen Dependenztheoretikern in der Regel implizit, 
durch eine enge Argumentation entlang ökonomischer Bewegungsgesetze. Fallweise wird sie jedoch aus explizit 
thematisiert, wie etwa bei Braun, ohne die daraus resultierende methodische Problematik zu erkennen (Braun 1974, S 
137) 
121 Der relative Mehrwert treibt für Marx die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital voran, weil er nicht 
bloß aus einer quantitativen Verlängerung des Arbeitstages resultiert (absoluter Mehrwert), sondern aus der 
Revolutionierung des Arbeitsprozesses. Die Mehrarbeitszeit erhöht sich hier durch die Verkürzung der notwendigen 
Arbeitszeit (also jenes Teils eines durchschnittlichen Arbeitstages, der als Äquivalent für den Lohn und damit für die 
Reproduktion der Arbeitskraft geleistet wird)(MEW 23, S 324).  
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113ff). Durch diese Überausbeutung der peripheren ArbeiterInnen konnte sich in den 

Peripherien nicht dasselbe Muster der kapitalistischen Akkumulation wie in den Zentren bilden, 

wo der stabile Konsum der ArbeiterInnen einen entscheidenden Faktor für die Realisierung des 

produzierten (relativen) Mehrwerts in der Zirkulationssphäre darstellt. In der 

lateinamerikanischen Peripherie hingegen sind Produktion und Zirkulation zerrissen (ebd. S 

121ff): Weil der Mehrwert der lateinamerikanischen Güter außerhalb in den 

Zirkulationssphären der Zentren realisiert wird (durch den Konsum billiger Lebensmittel seitens 

der ArbeiterInnen der Zentren bzw. durch die Verarbeitung billiger Rohstoffe seitens des 

Kapitals der Zentren) spielte der Konsum der lateinamerikanischen ArbeiterInnen für die 

Realisierung des Mehrwerts der lateinamerikanischen Kapitalisten keine Rolle; Sie werden 

daher so weit wie möglich ausgebeutet. Diese Überausbeutung und die damit verbundene 

Beschränkung des Binnenmarkts verhindert für Marini eine erfolgreiche Industrialisierung der 

Peripherie nach dem Muster der kapitalistischen Zentren. Die peripheren 

Industrialisierungsprojekte können ihren Mehrwert nicht im eigenen Binnenmarkt realisieren, 

sondern sind auf externe Märkte angewiesen122.  

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Amin, der seine Analyse der Unterschiede 

peripherer und zentraler Gesellschaften aus den Marxschen Reproduktionsschemata ableitet. In 

den autozentrierten Systemen der kapitalistischen Zentren bestehe eine „objektive, 

fundamentale Beziehung“ (Amin, 1974, S 73) zwischen der Erzeugung der Kapitalgüter in 

Abteilung I der Reproduktionsschemata und der Erzeugung von Massenkonsumgütern in 

Abteilung II, weil eine  ausreichend hohe Konsumnachfrage seitens der ArbeiterInnen existiert 

und so der in der Kapitalakkumulation angelegte Widerspruch zwischen Produktionskapazität 

und Konsumkapazität stabilisiert werden kann. Der durch stabile und hohe Löhne garantierte 

Massenkonsum bildet hier die Grundlage für weiteres Wachstum in der Produktion123. Die 

Grundverbindung in den Peripherien ist hingegen eine andere, nämlich die einer abhängige 

Reproduktion: „Unter dem Druck des Zentrums“ (ebd. S 76), dessen Kapital nach neuen 

Verwertungsmöglichkeiten suchte, bildete sich hier (in Abteilung I) ein Exportsektor heraus, der 

für die Märkte der Zentren produzierte, während in Abteilung II die Produktion von 

Luxusgütern für den Konsum der zahlenmäßig kleinen privilegierten Ober- und Mittelschichten 

vorherrschte. Die periphere Gesellschaft wurde dieser ökonomischen Funktion unterworfen: 

Ihre Aufgabe bestand darin, den Exportsektor mit billigen Arbeitskräften zu versorgen, der 
                                                      
122  Marini bezeichnet die daraus resultierende Strategie einzelner Entwicklungsländer, die Märkte anderer 
Entwicklungsländer mit ihren industriellen  Waren zu versorgen als Subimperialismus (Marini, 1974, S 135). Er kann 
jedoch nicht erklären, warum sich dieser Subimperialismus auf ganz bestimmte periphere Länder konzentriert. Dazu 
fehlt ihm meines Erachtens gerade der Bezug auf die konkreten Kräfteverhältnisse einzelner 
Gesellschaftsformationen. 
123 Amin bezieht sich hier ganz offensichtlich auf eine bestimmte Phase der Akkumulation in den Zentren, die von 
der Regulationstheorie als Fordismus bezeichnet wird. Es muss jedoch angemerkt werden, dass auch die 
Kapitalakkumulation in den Zentren sowohl vor als auch nach dieser „goldenen Zeit“ (ab der Krise der 1970er Jahre) 
keineswegs so stabil war, wie es hier unterstellt wird. 
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Arbeitslohn wurde soweit gedrückt, wie die ökonomischen und politischen Bedingungen dies 

zuließen124. Diese spezifische Verknüpfung von Exportsektor und Luxuskonsum etabliert das 

Phänomen der Marginalisierung der Massen in der Peripherie (ebd. S 79).  

Beide Konzepte –das von Marini und das von Amin-  beschreiben einige für die Analyse der 

peripheren Gesellschaften und ihrer staatlichen Verdichtungen wichtige Zusammenhänge, 

jedoch kranken sie beide an dem Umstand, dass sie diese Zusammenhänge funktionalistisch 

festschreiben, als „Modell der Reproduktion seiner sozialen und ökonomischen 

Funktionsbedingungen“(ebd. S 80). Aufgrund dieses Irrtums kommt etwa Amin zu dem 

Schluss, dass die Entwicklung eines proletarischen Klassenbewusstseins in der Peripherie 

objektiv unmöglich und ausgeschlossen sei (ebd. S 95). Genauso verkürzend argumentiert 

André Gunder Frank, für den die „Lumpenbougeoisie“ der Peripherie nur eine 

„Lumpenentwicklung“ hervorbringen kann (Becker 2010, S 140)125. Es ist daher notwendig, 

diese Zusammenhänge in peripheren Gesellschaften an ihr tatsächliches Konstituens, die 

Klassenkämpfe und die (nicht bloß auf Klassenverhältnisse reduzierbaren) Kräfteverhältnisse 

analytisch rück zu koppeln. Die Zusammenhänge, die für viele Dependenztheoretiker funktional 

sind, müssen tatsächlich erst im Rahmen von Klassenkämpfen und spezifischen 

Kräfteverhältnissen durchgesetzt und etabliert werden, ihre Existenz ist genauso prekär, 

widersprüchlich und veränderbar wie die Kräfteverhältnisse selbst, die sie konstituieren. In der 

folgenden abschließenden Passage dieses Kapitels soll vor allem unter Bezug auf die Arbeiten 

Joachim Beckers ein Versuch der klassenanalytischen Einbettung der dependenztheoretischen 

Erkenntnisse unternommen werden. In Anlehnung an die Diskussion der Dependenztheorie und 

der peripheren Linie der Staatsableitung arbeitet Becker drei zentrale, für die Peripherien 

kennzeichnende gemeinsame Zusammenhänge heraus (Becker 2008, S 12ff; Becker 2009, S 

138ff). Diese Zusammenhänge präsentierend, werde ich  gleichzeitig  versuchen, ihre 

konstitutiven Grundlagen in den Kräfteverhältnissen peripherer Gesellschaften darzustellen. 

 Erstens kennzeichnen sich Peripherien in der Regel durch eine Extraversion des Handels, das 

heißt durch die  Ausrichtung eines starken Exportsektors auf den Weltmarkt (Becker 2008, S 

13ff). Das primäre Feld der Akkumulation dieses Sektors und der Kapitalfraktionen, die ihn 

etablieren, bilden Rohstoffe und andere Primärgüter. Der Investitionsgütersektor ist hingegen 

meistens unterentwickelt, diese Güter müssen also importiert werden. Dies und die 

schwankenden Exporterlöse führen häufig zu Handelsbilanzdefiziten und zu einer 

Verschuldung. Darüber hinaus existiert eine starke Einlagerung internationalen Kapitals in die 

                                                      
124 Hier blitzt der Aspekt des Klassenkampfes kurz auf, wenn auch bloß als passive, beschränkende Variable und 
nicht als konstituierendes Moment. 
125 Die Kritik aus der Sicht von Poulantzas würde sich hier darauf richten, dass die Gesellschaft und der Staat nicht 
bloß das Ergebnis der Interessen einer einheitlichen herrschenden Klasse, sondern ein fragmentiertes Kräfteverhältnis 
sind. 
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nationalen Gesellschaftsformationen, in der Regel in Schlüsselsektoren der Ökonomie. Die 

staatliche Steuerpolitik, als ein konkretes Resultat der in peripheren Staatsformen verdichteten 

Kräfteverhältnisse, weist häufig nur eine geringe Besteuerung der internen wirtschaftlichen 

Aktivitäten auf; Periphere staatliche Fiskalpolitiken verzichten oft auf eine Besteuerung der 

marginalisierten, peripher integrierten Massen, deren Interessen sich kaum in 

Oppositionszentren staatlich verdichten können. Diese Politik ist klassenanalytisch das Resultat 

der relativ starken Präsenz  einer relativ mächtigen Kompradorenbourgeosisie -vor allem 

Finanzkapital und Handelskapital-  im Rahmen der Verdichtung der Kräfteverhältnisse in den 

staatlichen Apparaten. Die Persistenz einer solchen Klassenfraktion kann nicht ohne einen 

Bezug auf die spezifische Kolonialgeschichte der lateinamerikanischen Staaten und auf die 

spezifischen Umstände ihrer Unabhängigkeitskriege erklärt werden. Es waren die 

Kompradoren, die „criollos“, die in der historischen Situation des Bruchs mit dem Kolonialpakt 

im 19. Jahrhundert als hegemonial führende Klasse ihre partikularen Interessen –die 

Entkoppelung ihrer Exportwirtschaft vom Monopol der kolonialen Metropolen- 

verallgemeinern konnten. Die bürgerlichen  Republiken 126  waren ihr hegemoniales 

Staatsprojekt, in dem sich diese Universalisierung –auch im Rahmen von selektiven 

Kompromissen und Allianzen, z.B. mit den quasi-feudalen Grundbesitzern-  materialisieren 

konnte.   

Zweitens weist die Peripherie eine stärkere Tendenz (keine funktionalistische Determination) 

zur strukturellen Heterogenität auf. Die „Internationalisierung der externen Interessen“ 

(Cardoso/Falettto, 1976, S 218) bzw. die „induzierte und interiorisierte Reproduktion“ 

(Poulantzas 2001, S 27f) des ausländischen Kapitals in der Peripherie bedeutet, dass diese 

Interessen innerhalb der peripheren Kräfteverhältnisse präsent sind und verdichtet werden. Sie 

sind Teil nationaler (herrschender) Klassenverhältnisse und nationaler Blöcke an der Macht, 

etwa in Form von spezifischen Bündnissen oder spezifischen Konflikten, ihre Interessen werden 

vom peripheren Staat mit organisiert und wahrgenommen.  Anders als in den Zentren, wo die 

dominante kapitalistische Produktionsweise sich stärker gegenüber den nicht-kapitalistischen 

Produktionsweisen durchsetzen konnte und die Auflösungswirkungen in der Artikulation der 

nicht-kapitalistischen Produktionsweisen mit den kapitalistischen Produktionsweisen 

überwiegen, sind in den Peripherien die Bewahrungsmomente der nicht-kapitalistischen 

Produktionsweisen in der Artikulation mit der dominanten kapitalistischen Produktionsweise 

aufgrund der selektiven und sektoriellen Einlagerung internationaler Kapitalinteressen 

vergleichsweise größer (Poulantzas 2001, S 27). Dies drückt sich in einem stärker durch nicht-
                                                      
126 Dieser Prozess konnte trotzdem spezifisch unterschiedliche Verlaufsformen in einzelnen Gesellschaftsformen 
annehmen. Dies zeigt das Beispiel Brasilien, wo sich Dom Pedro, Spross der portugiesischen Königsdynastie, an die 
Spitze der Unabhängigkeitsbewegung der criollos  stellte und im mythisch verklärten „Grito de Iperanga“ 
(„Independência ou Morte“: Unabhängigkeit oder Tod) die Unabhängigkeit ausrief. Der neue unabhängige Staat 
erhielt –unter der Hegemonie der Kompradoren-die Form einer Monarchie (Bernecker 2000, S 132ff). 
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kapitalistische Produktionsweisen „getrübten“ peripheren Klassenverhältnis aus, sowohl 

hinsichtlich der herrschenden als auch der beherrschten Klassen. Die Elemente der nicht-

kapitalistischen Produktionsweisen verschwinden weder in Zentren noch in Peripherien, doch 

sind sie in peripheren Gesellschaften tendenziell noch präsenter und erhalten durch ihre 

Artikulation mit bzw. in der „Aufpfropfung“ der kapitalistischen Produktionsweise eine neue 

Bedeutung (Becker 2008, S 16f; Quijano 1974, S 300ff). Konkret bilden sich hybride 

Mischformen in den Klassenverhältnissen, wo neben der Lohnarbeit auch eine 

landwirtschaftliche Subsistenzproduktion 127  existiert, transformierte Elemente der 

Kolonialwirtschaft wie die „inquilinaje“ 128  in Chile oder auch moderne Formen der 

Sklavenarbeit bzw. Schuldknechtschaft wie etwa in den Zuckerrohrfeldern Brasiliens129. Diese 

nicht-kapitalistischen Produktionsweisen werden jedoch ab Mitte des 20.Jahrhunderts 

zunehmend an die Randzonen der Gesellschaft gedrängt, während sich die kapitalistische 

Produktionsweise und ihre herrschenden Klassenfraktionen durchsetzen. Doch nicht nur die 

Bewahrungsmomente, auch die Auflösungsmomente der nicht-kapitalistischen 

Produktionsweisen in den Peripherien tragen zu der Hybridität der Klassenverhältnisse bei. Die 

                                                      
127  Dieser Begriff der Subsistenzlandwirtschaft wirft das komplizierte Problem auf, wo die Landwirte 
klassentheoretisch zu verorten sind. Sie haben alle mehr oder weniger Zugang zum Produktionsmittel des Bodens, 
wie dieser Zugang gesellschaftlich geformt ist, unterliegt grundsätzlich historischen Veränderungen. Im Zuge der 
kapitalistischen Industrialisierung wurde und wird die auf die Selbstversorgung orientierte bäuerliche Haus- bzw. 
Subsistenzwirtschaft tendenziell (!) aufgelöst und in die kapitalistischen Produktionsweise integriert, sie existiert nur 
mehr –in den Zentren stärker als in den Peripherien- als peripheres Moment der Produktion (Siebels/Lenke 1975, S 
340ff). Landwirtschaft und Industrie geraten aufgrund kapitalistischer Akkumulationsstrategien in ein wechselseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis, erstere ist zur Steigerung ihrer Produktivität auf industrielle „Vorleistungen“ und Güter 
angewiesen (Traktoren, Futtermittel, Bewässerungsanlagen), letztere benötigt die Landwirtschaft als Feld für ihre 
Akkumulation und ihre Profitabschöpfung (ebd. S 344). Diese Verflechtung führt häufig –im Rahmen von 
Klassenkämpfen zwischen Kapital und Arbeit und zwischen den einzelnen Kapitalien selbst im Rahmen ihrer 
kapitalistischen Konkurrenz- zum Entstehen von agro-industriellen Komplexen, in denen das Produktionsmittel des 
Bodens mit anderen Produktionsmitteln zusammengeführt wird. Die Arten des Zugangs zum Produktionsmittel 
Boden– Agro-industrieller Komplex, Großeigentum, Kleineigentum, Pacht, Vertragsbauerntum etc.- sind aufgrund 
dieser Wandlungsprozesse so verschieden, dass man hier notwendigerweise differenzieren muss (Becker 2011, S 
161), und zwar –mit Poulantzas- gemäß dem ökonomischen Eigentum: Diejenigen die das Produktionsmittel Land 
tatsächlich kontrollieren und in der Regel auf ländliche Lohnarbeit zur Bewirtschaftung zurückgreifen sind Teil einer 
spezifischen herrschenden kapitalistischen Klassenfraktion, andere, denen es an dieser Kontrolle mangelt (etwa 
verschuldete Vertragsbauern) sind Teil der Beherrschten. Agrarkapitalisten im engeren Sinn organisieren die Nutzung 
des Landes selbst durch die Ausbeutung ländlicher Arbeitskraft, Agrarrentiers leben von der Verpachtung ihres 
Bodens an andere und der daraus resultierenden Grundrente. Neben den Klassenverhältnissen der kapitalistischen 
Produktionsweise existierte bis ins 20. Jahrhundert noch einen semi-feudale Landherrschaft, die sogenannten 
„gamonales“. Dies waren Grundbesitzer, die nicht in der Lage waren, kapitalistische Produktionsweisen einzuführen, 
entweder aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Schwäche oder aufgrund des Widerstands der indigenen 
Arbeitskraft, die sie in Form von Arbeitsdiensten zur Mehrwertbildung heranzogen (Bollinger 1977, S 41f). 
Spätestens mit der Modernisierung der lateinamerikanischen Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wird diese 
gesellschaftliche Fraktion sowohl ökonomisch als auch politisch marginalisiert. Subsistenzbauern wirtschaften 
ebenfalls in nicht-kapitalistischen Produktionsweisen (ohne von den Produktionsmitteln getrennt zu sein), teilweise in 
Beziehung zu den Hacienda-Systemen der „gamonales“ (bis zu deren Auflösung), und werden von den herrschenden 
kapitalistischen Fraktionen im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Hegemonie dominiert, sind daher auch Teil der 
Beherrschten. Formen der Subsistenzbauernschaft existieren noch heute, vor allem in den Andenregionen. 
128 Dieser Begriff bezeichnet ein System (post-)kolonialer Pachtlandwirtschaft mit gewissen Zwangselementen. 
129 Eindringlich beschreibt dies für die historische Phase nach dem Ersten Weltkrieg vor allem José Carlos Mariátegui 
hinsichtlich der Ausbeutung der indigenen Arbeitskraft durch die Großgrundbesitzer: „A regime of feudal or 
semifeudal labor in agriculture remains to this day. In the sierra haciendas, wage labor, when it exists, is so incipient 
and deformed that the characteristics of the feudal regime are barely altered“ (Mariátegui 1996, S 102). „The 
hacendado maintains his feudal spirit and feudal practices in the treatment of his workers. The rights established in 
labor legislation are not recognized. There is no law other than the owner´s on the hacienda“ (ebd. S 104) 
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aus der nicht-kapitalistischen Subsistenzsicherung herausgefallenen und auf diese Weise 

freigesetzten Teile der Bevölkerung können von der peripheren Industrie nicht vollständig als 

Arbeitskraft integriert werden. Sie bilden nicht bloß eine industrielle Reservearmee im Sinne 

von Marx, sondern eine für die Verwertung der spezifisch peripheren Kapitalinteressen 

weitgehend überflüssigen „marginalen“ Pol der Gesellschaft (Quijano 1974, S 313ff und 326ff; 

Becker 2008, S 18; Becker 2009, S 135). Der marginale Pol ist jener Teil der Bevölkerung, der 

durch die Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsweise freigesetzt wird, aber –aufgrund 

der spezifischen Konstellationen peripherer kapitalistischer Vergesellschaftung (z.B. in Form 

der Gewinntransfers transnationaler Konzerne)- nicht von den Produktionsapparaten absorbiert 

werden kann. Die Existenz einer marginalen Arbeitskraft hat daher keinen relevanten Einfluss 

auf die Bewegung der Löhne (Quijano/Westwell 1983, S 83) 130 . Diese urbanen 

                                                      
130 Quijano lehnt sich in seiner Argumentation eng an den von Marx im „Kapital“ entwickelten Begriff der „relativen 
Überbevölkerung“ an. Dieser steht im Zusammenhang mit der Ausdehnung der kapitalistischen Akkumulation und 
den darin von Marx vermuteten innewohnenden Tendenzen. Die fortschreitende Akkumulation des Kapitals 
produziert für Marx beständig eine Vermehrung des Proletariats, und zwar in Form einer relativen 
Überschussbevölkerung. Dies steht in einem engen, widersprüchlichen Zusammenhang mit der sich veränderten 
organischen Zusammensetzung des Kapitals, in den Augen von Marx eine zentrale Tendenz in der Entwicklung des 
Kapitalismus (MEW 23, S 669): Einerseits bewirkt die Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsweise ständig 
eine „Freisetzung“ von Menschen aus nichtkapitalistischen Produktionsweisen, die ihre Arbeitskraft nunmehr als 
Ware verkaufen müssen. Andererseits wird in der durchschnittlichen kapitalistischen Produktion gleichzeitig 
variables Kapital (menschliche Arbeitskraft), bedingt durch die kapitalistische Konkurrenz und den darin 
eingelassenen Druck zur Produktivitätssteigerungen, tendenziell durch konstantes Kapital (Maschinen, Rohstoffe 
etc.) ersetzt. Der Anteil der menschlichen Arbeitskraft am Gesamtkapital sinkt also langfristig und damit auch die 
Nachfrage nach Arbeitskräften. So kommt Marx zu dem Schluss: „Die kapitalistische Akkumulation produziert 
vielmehr, und zwar im Verhältnis zu ihrer Energie und ihrem Umfang, beständig eine relative, d.h. für die 
Vermittlungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher überflüssige oder Zuschuß-Arbeiterbevölkerung“ (ebd. S 
658). Diese Überbevölkerung wird zu einem essentiellen Hebel der kapitalistischen Akkumulation, denn sie bildet 
eine „disponible industrielle Reservearmee“ (ebd. S 661), die einen disziplinierenden Druck hinsichtlich niedriger 
Löhne und Überarbeit ausübt. Diese relative Überbevölkerung hat für Marx verschiedene differenzierte 
Existenzformen, je nach Nähe oder Distanz zu ihrer Verwertung im Arbeitsprozess (ebd. S 620ff): In den 
industriellen Zentren und Metropolen existiert sie in „flüssiger“ Form, da sie zwar regelmäßig aus dem 
Produktionsprozess ausgestoßen (gekündigt), aber auch schnell wieder an anderer Stelle eingegliedert wird. Auf dem 
Land existiert eine „latente“ Überbevölkerung, die sich aus den ständigen Prozessen der „Freisetzung“ speist und hier 
nicht durch Industrien absorbiert werden kann. Ein Teil dieser Überbevölkerung ist daher „fortwährend auf dem 
Sprung“ in die städtische Überbevölkerung (ebd. S 671). Die „stockende“ Überbevölkerung existiert vor allem in 
Form der (bezahlten) Hausarbeit und bildet ein Reservoir disponibler Arbeitskraft, das unterhalb des 
durchschnittlichen Normalniveaus der Arbeiterklasse entlohnt wird. Schließlich existiert in Form des 
„Lumpenproletariats“ eine Form der Überbevölkerung, die als das „tote Gewicht der industriellen Reservearmee“ 
(ebd. S 673)  zwar Teil ihrer disziplinierenden Effekte ist, aber kaum die Chance hat, jemals wirklich in die 
kapitalistischen Arbeitsprozesse integriert zu werden und so pauperisiert wird. Quijano knüpft gerade an diesem 
letzten Punkt an: die marginale Bevölkerung der Peripherie ist für ihn eine neue Form der relativen Überbevölkerung, 
die Marx zwar in einem Halbsatz (als „konsolidierte Überbevölkerung“ ) vorausahnt (ebd.), aber noch nicht in ihrer 
voll entwickelten Gestalt analysieren kann. Diese marginale Bevölkerung ist der Teil der relativen Überbevölkerung, 
der als konstante Überbevölkerung niemals, auch nicht in den expansiven Phasen der Akkumulation, in die 
kapitalistische Produktion absorbiert wird (Quijano 1983, S 84). Quijano führt diese marginale Überbevölkerung vor 
allem auf die starken Auflösungseffekte der nicht-kapitalistischen Produktionsweisen zurück, die in der Peripherie 
noch stärker präsent sind als in den Zentren, und auf die Internationalisierung der Akkumulationszyklen in der 
Peripherie, die durch die starke Präsenz eines (mit Poulantzas: „interiorisierten“) internationalen Kapitals geprägt ist. 
Die Anwesenheit des internationalen Kapitals ruft eine starke Divergenz zwischen den hochentwickelten Sektoren 
der Wirtschaft, die auf industrielle Reservearmeen nur mehr indirekt angewiesen sind, und den niedriger entwickelten 
Sektoren hervor (ebd. S 79f).Der Begriff der marginalen Arbeitsbevölkerung ist zum Teil heftig kritisiert worden: 
Während Cardoso ihn als redundant ablehnte und ihm keinen zusätzlichen Erklärungswert über den Marxschen 
Begriff der industriellen Reservearmee hinaus zubilligte (Kay S 107f), versucht Kay den Begriff der Marginalität an 
dem der „stockenden“ Existenzform der relativen Überbevölkerung anzuknüpfen, die er weitgehend für identisch hält 
und deren Differenzierung bei Quijano er auf einen Übersetzungsfehler in der spanischen Fassung des Marxschen 
„Kapital“ zurückführt.(ebd. S 111ff). Ich glaube jedoch, dass der Begriff der Marginalität –Übersetzungsfehler hin 
oder her- trotzdem eine spezifische Bedeutung enthält, die den der industriellen Reservearmee zwar nicht ersetzt, aber 
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Marginalbevölkerung kann nur durch Tätigkeiten in der informellen Ökonomie –ohne 

wirklichen Zugang zu Produktionsressourcen- überleben (etwa in Form der „cuenta propria“ als 

Kleinhändler oder als müllsammelnde „cartoneros“) und verfügt daher über eine andere 

gesellschaftliche Position als die Arbeiterschaft, die in das Lohnverhältnis mit den Kapitalisten 

integriert ist (Becker 2011, S 161; Diettrich 1999, S 160f). Die Kämpfe dieser 

Marginalbevölkerung beziehen sich in der Regel auf die Reproduktionssphäre, etwa in Form der 

Straßensperren der argentinischen „piqueteros“, anstatt auf die Lohnverhältnisse in der 

Produktionssphäre und sind tendenziell verwundbarer gegenüber einer Kooptierung im Rahmen 

staatlicher Transferleistungen, also gegenüber einer bestimmten Form der passiven Revolution 

(Becker 2008, S 18; Becker 2011, S 164). Darüber hinaus spielen auch andere 

Machtverhältnisse, etwa hinsichtlich des Geschlechts, der Religion oder einer rassistischen 

Stereotypisierung in der staatlich verdichteten Konstitution der gesellschaftlichen 

Klassenverhältnisse eine Rolle.  Diese post-kolonialen Herrschaftsverhältnisse liegen quer zum 

Klassenverhältnis und können die Klassen –vor allem die beherrschten- fragmentieren und 

spalten (Becker 2011, S 155f). In den Ländern mit einer hohen indigenen Bevölkerung 

geschieht dies in der Regel mit einem Bezug auf den Aspekt der Indigenität. Schon der 

peruanische Marxist José Carlos Mariátegui beschäftigte sich mit der Frage des Verhältnisses 

von Klassenherrschaft und rassistischer Diskriminierung. Der Aspekt der rassistischen 

Unterdrückung der Indigenen hing für ihn  zentral mit der Existenz der asymmetrischen 

Verteilung des Landbesitzes zusammen und damit mit der sozio-ökonomischen Frage: „ The 

problem of the Indian is rooted in the land tenure system of our economy“ (Mariátegui 1990, S 

22). Im Gegensatz zu der Ansicht des orthodoxen Marxismus, der die Indigenen als reaktionäres 

Bevölkerungssegment betrachtete, betonte Mariátegui daher schon früh die Möglichkeiten des 

revolutionären Potentials der indigenen Landbevölkerung und die Notwendigkeit der Bildung 

von Klassenallianzen zwischen den städtischen ArbeiterInnen und der indigenen 

Landbevölkerung (Mariátegui, 1996, S 100f; Becker 1993, S 47ff).  

Drittens resultiert aus den spezifisch peripheren gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen auch eine 

andere Ausgangssituation zur Formierung  gesellschaftlicher Hegemonie und eine spezifische 

Form der staatlichen Verdichtung (Becker 2008, S 19ff; Becker 2011, S 163). Die aufgrund der 

starken Einlagerung internationaler Interessen stärker gespaltenen herrschenden 

Klassenfraktionen im Block an der Macht verfügen im geringeren Maße über 

zivilgesellschaftliche Formationen bzw. Apparate, in denen einzelne partikulare Interessen 

universalisiert werden können und sind daher auch im geringeren Maß hegemoniefähig als ihre 

                                                                                                                                                            
im Hinblick auf die tendenziellen Bedingungen der Peripherie transponiert. Der „konsolidierte“ Teil der 
Überbevölkerung, der dem Lumpenproletariat sicher näher liegt als der „stockenden“ Überbevölkerung, ist in der 
Peripherie tendenziell präsenter als in den Zentren. Dieser unterschiedliche Grad der Konsolidierung der relativen 
Überbevölkerung in Zentren und Peripherien gibt dem Begriff seine Existenzberechtigung. 



 

 
- 135 - 

 

Pendants in den Zentren. Die Bearbeitung der relativ tieferen internen Widersprüche im Block 

an der Macht und die darin ausgedrückte Abhängigkeit peripherer Gesellschaftsformationen 

führen dazu, dass ein geringerer Spielraum für materielle Zugeständnisse und Kompromisse im 

Rahmen staatlicher Verdichtungsprozesse vorhanden ist (Heigl 2007 S 129; Becker 2008, S 20). 

Der periphere Staat verfügt, wenn man so will, über eine geringere materielle „Dichte“.  In 

dieser Hinsicht sind für Becker in Anlehnung an Jessop häufig nur Projekte „beschränkter 

Hegemonie“ mit beschränkter Reichweite möglich. Beschränkte Hegemonieprojekte zeichnen 

sich dadurch aus, dass sich ihre materiellen Zugeständnisse nur an strategisch bedeutende 

Sektoren und Gruppen richten, während die Kosten dieser selektiven Kompromisse auf andere 

Segmente der Bevölkerung überlagert werden (Jessop, 1990, S 211). Dies impliziert auch eine 

stärkere Bedeutung der Momente des Zwangs zur Stabilisierung dieser Herrschaftsverhältnisse 

bzw. eine größere Bedeutung (und möglicherweise auch Dominanz) repressiver Staatsapparate. 

Auch die Tendenz zum Ausnahmestaat131 bzw. zur Militärdiktatur in den lateinamerikanischen 

Peripherien ließe sich so erklären. Die Grenze zwischen dieser beschränkten Hegemonie und 

der passiven Revolution darf hier nicht zu scharf gedacht werden, vielmehr handelt es sich um 

fließende Übergänge und Tendenzen. Heigl geht beispielsweise davon aus, dass die 

Durchsetzung der neoliberalen  Staatsprojekte in den Peripherie überwiegend durch eine passive 

Revolution zustande kam, in der die Transformation und Umwälzung der 

Produktionsverhältnisse ohne die Bildung eines hegemonialen Konsenses unter einer führenden, 

hegemonialen Fraktion und unter Passivierung der beherrschten Klassen organisiert wurde, 

wobei den staatlichen Apparaten und Institutionen in diesem Prozess eine  größere Bedeutung in 

der Bearbeitung der Widersprüche zukommt (Heigl 2007, S 281f). Ähnlich argumentiert Brand, 

der das aktuelle, neoliberale Verhältnis der internationalen Arbeitsteilung als fragmentierte 

Hegemonie bezeichnet (Brand 2007, S 175ff): Während sich in den Zentren diesbezüglich ein 

hegemonialer Konsens herausbilden konnte, entstehen in den Peripherien keine Konstellationen 

der Hegemonie, sondern lediglich Konstellationen einer passiven Revolution, in der kaum 

materielle Zugeständnisse gemacht werden und sich gesellschaftliche Konflikte zunehmend 

polarisieren. Dies darf jedoch nicht pauschaliert werden: In einem Teil der lateinamerikanischen 

Nationalstaaten entstand im Zuge der Klassenkämpfe der 1930er Jahre im Kontext der 

importsubstituierenden Industrialisierung eine integrative klassenübergreifende Allianz, die 

nicht nur den Block an der Macht -Finanzkapital, Agrarkapital, Großgrundbesitz-unter 

hegemonialer Führung des Industriekapitals einte 132 , sondern auch Teile der urbanen 

                                                      
131 Poulantzas selbst macht jedoch auf die Gefahr aufmerksam, die periphere Staatlichkeit mit dem Ausnahmestaat 
gleichzusetzen. Da auch die Kräfteverhältnisse der Peripherien kontingent sind, können deren Verdichtungen in 
konkreten Gesellschaftsformationen auch unterschiedliche Staatsformen implizieren, die eben nicht nur den 
Ausnahmestaat, sondern auch Formen des bürgerlichen Staats umfassen können (Poulantzas 1977, S 118f).  
132 Dabei waren jedoch die materiellen Zugeständnisse, die eine relativ schwache industriekapitalistische Bourgeoisie 
an die Agrareliten im Rahmen einer (beschränkten) Hegemonie machen musste, sehr weitgehend und führten 
periodisch zu offenen Hegemoniekonflikten zwischen diesen Klassen bzw. Klassenfraktionen (Guillén 2006, S 100) 
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Arbeiterklasse materiell einbezog. Als die Risse in dieser Hegemonie sich im Zuge der Krise 

der 1970er Jahre verstärkten, wurden  die Klassenkompromisse der Importsubstitution von den 

monopolistischen Kapitalfraktionen aus Finanz und Industrie (den „grupos economicos“) 

aufgekündigt und eine hegemoniale Umstrukturierung des Blocks an der Macht unter der 

hegemonialen Führung des Finanzkapitals nahm Gestalt an, die sich durch Tendenzen einer 

Transnationalisierung (d.h. einer Einlagerung transnationalen Kapitals) und eine wachsende 

monopolistische Konzentration der Wirtschaftsmacht auszeichnete. Teilweise wurden auch die 

nicht-monopolistischen Bourgeoisie-Fraktionen und das Kleinbürgertum durch eine 

Stabilisierung der Inflation materiell einbezogen (Heigl 2007b, S 131f; Svampa 2008, S 52ff). 

Mit Bezug auf die Klassenkonstellation der 1970er Jahre wiesen schon Poulantzas und Cardoso 

darauf hin, dass es in spezifischen peripheren Gesellschaften zur Herausbildung von „Kernen“ 

einer inneren bzw. internationalisierten Bourgeoisie gekommen ist, die die 

Kompradorenbourgeoisie während der Phase der Importsubstitution in der Führungsrolle 

abgelöst hat und hegemonial war. Die Kräfteverhältnisse in diesen peripheren 

Gesellschaftsformationen können sich daher von denen anderer unterscheiden und durchaus 

Momente einer (beschränkten) Hegemonie aufweisen (Cardoso, 1974, S 218ff; Cardoso/Faletto 

1976, S 221; Poulantzas 2001, S 53) 133 . In diesen Ländern sind also eine kapitalistische 

Entwicklung trotz Abhängigkeit und eine periphere Verdichtung von Kräfteverhältnissen unter 

der Bedingung einer (eventuell beschränkten) hegemonialen Konsensbildung durchaus möglich. 

  

                                                      
133 Die Regulationstheorie hat diese Varianzen mit den ihr eigenen Begrifflichkeiten zu beschreiben versucht, etwa in 
Form des „blutigen Taylorismus“, eine Entwicklungsweise mit einer Produktion auf niedriger technologischer 
Qualität und hohem Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft, oder in Form des „peripheren Fordismus“, einer 
Entwicklungsweise mit höher qualifizierten Produktionsstrukturen (Heigl 2007, S 279). Das Problem an diesen 
Studien ist, dass sie zwar die kapitalistische Produktionsweise, nicht jedoch die mit dieser artikulierten nicht-
kapitalistischen Produktionsweisen berücksichtigen. 
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4.  KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND POLITISCHE 

VERDICHTUNGEN ZWISCHEN ANDEN UND EUROPA: DIE 

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN EU UND 

ANDENGEMEINSCHAFT AUS POULANTZIANISCHER 

PERSPEKTIVE 

4.1. VORBEMERKUNGEN 

In diesem praktischen Teil der Arbeit sollen die theoretischen Konzepte, die im 

vorangegangenen Kapitel ausgearbeitet wurden, im Kontext der Beziehungen zwischen der 

Europäischen Union und der Andengemeinschaft (Comunidad Andina: CAN) konkretisiert und 

im Detail dargestellt werden. Im Gegensatz zu einem positivistischen Wissenschaftsverständnis 

geht es hier jedoch nicht darum, die zuvor –sine ira et studio- aufgestellten, transhistorischen 

theoriegeleiteten Hypothesen hinsichtlich bestimmter Variablen anhand empirischer Daten zu 

überprüfen und so zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss 

nicht, dass ein kritisch-materialistischer Zugang resistent gegenüber den Prozessen 

gesellschaftlicher Wirklichkeit wäre. Im Gegenteil, es ist gerade das Ziel kritisch-

materialistischer Forschung, die theoretische Ebene der Abstraktion und die historisch-konkrete 

Ebene der gesellschaftlichen Praxis miteinander zu verbinden. Aus der Perspektive einer 

kritischen Sozialwissenschaft kann freilich  ein positivistischer Wissenschaftszugang gerade 

dies nicht leisten, weil der Rückzug aus der Praxis auf der Ebene der Abstraktion, auf der die 

Hypothesen formuliert werden, die Totalität der gesellschaftlichen Verhältnisse verkürzt und 

auf ein notwendigerweise reduktionistisches Set von Variablen reduziert, die der 

anschließenden methodischen Überprüfung (z.B. in Form uni-, bi- oder multivariater 

Testverfahren) zugänglich sind. Die so gewonnenen „harten“ Fakten der positivistischen 

Wissenschaft sind nur in dem Sinne hart, als sie sich von der Komplexität und Konkretheit 

gesellschaftlicher Verhältnisse abgekapselt haben. Oft reproduzieren sie implizit 

gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse, an deren Erfassung sie -trotz aller entwickelten 

Instrumente der Korrektur (Variablenauswahl, Validität, Reliabilität)- vorbeigehen134. Der Blick 

der kritischen Forschung ist hingegen nicht hierarchisch: Er unterwirft die konkrete Praxis nicht 

dem Seziermesser eines quantitativen (manchmal auch qualitativen) Forschungsdesigns, das 
                                                      
134 Einen sehr anschaulichen Überblick über die methodologische Herangehensweise der empirisch-analytischen 
Sozialwissenschaft bietet das Werk „Designing Social Inquiry“ von King, Keohane und Verba aus dem Jahr 1994 
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sich an der Wirklichkeit abarbeiten soll, sondern versucht gerade, das Komplexe und Konkrete 

der gesellschaftlichen Verhältnisse –also das gesellschaftliche Ganze in all seiner 

Widersprüchlichkeit- im Rahmen der theoretischen Abstraktion zu reflektieren. Der theoretische 

Teil dieser Arbeit und der hier anschließende praktische Teil sind in diesem Sinn  nicht als eine 

Bewegung von einem chronologischen Vorher der Abstraktion zu einem chronologischen 

Nachher der Überprüfung an der Realität zu verstehen, sondern als ein Kontinuum eines 

analytischen Blicks, der beständig zwischen theoretischer Abstraktion und konkreter 

historischer Praxis pendelt und so das Konkrete im Theoretisch-Abstrakten wiederfindet –und 

vice versa. 

Der Aufbau dieses –im besten kritisch-materialistischen Sinne- praktischen Teils gliedert sich 

im Wesentlichen in drei große Abschnitte. Zunächst werde ich versuchen, die Kräfteverhältnisse 

und politischen Verdichtungen zu beschreiben, die sich im Rahmen der europäischen 

Integration auf einer neuen supranationalen skalaren Ebene sozialer Kämpfe  entwickeln. Diese 

Ebene steht jedoch mit den nationalstaatlichen Verdichtungsebenen in einem skalaren 

Verhältnis und ist nicht unabhängig von diesen. In einem zweiten Abschnitt sollen analog dazu 

die Kräfteverhältnisse und politischen Verdichtungen in den Andenländern beschrieben werden, 

insbesondere hinsichtlich der supranationalen Maßstabseben der Comunidad Andina. In einem 

dritten Abschnitt schließlich wird es darum gehen, auf der Basis der Analyse dieser 

Kräfteverhältnisse die Beziehungen zwischen EU und CAN darzustellen, deren Fixierung in 

völkerrechtlichen Verträgen mit –allerdings sehr lockeren eigenen institutionellen Organen- 

eine weitere skalare Ebene der Verdichtung darstellt, freilich mit sehr geringer Dichte. Im 

Hinblick auf diese Gliederung des praktischen Teils der Arbeit  seien gleich vorab noch zwei 

Bemerkungen hinzugefügt: Erstens soll an dieser Stelle nicht unterschlagen werden, dass es 

auch eine globale Maßstabsebene gibt, auf der sich transnationale Kräfteverhältnisse verdichten, 

etwa im Rahmen der WTO, des IWF oder der Weltbank. Diese Ebene der Verdichtung steht 

jedoch nicht im Zentrum der Analyse dieser Arbeit und wird daher nur dort Erwähnung finden, 

wo sie zur Erklärung bestimmter Entwicklungsverläufe unerlässlich ist. Zweitens und damit im 

Zusammenhang stehend sei noch einmal erwähnt, dass die unterschiedlichen Ebenen der 

Verdichtung keine verdinglichten Räume darstellen, in denen die gesellschaftlichen Kräfte wie 

in Behältern agieren, sondern selbst das Produkt sozialen Handelns sind. Die Gliederung der 

einzelnen Abschnitte hat also lediglich den Grund, die Analyse ein wenig übersichtlicher zu 

machen und impliziert kein bestimmtes lineares oder hierarchisches Verhältnis, indem die 

einzelnen Ebenen der Verdichtung zueinander stehen. Im Gegenteil, es wird ein wichtiger Teil 

der Erkenntnis dieses Kapitels sein, wie die soziale Produktion von „scales“ sich in Form 

verschiedener Strategien und Prozesse des „forum shifting“ wandelt und verändert. 
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4.2. KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND  VERDICHTUNGSPROZESSE IN 
EUROPA 

4.2.1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND IHRER 
POLITISCHEN VERDICHTUNG IN EUROPA 

In diesem Abschnitt sollen unter Bezug auf die theoretischen Ausführungen die spezifischen 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse unter die Lupe genommen werden, die sich nach dem 

Zweiten Weltkrieg auf einer europäischen Maßstabsebene im Rahmen der europäischen 

Integration politisch verdichtet haben. Dabei ist es notwendig, zunächst am historischen 

Ausgangspunkt dieser Entwicklung anzusetzen: In welcher konkreten Konstellation begannen 

die bis dahin nationalstaatlich fragmentierten sozialen Kräfte und Klassen ihre 

Herrschaftsverhältnisse, Widersprüche und Konflikte auf eine neue, supranationale 

Maßstabsebene zu verlagern und sich –parallel zum Nationalstaat- auch dort als Klassen zu 

konstituieren? Ausgehend von dieser historischen Konstellation der Kräfteverhältnisse können 

dann spezifische Transformationsprozesse skizziert werden, die den Charakter der europäischen 

Integration in der gegenwärtigen Phase  verändern haben und nach wie vor verändern. Die 

historischen Ausgangsbedingungen der bis dahin nationalstaatlich fragmentierten 

Kräfteverhältnisse müssen grundsätzlich hinsichtlich zweier Dimensionen analytisch aufgerollt 

werden: Erstens hinsichtlich der Beziehung der innereuropäischen Kräfteverhältnisse zu 

außereuropäischen Kräfteverhältnissen, vor allem was die Rolle und den Status der dominanten 

Kapitalfraktionen betrifft. Zweitens hinsichtlich der Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen 

der einzelnen innerhalb Europas nationalstaatlich verdichteten Kräfteverhältnisse untereinander. 

Aus der Konstellation dieser beiden miteinander verflochtenen Dimensionen ergab sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg–als Resultat strategischer Handlungen und Projekte einzelner 

gesellschaftlicher Fraktionen und ihrer Hegemonieproduktion- ein spezifischer historischer 

Entwicklungspfad der politischen Verdichtung in Europa, der neben der nach wie vor wichtigen 

nationalstaatlichen Maßstabsebene auch eine supranationale Maßstabsebene der europäischen 

Integration entstehen ließ, in der sich Kräfteverhältnisse einschrieben, verdichteten und als 

Block an der Macht konstituieren konnten. Dabei gilt es, im Auge zu behalten, dass aus einer 

poulantzianischen staatstheoretischen Perspektive politische Verdichtungen niemals bloß aus 

dem strategischen Handeln einer einzelnen (hegemonialen) Fraktion erklärt werden können, 

sondern immer nur aus dem gesamten gesellschaftlichen Kräfteverhältnis herrschender und 

beherrschter Fraktionen. Die Nachkriegs-Konstellation der Kräfteverhältnisse in Europa lässt 

sich anhand folgender Aspekte charakterisieren:  
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• Was das Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten betrifft, das sich für 

Poulantzas im Wesentlichen als Verhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit darstellt, 

so wird dieses nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst vor allem von der Expansion des 

Staatssozialismus in Osteuropa beeinflusst. Diese Expansion prägt die verschiedenen 

kapitalistischen Fraktionen in den verschiedenen kapitalistischen 

Gesellschaftsformationen des „Westens“ und ist ein zentraler Faktor für das Entstehen 

eines gemeinsamen Interesses an der Aufrechterhaltung des Weltmarkts und der 

kapitalistischen Produktionsweise im globalen Maßstab. Der Druck, der aus der 

Systemkonkurrenz auf die einzelnen nationalstaatlich verdichteten kapitalistischen 

Kräfteverhältnisse entstand, generierte ein  übergreifendes „Interesse“, das die 

verschiedenen Konkurrenzbeziehungen und Rivalitäten einzelner Kapitalfraktionen –

sowohl innerhalb der Nationalstaaten als auch zwischen ihnen- entschärfte und zu 

kooperativen strategischen Kompromissen anhielt. Dieses „Interesse“ schlug  –im Sinne 

von Poulantzas- nicht unmittelbar auf die politischen Institutionen durch, sondern 

schrieb sich durch hegemonial hergestellte politische Verdichtungen und die darin 

implizierten Brüche und Fragmentierungen in das Ensemble der Staatsapparate ein. Die 

Kompromissbereitschaft galt vor allem hinsichtlich der Arbeiterschaft, die im Rahmen 

der politischen Verdichtungen auf nationalstaatlicher Ebene in Form hegemonialer 

Konsense integriert wurde und  -über ihre zivilgesellschaftlichen Apparate im integralen 

Staat, vor allem in Gestalt der Gewerkschaften- weitgehende Zugeständnisse bei der 

Verteilung des wirtschaftlichen Wachstums in Form des Auf-und Ausbaus nationaler 

Wohlfahrtsstaaten (und der dafür zuständig gemachten Staatsapparate) erkämpfen 

konnte. Diese materiellen Zugeständnisse reichten jedoch in einzelnen nationalen 

Gesellschaftsformationen, abhängig von der Kampfkraft der Arbeiterschaft und der 

Gesamtkonstellation der Kräfteverhältnisse, unterschiedlich weit. Die Kampfkraft der 

Arbeiterschaft in Westdeutschland war infolge der Passivierung durch den Faschismus, 

der Existenz einer relativ größeren industriellen Reservearmee und der erfolgreichen 

antikommunistischen Hegemonieproduktion der ideologischen Staatsapparate geringer 

als in anderen europäischen Ländern (Statz   1975, S 129ff). Aus diesem Umstand 

lassen sich das geringere Lohnniveau und eine höhere Arbeitsproduktivität erklären, 

sodass das westdeutsche Kapital sich insgesamt bessere Verwertungsbedingungen schuf 

als das anderer europäischen Nationalstaaten. Dieser spezifische Stand der 

Klassenkämpfe in Westdeutschland stellt für Milward den entscheidenden Faktor zur 

Erklärung einer handelsbasierten Verflechtung westeuropäischer Kapitalismen dar, die 

nicht die Folge der politischen Integration der Römer Verträge (1957/58) als 

voluntaristisch gesteuerter Neustart des Europagedankens, sondern –ganz im Sinne der 

Theorie von Poulantzas- ihre Ursache darstellte: „The project of a customs union was of 
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much earlier gestation than the notion of a relaunch implies. At first attracting little 

enthusiasm, it began to accumulate in its support a coalition of interests, which came to 

have an increasing influence“ (Milward 2000, S 120). Es waren die Treibkräfte der 

europäischen Kapitalien, die die supranationale Verdichtung der Kräfteverhältnisse 

bewirkten und ein europäisches Terrain der Konstitution des Blocks an der Macht 

hervorbrachten. Entgegen den theoretischen Erwartungen der traditionellen 

Ricardianischen Handelstheorie, die von einer Spezialisierung nationalstaatlicher 

Ökonomien entlang der Kriterien komparativer Kostenvorteile ausging und daher 

innerhalb der relativ gleich entwickelten Volkswirtschaften Europas nur wenig 

Wachstumsgewinne erwartete, entfalteten sich die realen kapitalistischen Strategien 

schnell über die Grenzen der einzelnen europäischen  Nationalstaaten hinaus und 

begannen sich im europäischen Raum zu verflechten. Der große Boom des 

Außenhandels 1954 – 1957 fand im Kontext eines Gestalt annehmenden hegemonialen 

Projekts des exportgeleiteten Wachstums statt. Westdeutschland wurde zum 

Angelpunkt dieser Entwicklung: es war die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft 

dieser Phase, mit einer positiven Handelsbilanz und positiven Wachstumszahlen der 

Exporte, die weit über denen der des BIP lagen (ebd. S 136ff). Es waren jedoch nicht 

ausschließlich die Exporte, sondern auch die parallel dazu wachsenden Importe nach 

Deutschland, die zur Entwicklung eines grenzüberschreitenden Handelsnetzwerks 

zwischen Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Italien beitrugen. Während 

die deutschen Exporte stärker global orientiert waren, vor allem in Richtung USA, 

importierte es gleichzeitig im wachsenden Maße aus seinen europäischen 

Nachbarländern und bildete eine auch in globalen Krisenperioden stabile 

Nachfragebasis für die Exportwirtschaften seiner europäischen Nachbarländer (ebd. S 

140f; Nasimé et. al. S 88). Die Gründe für dieses exportgeleitete Wachstum, das vom 

Motor der deutschen Wirtschaft angetrieben wurde, sind in der Situation der 

Klassenkämpfe in Deutschland zu suchen: Ein vergleichsweise geringes Wachstum der 

Kosten der Arbeitskraft bei gleichzeitig relativ hohen Produktivitätszuwächsen, die das 

deutsche Kapital organisieren konnte (Milward 2000, S 151). So bildete sich ein 

grenzüberschreitendes Handelsnetz, in dem keine Spezialisierung der 

Austauschprozesse stattfand, sondern  relativ ähnliche, industriell verarbeitete Waren 

aus- und eingeführt wurden, die allen teilnehmenden Kapitalfraktionen der  

europäischen Nationalstaaten den Vorteil der „economies of scale“ in 

außenwirtschaftlich erweiterten Märkten, eine steigende Produktivität und 

Modernisierung der Produktionsprozesse und damit auch –zumindest vorübergehend-  

steigende Profite ermöglichte (ebd. S 124f). Die Arbeiterschaft wurde an diesem 
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Wachstum in Form von wachsenden nominellen Löhnen und von sozialstaatlichen 

Sicherungssystemen beteiligt.  

• Die Expansion staatsozialistischer politischer Regime nach dem zweiten Weltkrieg 

betraf jedoch nicht bloß das Verhältnis zwischen herrschenden Fraktionen der 

Bourgeoisie und der Arbeiterschaft innerhalb Europas, sondern auch das zwischen 

verschiedenen nationalstaatlich verdichteten Bourgeoisien in Europa und den USA. Die 

dominanten nationalstaatlichen Staatsapparate „im Westen“ organisierten einen 

gemeinsamen Konsens an der globalen Aufrechterhaltung der kapitalistischen 

Produktionsweise und an einem „roll back“ der Staatssozialismen, die sich der 

grenzüberschreitenden Expansion der Kapitalien verschlossen. Auch diese 

übergreifenden Klasseninteressen der Bourgeoisie drangen nicht unmittelbar in den 

Staat ein, sondern verdichteten sich in ideologischen und politischen Staatsapparaten. 

Vor allem die staatliche Apparatur des am weitesten entwickelten kapitalistischen 

Staats, der USA, formte auf der Basis eines antikommunistischen politischen Konsenses 

eine Reihe politischer Bündnisse und Allianzen, in denen sich dieses gemeinsame 

Interesse materialisierte: Projekte wie das europäische Wiederaufbau-Programm 

(European Recovery Program, ERP), die Gründung der OEEC (beide 1948) sowie die 

Gründung der NATO 1949 bildeten den Kern dieser Verdichtungen in Europa  (Statz 

1975, S 117). Dieser Konsens musste allerdings erst durch eine Reihe von komplex 

vernetzten Kompromissen und Zugeständnissen (etwa hinsichtlich einer Zustimmung 

des US-Kongresses bei der Gründung von ERP und NATO) organisiert werden. 

• Diesem gemeinsamen Interesse der bürgerlichen Klassenfraktionen beiderseits des 

Atlantiks standen gleichwohl starke Konkurrenzinteressen entgegen. Während in 

Europa eine Vernichtung von Kapital durch den Krieg stattgefunden hatte, der in 

diesem Sinn die Funktion einer zyklischen Krise übernahm, und so die Bedingungen für 

eine kapitalistische Akkumulation im Zuge der Wiederaufbauprogramme schuf135, war 

das Kapital in den USA von den Kriegsfolgen weitgehend verschont geblieben 

(Goralczyk 1975, S 38ff). Vor allem die industriellen monopolkapitalistischen 

Fraktionen drängten daher verstärkt auf den Weltmarkt, um ihren in den Waren 

                                                      
135  Dieser Gedanken sollte jedoch nicht zu der irrigen Annahme verleiten, der Zweite Weltkrieg wäre ein 
umfassendes strategisches Projekt gewesen, um den Kapitalismen Europas eine neue Phase der kapitalistischen 
Akkumulation und einen Wiederanstieg der Profitraten zu ermöglichen. Das wäre ein funktionalistischer 
Kurzschluss. Der Krieg war aus der Perspektive von Poulantzas  das Ergebnis kontingenter Klassenkämpfe innerhalb 
der nationalstaatlichen Grenzen und -in Form imperialistischer Rivalitäten- über diese hinweg. Poulantzas erklärt den 
Aufstieg des Faschismus vor allem aus den Hegemoniekämpfen zwischen Fraktionen des Blocks an der Macht, in 
deren Verlauf die monopolistischen Fraktionen des Finanzkapitals ihre Hegemonie nur durch ein Klassenbündnis mit 
dem Kleinbürgertum im Rahmen eines faschistischen Staats durchsetzen konnten (Poulantzas 1973b, S 70ff). Die 
Rückkehr zu einer im Wesentlichen durch die Restauration der Nationalstaaten geprägten Nachkriegsordnung war 
aus der Perspektive gesellschaftlicher Klassenkämpfe keineswegs selbstverständlich, sondern konnte nur  auf der 
Basis des historische Scheiterns alternativer Projekte –beispielsweise aus den Kreisen des anti-faschistischen 
Widerstandes- realisiert werden (Vgl. Niess 2001) 
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eingeschlossen Mehrwert realisieren und der Überakkumulation von Kapital 

entgegenwirken zu können. Die Interessen der europäischen Kapitalfraktionen hingegen 

konnten nicht auf eine vollkommene Öffnung gegenüber den produktiveren, und damit 

auch konkurrenzfähigeren US-amerikanischen Kapitalfraktionen hinauslaufen. Dieses 

Konkurrenzverhältnis der schwächeren Kapitalien der europäischen Nationalstaaten zu 

den US-Kapitalien und ihr gleichzeitiges gemeinsames Interesse an einer Ausdehnung 

ihrer nationalen Märkte zugunsten einer Schließung der Produktivitätslücke im 

Vergleich mit ihrer transatlantischen Konkurrenz erklärt die spezifische Form des 

Doppelcharakters, in der die supranationale politische  Verdichtung der europäischen 

Integration stattfand (Deppe 1975, S 277;  Goralczyk 1975, S 44). Durch die spezifische 

politische Konstruktion der Zollunion in den Römer Verträgen fand gleichzeitig die 

wechselseitige Öffnung der europäischen Märkte und  ihre relative Abschottung von der 

US-Güterproduktion statt 136 . Diese Abschirmung nach außen wurde durch einen 

Gemeinsamen Zolltarif gewährleistet, der die unterschiedlichen Zollregime der 

Mitgliedstaaten der EWG gegenüber Drittstaaten durch ein vereinheitlichtes Zollregime 

ersetzte137. Die Höhe der Gemeinsamen Zolltarife für die einzelnen Produktgruppen war 

stark umstritten und verdeutlicht, dass durch die politische Verdichtung der 

Kräfteverhältnisse im Rahmen der europäischen Integration die Konkurrenz einzelner 

nationalstaatlich konstituierter Kapitalfraktionen in den europäischen Mitgliedstaaten 

nicht beseitigt, sondern nur in der spezifischen politischen Form des supranationalen 

Interessenausgleichs kanalisiert wurde. Während Deutschland und die Beneluxstaaten 

zum Zweck der Sicherung ihrer eigenen reziproken Exportinteressen in Drittstaaten auf 

                                                      
136  Die Einrichtung einer solchen regionalen Freihandelszone bzw. Zollunion, die aufgrund der präferentiellen 
Behandlung ihrer Mitglieder eigentlich dem Grundsatz der Meistbegünstigung widerspricht, wurde trotz dieser 
Problematik dennoch in Artikel XXIV des 1947 beschlossenen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 
unter bestimmten Einschränkungen erlaubt (Beise 2001, S 152ff; Orbie 2009, S 47 Fußnote 4). Laut Ziffer 5 des 
Artikels XXIV dürfen die Zollsätze bzw. gleichartige Maßnahmen nicht höher und restriktiver sein als vor der 
Gründung der Freihandelszone bzw. der Zollunion (Vgl. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regatt_e.htm 
). Darüber hinaus enthalten die Bestimmungen der Ziffer 5 lit. c in Verbindung mit  der Ziffer 8 lit. b leg. cit. die 
zusätzliche  Bedingung, dass Freihandelszonen im Prinzip nur als interimistische Abkommen zugunsten einer 
vollkommenen Liberalisierung zu verstehen sind, in denen Zölle und andere restriktive Handelsregulierungen „within 
a reasonable length of time (…) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in 
products originating in such territories“. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern des Freihandels dreht sich im 
Kontext zahlreicher regionaler Integrationsmechanismen vor allem um die Frage, wie substantiell das Wort 
„substantially“ tatsächlich zu verstehen ist und wie viel Raum für eine spezielle und differentielle Behandlung der 
Mitglieder einer regionalen Integration bleibt (Khor 2006b, S 3) 
137 Diese Abschirmung nach außen durch den gemeinsamen Zolltarif betraf in erster Linie die Güterströme und wurde 
von den USA im Hinblick auf den hegemonialen Konsens der antikommunistischen Stabilisierung Westeuropas 
akzeptiert. Die „Opfer“ dieses hegemonialen Zugeständnisses im Sinne Gramscis gingen jedoch nicht so weit, dass 
sie die ökonomisch-korporativen Interessen der konzentrierten US-Kapitalien an einer externen Verwertung ihrer 
Überakkumulation gefährdeten. Der Wirtschaftsaum der europäischen Integration wurde zu einer Hauptdestination 
der US-amerikanischen Auslandsdirektinvestitionen (ADI), für die die tarifären Außenschranken der Integration nicht 
griffen, sondern lediglich die Schranken der nationalen Kapitalmarktregulierungen (Deppe 1975, S 204). Diese 
Durchdringung der europäischen Volkswirtschaften mit US-Kapital in Form von ADI bildete den Hintergrund für 
Poulantzas´ Analyse der Dominanz des US-Kapitals im Prozess der Internationalsierung. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regatt_e.htm�
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einen niedrigen Durchschnittstarif drängten 138 , beharrten die französische und die 

italienische Regierung auf einem höheren Durchschnittstarif, um ihre nicht so 

wettbewerbsfähigen Kapitalien vor Konkurrenz zu schützen (Statz S 165ff). Der 

tatsächlich vereinbarte Tarif lag dann etwa auf dem Niveau der ursprünglichen 

deutschen Außenzölle, Frankreich und Italien mussten ihr ursprüngliches Zollniveau 

senken, die Benelux-Staaten ihres anheben. Der Beschluss des Gemeinsamen Zolltarifs 

ist ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie die ursprünglich nationalen Grenzen, die 

ein historisches Produkt der territorialen Fixierung von Räumen in der Konstitution 

moderner Nationalstaaten sind, durch die supranationale Verdichtungsebene 

transformiert werden. Diese Transformation ersetzt die nationalen Grenzen nicht, 

sondern sie findet durch die Nationalstaaten und ihre territoriale Raummatrix hindurch 

statt: Die nationalen Grenzen bleiben so zwar bestehen139, sie bilden jedoch gleichzeitig 

die Grenzen des europäischen Integrationsraums, die – unter anderem in Form des 

Gemeinsamen Außenzolls- eine neue supranationale Dimension der Verdichtung 

erhalten. Der Gemeinsame Außenzoll im Rahmen der Zollunion ist keineswegs ein 

Sachzwang, wie von vielen Integrationsforschern und Repräsentanten europäischer 

Staatsapparate behauptet wird, sondern das Resultat der bereits zuvor beschriebenen 

Kräfteverhältnisse. Die Alternative zu einem Gemeinsamen Zoll wäre eine 

Freihandelszone zwischen den Mitgliedsstaaten gewesen, in der ohne einen von 

politischem Konsens getragenen Gemeinsamen Außenzoll ein „race to the bottom“ 

nationaler Außenzollregime stattgefunden hätte, und zwar in  Konkurrenz darum, 

welches Mitgliedsland sich als zentrales Eingangstor für Waren aus Drittländern in 

diesen Freihandelsraum etablieren würde. Diese Rolle hätten vor allem die 

wettbewerbsfähigsten, produktivsten nationalen Ökonomien gespielt, weil hier die 

Bedrohung durch billige ausländische Konkurrenz am geringsten gewesen wäre. Der 

Gemeinsame Außenzoll war daher das Ergebnis spezifischer nationalstaatlicher 

Kräfteverhältnisse und ihrer politischen Verdichtung. Die regionale Integration, in der 

sich gleichzeitig eine Öffnung nach innen wie eine Abschließung nach außen 

materialisierte, trug aber nicht nur den Aspekt einer Steuerung der Handelsströme durch 

den Gemeinsamen Außenzoll in sich, sondern auch einen zweiten Aspekt, der sich auf 

die Organisierung des wirtschaftlichen Binnenraums bezog (Deppe 1975, S 180). 
                                                      
138  Dies verlief auch innerhalb der einzelnen Nationalstaaten –abhängig von den antagonistischen nationalen 
Kräfteverhältnissen und den dementsprechend gespaltenen Staatsapparaten- nicht ohne Konflikte und Widersprüche. 
Während sich beispielsweise das deutsche Wirtschaftsministerium mit Ludwig Erhard an der Spitze für eine radikale 
Senkung der Außenzölle und die Errichtung einer Freihandelszone ohne substantielle politische Verdichtung auf 
europäischer Ebene aussprach, lagen das deutsche Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt mit Blick auf den 
notwendigen hegemonialen Konsens mit den französischen Kapitalfraktionen und ihren politischen 
Verdichtungsapparaten sehr viel stärker auf der französischen Linie und befürworteten eine supranationale 
wirtschaftspolitische Kooperation (Statz 1975, S 171). 
139  Dies betraf sogar räumlich stark dislozierte Teile des Staatsgebiets einzelner Mitgliedsstaaten wie die 
französischen Übersee-Departements 
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Dieser wurde auf der Basis der Römischen Verträge zu einem Gemeinsamen Markt 

geformt, um die Verwertungsbedingungen des westeuropäischen Kapitals zu verbessern 

und damit ein Aufholen der Produktivitäts- und Wettbewerbsdefizite gegenüber dem 

US-Kapital zu ermöglichen. Einen wichtigen Faktor bildete dabei die durch 

gemeinsame Marktpolitiken regulierte und gesteuerte Vernichtung unproduktiver 

Kapitalien und ihre schrittweise Zentralisation.  

• Wie schon im Zusammenhang mit dem Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit 

diskutiert, blieb trotz der Transnationalisierung europäischer Kapitalfraktionen und 

ihrer politischen Verdichtung in supranationalen Staatsapparaten der einzelne 

Nationalstaat weiterhin ein wichtiges Terrain, auf dem Klassenherrschaft konstituiert 

und abgesichert wurde. Sowohl beherrschte Fraktionen schrieben sich in 

nationalstaatliche Apparate und deren Politik ein (in Form des nationalen 

Wohlfahrtsstaates) als auch herrschende Fraktionen der Bourgeoisie, deren divergente 

Interessen sich in ambivalenten mitgliedsstaatlichen Politiken verdichteten: Zum einen 

trieben nationale Staatsapparate die Öffnung und Konstitution eines europäischen 

Marktes voran, um den produktiveren Kapitalien bzw. gesellschaftlichen Fraktionen 

bessere Verwertungsbedingungen und Profitaussichten zu schaffen, zum anderen 

mussten –im Rahmen hegemonialer Konsense- weniger produktive Kapitalien vor zu 

starker Konkurrenz geschützt werden (Deppe 1975, S 242ff und 252ff). Das Resultat 

dieser divergenten Interessen zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen sowie 

zwischen den gesellschaftlichen Kräften von Kapital und Arbeit war die Entstehung 

eines fragmentierten multiskalaren Ensembles von Staatsapparaten auf supranationaler 

und nationalstaatlicher Ebene, deren innere Spannungen und Brüche in eine auf den 

ersten Blick widersprüchliche neo-merkantilistische Mischung aus liberalen und 

protektionistischen Wirtschafts- und Außenwirtschaftspolitiken mündeten (Milward 

2000, S 130). Im Rahmen dieses multiskalaren Ensembles wurde die Konkurrenz 

verschiedener, noch immer ganz wesentlich nationalstaatlicher verdichteter Kapitalien 

nicht beseitigt, sondern diese Konkurrenz kanalisierte sich nur in einer anderen, um ein 

supranationales Terrain der Verdichtung erweiterten Form von Staatlichkeit. Dies 

äußerte sich einerseits in der fragmentierten und gespaltenen Apparatur europäischer 

Staatlichkeit, die sich bereits in der 1952 in Kraft getretenen Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und später modifiziert in der 1958 in Kraft 

getretenen EWG140 konstituierte (Ziltener 2000, S 82f; Statz S 137):  Apparaten bzw. 

                                                      
140 EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) ist der ursprüngliche Name der mit den Römer Verträgen 1957/1958 
gegründeten europäischen Integration. Im Zuge des Maastrichter Vertrags und der darin enthalten neuen 
Aufgabenteilung wurde die EWG in EG (Europäische Gemeinschaft) umbenannt, die –neben der Gemeinsamen 
Außen und Sicherheitspolitik (GASP) und der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres- eine der Säulen unter 
dem vertraglichen Dach der neuen Europäischen Union (EU) bildete. Mit der Vertragsrevision von Lissabon (2007 
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Gemeinschaftsorganen auf supranationaler Maßstabsebene141, in denen sich vor allem 

die transnationalisierten Klasseninteressen einschrieben (Europäische Kommission, 

Europäischer Gerichtshof) standen Apparate gegenüber, die das supranationale 

Handlungsfeld für bereits auf nationalstaatlicher Ebene verdichtete Kräfteverhältnisse 

bildeten, vor allem der Rat bzw. der später hinzutretende Europäische Rat. Andererseits 

resultierte aus dieser heterogenen Konstellation eine Vielzahl von materiellen 

Kompromissen auf europäischer wie auf nationalstaatlicher Ebene, zum Beispiel in 

Form der Errichtung diverser europäischer Fonds und Ausgleichsmechanismen 

(Europäischer Agrarfonds, Europäischer Regionalfonds etc.)(Deppe 1975, S 262).  

Insgesamt stellt sich die europäische Integration in den 1950er und 1960er Jahren als ein 

multiskalares, hegemoniales Staatsprojekt dar, das sich vor allem auf die Absicherung 

nationaler Entwicklungspfade und Modernisierungsstrategien bezog (Ziltener 2000, S 85; 

Bieling 2003, S 45). Die in Konkurrenz zu den US-Kapitalien stattfindende nachholende 

fordistische Entwicklung der Produktivkräfte durch europäische Kapitalien nach dem Zweiten 

Weltkrieg fand in erster Linie im Rahmen nationalstaatlicher Maßstabsebenen statt, die 

europäische Ebene verfügte über eine vergleichsweise geringe Dichte und richtete sich im 

Wesentlichen auf die Herstellung eines gemeinsamen europäischen Marktes, durch den die 

nationalen Binnenmärkte erweitert und die durch wachsende Produktivität bedingten höheren 

industriellen Outputs als Waren abgesetzt werden konnten. Wichtige andere 

wirtschaftspolitische Entscheidungen wurden jedoch nach wie vor von nationalen 

Staatsapparaten getroffen, wie etwa die Währungs- und Wechselkurspolitik, die eine 

Abfederung der Konkurrenznachteile unproduktiverer Kapitalien ermöglichte, oder die 

eigenständigen nationalen Industriepolitiken mit ihren Subventionsfonds (Ziltener 2000, S 86). 

Auch die soziale Kohäsion und die Stabilisierung der Klassenkämpfe142 zwischen Kapital und 

Arbeit erfolgten vor allem auf nationalstaatlicher Ebene, im Rahmen nationaler Wohlfahrts- und 

                                                                                                                                                            
unterzeichnet, 2009 in Kraft) wurde die Rechtsgrundlage der EG, der EGV, in den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) umgewandelt. Für den Begriff EG existiert daher seit diesem Datum eigentlich kein 
Platz mehr.  
141  Der Begriff der Supranationalität ist primär juristischer Natur und bezieht sich auf die Qualifizierung des 
Gemeinschaftsrechts, das weder mit den Kriterien des nationalstaatlichen Rechts noch mit denen des Völkerrechts 
adäquat beschrieben werden kann. Seine wesentlichen Elemente sind sie Selbständigkeit seiner Entstehung (nämlich 
nach den in den Integrationsverträgen festgelegten Entscheidungsverfahren), die unmittelbare Wirkung, die es in den 
Mitgliedstaaten entfaltet, und der von der EuGH-Judikatur entwickelte Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts 
gegenüber nationalem Recht, das im Kollisionsfall zwar nicht außer Kraft tritt, aber nicht mehr angewendet werden 
kann (Streinz 2008, S 50f). Diese juristische Konzeption beschreibt letztlich nur die spezifische rechtliche 
Organisationsform, in der die Konstituierung einer skalaren Ebene der Staatlichkeit jenseits des Nationalstaats 
stattgefunden hat.  
142 Auch die Verdichtung anderer Macht- und Herrschaftsverhältnisse, etwa das zwischen den Geschlechtern, erfolgte 
primär auf nationalstaatlicher Ebene. Die Frauen, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs verstärkt in die kapitalistische 
Produktion eingebunden wurden, wurden nach dem Krieg durch spezifisch konservative Familienpolitiken wieder 
tendenziell zurück in die private Reproduktionssphäre verdrängt. 
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Sozialpolitiken143. Eine wichtige Ausnahme findet sich jedoch im Agrarsektor, dessen  spezielle 

Kräfteverhältnisse und klassenfraktionierten Interessen als Teil eines multiskalar konstituierten 

hegemonialen Konsenses im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf europäischer 

Maßstabsebene verdichtet wurden. (Siebels/Lenke 1975, S 339; Tsoukalis 2005, S 230). 

Angesichts der in den 1950er Jahren noch immer sehr hohen Zahl der  im landwirtschaftlichen 

Sektor Erwerbstätigen konnten die Interessen der Bauern in den verschiedenen Mitgliedsländern 

nicht aus dem hegemonialen Kompromiss ausgespart werden 144 . Diese hohe Zahl der 

Erwerbstätigen reduzierte sich jedoch  in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 

sehr rasch145. Dies ist die Folge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und der 

damit einhergehenden Rationalisierung, Modernisierung und Produktivitätssteigerung, ein 

Prozess, der in marxistischen Analysen als „reele Subsumption“ der landwirtschaftlichen Arbeit 

unter das Kapital bezeichnet wird (Siebels/Lenke 1975, S 338f). Die nicht-kapitalistische 

bäuerliche Hauswirtschaft wird in diesem Prozess weitgehend an die peripheren Orte der 

Gesellschaft zurückgedrängt und spielt im Rahmen der politischen Verdichtung keine Rolle 

mehr. Stattdessen etabliert sich ein komplexes Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeiten 

zwischen kapitalistischen Industrien und kapitalistischen Landwirtschaften: Die Landwirtschaft 

ist zur Produktivitätssteigerung in zunehmenden Maße auf industrielle Vorleistungen 

angewiesen, z.B. landwirtschaftliche Maschinen oder Futtermittel, für das industrielle Kapital 

und das Bankenkapital stellt die Landwirtschaft eine wichtige Akkumulationsbasis dar (ebd. S 

342ff). Siebels und Lenke konstatieren, dass diese Akkumulation nicht mehr bloß in Form der 

Kreditzinsen der Bauern an die Banken bzw. in Form der Preisschere zwischen industriellen 

und landwirtschaftlichen Gütern  stattfand, sondern durch eine wachsende vertikale Integration 

der Landwirtschaft in agro-industrielle Komplexe, die alle ökonomischen Kreisläufe von den 

industriellen Vorleistungen über die landwirtschaftliche Produktion bis zur Vermarktung unter 

ihrer wirtschaftlichen Kontrolle vereinheitlichten und konzentrierten (ebd. S 355) 146 . Diese 

Prozesse der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen und Produktionsverhältnisse in 
                                                      
143 Milward spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer „Rettung“ der europäischen Nationalstaaten durch die 
europäische Integration, denn ohne die Wachstumsgewinne des erweiterten Markts, die nationalstaatlich in Form von 
Sozialpolitiken umverteilt wurden, hätte die Aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen Konsenses nicht gelingen 
können (Milward 2000, S 2f). Auch die gesellschaftskritische Literatur der 1970er Jahre zur europäischen Integration 
ist getränkt von der These, dass die europäische Integration tatsächlich Hand in Hand mit einem Erstarken der 
europäischen Nationalstaaten einhergeht, die aus der Perspektive einer an der Stamokap-Debatte orientierten 
kritischen Integrationstheorie die gesellschaftlich-politischen Träger nationaler Monopolkapitalismen wären (Vgl. 
zum Beispiel: Axt 1978). Die relative starke Rolle der nationalstaatlichen Maßstabsebene im multiskalaren Ensemble 
der Staatsapparate  entspricht dabei sogar einer richtigen zeitdiagnostischen Einschätzung, die funktionale Fixierung 
auf die monopolkapitalistische Konkurrenz verkennt jedoch die Komplexität des Verdichtungsprozesses und der 
darin eingeschriebenen Kräfteverhältnisse. 
144 So betrug der Prozentsatz der Erwerbstätigen im Jahr 1958 (also in dem Jahr in dem die Römer Verträge in Kraft 
traten) in der Landwirtschaft in der BRD 15,7%, in Frankreich 26,8% und Italien 34,9% (Siebels/Lenke 1975, S 346). 
145 In der BRD sinkt der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft von 23,2% im Jahr 1950 auf 8,4% im Jahr 
1971, In Frankreich von 26,8% auf 13,5%, in Italien von 43,8 auf 19,5% (Siebels/Lenke 1975, S 346). 
146  Diesem Konzentrationsprozess stehen jedoch auch Gegentendenzen gegenüber, weil sich nicht bloß 
Monopolkapital, sondern auch nicht-monopolistisches landwirtschaftliches Kapital staatlich verdichtet. Ein Beispiel 
dafür sind die –staatlich geförderten-  landwirtschaftlichen Genossenschaften, die den kleinen Kapitalien im Rahmen 
einer horizontalen Kooperation das Überleben ermöglichten (Siebels/Lenke 1975, S 357). 
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der Landwirtschaft prägen auch die spezifische Form der Verdichtung der darin involvierten 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im Rahmen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, 

die einen integralen Bestandteil der Römer Verträge darstellte. Diese Kräfteverhältnisse bzw. 

ihre staatliche Verdichtung sind jedoch nicht homogen monopolkapitalistisch, sondern zeichnen 

sich durch eine Reihe von Widersprüchen aus, sowohl hinsichtlich der innereuropäischen als 

auch der außereuropäischen Dimension. Im Vergleich mit der Konkurrenz auf dem Weltmarkt 

(z.B. USA, Kanada, Australien) war und ist die europäische Landwirtschaft unproduktiver, 

wirtschaftet auf kleineren durchschnittlichen Agrarflächen und verfügt über eine höhere Anzahl 

an wirtschaftlichen Einheiten bzw. an Arbeitskräften, die in der Landwirtschaft tätig sind 

(Roederer-Rynning 2010, S 197). Dies ist nicht bloß eine Folge  klimatisch-geographischer 

Vorteile der europäischen Rivalen, sondern Ausdruck einer fortgeschrittenen kapitalistischen 

Vergesellschaftung der Landwirtschaft in jenen Ländern und der spezifischen gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse, die sich in dieser Tendenz materialisieren (Siebels/Lenke 1975, S 360f). Die 

landwirtschaftlichen Kapitalfraktionen, die sich im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf 

europäischer Ebene verdichteten, konnten angesichts dieses Umstands protektionistische 

staatliche Schutzmaßnahmen gegen die Weltmarktkonkurrenz durchsetzen. Ein zweiter 

Widerspruch betrifft die unterschiedlichen Konstellationen nationaler Kräfteverhältnisse, die 

sich auch auf unterschiedliche Weise in den staatlich verdichteten „nationalen Interessen“ 

verschiedener Mitgliedsstaaten strategisch einschreiben konnten (ebd. S 362f). Deutschland war 

auf landwirtschaftliche Importe angewiesen, weil die nationale landwirtschaftliche Produktion 

zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichte. Die deutschen Industrie-Exporte auf der Basis der 

industriellen Überproduktion konnten so  hinsichtlich der Leistungsbilanz der 

Haupthandelspartner mit billigen agrarischen Importen ausgeglichen werden. Die deutsche 

Regierung hatte so ursprünglich das Ziel, einen liberalen Agrargütermarkt zu schaffen. In 

Frankreich hingegen existierte eine landwirtschaftliche Überproduktion, die auf dem Weltmarkt 

aufgrund ihrer Wettbewerbsnachteile nur mit staatlicher Unterstützung abgesetzt werden 

konnte. Das „Grundgeschäft“ zwischen Frankreich und der BRD im Rahmen der Römer 

Verträge bestand so einerseits in der Öffnung der europäischen  Märkte für deutsche 

Industrieüberschüsse und andererseits in der gleichzeitigen Privilegierung europäischer (v.a. 

französischer und italienischer) Agrarüberschüsse gegenüber den Weltmarktkonkurrenten im 

Rahmen eines abgeschotteten Agrarmarkts, der agrarische Importländer wie Deutschland 

verpflichtete, die (teureren) europäischen Agrargüter zu importieren (ebd. S 363).  

Diese Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse bestimmt auch die 

spezifische Form ihrer staatlichen Verdichtung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. 

Artikel 39 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) 

legte mehrere einander widersprechende Ziele fest: Einerseits die Förderung der 
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Modernisierung der Landwirtschaft, andererseits aber auch eine staatliche Stabilisierung der 

Märkte. Einerseits eine Garantie der landwirtschaftlichen Einkommen, andererseits aber auch 

eine Sicherung moderater Konsumentenpreise (Roederer-Rynning 2010, S 184). Der 

Kompromiss, den die sich supranational verdichtenden hegemonialen Kapitalfraktionen letztlich  

gegenüber den agrarischen Kapitalfraktionen eingehen mussten, erforderte auch ein „Opfer“ in 

Form eines spezifischen und stark regulierten gemeinsamen Agrarmarkts, der durch die 

Prinzipien eines einheitlichen europäischen Markts (mit einheitlichen Preisen), eines 

protektionistischen Schutzes vor der Weltmarkkonkurrenz und der finanziellen Solidarität im 

Rahmen der gemeinsam geteilten Kosten der Agrarpreisregulierung geprägt war. Die Leitlinien 

der Marktordnung, die die Mitgliedstaaten (wie vertraglich in Artikel 43 EWGV vorgesehen) im 

Anschluss an die Ratifikation der Römer Verträge 1958 auf einer Konferenz in Stresa 

festlegten, wurden in den 1960er Jahren durch ein intergouvernemental vereinbartes 

Preisstützungssystem ergänzt. Dieses Regime der staatlichen Preisstützung zielte einerseits auf 

eine Abschottung des europäischen Agrarmarkts vor der Weltmarktkonkurrenz ab, andererseits 

auf die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen im Gemeinsamen Agrarmarkt 

(Siebels/Lenke 1975, S 366ff): Die Kommission legte einen sogenannten „Schwellenpreis“ fest, 

der den Mindesteinfuhrpreis für Importe agrarischer Güter aus Drittstaaten markierte. Lagen die 

tatsächlichen Einfuhrpreise darunter, musste die Differenz von den Importeuren durch 

Abschöpfungen ausgeglichen werden. Damit die landwirtschaftliche Überproduktion auf dem 

Gemeinsamen Agrarmarkt nicht die landwirtschaftlichen Preise und damit auch die Einkommen 

ruinierte, operierte die Kommission darüber hinaus mit dem Instrument des 

„Interventionspreises“. Sobald der Marktpreis einer Ware unter dessen Niveau sank, waren 

staatliche Interventionsstellen verpflichtet, diese Ware zum Interventionspreis aufzukaufen und 

damit die Preise für die Produzenten stabil zu halten. Zusätzlich bestand eine 

Exportsubventionierung, um die teuren europäischen Agrargüter  auf dem Weltmarkt 

abzusetzen. Die wachsenden Kosten der Preisstützung wurden durch einen Europäischen 

Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) getragen, der sich aus den 

Abschöpfungen und aliquoten Beiträgen der Mitglieder finanzierte (ebd. S 374). Die dominante 

Rolle nationalstaatlich verdichteter Kräfteverhältnisse in der gemeinsamen Agrarpolitik, vor 

allem in Frankreich und Italien, drückt sich auch in der supranationalen staatlichen Verdichtung 

der Kompetenz- und Entscheidungsregeln aus (Roederer-Rynning 2010, S 184ff).  Die 

europäische Gesetzgebung in Agrarfragen gemäß Artikel 43 Abs. 2 erfolgte nach dem 

Konsultationsverfahren, das eine Mitwirkung des Europäischen Parlaments ausschloss147. Der 

Rat war damit das zentrale Gesetzgebungsorgan. Beschlüsse des Rats zur Gemeinsamen 

                                                      
147 Dieser Ausschluss des Europäischen Parlaments drückt sich auch in der 1970 getroffenen Entscheidung aus, die 
Agrarausgaben als „obligatorische Ausgaben“ des EU-Haushalts zu betrachten, die der Kontrolle des Parlaments 
entzogen waren (Roederer-Rynning 2010, S 185).  
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Agrarpolitik werden bis heute durch die  LandwirtschafsministerInnen getroffen, die die 

privilegierten Apparate und Verdichtungsknoten  der spezifischen Interessen des (nationalen) 

Agrarkapitals bilden. Zudem wurde ein dem Rat unterstellter Sonderausschuss Landwirtschaft 

eingerichtet, der –analog zum 133-Ausschuss in Handelsfragen (dazu später)- die Kontrolle der 

Kommission für den Rat übernahm, sowohl was die Marktpolitik als auch was die Vertretung 

nach außen in Verhandlungen  mit Drittstaaten betrifft. Der Einfluss einzelner im Rat 

verdichteter nationaler Kräfteverhältnisse nahm mit dem Kompromiss von Luxemburg 1966 zu, 

der durch die informelle Vereinbarung von Konsensbeschlüssen in wesentlichen Fragen 

einzelnen nationalen Staatsapparaten ein de facto-Veto über die Gemeinsame Agrarpolitik 

einräumte. Wichtige Kompetenzen der Landwirtschaftspolitik blieben überhaupt in der 

Kompetenz der Mitgliedsstaaten (ebd. S 189): Die landwirtschaftliche Strukturpolitik, die 

soziale Sicherungssysteme der Bauern, die rechtliche Regelung des Landbesitzes etc. Nur die 

unmittelbaren  Aspekte des Agrarmarkts waren ausschließliche Gemeinschaftskompetenz. 

Aufgrund dieser beschriebenen starken materiellen „Dichte“ der nationalen agrarpolitischen 

Staatsapparate im Gerüst der supranationalen Staatsapparatur bildete der  1958 

institutionalisierte Kompromiss mit den Agrarbourgeoisien auch in späteren Jahrzehnten eine 

nicht leicht zu überwindende Hürde für die uneingeschränkte Durchsetzung der transnationaler 

Akkumulationsinteressen anderer Klassenfraktionen. 

Es gibt darüber hinaus noch andere supranationale Politikfelder und Staatsapparate, in denen 

sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verdichtet haben und die -als Bestandteile eines 

multiskalar hergestellten Kompromisses- über eine eigene Materialität im staatlichen Gerüst der 

europäischen Integration verfügen. In diesem Ensemble der Verdichtung existieren auch 

Machtknoten, in denen sich nicht das monopolistische sondern das nicht-monopolistische 

Kapital in privilegierter, selektiver Form eingeschrieben hat. Diese ausführlich zu analysieren, 

ist an dieser Stelle unmöglich. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ließe sich beispielsweise 

die europäische Wettbewerbspolitik nennen bzw. die dafür zuständige Generaldirektion und ihr 

Kommissar. Schon die Römer Verträge sahen Anti-Trust-Bestimmungen vor, die die Bildung 

von Monopolen oder den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung einschränken sollten 

(Artikel 85ff EWGV). Anti-Trust-Bestimmungen dienen vornehmlich den Interessen der 

kleineren Kapitalien, die vor dem Konzentrationsdruck 148  monopolistischer Kapitalien 

zumindest in bestimmten Aspekten abgeschirmt werden, darüber hinaus auch den beherrschten 

Klassen in ihrer Rolle als KonsumentInnen von Waren und Dienstleistungen, die vor 
                                                      
148 Becker und Sablowski weisen sehr eindrücklich auf die Probleme einer adäquaten Konzentrationsanalyse hin. Die 
Reichweite der ökonomischen Macht einzelner Kapitalien dürfe sich nicht nur an der Dominanz über spezifische 
Absatzmärkte gemessen werden, sondern beziehe sich auch auf die Herrschaft über einen bestimmten Teil der 
Lohnabhängigen im Produktionsprozess und auf die Einflussmöglichkeiten auf die staatliche Regulierung der 
Mehrwertproduktion (Becker/Sablowski 1998, S 621). Die GD Wettbewerb folgt hingegen traditionellen, neo-
klassischen ökonomischen Analysen, die sich in erster Linie auf die Marktmacht konzentrieren. Eine Marktdominanz 
wird üblicherweise ab einem Marktanteil von 40% angenommen (Wilks 2010, S 140).  
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überteuerten Preisen infolge von Kartellabsprachen geschützt werden. Obwohl die Kommission 

bereits 1962 vom Rat in der Richtlinie 17/1962 mit umfassenden prozeduralen Kompetenzen 

ausgestattet wurde, diese Bestimmungen umzusetzen (Wilks 2010, S 147), blieben sie in den 

ersten Jahrzehnten der Integration relativ zahnlos. Dies lag vor allem an den politischen 

Rücksichten, die man auf europäischer Ebene auf die nationalen  Planungs- und 

Industriepolitiken nehmen musste, die im Rahmen der nationalen staatlichen Verdichtung ihre 

„nationalen Champions“ selektiv bevorzugten (ebd. S 137ff).  

In den 1970er, 1980er und 1990er Jahren veränderte sich mit der Transformation der 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im Kontext der Krise des Fordismus allerdings auch die 

europäische „Integrationsweise“ und damit der Charakter des europäischen Staatsprojekts 

(Ziltener 2000, S 88ff;  Bieling 2003, S 48ff;  Tsoukalis 2005, 230ff).  Das eigentliche Movens 

dieser Transformation muss in der – von Poulantzas und Wissel klassentheoretisch 

herausgearbeiteten- Genese und Entwicklung der transnationalen inneren Bourgeoisien gesucht 

werden, die sich als hegemoniale Fraktionen  eines neu konfigurierten Blocks  an der Macht 

auch auf der europäischen Maßstabsebene der Staatlichkeit konstituieren konnten. Auf der Basis 

eines neuen hegemonialen Konsenses, in dem makroökonomische Stabilisierung, fiskalische 

Konsolidierung und eine wettbewerbsorientierte Deregulierung und Liberalisierung der Märkte 

in den Vordergrund gerückt wurden, gelang es, den hegemonialen Klassenfraktionen der 

transnationalen inneren Bourgeoisien durch strategische Projekte im Sinne Bob Jessops die 

Materialität der politischen Verdichtung und ihre spezifische Selektivität umzuwälzen. Die 

räumliche Dimension dieser hegemonialen Projekte verlagerte sich dabei zunehmend auf die –

von diesen transformierten Kräfteverhältnissen produzierte und reproduzierte- europäische 

Skala, deren „Dichte“ durch diese sozialen Prozesse tendenziell zunahm. Wichtige strategische 

Elemente dieser Transformation waren zum einen das Programm zur Errichtung des 

Binnenmarkts, das in seinen Grundzügen viel von den Vorschlägen zivilgesellschaftlicher 

Hegemonieapparate wie dem European Round Table of Industrialists (ERT)149 enthielt (Bieling 

2003, S 50). Dieses Programm bewirkte eine weitgehende Deregulierung nationaler Standards 

mit anschließender partieller Re-regulierung auf europäischer Ebene und öffnete neben dem 

                                                      
149 Der European Round Table of Industrialists wurde 1983 auf Initiative von Etienne Davignon, damals Vize-
Präsident der Europäischen Kommission und Kommissar für industrielle Angelegenheiten und Binnenmarkt, und 
Pehr Gyllenhammar, Vorstandsvorsitzender von Volvo, mit dem Ziel gegründet, eine ständige Dialogplattform 
zwischen den großen europäischen Industriekonzernen und der Kommission einzurichten, um mittelfristig eine 
gemeinsame Strategie zur Förderung der industriellen Interessen auf europäischer Ebene zu entwickeln. Zu seinen 
Gründungsmitgliedern zählten 17 Vorstandsvorsitzende großer europäischer Konzerne (Apeldoorn 2002, S 84ff).  
Neben diesem zivilgesellschaftlichen Hegemonieapparat der monopolkapitalistischen industriellen Bourgeoisien 
existieren aber auch noch andere, weniger intensiv erforschte Organisationen, die vornehmlich  mit dem 
Finanzkapital affiliiert sind (Bieling 2003, S 50): Die Association of Monetary Union of Europe (AMUE), Die 
European Venture Capital Association (EVCA), die Competitiveness Advisory Group (CAG), der European Round 
Table of Financial Services (ERF), der nach dem Vorbild des ERT modelliert wurde und andere. Es existieren aber 
auch ähnliche Organisationen für andere Kapitalfraktionen, etwa das Comité des Organisations Professionelles 
Agricoles (COPA) im Agrarsektor (Roederer-Rynning 2010, S 188). 
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Handel mit Gütern auch zunehmend den mit Dienstleistungen im Rahmen eines einheitlichen 

europaweiten Marktes (Tsoukalis 2005, S 231f). Zum anderen die Wirtschafts- und 

Währungsunion, die die Währungsrisiken für europaweit agierende Kapitalien beseitigte und 

eine restriktive monetäre Fiskalpolitik umfasste. Statt einer Absicherung nationaler fordistischer 

Entwicklungsprogramme diente diese veränderte „wettbewerbsstaatliche Integrationsweise“ 

(Ziltener 2000, S 88) primär einer Öffnung und Liberalisierung der Märkte im Sinne eines 

umfassenden Standortwettbewerbs, und zwar sowohl hinsichtlich der noch existierenden 

inneren Schranken des Binnenmarkts als auch hinsichtlich der äußeren Marktschranken, etwa in 

Gestalt der tendenziellen Absenkung des Gemeinsamen Außenzolls im Rahmen multilateraler 

oder bilateraler Handelsverträge (Ziltener 2000, S 92; Tsoukalis 2005, S 236f)150. Eine wichtige 

Funktion übernahm dabei die europäische Bürokratie, die in den einzelnen Generaldirektoraten 

bzw. Direktoraten der Europäischen Kommission zunehmend die Rolle einer „Steuerung der 

Steuerungsakteure“ – nämlich der nationalen Bürokratien- übernahm (Tömmel 2007, S 24). In 

diesem elitären Rollenbild der europäischen Bürokratie, das mit der Herausbildung von 

Europaexperten in den nationalen Bürokratien korrespondierte (Ziltener 2000, S 94), vollzog 

sich auch eine neue Polarisierung der geistigen Arbeitsteilung innerhalb der Staatsapparate. 

 Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Form der politischen Verdichtung, die 

Ziltener als „wettbewerbsstaatlich“ bezeichnet, und dem Aufstieg transnationaler innerer 

Bourgeoisien zu den hegemonialen Fraktionen eines neuen Blocks an der Macht. Dieser 

Aufstieg vollzieht sich im Kontext der kapitalistischen Krise der 1970er Jahre und ist eine 

spezifische strategische Reaktion herrschender Klassen auf diese. Im Laufe der 1970er und 

1980er Jahre beginnen die inneren Bourgeoisien, die bei Poulantzas noch als dezentrierte, über 

das dominante US-Kapital verbundende Klassenfraktionen analysiert wurden, selbst aktiv den 

Prozess der Transnationalisierung zu betreiben, sich verstärkt in ausländischen Kapitalien 

(innerhalb und außerhalb Europas) einzulagern und sich so -als Teil eines dadurch 

verschobenen Kräfteverhältnisses- supranational und international zu verdichten. Dies geschah 

jedoch nicht global uniform, wie Wissels Begriff der transnationalen inneren Bourgeoisie 

nahelegt. Vielmehr verläuft die Konstitution der transnationalen inneren Bourgeoisien Europas 

primär innerhalb einer politischen Verdichtung im Rahmen der regionalen europäischen 

Integration. Diese regionale Zentrierung im Prozess der Transnationalisierung von 

Kapitalinteressen ist der konkrete Ausdruck der von Karl Marx in den Grundrissen angestellten 

Überlegung, dass sich das Kapital stets Schranken setzen muss, um sich erfolgreich 

akkumulieren und reproduzieren zu können, aber –als Folge seiner inhärenten 
                                                      
150  Diese Umstellung der Integrationsweise erfolgte parallel zur globalen transnationalen Umwälzung der 
Kräfteverhältnisse auf neuen transnationalen Ebenen der Verdichtung beispielsweise in der WTO. Auf die Bedeutung 
dieser transnationalen Verdichtungsebene, die wesentlich von nationalstaatlichen Regierungen (und auch 
europäischen Staatsapparaten) mitgestaltet wurde, für die Entwicklung der europäische Maßstabsebene werde ich in 
der Diskussion der Gemeinsamen Handelspolitik noch detaillierter eingehen. 
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Widersprüchlichkeit in Prozess der Mehrwertproduktion-  immer gleichzeitig tendenziell über 

diese Schranken hinausweist. Der Prozess der Transnationalisierung spezifischer europäischer 

innerer Bourgeoisien erfolgte also in einer simultanen Bewegung, sowohl innerhalb der E(W)G 

bzw. der EU als auch darüber hinaus auf globaler Ebene. Während die Transnationalisierung 

nach innen in der –politisch verdichteten- Herstellung des Binnenmarkts und der Etablierung 

eines europaweiten Wettbewerbsraums bestand, in der fast alle Binnenschranken beseitigt 

wurden und Waren, Güter und Dienstleistungen (und eingeschränkt auch Menschen als 

Arbeitskraft151) frei beweglich gemacht wurden, bestand die Transnationalisierung nach außen 

in der Einlagerung dieser im Binnenmarkt konsolidierten und konzentrierten Kapitalien in 

Drittstaaten außerhalb Europas. Die spezifische Form der staatlich-politischen Verdichtung, die 

zwischen dem europäischen „Innen“ der Kapitalakkumulation und dem globalen „Außen“ der 

Kapitalakkumulation vermittelt, ist die Genese einer Gemeinsamen Handelspolitik mit eigenen 

dafür zuständigen Staatsapparaten und einem Zollregime, das spezifische Selektivitäten für den 

Binnenmarkteintritt außereuropäischer Kapitalien bzw. für die von diesen produzierte Waren 

und Dienstleistungen festlegt. Die Veränderung der Kräfteverhältnisse durch die 

Transnationalisierung der europäischen inneren Bourgeoisien veränderte dabei auch die Form 

der europäischen Verdichtungsebene. Ein Resultat dieser Veränderung ist –wie bereits 

beschrieben- die Zunahme wettbewerbsstaatlicher Integrationsweisen in der europäischen 

Binnendimension. Das korrespondierende Resultat hinsichtlich der Außendimension ist die 

verstärkte offensive Aktivität der europäischen Staatsapparate im Feld der Gemeinsamen 

Handelspolitik. Es ist kein Zufall, dass gerade ab den 1970er Jahren von der E(W)G bzw. ihren 

Staatsapparaten  und Organen im zunehmenden Maße Handelsverträge abgeschlossen wurden, 

auch in der Region Lateinamerikas, deren Inhalte nicht mehr bloß sektoriell beschränkt waren, 

sondern sich zunehmend wirtschaftlich breiter und umfassender gestalteten152. 

 Die Differenzierung zwischen verschiedenen Klassenfraktionen ist ein wesentliches 

klassentheoretisches Kriterium, um diese komplexen, miteinander verbundenen Tendenzen im 

„Innen“ und „Außen“ der europäischen Integration zu verstehen. Ich habe bereits im 

theoretischen Teil vorgeschlagen, dafür neben dem Begriff der inneren Bourgeoisien auch 

Bezug auf die anderen, von Poulantzas beschriebenen Kriterien der Klassenfraktionierung zu 

nehmen, also einerseits auf die Unterscheidung von Monopol- und nichtmonopolistischem 

Kapital und andererseits auf die Unterscheidung von Industrie-, Handels und Bankenkapital. 

Vor allem die erste Unterscheidung zwischen Monopolkapital und nichtmonopolitischem 

Kapital scheint mir zentral zu sein, um die Bewegungen der Kapitalakkumulation im Innenraum 
                                                      
151 Gerade  die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Menschen –nicht nur gegenüber Nichtunionsbürgern sondern 
auch gegenüber Unionsbürgern wie beispielsweise den rumänischen Roma verdeutlicht, dass hier klassenspezifische 
Herrschaftsverhältnisse und andere Machtverhältnisse, nämlich entlang einer  rassistischen Diskriminierung, 
ineinandergreifen und sich miteinander artikulieren. 
152 Vgl. Kapitel 2.3 
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der europäischen Integration und in ihrem Außenraum – sowie ihr spezifisches Verhältnis 

zueinander- zu erklären. Wie bereits am Beispiel der Agrarwirtschaft und der europäischen 

Wettbewerbspolitik beschrieben, verdichten sich auf der europäischen Maßstabsebene, genauso 

wie auf der nationalstaatlichen Maßstabsebene nicht ausschließlich die Interessen des 

Monopolkapitals, wie die Stamokap-Argumentation dies suggeriert, sondern auch andere 

Fraktionen der herrschenden Klassen und –wenn auch in subalterner Form- die beherrschten 

Volksklassen. Es ist jedoch vor allem das Monopolkapital, das an der Schnittstelle, genauer 

formuliert an der selbstproduzierten Schranke, zwischen dem Innenraum und dem Außenraum 

der europäischen Integration operiert. Diese Operationen im „Innen“ und im „Außen“ stehen 

dabei in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander: Denn die verbesserten 

Verwertungsbedingungen und die höhere Konzentration des Kapitals im Inneren bedingt eine 

Überakkumulation, deren Mehrwert auch auf dem großen, aber gesättigten gemeinsamen 

Binnenmarkt nicht mehr realisiert und abgesetzt werden kann. Es sind also die 

monopolkapitalistischen Fraktionen, deren Interessen zunehmend über die Außengrenzen des 

Binnenmarkts hinausweisen und strategisch eine stärkere Einebnung dieser Außengrenzen –in 

Form einer Senkung des Außenzolls in bilateralen, plurilateralen oder multilateralen 

Handelsverträgen anstreben. Die verstärkte Bedeutung der monopolkapitalistischen Fraktionen 

in den innereuropäischen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen lässt sich vor allem an der 

Zunahme der Unternehmensfusionen und Unternehmensübernahmen im europäischen 

Wirtschaftsraum belegen. Nicht nur die Gesamtzahl der Fusionen stieg im Laufe der 1980er 

Jahre und frühen 1990er Jahre (unter Berücksichtigung weltwirtschaftlicher Volatilitäten) 

beträchtlich, sondern auch das Finanzvolumen, dass dafür aufgewendet wurde: 

Tab. 1: Zahl und Volumen der Fusionen im europäischen Integrationsraum 

Jahr 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Zahl der 
Fusionen 

208 227 303 383 492 622 455 343 

Volumen in 
Mrd. Ecu 

92 108 171 268 373 513 397 305 

 Quelle: Kinner 2002, S 93 

Diese Fusionen und Unternehmenszusammenschlüsse fanden zunehmend nicht mehr auf 

nationaler Ebene statt, sondern überschritten in einer wachsenden Anzahl von Fällen die 

nationalen Grenzen einzelner Mitgliedstaaten auf Gemeinschaftsebene. Ein Überblick der 

Finanzoperationen im Zusammenhang mit Unternehmensfusionen dokumentiert, dass die 

Bedeutung der Zusammenschlüsse innerhalb der EG in den 1980er Jahren tendenziell anwuchs, 

während die Zahl der Zusammenschlüsse innerhalb nationalstaatlicher Grenzen der einzelnen 

Mitgliedsländer abnahm und die Zahl der internationalen Fusionen mit europäischer Beteiligung 

sich  in diesem Zeitraum nur leicht erhöhte.  
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Tab. 2. Räumliche Struktur der Unternehmensfusionen 

Jahr 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 
Zahl der 

nationalen 
Fusionen (%) 

65% 61% 63% 56% 52% 40% 43% 51% 

Zahl der  
Fusionen auf 
EWG- Ebene 

21% 21% 21% 24% 31% 37% 35% 32% 

Zahl der int. 
Fusionen mit 

europ. 
Beteiligung  

14% 18% 16% 20% 16% 23% 22% 17% 

Quelle: Kinner 2002, S 56 

Der Anteil an Fusionen innerhalb des Raums der EG, der in dieser Periode so rasant anstieg, 

weist auf die wachsende Europäisierung der transnationalen inneren Bourgeoisien Europas hin, 

deren primäres Feld der Akkumulation innerhalb der durch die europäische Integration 

abgesteckten Grenzen lag153. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatten vor allem die 

deutschen und französischen Unternehmen, die sich in einem kontinentalen Maßstab 

verflochten und konzentrierten, während die britischen Unternehmen ihre Fusions- und 

Übernahmestrategie eher auf einer globalen Maßstabsebene verfolgten (Tsoukalis 1993, S 105). 

Mitverantwortlich für diese Bedeutungszunahme der europäischen Ebene war vor allem auch 

die Kommission. So kommt Tsoukalis zu dem Schluss: „The Commision has been trying to 

encourage cross-border inter-firm cooperation through its various projects in the high 

technology field, its internal market programme and its persistent attempts to harmonize 

company legislation“ (ebd., S 112). Die Kommission betrachtete die Fusionen der Unternehmen 

im europäischen Maßstab als die zentrale Achse, über die der Binnenmarkt vervollständigt und 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der auf diese Weise europäisierten Kapitalfraktionen 

angehoben werden konnte. Dass diese „Euro-Champions“ vor allem den monopolistischen 

Kapitalfraktionen zuzurechnen sind, belegt ein Blick auf die Größe dieser Fusionen und den 

spezifischen Anteil einzelner Größenklassen an den Gesamtoperationen: 

  

                                                      
153 Man sollte jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass es sich –obwohl in zunehmendem Maße europäisiert- nach 
wie vor um innere Bourgeoisien handelt. Genauso wie sich das europäische Kapital in anderen Märkten bzw. 
Gesellschaftsformationen einlagerte, lagerte sich umgekehrt auch das Kapital anderer kapitalistischer Zentren in der 
Europäischen Union ein. Die größte Bedeutung hatten dabei die Auslandsdirektinvestitionen aus den USA: 50% aller 
von ausländische Kapitalien gehaltenen Vermögenswerte in der EU gehörten im Jahr 1995 US-amerikanischen 
Investoren, 1999 betrug ihr Anteil  61% und 2003 56%. Mit einigem Abstand folgten Investoren aus den 
europäischen Nicht-EU-Staaten an zweiter Stelle. (Europäische Kommission 2001, S 34; Europäische Kommission 
2006b, S 12). Mehr als die Hälfte dieser Investitionen war in Aktienkapital angelegt, ein Drittel bestand aus  internen 
Unternehmenskrediten großer Konzerne, der Rest entfiel auf Re-Investitionen (Europäische Kommission 2001, S 37). 
Was die Verteilung auf einzelnen wirtschaftlichen Sektoren betrifft, so dominierten vor allem Investitionen in den 
Dienstleistungssektor (60% im Jahr 2000, 69% im Jahr 2003). Der zweitgrößte Anteil entfiel auf den industriellen 
Sektor (28% 2000 bzw. 19% 2003), der Rest verteilte sich auf andere Sektoren (Europäische Kommission 2006b, S 
14). Die Renditen (rate of returns) lagen in den 1990er Jahren zwischen 7% und 9%. (Europäische Kommission 2001, 
S 40).  



 

 
- 156 - 

 

Tab.3: Entwicklung der Unternehmensfusionen nach Größenklassen 

Jahr  86/87 87/88 88/89 89790 90/91 91/92 
Fusionen > 1Mrd. 

Ecu (%) 
17% 22% 17% 21% 18% 17% 

Fusionen > 2Mrd. 
Ecu (%) 

17% 20% 24% 26% 25% 25% 

Fusionen > 5 Mrd. 
Ecu (%) 

12% 13% 13% 14% 18% 21% 

Fusionen > 10 
Mrd. Ecu (%) 

10% 16% 22% 23% 25% 26% 

Quelle: Kinner 2002, S 94 

Die Konsolidierung der monopolistischen Kapitalfraktionen, mit einem wachsenden Grad der 

Konzentration und Zentralisation, der in diesen großen Unternehmensfusionen zum Ausdruck 

kommt verdichtete sich primär auf der europäischen Maßstabsebene, vor allem in den 

Staatsapparaten der Kommission und ihrem strategischen Projekt des Binnenmarkts, das eine 

umfangreiche De- und Re-Regulierung einschloss. Dieser Prozess der „Europäisierung“ der 

monopolistischen Kapitalfraktionen innerhalb der Grenzen des europäischen 

Akkumulationsfeldes bildete zugleich auch eine Vorbedingung für die zunehmenden 

Aktivitäten über diese Grenzen hinaus. Vor dem Hintergrund der bereits gesättigten 

europäischen Märkte und der mit den Konzentrationsprozessen wachsenden organischen 

Zusammensetzung des Kapitals (zum Beispiel im Rahmen von Rationalisierungen und 

Massenentlassungen) versprach die Expansion in andere Märkte höhere Profitraten. Diese 

zunehmende Extraversion in den Aktivitäten der europäisierten monopolistischen Fraktionen 

der inneren Bourgeoisien, die eben nicht von den Prozessen der Kapitalkonzentration innerhalb 

der europäischen Grenzen getrennt werden kann, lässt sich auch an der Entwicklung der EU-

Exporte auf dem Weltmarkt ablesen154: 

Tab.4: Entwicklung der EU-Exporte nominal und nach Weltmarktanteilen 

Jahr 1960 1970 1982 1990 2000 2006 
Exporte in Mrd. 

Ecu/Euro 
19,2 44,8 286,0 415,4 942,0 1.189,1 

Weltmarktanteil in 
% 

24,5% 22,3% 16,3% 18,3% 18,5% 17,5% 

Quelle: Eurostat155 

Die sinkenden relativen Anteile der Europäischen Union am Weltmarkt müssen hinsichtlich 

ihrer Aussagekraft in den richtigen Kontext gerückt werden. Sie hängen mit der zunehmenden 

Differenzierung des Welthandels ab den 1970er Jahren zusammen. Vergleicht man die 

Entwicklung der europäischen Weltmarktanteile mit denen der USA, lässt sich feststellen, dass 

das relative Absinken europäischer Weltmarktanteile primär der Auslagerung der industriellen 
                                                      
154 Diese statistisch erfasste dynamische Entwicklung ist natürlich auch bedingt durch die räumliche Ausdehnung des 
Binnenmarkts durch den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten. Aus einer poulantzianischen Sicht, die staatlich-politische 
und ökonomische Entwicklungen nicht wie zwei äußerliche Sphären voneinander  trennt, stellt sich aber gerade diese 
Erweiterung des Binnenmarkts als wesentlicher Aspekte der „Europäisierung“ der inneren Bourgeoisien dar. 
155 Vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-07-001/EN/KS-CV-07-001-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-07-001/EN/KS-CV-07-001-EN.PDF�
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Produktion in die Schwellenländer geschuldet ist, nicht einer Schwächung europäischer 

Kapitalien gegenüber anderen kapitalistischen Zentren. Die am stärksten mit Europa 

rivalisierenden Kapitalfraktionen der USA verloren ungleich mehr: Betrugen die US-

Weltmarktanteile 1960 noch 26,1%, fielen sie bis 1990 auf 13,2 % und 2006 auf 11.9%. Zudem 

sind europäische (und auch US-amerikanische) Kapitalfraktionen ganz wesentlich über ihre 

Auslandsdirektinvestitionen an der globalen Diversifizierung der industriellen Produktion 

beteiligt. Das in Form von Auslandsdirektinvestitionen angelegte europäische Kapital betrug  

1995 471.912 Mio. Euro und wuchs bis 1999 auf 1.186.989 Mio. Euro an156. Ein Jahr später 

erreichte der Kapitalstock bereits fast den Wert von  1,6 Mio. Euro und überholt damit erstmals 

den ADI-Kapitalstock der USA157. Trotz dieser wachsenden Extraversion der europäisierten 

Kapitalfraktionen blieb der innereuropäische Raum der Akkumulation doch ihr wirtschaftliches 

Rückgrat, und zwar sowohl hinsichtlich der Güter als auch der Direktinvestitionen. Die Quote 

des Intra-Handels der EU (gemessen an den Importen) lag auch in den 2000er Jahren über 60% 

und damit sehr hoch: 

Tab.5: Anteil der Intra-EU-Importe an den EU-Gesamtimporten 

Jahr  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Anteil der Intra-

Einfuhren der EU an 
den 

Gesamteinfuhren 

64,5% 64,1% 64,4% 62,8 63,8 62,1 

Quelle: Eurostat158 

Das Gleiche gilt auch für die Direktinvestitionen. In der Periode zwischen 2004 und 2006 lag 

der Intra-EU-Anteil an den Strömen der Auslandsdirektinvestitionen bei 76%159.  

Wie noch näher auszuführen sein wird, verdichten sich diese Interessen der hegemonialen, 

monopolkapitalistischen Fraktionen der transnationalen inneren Bourgeoisien selektiv in den 

dominanten Apparaten der Gemeinsamen Handelspolitik. Dabei agieren die europäische 

Staatsapparate im Sinn der poulantzianischen Staatstheorie nicht als monolithischer politischer 

Block des Monopolkapitals, sondern sind selbst –als Verdichtung der gesamten 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse- gespalten. Dies gilt insbesondere auch für die 

Europäische Kommission, in der verschiedene Generaldirektionen, die den einzelnen 

Kommissaren politikfeldspezifisch zugeordnet sind, Knotenpunkte verschiedener Fraktionen 

des Kräfteverhältnisses bilden160. Die Generaldirektion für Außenhandel (GD Handel) trifft als 

ein wichtiger europäischer Apparat, in dem die Interessen der hegemonialen Klassenfraktion 

                                                      
156 Vgl. http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/eurostat/01/FOREIGN.pdf  
157 Vgl. http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/eurostat/01/FOREIGN.pdf  
158 Vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tet00037&plugin=1  
159 Vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BK-08-001/EN/KS-BK-08-001-EN.PDF  
160  Dies zeigt ein kurzer Überblick über die komplexe innere Gliederung der Kommission. Vgl. 
http://ec.europa.eu/about/ds_de.htm 
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verdichtet werden, in der Formulierung ihrer Politik und ihrer politischen Projekte auf andere 

Apparate innerhalb und außerhalb der Kommission (andere GDs, Rat, Europäisches Parlament, 

Europäischer Gerichtshof, nationalstaatliche Staatsorgane), deren antagonistisches 

Zusammenwirken einen hegemonialen Kompromiss herstellen. Dies impliziert jedoch, dass die 

hegemonialen Klassenfraktionen hinsichtlich ihrer Interessen zwar Zugeständnisse machen 

müssen, um andere Fraktionen bzw. die Apparate, in denen sich deren Interessen selektiv 

verdichten, zu integrieren. Diese Zugeständnisse beugen sich aber immer zugunsten der 

zentralen, universalisierten Verwertungssinteressen der hegemonialen Fraktionen und der 

Politik, die von den staatlichen Verdichtungsknoten ausgeht, in denen sie primär repräsentiert 

sind. Dies lässt sich am Beispiel der Veränderungen in der europäischen Agrarpolitik und der 

europäischen Wettbewerbspolitik beobachten, die zugunsten der globalen Handelsinteressen 

europäischer Kapitalien reformiert wurden.  

Die Gemeinsame Agrarpolitik kam ab den 1980er Jahren, im Zuge der  Re-Konfiguration der 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa nach der fordistischen Krise, zunehmend unter 

Reformdruck. Die entscheidenden Momente, über die dieser Reformdruck zugunsten der 

hegemonialen Klassenfraktionen der transnationalisierten inneren Bourgeoisien in der EU 

mediatisiert wurde, waren einerseits die Verhandlungen im Rahmen der WTO, deren Regeln in 

Konflikt mit den europäischen Preisstabilisierungsmechanismen gerieten, und andererseits der 

Streit um die Senkung der EU-Ausgaben, der im Rahmen neoliberaler Diskurse der 

Staatsverschlankung ausgetragen wurde und sich unter anderem auch gegen den hohen Anteil 

der Agrarausgaben am EU-Budget richtete (Roederer-Rynning 2010, S 190). Im Zuge der 

verschiedenen Reformen der Agrarpolitik, die ab den 1990er Jahren vor allem im zeitlichen 

Naheverhältnis zu den Welthandelsrunden  stattfanden, kam es zu einer verstärkten 

Verschränkung der Agrarpolitik mit anderen Politikfeldern, vor allem mit der Handelspolitik. 

Die Preisstützung der landwirtschaftlichen Produktion musste angesichts der Dynamik der 

Handelsliberalisierungen des GATT in der Uruguay- und der Doha-Runde weitgehend 

zugunsten von Direktzahlungen an die Bauern aufgegeben werden, es kam zu einer 

Entkopplung von Subventionen und bäuerlicher Produktion. Der Zweck der Förderungen 

richtete sich damit zunehmend auf nicht-agrarische Ziele wie den Umwelt- und 

Landschaftsschutz, die von der EU unter dem Titel der Multifunktionalität verhandelt und auch 

in den Welthandelsrunden implementiert wurden (ebd. S 191ff). Ein erster Eckstein dieser 

Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik an die Erfordernisse der Welthandelsagenda und 

damit an die Interessen der hegemonialen Klassenfraktionen innerhalb (und außerhalb) der EU 

war zunächst die sogenannte „McSharry-Reform“ 1992, die Preiskürzungen bei bestimmten 

Agrarprodukten und Kompensationszahlungen an Produzenten, die davon betroffen waren, 

vorsah. Die „Agenda 2000“ verlagerte die europäischen Subventionszahlungen bereits im 
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Vorfeld der Doha-Runde der WTO noch ein Stück weiter weg von der Produktionsförderung 

und hin zu einer neu geschaffenen Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik, der „ländlichen 

Entwicklung“, in deren Rahmen verstärkt Direktzahlungen für nicht-agrarische Aufgaben der 

Bauern (z.B. Umweltschutz) im Sinne des Prinzips der Multifunktionalität geleistet wurden, und 

zwar im Ausgleich für weitere Preiskürzungen. Die sogenannte „Mid Term Review“- bzw. 

„Fischler-Reform“ 2003  sah eine weitreichende Entkopplung der staatlichen Förderungen von 

der landwirtschaftlichen Produktion im Rahmen eines einheitlichen Zahlungsschemas vor. 

Direktzahlungen wurden an verpflichtende „cross-compliance“-Kriterien gekoppelt, wie etwa 

den Tierschutz, den Umweltschutz  oder die Einhaltung öffentlicher Gesundheitsvorschriften. 

Darüber hinaus wurde den Mitgliedsländern gestattet, maximal 10% der Gesamtförderungen aus 

dem EU-Budget zugunsten der Ziele der ländlichen Entwicklung umzulenken („national 

envelopes“). Zudem überführte die Kommission Marktinterventionsmechanismen in 

supranationale Sicherheitsnetze für Landwirte. Die „Health-Check“-Reform 2008 trieb diese 

Liberalisierung des Agrarmarkts weiter voran, unter anderem durch eine weitere Abschaffung 

von Interventionsmechanismen und eine zusätzliche „Modulation“ der Agrarausgaben –d.h. 

eine Kürzung von Betriebsprämien zugunsten von Zahlungen im Rahmen der ländlichen 

Entwicklung im Ausmaß von 10% des Agrarhaushalts. Dieser Trend zur Umstellung der 

Agrarpolitik von einer landwirtschaftlichen Produktionsförderung zu einer multifunktionalen 

Unterstützung für nicht-agrarische Ziele markiert aber nicht etwa eine vollkommene 

Unterordnung der Gemeinsamen Agrarpolitik unter die Interessen der hegemonialen 

Klassenfraktionen, sondern einen neuen hegemonialen Kompromiss, dessen –freilich 

reduziertes- materielles „Opfer“ an die agrarkapitalistischen Kräfte die verstärkten 

Direktzahlungen sind.  

Der Wechsel der Integrationsweise bzw. die Transformation der gesellschaftlichen 

Kompromisse, die ihr zugrunde liegen,  vollzog sich auch in anderen Apparaten und Feldern der 

staatlichen Verdichtung der Kräfteverhältnisse. Im Zuge der 1980er und 1990er Jahre bekam die 

Wettbewerbspolitik als flankierende Maßnahme des Binnenmarkt-Programms, das von der 

Kommission unter Jaques Delors zusammen mit den Regierungen der Mitgliedsstaaten als 

neues marktliberales Staatsprojekt (und als spezifische Verdichtung der sich wandelnden 

Kräfteverhältnisse  in den europäischen Gesellschaften) entwickelt und in der Einheitlichen 

Europäischen Akte 1986 vertraglich verankert wurde (Young 2010, S 112ff), eine neue 

Relevanz. Diese Relevanz ist als materielles Substrat eines gesellschaftlichen Kompromisses zu 

verstehen, der nicht-monopolistische Kapitalien und Beherrschte (als KonsumentInnen) in die 

Zielvorstellungen des Binnenmarktprogramms integrieren sollte. Weder erstere noch letztere 

waren jedoch Teile der hegemonialen Klassenfraktionen, unter deren Führung dieser 

Kompromiss zustande kam. Daher überrascht es auch nicht, dass es in der konkreten 
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Entscheidungspraxis der GD Wettbewerb, die als eine Art „case law“ in Korrespondenz mit den 

Instanzen der europäischen Gerichtsbarkeit entwickelt wurde, zu verschiedenen 

Verwässerungen und zu einem -den herrschenden Kräfteverhältnissen geschuldeten- selektiven 

Gebrauch der Wettbewerbsbestimmungen kam. Die feine  Linie, die in den Entscheidungen der 

Kommission beispielsweise legale von illegalen Wettbewerbsabsprachen und Vereinbarungen 

trennt, ist der praktische materielle Niederschlag des sensiblen Kompromissgleichgewichts 

zwischen dem monopolistischen und nicht-monopolistischen Kapital. Formen der vertikalen 

Integration von Unternehmen, die verschiedene Stufen der Verarbeitung bzw. der Vermarktung 

zusammenführen, werden zum Beispiel von der Kommission als legitim betrachtet. Auch die 

der Kommission in der sog. Modernisierungsrichtlinie 2003 zugebilligte Kompetenz, 

monopolistische Konzerne im Fall eines Missbrauchs der Marktmacht zu entflechten, wurde 

bisher noch nie praktisch angewandt (Wilks 2010, S 141). Die Kontrolle der 

Unternehmensfusionen erfolgt auf der Basis eines ökonomischen Tests der Marktdominanz, 

nicht nach Abwägungen außerökonomischer Interessen. Die Entscheidungen der Kommission, 

bestimmte Fusionen zu verbieten oder nur unter Auflagen zu gestatten, werden zudem verstärkt 

vom Gerichtshof erster Instanz161, der unter anderem auf Wettbewerbsfälle spezialisiert ist, in 

Frage gestellt und einer rigideren rechtlichen Überprüfung unterworfen. Vor allem die 

rechtlichen Standards der Beweisführung hinsichtlich einer Marktdominanz wurden so nach 

oben redigiert und erschweren das Verbot von konkreten Fusionen (ebd. S 142). Wesentlich 

erfolgreicher verlief die Arbeit der Kommission bei politischen Maßnahmen, die dem 

veränderten neoliberalen gesellschaftlichen Kompromiss entgegenkommen. So wurden die 

verschiedenen Instrumente der Staatshilfen –zumindest bis zur Finanzmarktkrise 2007/2008- bis 

auf wenige Ausnahmen, etwa im Umweltschutz oder im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, im Kontext verschärfter Regeln der Lissabon-Agenda reduziert und die früher als 

„natürliche Monopole“ definierten infrastrukturellen Unternehmen in den Sektoren Energie, 

Telekommunikation, Postdienstleistungen oder Luftverkehr unter Kontrolle der GD Wettbewerb 

weitgehend aufgelöst und privatisiert (ebd. S 143ff). Darüber hinaus näherte sich die Praxis der 

GD Wettbewerb stark an die angelsächsischer Wettbewerbsbehörden an, etwa in Gestalt von 

spezifischen Streitbeilegungsvereinbarungen zwischen Kommission und präsumptiven 

wirtschaftlichen Kartellen, die durch eine Strafzahlung ein formales Verfahren verhindern 

können (ebd. S 151). Die Frage der Wettbewerbspolitik wurde abseits der Zuständigkeiten der 

GD Wettbewerb162 aber auch in jenem Feld der Politik zu einem wichtigen Thema, in dessen 

                                                      
161 Der Gerichtshof erster Instanz wurde durch die Einheitliche Europäische Akte 1986 als vorgelagerte Instanz des 
EuGH eingerichtet, um diesen zu entlasten. Die Tribunale des Gerichtshofes erster Instanz beschäftigen sich vor 
allem mit speziellen Rechtsmaterien wie der  Wettbewerbspolitik (Wilks 2010, S 149).  
162  Im Rahmen der Rivalität verschiedener Staatsapparate um die dominante Verknotung und Verdichtung 
gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse versucht jedoch auch die GD Wettbewerb, in anderen Foren als die GD Handel, 
die Prozesse internationalisierter bzw. transnationalisierter Akkumulation politisch zu bearbeiten, etwa im Rahmen 



 

 
- 161 - 

 

Apparaten sich die Verwertungsinteressen der hegemonialen Klassenfraktionen primär 

verdichten, dem Außenhandel. Vor allem im Rahmen der Doha-Runde der WTO spielen diese 

Interessen eine wichtige Rolle in der Strategie der die EU und die Mitgliedstaaten in den 

Verhandlungen repräsentierende GD Handel, die sich durch eine Angleichung der 

Wettbewerbspolitiken anderer Länder an die Normen und Standards der EU einen besseren 

Marktzugang der europäischen Exportwirtschaft zu fremden Märkten verspricht (Damro 2006, 

S 882).  

Der von Ziltener konstatierte allgemeine Wandel der Integrationsweise vollzieht sich also in 

spezifischer Weise in den veränderten politischen Verdichtungen auf der europäischen 

Maßstabsebene. Im folgenden Abschnitt soll die Entwicklung der Gemeinsamen Handelspolitik, 

die das staatlich-politische Feld  des dominanten  europäischen Staatsapparats, der GD Handel, 

darstellt, präziser untersucht werden. Die Gemeinsame Handelspolitik bildet auch einen 

zentralen Faktor für die Analyse der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der 

CAN. 

 

4.2.2. DIE GEMEINSAME HANDELSPOLITIK ALS RESULTAT 
WIDERSPRÜCHLICHER VERDICHTUNGSPROZESSE 

Die wesentliche Aufgabe einer auf poulantzianischer theoretischer Basis argumentierenden 

Analyse ist neben der Identifizierung der hegemonialen Fraktion des Blocks an der Macht die 

Identifizierung des dominanten Staatsapparats, in dem sich das Interesse der hegemonialen 

Fraktion nodal verdichtet. Beides ist, wie Poulantzas selbst betont, unverzichtbar und 

dialektisch aufeinander verwiesen: „Thus every concrete analysis of a concrete situation must 

evidently take into account both relations of class struggle and real power relations within the 

state apparatuses, the latter being generally concealed beneath formal institutional appearances“ 

(Poulantzas 1973, S 48). Als aktuelle hegemoniale Klassenfraktion wurde im vorigen Abschnitt 

im Rahmen einer historischen Untersuchung der europäischen Integration die Fraktion der 

europäisierten transnationalen inneren Bourgeoisie identifiziert. Was ist nun der dominante 

Staatsapparat, in dem sich ihre Interessen in privilegierter Form verdichten? Meine These läuft 

darauf hinaus, die Generaldirektion Handel (GD Handel) bzw. den Kommissar für Handel an 

ihrer Spitze als dominanten Staatsapparat der hegemonialen Klassenfraktion zu begreifen und 

die Gemeinsame Handelspolitik demzufolge als die Politik jener Staatsapparate, die –unter 

Führung der GD Handel- die privilegierten Verdichtungsknoten der Interessen der 
                                                                                                                                                            
der informellen internationalen Koordination verschiedener staatlicher und supranationaler Wettbewerbsbehörden im 
sehr locker organisierten „International Competition Network“ (ICN) (Damro 2006, S 878ff).  
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hegemonialen Klassenfraktionen (der transnationalen europäisierten inneren Bourgeoisien) 

bilden. Diese sicherlich provokante These zu untermauern, ist das Ziel dieses Abschnitts. 

Grundsätzlich werden Im politischen Feld der Gemeinsamen Handelspolitik alle 

widersprüchlichen Aspekte der Kapitalakkumulation der  Fraktionen im Block an der Macht 

politisch bearbeitet, die sich gleichzeitig Schranken für ihre Reproduktion setzen müssen und 

doch stets über diese Schranken hinaus tendieren. Einzelne „Politikfelder“ wie die 

Handelspolitik sind aus dieser Perspektive das Resultat der Verdichtung von 

Kräfteverhältnissen und somit stets gesellschaftlich produziert. Es gibt keine neutrale 

technische, sachlich zwingende Notwendigkeit, ein Politikfeld von einem anderen abzugrenzen, 

sondern diese Abgrenzung ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Machtkämpfe und zentral 

verknüpft mit der Spaltung und Fragmentierung der Staatsapparate, in denen sich diese 

Machtkämpfe verdichten und die so zu den selektiven „Hütern“ der staatlichen Zuständigkeiten 

und Funktionen in den separaten Feldern der Politik gemacht werden (Demirovic 2011, S 44). 

Was die Außenbeziehungen der Europäischen Union betrifft, so sind hier verschiedene 

Politikfelder als Resultat der Verdichtungsprozesse in unterschiedlichen Staatsapparaten 

miteinander artikuliert. Diese fragmentierten Staatsapparate einzelner Politikfelder rivalisieren 

um die Formulierung einer mehr oder weniger kohärenten Politik (Aggarwal 2004, S 10). 

Gleichwohl kann diese Kohärenz, im Sinne von Poulantzas´ Staatstheorie, niemals wirklich 

hergestellt werden, sondern bleibt immer tendenziell widersprüchlich und in ihrem Ergebnis 

willkürlich, chaotisch und anfechtbar. Die wesentlichen Staatsapparate und die von ihnen 

gehüteten Politikfelder, die in den europäischen Außenbeziehungen miteinander konkurrieren 

und um die Formulierung einer hegemonialen politischen Linie ringen, sind folgende: Erstens 

die allgemeine Außenpolitik, deren Staatsapparate sich im Nationalstaat vor allem mit den 

Sicherheitsinteressen der zu einer territorialen Nation verdichteten gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse befassen.  Auch diese Verdichtungen wurden im Rahmen einer 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), der sogenannten „zweite Säule“ der EU, 

auf eine supranationale Maßstabsebene gehoben, in der der Rat, der Europäische Rat und der 

Ausschuss der ständigen Vertreter (Comité des représentants permanents: COREPER)  als 

Staatsapparate bzw. Organe eine zentrale Rolle einnehmen. Die GASP ist stark geprägt durch 

die intergouvernementale Zusammenarbeit, die ohne essentielle Mitwirkung von Apparaten mit 

starker supranationaler materieller „Dichte“ wie z.B. der Kommission oder des EuGH vollzogen 

wird. Das überrascht auch nicht, denn es geht im Rahmen der GASP nicht um eine Auflösung 

der sozial produzierten, territorialisierten und historisierten Nationalstaaten, sondern um die 

Verdichtung und Bearbeitung ihrer Widersprüche auf einer neuen Maßstabsebene, die sich mit 

der alten, nationalstaatlichen zu einem multiskalaren Ensemble zusammenfügt. Die GASP spielt 

jedoch –anders als in anderen Weltregionen- hinsichtlich der Beziehungen zu Lateinamerika 

eine untergeordnete Rolle. Es gibt nur einen Gemeinsamen Standpunkt und eine Gemeinsame 
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Aktion der EU im Rahmen der GASP zu einem lateinamerikanischen Land, nämlich zu Kuba 

(Koppányi, 2006, S 82ff), und beide sind weniger durch die Politik Kubas als vielmehr durch 

die extraterritoriale Gesetzgebung des US-Kongresses hinsichtlich des ehemaligen US-

amerikanischen Eigentums auf der Insel begründbar163. Daneben existieren jedoch auch noch 

die nationalstaatlichen außenpolitischen Apparate, die -artikuliert mit und durch die europäische 

Integration- konzertierte Außenpolitiken im Kontext der EU betreiben. Ein wichtiges Beispiel  

sind die interregionalen Gipfel zwischen Europa, Lateinamerika und der Karibik, die im 

Wesentlichen auf Initiative nationalstaatlicher außenpolitischer Apparate zustande kamen und 

einen institutionalisierten Rahmen für das Projekt der „strategischen Partnerschaft“ zwischen 

den beteiligten Regionen bilden164. Zweitens die Gemeinsame Handelspolitik, die hinsichtlich 

der Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten und Integrationsmechanismen -zumindest 

der These dieser Arbeit zufolge- das politische Feld des dominanten Verdichtungsknotens der 

hegemonialen Kapitalfraktionen darstellt, nämlich das der Generaldirektion Handel der 

Europäischen Kommission. Das bedeutet gleichzeitig, dass sich alle anderen Staatsapparate und 

Politikfelder -zumindest hinsichtlich der Beziehungen zu Lateinamerika- dem maßgeblich von 

diesem dominanten Apparat geschmiedeten hegemonialen Kompromiss beugen müssen, auch 

wenn dafür materielle Zugeständnisse notwendig sind. Das wichtigste Politikfeld, das 

hinsichtlich der Beziehungen zu Lateinamerika mit der Handelspolitik in Form eines –stets neu 

verhandelten- Kompromisses artikuliert wird, ist schließlich drittens das der 

Entwicklungspolitik. Die Entwicklungspolitik wurde erst mit dem Vertrag von Maastricht 1993 

zu einem supranationalen Politikfeld165 (Orbie/Versluys 2008, S 72): Die Kompetenzen sind 

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten geteilt, die weiterhin eigene nationale 

Entwicklungspolitiken betreiben. Artikel 180 EGV verpflichtet die europäische 

Entwicklungspolitik zur Komplementarität und Koordination mit den nationalen 

Entwicklungspolitiken. Die  Struktur der supranationalen Staatsapparate, die mit der 

Formulierung der Entwicklungspolitik befasst sind, hat sich seit den 1990er Jahren stark 

verändert.  Während in der Santer-Kommission die Zuständigkeit für Entwicklungspolitik auf 

mehrere regional spezialisierte Generaldirektionen für Außenbeziehungen aufgeteilt wurde,  

                                                      
163 Vgl. Kapitel 2.3 
164 Vgl. Kapitel 2.3. Für einen schnellen Überblick über die Gipfelgeschichte, vom ersten Treffen der europäischen, 
lateinamerikanischen und karibischen Staatschefs in Rio de Janeiro 1999 bis zum Gipfel in Madrid 2010 vgl. auch 
Icaza 2010, S 129. Auffällig bei dieser übersichtlichen Darstellung ist jedenfalls der Widerspruch zwischen den 
offiziellen Rahmenthemen, die seit dem Gipfel in Guadelajara 2004 als Motto vorangestellt werden, und den 
tatsächlichen materiellen Ergebnissen der Gipfel. 2004 fokussierte man sich auf das Thema der sozialen Kohäsion, 
2006 in Wien  auf jenes der Demokratie- und Menschenrechte, 2008 in Lima Auf die Bekämpfung von Armut, 
Ungleichheit und auf die nachhaltige Entwicklung, 2010 in Madrid auf die soziale Inklusion und technologische 
Innovation im Dienst der Nachhaltigkeit. An materiellen Ergebnissen steht dem vor allem die Agenda der  
interregionalen Verhandlungen, primär zum Thema Handel, gegenüber.  
165  Eine Ausnahme bildet der Europäische Entwicklungsfonds (EEF), der bereits im Zuge der Römer Verträge 
1957/58 eingerichtet wurde und als Entwicklungshilfeinstrument für die damals noch existierenden Kolonialgebiete 
der Mitgliedstaaten in Afrika dienen sollte. Er wird von den einzelnen Mitgliedstaaten finanziert und fällt nicht unter 
das Gemeinschaftsbudget. Die Verwaltung obliegt einem speziell dafür eingerichteten Komitee (Orbie/Versluys 
2008, S 7; Vgl.: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm). 
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kam es mit der Prodi-Kommission zur Errichtung einer eigenen GD Entwicklung unter einem 

dafür zuständigen Kommissar. Die GD Entwicklung wurde jedoch institutionell zugunsten der 

GD Handel und der neu geschaffenen GD Außenbeziehungen geschwächt (Orbie/Versluys 

2008, S 69f). Die Handelsaspekte der Beziehungen zu den AKP-Staaten ressortierten ab nun in 

der GD Handel, der GD Außenbeziehungen wurde die ebenfalls neu geschaffene Agentur 

EuropeAid unterstellt, die die Implementierung der europäischen Entwicklungshilfeprogramme 

in allen Ländern überwacht. Orbie und Versluys bezeichnen den Kommissar für Entwicklung  

daher in dieser Phase als einen „Kaiser ohne Kleider“ (ebd.). Die Kommission Barroso I (2004 

– 2009) änderte die institutionelle Struktur nicht, sondern konzentrierte sich auf die 

Formulierung von kohärenteren gemeinsamen inhaltlichen Zielen, die in einer 

interinstitutionellen gemeinsamen Erklärung von Europäischem Parlament, Rat und 

Kommission als  „Europäischer Konsens über die Entwicklungspolitik“ veröffentlicht wurden 

(Orbie/ Versluys 2008, S 72; Vgl. Europäisches Parlament et al. 2006). Die Kommission 

Barroso II , die erst im Februar 2010 mit einiger zeitlicher Verspätung infolge der sich 

verzögernden Ratifizierung des Vertrags von Lissabon ins Amt trat, unterstellte schließlich der 

GD Entwicklung unter der Führung des Kommissars für Entwicklung Andris Piebalgs die 

Kontrolle über EuropeAid166. Die „materielle Dichte“ der GD Entwicklung nahm damit im 

Vergleich zu früher deutlich zu. Es gibt jedoch gute Argumente, davon auszugehen, dass die 

europäische Entwicklungspolitik nur im Kontext einer dominanten Handelspolitik betrieben 

werden kann, die zwar materielle entwicklungspolitische Zugeständnisse gestattet, aber 

insgesamt nachgeordnete Staatsapparate und ihre Politikfelder, wie die GD Entwicklung, ihren 

zentralen strategisch-politischen Zielen, die das Resultat der Verdichtung der hegemonialen 

Fraktionen sind, unterordnet und damit zur Anpassung zwingt.  Ein Hinweis darauf ist die 

Betonung der Verbindung von Handel und Entwicklung in den Strategiepapieren der 

Kommission zur Entwicklungspolitik (Orbie/Versluys 2008, S 79; Europäische Kommission 

2000, S 10ff). Zwar könnte eingewendet werden, dass die EU sich ab Mitte der 2000er Jahre 

selbst dazu verpflichtet hat, die sogenannte „gebundene Entwicklungshilfe“, die die Auszahlung 

von Entwicklungshilfegeldern davon abhängig macht, dass der Empfängerstaat die Güter und 

Dienstleitungen zur Umsetzung eines konkreten Hilfsprojekts (zu einem bestimmten 

Prozentsatz) von Unternehmen des Geberstaats beziehen muss, zugunsten der ungebundenen zu 

reduzieren (Orbie/Versluys 2008, S 80). Allerdings existieren noch andere Argumente zur 

Untermauerung dieser These. So konzentriert sich der überwiegende Anteil der 

Entwicklungshilfe der EU auf „middle income countries“ (MICs), in denen die Staatsapparate 

der EU auch strategische handelspolitische Interessen verfolgen, vor allem in Osteuropa und im 

Mittelmeerraum, anstatt auf die ärmsten Entwicklungsländer (ebd.). Darüber hinaus sind die 

                                                      
166 Vgl. http://ec.europa.eu/europeaid/who/documents/organigramme-devco_en.pdf  
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Inhalte bestimmter sektorieller Handelsabkommen, wie etwa die Fischereiabkommen mit 

afrikanischen Staaten, die den überlegenen europäischen Fangflotten freien Zugang zu den 

küstennahen Fanggründen gewähren, geradezu kontraproduktiv hinsichtlich der 

entwicklungspolitischen Ziele in diesen Regionen (ebd. S 84). Wir werden bei der konkreten 

Diskussion der Beziehungen zwischen EU und CAN noch einmal darauf zurückkommen, wie 

die Entwicklungspolitik im Rahmen der Verträge, die zwischen beiden Regionen geschlossen 

werden, zwar einen wichtigen Platz einnimmt, wie sie sich -bzw. wie sich der Apparat, der für 

sie zuständig ist (GD Entwicklung)- aber insgesamt im Rahmen des hegemonialen 

Kompromisses den dominanten Politiken der GD Handel beugen muss.  

Zunächst soll an dieser Stelle aber das in der EU dominierende Politikfeld, die Gemeinsame 

Handelspolitik, näher untersucht  und dabei vor allem der Nachweis für die Annahme  geliefert 

werden, die GD Handel als den dominanten Staatsapparat der Gemeinsamen Handelspolitik zu  

identifizieren. Die vertragliche Grundlage der Gemeinsamen Handelspolitik, die, im Sinne 

Jessops, das materielle politische Substrat historischer strategischer Selektivitäten darstellt, 

findet sich in den Artikeln 131ff EUV167. Die zentrale Rechtsnorm bildet der Artikel 133 (ex-

Artikel 113 EGV): Er regelt die grundsätzlichen Verfahren zum Abschluss von 

Handelsverträgen und welche Organe der EU daran beteiligt sind. In der Praxis hat sich auf der 

Grundlage der Bestimmungen des Artikels 133 EUV ein Verfahren zur Verhandlung und zum 

Abschluss von Handelsverträgen etabliert, dass über diese rechtlichen Bestimmungen hinaus der 

Ausdruck der realen Machtverhältnisse und ihrer politischen Verdichtung ist und dessen 

Elemente nicht immer über  eine unmittelbare vertragliche Basis verfügen (Aggarwal 2004, S 

28ff; Carvalho 2006, S 104f;  Meunier 2000, S 107ff; Meunier 2005, S32ff; Meunier/Nicolaïdis 

1999, S 481f; Meunier/ Nicolaïdis 2005, S 234ff; Peters/Wagner 2005, S 224ff; Woolcock 

2010, S 307ff). Es gehört zu den Grundelementen der bereits beschriebenen historischen 

politischen Verdichtungsprozesse der europäischen Integration auf supranationaler Ebene, dass 

die Gemeinsame Handelspolitik als „vergemeinschaftete“ Politik in den Kompetenzbereich der 

Gemeinschaftsorgane bzw. der europäischen Staatsapparate fällt. Was unter diesem 

Kompetenzbereich materiell zu verstehen ist, wird   in Artikel 133 Abs. 1 erläutert: Die 

Änderung von Zollsätzen, der Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die 

Vereinheitlichung von Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die 

handelspolitischen Schutzmaßnahmen (gegen Dumping bzw. Subventionen und andere 

„unfaire“ Handelspraktiken). Wenn Abkommen der EU mit anderen Staaten bzw. regionalen 

Integrationsmechanismen über diesen Kompetenzbereich hinausgehen, spricht man von einer 

„gemischten Kompetenz“ bzw. einem „gemischten Abkommen“, bei denen die Mitgliedstaaten 

ihre formale Souveränität zum Vertragsabschluss (im Rahmender nationalen Regeln der 

                                                      
167 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:DE:pdf 
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Verhandlung bzw. Ratifikation solcher Abkommen) neben der der EU-Organe in den Bereichen 

der Gemeinschaftskompetenz behalten (Meunier/Nicolaïdis 1999, S 284; Meunier/Nicolaïdis 

2005, S 254; Woolcock 2010, S 249f). Im Laufe der 1990er Jahre entbrannte – als Folge der 

Veränderungen der europäischen Kräfteverhältnisse hin zu einer globalen Expansion des 

Handels  und als Folge einer neuen globalen Handelsagenda-  ein Kampf um die rechtliche 

Interpretation der Reichweite des Artikels 133 und ein politischer Kampf einzelner 

Staatsapparate um die Ausdehnung der Gemeinschaftskompetenzen der Europäischen Union auf 

Basis dieser Bestimmung. Bevor wir uns diesem wichtigen Punkt widmen, soll jedoch der 

typische Ablauf des Verfahrens beim Abschluss eines Handelsabkommens und die Rolle bzw. 

das Zusammenspiel der verschiedenen Staatsapparate skizziert werden, die auf den rechtlichen 

Grundlagen der Art. 133 und 300 EGV beruhen. Die Praxis der Vertragsverhandlungen besteht 

jedoch nicht bloß aus den formalen vertraglich vorgesehenen Verfahren, sondern darüber hinaus 

auch aus informellen Verfahren, die im Sinne von Poulantzas Ausdruck des 

Spannungsverhältnisses und der Verschiebungen zwischen formaler und realer Macht sind. 

Der GD Handel der Europäischen Kommission obliegt es, im Rahmen des Initiativmonopols der 

Kommission Vorschläge für den Beginn und den Inhalt von Verhandlungen über 

Handelsabkommen mit Drittstaaten zu entwickeln. Diese Vorschläge orientieren sich in der 

Regel an der Einschätzung, in welchem Umfang ein hegemonialer Kompromiss zugunsten 

transnationalisierter Handelsinteressen der  Bourgeoisie-Fraktionen im Spannungsverhältnis mit 

anderen auf der Ebene einzelner Mitgliedsstaaten oder der Europäischen Union  verdichteten 

gesellschaftlichen Interessen möglich ist, und welche Zugeständnisse im Rahmen dieses 

Kompromisses eingegangen werden müssen. Diese Vorschläge werden anschließend an ein 

spezielles Komitee weitergereicht, das „zur Unterstützung“ vom Rat bestellt wird und 

institutionell auch dort angesiedelt ist. Dieser sogenannte „133-Ausschuss“ hat formal nur eine 

beratende Funktion, ist aber im Grunde das wichtigste Kontrollinstrument des Rats gegenüber 

den Kommission bzw. der GD Handel, die –wie wir noch sehen werden- die zentralen 

operativen Aufgaben im Verhandlungsprozess wahrnimmt. Die Agenda dieses Ausschusses 

wird von der Kommission entsprechend ihrem Initiativmonopol in Zusammenarbeit mit der 

Ratspräsidentschaft fixiert. Bürokraten der GD Handel und  Bürokraten aus den einzelnen 

nationalen, für Außenhandel zuständigen  Staatsapparaten, die in den 133-Ausschuss entsendet 

werden, treffen sich, entweder auf Ebene hoher Beamter („titulaires“) in sensiblen Fragen oder 

(sehr viel regelmäßiger) auf Ebene niedriger Beamter, um strittige Fragen der 

Verhandlungsvorschläge der GD Handel –teilweise in speziell eingerichteten Unterausschüssen- 

zu debattieren, und zwar typischerweise ohne formalen Beschluss sondern bis zur Erreichung 

eines vorläufigen Konsenses (Meunier 2005, S 34; Meunier/Nicolaïdis 2005, S 255). Schon auf 

dieser frühen Ebene findet also bereits ein Ausloten und Abstimmen eines möglichen 
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hegemonialen Konsenses zwischen den divergenten, auf nationaler und supranationaler Ebene 

verdichten Kräfteverhältnissen statt, wobei der Zugang einzelner strategischer Interessen –unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit- hochselektiv zugunsten der Fraktionen im Block an der Macht 

ist. Die so vorläufig akkordierten Vorschläge der GD Handel werden über den Ausschuss der 

ständigen Vertreter an den Rat weitergereicht, der auf dieser Grundlage ein formelles 

Verhandlungsmandat ausstellt, das –je nach Konfliktivität der Materie- unterschiedliche Form 

annimmt und entweder sehr präzise Direktiven enthalten oder auch sehr allgemein gefasst sein 

kann. Grundsätzlich beschließt der Rat sowohl hinsichtlich des Mandats als auch später 

hinsichtlich der Annahme des  Verhandlungsergebnisses gemäß den Bestimmungen der Römer 

Verträge (nach dem Ablauf eines Übergangszeitraumes ab dem Jahr 1966) mit qualifizierter 

Mehrheit. Diese formalen Verfahren der Mehrheitsbeschlüsse wurden aber im Kontext der 

Kennedy-Runde des GATT und angesichts eines mangelnden Kompromisses über die 

notwendigen Zugeständnisse an den Schutz agrarischer Interessen im Rahmen der 

Welthandelsgespräche vom französischen Präsidenten de Gaulle in den 1960er Jahren durch die 

„Politik des leeren Stuhls“ blockiert, bis schließlich im Rahmen des sogenannten Luxemburger 

Kompromisses 1966 eine informelle Aushebelung des Mehrheitsbeschlusses in wichtigen 

nationalen Fragen beschlossen wurde, bei denen ein Mitgliedsland auf einen Beschluss im 

Konsens bestehen kann. Erst im Rahmen der Einheitlichen Europäischen Akte (1985/86) wurde 

diese Tendenz zu Konsensentscheidungen wieder zurückgedrängt und in den meisten Materien 

der Gemeinschaftskompetenzen eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit168 beschlossen. 

Tatsächlich bemühen sich die im Rat vertretenen Fachminister informell auch weiterhin stets  

solange zu verhandeln, bis de facto ein allgemeiner Konsens erreicht wird. (Meunier 2005, S 

35f; Meunier/ Nicolaïdis 2005, S 256). Nach Erteilung des Verhandlungsmandats beginnt die 

Kommission in Gestalt des Personals der GD Handel mit dem Kommissar für Außenhandel an 

der Spitze die Verhandlungen zu führen, entweder auf bi- pluri- oder multilateraler Ebene. Vor 

bzw. während dieser Verhandlungen finden jedoch –jeweils auf der Suche nach einem 

feinabgestimmten hegemonialen Konsens hinsichtlich des Ergebnisses dieser Verhandlungen- 

ständige Konsultationen und Abstimmungen mit anderen Staatsapparaten der Europäischen 

Kommission (DG Landwirtschaft, DG Entwicklung, DG Umwelt etc.) sowie mit dem 133-

Ausschuss und einzelnen Vertretern nationalstaatlicher Regierungen statt (Meunier 2005; S 37f; 

Woolcock 2010, S 388). Die Verhandlungsführung und die Repräsentation der Interessen 

gegenüber den Verhandlungspartnern ist aber in den Händen der Kommission zentralisiert, sie 

                                                      
168 Nach dem Vertrag von Lissabon werden Mehrheitsentscheidungen auf der Basis einer doppelten Mehrheit gefällt, 
wobei jedes Land eine Stimme hat: Mindestens 55% der Mitglieder müssen dem Vorschlag zustimmen, die zusätzlich 
noch 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Diese Bestimmung tritt jedoch erst 2014 in Kraft. Bis dahin 
gelten die gewichteten Mehrheitsquoren des Vertrags von Nizza, bei der die einzelnen Mitglieder unterschiedlich 
viele Stimmen je nach Größe ihrer Bevölkerungszahl erhalten. Für eine qualifizierte Mehrheit müssen drei 
Bedingungen erfüllt sein: Eine einfache Mehrheit der Mitglieder, 73,9% der gewichteten Stimmen, die 62% der  EU-
Bevölkerung repräsentieren müssen. 
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spricht, in den Worten Meuniers, mit einer einzigen Stimme für alle (Meunier 2005, S 23). 

Diese einheitliche Vertretung nach außen durch die Kommission gilt nicht nur in den Materien, 

die in den ausschließlichen Kompetenzbereich der Europäischen Gemeinschaft übertragen 

wurden, also für die Gemeinsame Handelspolitik, sondern auch für andere Aspekte, in denen 

eigentlich eine gemischte bzw. geteilte Zuständigkeit zwischen Mitgliedstaaten und 

Gemeinschaft besteht, die anschließend andere Verfahren der Ratifikation implizieren. Im Fall 

gemischter Zuständigkeiten muss die Ratifikation auch nach den Regeln der einzelnen 

Mitgliedsstaaten erfolgen (Meunier/Nicolaïdis 2005, S 254; Peters/Wagner 2005, S 223). Im 

Fall der ausschließlichen Zuständigkeit der EG erfolgt die Ratifikation, das heißt, der formale 

Abschluss eines Handelsabkommens, in der Regel durch den Beschluss des Rats mit 

qualifizierter Mehrheit, außer in einigen wenigen Materien der handelsbezogenen 

Dienstleistungen, der handelsbezogenen Eigentumsrechte bzw. bestimmter Aspekte der 

Auslandsinvestitionen. Das Europäische Parlament hatte bis zum Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon in der Regel keine formellen Kompetenzen bei Verhandlung und Abschluss von 

Handelsverträgen, sondern wurde –in der Regel über die damit befassten Ausschüsse- nur 

informell gehört 169 , außer in Fällen, in denen durch den Vertragsabschluss  interne 

Rechtssetzungsakte nach dem Mitentscheidungsverfahren geändert werden, schwerwiegende 

finanzielle Folgen durch den Vertragsschluss zu erwarten sind oder ein besonderer 

institutioneller Rahmen geschaffen wird (Artikel 300 Abs. 3 EGV). Anders liegen die Regeln 

der Ratifikation auch in den Fällen eines Assoziationsabkommens nach Artikel 310 EGV, das 

nicht nur Handelsaspekte enthält, sondern auch andere Politikbereiche der EU berührt, wie z.B. 

die Entwicklungspolitik. Der Abschluss eines solchen Abkommens erfolgt durch den 

einstimmigen Beschluss des Rats und erfordert die Zustimmung des Europäischen Parlaments 

mit einfacher Mehrheit (Woolcock 2010, S 393). Die Kooperationsabkommen, die die EU mit 

lateinamerikanischen Ländern -beispielsweise der CAN- abschloss, enthielten zum ersten 

üblicherweise auch Bestimmungen zu anderen Politikerreichen der EU, waren also nach den 

Regeln des Artikel 310 zu ratifizieren. Zum zweiten tangierten sie auch gemischte 

Kompetenzen bzw.  Aspekte, die überhaupt alleine in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. 

Daher erforderten sie auch eine separate Ratifikation durch die einzelnen Mitgliedstaaten nach 

deren nationalen Regeln.  

Die zentrale Dynamik, sowohl bei der Festlegung eines Verhandlungsmandats als auch im 

Rahmen der Verhandlungen selbst, besteht in der Interaktion zwischen der Kommission, in 

erster Linie der GD Handel, und dem 133-Ausschuss, über den die in den einzelnen 

Nationalstaaten verdichteten Kräfteverhältnisse artikuliert und wenn nötig im Rahmen eines 

                                                      
169 Diese informelle Unterrichtung des Europäischen Parlaments bei Handelsabkommen erfolgte aufgrund einer Inter-
Organ-Vereinbarung, die im Brüsseler Jargon als Luns-Westerterp-Verfahren bezeichnet wird (Streinz 2008, S 258). 
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hegemonialen Konsenses einbezogen werden. Es gibt Autoren,  die im Rat das zentrale Organ 

(bzw. den zentralen Staatsapparat) sehen, weil dort der Ort ist, an dem die nach wie vor 

zentralen nationalstaatlichen Interessen aggregiert werden, die  über den 133-Ausschuss auch 

die Verhandlungsführung der Kommission bestimmen. Der Rat hat aber aufgrund der 

Integrationsverträge und der Übertragung der Verhandlungsführung an die Kommission im 

Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik nur eine reaktive Kompetenz 170 . Es ist die 

Kommission, präziser die DG Handel, in der sich die offensiven gesellschaftlichen 

Klasseninteressen, die an einer Liberalisierung des Handels interessiert sind, verdichten. Die 

Kommission bzw. die DG Handel verfügen über mehrere Quellen, sich in der Rivalität 

zwischen verschiedenen Staatsapparaten als dynamischer Motor der gemeinsamen 

Handelspolitik durchzusetzen (Meunier 2007, S 908f): Sie treibt durch ihr Initiativmonopol die 

europäische Agenda des Freihandels voran und versucht diese schrittweise auszudehnen. Sie 

erhält durch das Verhandlungsmandat des Rats, an deren Formulierung sie bereits wesentlichen 

Anteil hatte, einen mehr oder weniger großen Spielraum, die in ihrer staatlichen Materialität 

(Expertise, Aktenarchive, Staatspersonal) verdichteten hegemonialen Klasseninteressen 

durchzusetzen. Drittens kommt der Kommission und ihren DGs die Aufgabe zu, die 

spezifischen in den Nationalstaaten (und über den Rat auch auf supranationaler Ebene 

konstituierten) Interessen zu einem hegemonialen Kompromiss zu formen, wobei einzelne 

nationalstaatlich verdichtete Interessen gegeneinander ausgespielt bzw. im Sinn der 

hegemonialen Interessen neu „verpackt“ werden können. Mit Beginn der Uruguay-Runde des 

GATT, vor allem ab den 1990er Jahren, gelang es der DG Handel im Kampf um die Position 

des dominanten Knotenpunkts der hegemonialen Klasseninteressen und Kräfte, sich 

schrittweise als dieser dominante Staatsapparat herauszukristallisieren und damit auch die 

„Dichte“ der Gemeinsamen Handelspolitik und der dort operierenden supranationalen 

Staatsapparate zu erhöhen . Dieser Prozess nahm im Wesentlichen die Form eines politisch-

juristischen Kampfes um die Interpretation der Reichweite des Artikel 133 an, dem in den 

                                                      
170  Meunier beschreibt dieses Verhältnis zwischen Kommission und Rat im Rahmen eines liberalen 
intergouvernementalistischen  Ansatzes als eines zwischen „principal“ und „agent“, in der erstere die Rolle eines 
Agenten der Interessenvertretung übernimmt, letzterer die des Prinzipals, der dem Ergebnis zustimmen muss. Auf der 
Basis der spezifischen institutionellen Entscheidungsregeln der EU in der Gemeinsamen Handelspolitik versucht sie, 
verschiedene spieltheoretische Szenarien zu entwerfen, die sich bei der Analyse der Verhandlungsergebnisse –in 
Anlehnung an Putnams These eines „two-level-game“ (vgl. Putnam 1988)- auf die Dynamik der inter-institutionellen 
Prozesse als wichtigste Erklärungsvariable (neben institutionellen Präferenzen, der Natur des Abkommens etc.) 
fokussieren (Meunier 2000, S 105ff; Meunier 2005, S 41ff). Die „Autonomie“, die der Kommission im Rahmen ihrer 
Verhandlungsführung zugeschrieben wird, unterscheidet sich allerdings wesentlich von dem Begriff der „relativen 
Autonomie“ bei Poulantzas, weil sie keinen relationalen Bezug zwischen Staatsapparaten und antagonistischen 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen herstellt und daher nicht auf die Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse 
eingeht, die den politischen Prozessen zugrundeliegen (Vgl. Meunier 2000, S 111; Meunier 2007, S 907f; 
Meunier/Nicolaïdis 1999, S 482; Conceição 2010, S 1110; ). Die wesentlichen Determinanten sind hier die  
Entscheidungsregeln, deren Genese allerdings nicht in den Kontext gesellschaftlicher Kämpfe gestellt wird. Daher 
können aus dieser Perspektive die Rivalitäten einzelner (europäischer und nationaler) Staatsapparate auch nicht als 
Kampf um Dominanz im Rahmen hegemonialer gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse interpretiert werden, 
sondern die Analyse bleibt an der oberflächlichen Phänomenologie der institutionellen Entscheidungsregeln und -
situationen hängen. 
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1990er und 2000er Jahren durch verschiedene Vertragsreformen zusätzliche, ursprünglich in 

Artikel 133 nicht inkludierte Aspekte des Handels hinzugefügt wurden. Diese neuen 

Kompetenzen bilden damit auch einen Teil der Verhandlungsmasse von Handelsverträgen und 

damit des Operationsfelds des dominanten Staatsapparats der DG Handel. Am  Kampf um den 

Umfang der Befugnisse in Artikel 133, der im Folgenden beschrieben werden soll, lässt sich die 

Genese der DG Handel zum dominanten Staatsapparat konkret festmachen. Es muss jedoch 

hinzugefügt werden, dass dieser Kampf ganz wesentlich von einer transnationalen 

Verdichtungsebene mit beeinflusst wurde, die sich Form des GATT bzw. der WTO oberhalb  

der supranationalen Ebene der EU herausgebildet hat. Es waren vor allem die Regierungen der 

USA, die im Rahmen des GATT und später der WTO entscheidende Impulse zur 

Liberalisierung des Handels setzten, sei es in Form des Abbaus von Zöllen und mengenmäßigen 

Beschränkungen in den 1960er Jahren, sei es in Hinsicht auf die Beschränkung von staatlichen 

Subventionen in den 1970er Jahren, sei es bei der Weiterentwicklung der Handelsagenda in 

Richtung Dienstleistungen, geistige Eigentumsrechte und Auslandsdirektinvestitionen, bei 

denen die hegemonialen gesellschaftlichen Fraktionen der US-Finanzwirtschaft starke 

Wettbewerbsvorteile hatten, in den 1980er Jahren (Woolcock 2010, S 387). Die Fähigkeit der 

GD Handel, sich als dominanter Staatsapparat zu konstituieren, hing ganz wesentlich auch von 

dem Druck ab, den die staatliche Verdichtung auf der transnationalen Ebene der WTO auf die 

Verdichtungsprozesse der europäischen Integration ausübte. Auch hier lässt sich die 

Multiskalarität der Verdichtung transnationalisierter gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse 

eindrücklich belegen.  

In ihre Anfängen, zwischen den 1950er Jahren und den 1970er Jahren, erfüllte die Gemeinsame 

Handelspolitik der EWG als Verdichtung der damals hegemonialen Kräfteverhältnisse den 

vorwiegenden Zweck, die –teils sehr dirigistischen- Industriepolitiken der einzelnen 

Mitgliedstaaten zu stabilisieren und zu verteidigen (ebd. S 382). Der Artikel 113 des Vertrags 

zur Errichtung einer Europäischen Wirtschafsgemeinschaft, der später nach der geänderten 

Nomenklatur zu Artikel 133 wurde, enthielt daher konsequenterweise keine umfassende 

Definition der Gemeinsamen Handelspolitik, sondern lediglich eine demonstrative Aufzählung 

von Bestimmungen zur gemeinsamen Festsetzung von Zöllen, zum Abschluss von 

Handelsverträgen und zur Anwendung von wirtschaftlichen Schutzmaßnahmen wie Anti-

Dumping-Maßnahmen (ebd. S 384). Diese beschränkte Reichweite entsprach vollkommen dem 

hegemonialen Konsens der historischen Kräfteverhältnisse.  Erst Umstrukturierung und 

Rekonfiguration dieser Kräfteverhältnisse ab den 1970er Jahren, die durch die Entstehung von 

hegemonialen transnationalen inneren Bourgeoisien eingeleitet wurde, bewirkten auch eine 

Transformation der politischen Verdichtung, eine Expansion der Agenda der gemeinsamen 

Handelspolitik und einen Kampf um die Neuinterpretation des Artikels 133. Der wichtigste 
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Anstoß zu dieser Transformation der politischen Verdichtung kam im Kontext der Uruguay-

Runde des GATT, die 1986 begonnen und 1994 mit dem sogenannten Marrakesch-Abkommen 

und der darauf basierenden Gründung der WTO (zum 1. Jänner 1995) abgeschlossen wurde. 

Zentrale Themen dieser Verhandlungen  waren neben dem Thema der Liberalisierung der 

Agrarmärkte die sogenannten „neuen Themen“ des Welthandels, insbesondere der Schutz  

geistiger Eigentumsrechte, handelsbezogene Investitionsmaßnahmen und Dienstleistungen, die 

primär auf Drängen der USA auf die Agenda gesetzt wurden. Im Zuge dieser Welthandelsrunde 

brachen massive Konflikte zwischen der Kommission, die in Gestalt der GD Handel und des 

Kommissars für Außenhandel die Verhandlungen im Namen der EU-Mitglieder führte und 

einzelnen Mitgliedstaaten aus, die sich zunächst an der Verhandlungsführung der Kommission 

bzw. der GD Handel in der Agrarfrage entzündeten und sich später auf die viel grundsätzlichere 

Frage der Vertretungskompetenzen der Kommission insgesamt ausdehnten. Im sogenannten 

„Blair House Agreement“ einigten sich die Kommission und die Vertretung der USA 171 in 

einem vorläufigen Kompromiss auf die Klärung der Frage der Agrarmarktliberalisierung, mit 

der die Gespräche der Uruguay-Runde, die sich zu diesem Zeitpunkt an einem toten Punkt 

befanden, insgesamt wieder dynamisiert werden sollten (Meunier/Nicolaïdis 1999, S 483f; 

Carvalho 2006, S 103). Auf Initiative der französischen Regierung, die darin einen Bruch des 

Verhandlungsmandats erblickte und der Kommission einen Vertrauensbruch vorwarf, musste 

das Abkommen 1993 neu verhandelt werden. Dieser Konflikt, der sich aus einer 

poulantzianischen Perspektive als erster Auftakt eines Kampfes zwischen supranationalen und 

nationalen Staatsapparaten um die Rolle des zentralen Knotens der Verdichtung der 

hegemonialen Klassenfraktionen innerhalb eines veränderten gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisses darstellt, wurde erneut Im Zuge des sich abzeichnenden erfolgreichen 

Abschlusses der Uruguay-Runde akut, und zwar hinsichtlich der für die Rolle der einzelnen 

Staatsapparate viel grundsätzlicheren und entscheidenderen Frage der Ratifikation des 

Abkommens172 und der Mitgliedschaft in der neu gegründeten WTO173. Die Regierungen der 

Mitgliedstaaten waren nicht bereit, ihre Kompetenzen hinsichtlich der „neuen Themen“ des 

Welthandels an die Kommission abzugeben und begründeten damit die Notwendigkeit einer 

fortbestehenden Mitgliedschaft der einzelnen Nationalstaaten in der WTO. Die Europäische 

Kommission schlug angesichts dieser Widerstände der nationalstaatlichen Regierungen im 

Gegenzug 1994 vor, dass zwar die einzelnen Mitgliedstaaten Vertragsparteien der WTO 
                                                      
171 Die Vertretung der US-Interessen in den Welthandelsrunden nimmt der vom US-Präsidenten nominierte und vom 
Kongress bestätigte „US-Trade Representative“ (USTR) wahr 
172 Die Ratifikationsfrage wurde letztlich einvernehmlich gelöst: Die Ratspräsidentschaft und der Kommissar für 
Außenhandel unterzeichneten die Schlussakte im Namen der Gemeinschaft zusammen mit den Vertretungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten. 
173 Die Kommission hat niemals formal die Mitgliedschaft der einzelnen Staaten der EG bzw. der EU in den GATT-
Verhandlungen ersetzt, obwohl sie im Sinne des Prinzips einer einheitlichen Vertretung nach außen sämtliche 
Verhandlungen im Rahmen des GATT führt –sowohl hinsichtlich der ausschließlichen Kompetenzen der 
Gemeinschaft als auch hinsichtlich der Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Dies wurde auch von den anderen 
Mitgliedern des GATT akzeptiert (Meunier 2005, S 24; Meunier/ Nicolaïdis 2005, S 250) 
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werden, dafür jedoch der Kommission die alleinige Vertretung aller in den Welthandelsrunden 

debattierten Aspekte –inklusive der „neuen Themen“- zufallen sollte (Meunier/Nicolaïdis 1999, 

S 484). Damit hätte die Kommission, in Gestalt der GD Handel- eine ausschließliche 

Kompetenz für die Verhandlung aller Handelsfragen erhalten, was offensichtlich auch das 

eigentliche Ziel ihrer strategischen Positionierung im Kampf um die Rolle des dominanten 

Staatsapparates war. Da dieser Kompromissvorschlag den Streit um die Kompetenzen nicht 

lösen konnte, trug die Kommission ihn vor den EuGH: Dieser hatte bereits seit den 1970er 

Jahren in mehreren Fällen eine integrationsfreundliche Judikatur entwickelt, in der ein von der 

Kommission gefordertes extensiven Verständnisses ihrer äußeren Vertragsschlusskompetenzen 

durchgesetzt wurde (Orbie 2008, S 38). Der „leading case“ in dieser Hinsicht war das 

sogenannte AETR-Fall 1971, bei dem der EuGH zu dem Schluss kam, dass die Kommission 

eine Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge nicht nur in jenen Bereichen hat, die 

ausdrücklich in den Verträgen erwähnt sind, sondern auch überall dort, wo dies zur 

Verwirklichung ihrer internen Zuständigkeiten und der Gemeinschaftsziele notwendig ist  

(„implied-powers“-Doktrin) (Streinz 2008, S 253).  Diesmal  entschied der Gerichtshof jedoch –

entgegen den Erwartungen der Kommission- in einem Rechtsgutachten hinsichtlich der 

Auslegung des Artikels 113 (später Artikel 133) nicht zugunsten der Kommission, sondern 

weitgehend zugunsten der Mitgliedstaaten (Meunier/Nicolaïdis 1999, S 488) 174 : Die 

Gemeinschaft hätte zwar die ausschließliche Kompetenz für den Abschluss von Abkommen 

hinsichtlich des Handels mit Gütern, jedoch nur sehr eingeschränkt hinsichtlich der „neuen 

Themen“ des Welthandels. Der Großteil dieser neuen Aspekte des Welthandels betreffend 

Dienstleistungen, Investitionen und des Schutzes geistiger Eigentumsrechte verbliebe somit in 

der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Nur hinsichtlich bestimmter Arten grenzüberschreitender 

Dienstleistungen (die keinen Grenzübertritt des Empfängers oder Erbringers erfordern) und 

bestimmter handelsbezogener Aspekte des geistigen Eigentums (Hinsichtlich des in Verkehr-

Bringens gefälschter Markengüter) entwickelte der EuGH die Rechtsfigur einer geteilten bzw. 

gemischten Zuständigkeit von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten. Diese Entscheidung gegen 

die Kommission und für die Mitgliedstaaten darf nicht –im Sinne eines traditionellen 

Verständnisses des Staates bzw. seiner Gewaltentrennung- als rein juristische missverstanden 

werden. Auch der EuGH ist ein supranationaler politischer Staatsapparat und trifft seine 

Entscheidungen im Rahmen der Verdichtungen von Kräfteverhältnissen, jedoch in einer 

spezifisch rechtlich-juristischen Form und Argumentation. An diesem Punkt des Konflikts um 

die Dominanz der verschiedenen Staatsapparate ließ sich der EuGH im Wesentlichen von den 

Widerständen der mitgliedsstaatlichen Staatsapparate 175  hinsichtlich einer weiteren 

                                                      
174 Vgl.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994V0001:DE:HTML 
175 Verschiedene AutorInnen sortieren die Positionen einzelner Mitgliedstaaten zu drei Gruppen (Meunier/ Nicolaïdis 
1999, S 485ff; Conceicão 2010, S 112f): Staaten, die eine defensive Position hinsichtlich des Welthandels 
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Verlagerungen von Kompetenzen auf die Gemeinschaftsebene leiten, die selbst Ausdruck von 

Widerständen innerhalb der nationalen Kräfteverhältnisse waren, die sich gegen den Vertrag 

von Maastricht und dessen Stärkung der supranationalen Ebene der Verdichtung richteten (Vgl. 

Meunier/Nicolaïdis 1999, S 493; Meunier 2005, S 27). 

 Mit diesem Gutachten war jedoch der Konflikt um die Zuständigkeiten der Außenvertretung 

zwischen supranationalen und nationalen Staatsapparaten nicht beendet, sondern im Gegenteil 

gerade erst begonnen worden: Im Laufe der 1990er Jahre wurde er primär im Rahmen der 

Vertragsrevisionen ausgefochten, die insgesamt auf eine stärkere Verdichtung 

transnationalisierter Kräfteverhältnisse auf supranationaler Ebene hinausliefen und schließlich –

Schritt für Schritt- dazu führten, dass beinahe sämtliche Anfang der 1990er Jahre umstrittenen 

Aspekte des Welthandels in den Artikel 113 (bzw. später 133) und damit in den 

ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Kommission bzw. der GD Handel integriert wurden 

(Meunier 2005, S 28ff; Meunier/Nicolaïdis 1999, S 493ff; Meunier/Nicolaïdis 2005, S 251ff). 

Die dem Vertrag von Amsterdam vorausgehende Regierungskonferenz 1996 beschäftigte 

primär die Frage einer Revision der Außenkompetenzen der Union sowie –bedingt durch 

notwendige politische Konzessionen an eine euroskeptische Bevölkerung- das Thema der 

Unionsbürgerschaft und der darin implizierten Rechte. Im Zusammenhang mit dem 

erstgenannten Punkt  spielte auch die Ausdehnung der Reichweite des Artikels 113 eine Rolle, 

die von der Kommission mit dem Argument einer höheren Effizienz in der Verhandlung von 

Handelsabkommen propagiert wurde. Hinter dem Begriff der „Effizienz“, der den Eindruck 

einer rein technischen Problematik erweckt, steht jedoch tatsächlich die in den 1990er Jahren 

intensivierte Transformation der Kräfteverhältnisse. Die Konstitution der europäisierten 

transnationalen inneren Bourgeoisien als hegemoniale Klassen auf dem europäischen Terrain 

der Verdichtung forcierte deren universalisierte korporativen Interessen in den europäischen 

Außenbeziehungen: Eine leichtere Zugänglichkeit zu ausländischen Märkte und im Gegenzug 

eine strategische Öffnung des europäischen Marktes für Exporteure aus Drittstaaten, etwa in der 

Agrarwirtschaft. Im Rahmen der Verhandlungen war vor allem eine Veränderung in der 

Position der deutschen Regierung bedeutend, die ihre abwartende Haltung –vor allem mit 

Rücksicht auf die französische Regierung- aufgab und sich dem Lager der Befürworter einer 

Expansion der supranationalen Kompetenzen anschloss. Trotzdem blieb der letztlich erzielte 

Kompromiss, der in den Vertrag von Amsterdam 1997 aufgenommen wurde, dürftig: Dem 
                                                                                                                                                            
einnehmen, in der Regel aufgrund spezifischer Interessen im Agrarsektor, Staaten mit einer „swing“-Position 
hinsichtlich dieser Fragen und Staaten die eine offensive Position zugunsten einer Liberalisierung des Welthandels 
einnehmen, vor allem weil Interessen der Agrarwirtschaft oder zu schützender Industriesektoren keine große Rolle 
spielen. So einleuchtend diese übersichtliche Klassifizierung auch erscheinen mag, muss ist sie dennoch relativiert 
werden: Tatsächlich sind alle nationalstattlichen Regierungen in der Terminologie dieser AutorInnen „swing“-
Staaten, weil sich in ihnen immer die stets prekären gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse als Ganzes verdichten. In 
jedem Nationalstaat existieren Kräfte, die sich einer Liberalisierung des Handels potentiell entgegenstellen könnten 
und es ist eine Frage der Kontingenz gesellschaftlicher Kämpfe, ob sie sich durchsetzen und verdichten können oder 
nicht. 
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nunmehr als Artikel 133 neu nummerierten Artikel 113 wurde ein Absatz hinzugefügt, der die 

Möglichkeit einer Ausdehnung des ausschließlichen Zuständigkeitsbereichs der Gemeinschaft 

auf die umstrittenen Aspekte des Welthandels im Rahmen eines einstimmigen Beschlusses des 

Rats vorsah (Artikel 133 Abs. 5). Mit dieser Evolutivklausel wurde die Klärung dieser 

Angelegenheit inhaltlich bloß vertagt bzw. in die Zukunft verlagert. Allerdings war für eine 

Veränderung der Reichweite nun nicht mehr eine Vertragsrevision, eingebettet in eine breite 

öffentliche Diskussion, notwendig, sondern es genügte der einstimmige Beschluss des Rats. Die 

rasche  Zunahme des globalen Handels mit Dienstleistungen im Laufe der 1990er Jahre, der 

auch heute ein wesentliches Feld der Akkumulation transnationalisierter Klassenfraktionen 

darstellt, setzte  das Thema der Anpassung des Artikels 133 aber bald erneut auf die Agenda. 

Eine größere Revision des europäischen Primärrechts wurde auch im Hinblick auf die 

Erweiterung der Europäischen Union (und damit auch im Hinblick auf die Erweiterung des 

Binnenmarkts für europäische Kapitalverwertungsinteressen) zu einem politischen Thema in 

den Strategien der nationalen und supranationalen Staatsapparate. Der Vertrag von Nizza, der 

im Jahr 2000 unterzeichnet aber infolge der wachsenden Widerstände gegen die liberale 

Transformation der Integration nach innen und nach außen erst 2003 in Kraft trat, sah eine 

deutliche Stärkung der supranationalen Ebene und der supranationalen Staatsapparate vor. In 

Artikel 133 Abs. 5 wurden alle Fragen des Handels mit Dienstleistungen zu einer 

ausschließlichen Kompetenz der Gemeinschaft gemacht (Streinz 2008, S 269). Allerdings 

enthielt Artikel 133 Abs. 6 als Konzession an andere herrschende Kräfte und Staatsapparate 

(z.B. nationale Bildungs- und Kulturministerien) eine vor allem von der französischen 

Regierung betriebene Ausnahme hinsichtlich des Handels mit kulturellen, sozialen oder 

bildungsbezogenen Dienstleistungen, der unter die gemischte Kompetenz zwischen 

Gemeinschaft und Mitgliedstaaten fallen sollte und als Gegenstand eines Handelsabkommens 

folglich der Zustimmung und Ratifikation der einzelnen Mitgliedstaaten bedurfte. Auch die 

Frage der geistigen Eigentumsrechte wurde neu geregelt.  Alle handelsbezogenen Fragen des 

Schutzes geistiger Eigentumsrechte galten nunmehr  als  Teil der ausschließlichen Zuständigkeit 

der Gemeinschaft  (Artikel 133 Abs. 5), während die anderen Aspekte des geistigen Eigentums 

in die gemischte Zuständigkeit fielen, die jedoch – im Rahmen einer neuen Evolutivklausel per 

einstimmigen Beschluss des Rats- zu einer ausschließlichen Kompetenz umgewandelt werden 

konnten (Artikel 133 Abs. 7). Schon im Vertrag von Nizza war also die Ausdehnung der 

Reichweite des Artikels 133 sehr weit fortgeschritten. Dies entsprach auch den gewandelten 

Kräfteverhältnissen, in denen durch alle teils dramatischen Widerstände und sozialen Kämpfe 

hindurch (man denke an die Straßenschlachten bei Gipfeln der WTO, des IWF oder der G-7) die 

Hegemonie der transnationalen inneren Bourgeoisien gefestigt wurde. Nur mehr die Frage der 

Auslandsdirektinvestitionen blieb aus der Kompetenz der Gemeinschaft und damit aus dem 

operativen Feld der GD Handel ausgespart. Die letzte Vertragsrevision im Rahmen des Vertrags 
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von Lissabon, der 2009 in Kraft trat, klärte die bis dahin nur mehr an wenigen Punkten offene 

Frage der Gemeinschaftskompetenzen im Feld des Außenhandels, und gleichzeitig damit auch 

die Frage nach dem dominanten Staatsapparat, in dem sich die Interessen der der hegemonialen 

kapitalistischen Fraktionen privilegiert verdichten konnten: Alle „neuen Themen“ des 

Welthandels, inklusive der grenzüberschreitenden Aspekte des Investitionsrechts, fallen 

aufgrund des neuen, für den Außenhandel nun zentralen Artikels 207 Abs. 1 (ex-Artikel 133) 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)176 in die ausschließliche 

Zuständigkeit der Gemeinschaft 177 . Das innergemeinschaftliche Verfahren im 

Verhandlungsprozess, vor allem das Zusammenspiel von Kommission und dem besonderen 

Ausschuss des Rats, der nun wohl den Namen 207-Ausschuss erhalten müsste, bleiben 

weitgehend aufrecht, allerdings bedarf der Abschluss von Handelsverträgen nun grundsätzlich 

auch der Zustimmung des Europäische Parlaments (Woodcock 2010, S 393). Der Rat beschließt 

über die Materien des Außenhandels grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit, außer in jenen 

Bereichen der Dienstleistungen, geistigen Eigentumsrechte und Investitionen, die bei der 

Umsetzung durch innere Rechtsvorschriften der Einstimmigkeit bedürfen bzw. in den nach wie 

vor im Vertragstext gesondert behandelten Fragen des Handels mit kulturellen, sozialen und 

bildungsbezogenen Dienstleistungen (Art 207 Abs. 4). Die GD Handel verfügt damit über eine 

beinahe umfassende vertraglich basierte Vertretungskompetenz nach außen zur Verhandlung 

von Handelsvereinbarungen und –abkommen. Es ist diese operative, physische 

                                                      
176 Dieser tritt an dies Stelle des alten Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
177  In der Europarechtslehre herrscht jedoch Unklarheit, in welchem Ausmaß  der Bereich der 
Auslandsdirektinvestitionen im Vertrag von Lissabon tatsächlich zur Gemeinschaftskompetenz gemacht wurde. 
Reinisch wirft in einer detaillierteren Analyse das Problem auf, dass möglicherweise bestimmte Aspekte der 
Auslandsinvestition nicht auf die Ebene der EU übertragen wurden. Er diskutiert dieses Problem entlang von drei 
Kernfragen (Reinisch 2011, S 41ff): Erstens ist offen, ob sich die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 207 
AEUV nur auf die Auslandsdirektinvestitionen beziehen, oder auch auf die sogenannten Portfolio-Investitionen, denn 
der AEUV liefert nirgends eine Legaldefinition dafür, was eine Investition sein soll. Die Differenzierung zwischen 
Direktinvestition und Portfolio-Investition knüpft üblicherweise an dem Kriterium an, ob der Investor durch seine 
Operation eine andauernde und direkte Kontrolle über das Zielobjekt seiner Investition erhält oder nicht. Während 
sich Direktinvestitionen auf die Ausübung einer solchen Kontrolle richten, sind Portfolio-Investitionen kurzfristig 
und spekulativ (ebd. S 47; Toral 2005, S 47f, Fußnote 1). Die OECD bedient sich eines relativen simplen und 
unscharfen Indikators, um die beiden Arten der Investition voneinander zu unterscheiden: Jede Investition, mit der 
ein Investor einen Anteil über 10% an einem Unternehmen erwirbt, gilt als Direktinvestition. Es ist evident, dass 
dieses formale Kriterium nicht wirklich ausreicht, um die Frage der Kontrolle seitens des Investors zu klären. 
Gleichwohl wird im internationalen Handelsrecht an dieser Unterscheidung festgehalten. Da der Vertragstext sich 
explizit nur auf Auslandsdirektinvestitionen (ADI) bezieht, und die Kenntnis der Differenzierung zwischen ADI und 
Portfolio-Investitionen unterstellt werden kann, ist davon auszugehen, dass nur die –in einen engen Naheverhältnis 
mit den Interessen im Güterhandel stehenden- Direktinvestitionen gemeint sind, die es europäischen Unternehmen 
erlauben sollen, einen Fuß in ausländische Märkte zu setzen. Zweitens stellt sich die Frage, ob sich die Kompetenz 
der EU nur auf die Phase des Markteintritts von Investitionen bezieht, oder auch auf die anschließende Phase der 
Behandlung von Investitionen nach ihrer Etablierung. Dieser zweite Punkt hängt unmittelbar mit dem dritten 
zusammen: Nur wenn man von einer extensiven Kompetenz der EU für beide Phasen des Investitionsprozesses 
ausgeht, lässt sich auch eine Kompetenz der EU hinsichtlich einer Regelung des Investitionsschutzes, etwa in Form 
von Streitschlichtungsmechanismen in Handelsverträgen, bejahen. Reinisch plädiert für eine solche extensive 
Interpretation, und diese Ansicht scheint sich auch in der Praxis der europäischen Politik durchgesetzt zu haben. Das 
Handelsabkommen, das zwischen der EU und Peru bzw. Kolumbien 2010 angeschlossen wurde (und in Kapitel 4.4.6. 
ausführlich dargestellt wird) enthält nämlich einen Streitschlichtungsmechanismus, der gerade auch für Fragen des 
Investitionsschutzes angerufen werden kann. Das Abkommen ist aber kein gemischtes Abkommen unter Beteiligung 
der Mitgliedsstaaten, sondern wurde allein zwischen der EU und den beiden Andenstaaten unterzeichnet. Damit 
scheint man den Investitionsschutz den ausschließlichen Kompetenzen der Gemeinschaft zuzurechnen. 
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Vertretungskompetenz in den tatsächlichen Verhandlungssituationen und die damit implizierten 

Handlungsspielräume, die die GD Handel zu dem dominanten Staatsapparat der hegemonialen 

Klassenfraktionen machen, eine Rolle, die ihr nicht zugeflogen ist, sondern die sie sich im 

Rahmen der beschriebenen Auseinandersetzungen mit anderen supranationalen und 

nationalstaatlichen Apparaten erstritten hat. Dieser Handlungsspielraum der GD Handel der –

mit einem vergleichenden Blick auf die Vertragsrevisionen im Bereich der Kompetenzen des 

Außenhandels- vor allem zwischen den Verträgen von Nizza und Lissabon entscheidend 

erweitert wurde, erklärt sich vor allem auch aus der Fähigkeit der GD Handel, im Zeitraum der 

2000er Jahre in ihren Strategiepapieren zum Außenhandel und in ihrer Verhandlungsführung –

vor allem im multilateralen Forum der Doha-Runde ab 2001- einen hegemonialen Kompromiss 

zu formulieren, durch den die auf eine Expansion des Welthandels gerichteten 

Klasseninteressen universalisiert werden konnten 178 : Diese Hegemoniearbeit im ganz 

praktischen Sinn vollzog sich zum Beispiel im Rahmen  verschiedener Initiativen, diverse 

zivilgesellschaftliche Apparate  vor und während der Doha-Runde zu einer Allianz zu formen(z. 

B. „Civil Society Dialogue“, „Contact Group“, „European Services Forum“), die in der Lage 

sein sollte, die Handelsinteressen öffentlich zu unterstützen (Orbie 2008, S 43; Woodcock 2010, 

S 392)179. Dabei machte die GD Handel bzw. die Kommission als Ganzes auch materielle 

                                                      
178 Die zentrale diskursive Achse dieser Hegemoniebildung verläuft entlang eines geopolitischen Konzepts, dass 
schon Anfang der 1970er Jahre von François Duchêne, einem prototypischen Intellektuellen im Sinne Gramscis, 
unter dem Schlagwort der „Zivilmacht“ Europa formuliert wurde und seitdem in der Literatur zu Europas Rolle in der 
Welt –vor allem an historischen Wendepunkten wie nach dem Kalten Krieg- eine wichtige ideologische Rolle spielte 
(Bachman/Sidaway 2009, S 96ff). Duchêne war Journalist, Universitätslehrer, wichtiger Berater des Architekten der 
EGKS, Jean Monnet, und zeitweilig auch der Pressesprecher der EGKS (ebd. S 95). Der relativ vage Begriff der 
Zivilmacht beschreibt die Vision von einem Europa, das nicht durch militärische, sondern durch zivile Mittel eine 
führende und stabilisierende Rolle in der Welt einnimmt (Orbie 2008, S 5; Bachmann/Sidaway 2009,S 96). Duchêne 
denkt dabei explizit an eine Rückgewinnung des  verlorenen weltpolitischen Einflusses: „Europa als Ganzes könnte 
durchaus das erste Beispiel in der Geschichte dafür liefern, daß ein Hauptzentrum des Machtgleichgewichts zur Zeit 
seines Niedergangs nicht ein kolonisiertes Opfer, sondern der erste Musterfall einer neuen Stufe der politischen 
Kultur wird. Die Europäische Gemeinschaft im Besonderen hätte die Chance zu demonstrieren, welchen Einfluß ein 
großer politischer, zur Ausübung wesensmäßig ziviler Machtformen gegründeter Zusammenschluß haben kann“ 
(Duchêne 1973, S 33f). Dazu sei es nötig, die zwischenstaatlichen Beziehungen zu domestizieren und die EG zu 
einem „Kraftzentrum“ für die Verbreitung staatsbürgerlicher und demokratischer Normen zu machen (ebd. S 34). 
Eine der zentralen Handlungsmöglichkeiten hierfür bestehe im wirtschaftlichen Bereich (ebd. S 33). 
179 Die vom Werk Gramscis ausgehnende Analyse gesellschaftlicher Hegemonie-Bildungsprozesse unterscheidet sich 
grundlegend von liberal-institutionalistischen Vorstellungen der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft, die von 
einem neutralen Staat als Subjekt auf der einen Seite und von gesellschaftlichen Partikularinteressen, die in Form des 
Lobbying von außen an diesen Staat herantreten, auf der anderen Seite ausgehen. Aus Perspektive einer solchen 
äußerlich gedachten Beziehung kommen Orbie und Woolcock übereinstimmend zu dem Schluss, dass das 
technokratische Regime der Gemeinsamen Handelspolitik -im Vergleich mit den USA- relativ isoliert von 
partikularen gesellschaftlichen Interessen agieren konnte (Orbie 2008, S 41; Woodcock 2010, S 391f). Allerdings 
kommen Einzelfallstudien bei der Analyse konkreter Entscheidungssituationen –wie etwa beim Abschluss des 
Handelsabkommens zwischen Mexiko bzw. Chile und der EU im Jahr 2000 und 2002- auch zu gegenteiligen 
Schlüssen (Vgl. Dür 2007; Manger 2009, S 96ff). Wie lassen sich diese unterschiedlichen Befunde erklären? Nur 
dann, wenn man sich vor Augen führt, dass der springende Punkt ein anderer, grundlegenderer ist: Es ist ein 
entscheidendes Missverständnis, davon auszugehen, dass die Handelspolitik der EU das Resultat eines neutralen 
politischen Entscheidungsapparats ist. Im Licht von Poulantzas Staatstheorie ist der Staat und seine Apparate, weder 
auf nationaler noch auf supranationaler Ebene ein neutrales Subjekt, sondern als Verdichtung spezifischer 
Kräfteverhältnisse immer klassenbestimmt, immer patriarchal bestimmt, immer entlang „rassifizierter“ Vorurteile 
bestimmt. Es bedarf nicht eines unmittelbaren Lobbying-Prozesses im Vorfeld einzelner Entscheidungen, um diese 
Klassenbestimmtheit herbeizuführen, sondern in einem relationalen Verständnis von Gesellschaft und Staat ist diese 
Bestimmtheit bereits in der Genese der Apparate selbst eingeschrieben. Das, was ein konkreter Apparat und sein 
Staatspersonal als „politische Aufgabe“ wahrnehmen -z.B. durch den Abschluss von Handelsabkommen den Zugang 
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Zugeständnisse hinsichtlich anderer Klassenfraktionen in den europäischen Mitgliedstaaten, 

zum Beispiel auf dem Feld der Agrarpolitik oder auf dem Feld der Entwicklungspolitik 

gegenüber dem Entwicklungshilfesektor innerhalb und außerhalb Europas und gegenüber 

bestimmten Klassenfraktionen in den Entwicklungsländern. Die politischen Felder der 

Agrarpolitik und der Entwicklungspolitik sowie die Staatsapparate, die diese Felder dominieren, 

wurden so zwar in der Handels-Agenda berücksichtigt, allerdings nur in subalterner Form. Sie 

mussten sich letztlich den in den Staatsapparaten der Handelspolitik verdichteten 

Klasseninteressen unterordnen und wurden in Sinne dieser Hegemonie angepasst und re-

formuliert. Dies lässt sich bei einer näheren Untersuchung der Aktivitäten der GD Handel 

während und nach der Doha-Runde der WTO auch klar belegen.  

Der erste Versuch, einen hegemonialen Kompromiss sowohl innerhalb der Gemeinschaft als 

auch darüber hinaus zu schmieden, ging vom französischen Kommissar für Außenhandel, 

Pascal Lamy, aus und stand in einem engen Zusammenhang mit dem Beginn einer neuen 

Welthandelsrunde in Doha. Lamy stellte die Doktrin der „managed globalization“180 zum ersten 

Mal 1999 in einer Rede vor dem Europäischen Parlament vor und setzte damit die Eckpunkte 

eines Projekts zur Entwicklung eines hegemonialen Konsenses, der in einer Zeit großer 

Widerstände gegen die Globalisierung und Liberalisierung des Welthandels als offizielle 

Doktrin  der EU-Handelspolitik fast die gesamte Dauer der Doha-Runde prägte (Meunier 2007, 

S 909). Das Projekt der „managed globalization“ enthielt mehrere strategische Aspekte (ebd. S 

911ff): Erstens betonte es die –entlang der Tradition des französischen Dirigismus entwickelte- 

politische Notwendigkeit der Schaffung von starken internationalen Institutionen und klaren 

und fairen Regeln, die den Welthandel ordnen und potentielle schädliche Einflüsse verhindern 

sollten und so die Globalisierungskritik bestimmter Teile der Zivilgesellschaft hegemonial 

integrierte. Zweitens wurde eine deutliche Priorität zugunsten des Multilateralismus und 

multilateraler Verhandlungsfora formuliert, um möglichst viele Staaten in den Prozess der  

Welthandelsgespräche einbeziehen zu können. Eine wichtige Konsequenz dieses Bekenntnisses 

zum  Multilateralismus war ein von der EU vor Beginn der Doha-Runde 2001 einseitig 

verkündetes Moratorium für alle Verhandlungen bilateraler Handelsabkommen (Meunier 2007, 

S 912; Woodcock, 2010, S 396). Dies stand in einem starken Kontrast zu der Strategie der 

„competitive liberalization“ der USA, die darauf abzielte, durch die selektive Verhandlung 

bilateraler Freihandelsabkommen potentielle Verhandlungsgegner zu spalten und Blockaden 

gegen eine weiterreichende Liberalisierung seitens unwilliger Partnerländer zu brechen 
                                                                                                                                                            
zu Exportmärkten zu verbessern- ist das  verdichtete materielle Substrat der macht- und klassenbestimmten 
Kräfteverhältnisse. Der fehlende Nachweis  konkreter Lobbying-Prozesse in bestimmten Entscheidungssituationen 
bedeutet daher keine Neutralität politischer Entscheidungen, sondern diese sind stets Ausdruck umfassenderer 
gesellschaftlicher hegemonialer Kompromissbildungen. 
180 Im französischen Original lautet dieses Motto „maîtriser la mondialisation“ (Orbie 2008, S 47), wörtlich ins 
Deutsche übersetzt also „die Globalisierung meistern“. Der Begriff des Managements beschreibt die darin implizierte 
gestalterische Hegemoniearbeit des Staatsapparats allerdings viel treffender. 
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(Meunier 2007, S 913). Diese Form der Spaltung ist eine der wesentlichen strategischen 

Instrumente der Staatsapparate stark entwickelter und konkurrenzfähiger kapitalistischer 

Gesellschaftsformationen, Druck auf weniger konkurrenzfähige Ökonomien auszuüben 

(Galtung 1973, S 80ff). Der Verzicht auf dieses Instrument stellt also ein materielles 

Zugeständnis seitens der der GD Handel zugunsten der Entwicklungsländer dar, das ihnen einen 

Anreiz für eine wohlwollende Aufnahme der Welthandelsgespräche geben und sie in den 

multilateralen Prozess der Liberalisierung des Handels einbeziehen sollte. Drittens beziehen 

sich die materiellen Kompromisse der „managed globalization“ vor allem auf eine 

Umverteilung von Kosten und Vorteilen der Liberalisierung. Dies kam vor allem durch eine 

Reihe von Initiativen seitens der Kommission gegenüber den am wenigsten entwickelten 

Ländern („least developed countries“: LLDC) zum Ausdruck, die die Bereitschaft der 

Europäischen Union zur Schaffung eines fairen Welthandels dokumentieren sollten.  Dazu 

gehörten die 2001 gestartete sog. „Everything But Arms“- Initiative (EBA) 181 , die einen 

zollfreien Zugang von Handelsgütern aus Entwicklungsländern in den Binnenmarkt vorsah und 

ein „waiver“ für geistige Eigentumsrechte an bestimmten Medikamenten, die den 

Entwicklungsländern einen billigeren Zugang zu wichtigen Heilmitteln in Form von Generika 

ermöglichen sollte (Meunier 2007, S 915f; Woodcock 2010, S 397). Solche materiellen 

Zugeständnisse gruppieren sich jedoch –im Sinne Gramscis- immer um ein verallgemeinertes 

Kerninteresse der hegemonialen Fraktionen, das durch die Zugeständnisse nicht bedroht werden 

darf: Die Liberalisierung des Welthandels. Viertens bezog sich das Projekt der „managed 

globalization“ daher auf eine Ausweitung der multilateralen Handelsagenda, die nicht nur die 

seit der Uruguay-Runde diskutierten Handelsaspekte umfassen sollte, sondern die sogenannten 

„Singapur-Themen“182 forcierte. Diese beziehen sich auf die institutionellen und regulativen 

Bedingungen des Handels, vor allem auf Wettbewerbsregeln, Investitionsschutz, die öffentliche 

Auftragsvergabe im Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge und regulative 

Handelserleichterungen (Young/Peterson 2006, S 803; Meunier 2007, S 914; Woodcock 2010, 

S 396). Die darin angelegte Ausdehnung der Handelsagenda stellt den eigentlichen Kern der 

Interessen der europäisierten transnationalen inneren Bourgeoisien dar, die in Form eines 

Kompromisses unter Einbeziehung der anderen Aspekte universalisiert werden sollten. 

Ähnliches trifft fünftens auch auf den Aspekt des Exports des EU-Integrationsmodells in den 

Rest der Welt zu (Meunier 2007, S 914f; Meunier/Nicolaïdis 2005, S 260). Hier wird das 

strategische Ziel verfolgt, regionale Integrationsmechanismen in anderen Teilen der Welt zu 

fördern und zu unterstützen und so Standards, Regeln und Normen der europäischen Integration 

auf einer inter-regionalen Ebene auch in anderen Teilen der Welt durchzusetzen. Die 

                                                      
181 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:060:0043:0050:EN:PDF  
182 Der Name bezieht sich auf das ministerielle Treffen der WTO-Mitglieder in Singapur 1998 zur Vorbereitung einer 
neuen Welthandelsrunde, bei dem diese Themen, vor allem auch auf Druck der EU, in Form von Arbeitsgruppen auf 
die Agenda gesetzt wurden (Woodcock 2010, S 396). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:060:0043:0050:EN:PDF�
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Ausweitung der Handelsagenda auf die regulativen Aspekte des Handels in den Bereichen der 

Singapur-Themen und die Versuche des Normenexports sind Elemente einer offensiven, 

aggressiven europäischen Strategie, die Young und Peterson als „deep trade agenda“ 

bezeichnen (Young/Peterson 2006, S 798). Diese Agenda des „tiefen Handels“ bezieht sich 

nicht mehr auf die traditionellen Handelsaspekte „at the border“, wie Quoten und Zölle, sondern 

reicht sehr viel weiter in die Tiefe der staatlichen Verdichtungen von Drittländern, weil sie sich 

vor allem auf  Handelsaspekte „behind the border“ richtet. Die Anpassung und Disziplinierung 

der nationalen Regeln  der Wettbewerbspolitik, der öffentlichen Auftragsvergabe oder des 

Investitionsschutzes  in Drittländern hängt stark mit den Interessen der hegemonialen, 

transnational operierenden Klassenfraktionen zusammen: Regulative Beschränkungen in diesen 

Sektoren behindern die Kapitalverwertungsinteressen europäisierter transnationaler innerer 

Bourgeoisien, die sich etwa in Form von Auslandsdirektinvestitionen (z.B. im Rahmen von 

Privatisierungen) oder in Form grenzüberschreitender Dienstleistungen in  außereuropäischen 

Gesellschaftsformationen einlagern (ebd.). Eine Veränderung dieser Regeln bzw. eine 

Anpassung der Normen und Standards an innereuropäische öffnet die fremden Märkte  sehr viel 

weiter für die Verwertungsinteressen europäischer Kapitalien als die bloße Reduzierung von 

Quoten oder Zöllen. Gleichzeitig würden solche Anpassungen auch sehr viel tiefer in die –

eventuell bestehenden- hegemonialen oder beschränkt hegemonialen Kompromisse der 

potentiellen Zielländer hineinreichen und diese verändern. Sie stoßen daher –abhängig von den 

spezifischen Kräfteverhältnissen nationaler Gesellschaftsformationen- auf den Widerstand 

oppositioneller Volkskämpfe183, die eine Durchsetzung der Singapur-Themen Im Rahmen der 

Welthandelsrunden bisher verhindert haben (ebd. S 801). Die „deep trade agenda“ muss vor 

allem auch als -politisch verdichtetes- Element der Konkurrenz zwischen US-amerikanischen 

und europäischen Kapitalien um die besseren Verwertungsbedingungen ihrer 

Kapitalakkumulation in Drittländern verstanden werden. Bezeichnenderweise bezog etwa die 

Kommission und die GD Handel ihr Moratorium hinsichtlich bilateraler Verhandlungen nicht 

auf interregionale Verhandlungen mit anderen Integrationsmechanismen, die sehr wohl 

fortgesetzt bzw. neu aufgenommen wurden. Ein gutes Beispiel dafür ist das 

Kooperationsabkommen, das EU und CAN im Jahr 2003 abschlossen.  

Dieses Projekt eines hegemonialen Kompromisses der „managed globalization“ konnte sich 

zumindest innerhalb der EU erfolgreich etablieren und wurde auch von den anderen 

Staatsapparaten auf supranationaler und nationaler Ebene unterstützt. So erteilte der Rat 1999 

der Kommission ein sehr breites Mandat in Fragen der Liberalisierung des Handels, das auch 

die Dimension der Entwicklungspolitik mit einbezog. Dennoch scheiterten die WTO-Mitglieder 

auf der Konferenz von Seattle 1999 daran, eine gemeinsame Verhandlungsagenda zu 

                                                      
183 Zur Problematik des von Poulantzas konzipierten Begriffs der Volkskämpfe vgl. Kapitel 3.3.2 
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formulieren. Dies gelang erst bei der erneuten Aufnahme der Gespräche in Doha 2001 (Meunier 

2007, S 910; Conceicão 2010, S 1111; Woodcock 2010, S 396). Der Grund für die Spannungen 

zwischen den WTO-Mitgliedern lag vor allem im Bereich des Agrarsektors. Hier hatte auch die 

GD Handel wesentliche interne Zugeständnisse an andere Klassenfraktionen machen müssen, 

vor allem an die Agrarbourgeoisie, deren Interessen seit Beginn der europäischen Integration im 

Rahmen der Römer Verträge politisch stark verdichtet und abgesichert waren. Während die 

Verhandlungsagenda der Doha-Runde (Doha Development Agenda: DDA) auf Druck der 

agrarexportierenden Länder 184  sehr offensiv formuliert war und die Aspekte der 

Agrarsubventionen, der Exportförderung und des besseren Marktzugangs im Zuge von 

Zollsenkungen einschloss, die allesamt als Beschränkungen des Handels im Rahmen eines 

zeitlich befristeten „phasing out“185 reduziert oder ganz abgeschafft werden sollten, enthielt das 

vom Rat beschlossene Verhandlungsmandat der Kommission zur Agrarfrage ein sehr enges 

Korsett im Kontext materieller Zugeständnisse an die kapitalistischen Klassenfraktionen im 

europäischen Agrarsektor, die hegemonial integriert werden mussten (Carvalho 2006, S 105 und 

S 112). Das Mandat selbst wurde durch die Entscheidung der Ratspräsidentschaft zuerst im Rat 

der Agrarminister diskutiert, bevor es an den Rat für allgemeine Angelegenheiten und 

Außenbeziehungen übermittelt wurde. Neben dem Kommissar für Handel wurde auch der 

Kommissar für Landwirtschaft  als Teil der formalen Verhandlungsdelegation der Kommission 

bestimmt, um so den Agrarinteressen über die Einbeziehung ihres wichtigen suprastaatlichen 

Verdichtungsknotens -der GD Landwirtschaft-  ein größeres Gewicht zu geben. 

Konsequenterweise übernahm nicht nur der 133-Ausschuss die begleitende Kontrolle der 

Verhandlungen für den Rat, sondern auch der Sonderausschuss Landwirtschaft (Conceicão 

2010, S 1115). Darüber hinaus beschloss der Rat, dass die eigentlich vertraglich vorgesehenen 

Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit hinsichtlich der eventuellen Annahme eines Abkommens 

im Rahmen der Doha-Runde informell durch einen Konsens ersetzt werden sollten. Das 

Verhandlungsmandat selbst war defensiv ausgelegt: Die EU war zwar bereit die Zolltarife zu 

senken, solange geographische Ursprungsregeln auch als Teil der Verhandlungslösung 

durchgesetzt werden konnten. Auch eine graduelle Reduktion der Exportförderungen sollte 

akzeptiert werden, solange auch andere, vor allem von den USA praktizierte 

Exportfördermaßnahmen Thema der Verhandlungen wären. Staatliche Subventionen, die in die 

                                                      
184 Ein wichtiger Koordinationsmechanismus agrarexportierender Länder auf dem multilateralen Terrain der WTO-
Verhandlungen ist die sogenannte CAIRNS-Gruppe, zu der u.a. Australien, Kanada, Argentinien, Brasilien, 
Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Thailand, Südafrika und mit Kolumbien und Bolivien auch Staaten 
der CAN gehören. Sie konstituierte sich erstmals 1986 im Vorfeld der Uruguay-Runde im australischen Cairns mit 
dem Ziel, im Rahmen der Welthandelsgespräche eine umfassende Liberalisierung der Agrarmärkte durchzusetzen 
(Sina, 2011, S 39f). 
185 Die GD Handel wehrte sich schon in den Gesprächen zur Formulierung der Verhandlungsagenda der Doha-Runde 
gegen den Begriff „phasing out“, weil dieser eine -von den offensiv auf eine Liberalisierung drängenden Ländern 
angestrebte- Totalabschaffung der Exportförderungen nahegelegt hätte. Letztlich wurde der Begriff zwar in die 
Agenda aufgenommen, jedoch nur mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass dadurch die Ergebnisse der 
Verhandlungen nicht präjudiziert würden (Carvalho 2006, S 112).  
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sogenannte „blue box“ bzw. „green box“186 fielen, sollten hingegen aufrechterhalten werden. 

Mit diesem letzten Punkt verlangte die EU vor allem die Anerkennung des Prinzips der 

Multifunktionalität der Landwirtschaft. Dieses Prinzip bildet den Kern der Reformen der EU-

Agrarmarktordnung, die mit Hinblick auf die Welthandelsgespräche im Rahmen der WTO seit 

den 1990er Jahren vorangetrieben wurden. Diese Reformen stehen also in einem engen 

Zusammenhang mit der Handelsagenda der EU und drücken die spezifische Form der 

Integration der Landwirtschaft in den hegemonialen Konsens der Welthandelsliberalisierung 

aus: Den Agrarinteressen mussten zwar materielle Zugeständnisse gemacht werden, insgesamt 

wurde jedoch die Agrarpolitik der EU im Sinne der hegemonialen Agenda der 

Handelsliberalisierung angepasst und verändert (Carvalho 2006, S 106ff). Teil dieses auf 

supranationaler Ebene vermittelten und konstituierten Kompromisses war die bereits 

beschriebene Bewegung der EU-Agrarpolitik weg von einer Förderung der landwirtschaftlichen 

Produktion in Form von Preisgarantien und -stützungen und hin zu staatlichen Direktzahlungen 

zum Einkommensausgleich und zum Schutz nicht-kommerzieller Aspekte, wie beispielsweise 

Umwelt- und Landschaftsschutz. Die Reformen der Landwirtschaft stehen daher auch nicht 

zufällig in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit den Welthandelsrunden, sei es die 

„McSharry“-Reform 1992, die Reform im Zuge der Agenda 2000 im Jahr 1999 oder die „Mid-

Term-Review“-Reform Fischlers im Jahr 2003, die eine endgültige Dissoziation der staatlichen 

Subventionszahlungen und der landwirtschaftlichen Produktionen bedeute. Dieser neue 

hegemoniale Konsens ist mit dem Begriff der Multifunktionalität eng assoziiert, der daher in 

den Verhandlungen auf WTO-Ebene auch unbedingt verteidigt werden musste (Conceicão 

2010, S 1117ff). Die inneren Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik bildeten das Limit für 

die Konzessionsbereitschaft gegenüber den anderen Mitgliedern der WTO. Letztendlich 

scheiterte die Doha-Runde gerade an dieser Agrarfrage. Schon 2003 auf der Konferenz in 

Cancún konnten sich EU, USA und die die agrarexportierenden Länder des Südens nicht auf 

einen Schüssel für die Senkungen von Zöllen, Subventionen und Exportförderungen einigen, 

obwohl die GD Handel zwei wichtige Singapurthemen, die sie ursprünglich unbedingt 

durchsetzen wollte aufgab, nämlich die Wettbewerbs- und die Investitionspolitik 

(Meunier/Nicolaïdis 2005, S 261; Conceicão 2010, S 1118; Woodcock 2010, S 397). Trotz 

verschiedener Vorschläge die Gespräche im Agrarsektor zu retten, vor allem von Seiten der 

USA und der EU, scheiterte die Doha-Runde an dieser Frage schließlich endgültig 2006. Der 
                                                      
186 Die Verhandlungsmaterie in Agrarfragen im Rahmen der WTO ist seit dem Agrarabkommen der Uruguay-Runde 
in verschiedene Boxen unterteilt, je nach Grad der Handelsverzerrung, die die einzelnen Förderinstrumente 
implizieren. Die „green box“ bezieht sich auf staatliche Fördermaßnahmen und Eingriffe, die von Reduktionen 
grundsätzlich ausgenommen werden sollen, weil sie minimale Verzerrungseffekte haben und in einem öffentlichen 
Interesse stehen. Die „amber box“ umfasst Subventionen, die zwar insgesamt reduziert, aber nicht beseitigt werden 
sollen. Die notwendige Reduktion richtet sich nach dem sog. „Aggregate Measure of Support“ (AMS), einem 
Berechnungsschlüssel, der die Differenz zwischen einem externen Referenzpreis und dem internen Stützungspreis 
sowie das Handelsvolumen mit einbezieht (Carvalho 2006, S 111).  Die „blue box“ umfasst Instrumente und 
Maßnahmen, die Direktzahlungen an Landwirte erlaubt, solange sie Teil von Produktionsbeschränkungsprogrammen 
sind. Diese Box war der Kern der Blair House-Vereinbarung zwischen den USA und der EU.  
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seit 2004 amtierende neue Handelskommissar Peter Mandelson erklärte offiziell seitens der 

Kommission und der EU die Verhandlungen für ausgesetzt (Conceicão 2010, S 1121).  

Das Scheitern der multilateralen Verhandlungen der Doha-Runde bildete den Hintergrund für 

einen Wechsel der Strategie und die Neuformulierung eines hegemonialen Konsenses durch die 

GD Handel, unter der Führung des neuen Außenhandelskommissars Peter Mandelson. In einem 

2006 offiziell vorgestellten Strategiepapier unter dem Titel „Global Europe“ (Vgl. Europäische 

Kommission 2006) formulierte die GD Handel eine neue Doktrin, die die sich von dem alten 

Kompromiss der „managed globalization“ unterschied. Ihr zentraler Punkt war die Verbindung 

von internen Modernisierungspolitiken auf dem Binnenmarkt und externen Politiken des 

Marktöffnung und der Liberalisierung  unter dem gemeinsamen Schlagwort der 

Wettbewerbsfähigkeit, die als Schlüssel  zur Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen 

propagiert wurde: „An effective policy to foster competitiveness must link internal and external 

policies. Internal policies like competition, research and development, innovation, education, 

employment, social and cohesion policy exert a strong influence on the capacity of EU 

companies to compete internationally(...). A strong and competitive home market is is a pre-

condition for the development of strong global players based in Europe“ (Europäische 

Kommission 2006, S 3). Die Öffnung und Liberalisierung der Märkte trägt für die GD Handel 

wesentlich zu einer positiven Perspektive von Wachstum und Beschäftigung in Europa bei, weil 

sie die europäischen Unternehmen zur Verbesserung und höheren Konkurrenzfähigkeit ihrer 

Produkte drängt („upmarket products“) und gleichzeitig die Absatzchancen dieser Produkte auf 

ausländischen Märkten erhöht (ebd. S 6). Dies erfordert für die GD Handel  auch eine offensive 

und dynamische Handelspolitik. Obwohl das Papier ein Bekenntnis zum Multilateralismus und 

zur Liberalisierung des Handels im Rahmen der WTO in Form eines erfolgreichen Abschlusses 

der Doha-Runde enthält (ebd. S 15), so konzentriert sich die Politik der GD Handel nicht mehr 

ausschließlich auf diese skalare Ebene, sondern fasst alternativ auch die Verhandlung bilateraler 

Freihandelsabkommen ins Auge (ebd. S 16). Dies bedeutet eine eindeutige Abkehr vom 

Moratorium bilateraler Verhandlungen, und zwar ohne eine formale Änderung des WTO-

Verhandlungsmandats seitens des Rats (Meunier 2007, S 917). Angesichts der Blockade der 

Welthandelsgespräche auf Ebene der WTO und der aggressiven und bilateralen 

Marktöffnungsstrategien direkter Konkurrenten auf dem Weltmarkt wie etwa der USA oder 

Chinas (Woodcock 2010, S 397f) nahm auch die GD Handel ein „forum shifting“ in der 

Durchsetzung ihrer Handelsinteressen vor und verlagerte diese zunehmend auf die bilaterale 

bzw. interregionale Ebene , vor allem im Hinblick auf die sogenannten „emerging markets“: „In 

parallel to future efforts to revive the DDA, it is necessary to consider our options for achieving 

additional market access and improvements in our business climate, particulary in our future 

major tradings partners. A bilateral approach would allow the EU to (…) restore a level playing 
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field with our main competitors on major markets. (…)The key economic criteria for new FTA 

(Free Trade Agreements, Anm. d. Verf.) partners should be market potential (ecocomic size and 

growth) and the level of protection against EU export interests“ (Europäische Kommission 

2006,  S 16). Zu den strategische Kerninteressen, die die EU im Rahmen dieser bilateralen 

Verträge verankern will, gehören die Beseitigung nicht-tarifärer Handelsbeschränkungen, die 

Verbesserung und Verbilligung  des Zugangs zu Rohstoffen durch die Reduktion von 

Exportsteuern, die Förderung permanenter Repräsentanzen europäischer Firmen in 

Schlüsselmärkten, die marktorientierte Öffnung der öffentlichen Vergabewesens, die 

Etablierung von EU-konformen Wettbewerbsregeln und die Absicherung der geistigen 

Eigentumsrechte (ebd. S 8ff).   Die neue Strategie wurde von der GD Handel in Konsultation 

mit den Mitgliedstaaten entwickelt und vom Rat bestätigt. Auch hier offenbart sich die 

dominante Rolle der GD Handel, einen (neuen) Kompromiss zugunsten der hegemonialen, an 

einer Öffnung der Exportmärkte interessierten Klassenfraktionen zu schmieden (Vgl. Meunier 

2007, S 917f). In dieser Hinsicht ist das „Global Europe“-Konzept weniger ein Bruch als 

vielmehr eine Kontinuität im Prozess der Herauskristallisierung der GD Handel zum 

dominanten Staatsapparat, in dem sich die hegemonialen gesellschaftlichen Fraktionen zu einem 

Machtknoten verdichten und konstituieren. Die wesentlichen Ziele bleiben im Vergleich mit 

dem Konzept der „managed globalization“ dieselben (Meunier 2007, S 920), weil auch die 

hegemonialen Kräfteverhältnisse innerhalb der europäischen Integration sich nicht wesentlich 

verändert haben. Sie werden nur –angesichts des Scheiterns der multilateralen Gespräche- in 

einen neuen hegemonialen Konsens verpackt und zu einer andere räumlich-politische Strategie 

gebündelt, die sich stärker auf die bilaterale Maßstabsebene der Verhandlungen konzentriert. 

Dieser neue Kompromiss liegt auch sehr viel näher an den eigentlichen korporativen Interessen 

der hegemonialen Klassenfraktionen (d.h. der transnationalen europäisierten inneren 

Bourgeoisien), weil er weniger materielle Zugeständnisse, vor allem an gesellschaftliche 

Fraktionen in Entwicklungsländern, enthält. Dies deutet auch darauf hin, dass die materiellen 

„Opfer“ die im Zuge der „managed globalization“ zugestanden wurden, im Sinne der 

hegemonialen  Interessen bereits zu hoch waren, weil die Verwirklichung dieser Interessen 

durch eine langfristig angelegte Diffusion der von der EU mit geprägten globalen Regeln und 

Normen im Rahmen eines multilateral regulierten Welthandels wesentlich komplexer und 

unsicherer wäre als die kurzfristige Durchsetzung einer liberalen Außenhandelspolitik im 

Rahmen bilateraler Verhandlungen. In diesem Zusammenhang erklärt sich auch die umfassende 

interne Verlagerung der Kompetenzen zur Verhandlung der „neuen Themen“ des Welthandels 

auf die supranationale Ebene im Vertrag von Lissabon: Die GD Handel verstand es nach dem 

Scheitern der Doha-Runde 2006, sich endgültig als dominanter Apparat der Verdichtung der 
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transnationalisierten inneren Bourgeoisien durchzusetzen 187 . Dazu trug auch wesentlich der 

Strategiewechsel zugunsten bilateraler Verhandlungen von Freihandelsabkommen bei, bei 

denen die Gefahr einer Störung des innereuropäischen hegemonialen Konsenses (v.a. 

hinsichtlich der herrschenden Fraktionen im Agrarsektor) geringer war. Die Gemeinsame 

Handelspolitik entspricht damit sehr viel stärker als zuvor dem selektiven „hub and spoke“-

Ansatz der USA, der darauf hinausläuft, bilaterale Abkommen mit strategischen 

Schlüsselstaaten abzuschließen, um so andere Länder der Region, die aufgrund der inneren 

Kräfteverhältnisse nicht so kooperativ sind, unter Druck zu setzen (Orbie 2008, S 45). Eine 

Konsequenz dieser Politik sind auch die 2010 unterzeichneten Freihandelsabkommen mit Peru 

und Kolumbien, die in Abschnitt 4.3. detaillierter analysiert werden. 

 

4.3. KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND VERDICHTUNGSPROZESSE IN 
DEN ANDEN 

4.3.1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ANDINEN KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND 
IHRE VERDICHTUNGEN 

Auch die Integration der Andenstaaten muss, so wie die Integration in Europa, als Prozess der 

staatlichen Verdichtung spezifischer gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse auf einer  

supranationalen Maßstabsebene verstanden werden. Allerdings  fördert eine historische Analyse 

eine Reihe von Differenzen im Vergleich mit der europäischen Integration zu Tage, sowohl 

hinsichtlich der Konfiguration der gesellschaftlichen Kräfte als auch hinsichtlich ihrer 

staatlichen Verdichtungen. Es sind diese Differenzen in der Zusammensetzung der 

Kräfteverhältnisse und in den konkreten Verläufen der sozialen Kämpfe der andinen 

Gesellschafsformationen, die diese spezifische Integration zu einer „peripheren“ Integration 

machen, weil in ihren supranationalen Verdichtungsprozessen und Staatsapparaten sich nicht 

                                                      
187  Die GD Handel ist in diesem Sinne nicht nur der dominante Verdichtungsknoten des (monopolistischen) 
Industriekapitals, sondern auch des Bankenkapitals. Dafür sprechen zwei Argumente: Erstens ist das Bankenkapital 
zunehmend mit dem Industrie in den juristischen Formen der Aktiengesellschaft verflochten. Dabei findet jedoch 
keine „Verschmelzung“ statt, sondern die unterschiedlichen und rivalisierenden Interessen der Verwertung bleiben 
aufrecht, etwa im Konflikt um die Verwendung der Unternehmensprofite, die einerseits zur Investition in das 
Unternehmen oder zur Ausschüttung an die Aktionäre in Form von Dividenden genutzt werden können. Aufgrund 
dieser Verflechtung werden auch die Interessen des Bankenkapitals in der Öffnung und Liberalisierung der 
Gütermärkte mit vertreten. Zweitens verdichtet sich mit der Ausweitung der Gemeinschaftskompetenzen und des 
operativen Spielraums der GD Handel in Artikel 207 AEUV ein wichtiger Aspekt der inter- bzw. transnationalen 
Einlagerung von Bankenkapital, nämlich der Schutz und die Erleichterung von Auslandsdirektinvestitionen. Die GD 
Handel bezieht jedoch auch das nichtmonopolistische Kapital ein. So nimmt sie in ihren strategischen Dokumenten 
Bezug auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen, die einen schwereren Zugang zu 
fremden Märkten haben. Die GD Handel will vor allem dafür sorgen, dass ihre Transaktionskosten beim Eintritt in 
fremde Märkte durch Handelserleichterungen reduziert und ihre geistigen Eigentumsrechte besser geschützt werden 
(Europäische Kommission 2006, S 22).  
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nur die potentiellen Auflösungsmomente bzw. die Momente der Transformation der 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse einer –tendenziell verstandenen- Peripherie sedimentieren, 

sondern vor allem auch ihre Bewahrungsmomente materialisiert und reproduziert werden. Das 

betrifft, wie wir noch im Detail sehen werden, sowohl die Frage der gesellschaftlichen 

Hegemonie, die in den Anden eine andere Form annimmt als in Europa, als auch die damit 

zusammenhängende Frage der spezifischen materiellen „Dichte“ der andinen Integration. 

Wo liegen die Wurzeln dieses Integrationsprozesses? Der Andenpakt, der 1969 im Vertrag von 

Cartagena durch die Regierungen Chiles, Perus, Kolumbiens, Boliviens und Ecuadors gegründet 

wurde, steht in einem engen Kontext mit der im historischen Teil beschriebenen Strategie der 

importsubstituierenden Industrialisierung, die ab den 1930er Jahren im Schatten der 

Weltwirtschaftskrise und der daraus resultierenden Umwälzung der internationalen politischen 

Ökonomie auch in den Staaten der Anden als dominante Entwicklungsstrategie die  

exportorientierten Modelle früherer Perioden  ablöst. Dies geschieht –trotz des wichtigen 

Rekurses auf die intellektuelle Arbeit der CEPAL, die zum wesentlichen Befürworter dieser 

Strategie wurde-nicht auf dem akademischen Reißbrett. Die Importsubstituierung steht vielmehr 

in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer spezifischen Konstellation der 

Kräfteverhältnisse, die sie tragen und die sich bis in die 1960er Jahre vor allem auf nationaler 

Ebene verdichten. Wie bereits im historischen Teil -vor allem mit Bezug auf die Arbeiten 

Cardosos und Falettos- herausgearbeitet wurde, beruhte dieses tragende Kräfteverhältnis auf 

einer Klassenallianz zwischen nationaler Industriebourgeoisie, urbaner Arbeiterschaft und 

einem peripheren Kleinbürgertum, das das Rückgrat des Staatspersonals stellte. Erst mit 

bestimmten Krisenerscheinungen dieses Entwicklungsmodells ab den 1950er Jahren entstand 

schließlich ein neues, über die Nationalstaaten hinausweisendes strategische (Staats-)Projekt 

dieser Klassenallianz, dessen strategisches Ziel die Stabilisierung der erlahmenden nationalen 

Projekte der Importsubstituierung auf einer supranationalen Ebene in Form der Schaffung eines 

gemeinsamen Markts war (Frambes-Alzérreca 1989, S 95; Levi Coral 2005, S 269f; Puertas 

2006, S 5; Rosales Farías 2008, S 38).Die Erschöpfung der importsubstituierenden 

Industrialisierung wurde von den Ökonomen und Ökonominnen der CEPAL in den  1950er 

Jahren vor allem auf die „Enge“ der nationalen Märkte zurückgeführt, die nicht in der Lage 

wären, genügend Kaufkraft zu entwickeln, um die Absätze der Industrieproduktion 

sicherzustellen (Frambes-Alzérreca 1989, S 98). Ein erster regionaler Integrationsmechanismus, 

der den mit der importsubstituierenden Industrialisierung verknüpften gesellschaftlichen 

Kräften als übernationales Terrain der Verdichtung diente, war die 1960 im Vertrag von 

Montevideo gegründete Asociación Latinoamerica de Libre Comercio (ALALC) 188 , deren 

                                                      
188 Die ALALC litt von Anfang an unter den Rivalitäten konkurrierender nationaler Industriebourgeoisien, die eine 
tiefere Verdichtung  der Integration verhinderten. 1969 wurde das Ziel der Errichtung der Freihandelszone auf das 
Jahr 1980 verschoben. 1980 wurde die Organisation schließlich wesentlich umgestaltet und als Asociaión 
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Zweck in der Errichtung einer lateinamerikanischen Freihandelszone bis zum Jahr 1972 

bestand. Zu den ursprünglichen Gründungsmitgliedern Brasilien, Argentinien, Chile, Mexiko, 

Paraguay, Peru und Uruguay gesellten sich bald auch die restlichen Länder des Andenraums, 

Kolumbien, Ecuador, Venezuela und Bolivien als Mitglieder hinzu. Diese räumlich breite, 

südamerikanische Integration wies von Anfang an erhebliche Widersprüche auf, die das 

gemeinsame Interessen an einem erweiterten Markt seitens der einzelnen nationalen 

Klassenallianzen, die hinter den –durchaus varianten- nationalen Projekten der 

Importsubstituierung standen, konterkarierten. In der ALALC  wurde nicht das von der CEPAL 

ursprünglich propagierte Konzept einer gemeinsamen Industrieplanung realisiert, die in der 

Lage gewesen wäre, die unterschiedlich hohe Konkurrenzfähigkeit zwischen den 

unterschiedlich weit voran geschrittenen Projekten der Importsubstituierung  auszugleichen, 

sondern im Wesentlichen nur das Ziel einer Senkung der Binnenzollschranken verankert. Der 

gemeinsame Markt, der sich vor allem durch eine Reduktion der Binnenzollschranken 

charakterisieren sollte, diente in erster Linie den konkurrenzfähigsten Industriebourgeoisien 

großer Länder -aus Argentinien, Brasilien und Mexiko-  als transnationaler Raum der 

Verwertung ihrer Kapitalinteressen im Rahmen verbreiterter economies of scales und der 

besseren Realisierung ihres produzierten Mehrwerts. Die Staatsapparate, die die Interessen  

dieser wettbewerbsfähigen  Industriebourgeoisien vertraten, verstanden die ALALC nicht als 

Alternative zu ihrem nationalen Entwicklungspfad, sondern lediglich als komplementäre 

Ergänzung zur Verbesserung der Verwertungsmöglichkeiten der nationalen Industriebasis 

(López Casero/Waldmann 1981, S 181). Darüber hinaus sollte die durch die Integration 

hergestellte Präferenzierung des intra-lateinamerikanischen Handels die Position dieser starken 

nationalen Industriebourgeoisien  gegenüber den  multinationalen Konzernen der 

kapitalistischen Zentren stärken. Konsequenterweise war im Rahmen der ALAC daher auch 

keine Schaffung eines supranationalen Apparats vorgesehen, der die die Widersprüche und 

Gegensätze zwischen den ökonomisch ungleichen Mitgliedern zu einem Kompromiss hätte 

schmieden können (Rosales Farías 2008, S 28). Im Laufe der 1960er Jahre, als sich die 

ungleichen Verteilungseffekte des gemeinsamen Marktes im Rahmen der ALALC offenbarten, 

begannen die zivilgesellschaftlichen Apparate und organischen Intellektuellen der 

Industriebourgeoisien der schwächer entwickelten Länder des Andenraums bzw. die nationalen 

Staatsapparate, in denen sich diese vorwiegend verdichteten, Vorstellungen eines alternativen 

Integrationsprojekts zu entwickeln, das den spezifischen Interessen der andinen nationalen 

Bourgeoisien stärker entgegenkommen sollte. Die widersprüchliche und ambivalente Position 

der Andenstaaten  war der Konstellation innerhalb Europas am Advent der europäischen 

                                                                                                                                                            
Latinoamericana de Integración (ALADI) neu gegründet, mit wesentlich weniger ambitionierten Zielen und 
Aufgaben. Die ALADI dient seither in erster Linie als institutioneller Rahmen und als Dokumentationszentrum für 
integrationspolitische Projekte im Raum Lateinamerikas (Levi Coral 2005, S 268). 
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Integration in den 1950er Jahren nicht unähnlich. Zum einen wurde zugunsten einer Stärkung 

der nationalen importsubstituierenden Industrien die Schaffung eines gemeinsamen Marktes und 

der Abbau der Binnenzölle angestrebt, zugleich musste aber ein protektionistischer Schutz nach 

außen gegenüber überlegenen und wettbewerbsfähigeren Kapitalfraktionen –sowohl innerhalb 

als auch außerhalb Lateinamerikas- damit verknüpft werden (Frambes-Alzérreca 1989, S 99f; 

Castillo Hartung  2007, S 15). Diese integrationspolitischen Ziele der mit der Importsubstitution 

affiliierten andinen Klassenallianzen unterschieden sich wesentlich von denen der 

wettbewerbsfähigeren Industriebourgeoisien Brasiliens, Argentiniens und Mexikos. Sie gingen 

über einen bloßen Abbau von Binnenhandelszöllen hinaus und richten sich vor allem auf die 

Schaffung einer gemeinsamen Zollunion mit einem einheitlichen, protektionistischen Zollschutz 

gegenüber äußeren Konkurrenten und auf eine gemeinsame Industrieplanung, durch die die 

Vorteile der Integration und des erweiterten gemeinsamen Marktes fairer zwischen den 

Mitgliedsstaaten verteilt werden sollten (Levi Coral, 2005, S 270; López Casero/Waldmann 

1981, S 184f). Im Rahmen einer solchen gemeinsamen Industrieplanung mussten auch die 

Widersprüche zwischen den unterschiedlich stark entwickelten nationalen Industriebourgeoisien 

der Andenstaaten regulativ ausgeglichen und bearbeitet werden, vor allem hinsichtlich eines 

Sonderstatus für die beiden industriell am wenigsten entwickelten Gesellschaftsformationen in 

Bolivien und Ecuador. Zudem bestand ein Interesse der andinen Klassenallianzen der 

Importsubstitution an gemeinsamen Regeln zur Steuerung der Auslandsdirektinvestitionen. 

Ohne diese Regulierung wäre es multinationalen Konzernen möglich, ihre Investitionen selektiv  

über die Mitgliedsstaaten mit den  günstigsten Standortbedingungen einzuschleusen und von 

dort aus die Durchdringung des gesamten gemeinsamen Marktes zu organisieren (Broeszehl, 

1983, S 7). Die Ambivalenz und die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse, die sich in dieser spezifische Form der Integration verdichteten, erforderten 

schließlich eine -im Vergleich zur ALALC- sehr viel größere materielle „Dichte“ mit einer 

eigenständigen supranationalen Staatsapparatur. Nur auf der Basis dieser ambivalenten, 

spezifischen Kräftekonstellation in den Anden und der widersprüchlichen Verhältnisse der 

andinen Klassenallianzen, die mit der importsubstituierenden Industrialisierung assoziiert 

waren, kann schließlich der separate Entwicklungspfad der andinen Integration verstanden 

werden, der ab Mitte der 1960er Jahre Gestalt annahm. Auf Initiative der reformistischen 

Regierung des christdemokratischen Präsidenten Eduardo Frei in Chile (1964 – 1970) und des 

Präsidenten Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970) in Kolumbien  -es handelt sich hier um die 

beiden industriell am stärksten entwickelten Gesellschaftsformationen in den Anden- trafen sich 

die Staatsoberhäupter Kolumbiens, Chiles, Vernezuelas und Vertreter aus Ecuador und Peru 

1966 in der kolumbianischen Hauptstadt und verabschiedeten die Erklärung von Bogotá, in der 

sie die Gründung eines subregionalen Integrationsmechanismus in den weniger entwickelten 

Ländern der Anden vorschlugen, der sich zwar innerhalb des politischen Rahmens der ALALC 
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bewegen sollte, aber das Projekt der Integration im Sinn der importsubstituierenden Interessen 

der andinen Klassenallianzen fortentwickelte (Frambes-Azérreca 1989, S 100; Lopéz 

Casero/Waldmann 1981, S 182; Zimmerling 1993, S 42f; Tello Vidal 2004, S 36; Rosales 

Farías 2008, S 29f). Die Ziele dieser Erklärung wurden ein Jahr später von den Mitgliedern der 

ALALC auf der Konferenz von Punta del Este bestätigt, die somit den Weg freigaben für eine 

vertiefte subregionale Integration der Andenländer innerhalb des rechtlichen Rahmens der 

gesamtlateinamerikanischen Integration. Noch im selben Jahr bildeten die fünf Staaten, die die 

Deklaration von Bogotá unterzeichnet hatten plus das hinzustoßende Bolivien eine „Comisíon 

Mixta“ (Gemischte Kommission) zur Vorbereitung eines Integrationsvertrags, der schließlich 

am 26. Mai 1969 im venezolanischen  Cartagena unterzeichnet wurde. Dies war das 

Gründungsdokument des „Pacto Andino“ (Andenpakt), das von Kolumbien, Chile, Peru, 

Bolivien und Ecuador ratifiziert wurde. Nur Venezuela lehnte vorerst die Ratifikation des 

Vertrages ab, vor allem aufgrund des erheblichen Widerstandes des Unternehmerverbands.  

Aus der Sicht einer poulantzianischen Staatstheorie stellen sich an dieser Stelle zwei Fragen: 

Erstens, wie sahen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in den einzelnen Mitgliedsländern 

der andinen Integration aus und wie lässt sich die gesellschaftliche Hegemonie-Situation  

beschreiben? Gab es überhaupt eine gesellschaftliche Hegemonie, die hinter diesen staatlichen 

Verdichtungsprozessen auf supranationaler Ebene stand? Zweitens, in welchen Formen der 

Verdichtung schrieben sich diese Kräfteverhältnisse auf einer supranationalen Maßstabsebene 

der Staatlichkeit ein? Welche materiellen Kompromisse wurden hier geschlossen? Und in 

Konsequenz dessen, welche Politiken wurden innerhalb der andinen Integration verfolgt? 

(1)Die Beantwortung der ersten Frage ist insofern nicht einfach, weil sich die Literatur zum 

Andenpakt einerseits kaum mit dem Problem der gesellschaftlichen Klassen- und 

Kräfteverhältnisse beschäftigt, die der subregionalen Integration zugrundelagen, und 

andererseits die wenigen AutorInnen, die sich dieser Analyse annehmen, praktisch konträre 

Ansichten vertreten, welche gesellschaftlichen Kräfte die subregionale Integration in welcher 

Intensität tatsächlich unterstützten. So präsentiert Frambes Alzérreca in einem sehr konzisen 

Überblick verschiedene Studien, die davon ausgehen, dass die Bourgeoisien der Andenländer 

kaum Interesse an der andinen Integration zeigten, während andere AutorInnen den nationalen 

Bourgeoisien eine erhebliche Bedeutung bei der Erklärung des Integrationsprozesses zumessen 

(Frambes Alzérreca 1989, S 181ff). Diese unterschiedlichen Befunde lassen sich in erster Linie 

aus der mangelnden Differenzierung zwischen verschiedenen Klassenfraktionen, vor allem 

innerhalb der herrschenden Bourgeoisie, erklären. Die Unternehmerschaften sind auch in 

Lateinamerika in verschiedene Fraktionen gespalten, die jeweils eigene Interessen der 

Kapitalverwertung haben, die durchaus im Widerspruch zueinander stehen können (López 

Casero/Waldmann 1981, S 198ff; Frambes-Alzérreca 1989, S 184; Birle/Imbusch/Wagner 1993, 
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S 58). Das Problem einer mangelnden Differenzierung von Klassenfraktionen reicht–wie bereits 

im theoretischen Teil diskutiert- tief in die Geschichte der theoretischen Konzepte zur Erfassung  

lateinamerikanischer Formen des Kapitalismus zurück. Die Dependenztheorie ging 

überwiegend von der Annahme aus, dass die peripheren und abhängigen lateinamerikanischen 

Kapitalismen nicht den Nährboden zur Entwicklung einer nationalen Bourgeoisie bilden 

könnten und nur die Entwicklung von Formen einer parasitären, abhängigen 

Lumpenbourgeoisie möglich wäre (Bollinger 1977, S 19 und S 34ff). Dies beruht auf einer 

eindimensionalen Analyse der Zirkulationssphäre und der dort beobachteten ungleichen 

Entwicklung der „Terms of Trade“. Um beurteilen zu können, ob sich nationale Bourgeoisien 

herausbilden konnten oder nicht, ist es jedoch notwendig, den Blick vor allem auf die 

Produktionssphären (genauer: auf den Ort der Organisation der Produktionsmittel) zu werfen 

und zu untersuchen, ob bestimmte Fraktionen der Bourgeoisie eine eigenständige 

Akkumulationsbasis entwickeln konnten. Bollinger zeigt am Beispiel Peru, wie sich kleinere 

nationale Fraktionen  der Bourgeoisie bereits nach den Unabhängigkeitskriegen im 19. 

Jahrhundert aus den semi-feudalen Produktionsverhältnissen herausschälten (ebd. S 25ff)189.  

Jedoch konnten sich diese nationalen Bourgeoisien lange Zeit nicht gegen die Dominanz der 

(nicht-kapitalistischen) semi-feudalen Landbesitzer -vor allem in der Rivalität um das indigene 

Arbeitskraftreservoir auf dem Lande- und der mit dem internationalen Kapital affiliierten 

Kompradorenbourgeoisie durchsetzen. Vor allem die sporadischen, kaum entwickelten 

nationalen Industriebourgeoisien waren von hegemonialen Kompromissen zwischen den 

herrschenden Fraktionen ausgeschlossen. Ab den 1870ern bildete sich -unter hegemonialer 

Führung der Kompradorenbourgeosoie und der quasi-feudalen Landbesitzer- eine „Große 

Allianz“, die auch die kapitalistische Agrarbourgeoisie, das Minenkapital und das lokale 

Finanzkapital einbezog, das nationale Industriekapital jedoch exkludierte (ebd. S 32). Erst in 

den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts konnte sich -auch bedingt durch die globale 

Transformation des Kapitalismus zwischen den beiden Weltkriegen- eine organisierte nationale 

Industriebourgeoisie entwickeln, die im Rahmen der staatlichen Verdichtungsprozesse ein 

konkurrierendes Staatsprojekt entwickelte und in einen politischen Kampf um die Hegemonie 

mit den exportorientierten Kapitalfraktionen im Agrar- und Rohstoffsektor trat, die sich infolge 

der schnell voranschreitenden Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise auf dem 

Land zu den führenden Fraktionen der „Großen Allianz“ entwickelt hatten (ebd. S 47). Der 

Kampf der nationalen Industriebourgeoisie richtet sich jedoch nicht nur gegen die 

                                                      
189 In Peru konnte diese Faktion der Bourgeoisie ihre Position vor allem im Kontext des „Guano-Booms“ um 1840 
erstmals entscheidend stärken und festigen und legte damit die Grundlage für eine weitere Expansion der 
kapitalistischen Produktionsweise in der Landwirtschaft in den 1850er Jahren. Die mit der kapitalistischen 
Produktionsweise verknüpften gesellschaftlichen Kräfte begannen sich in dieser Phase auch bereits politisch zu 
verdichten, etwa im Rahmen der gesetzlichen Abschaffung der quasi-feudalen Tributsysteme, die indianische 
Gemeinden bis zu diesem Zeitpunkt mit den nicht-kapitalistischen Hacienda-Systemen verband bzw. im Rahmen der 
Abschaffung der Sklaverei (Bollinger 1977, S 29f). 
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rivalisierenden Fraktionen der nationalen Bourgeoisie, sondern auch gegen eine Dominanz des 

internationalen Kapitals, das sich -verstärkt nach dem zweiten Weltkrieg- in bestimmte 

Sektoren der nationalen Kapitalfraktionen einzulagern begann und dazu führte, das sich erste 

innere Bourgeoisien bildeten. Die nationale Industriebourgeoisie wurde durch die überlegene 

Konkurrenzfähigkeit des internationalen Kapitals zunehmend fragmentiert: Schwächere 

Kapitalien wurden vernichtet bzw.  im Prozess der Kapitalkonzentration in größere Kapitalien 

integriert, andere  verwandelte sich durch die Assoziation mit internationalen Kapital in innere 

Bourgeoisien, durch die sich die eingeschriebenen internationalen Kapitalinteressen staatlich 

mit verdichteten, die übrigen wurden zunehmend in industrielle Nischen und Randzonen 

gedrängt, wo sie hauptsächlich von der Ausschöpfung des absoluten Mehrwerts lebten und so –

bedingt durch die kapitalistische Konkurrenz- tendenziell in wachsende Konflikte mit der 

Arbeiterschaft getrieben wurden (ebd. S 44). Aus dieser Position war keine gesellschaftliche 

Hegemonie der Industriebourgeoisie möglich. Erst durch die passive Revolution, die in Form 

eines peruanischen Militärputsches 1968 unter General Velasco (1968-1975) eingeleitet wurde, 

konnten sich die Interessen dieser Fraktion gegenüber der Agrarbourgeoisie und den 

internationalen Kapitalien zumindest vorübergehend durchsetzen (ebd. S 48). Durch die 

Nationalisierung und Verstaatlichung ausländischer Unternehmen –allerdings gegen hohe 

Entschädigungen- entschärfte das Militärregime die kapitalistische Konkurrenz zugunsten der 

nationalen Industriebourgeoisie. Der Putsch diente jedoch nicht nur der Lösung des 

Hegemoniekonflikts zwischen den rivalisierenden bürgerlichen Fraktionen, sondern vor allem 

auch dazu, die verschiedenen Kämpfe der beherrschten Klassen einzudämmen, die durch den 

Konflikt innerhalb der Bourgeoisie zunehmend Terrain gewinnen konnten. Die Militärdiktatur 

richtete sich zum einen gegen jene politischen Parteien, die die Volksklassen mobilisierten, vor 

allem die Kommunistische Partei Perus (Partito Comunista de Perú: PCP) und die populistische 

APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), die seit den 1930er Jahren eine Allianz 

aus Kleinbürgern und marginalisierten Arbeitern in großer Zahl an die Wahlurnen zu bringen 

vermochten. Beide Parteien waren massiver Verfolgung seitens des Militärs ausgesetzt. Zum 

anderen sollte die sich seit den 1960er Jahren in den ländlichen Zonen Perus ausdehnenden 

politisierten Kleinbauern-Gewerkschaften demobilisiert werden.  Dazu führte das Militärregime 

1969 eine Landreform durch, die vor allem zu Lasten der traditionellen haciendas ging, die ihr 

Land nicht im Rahmen einer kapitalistischen Produktionsweise bewirtschafteten. Ihre 

Landreserven wurden jedoch nicht an Kleinbauern verteilt,  sondern  in kollektive 

Produktionsgenossenschaften überführt bzw. an kollektiv organisierte indigene 

Dorfgemeinschaften übergeben. Das Ziel war hier  in erster Linie nicht eine soziale 

Umverteilung, wie die relativ hoch angesetzten Entschädigungszahlungen für die enteigneten 

Landflächen belegen, die aus der Mehrwertproduktion der Kollektive bezahlt werden mussten, 

sondern eine Modernisierung und Produktivitätssteigerung und damit die Schaffung einer 
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soliden kapitalistischen Profitbasis in der Landwirtschaft und Industrie (von Oertzen/ 

Goedeking 2004, S 89f) 190 . Obwohl sich das Militärregime als anti-imperialistisch und 

progressiv präsentierte, und unter dem Schlagwort „ni con el capitalismo ni con el comunismo“ 

(weder Kapitalismus noch Kommunismus) einen „Dritten Weg“ der Entwicklungsstrategie 

propagierte, war sein Charakter tatsächlich nur formal anti-kapitalistisch, aber in der Essenz 

anti-kommunistisch (Bollinger 1977, S 49). In den militärischen Staatsapparaten  nach dem 

Putsch von 1968 verdichten sich primär die Interessen der nationalen Industriebourgeoisie, die 

nicht in der Lage waren, als hegemoniale Klassenfraktion ihre Interessen gegenüber den 

rivalisierende bürgerliche Gruppen bzw. den beherrschten Klassen zu universalisieren191. Das 

Militärregime war jedoch –im  Sinne einer poulantzianischen Theorie- kein bloßes Instrument 

und keine Marionette in den Händen der Industriebourgeoisie, sondern ein relativ autonomes 

populistisches Staatsprojekt, das die kapitalistischen Verwertungsinteressen der 

Industriebourgeoisie zwar privilegiert verdichtete, aber eben nicht unmittelbar, sondern als 

(selektiv bevorzugter) Bestandteil eines verallgemeinerten nationalen 

Modernisierungsmodells 192 : „The urban industrial bourgeoisie assumed class dominance 

through the mediation of a populist political project that was not under its direct control. That 

project destroyed the power oft the agrarexporting bourgeoisie through agrarian reform and the 

reform of banking (…). It created urban industrial bourgeois dominance without implying a 

directing role for the bourgeoisie within the alliance which sustained the political project of 

1968 – 1975 or within the restricted cluster of the state policy makers“ (Bamat 1983, S 133f). Es 

war das Personal der Staatsbürokratie, das diese eingeschränkte Herrschaft der 

Industriebourgeoisie durch das Schließen materieller Kompromisse mit den Beherrschten 

herstellte, zu denen die Industriebourgeoisie selbst nicht in der Lage oder bereit war. Dieses 

Personal bestand vor allem aus einem professionellen, technokratischen Kleinbürgertum, das in 

den Staatsapparaten des Militärregimes verankert war (ebd. S 143) und dort im Sinne 

Poulantzas´ auch die Interessen anderer (herrschender) Klassen vertreten konnte. In dieser 

                                                      
190  Die Profitraten der industriellen Kapitalfraktionen stiegen tatsächlich zwischen 1969 und 1974 markant an, 
verglichen mit dem Zeitraum zwischen 1965 und 1968. Lag das durchschnittliche Verhältnis von Profiten zu Löhnen 
und Gehältern bei 0,36 zwischen 1965 und 1968, so stieg es zwischen 1969 und 1974 auf 0,60 (Bamat 1983, S 130). 
191 Die Fähigkeit staatlicher Militärdiktaturen, die verschiedenen antagonistischen Macht- und Kräfteverhältnisse zu 
verdichten, ist allerdings sehr begrenzt. Poulantzas selbst weist am Beispiel der südeuropäischen Militärdiktaturen 
darauf hin, dass die  Apparate der Militärdiktaturen, die stärker als in anderen Staatsformen homogen vereinheitlicht 
sind, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfte nicht  im Rahmen einer gespaltenen Apparatur verdichten und so 
bearbeiten können (Poulantzas 1977, S 74). Diese Tendenz zeigt sich auch in Peru, wo die verschiedenen 
gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen, die die Militärdiktatur geschaffen hat, um die zivilen Organisationen zu 
ersetzen (SINAMOS: Sistema nacional de apoyo a la movilización social) sich mit der Zeit verselbständigten und 
teilweise regimekritischen Positionen vertraten.  
192 Dieses Projekt einer gesellschaftlichen Modernisierung der Militärs versuchte vor allem die ländliche bäuerliche 
Bevölkerung einzubeziehen, die verstärkt durch die Auflösung der nicht-kapitalistischen Produktionsweisen auf dem 
Lande und die Expansion der kapitalistischen Produktionsweise freigesetzt wurde. Dies geschah in erster Linie unter 
Anrufung des „Indigenismo“, also durch einen nationalen Diskurs, der das indianische Erbe der Inka zur Essenz der 
peruanischen Nation erklärte („Plan INCA“). Im Rahmen der Konstruktion des Nationalstaats und der Integration der 
indianischen Bevölkerung in diese Nationalstaatlichkeit wurde dieses Erbe zu einem mythologisierten Teil einer in 
die Vergangenheit projizierten Nationalgeschichte umgedeutet (von Oertzen/ Goedeking 1996, S 90ff). 
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Konstellation kam es durchaus nicht nur zu Konflikten zwischen dem Regime und der 

Agrarbourgeoisie, deren Verband, die SNA (Sociedad Nacional Agraria) 1972 wegen Kritik an 

der Agrarreform aufgelöst wurde, sondern auch zu Konflikten mit dem Verband der nationalen 

Industrieunternehmer SNI (Sociedad Nacional de Industrias), der seine korporativen Interessen 

in den vom Regime durchgeführten Verstaatlichung nationaler Schlüsselindustrien nicht mehr 

gewahrt sah (ebd. S 134ff). In Bolivien und Ecuador  etablierten sich 1969 bzw. 1972 ebenfalls 

Militärregimes, die nach dem peruanischen Vorbild einen reformistischen Wirtschaftskurs 

einschlugen, der –freilich unter wesentlich schlechteren Ausgangsbedingungen und im Kontext 

einer noch schwächeren Industriebourgeoisie- den Aufbau einer nationalen Industriebasis 

anstrebte (Frambes-Alzérreca 1989, S 226; Pampuch/Echalar 2009, S 69ff). In anderen Ländern 

der Anden kam man im Kontrast dazu immerhin von der Entwicklung beschränkter 

gesellschaftlicher Hegemonien ausgehen, die sich etwa in Gestalt  bürgerlicher Parteien und 

Präsidenten wie  Frei in Chile und Restrapo in Kolumbien konstituieren konnten. Carlos 

Restrapo, zwischen 1966 und 1970 Präsident Kolumbiens, agierte auf der Basis einer 

politischen Allianz, die ab 1958 unter der Bezeichnung der „Frente Nacional“ (Nationale Front) 

zwischen den beiden großen bürgerlichen Parteien Kolumbiens, den  Liberalen und 

Konservativen, geschlossen wurde. Dieser Verständigung zwischen Konservativen und 

Liberalen ging eine offene, gewaltsame Auseinandersetzung zwischen den bürgerlichen 

Klassenfraktionen voraus. Auf der einen Seite diese Fraktionen der Bourgeoisie, die eine 

importsubstituierende Industrialisierung anstrebten und dabei bereit waren, Kompromisse mit 

den beherrschten Volksklassen zu schließen. Auf der anderen Seite jene, deren Akkumulation 

mit der traditionellen agrarischen Exportökonomie verknüpft war. Die Phase der „Violenca“, 

der Gewalt, begann mit den spontanen Unruhen (dem sogenannten „Bogotazo“) nach der 

Ermordung des linksliberalen reformistischen Politikers Eliécer Gaitán in Bogotá 1948 und 

dauerte in einzelnen Regionen des Landes bis in die 1960er Jahre an (Dilger 1996, S 44). Der 

Bürgerkrieg wurde vor allem auf dem Land geführt und kostete ca. 200.000 Menschen das 

Leben. Erst als das Militär sich anschickte, das Land nach einem Putsch 1953, der die 

gewaltsamen Auseinandersetzungen durch militärische Repression eindämmte, längerfristig 

durch Generäle regieren zu lassen, konnten sich die rivalisierenden Fraktionen der Bourgeoisie 

bzw. ihre zivilgesellschaftlichen Partei-Apparate im Rahmen der „Frente Nacional“ (Nationale 

Front), die bis 1974 andauerte,  darauf einigen, die Macht in den Staatsapparaten nach fixierten 

Proporz-Schemata paritätisch zu teilen. Die parlamentarischen Wahlen dienten nur mehr der 

Festlegung der parteiinternen Kräfteverhältnisse (ebd. S 46).  Auf der Basis dieses zumindest 

beschränkt hegemonialen Konsenses konnte Restapo -trotz weiterhin bestehender erheblicher 

Friktionen zwischen den verschiedenen kolumbianischen Kapitalfraktionen hinsichtlich des 

andinen Integrationsprozesses- im Laufe seiner Amtszeit die Weichen zugunsten des Projekts 

des Andenpakts und der Stabilisierung der nationalen Industriebourgeoisien durch einen 
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supranationalen gemeinsamen Markt stellen. Diese beschränkte Hegemoniebildung erfolgte 

jedoch nicht nur auf dem supranationalen Terrain, im Rahmen der Vorbereitungsgespräche zur 

Gründung des Andenpakts, sondern gleichzeitig auch auf der nationalstaatlichen 

Maßstabsebene, in Form einer 1968 verabschiedeten Verfassungsreform, die die notwendigen 

staatlichen Anpassungen für die Teilhabe Kolumbiens am ein Jahr später unterzeichneten 

Vertrag von Cartagena bereits vorwegnahm (Fernandez/Ocampo 1975, S 26ff). Auch in 

Venezuela existierte nach dem Sturz des Diktators Pérez Jiménez seit dem sogenannten Punto 

Fijo-Abkommen von 1958 eine breite Allianz der beiden bürgerlichen Parteien Acción 

Democrática (AD) und Comité de Organización Politica Electoral Independiente (COPEI), in 

deren Konkordanz- und Proporzdemokratie auch die Gewerkschaften und die 

Unternehmerverbände FEDECAMERAS integriert waren (Müller 2005, S 166). Der verzögert 

vollzogene venezolanische Beitritt zum Andenpakt entsprach der komplexen Konstellation der 

herrschenden Kräfteverhältnisse und einer beschränkten Hegemoniesituation im Rahmen dieser 

Konkordanzdemokratie (dazu später).  

Es war also zusammenfassend gerade die -in einzelnen Gesellschaftsformationen durchaus 

unterschiedlich konstituierte- Rivalität zwischen binnenorientierten nationalen 

Industriebourgeoisien und exportorientierten Fraktionen des Agrar-, Handels- und 

Finanzkapitals, die die Grundlage für den widersprüchlichen und konfliktbehafteten Verlauf und 

die spezifische Form der subregionalen Integration bildete. Während der Großteil der 

Industriebourgeoisie das Projekt der Integration unterstützte, traten andere Teile und Gruppen 

der herrschenden Klasse dieser entgegen. Das Handelskapital war weder an einem 

gemeinsamen Markt interessiert, der zwar die Binnenzölle beseitigte, aber hohe gemeinsame 

Außenzölle festlegte, noch an dem Aufbau starker andiner Industrien, deren Produkte eventuell 

in Konkurrenz zu den von ihnen importierten Industriegütern aus den kapitalistischen Zentren 

treten könnten. Ebenso versprach sich das Agrarkapital eher von einer Öffnung des Handels 

gegenüber Europa eine Steigerung ihrer Exportprofite als von der Entwicklung eines andinen 

Binnenmarkts, denn ihre Exportgüter waren auf den Absatz in den entwickelten Ländern 

zugeschnitten. Die Finanzkapitalien, bei denen bereits in den 1950er und 1960er Jahren erste 

frühe Prozesse einer Einlagerung ausländischer Kapitalien der Zentren einsetzten, die 

Poulantzas später mit dem Begriff der Internationalisierung fasste, hatten die stärksten  Motive, 

sich einer binnenorientierten andinen Integration entgegenzustellen, deren Kern die Stärkung 

der nationalen industriellen Bourgeoisiefraktionen und ihr protektionistische Schutz vor äußerer 

Konkurrenz war. Die nationale Industriebourgeoisie, die ab den 1930er Jahren in die Lücke 

sprang, die die Weltwirtschafskrise geöffnet hatte, war also in den Anden insgesamt relativ 

schwach und stand im gesamten Verlauf ihrer Entwicklung in einem dauernden 

Hegemoniekonflikt mit den anderen, exportorientierten Kapitalfraktionen, der keine eindeutige 
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Hegemoniebildung zuließ. Die gesellschaftlichen Allianzen und Kompromisse, die sie zu 

schließen imstande war, umfassten nur wenige und kleine soziale Gruppen, wie beispielsweise 

die urbane Industriearbeiterschaft und Intellektuelle. In dieser Konstellation waren maximal 

Projekte beschränkter Hegemonie (z.B. in Venezuela und Kolumbien) bzw. Prozesse einer 

passiver Revolution (z.B. in Peru) möglich,  um die für die Stabilisierung der 

importsubstituierenden Industrie notwendige Erweiterung des Binnenmarkts im Rahmen einer 

subregionalen andinen staatlichen Verdichtung zu realisieren. Die Ausdehnung der nationalen 

Märkte durch die Schaffung eines nach außen geschützten gemeinsamen Markts fand unter sehr 

geringen materiellen gesellschaftlichen Zugeständnissen, also „Opfern“ im Sinne Gramscis 

statt: Denn gerade diese Ausdehnung der Märkte  stellte eine bequeme Alternative zu einer 

radikalen und intensiven gesellschaftlichen Umverteilung und einer Neubestimmung im 

Verhältnis von Löhnen und Profiten dar, die eine verstärkte Kaufkraft und einen verstärkten 

Konsum der urbanen Arbeiterschaft und damit auch einen eventuellen neuen Zyklus der 

erweiterten Reproduktion des Industriekapitals ermöglicht hätten. Auf dem größeren 

gemeinsamen Markt durfte das Industriekapital darüber hinaus auch günstigere Bedingungen 

für eine weiter voranschreitende Kapitalkonzentration erwarten, in der kleinere Kapitalien unter 

der Steuerung und Regulation supranationaler staatlicher Apparate ohne offene gesellschaftliche 

Konflikte aufgelöst und zentriert  werden konnten (Frambes- Alzérreca 1989, S 189).  

Diese These einer -im Vergleich zur europäischen Integration- sehr eingeschränkten Hegemonie 

der gesellschaftlichen Kräfte und Klassenallianzen, die sich in der Integration der Andenländer 

verdichteten, kann durch zwei Beobachtungen gestützt werden: Erstens durch die passive 

Haltung der Gewerkschaften und der politisch marginalisierten Bevölkerungsmehrheit auf dem 

Land bzw. in der Stadt in Bezug auf das  Projekt der Integration. Zweitens durch die wichtige 

Rolle, die die Technokraten bzw. die Bürokratien der nationalen und supranationalen 

Staatsapparate in der Fortentwicklung des Andenpakts spielten. López Casero und Waldmann 

kommen in einer Befragung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen der Mitgliedsländer der 

andinen Integration zu dem Schluss, dass in den Gewerkschaften der Andenländer der 

Integrationsprozess selten ein Thema der Diskussion und politischen Auseinandersetzung war. 

Dies hing auch damit zusammen, dass die z.T. in ideologisch stark gespaltene Lager 

fraktionierten Gewerkschaften nicht einmal in den sie unmittelbar betreffenden Entscheidungen 

seitens der Integrationsorgane konsultiert oder politisch einbezogen wurden (López 

Casero/Waldmann 1981, S 197). Zwar sah der Vertrag von Cartagena die Bildung eines 

beratenden Komitees in wirtschaftlichen und sozialen Fragen vor (Comité Asesor Económico y 

Social: CAES), das paritätisch von den nationalen Unternehmer- und Gewerkschaftsverbänden 

beschickt wurde und sich zweimal jährlich in Lima traf. Dieses Komitee hatte aber praktisch 

keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen des Andenpakts (Frambes-Alzérreca 1989, S 



 

 
- 195 - 

 

104f; Levi Coral 2005, S 272f) 193 . Die Partizipation der Arbeiterschaft an der andinen 

Integration und der Grad an materiellen Zugeständnissen, die ihr zugestanden wurden, war unter 

diesen Bedingungen dementsprechend gering. Dies lag auch daran, dass der gemeinsame andine 

Markt als politisch-ökonomischer Kern des Andenpakts die Probleme der sinkenden Profitraten 

in den importsubstituierenden Industrien beseitigen sollte, die -unter anderem- gerade durch die 

aggressiven Lohnkämpfe der Gewerkschaften in den 1960er Jahren evoziert wurden (Frambes-

Alzérreca 1989, S 193). Zumindest in den Spitzenrängen der Gewerkschaften wurden die 

Perspektiven der andinen Integration für die Arbeiterschaften der Mitgliedsstaaten jedoch 

nachweislich eingehender erörtert194. Die breite Mehrheit dieser Gewerkschafter betrachtete die 

andine Integration vorwiegend als ein Projekt der nationalen Industriebourgeoisien, das 

tendenziell durch die darin implizierten Prozesse einer beschleunigten Konzentration und 

Zentralisation des Kapitals  die Position der Arbeiterschaft im Klassenkampf verschlechterte 

und die sozialen Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit verschärfte. Konsequenterweise traten 

die Gewerkschaften daher grundsätzlich für eine Demokratisierung der andinen Integration und 

eine stärkere Verankerung von Elementen der politischen Regulation ein (ebd. S 194ff). Die 

These einer schwach ausgeprägten Hegemonie der die andine Integration tragenden sozialen 

Kräfte wird auch gestützt durch die aktive Rolle, die das Staatspersonal in den Staatsapparaten 

auf nationaler und supranationaler Ebene spielte. Das Staatspersonal bildet -um kurz die 

theoretischen Überlegungen von Poulantzas zu rekapitulieren-  keine eigene Klasse, sondern 

rekrutiert sich aus den bestehenden gesellschaftlichen Klassen, vor allem aus dem 

Kleinbürgertum. Es ist aber aufgrund seiner Verankerung in den Staatsapparaten in der Lage, 

auch Klassenpositionen zu repräsentieren und zu vertreten, die nicht seine eigenen sind195.  Jene 

                                                      
193 In einigen Ländern kamen die Konsultationen  zwischen Staat und Gewerkschaft nicht über den Punkt hinaus, in 
welchem Umfang die Reisekosten der Gewerkschaften zu den Sitzungen des CAES vom Staat zu tragen wären 
(López Casero/Waldmann 1981, S 197). 
194  So fanden ab 1970 verschiedene, die nationalen Organisationsstrukturen überschreitende gewerkschaftliche 
Treffen von Spitzenfunktionären aus  allen Mitgliedsländern statt, die  auch regelmäßig fortgesetzt wurden (Frambes-
Alzérreca 1989, S 194).  
195 Diese These von Poulantzas kontrastiert stark mit der in den 1970er Jahren populären Vorstellung, dass die 
Technokraten bzw. das Militär im Prinzip eine eigene Klasse bildeten. Diese Vorstellung ist vor allem mit dem 
Namen Guillermo O´Donnell und mit seinem Theorem eines bürokratisch-autoritären Entwicklungsmodells 
verbunden. Ausgehend von den Prognose-Defiziten der Modernisierungstheorie, deren Erwartungen hinsichtlich der 
Parallelität von kapitalistischer Entwicklung und demokratischer politischer Herrschaft ab den 1960er Jahren durch 
die wachsende Zahl an Militärdiktaturen Jahren vollkommen auf den Kopf gestellt wurden, versuchte O´Donnell eine 
alternative Erklärung anzubieten, indem er Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Spannungen nahm, durch 
die sich der periphere Kapitalismus auszeichnete. Der bürokratische Autoritarismus entspringt für O´Donnell den 
komplexen politischen Reaktionen, die mit der Erschöpfung der ersten, konsumgüterorientierten Phase der 
importsubstituierenden Industrialisierung verbunden waren (Collier 1979, S 26). Die -für O´Donnell zwingenden- 
Erfordernisse einer Umstellung und Vertiefung des Industrialisierungspfades in Richtung der Kapitalgüterproduktion 
gerieten, so sein Argument, schließlich in Konflikt mit den populistischen Verteilungsallianzen, die sich während der 
ersten Phase der Industrialisierung gebildet hatten. Vor diesem Hintergrund formierten Technokraten und Militärs, 
quasi als eigene soziale Klasse, eine „coup coalition“, die die Vertiefung der Industrialisierung durchsetzen konnte 
(ebd. S 27f). Das Problem an diesem Theorem ist nicht bloß, dass durch die Bestimmung des Militärs als Quasi-
Klasse seine Autonomie überschätzt wird, sondern auch, dass die gesellschaftlichen Brüche nicht primär aus den 
Kräfteverhältnissen heraus erklärt werden, sondern aus einer sehr ökonomistischen und nach wie vor dem 
Modernisierungsparadigma verhafteten Vorstellung eines linear und phasenhaft verlaufenden  Prozesses der 
Modernisierung bzw. Industrialisierung. 
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Teile des Staatspersonals in den nationalen Staatsapparaten, die zusammen mit der 

supranationalen andinen Bürokratie die politischen Entscheidungen im Integrationsprozess 

ausarbeiteten, vertraten und verdichteten in dieser historischen Phase primär die Interessen der 

Klassenallianzen, die an einer Stabilisierung der importsubstituierenden Industrialisierung 

interessiert waren. An der Formulierung von Entscheidungen der supranationalen Organe war 

nur eine kleine Zahl an andinen Funktionären beteiligt, insgesamt ca. 300 Personen als ständiges 

Personal am Sitz des Andenpakts in Lima (ebd. S 201). Unter dem Eindruck prekärer 

Hegemonie-Verhältnisse erhalten diese Integrations-Bürokratien und die kongenialen Teile der 

nationalen Staatsapparate eine starke Bedeutung für die Konstituierung von zumindest begrenzt 

hegemonialen Staatsprojekten. Diese starke Rolle drückt sich auch in der zeitgenössischen 

Einschätzung der unterschiedlichen korporativen gesellschaftlichen Gruppen aus, die in 

Umfragen in den 1970er Jahren die Staatsapparate bzw. die Technokraten als den zentralen 

Motor der andinen Integration bezeichneten (López Casero/Waldmann 1981, S 200).  

Zudem lässt sich die These einer eingeschränkten (bzw. überhaupt fehlenden) gesellschaftlichen 

Hegemonie durch die verschiedenen, schon sehr bald nach dem Beginn des Integrationsprojekts 

einsetzenden Prozesse des Ein- und Austritts einzelner Staaten belegen, die den Kreis der 

Mitgliedschaft schon früh veränderten und die Realisierung der Integrationsziele erschwerten. 

Hier sind vor allem der Beitritt Venezuelas, das sich nach der Nicht-Ratifikation des Vertrags 

von Cartagena im Jahr 1969 erst 1973 dem Andenpakt anschloss, und der Austritt Chiles im 

Jahr 1976 näher zu analysieren. Der Beitritt Venezuelas zum Andenpakt im Gründungsjahr 

1969 scheiterte vor allem am Widerstand des venezolanischen Unternehmerverbands 

FEDECAMERAS, der in dieser Frage allerdings gespalten war (Frambes-Alzérreca 1989, S 

191; Birle/Imbusch/Wagner 1993, S 59f; Tello Vidal 2004, S 37). Es bestanden zu diesem 

Zeitpunkt einerseits  starke Interessen des Agrarkapitals und des Finanzkapitals, der andinen 

Integration fernzubleiben. Hinzu kamen andererseits  Befürchtungen von Teilen der 

venezolanischen Industriebourgeoisie, deren Strategien eher auf eine Expansion in den 

karibischen und zentralamerikanischen Märkten hinaus liefen, dass ihre Produktion mit den 

konkurrenzfähigeren Industrien anderer Andenländer wie Kolumbien und Chile nicht mithalten 

konnte. Allerdings existierte schon zu diesem Zeitpunkt eine Fraktion der Industriebourgeoisie, 

die die Integration in den Andenpakt befürwortete und sich hinter einem separaten 

zivilgesellschaftlichen Apparat versammelte, der AVEX (Asociación Venezolana de 

Exportadores), um einen Beitritt voran zu treiben. Die venezolanische Regierung verzichtete 

angesichts der Widerstände auf einen Vollbeitritt und beschränkte sich vorläufig auf einen 

Beobachterstatus. Die dadurch bedingte Verzögerung der Integration Venezuelas muss daher als 

eine Folge der prekären inneren Kräfteverhältnisse und einer mangelnden Hegemonie des 

integrationswilligen industriellen Kapitals gedeutet werden. Erst nachdem es der Regierung des 
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christdemokratischen Präsident Rafael Caldera -bezeichnenderweise ohne über eine eindeutige 

Mehrheit im Parlament zu verfügen- gelang, eine Liste von Gütern zu verhandeln, die von der 

Abschaffung der Binnenzölle ausgenommen werden sollten, konnte der Beitritt Venezuelas 

1973 realisiert werden (Broszehl 1983, S 21; Tello Vidal 2004, S 37). Ein anderes Beispiel für 

die nicht eindeutige und schwankende Konstellation der Hegemoniekämpfe in den 

Mitgliedsstaaten der Andenländer liefert der Austritt Chiles. Nach der Wahl des sozialistischen 

Präsidenten Salvador Allende in Chile 1970 wurde die andine Integration seitens Chiles aktiv 

gefördert: Die chilenische Regierung unterstützte maßgeblich die Formulierung der Decisión 24 

(Entscheidung Nr. 24) des Andenpakts, in der der Zugang des Auslandskapitals zum 

gemeinsamen andinen Markt stark eingeschränkt wurde und eine Strategie der langfristigen 

Nationalisierung ausländischer Investitionen im Raum des Andenpakts durchgesetzt wurde 

(eine detailliertere Darstellung erfolgt weiter unten). Dieser Kurs wurde jedoch durch den 

Putsch des chilenischen Militärs unter Augusto Pinochets im Jahr 1973 sabotiert, der mit den 

Mitteln der militärischen Repression die hegemoniale Auseinandersetzung zwischen den 

verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse und zwischen diesen und der Arbeiterklasse 

zugunsten der exportorientierten  Bourgeoisien und zugunsten der Kompradoren in Form eines 

Staatsstreichs löste (Tello Vidal 2004, S 38; Rosales Farías 2008, S 31f). Der dadurch bedingte 

Konflikt der chilenischen Staatsapparate mit den protektionistischen Strategien der 

Stabilisierung der importsubstituierenden Industrialisierung, die das Ergebnis der 

Verdichtungsprozesse im Andenpakt waren, führte letztlich 1976 zum Austritt Chiles aus der 

regionalen Integration196. Die wesentlichen Streitpunkte waren das Niveau des im Vertrag von 

Cartagena verankerten Gemeinsamen Außenzolls, der ab 1976 ausgehend von den 

unterschiedlichen nationalen Zollregime schrittweise harmonisiert und angeglichen werden 

sollte, sowie die Beschränkung von Gewinntransfers ausländischer Unternehmen und die 

Regeln zu deren schrittweisen Umwandlung in nationale Unternehmen durch die Decisión 24 

(Frambes-Alzerreca 1989, S  153; Tello Vidal 2004, S 39ff). Der wirtschaftspolitische Kurs des 

chilenischen  Militärregimes, der von der neoliberalen Ökonomie der „Chicago School“ 

inspiriert war und eine Öffnung der Märkte und des Kapitalverkehrs anstrebte, manifestierte 

sich im 1974 in Kraft getretenen chilenischen Ley 600 (Gesetz 600), welches hinsichtlich der 

Behandlung ausländischer Unternehmen und Direktinvestitionen im expliziten Widerspruch zu 

den Regeln des Vertrags von Cartagena stand. Die unilaterale Revision der Regelung der 

Auslandsdirektinvestitionen seitens der chilenischen Militär-Junta ermutigte auch die der 

andinen Integration kritisch gegenüberstehenden Kapitalfraktionen der übrigen Mitgliedsstaaten 

                                                      
196 Der konkrete Anlass des Austritts war der Streit um eine Reform bzw. Entschärfung der Decisión 24, die dem 
wirtschaftspolitischen Kurs der chilenischen Militärdiktatur, die auf eine Öffnung der Märkte und des 
Kapitalverkehrs drängte, entgegenstand. Trotz einer teilweisen Revision der Decisón 24 im Sinne Chiles konnte der 
Austritt schließlich nicht verhindert werden, weil er auch andere zentrale Aspekte der andinen Integration, etwa die 
Industrieplanung und den gemeinsamen Außenzoll betraf (Tello Vidal 2008, S 38).   
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zu medialen Kampagnen, die eine Reform des supranationalen Regelwerks in den umstrittenen 

Punkten proponierten (Tello Vidal 2004, S 41). Gegenüber dem Andenpakt verlangten die 

Vertreter Chiles eine größere Flexibilität der Integrationsbestimmungen gegenüber den 

einzelnen Mitgliedstaaten und die Freiheit zur Verfolgung einer eigenständigen, abweichenden 

Entwicklungsstrategie. Eine solche  Flexibilisierung lief der andinen Integration freilich 

vollkommen zuwider, war sie doch gerade auf das Ziel orientiert, die Wirtschaftspolitiken 

zugunsten eines erweiterten Marktes der importsubstituierenden Industrialisierung zu 

harmonisieren. Die Organe des Andenpakts entwickelten im Laufe des Jahres 1976 die 

Strategie, den Vertrag von Cartagena durch ein Zusatzprotokoll zu modifizieren, um so 

einerseits der chilenischen Kritik in einigen Punkten Rechnung zu tragen und der chilenischen 

Militärjunta damit ein Fenster für einen Verbleib im Andenpakt zu öffnen, andererseits aber 

auch Änderungswünschen seitens der Regierungen anderer Mitgliedstaaten zu entsprechen (ebd. 

S 43). Substrat dieser Anpassungsstrategie war die Decisión 100, die die Bestimmungen der 

Decisión 24 zum Gewinntransfer und zur Transformation der ausländischen Unternehmen im 

Sinne der Interessen des in- und ausländischen Finanzkapitals revidierte. Alle Mitgliedstaaten 

bis auf Chile billigten diese Modifikationen der Integrationsvorschriften und unterzeichneten 

ein entsprechendes in der Decisión 100 enthaltenes Zusatzprotokoll. Chile weigerte sich im 

Laufe der  bis in den Herbst 1976 andauernden Verhandlungen mit den übrigen 

Mitgliedsstaaten, das Zusatzprotokoll zu unterzeichnen und wurde schließlich durch die 

Decisión 102 von allen Rechten und Pflichten des Vertrags von Cartagena entbunden, d.h. aus 

der andinen Integration ausgeschlossen. Der Austritt Chiles, der zweifellos als Resultat der 

Unvereinbarkeit zwischen dem im Andenpakt manifestierten Projekt einer Stabilisierung der 

importsubstituierenden Industrialisierung im Rahmen eines gemeinsamen, regulierten Marktes 

und der in Chile durch das Militärregime durchgesetzten neoliberalen Revision dieses Modells 

betrachtet werden muss, verweist auf die instabilen hegemonialen Konfliktsituationen und 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im andinen Raum: Keine Fraktion, weder die 

Industriebourgeoisien noch die an einer Extraversion und Exportorientierung interessierten 

Fraktionen des Agrar-, Handels- und Finanzkapitals sowie der Kompradorenbourgeoisie waren 

in der Lage, eine gesellschaftliche Hegemonie zu erringen. Weder auf der nationalstaatlichen 

Maßstabsebene, wie der Linksputsch des Militärs in Peru 1968 zugunsten eines nationalen 

Modernisierungsparadigmas im Sinne der Interessen der nationalen Industriebourgeoisie und 

der Rechtsputsch des Militärs in Chile 1976 unter umgekehrten Vorzeichen (zur 

Wiederherstellung der traditionellen strategischen Selektivitäten) belegt, noch auf der 

supranationalen Maßstabsebene des Andenpakts. Die fehlende oder eingeschränkte 

gesellschaftliche Hegemonie des Projekts einer andinen Integration ist das Resultat der 

spezifischen peripheren gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und sozialen Kämpfe, die eine 

solche Hegemonie in dieser Phase der Geschichte nicht zuließen. Wie wir im Anschluss sehen 
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werden, materialisierte sich diese gesellschaftliche Konstellation  auch in den spezifischen 

Formen, die die Verdichtungsprozesse in der der andinen Integration annahmen. 

(2) Die zweite Frage, die sich aus der Sicht einer poulantzianischen Staatstheorie stellt, ist die 

nach den konkreten Formen der Verdichtung dieser gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen in 

den supranationalen Staatsapparaten des Andenpakts.  Welche spezifischen Staatsapparate 

entwickelten sich auf einer supranationalen Maßstabsebene, welche gesellschaftlichen Kräfte 

verdichteten sich selektiv und in privilegierter Form  in ihrer Materialität? Welche Politiken 

sind das Ergebnis dieser konkreten Verdichtungsformen? Im Vertrag von Cartagena werden 

zwei zentrale Institutionen bzw. Organe des Andenpakts etabliert, die als Staatsapparate der 

andinen Integration qualifiziert werden können. Daneben existieren mehrere konsultative 

Hilfsorgane (López/Waldmann 1981, S 186; Frambes Alzérreca 1989, S 103ff; Levi Coral 

2005, S 271ff; Castillo Hartung 2007, S 21ff). Der wichtigste Apparat ist die Kommission 

(Comisión), die aus je einem von den Mitgliedsstaaten entsandten  Vertreter besteht und ihre 

Beschlüsse (Decisiones) grundsätzlich mit einer qualifizierten Zweidrittel-Mehrheit fasst, denen 

eine unmittelbare Bindewirkung zukommt. Damit obliegt der Kommission, die normalerweise 

bloß dreimal im Jahr tagt, die zentrale Kompetenz der supranationalen Rechtsproduktion. 

Darüber hinaus legt sie allgemeine politische Richtlinien der Integration fest und ernennt bzw. 

entlässt die Mitglieder des zweiten wichtigen Organs des Andenpakts, der Junta. Die Junta 

besteht aus drei Mitgliedern, die nicht unbedingt aus den Mitgliedsstaaten, sondern aus dem 

gesamten lateinamerikanischen Raum stammen können, und fungiert als administratives und 

technisches Organ der regionalen Integration, dessen wichtigste Aufgabe die Kontrolle der 

Umsetzung der Beschlüsse seitens der Staatsapparate der Mitgliedsstaaten und die Erarbeitung 

von Vorschlägen für die Rechtssetzungstätigkeit der Kommission ist. In der Regel kann die 

Kommission ihre Beschlüsse nur auf der Basis der Vorschläge der Junta fassen, die dabei 

weitgehende Autonomie hat. Die Junta evaluiert zudem die Fortschritte der andinen Integration, 

führt technische Studien und Analysen durch und schlägt der Kommission den Haushalt des 

Andenpakts vor. Der Sitz beider Organe ist Lima. Neben diesen beiden Hauptorganen, die von 

einem geringen Personalstab mit betont technokratischer Arbeitsweise geprägt waren, wurden 

durch den Vertrag von Cartagena weitere beratende Hilfsorgane bzw. Hilfsmechanismen 

vorgesehen: Das Comité consultivo, das beratende Komitee, setzt sich aus verschiedenen 

Experten und Spezialisten zusammen, die von der Junta oder der Kommission beratend 

hinzugezogen werden können. Das bereits erwähnte beratende Komitee in wirtschaftlichen und 

sozialen Fragen (CAES) setzt sich paritätisch aus Mitgliedern der mitgliedsstaatlichen 

Unternehmer- und Arbeitnehmervertreter zusammen, von denen sie entsandt werden und soll im 

Rahmen eines offensichtlich sozialpartnerschaftlich intendierten Dialogs die Junta und die 

Kommission vor allem hinsichtlich der Effekte supranationaler Entscheidungen in den 
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Mitgliedsländern beraten und so deren Legitimität erhöhen. Daneben existieren durch 

Beschlüsse der Kommission geschaffene weitere speziellere Räte, etwa für Wechselkurse, 

Außenhandel und Tourismus. Ab Anfang der 1970er verabschiedeten die Mitglieder unter dem 

Dach des Andenpakts zudem drei soziale Konventionen, die die gemeinsame Zusammenarbeit 

und politische Harmonisierung in den Materien Gesundheit, Arbeit und Erziehung verstärken 

sollen. Ihre Inhalte sind nicht zwingend und besitzen in erster Linie deklaratorischen Charakter. 

Schon vor dem Abschluss des Vertrags von Cartagena beschlossen die an der Vorbereitung der 

subregionalen Integration beteiligten Staaten im Jahr 1968 einen 

Entwicklungsfinanzierungsungsmechanismus, die  Corporación Andina de Fomento (CAF), 

dessen Aufgabe die Organisierung von Finanzierungsquellen für die Investitionen in regionale 

Integrationsprojekte ist und der vor allem die Entwicklungsprojekte in den weniger entwickelten 

Andenländern, Bolivien und Ecuador, vorantreiben soll. Die CAF ist kein Organ des 

Andenpakts, sondern besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit, sie ist jedoch mit den 

entwicklungspolitischen Maßnahmen und Programmen des Andenpakts eng verflochten. Sie 

verwaltet einen Entwicklungsfonds, dessen Startkapital 100 Mio. US-Dollar betrug  und durch 

die Dotierungen seitens extra-regionaler multilateraler und bilateraler Entwicklungsbanken oder 

Entwicklungsagenturen im Laufe der 1970er Jahre anwuchs. In diesem Sinne fungiert die CAF 

auch als Plattform zur Kanalisierung von Entwicklungskrediten197 (Frambes-Alerreca 1989, S 

163f).  

In verschiedenen Teilen der Literatur wird auf die mangelnde Beachtung und Umsetzung der 

Normen und Regeln der andinen Integrationsorgane 198  hingewiesen.  Entweder führen die 

AutorInnen dies auf den mangelnden politischen Willen der einzelnen Mitgliedstaaten zurück, 

der keine politische Akzeptanz der andinen Integration entstehen ließ (Rosales Farías, 2008, S 

53f), oder auf eine mangelnde institutionelle Verankerung der Integration, die in Krisenzeiten 

die Kontinuität und Stabilität nicht aufrechterhalten könne (Kanner 2005, S 258). Diese 

Deutungen unterstellen einen Selbstzweck der Integration, der nicht in den analytischen Kontext 

der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse gestellt wird, die dem Prozess der räumlich-politischen 

Produktion supranationaler Organe zugrundeliegen. Aus einer poulantzianischen Sichtweise ist 

die Schwäche -bzw. in den Termini von Poulantzas- die geringe „Dichte“ der Integration kein 

Phänomen, das aus sich selbst heraus erklärbar wäre. Die Integration ist, genauso wenig wie der 

Nationalstaat, kein absolut autonomes Subjekt, das neutral über den gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnissen steht. Ihre spezifische Dichte bzw. die Formen, die sie annimmt, stehen in 
                                                      
197 Heute umfasst die CAF ihrer Öffnung für andere lateinamerikanische und karibische Staaten 18 Mitglieder (zu 
denen mittlerweile auch Spanien und Portugal gehören) und hat ihren Tätigkeitsbereich räumlich ausgedehnt (Vgl. 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=72466 ) 
198  Anders als etwa die Europäische Union besitzt der Andenpakt bzw. die spätere Andengemeinschaft keine 
vertraglich festgeschriebene Normenhierarchie, sondern eine Unterscheidung von einzelnen Rechtsakten, die aus der 
funktionalen Aufgabenteilung der supranationalen Organe resultiert (Levi Coral 2005, S 274; Castillo Hartung 2007, 
S 39). 

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=72466�
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einem untrennbaren, dialektischen Zusammenhang mit den sozialen Kämpfen, die sich in ihr 

verdichten bzw. auf ihrem Terrain konstituieren. Die Schwäche der andinen Integration ist in 

dieser Hinsicht eine -nicht voluntaristisch disponible und veränderbare- Konsequenz der 

ambivalenten, nicht eindeutig geklärten Hegemonie-Kämpfe in den andinen 

Gesellschaftsformationen. Sie war in ihrem Ursprung der materielle Ausdruck einer 

Klassenallianz, die das in der Krise befindliche Projekt einer importsubstituierenden 

Industrialisierung stabilisieren wollte, ohne die ohnedies prekären, fragilen und maximal 

beschränkt hegemonial verankerten Kompromissgleichgewichte, die ihr zu Grunde lagen,  zu 

modifizieren und zu erweitern. Dazu waren, wie wir bereits im Rahmen der Diskussion der 

Kräfteverhältnisse in  einzelnen Mitgliedsstaaten gesehen haben, oft auch die einseitige und 

repressive Lösung der offenen Frage der gesellschaftlichen Hegemonie in Form von 

Staatsstreichen und Militärregimes notwendig. Unter diesen Bedingungen konnte sich keiner 

der supranationalen Staatsapparate zum primären Knoten der Verdichtung hegemonialer 

Interessen machen, weil es eine echte  hegemoniale Fraktion im Sinne Gramscis nicht gab, die 

zu einer Universalisierung ihrer korporativen Akkumulationsinteressen in der Lage gewesen 

wäre. Wie sich im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch zeigen wird, überdauerte diese fragile 

gesellschaftliche Klassenallianz, die mit der andinen Integration und dem Projekt einer 

Erweiterung der Märkte zugunsten der Kapitalverwertung der nationalen Industriebourgeoisien 

verbunden war, nur wenige Jahre. Die Krise der andinen Integration in den 1970er und 1980er 

Jahren war primär die Folge einer an neoliberalen Konzepten orientierten Veränderung der 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die genauso wenig wie die ursprünglich hinter dem 

Integrationsprojekt stehende Klassenkoalition von einer echten gesellschaftlichen Hegemonie 

getragen war, im Gegenteil: Das Maß an staatlicher Repression, das zu ihrer Durchsetzung 

angewendet werden musste, war in den meisten Fällen um vieles höher. Dennoch schwangen in 

den verschiedenen Ländern der andinen Integration die Türen der staatlichen Macht bald in die 

andere Richtung zurück  -bei manchen sehr früh, bei anderen später- und transformierten auch 

den Charakter der supranationalen Verdichtung. Bevor wir zu der Schilderung dieser 

umfassenden gesellschaftlichen und staatlichen Transformation kommen, lohnt es sich aber, 

einen Blick auf die konkreten politischen Resultate zu werfen, die aus der staatlichen 

Verdichtung der ursprünglichen Kräfteverhältnisse hervortraten, selbst wenn ihre Wirkung und 

ihre Dauer aufgrund der sich schnell wandelnden  sozialen Kämpfe nicht langfristig waren.  

(3) Das Projekt einer spuranationalen Stabilisierung der importsubstituierenden 

Industrialisierung materialisierte sich in einem politischen Programm der Integration, das im 

Wesentlichen vier Eckpunkte umfasste (López Casero/Waldmann 1981, S 184): Erstens die 

Liberalisierung der Märkte und der schrittweise Abbau des Binnenzölle. Zweitens die 

Einführung eines gemeinsamen Außenzolls, um die nationalen Industriebourgeoisien vor ihren 
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ausländischen Konkurrenten zu schützen. Drittens die gemeinsame Industrieplanung der 

Mitgliedsländer in bestimmten Produktionssektoren. Viertens die gemeinsame regionale 

Regulation und Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen und die schrittweise Umwandlung 

ausländischer Unternehmen in nationale nach den Bestimmungen der vieldiskutierten Decisiòn 

24. Der erste Punkt, der Abbau der Binnenzölle, war die zentrale Voraussetzung zur Schaffung 

eines gemeinsamen Marktes, der die Absatz- und Wachstumsschwierigkeiten der nationalen 

Industrien beheben und das Volumen des intra-regionalen Handels anheben sollte. 

Bezeichnenderweise wurden die grundsätzlichen Fristen zur Realisierung dieser Zollreduktion 

in mehreren Protokollen im Verlauf der 1970er Jahre hinausgeschoben, Folge der prekären und 

sich wandelnden sozialen Kräfteverhältnisse, sodass schließlich die Zölle Kolumbiens, Perus 

und Venezuelas 1983 und die Boliviens und Ecuadors 1990 endgültig beseitigt werden sollten. 

Die Beseitigung der Zölle sollte automatisch erfolgen  und ist -anders als in der ALALC- nicht 

Gegenstand regelmäßiger Verhandlungen zwischen den Mitgliedsländern (López Casero 1981, 

S 184; Frambes-Alzérreca 1989, S 119). Jedoch wurden die von der Befreiung der Zölle 

betroffenen Waren zu verschiedenen Gruppen klassifiziert, die jeweils unterschiedlichen 

Regimen der Zollsenkung unterlagen. Waren, die bereits auf der gemeinsamen Warenliste der 

ALALC standen, wurden gemäß Artikel 49 des Vertrags von Cartagena binnen 180 Tagen nach  

seinem Inkrafttreten von allen Zöllen befreit. Waren, die nicht von den Mitgliedsstaaten 

hergestellt wurden bzw. hinsichtlich derer auch im Rahmen der gemeinsamen 

Industrieprogrammierung keine Produktion in den beiden schwächsten Ländern, Bolivien und 

Ecuador geplant war, wurden gemäß Artikel 50 und 51 bereits 1971 befreit, weil, sie nicht in 

Konkurrenz zu nationalen Industriezweigen standen. Waren die im Rahmen der gemeinsamen 

Industrieprogramme in Zukunft  innerhalb der Region produziert werden sollten, wurden ab 

dem Zeitpunkt von den Binnenzöllen befreit, ab dem die sektoralen Programme in Kraft traten. 

Schließlich gab es noch eine Liste von Produkten, die gemäß  Artikel 52 linear von Zöllen 

befreit wurden, und auf die sich die oben erwähnten allgemeinen Fristen bezogen. Diese 

Warengruppe stellte mit 60% des Warenhandels die weitaus wichtigste dar (Frambes-Alzérreca 

1989, S 120). Der intra-regionale Handel, der aufgrund dieser Zollsenkungen gefördert werden 

sollte entwickelte sich indes nur schleppend. Der Anteil der intra-regionalen Exporte an den 

Gesamtexporten der Mitgliedsstaaten stiegen von 2% im Jahr 1969 auf 5,3% im Jahr 1976 an, 

war aber zum größten Teil dem Anstieg der Erdölpreise geschuldet, der das intra-regionale 

Exportvolumen nach oben verzerrte. Zudem konzentrierten sich die Handelsströme 

hauptsächlich auf die stark entwickelten Länder der Region. 40% dieser Handelsströme 

bestanden aus Industriegütern, was aber weniger daran lag, dass die Industrieproduktion 

dramatisch anwuchs, sondern daran, dass die agrarischen Produkte der meisten Andenländer 

identisch waren und folglich auf den Weltmarkt und nicht in den Binnenmarkt exportiert 
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wurden. So ergibt sich das Bild eines intra-regionalen Handels in den 1970er Jahren, der 

sporadisch, instabil und insgesamt unbedeutend war (ebd. S 123) 

Ein zweiter, den spezifischen andinen Kräfteverhältnissen geschuldeter Pfeiler war der 

gemeinsame Außenzoll, der eine protektionistische Abschirmung des gemeinsamen Marktes 

und der nationalen Industriebourgeoisien vor überlegenen ausländischen Kapitalfraktionen 

sicherstellen sollte (ebd. S 128ff). Der im Vertrag von Cartagena vorgesehene Gemeinsame 

Außenzoll (Arcancel Externo Común: AEC) diente dazu, die nationalen Industriebourgeoisien 

vor der Weltmarktkonkurrenz seitens der entwickelten Industrieländer bzw. vor der regionalen 

lateinamerikanischen Konkurrenz aus den wettbewerbsfähigeren Schwellenländern zu schützen 

und war damit essentieller Bestandteil der mit der andinen Integration assoziierten 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse . Ab 1976 sollte mit der Angleichung der einzelstaatlichen 

Zölle an das gemeinsam vereinbarte Niveau des AEC begonnen werden, 1980 sollte er 

schließlich in Kraft treten, für Ecuador und Bolivien galt aufgrund einer Sonderregel erst das 

Jahr 1983 als zeitliche Schwelle. Zwecks eines besseren und harmonischeren Übergangs zum 

gemeinsamen Außenzolltarif vereinbarte man einen gemeinsamen minimalen Außenzolltarif 

(Arcancel externo mínimo común: AEMC), der die unterschiedlichen Staaten zwischen 1971 

und 1975 an ein ausgeglichenes gemeinsames Zollminimum  heranführen sollte, von dem aus 

die Errichtung der AEC gestartet werden konnte. Länder mit niedrigerem Zollniveau mussten 

dieses innerhalb dieses Zeitraums anheben, Länder mit höheren Zöllen durften diese 

unverändert lassen. Es zeigte sich aber schnell, dass die zeitliche Fristsetzung unrealistisch war. 

Dies lag vor allem an den Widerständen, die andere export- bzw. importorientierte 

Klassenfraktionen des Handels, Agrar- und Finanzkapitals der Realisierung dieses Ziels 

entgegensetzten. Im Fall Chiles war der Beginn der Angleichung an einen gemeinsamen 

Außenzoll 1976 unter dem Eindruck des drei Jahre zuvor erfolgten Putsches Pinochets und der 

darin kristallisierten geänderten Kräfteverhältnissen zugunsten der weltmarktorientierten 

Kapitalfraktionen einer der wesentlichen Gründe, an der subregionalen Integration nicht mehr 

weiter teilzunehmen. Auch in anderen Ländern verschoben sich die Kräfteverhältnisse in 

ähnlicher Weise, sodass die Realisierung des Außenzolls weiter in die 1980er und 1990er Jahre 

verschoben wurde. Ein Beleg für den zunehmenden Druck, den die Verlagerung der Gewichte 

in den sozialen Kämpfen Lateinamerikas innerhalb der andinen Integration verursachte, ist auch 

die Veränderung bzw. Anpassung im durchschnittlichen Zollschutz des AEMC: Lag dieser 

Schutz  bis zum Jahr 1976 noch bei durchschnittlich 40%, wurde er noch im selben Jahr durch 

die Decisión 104 auf 29% im Durchschnitt gesenkt 199 . Der Streit um das Niveau des 

                                                      
199 Der Höchstsatz des Außenzolls von 110%  für bestimmte Warengruppen blieb hingegen unangetastet (Frambes-
Alzérreca 1989, S 129). 
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durchschnittlichen Zollschutzes sollte unter dem Eindruck der Vertiefung neoliberaler 

Strukturpolitiken auch in den 1980er Jahren anhalten (Frambes-Alzérreca 1989, S 131).  

Ein dritter Aspekt der andinen Integration der ersten Jahre betraf die gemeinsame 

Industrieplanung (Programmas Sectoriales de Desarrollo Industrial: PSDI), die sich auf 

sektorale Projekte zum Aufbau oder zur Stärkung jener industriellen Zweige und Branchen 

bezog, die in den Mitgliedsstaaten des Andenpakts nicht oder nur schwach entwickelt waren 

(López/Waldmann 1981, S 184). Durch diese industrielle Planung im Rahmen der andinen 

Integration sollten die bestehenden Verhältnisse der internationalen Arbeitsteilung überwunden, 

das heißt, die Verwertungsbedingungen der nationalen Industriebourgeoisie gegenüber ihren 

internationalen Konkurrenten verbessert werden (Frambes-Alzérreca 1989, S 132). Die 

industrielle Planung war gleichzeitig darauf angelegt, die Reproduktion bestehender 

ökonomischer Ungleichgewichte zwischen den Industrien der einzelnen Mitgliedsstaaten 

auszubalancieren und den Konzentrations- und ungleichen Verteilungseffekten, die eine bloße 

Liberalisierung des intra-regionalen Handels und ein Abbau der Binnenzölle nach sich ziehen 

mussten, entgegenzuwirken. Sie stellte damit einen materiellen Kompromiss zwischen den 

entwickelten und weniger entwickelten Industriebourgeoisien der Andenstaaten dar. Insgesamt 

beschloss der Andenpakt im Lauf der 1970er Jahre drei sektorale Industrieprogramme, in denen 

den einzelnen Ländern bestimmte Produktionskapazitäten bzw. bestimmte Produktionsziele 

zugewiesen wurden (ebd. S 134ff): Das metallmechanische Programm (Maschinen, Werkzeuge 

etc.), 1969 beschlossen, bestand im Wesentlichen in der Erweiterung der bereits bestehenden 

Produktionsstrukturen. Das petrochemische Programm wurde ebenfalls noch im Jahr 1969 zur 

Koordination der Erdölproduktion verabschiedet. Schließlich einigte man sich 1977 auch auf 

ein sektorales Programm der Automobilindustrie, in dessen Rahmen acht Basismodelle 

programmiert wurden, deren Produktion den einzelnen Ländern zugewiesen wurde. Praktisch 

lief die Programmierung jedoch darauf hinaus, die bereits bestehenden Produktionsstrukturen 

der fortgeschrittenen Länder zu bestätigen und jene Automobilmodelle, die bisher in den Anden 

nicht erzeugt wurden, den beiden schwächsten Ländern, Bolivien und Ecuador zuzuweisen, in 

denen sich jedoch kaum nationale oder internationale Investoren für eine solche Produktion 

finden ließen (ebd. 137). Diese Entwicklung ist  bereits ein Ausweis der stagnativen Tendenzen, 

die die Integration der späten 1970er und frühen 1980er Jahre beherrschte. Das 

Automobilprogramm wurde schließlich 1983 überhaupt aufgegeben.  

Ein vierter, vieldiskutierter Aspekt war schließlich die Regulierung der 

Auslandsdirektinvestitionen und die Beschränkung der Präsenz ausländischer Unternehmen im 

gemeinsamen Markt des Andenpakts durch die 1970 verabschiedete Decisión 24. Es spricht viel 

dafür, diesen Beschluss, der noch vor der im Artikel 27 des Vertrags von Cartagena dafür 

vorgesehenen Frist zu Stande kam (Broeszehl 1983, S 23f), als Ausdruck eines zu diesem 
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Zeitpunkt in praktisch allen Mitgliedsländern in ähnlicher Weise existierenden 

Kräfteverhältnisses zu deuten, dessen zentraler Effekt der staatlichen Verdichtung in der 

Stabilisierung der peripheren nationalen Industrien bestand200(Frambes-Alzérreca 1989, S 153). 

Allerdings muss das Bestreben nach einer Regelung ausländischer Investitionen auch aus einer 

tieferen historischen Perspektive heraus analysiert und verstanden werden, als „longue durée“ 

im Sinne Braudels.  Die in dieser Tiefenstruktur perseverierten klasseninternen Konflikte 

zwischen den verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie,  jenen, die mit dem internationalen 

Kapital assoziiert sind und jenen, die eine eigene nationale  Akkumulationsbasis aufbauen, 

reichen  bis in das 19. Jahrhundert zurück. Der Streit drehte sich auf der politisch-

diplomatischen Ebene der staatlichen Verdichtung vor allem um die Frage des rechtlichen 

Status ausländischer Investoren und des rechtlichen Regimes, das zum Schutz ihrer Interessen 

anwendbar wäre. Auf der Seite der kapitalimportierenden lateinamerikanischen Staaten hatte 

vor allem der argentinische Diplomat und Historiker Carlos Calvo wesentlichen Anteil  an der 

Formulierung einer Doktrin, die eine Bevorzugung ausländischer Investoren durch einen 

völkerrechtlichen Mindeststandard ablehnte 201 . Vielmehr sollte der Schutz ausländischer 

Investitionen  von jedem Nationalstaat im Rahmen seiner nationalen Gesetze bestimmt werden, 

die eine Privilegierung von ausländischen und inländischen Investitionen  ausschließen konnten. 

Ausländische  Investoren  hätten ihre Ansprüche vor nationalen Gerichtshöfen geltend zu 

machen und sollten auf die Inanspruchnahme des diplomatischen Schutzrechts202 seitens ihrer 

Herkunftsländer verzichten (Dolzer/Schreuer 2008, S 12). Diese Doktrin floss später unter dem 

Eindruck der „Kanonenbootpolitik“ der USA und europäischer Mächte zur Durchsetzung der 

Gläubigerforderungen ihrer Staatsbürger in die sogenannte Drago-Porter-Konvention von 1907 

ein, die eine gewaltsame Durchsetzung von Ansprüchen und eine gewaltsame Intervention in 

innere Angelegenheiten eines Staates verbot (Kahle 1980, S 13). Die Gegenposition wurde 

erstmals 1938 dezidiert und prominent vom US-Außenminister Cordell Hull in einer Depesche 

an seinen mexikanischen  Kollegen im Zuge der Nationalisierung eines US-Unternehmens in 

Mexiko formuliert, der eine „prompte, adäquate und effektive Entschädigung“ als Essenz eines 

völkerrechtlichen  Mindeststandards definierte. Der Kern dieser „Hull-Formel“ bildet heute die 

                                                      
200 Allerdings sollten die Unterschiede, die etwa zwischen einem modernistischen Militärregime in Peru und einer 
progressiven, auf eine Bevölkerungsmehrheit gestützten sozialistischen Regierung in Chile unter Präsident Allende 
bestanden, nicht verwischt werden. Während es sich im Fall Perus um die Situation einer passiven Revolution 
zugunsten der nationalen Industriebourgeoisien handelte, kann der chilenische „demokratische Sozialismus“ durchaus 
als ein Projekt der radikalen Transformation der Kräfteverhältnisse zugunsten der beherrschten Volksklassen 
verstanden werden, in deren Verlauf die nationalen Industriebourgeoisien lediglich in Form hegemonialer 
Kompromisse eingebunden wurden.  
201 Diese sogenannte „Calvo-Doktrin“ geht  auf das von Calvo verfasste und  1868 erschienene Buch mit dem Titel 
„Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América“ zurück (Dolzer/Schreuer 2008, S 12).  
202 Das diplomatische Schutzrecht ist eine Rechtsfigur des Völkergewohnheitsrechts, die den Staaten das Recht zum 
Schutz ihrer Staatsbürger (und deren Interessen) im Ausland zubilligt. Während dieses Schutzrecht früher noch mit 
der Ehre eines Staates begründet wurde, so dient in der modernen Auffassung die Beeinträchtigung der nationalen 
Interessen des Heimatstaates als Begründung: „Ein Eingriff in Rechte und Interessen seiner Staatsbürger verringert 
das Nationalvermögen des Heimatstaates, da er insbesondere in Notzeiten auf dem Wege der Devisenbewirtschaftung 
auch auf solches Auslandsvermögen zurückgreifen könnte“ (Seidl-Hohenveldern 1997,  S 139). 
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leitenden Prinzipien des internationalen Investitionsrechts in Entschädigungsfällen 

(Dolzer/Schreuer 2008, S 13). Aus diesem geschichtlichen Kontext muss auch die Decisión 24 

des Andenpakts verstanden werden, die ausländisches Kapital -zur Stärkung der nationalen 

Industriebourgeoisien- einem supranationalen Regime der Regulation unterwarf. 

Die Decisión 24 war also der Versuch, ausgehend von der zeitgenössischen Konstellation der 

gesellschaftlichen Kräfte, die Machtverhältnisse zwischen dem internationalen Kapital und den 

Fraktionen der andinen Gesellschaftsformationen, die mit ihm assoziiert waren auf der einen 

Seite und den nationalen Bourgeoisien (vor allem im industriellen Sektor) auf der anderen Seite 

zugunsten letzterer zu verändern. Das Ziel war nicht ein vollkommener Ausschluss 

ausländischer Investitionen aus dem Raum des Andenpakts, denn auch die nationalen 

Industriebourgeoisien waren hinsichtlich der Steigerung ihrer Produktivitätskapazitäten 

teilweise auf die Finanzierung durch internationales Kapital angewiesen, sondern ihre staatliche 

Kanalisierung und Beschränkung in einer Form, die die Verwertungsinteressen der nationalen 

Bourgeoisie gegenüber ihren rivalisierenden Fraktionen der herrschenden Klasse privilegierten. 

Die Decisión 24 schuf in dieser Hinsicht einen ordnungspolitischen Rahmen, der die 

Auslandsinvestitionen und die Operationen der ausländischen Konzerne in die 

wirtschaftspolitischen Strategien des Andenpakts integrierte, die -wie bereits ausführlich 

erörtert- auf eine Stabilisierung der importsubstituierenden Industrialisierung hinausliefen. Die 

gemeinsamen Prinzipien, denen die Operationen ausländischer Kapitalien unterworfen werden 

sollten, werden  in der Präambel des Beschlusses zum Ausdruck gebracht: „[L]a inversión de 

capitales y el traspaso de tecnologías extranjeras constituyen una contribución necesaria para el 

desarrollo de los Paises Miembros (…). La programmación del desarrollo subregional y la 

ampliación del mercado generan nuevos requerimientos de inversión en los distintos sectores 

productivos. En consecuencia, es necesario establecer reglas comunes para la inversión externa 

(…) con la finalidad de que las ventajas que deriven de él favorezcan a las empresas nacionales 

o mixtas, como se definen en el presente estatuto“203. Die Bestimmungen der Decisión 24  

orientieren sich in diesem Sinne an drei zentralen Grundsätzen (Broszehl 1983, S 26ff): Erstens 

an dem Konzept der Inländergleichbehandlung im Sinne der Calvo-Doktrin, die ausländischem 

Kapital keine über den Schutz inländischer Investitionen hinausgehenden rechtlichen 

Privilegien zugestehen will. Der Kern dieser Doktrin fand sich in Artikel 51 der Decisión 

wieder, die den Mitgliedern verbot, die gerichtliche Zuständigkeiten  hinsichtlich der 

Auslandsdirektinvestitionen und des Technologietransfers auf Instanzen außerhalb des 

                                                      
203 Übersetzung des Autors: „Die Investition von Kapitalien und der Transfer von ausländischen Technologien bilden 
einen notwendigen Beitrag für die Entwicklung der Mitgliedsländer(…). Die Programmierung der subregionalen 
Entwicklung und die Erweiterung des Marktes erzeugen neue Investitionsanforderungen in den verschiedenen 
produktiven Sektoren. Folglich ist es notwendig, gemeinsame Regeln für die Auslandsinvestitionen aufzustellen, mit 
dem Ziel, dass die Vorteile, die daraus erwachsen, die nationalen und gemischten Unternehmen, so wie sie in diesem 
Statut definiert sind, begünstigen mögen“ 
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Andenpakts zu übertragen (Zimmermann 1991, S 260). Zweitens  am Prinzip der Privilegierung 

inländischer Investitionen und des Abbaus externer Abhängigkeiten: Dieser Grundsatz stand in 

engem Zusammenhang mit der von der CEPAL propagierten schrittweisen Dissoziation von der 

Abhängigkeit äußerer Kapitalinteressen und richtete  sich direkt gegen die bestehenden 

Eigentumsverhältnisse ausländischer  Unternehmen im Andenraum, die in einer unmittelbaren 

Konkurrenz zum nationalen Industriekapital standen. In industriellen Schlüsselsektoren wurde 

ausländischen Unternehmen der Zutritt zum gemeinsamen Markt verwehrt bzw. bereits 

bestehende ausländische Unternehmen dazu verpflichtet,  sich schrittweise durch den Verkauf 

von Unternehmensanteilen an andine Kapitalien in  „nationale Unternehmen“ zu verwandeln. 

Der durch diesen Grundsatz bedingte Eingriff in die Eigentumsrechte provozierte in den 

kapitalexportierenden Ländern der Zentren heftigen Widerstand gegen die Decisión 24. Drittens 

schließlich sollten die ausländischen Investitionen in den Dienst der nationalen 

Entwicklungsstrategien gestellt werden. Während sich die Importsubstitution auf nationaler 

Ebene bis in die 1960er Jahre in der Regel darauf beschränkte, den Binnenmarkt durch hohe 

Importschranken zu schützen und seine Entwicklung ansonsten den Marktkräften zu überlassen, 

stellt die Investitionsregelung durch den Andenpakt eine qualitative Weiterentwicklung dar: 

Hier werden auch die ausländischen Direktinvestitionen einer ordnungspolitischen Kontrolle 

und Steuerung unterworfen, um zu verhindern, dass diese sich ausschließlich auf Sektoren 

konzentrieren, in denen schelle, kurzfristige und hohe Gewinne zu erwarten sind (ebd., S 41f). 

Die ursprüngliche Fassung der Decisión 24 wurde später unter dem Eindruck der Kritik der mit 

dem internationalen Kapital assoziierten Fraktionen und ihrer zivilgesellschaftlichen Apparate 

und des imminenten Austritts Chiles mehrfach verändert und entschärft204: Diese Anpassungen 

bezeichnen bereits die Veränderung der Kräfteverhältnisse, die Mitte der 1970er Jahre in den 

andinen Gesellschaftsformationen Platz greift und verweisen auf den Wechsel der 

Integrationsweise, der in den 1980er zum Konstituens einer transformierten subregionalen 

staatlichen Verdichtung werden sollte.  

Da das zentrale Ziel der Decisión 24 in der Privilegierung des inländischen gegenüber dem 

ausländischen Kapital bestand, wurde in Artikel 1 zwischen in- und ausländischen Kapital und 

in- und ausländischen Unternehmen unterschieden, die jeweils einem eigenen Rechtsregime 

unterworfen waren. Als Auslandsdirektinvestition wurden Kapital und Sacheinlagen 

ausländischer natürlicher und juristischer Personen qualifiziert inklusive ihrer Re-Investitionen. 

Investitionen aus einem Mitglied des Andenpakts galten ab der Decisión 103 nicht mehr als 

ausländische Investition, sondern waren dem nationalen Kapital gleichgestellt (ebd. S 133)205. 

Der Kern der Decisión 24 betraf  die Regulierung der ausländischen Direktinvestitionen im 

                                                      
204 Diese Veränderungen waren insbesondere Gegenstand der Decisiones 103, 109 und 110 der Kommission aus dem 
Jahr 1976 
205 Vgl. Artikel 1 der Decisión 103: http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/decisiones/DEC 103.doc 
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Rahmen der Niederlassung ausländischer Unternehmen bzw. im Rahmen ihrer Beteiligung an 

inländischen, im Andenpakt ansässigen Unternehmen. Man unterschied zwischen drei Klassen 

von Unternehmen: Als nationale Unternehmen galten solche, die innerhalb des Andenpakts 

gegründet wurden und zu mehr als 80% inländischen Investoren gehörten. Gemischte 

Unternehmen waren solche, deren Kapitalanteile zu 51% bis 80% einheimischen Investoren 

gehörten (außer es handelte sich um eine Staatsbeteiligung, dann genügte auch ein Anteil von 

30%). Als ausländische Unternehmen wurden schließlich jene qualifiziert, die zu mehr als 51% 

ausländischen Investoren gehörten. An diese Klassifizierungen knüpfte die Decisión 24 

spezifische Rechtsfolgen, die vor allem einer Beschränkung und Kontrolle des Auslandskapitals 

galten: Ausländische Direktinvestitionen waren zwar grundsätzlich zulässig, unterlagen aber 

einer Registrierungspflicht bei den Behörden der Mitgliedsländer (Artikel 2) und durften sich 

nicht auf bestimmte geschützte Sektoren oder den Erwerb nationaler 

Unternehmensbeteiligungen beziehen (Artikel 3). Ausländische Unternehmen im Sinn des 

Artikel 1 durften sich zwar innerhalb des Andenpakts niederlassen, waren aber verpflichtet, sich 

innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren -im Fall Boliviens und Ecuadors innerhalb eines 

Zeitraums von 20 Jahren- in gemischte Unternehmen zu transformieren, sei es durch direkte 

Veräußerung von Unternehmensanteilen an inländische Investoren oder auf dem Kapitalmarkt 

(Artikel 30), oder sei es durch die Erhöhung der Kapitaleinlagen, die  inländischen Investoren 

zum Erwerb angeboten werden mussten (Artikel 8 der Decisión 103). Teil dieser Regelung war 

auch ein zeitlicher Fahrplan der Umwandlung: Bei Unternehmungsgründung hatten sich 

mindestens 15% des ausländischen Unternehmens im Eigentum inländischer Investoren zu 

befinden, nach einem Drittel der Umwandlungsfrist mindestens 30% und nach zwei Dritteln 

mindestens 45%. Das klare Ziel dieser Vorschriften, die sich nur auf die verarbeitende Industrie 

bezogen,  war eine Besserstellung des nationalen Industriekapitals gegenüber seiner 

internationalen Konkurrenz durch ihre gesetzlich erzwungene Möglichkeit der sukzessiven 

Beteiligung an ausländischen Unternehmen. So sollte das andine Industriekapital an den 

Produktivitätsfortschritten und Entwicklungspotentialen ausländischer Kapitalien beteiligt und 

die in der Krise befindlichen nationalen Projekte der importsubstituierenden Industrialisierung 

bzw. die mit ihr verbundenen Bourgeoisiefraktionen stabilisiert werden (Broszehl 1983, S 65 

ff). Zwar wurde ausländischen Kapitalien ein gewisser Zeitraum zugebilligt, in dessen Rahmen 

sie sich in Form einer Mehrheitsbeteiligung unter gesicherten Bedingungen akkumulieren 

konnten, danach war jedoch den (privaten und öffentlichen) inländischen Industriekapitalien 

eine Partizipation an diesen Investitionen rechtlich garantiert 206 . Die Sanktion einer 

                                                      
206 Für die bereits zum Zeitpunkt des Beschlusses der Decisión 24 bestehenden und niedergelassenen ausländischen 
Unternehmen bestand ein Sonderregime: Gemäß Artikel 24 mussten sich diese Unternehmen -fakultativ- nur dann 
umwandeln, wenn sie die Vorteile des gemeinsamen Markts in Anspruch nehmen wollten. Obligatorisch war eine 
Transformation nur in jenen Sektoren, die von der Decison 24 als Schlüsselsektoren definiert waren, also in den 
Sektoren des Binnentransports, der Medien und der Werbung. Ausländische Unternehmen mussten sich hier gemäß 
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Nichtbefolgung dieser Bestimmungen bestand allein im Ausschluss des Zugangs zum 

erweiterten andinen Markt. Nur inländische, gemischte und ausländische Unternehmen, die sich 

auf dem Weg der Umwandlung befanden, durften die Vorteile des gemeinsamen Absatzmarkts 

in Anspruch nehmen207. In bestimmten Sektoren galten abweichend von diesen allgemeinen 

Regeln jedoch spezielle Bestimmungen: In besonders sensiblen wirtschaftlichen 

Schlüsselsektoren -neben dem Binnentransport, den Medien und der Werbung vor allem im 

Bereich der öffentlichen Dienstleistungs- und Versorgungsbetriebe, die nicht nur einem 

wirtschaftlichen Zweck, sondern auch einem sozialen Versorgungsgedanken verpflichtet waren-  

waren ausländische Investitionen bzw. Unternehmen vollkommen ausgeschlossen (Artikel 

41ff). Diese Regelung kontrastiert markant mit der von der EU in den 2000er Jahren 

propagierten „deep trade agenda“, die auch den Zugang europäischer Investitionen und 

Unternehmen zu den Gütern der öffentlichen Daseinsvorsorge verlangt208. Zulassungsverbote 

ausländischer Unternehmen bestanden darüber hinaus auch in Sektoren, die der gemeinsamen 

Industrieplanung und –programmierung unterlagen, um die Zuteilung der einzelnen 

Produktionskapazitäten an bestimmte Mitgliedsländer nicht zu unterlaufen (Broszehl 1983, S 

87ff). Andererseits gab es auch wirtschaftliche Sektoren, deren Regelung wesentlich schwächer 

bzw. unverbindlich war. Dies muss in einen Zusammenhang mit dem fragilen 

Hegemonieverhältnissen in den Anden gestellt werden, durch die die Verwertungsinteressen 

anderer, rivalisierender Kapitalfraktionen nicht wirklich hegemonial subordiniert werden 

konnten. Darüber hinaus waren diese Sektoren als Quelle von Deviseneinahmen auch für die 

Stabilität der staatlichen Wirtschaftspolitik insgesamt relevant und beeinträchtigten die 

industriepolitischen Projekte des Andenpakts aufgrund ihrer Exportorientierung auf den 

Weltmarkt nicht wesentlich. Dies galt zum einen für den extraktiven Rohstoffsektor. Gemäß 

Artikel 40 konnten 10 Jahre ab Rechtskraft der Decisión 24 Konzessionen zur Exploration und 

Förderung an ausländische Unternehmen mit einer Laufzeit bis zu 20 Jahren ohne weitere 

Beschränkungen vergeben werden. Diese Bestimmung hatte aber überhaupt nur einen 

Empfehlungscharakter und durfte seitens der einzelnen Mitgliedsländer auch abweichend 

geregelt werden (ebd. S 91). Auch im Bereich der exportorientierten Industrien bestanden für 

ausländische Unternehmen, die mindestens 80% ihrer Erzeugnisse in Drittländer ausführten, 

                                                                                                                                                            
Artikel 24 innerhalb von drei Jahren in nationale Unternehmen umwandeln, d.h. 80% ihrer Unternehmensanteile an 
inländische Investoren verkaufen. Das gleiche galt für Finanzunternehmen. Diese Regelung stieß auf besonders viel 
Widerstand im In- und Ausland, weil sie zwar keine Verstaatlichung vorsah, aber dennoch einen 
Enteignungscharakter aufwies (Broszehl 1983, S 111).  
207 Broszehl identifiziert hier zwei grundlegende Probleme, die mit dieser Rechtsfolge verbunden sind: Erstens schont 
diese Sanktion jene Unternehmen, die überhaupt kein Interesse an einem Export auf den gemeinsamen Markt haben. 
Zweitens stellt sich die Frage, was im Fall unzureichender inländischer Investoren, die sich für eine Übernahme 
ausländischer Kapitalanteile interessieren,  zu geschehen hätte. Broszehl bemängelt hier vor allem die  fehlende 
gesetzliche Übernahmepflicht seitens des Staates (Broszehl 1983, S 79).  
208  Allerdings bestand mit Artikel 44 eine Notstandsklausel, die es den einzelnen Mitgliedern im Fall von 
„circunstancias especiales“, also besonderen Bedingungen, erlaubte, davon im Rahmen des nationalen Rechts 
abzuweichen. Laut Frambes-Alzérreca war dies ein offenes und regelmäßig genutztes Tor, um die Bestimmung des 
subregionalen Rechts zu umgehen und auszuhebeln (Frambes-Alzérreca 1989, S 154).  



 

 
- 210 - 

 

keine Beschränkungen, sie durften allerdings auch die Liberalisierungsvorteile des 

gemeinsamen Marktes nicht in Anspruch nehmen (Artikel 34). Dieselben Bestimmungen galten 

analog für den Tourismussektor209.  

Ein weiterer wichtiger Punkt, der ein mit den Aktivitäten des ausländischen Kapitals 

zusammenhängendes Problem der lateinamerikanischen Ökonomien beheben sollte, waren die 

Regelungen zum Kapital- und Zahlungsverkehr. Dies betraf einerseits die Gewinntransfers der 

ausländischen Unternehmen, die die Zahlungsbilanz der lateinamerikanischen Staaten chronisch 

durcheinanderbrachten und -bedingt durch den Kapitalabzug- die Re-Investitionen und damit 

die Modernisierung der Investitionen in Lateinamerika schwächten. Sie wurden durch Artikel 

27 der Decisión 24 auf 14% jährlich, bezogen auf das investierte Kapital, beschränkt, eine 

Marke, die später durch die Decisión 103 auf 20% angehoben wurde (Broszehl 1983, S 119). 

Diese Begrenzung konnte aber bereits kurze Zeit später -wir befinden uns im Jahr 1976 und 

damit im Moment der Umwandlung der andinen Kräfteverhältnisse- durch die Decisíon 110 

seitens der Mitgliedstaaten beliebig angehoben werden, sodass der Effekt einer Regulierung der 

Gewinntransfers bereits schnell nach seiner Einführung wieder beseitigt wurde. Andererseits 

sah Artikel 6 der Decisión 103 vor, ausländischen Unternehmen den Zugang zu langfristigen 

nationalen Krediten zu verwehren und so die Kreditaufnahmebedingungen der nationalen 

Industriekapitalien, die im Gegensatz zur Konkurrenz ausländischer Unternehmen oft unter 

Kreditmängeln litten, zu verbessern (ebd. S 125).  

Allerdings gibt es trotz all dieser Beschränkungen gute Gründe für die Annahme, dass die 

verschiedenen Beschlüsse des Andenpakts die Operationen der ausländischen Konzerne und des 

ausländischen Kapitals nicht so stark beschränkt haben, wie es die Legende um die Decisión 24 

als Kern einer alternativen, „desarrollistischen“ Integration gerne erzählen will 

(Fernandez/Ocampo 1975, S 22). Die Regeln zum Gewinntransfer, die in ihrer Substanz 

ohnehin nur bis zur Decisión 110 bestanden, konnten durch multinationale Konzerne leicht 

durch Strategien des „overpricing“ bzw. des „overinvoicing“ umgangen werden, bei denen die 

Konzerne intern andere, höher angesetzte Verrechnungspreise bilanzierten als dies den 

Marktpreisen entsprochen hätte. Durch die jeweilige Differenz wurde unbemerkt und schwer 

kontrollierbar Gewinn ins Ausland verlagert. Eine weitere Lücke der Beschränkungen tat sich 

durch die in der Decisión 103 festgelegte Klassifikation des „neutralen Kapitals“ auf, das weder 

als inländisches noch als ausländisches galt. Neutrales Kapital stammte aus der Quelle 

internationaler  öffentlicher Finanzinstitutionen oder staatlicher Behörden und Organisationen 

für Entwicklungshilfe und wurde bei der Berechnung der Unternehmensanteile eines 

ausländischen Unternehmens ausgeklammert, also neutralisiert (Broszehl 1983, S 60ff). So 

                                                      
209 Dienstleistungen des Tourismus zählen volkswirtschaftlich zu den Exporten. 
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neutral war dieses Kapital jedoch nicht: Unter dem Deckmantel von internationalen 

Finanzhilfen, staatlichen Entwicklungsgeldern oder staatlichen Beteiligungen seitens eines 

Mitglieds der andinen Integration versteckten sich oft ausländische Kapitalien, die so die Regeln 

der Decisión 24 unterliefen (Fernandez/Ocampo 1975, S 24)210. So kann die in den 1970er 

Jahren ungebrochene Investitionstätigkeit ausländischer Kapitalien im Raum des Andenpakts 

auch eher als Folge der Ineffektivität der Regelungen der Decisión 24 denn als Ausweis ihres 

Erfolges gewertet werden (Frambes-Alzérreca 1989, S 156ff).  

Tab.6: Wachstum der Auslandsdirektinvestitionen im Andenpakt (1960 – 1982) 

 1960-69 1970-74 1975-79 1980 1981 1982 
Wachstum der 

ADI im 
Andenpakt 

(in%) 

6,0 9,5 4,1 9,0 17,0 10,0 

Quelle: Frambes-Alzérreca 1989, S 412 

Allerdings verschoben sich die Anteile zwischen den einzelnen Herkunftsräumen der 

Kapitalimporte: Der Anteil der Auslandsdirektinvestitionen aus den USA sank im Laufe der 

1970er Jahre zugunsten der EG und Japans (Zimmermann 1991, S 248f). Der Aufbau der 

Verschuldungskrise der 1980er Jahre, der bereits in den 1970er Jahren begann, machte 

schließlich eine staatliche Regulierung ausländischer Direktinvestitionen politisch kaum mehr 

möglich: Zu stark waren die Interessen der Bankenkapitalien, sowohl der internationalen als 

auch der mit diesen assoziierten nationalen, in den staatlichen Apparaten präsent. Ähnliches gilt 

auch für  andere Decisiones, die mit gleicher Intention und Zielsetzung erlassen wurden, zum 

Beispiel die Regulierung des Patent- und Markenschutzes im Rahmen der Decisión 85 

(Zimmermann 1991, S 179).  

Insgesamt zeichnet sich diese erste Phase der andinen Integration, die bereits sehr früh ab Mitte 

der 1970er Jahre wegen der veränderte Kräfteverhältnisse stockte, durch das Fehlen eines 

hegemonial  vereinheitlichen Blocks an der Macht aus. Die Interessen der nationalen 

Industriebourgeoisien, die nur sehr beschränkt in Form von Allianzen mit der Arbeiterschaft 

und dem Kleinbürgertum gesellschaftlich verallgemeinert wurden und in einigen andinen 

Ländern gar nur unter der Bedingung eines Militärregimes durchgesetzt werden konnten, ließen 

im Gegensatz zu der Situation in Europa im selben Zeitraum keine Entstehung einer 

„andinisierten inneren Bourgeoisie“ zu. Die Kräfteverhältnisse verdichteten sich weiterhin 

primär auf nationaler Ebene, die ständige Nichteinhaltung und mangelhafte bzw. verzögerte 

Umsetzung der Beschlüsse  des Andenpakts zugunsten partikularer nationaler Sonderinteressen 

liefern ein eindrucksvolles Zeugnis dafür (Tello Vidal 2004, S 47). Transnationalen Konzernen 
                                                      
210 Dies war vor allem in Form von Staatsanleihen möglich, die von privaten ausländischen Investoren aufgekauft 
wurden und mit dessen Erlösen der Staat dann Unternehmensanteile an ausländischen Unternehmen erwerben konnte, 
die wegen des somit hinreichenden Anteils an Staatseigentum als nationale Investoren qualifiziert werden konnten 
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gelang es immer wieder, durch Druck auf nationale Regierungen, in deren Kompetenz  die  

Durchsetzung der andinen Normen fiel,  die Umsetzung der Bestimmungen der Decisón 24 zu 

unterlaufen211. Vor allem in Bolivien und Ecuador wurden die Regeln erratisch angewendet, 

während in Venezuela sogar nationale Gesetze beschlossen wurden, die der Decisión 24 explizit 

widersprachen (Zimmermann 1991, S 250).  Ähnliche Tendenzen gab es auch bei der konkreten 

Umsetzung der andinen Projekte der Industrieplanung (ebd. S 252ff). Auf der andinen 

Maßstabsebene konnte sich infolge dieser Konfiguration der sozialen Kräfte auch kein 

dominanter Staatsapparat entwickeln, der in der Lage gewesen wäre, sich zum zentralen Knoten 

der Verdichtung hegemonialer Klassenfraktionen zu entwickeln, weil es auch keine 

hegemoniale Klassenfraktion im Sinne Gramscis gab. Ein Beleg für diese These ist auch die 

relativ schleppende Entwicklung des intra-regionalen Handels in der ersten Phase der andinen 

Integration: 

Tab.7: Anteil der intraregionalen Exporte an den Gesamtexporten des Andenpakts (1970 – 1976) 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Intraregionale 
Exporte (in % 

am 
Gesamtexport) 

2,7 3,6 3,4 4,1 3,1 3,9 5,3 

Quelle: Frambes-Alzérreca 1989, S 397 

 

4.3.2. DER WANDEL DER ANDINEN KRÄFTEVERHÄLTNISSE UND DER ANDINEN 
INTEGRATION 

Das Projekt einer Stabilisierung der Importsubstitution auf einer subregionalen andinen Ebene 

wurde schon sehr bald nach seiner Gründung infolge eines Wandels der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse an seiner Entfaltung gehindert und abgebrochen.  Wie in Europa war dies 

auch von  einem Wandel der Integrationsweise begleitet. Diese Transformationen fanden jedoch 

unter völlig anderen -nämlich peripheren- gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen 

statt. Zwar hängt die Veränderung von Gesellschaft und Staat -so wie in Europa- stark mit der 

Internationalisierung des Kapitals zusammen, die Poulantzas als Kern einer Veränderung der 

(nationalen) Kräfteverhältnisse identifizierte, in deren Verlauf sich durch die Einlagerung von 

internationalem Kapital aus nationalen Bourgeoisien innere entwickelten. Dieser Prozess fand 

                                                      
211  Dies geschah entweder durch die direkte Einflussnahme transnationaler Konzerne oder durch den Druck 
zivilgesellschaftlicher Apparate der größeren Auslandskapitale, zum Beispiel durch den „Council of the Americas“ 
(COA), eine Organisation, die die in Lateinamerika präsenten US-Kapitale vertrat und -zusammen mit den 
kolumbianischen Bourgeoisiefraktionen, die mit dem Auslandskapital assoziiert waren- dafür sorgte, dass die 
Umsetzung der Decison 24 in Kolumbien durch die Anrufung des Rechtswegs bis zum Obersten Gericht verzögert 
wurde, welches das nationale Durchführungsgesetz schließlich für verfassungswidrig erklärte (Zimmermann 1991, S 
251und 258ff; Wyatt 1989, S 59). 
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auch in Lateinamerika statt. Auch dort kam es zu tiefgreifenden Veränderungen und 

Verschiebungen der Kräfteverhältnisse, die auch die staatlichen Verdichtungsformen auf 

nationaler und subregionaler Maßstabsebene  transformierten. Allerdings fand die Einlagerung 

des internationalen Kapitals unter den spezifischen Bedingungen der historisch anders 

konfigurierten Klassenkämpfe der Peripherien statt, in der die zu inneren Bourgeoisien 

gewandelten nationalen Bourgeoisien keine Hegemonie herzustellen vermochten.  Zudem war 

auch die Präsenz nicht-kapitalistischer Produktionsweisen noch sehr viel ausgeprägter als in den 

Zentren. Die wachsende Einlagerung von Auslandskapital in Lateinamerika begann 

rückblickend bereits in den 1950er und 1960er Jahren: 

Tab.8: Entwicklung der Auslandsdirektinvestitionen in Lateinamerika 

 1950-60 1961-65 1966-70 1971-73 1974-77 1978-81 1982-89 
ADI in 

Lateinamerika 
(in Mio. US-

$)  

2.067 1.131 2.283 3.418 3.495 5.940 4.599 

Quelle: Boris 2001, S 79 

Ab Mitte der 1970er erhöhten sich dann nicht nur die quantitativen Volumina der 

Auslandsdirektinvestitionen drastisch, sondern diese trafen auch auf qualitativ andere 

Verwertungsbedingungen, durch die die Zusammenhänge zwischen Zentren und Peripherien im 

Rahmen der „imperialistischen Kette“ neu konfiguriert wurden. Diese neue Konfiguration 

bestimmte sich in Lateinamerika insgesamt, aber auch im Andenraum, durch Auflösungs- und 

Bewahrungsmomente, die  in modifizierter Form miteinander arrangiert wurden.  Während sich 

das internationale Kapital in den 1950er und frühen 1960er Jahren im Rahmen der Parameter 

der importsubstituierenden Industrialisierung in den einzelnen andinen Volkswirtschaften 

ansiedelte, das heißt seine Produktionsstrukturen im Wesentlichen auf die Bedienung der 

Nachfrage der nationalen Märkte ausrichtete und durch seine Operationen die Produktivität in 

einzelnen isolierten Industriesektoren -in denen sich am ehesten stabile Profite erzielen ließen- 

verbesserte (Broszehl 1983, S 107), so erfasste die Internationalisierung im Laufe der späten 

1960er und 1970er Jahre das gesamte Spektrum der kapitalistischen Produktionsweise.  

Der Prozess der Internationalisierung ging originär von den Kapitalien der Zentren aus und 

verklammerte zentrale und periphere Gesellschaften in Europa und den Anden. Eine nachhaltige 

Verschiebung der Klassenstrukturen, die erhebliche Folgen auch für die Entwicklung 

gegenhegemonialer Kämpfe der sozialen Bewegungen und ihre auch heute aktuellen 

Staatsprojekte hatte, ereignete sich im Rahmen dieses Prozesses zunächst in den ländlichen 

Räumen der Anden. Ab den 1950er Jahren entwickelten sich in den kapitalistischen Zentren, 

vor allem in den USA, intensive Prozesse der Konzentration und der Zentralisation des 

Agrarsektors, die von einem Anstieg der vertikalen Integration der Landwirtschaft, der 
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Internationalisierung der Agrarkonzerne und der Subordination der Kleinbauern unter ihre 

Verwertungsbedürfnisse begleitet wurden (Teubal 1987, S 317). Ein wesentlicher Aspekt der 

mit dieser Internationalisierung des konzentrierten agroindustriellen Kapitals  zusammenhing, 

war -infolge sinkender Profitraten und einer Sättigung der Märkte in den Zentren- die Zunahme 

der transnationalen Aktivitäten und Investitionen in peripheren Gesellschafsformationen, vor 

allem auch in Lateinamerika (ebd. S 335). Eine Modernisierung der Landwirtschaft fand in 

Lateinamerika zwar schon  ab den 1930er Jahren statt, verknüpft mit der importsubstituierenden 

Industrialisierung und ihrer Nachfrage nach billigen Nahrungsmittelangeboten, doch diese 

Modernisierung war regional begrenzt und nur von lokalem Kapital getragen. Ab den 1950er 

Jahren wurde dieser Prozess allmählich durch sich einlagerndes internationales Kapital 

vorangetrieben, doch sein Engagement beschränkte sich noch immer auf die Bedienung 

heimischer lateinamerikanischer Märkte in Rahmen „geschlossener agroindustrieller 

Komplexe“. Erst in den 1960er und 1970er Jahren fand eine Transnationalisierung und eine 

damit verbundene Integration in den Weltmarkt statt, in deren Verlauf sich zunehmend „offene 

agroindustrielle Komplexe“ bildeten, die nun verstärkt nicht mehr billige Nahrungsmittel für 

den heimischen Markt, sondern tropische Güter für den Export in die Zentren produzierten (ebd.  

S 352ff). Die gesellschaftliche Grundlage für diese Prozesse bildete eine tiefgreifende 

Transformation der Klassen- und Kräfteverhältnisse im ländlichen Raum, die mit der forcierten 

Ankunft und Einlagerung  internationaler Kapitalfraktionen verbunden war: Diese Einlagerung 

trieb zusätzlich die tendenzielle Auflösung nicht-kapitalistischer Produktionsweisen voran -

sowohl die letzten verbliebenen hacienda-Strukturen in den mittleren Regionen der Anden als 

auch die zum Teil damit verknüpften kollektiven Gemeindewirtschaften der Indigenen- und 

deren partielle Integration und Subordination in die kapitalistischen Arbeits- und 

Produktionsprozesse (ebd. S 355). Montoya identifiziert drei wesentliche, aber widersprüchliche 

Trends, die die Verschiebung der sozialen Kräfteverhältnisse auf dem Land infolge der 

wachsenden Kapitalisierung der Produktionsprozesse prägen: Erstens einen Anstieg des 

Subsistenzbauerntums, zweitens eine Semi-Proletarisierung und drittens die Konsolidierung und 

Ausbreitung eines ländlichen Kleinbürgertums auf kapitalistischer Produktionsgrundlage 

(Montoya/Keck 1982, S 62). In diesen drei Trends spiegelt sich jedoch nicht bloß eine 

tendenzielle Auflösung nicht-kapitalistischer Produktionsweisen, sondern auch ihre Bewahrung 

im Rahmen einer gewandelten Artikulation mit den dominierenden kapitalistischen 

Produktionsweisen. Besonders das Kleinbauerntum bildete historisch seit der Zeit der 

spanischen Kolonialherrschaft die Basis verschiedener Formen der nicht-kapitalistischen 

Produktion auf dem Land: Einerseits im Rahmen der indigenen Gemeinden, in der prä-

kolumbianische („allyu“) und  koloniale Formen der kollektiven Bewirtschaftung präsent 

waren, die sich in spezifischen kollektiven Aufgaben und Pflichten („faena“, „el anyi“) 

materialisierten, welche auf dem Prinzip der sozialen Reziprozität beruhten und die 
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Reproduktion der Gemeinden und ihrer Mitglieder im Rahmen der Subsistenz ermöglichten. 

Andererseits war das Kleinbauerntum aber auch integraler Bestandteil des hacienda-Systems, 

wo den Indigenen von Seiten der hacendados bzw. gamonales  kleinere Parzellen an Pachtland 

zugestanden wurden, um dort die notwendigen Mittel ihrer eigenen Subsistenz zu 

erwirtschaften, und darüber hinaus zu den Arbeitsdiensten für den gamonal herangezogen 

wurden (ebd. S 63ff). Mit der wachsenden Präsenz kapitalistischer bourgeoiser 

Klassenfraktionen auf dem Land ab den 1950er Jahren, vor allem aber durch die beschränkte 

Hegemonie nationaler Industriebourgeoisien, die ein Fenster für die Beseitigung unproduktiver 

nicht-kapitalistischer haciendas in den 1960er Jahren öffneten, war die Klassenmacht der 

gamonales und die ihrer staatlichen Verdichtungsknoten gebrochen (ebd.). Die Auflösung der 

haciendas bildete einerseits die Grundlage für die Ausdehnung eines selbstbestimmten, 

demokratisch in Gemeinden organisierten Subsistenzbauerntums, das sich vor allem in den für 

Kapitalisten schwierig zu bewirtschaftenden Hochlandregionen durch Landbesetzung ausbreiten 

konnte (ebd. S 68f). Gleichzeitig fand jedoch andererseits auch ein zweiter Trend, ein Prozess 

der Semi-Proletarisierung statt. Jene kleinen Subsistenzbauern, deren Land nicht zur 

Reproduktion ihre Lebensgrundlagen ausreichte, wurden entweder teilweise, etwa als saisonale 

Hilfsarbeiter, in die agrarkapitalistischen Produktionsstrukturen integriert und mussten so 

zumindest phasenweise ihre Arbeitskraft als Ware zur Verfügung stellen, oder sie migrierten in 

die urbanen Zentren um dort in  der Regel -entgegen ihren Hoffnungen- als marginalisierte 

Überbevölkerung prekär weiter zu existieren (ebd.  S72ff). Das Semiproletariat nimmt dabei 

grundsätzlich eine ambivalente Klassenposition ein: Es ist halb in die kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse integriert und ihnen unterworfen, halb aber auch autonom und von 

diesen unabhängig212. Diese Position erlaubte im Andenraum eine Fortdauer der (indigenen) 

Subsistenzwirtschaft, die sich später -wie wir noch sehen werden- zu einer wichtigen Quelle des 

Widerstands und der gegenhegemonialen Staatsprojekte entwickelte. Quasi das Gegenstück 

zum Prozess der Semiproletarisierung bildete die Entstehung und Konsolidierung eines 

agrarischen Kleinbürgertums, das sich in den engeren Andentälern aus den Resten der hacienda-

Systeme herausschälte und kleinere Landflächen, die von Konzentrationsprozessen oder 

Agrarreformen verschont wurden, kapitalistisch bewirtschaftete (Motoya/Keck 1982, S 74). 

Diese mittelgroßen landwirtschaftlichen Unternehmen waren die Hauptarbeitgeber des ruralen 

Semiproletariats.  

Die Einlagerung von internationalem Kapital war jedoch nicht allein auf die Landwirtschaft 

beschränkt, sondern fand ab den 1960er Jahren auch in der Industrie und der Finanzwirtschaft 

statt. Transnationale Konzerne aus den kapitalistischen Zentren verstärkten ihre Operationen 

                                                      
212 Das Geldeinkommen repräsentierte allerdings damals schon den durchschnittlich größeren Teil des Einkommens 
des Semiproletariats: Es bildete etwa zwei Drittel des jährlichen Haushaltseinkommens, während die bäuerliche 
Subsistenzproduktion das Äquivalent des restlichen Drittels bildete (Montoya/Keck 1982, S 75)  
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auch in den Staaten in Lateinamerika und stießen einen Restrukturierungsprozess innerhalb der 

herrschenden kapitalistischen Klassen an. Die Prozesse der Konzentration und Zentralisation 

beschleunigten sich durch die Präsenz des internationalen Kapitals ebenso wie die Expansion 

privater Kredite (und damit auch privater Schulden), die für die Fusionen und 

Unternehmensverschmelzungen eingesetzt wurden (Guillén/Gandy 1989, S 38f). Durch die 

agonalen Mechanismen der kapitalistischen Konkurrenz blieben auch die nationalen Kapitalien 

von diesen Einlagerungsprozessen nicht unberührt: Die nationalen Industrie- und 

Handelsbourgeoisien assoziierten sich entweder mit ausländischen Kapitalien und verwandelten 

sich so in innere Bourgeoisien, die die internationalen Kapitalinteressen auf nationaler und 

subregionaler Ebene mit verdichteten, oder sie nahmen -um ihrer Vernichtung zu entgehen-  die 

gleichen Strategien der Konzentration und Zentralisation auf. Dieser Prozess einer -in den 

Worten von Poulantzas- „interiorisierten“ Internationalsierung von Kapital in den 1960er und 

1970er Jahren bildete letztendlich den ursächlichen  Kern der lateinamerikanischen 

Verschuldenskrise der 1980er. Um diese Internationalisierung und die auf sie folgende 

Verschuldungskrise zu verstehen, muss man den analytischen Blick über die unproduktive und 

eindimensionale Dichotomie zwischen externen und internen Faktoren und Erklärungsmodellen 

hinaus richten. Die Internationalisierung ist weder ein ausschließlich externer Prozess äußerer 

imperialer Kräfte, wie dies Vertreter der Dependenztheorie behaupten, noch ein Ergebnis 

ausschließlich interner Marktdistorsionen, wie dies neoliberale Ökonomen propagieren, sondern 

das Resultat einer kapitalistischen Krise, die sich als historischer Prozess von sozialen Kämpfen 

gegen Ende der 1960er und Anfang der 1970er sowohl in den Zentren als auch in den 

Peripherien entfaltete213 (Dietz 1989, S 19f; Guillén/Gandy 1989, S 33). Der Kapitalexport aus 

den Zentren stand im Zusammenhang mit den sinkenden Profitraten der fordistischen 

Akkumulation, gleichzeitig existierte auch innerhalb der peripheren lateinamerikanischen 

Bourgeoisien, die aufgrund der mangelnden nationalen Sparquote und der den 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen geschuldeten ungleichen Einkommensverteilung  nicht 

die inneren Voraussetzungen für eine erweiterte Reproduktion mitbrachten, ein Bedürfnis nach 

Einfuhr von ausländischem Kapital (Dietz 1989, S 20; Guillén/Gandy 1989, S 32). Auf Seite der 

Beherrschten verfestigte und verschärfte der mit der Internationalisierung verbundene 

permanente Surplus-Transfer in Form von Zinszahlungen und Gewinntransfers multinationaler 

Konzerne die peripheren kapitalistischen Lohnverhältnisse, die Überausbeutung der Arbeitskraft 

und die vorwiegend absolute Mehrwertproduktion. 

Diese Veränderungen der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in den andinen 

Gesellschaftsformationen materialisierten sich auch in einer Transformation der staatlichen 

Verdichtungsebenen. Die Klassenallianz der nationalen Industriebourgeoisien, der 

                                                      
213 Vgl. auch Kapitel 2.2.3 
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kleinbürgerlichen Staatsbediensteten und der in formalen Lohnverhältnissen stehenden Teilen 

der Arbeiterschaft, die Ende der 1960er Jahre -ohne tatsächlich eine  gesellschaftliche 

Hegemonie herzustellen- vor allem durch reformistische Militärregime die nationalen Politiken 

beeinflussen konnten, geriet bereits Anfang der 1970er Jahre in praktisch allen Mitgliedsländern 

des Andenpakts in die Defensive. Die offene Hegemoniefrage ermöglichte Anfang der 1970er 

Jahre einer gegen die Interessen der sozialen Kräfte der importsubstituierenden 

Industrialisierung opponierenden Klassenallianz aus Agrar-, Finanz- und Handelsbourgeoisie, 

internationalen Kapitalfraktionen, Fraktionen der Kompradorenbourgeosie und Teilen der 

neopopulistisch integrierten marginalisierten Bevölkerung im informellen Sektor die prekäre 

Dominanz des alten Staatsprojekts zu unterlaufen. Im Rahmen von Staatsstreichen 

rechtsgerichteter Militärregime  wurde in Bolivien, Chile Ecuador und Peru ein neues 

exportorientiertes (neoliberales) Wachstumsmodell durchgesetzt, das eine Öffnung der Märkte, 

eine Begünstigung der traditionellen agrarischen Exportökonomie und eine Liberalisierung der 

Kapitalströme beinhaltete (Wyatt 1989, S 55ff). Dieses neue gesellschaftliche Kräfteverhältnis, 

das ebenso wenig von einer gesellschaftlichen Hegemonie getragen war wie sein historischer 

Vorläufer (Boris/Schmalz/Tittor 2005, S 274f), verdichtete sich nicht nur in spezifischer Form 

auf der nationalen Maßstabsebene, in den meisten Mitgliedsstaaten in Form mehr oder weniger 

repressiver Militärregimes, sondern auch auf der subregionalen Ebene der andinen Integration: 

Nach einer Phase der Stagnation in den 1970er Jahren fand -Schritt für Schritt- ein Wandel der 

Integrationsweise im Sinne dieser veränderten Kräfteverhältnisse statt (Frambes-Alzérreca 

1989, S 234ff).  

In Bolivien wurden die ab 1969 regierenden reformistischen Militärregimes der Generäle 

Ovando und Torres, unter deren Herrschaft es zu Nationalisierungen ausländischer 

Unternehmen und einer Anhebung der Löhne kam,  schon kurze Zeit später durch einen Putsch 

des Generals Banzer (1971- 1978) beseitigt, dessen Diktatur den wirtschaftspolitischen Kurs 

zugunsten der exportorientierten agrar-, handels- und finanzkapitalistischen Fraktionen 

korrigierte und den Widerstand der Gewerkschaften durch militärische Repression unterdrückte 

(Wyatt 1989, S 56; Zimmermann 1991, S 236; Pampuch/ Echalar 2009, S 69ff).  In Chile 

stürzte General Pinochet 1973 die Regierung der Unidad Poplular Salvador Allendes. Sein 

neoliberales Programm, das mit einer brutalen Unterdrückung der Opposition durchgesetzt 

wurde, führte schließlich zum Austritt Chiles aus dem Andenpakt 1976. In Peru zwang eine 

rechtsgerichtete Fraktion des peruanischen Militärs den seit 1968 an der Spitze einer 

reformistischen Militärregierung stehenden General Velasco 1975 zum Rücktritt und kehrte mit 

General Bermudez an der Spitze zu einem exportorientierten Entwicklungsmodell zurück, das 

der unbeschränkten Einlagerung des internationalen Kapitals sehr viel positiver gegenüberstand. 

Subventionen wurden drastisch gekürzt, in den Staatsbetrieben Massenentlassungen veranlasst 
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und die Reallöhne gesenkt (von Oertzen/Goedeking 2004, S 92; Zimmermann 1991, S 234f). In 

Kolumbien und Venezuela wurde im Lauf der 1970er Jahre der Wandel des 

Entwicklungsmodells im Rahmen einer graduellen Verschiebung der beschränkten (peripheren) 

Hegemonie innerhalb des traditionellen Parteiensystems und innerhalb der Form der 

repräsentativen Demokratie durchgesetzt, die jedoch erst in den 1980er Jahren wirklich Platz 

griff (Frambes-Alzérreca 1989, S 225 und 288; Wyatt 1989, S 58). In Ecuador wurde der 

wirtschaftspolitische Kurs zugunsten der importsubstituierenden Industrialisierung und einer 

Regulierung der Auslandsdirektinvestitionen sowohl im Rahmen ziviler Regierungen als auch 

von Militärregimen lange Zeit aufrechterhalten und verlor erst in den 1980er Jahren mit der 

Wahl des konservativen Präsidenten León Febres Cordero ihre gesellschaftliche Dominanz 

(Frambes-Alzérreca 1989, S 226).  

Nachdem diese Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auf einer nationaler 

Ebene der Verdichtung, in den -gegenüber den andinen Integrationsorganen- dominanten 

nationalen Staatsapparaten stattgefunden hatte, kam die auf die Industrialisierung gerichtete 

Integration, die manchmal auch als „kreative Phase“ bezeichnet wird (Zimmermann 1991, S 

232),  erst einmal zum Stillstand. Erst ab Ende der 1970er, vor allem aber im Laufe der 1980er 

und 1990er Jahre verdichteten sich die neoliberalen Klassenallianzen, die ebenso wenig wie ihre 

Vorläufer eine umfassende gesellschaftliche Hegemonie erringen konnten, aber auch auf der 

subregionalen Ebene und leiteten einen Umbruch ein, den man analog zur Europäischen Union 

als Wechsel der Integrationsweise bezeichnen könnte. Die Durchsetzung neoliberaler Politiken 

erfolgte daher nicht nur auf einer nationalen Maßstabsebene, sondern im Anschluss daran durch 

eine Revision der Verträge auch auf der Ebene der andinen Integration. Eine erste Welle der 

Reform der andinen Staatsapparate fand 1979 statt und fügte der Kommission und der Junta 

weitere Integrationsorgane hinzu (Frambes-Alzérreca 1989, S 106ff; Zimmermann 1991, S 

164ff; Levi Coral 2005, 272f): Im Rahmen mehrerer Änderungsverträge beschlossen die 

Mitglieder die Einrichtung eines Andengerichtshofs (Tribunal de Justicia), eines 

Andenparlaments (Parlamento Andino) und eines Rats der Außenminister (Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores). Dem Andengericht mit Sitz in Quito wurde die Befugnis 

zur Interpretation des Gemeinschaftsrechts übertragen. Es sollte durch die Entwicklung einer 

integrationsrechtlichen Judikatur zum Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalen 

Rechtsordnungen die Durchsetzbarkeit der andinen Normen erhöhen und damit das Problem der 

mangelnden Umsetzung beseitigen 214 . Zu diesem Zweck erhielt es die Kompetenz, 

Entscheidungen und Regeln, die gegen die Verträge verstießen, aufzuheben und Sanktionen im 

                                                      
214 Tatsächlich entschied der Andengerichtshof erst sehr viel später, im Jahr 1996 und im Kontext der Umwandlung 
des Andenpakts in die Andengemeinschaft im Rahmen des Protokolls von Trujillo,  in einem Grundsatzurteil, dass 
den Normen der andinen Integration eine Direktwirkung und ein Anwendungsvorrang vor den nationalen Regelungen 
zukommen soll (Levi Coral 2005, S 275).  
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Fall einer Nichtbeachtung durch nationale Staatsapparate zu setzen. Gerade weil die Einrichtung 

des Andengerichts in einer Phase des Umbruchs der andinen Integration stattfand, kann davon 

ausgegangen werden, dass durch den Gerichtshof  eher die Durchsetzbarkeit der in Zukunft zu 

erlassenden Normen als politisch-materielle Verdichtungssubstrate der neuen dominanten 

(wenn auch nicht hegemonialen) Kräfteverhältnisse erhöht werden sollte, als die der 

bestehenden Normen, die  nunmehr Ausdruck einer bereits historisch überholten 

Integrationsweise und historisch bereits abgelöster Kräfteverhältnisse waren. Der 

Andengerichtshof konnte erst 1983 nach der  Ratifizierung des Änderungsvertrags konstituiert 

werden. Das Andenparlament mit Sitz in Bogotá wurde ebenfalls noch im Jahr 1979 durch 

einen Vertrag der Mitgliedsländer eingerichtet und setzt sich aus jeweils  fünf entsandten 

Vertretern der nationalen Parlamente zusammen, wobei ein Zusatzprotokoll die direkte Wahl 

seiner Abgeordneten nach einer Übergangszeit von 10 Jahren vorsah. Diese Direktwahl wurde 

jedoch erst 1996 im Protokoll von Trujillo festgelegt, mit dem der Andenpakt in die 

Andengemeinschaft überführt wurde. Das Andenparlament wurde nicht als echtes 

Legislativorgan konzipiert, sondern sollte eine Annäherung und Koordination der nationalen 

Parlamente unterstützen. Die Einrichtung des Parlaments vollzog sich  in einer Phase, als die 

meisten Mitglieder der andinen Integration, die durch Militärdiktaturen regiert wurden, 

entweder gerade re-demokratisiert wurden oder kurz davor standen und war daher dazu 

angelegt, diesen Wandel in Richtung einer formal parlamentarischen Demokratie auch auf der 

subregionalen Ebene zu unterstützen. Der Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores  (Rat der Außenminister), ebenfalls 1979 gegründet und 1980 zum ersten Mal 

konstituiert, sollte die Koordinierung einer gemeinsamen Außenpolitik der Mitglieder der 

Andentstaaten vornehmen. Einige AutorInnen betrachten die Gründung dieses Organs als 

Ausdruck einer spezifischen politischen Dimension der andinen Integration, deren Kern die 

Verbesserung der  Verhandlungsposition der Mitgliedsländer gegenüber der restlichen Welt sei 

(Zimmermann 1991, S 169). Das mag sein, jedoch lassen sich aus einer poulantzianischen Sicht 

die ökonomisch-gesellschaftlichen Prozesse nicht von den staatlich-politischen trennen. Warum 

fand also gerade zu diesem geschichtlichen Zeitpunkt eine Verdichtung hinsichtlich einer 

gemeinsamen Außenpolitik statt?  Der Rat der Außenminister ist kein supranationales Organ, 

sondern ein intergouvernementales. Mit ihm wurde ein staatlicher Knoten der Verdichtung 

geschaffen, auf den die brennenden Fragen der gesellschaftlichen Kämpfe von den Apparaten 

der zukünftigen parlamentarischen Demokratien auf der nationalen Maßstabsebene weg 

verlagert werden konnten. Damit entstand eine Möglichkeit, durch Verschiebungen realer 

Macht die  in den Parlamenten eingeschriebenen oppositionellen Kräfte -etwa in Fragen der 

Handelsbeziehungen mit Drittstaaten- auszuhebeln. Bezeichnenderweise fand diese Stärkung in 

Gestalt des Rats der Außenminister in einer intergouvernementalen Form statt, weil die 

einzelnen Projekte neoliberaler Transformation sich nicht primär auf der andinen, subregionalen 
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Ebene verdichteten, auf deren Terrain sich ein supranationaler Staatsapparat zum dominanten 

Apparat (eben nicht existenter) hegemonialer Kräfte hätte machen können, sondern in den 

nationalen Terrains der staatlichen Verdichtung.  Hier offenbart sich auch einer der 

wesentlichen Unterschiede zwischen der Integration in den europäischen Zentren und der 

Integration der peripheren andinen Gesellschaftsformationen. 

Dieser Trend einer Re-Nationalisierung der andinen Politik verstärkte sich mit der 

Verschuldungskrise in den 1980er Jahren  noch erheblich. Obwohl die unmittelbaren Auslöser 

der Zahlungsunfähigkeit einzelner lateinamerikanischer Länder kurzfristige Entwicklungen wie 

die Erhöhung der internationalen Zinssätze und der Verfall der Rohstoffpreise waren (Boris 

2001, S 72f), sind ihre tatsächlichen Gründe  -wie bereits beschrieben- in der kapitalistischen 

Krise von Zentren und Peripherien zu suchen, die die Prozesse der Internationalsierung von 

Kapitalien und die damit im Zusammenhang stehenden Veränderungen der Kräfteverhältnisse 

in den andinen Gesellschafformationen vorangetrieben hat. Die liberalen Wirtschaftspolitiken, 

die phasenweise schon unter den rechtsgerichteten Militärregimen eingeführt wurden und die 

die Abhängigkeit und Vulnerabilität der lateinamerikanischen Volkswirtschaften gegenüber 

externen Krediten erhöhten, wurden durch die vom IWF angeleiteten 

Strukturanpassungsprogramme zur Aufrechterhaltung der Zahlungs- und 

Schuldentilgungsfähigkeit   noch vertieft und verstärkt. Die Verschuldungskrise und ihr 

politisches „Management“, das durch die IWF-Kredite und die damit verknüpften 

Konditionalitäten auch einen starken Verdichtungsknoten auf einer internationalen Ebene der 

Staatlichkeit erhielt, stärkte langfristig jene neue Klassenallianzen, die das neoliberale 

Staatsprojekt vorantrieben. Diese Anpassung war jedoch nicht bloß von außen oktroyiert: Ohne 

die inneren Kräfteverhältnisse, die die neoliberalen Strukturanpassungsprogramme innerhalb 

der andinen Gesellschaftsformationen durchsetzbar machten, ist die Wirkmächtigkeit der 

neoliberalen Reformen nicht zu erklären, die in den meisten Staaten ähnliche materiellen 

Politiken umfasste (ebd. S 75; Becker 2003, S 87f): Reduktion der Geldmenge, Liberalisierung 

der Kapitalmärkte und der Direktinvestitionen, Privatisierung staatlicher Betriebe, Erhöhung 

öffentlicher Tarife, Begrenzung der Lohnzuwächse und Kürzung sozialer Leistungen. Das 

Projekt eines nationalen Entwicklungsstaats wurde zugunsten einer Rückkehr in die traditionelle 

Exportökonomie und zugunsten einer politisch forcierten Schaffung neuer Renten- und 

Anlagemöglichkeiten im Finanzsektor aufgelöst. Das Ergebnis dieser Politik waren zwar 

Exportüberschüsse, mit denen der Schuldendienst geleistet werden konnte, aber auch ein 

Rückgang der Industrieinvestitionen und ein Nettokapitaltransfer aus den lateinamerikanischen 

Peripherien in die Zentren, die in eine Phase tiefer wirtschaftlicher Rezession führte (Boris 

2001, S 78). Diese wirtschaftliche Strukturanpassung lief parallel zu einem kontinentalen 

Prozess der Re-Demokratisierung in jenen Ländern, in denen in den 1970er Jahren 
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Militärdiktaturen errichtet wurden: In Ecuador 1979,  in Peru 1980 (obwohl dort zeitgleich eine 

Splittergruppe der kommunistischen Partei unter der Selbstbezeichnung „Sendero Luminoso“ 

[Leuchtender Pfad] ihren Guerillakrieg begann, dessen Bekämpfung vor allem auf dem Land 

Demokratie und Menschenrechte einschränkte) und in Bolivien 1982. Boris hebt hervor, dass 

diese beiden Prozesse -neoliberale Anpassung und Re-demokratisierung- „nicht in einem 

notwendigen Ergänzungs- und Kongruenzverhältnis stehen, sondern in beträchtlichem Ausmaß 

ihren jeweils ‚eigenen Logiken‘ folgen“ (Boris 2001, S 94). Aus einer poulantzianischen 

Perspektive muss man aber einen über die Prozesse der Verdichtung vermittelten 

Zusammenhang zwischen dem Status der gesellschaftlichen Kämpfe und  der staatlich-

politischen Form herstellen. Die Dominanz der neuen Klassenallianzen ließ sich -mangels 

gesellschaftlicher Hegemonie in den Ländern schwacher Bourgeoisien- nur durch 

Militärdiktaturen erreichen. Diese „blutige Phase“ der Durchsetzung der neuen 

Kräfteverhältnisse war aber die nicht wegzudenkende Voraussetzung für die folgende Phase 

ihrer demokratischen Konsolidierung unter beschränkter Kompromissbildung, zu der die 

Diktaturen selbst nicht fähig waren. Es waren jedoch gerade die Diktaturen und ihre Repression, 

die die linken Organisationen als potentielle Widerstandszentren zerschlugen und sie auch nach 

der „Rückkehr“ zur Demokratie geschwächt zurückließen (ebd. S 97). Da der korporatistische 

Kern der neuen Klassenallianz (die größeren Kapitale der Finanz- Handels- und 

Agrarbourgeoisie) zu begrenzt war, um unter den Bedingungen demokratischer Wahlen allein  

Herrschaft auszuüben, mussten zudem andere Sektoren in diese Klassenallianz eingebunden 

werden. Dies geschah jedoch nicht wirklich in Form hegemonialer Kompromisse, sondern 

durch Strategien der Passivierung: Die kaum politisch organsierten, marginalen Teile der 

Bevölkerung in den Städten, die im Zuge der Ausdehnung der kapitalistischen 

Produktionsweise rasant wuchsen und von den Verteilungsprozessen der Importsubstitution 

exkludiert blieben, wurden durch neopopulistische politische Strategien eingebunden und durch 

eine Stabilisierung der Hyperinflation und billige Konsumgüterimporte politisch demobilisiert 

(ebd. S 96). Die Fraktionen der alten Klassenallianz, die Industriebourgeoisie, ArbeiterInnen in 

formalen Lohnverhältnissen und das im Staatsdienst stehende Kleinbürgertum zählten hingegen 

zu den Verlierern. Die große Zahl der  im informellen Sektor tätigen marginalen Bevölkerung, 

deren permanente Demobilisierung dafür sorgte, dass der Block an der Macht stabilisiert wurde, 

ist das Ergebnis der spezifisch peripheren Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise, 

die die freigesetzten Bevölkerungsteile nicht vollständig in die modernen kapitalistischen 

Arbeitsverhältnisse integrieren kann.  Dieses informelle Proletariat stellt die billige, sozial nicht 

versicherte und von den rechtlichen Arbeitsnormen  isolierte Arbeitskraft zu Verfügung, die in 

der Produktion der Klein- und Mikrobetriebe benötigt wird (Portes/Hoffman 2003, S 50)215. 

                                                      
215 Portes und Hoffman definieren diese Klassenfraktion des Proletariats als „sum total of own account workers 
(minus professionals and technicians), unpaid family workers, domestic servants, and waged workers without social 
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Während die formal beschäftigte Arbeiterschaft in Lateinamerika ab den 1980er Jahren 

tendenziell abnahm, wuchs das informelle Proletariat im gleichen Zeitraum rasant an und 

bildete 1990 mit bereits knappen 50% der erwerbstätigen Bevölkerung in Lateinamerika die 

größte Klassenfraktion (ebd. S 53 und S 55). In einigen Ländern des Andenraums lag dieser 

Anteil sogar noch darüber: In Bolivien bei konstanten 59% in den 1990er Jahren (59,1% im Jahr 

1990, 59,5% im Jahr 1998) und in Ecuador bei konstanten 50% (50,3% im Jahr 1990, 50,6% im 

Jahr 1998) 216 . Im Vergleich dazu fiel in diesen beiden Ländern der Anteil der formalen 

Lohnarbeiterschaft im gleichen Zeitraum  von  31,4% auf 24,8% bzw. von 39,3% auf 34% (ebd. 

S 57). In engem Zusammenhang mit dem Wachstum der informellen Lohnarbeiterschaft steht 

auch das Wachstum eines Kleinbürgertums, das -im Zuge neoliberaler Reformen aus den 

staatlichen Anstellungsverhältnissen ausgegliedert- Zuflucht in der Gründung von Klein- und 

Mikrounternehmen nahm, die auch die Hauptquelle informeller Beschäftigungs- und 

Lohnverhältnisse darstellte. Diese Fraktion macht etwa 10% der erwerbstätigen  Bevölkerung 

aus und nimmt  eine wichtige Schlüsselfunktion für die Reproduktion der kapitalistischen 

Akkumulation als Ganzes ein (ebd. S 45 und 51). Insgesamt begünstigten diese veränderten 

Klassenverhältnisse eine zunehmende ungleiche Verteilung der Einkommen zwischen 

herrschenden und beherrschten Klassen217 (ebd. S 65).  

Wie bereits erwähnt, verdichteten sich diese neuen Kräfteverhältnisse in den frühen 1980er 

Jahren vor allem auf nationaler Maßstabsebene in formal demokratischen Parteiensystemen, die 

jedoch gleichzeitig  einen erheblichen Anteil systemischer Gewalt und Repression gegenüber 

sozialen Protesten  in sich trugen und daher oft als „democradura“, als eine Mischung von 

Demokratie und Diktatur, bezeichnet werden (Perreault 2006, S 164). Die Ebene der andinen 

Integration hingegen war in einer ersten Phase der Konstituierung neoliberaler gesellschaftlicher 

Kräfteverhältnisse durch Stillstand und Bedeutungslosigkeit gekennzeichnet, die andinen 

Normen wurden unter dem Diktat des Schuldendienstes, der Rezession und der 

Strukturanpassungspolitik regelmäßig ignoriert. Der intraregionale Handel nahm in den frühen 

1980er Jahren ab (Tello Vidal 2003, S 49; Rosales Farías 2008, S 33f), der Anteil der 

intraregionalen Exporte an den Gesamtexporten  bewegte sich 1980 nur mehr auf einem Niveau 

                                                                                                                                                            
security and other legal protections in industry, services, and agriculture“. Der Großteil davon arbeitet in 
Mikrounternehmen, ein Teil jedoch auch als Zeitarbeiter in mittleren und größeren Unternehmen (Portes/Hoffman 
2003, S 50).  
216 Die Zahlen des UNDP (United Nations Developmet Programme), die sich vor allem auf die statistischen Quellen 
der CEPAL stützen, divergieren jedoch Im Vergleich zu jenen von Portes und Hoffman. Demnach wäre der 
informelle Sektor sogar noch größer: In Bolivien betrugt der Anteil der Beschäftigten im informellen Sektor 1999 
64.2% und ging bis 2007 auf 62,5% zurück. In Ecuador lag er 1999 bei 58,9% und reduzierte sich bis 2008 leicht auf 
57,4% (UNDP 2010, S 33) 
217 Der Trend wachsender Ungleiheit konnte erst im Verlauf der 2000er Jahre unter dem Eindruck sozialer Proteste 
und gegenhegemonialer Projekte umgekehrt werden. Der GINI-Koeffizient betrug für Ecuador im Jahr 2006 noch 
53,4 und fiel bis 2011 auf 49,0. In Bolivien lag er im Jahr 2005 bei 59,3 und sank bis 2011 auf 57,3. In Kolumbien 
hingegen, wo das neoliberale Projekt bis heute fortgeführt wird, lag der GINI-Koeffizient im jahr 2006 bei 55,4 und 
wuchs bis 2011 auf 58,5 an (UNDP 2010, S 38; UNDP 2011, S 136) 
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von 3,95% und 1985 auf einem von 2,62% (Creamer 2003, S 110). Erst ab Mitte der 1980er 

begannen in einer zweiten  Phase der Konsolidierung dieser Kräfteverhältnisse die Prozesse der 

staatlichen Verdichtung auf andiner Ebene -allerdings unter geänderten Vorzeichen und im 

Sinne eines Wechsels der Integrationsweise-  wieder an Relevanz zu gewinnen. 1985 versuchte 

die Junta des Andenpakts im Rahmen ihrer relativen Autonomie einen Plan zur gemeinsamen 

landwirtschaftlichen Entwicklung der Landwirtschaft ins Leben zu rufen, der den geänderten 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen entsprach und die Förderung und 

Produktivitätssteigerung der andinen Agrarexportökonomien avisierte (Frambes-Alzérreca 

1989, S 139ff). Obwohl einige Projekte dieses Plans durch die Bereitstellung andiner 

Finanzmittel und eine Kofinanzierung seitens der Weltbank realisiert wurden, setzte sich bei 

den neoliberal orientierten Regierungen der Mitgliedsländer ab Mitte der 1980er der Gedanke 

durch, dass die Interessen der neuen Klassenallianzen im Andenpakt nur durch umfassende 

institutionelle Reformen konstituiert werden konnten (Tello Vidal 2003, S 48). Eine erste 

Etappe auf diesem Weg der staatlichen Verdichtung der neuen andinen Kräfteverhältnisse auf 

subregionaler Ebene war das „Protocolo Modificatorio“ (Änderungsprotokoll) von Quito im 

Jahr 1987 (Tello Vidal 2003, S 50; Levi Coral 2005, S 277; Castillo Hartung 2007, S 29f). Es 

stand im Zeichen einer Abkehr von der Politik der Importsubstitution und einer Hinwendung 

der andinen Integration zum Modell einer wirtschaftlichen Öffnung auf den Weltmarkt und 

eines „offenen Regionalismus“218: „En ese momento del proceso se reorientaron las politicas  de 

integracion, al favorecer la apertura economica y comercial en los Estados miembros (…). Se 

dio el salto de una concepción básicamente cerrada de integración hacia adentro (…) hacia un 

                                                      
218 Der offene Regionalismus wurde in den 1990er Jahren als theoretischer Begriff durch die CEPAL geprägt und 
schloss an die zahlreichen Prozesse der Strukturanpassungen an, die in Lateinamerika zu diesem Zeitpunkt bereits 
politische Realität geworden waren (Sanahuja 2011, S 77f). Er unterschied sich von den früheren Konzepten der 
regionalen Integration, ebenfalls wesentlich von der CEPAL geprägt, durch eine nun auch theoretisch vollzogene 
Abkehr von der importsubstituierenden Industrialisierung und dem handelspolitischen Protektionismus und eine 
stärkere Hinwendung zu wirtschaftlicher Öffnung, Privatisierung, handelspolitischer Verflechtung  und zu einer 
positiven Würdigung der wirtschaftspolitischen Argumente zugunsten einer internationalen Wettbewerbs- und 
Effizienzsteigerung. Dieser konzeptuelle Wandel der CEPAL reflektierte jedoch nicht bloß die wirtschaftspolitischen 
Prozesse, die als materielle Realität bereits seit den 1970er und 1980er Jahren im Gange waren, sondern sollte durch 
eine differenzierte Diskussion die Gefahr einer „falsa competitividad“, eines falschen Wettbewerbs, die in diesen 
Prozessen nach Meinung der CEPAL angelegt war, vermeiden und stattdessen die Förderung einer „competitividad 
auténtica“ (authentische Wettbewerbsfähigkeit) forcieren. Dabei handelte es sich insgesamt um den Versuch, die 
nach Ansicht der CEPAL ungeordneten Liberalisierungsprozesse in den einzelnen lateinamerikanischen Staaten, die 
nicht mehr zu verhindern waren, durch eine Neudefinition des Regionalismus auf der einen Seite aufzunehmen, auf 
der anderen Seite aber in den Rahmen einer regionalen wirtschaftspolitischen Steuerung und Governance einzubetten 
und abzufedern (ebd. S 78 und S 80). Die zentralen Elemente des von der CEPAL konzipierten „offenen 
Regionalismus“ waren folgende (ebd. S 78f; Devlin/Estevadeordal 2001, S 22f, S 25 und S 35f): Eine Beseitigung 
der Zollschranken bei gleichzeitiger Beibehaltung eines zumindest transitorischen Schutzes für sensible Sektoren, 
eine trotz der Öffnung nach außen begrenzte präferenzielle regionale Integration im Rahmen einer Zollunion mit 
gemeinsamen Außenzöllen, eine gemeinsame regionale  Wettbewerbspolitik, eine gemeinsame Handelspolitik in der 
Verhandlung von Abkommen mit Drittstaaten, eine Koordination von Steuer- und Währungspolitik, eine Stärkung 
der sozialen Kohäsion, die Befolgung und Einhaltung regionaler Normen, eine regulative Öffnung zugunsten der ADI 
und eine effizientere institutionelle Architektur. Die meisten dieser Punkte, vor allem die für die CEPAL so wichtige 
Frage der regionalen sozialen Kohäsion und Konvergenz, wurden jedoch nicht umgesetzt (Sanahuja 2011, S 82ff).  
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esquema del regionalismo abierto“ (Levi Coral 2005, S 278) 219 . Das Änderungsprotokoll 

modifizierte wichtige Teile der andinen Integration. Die verpflichtende Teilnahme an der 

Industrieprogrammierung wurde beseitigt und durch flexiblere und fakultative Industrieprojekte 

ersetzt. Das Liberalisierungsprogramm der Binnenzölle wurde auch auf Produktgruppen 

ausgedehnt, die bisher davon ausgenommen wurden, die Fristen zur Umsetzung allerdings 

ausgedehnt bzw. beseitigt. Darüber hinaus wurde die andine Regulierung der 

Auslandsdirektinvestitionen (Decisión 24) und der Marken-, Muster- und Patentrechte 

(Decisión 85) in einem wichtigen Punkt gelockert: Die 1987 im Kontext des Protocolo 

Modificatorio  verabschiedete Decisión 220 legalisierte die im Laufe der 1980er Jahren 

eingerissene Praxis der Mitgliedsstaaten, in bilateralen Verträgen Gerichtsstandorte und 

Zuständigkeiten außerhalb des Andenpakts zuzulassen (Zimmermann 1991, S 260f). Im Laufe 

der Zeit kamen noch eine Reihe anderer Decisiones hinzu, die die sozio-ökonomische Substanz 

der andinen Normen weiter in Richtung einer Liberalisierung wendeten. Decisión 291 unterzog 

die Regulierung der ausländischen Direktinvestitionen einer Korrektur, die Regelung der 

Gewinntransfers wurde etwa gänzlich in die Kompetenz der Mitgliedsstaaten rücküberführt 

(Artikel 4) 220. In den Decisiones 486 und 689 wurden die Bestimmungen zum Schutz des 

geistigen Eigentumsrechts neugeregelt und den Regeln der Industrieländer angepasst 221 . 

Decisión 351 reformierte den Schutz des geistigen Urheberrechts im Raum der andinen 

Integration 222 . In Decisión 659 wurden die Einschränkungen der Investitionen im 

Dienstleistungssektor teilweise beseitigt und liberalisiert 223 . Die entscheidenden 

Weichenstellungen der Transformation der andinen Staatlichkeit fanden schließlich in den 

1990er Jahren statt. Die Präsidenten der Mitgliedsländer, die sich ab 1989 halbjährlich trafen, 

um wichtige Integrationsprojekte voranzutreiben und sich so als eigentlich dominanter Apparat 

der Integration konstituierten, der im Protokoll von Trujillo 1996 auch als offizielles Organ 

formalisiert wurde, verabschiedeten einen gemeinsamen „Diseño Estrategico“ (strategisches 

Design) für die 1990er Jahre, in der die seit zwei Jahrzehnten unvollständige Realisierung der 

Freihandelszone und der Zollunion angestrebt wurde sowie eine Diversifizierung der andinen 

Wirtschaft, ein Außenzoll auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als ursprünglich 

vorgesehen, ein freier Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen im Rahmen 

des Binnenmarkts und die Öffnung gegenüber dem Auslandskapital und  den 

Auslandsdirektinvestitionen (Tello Vidal 2003, S 51f). Bereits kurze Zeit später konnten zwei 

wichtige Elemente dieses Designs, die Freihandelszone im Jahr 1993 und die Zollunion mit dem 
                                                      
219 Übersetzung des Verfassers: „In diesem Moment des Prozesses richtete man die Integrationspolitiken neu aus, um 
die ökonomische Öffnung der Mitgliedsstaaten zu begünstigen. Man machte den Sprung von einem im Grunde nach 
innen geschlossenen Konzept der Integration hin zu einem Schema des offenen Regionalismus“.  
220 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC291.doc  
221  Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC486.doc und 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC689.doc  
222 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC351.doc  
223 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC659.doc  
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gemeinsamen Außenzoll 1995 (Decisión 370) realisiert werden. Der gemeinsame Außenzoll 

sieht vier verschiedene Zollniveaus vor (Creamer 2003, S 105; Chiriboga Vega  2009, S 1)224: 

5% für Rohstoffe und industriellen Output, 10% für Zwischenprodukte, 15% für Kapitalgüter 

und 20% für Endprodukte. Ausnahmen bestehen zum einen für Agrargüter und Automobile zum 

anderen für die beiden kleineren Ökonomien von Bolivien und Ecuador: Bolivien hat einen 

flachen Zolltarif von 10% auf alle Güter, während Ecuador für ca. 1000 Güter einen um 5% 

über dem gemeinsamen Zolltarif liegenden Außenzoll einhebt. Die Freihandelszone führte zu 

einem Anstieg des intraregionalen Handels, ohne jedoch -gemessen an einem Index der 

Handelsintensität bzw. an der Exportneigung- die Exporte und Importe im Verhältnis zu 

Drittländern wesentlich zu beeinflussen (Creamer 2003, S 110): 

Tab.9: Anteil der intraregionalen Exporte an den Gesamtexporten der andinen Integration 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Anteil der intra-

regionalen 
Exporte an den 
Gesamtexporten 

4,10
% 

6,10
% 

7,88
% 

9,69
% 

10,67
% 

12,06
% 

10,37
% 

11,84
% 

13,98
% 

Quelle: Creamer 2003, S 110 

In den 1990er Jahren stiegen infolge der Liberalisierung der Kapitalmärkte, der Deregulierung 

und des Investitionsregimes und der umfangreichen Privatisierungsprogramme der einzelnen 

Mitgliedsstaaten auch die Auslandsdirektinvestitionen an, zwischen 1993 und 1997 mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,3% (Creamer 2003, S 112). Die 

wirtschaftliche Öffnung und Privatisierung verstärkten die Einbettung internationalen Kapitals 

in den Anden und damit auch die Kräfteverhältnisse der mit ihm assoziierten 

Bourgeoisiefraktionen. Schon in den 1990er Jahren, die mit dem Hinweis  auf die positive 

Entwicklung des Intra-Handels gerne als Beispiel einer erfolgreichen Integration dargestellt 

werden (ebd. S 105), machen sich aber bereits erste Risse bemerkbar, die mit der primären 

Konstitution neoliberaler Kräfteverhältnisse auf nationalstaatlicher Ebene zusammenhingen. In 

Peru gestaltete sich der Pfad zu neoliberalen Anpassungen in den 1980er Jahren nicht ohne 

Widerstände (Torres 2005, S 243ff): Auf die Wahl von Präsident Belaúnde (1980-1985) für die 

rechtskonservative Acción Democratica (AD), der jenes Projekt neoliberaler Reformen 

weiterverfolgte, das die vorangegangene Militärdiktatur bereits eingeleitet hatte,  folgte mit 

Alan García (1985-1990) ein Politiker der populistischen APRA im Amt, der -unter Druck 

sozialer Proteste- einen heterodoxen wirtschaftspolitischen Kurs mit protektionistischen und 

redistributiven Elementen einschlug. Unter dem Eindruck einer Hyperinflation und dem seit 

1980 mit vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung geführten Guerillakrieg zwischen Militär 

und „Sendero Luminoso“ wurde 1990 Alberto Fujimori an der Spitze einer neuen Partei 

                                                      
224 Vgl. auch: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D370.htm  
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(„Cambio 90“) zum Präsidenten gewählt, allerdings ohne über eine Mehrheit im Parlament zu 

verfügen. Seine neoliberalen Stabilisierungspläne wurden 1992 von den traditionellen Parteien 

im Parlament (APRA, Izquierda Unida) verhindert, worauf er mit Unterstützung der Armee und 

der Unternehmerverbände im Zuge eines Selbstputsches („Auto-golpe“) 1992 Parlament, 

Oberstes Gericht und die Regionalregierungen auflöste und die Staatsapparate autoritär umbaute 

(ebd. S 251). 1993 gewann er die Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung und 

1995 die Präsidentschaftswahlen, allerdings nur auf der Grundlage eines Wahlbetrugs und der 

Repression seiner Gegner. Mit diesem Selbstputsch zog sich Peru -ähnlich wie Chile 1976- 

zugunsten einer Vertiefung des neoliberalen Projekts aus der andinen Integration zurück und 

sollte erst im Jahr 1997 nach den institutionellen Reformen des Andenpakts und der Gründung 

der Andengemeinschaft wieder zurückehren, nicht ohne eine speziellen Status in der andinen 

Integration ausverhandelt zu haben, der das Land z.B. von den Verpflichtungen des 

gemeinsamen Außenzolls ausnimmt  (Tello Vidal 2003, S 56f; Chiriboga Vega  2009, S 2). Die 

Präsidenten der übrigen Mitgliedstaaten hingegen einigten sich 1995 auf einem Treffen in Quito 

auf eine grundsätzliche Reform des Andenpakts und seiner Organe, in der sich der Wechsel der 

Integrationsweise auch institutionell in Form neuer Apparate der Integration materialisieren 

sollte (ebd. S 55). Ergebnis dieser Anstrengungen war das Protokoll von Trujillo 1996, mit dem 

der Vertrag von Cartagena an vielen Stellen modifiziert und -unter dem neuen Namen der 

Comunidad Andina (Andengemeinschaft)- ein reformiertes „Sistema Andino de Integración“ 

(System der andinen Integration) etabliert wurde, in dessen Rahmen neue supranationale und 

intergouvernementale Institutionen geschaffen wurden (Levi Coral 2005, S 282ff; Castillo 

Hartung 2007, S 41ff; Rosales Farías 2008, S 40ff)225: An der Spitze dieses Systems steht, als 

„Organ Máximo“226 d.h. als höchstes Lenkungsorgan, der Consejo Presidencial Andino, der Rat 

der Präsidenten der Mitgliedstaaten. Dieser Rat ist zuständig für die grundsätzlichen Richtlinien 

der Integrationspolitik. Er entwickelt neue Projekte und gemeinsame Aktionen, die die 

Integration fördern sollen und sein jährlich rotierender Vorsitzender aus dem Kreis der 

Präsidenten vertritt die Interessen der Andengemeinschaft nach außen. Der aus der früheren 

Phase der Integration übernommene Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

(Rat der Außenminister) ist für die Kontrolle der Einhaltung der Ziele der Andengemeinschaft 

verantwortlich und formuliert die gemeinsame Außenpolitik der Andenstaaten auf den Foren  

der internationalen Ebene. Zu seinen Aufgaben zählt auch der Abschluss internationaler 

Abkommen mit Drittstaaten. Seine Entscheidungen bzw. Deklarationen werden im Konsens 

getroffen. Die Kommission, ebenfalls noch Teil des Vermächtnisses des Vertrags von 

Cartagena, konkretisiert und implementiert durch ihre mit absoluter Mehrheit gefassten 

Entscheidungen (Decisiones) die Integrationspolitiken und überwacht und evaluiert deren 

                                                      
225 Vgl. auch: http://www.comunidadandina.org/sai/que.html 
226 Vgl. http://www.comunidadandina.org/sai/estructura.html 
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Umsetzung.  Sie koordiniert und harmonisiert die Politiken einzelner Mitgliedstaaten und 

unterstützt den Rat der Außenminister bei der Entwicklung gemeinsamer Positionen auf 

internationaler Ebene. Ihre Mitglieder werden -anders als in der EU-  von den Regierungen der 

Mitgliedsstaaten direkt entsandt, wobei keine festgelegte Dauer der Funktionsperiode existiert. 

Dies führt zu einem hohen Grad der Fluktuation bei ihren Repräsentanten. Die bereits im 

Vertrag von Cartagena institutionalsierte Junta wurde in ein Generalsekretariat der 

Andengemeinschaft umgewandelt, mit einem Generalsekretär an der Spitze, der für fünf Jahre 

von dem Rat der Außenminister einstimmig bestellt wird. Das Sekretariat ist für die technische 

Umsetzung und Kontrolle der Normen verantwortlich und hat das Recht, Vorschläge für 

intergrationspolitische Entscheidungen zu machen. Das seit den 1970er Jahren bestehende 

Andenparlament wird offiziell als „Organo Deliberante“, also wörtlich als beschlussfassendes 

Organ bezeichnet. Seine Mitglieder werden -auf Basis eines andinen Zusatzprotokolls- bislang 

nur in Peru und Ecuador direkt gewählt und in den anderen Mitgliedsstaaten von den nationalen 

Parlamenten entsandt227, es verfügt jedoch, anders als das Europäische Parlament, über keine 

Mitentscheidungskompetenzen, sondern kann lediglich Resolutionen verabschieden und 

Vorschläge unterbereiten. Das schon längere Zeit existierende Tribunal de Justicia schließlich 

ist für die Kontrolle und Sanktionierung der Durchsetzung der rechtlichen Normen der 

Integration zuständig und erhielt mit dem 1999 in Kraft getretenen Protokoll von Cochabamba 

neue Befugnisse, etwa hinsichtlich einer Säumnisbeschwerde gegen Integrationsorgane.  

Schon anhand dieser kursorischen Diskussion wird deutlich, dass die Reformen im Protokoll 

von Trujillo vor allem auf eine Stärkung der intergouvernementalen, von den Staatsapparaten 

der Mitgliedsländer kontrollierten Organe hinauslaufen (Rat der Präsidenten, Rat der 

Außenminister). Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der Verdichtung der spezifischen 

(im tendenziellen Sinn peripheren) andinen Kräfteverhältnisse: Die neoliberale Verschiebung 

der Gewichte in den sozialen Kämpfen zeichnet sich vor allem durch eine verstärkte 

Einlagerung, d.h. „Interiorisierung“, des internationalen Kapitals in den Andenstaaten aus. Ein 

Blick auf die Statistiken belegt die Zunahme der Auslandsdirektinvestitionen im Laufe der 

2000er Jahre sehr anschaulich; der größte Teil davon floss in die Rohstoffextraktion228, den 

größten Anteil an den Gesamt-ADI hatten 2008 Kapitalien aus dem Raum der EU: 

  

                                                      
227 Vgl. http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_6.html 
228 Im Jahr 2008 flossen von den insgesamt 17.667 Mio. US$ der ADI im Andenraum 7.125 Mio. US$ in die 
Extraktion von Erdöl und mineralischen Rohstoffen 



 

 
- 228 - 

 

Tab.10: Auslandsdirektinvestitionen in der CAN: Volumen und Herkunftsquellen  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ADI in 

die 
CAN 
(Mio 
US$) 

4.056 5.028 6.072 4.434 6.054 13.812 11.118 
 

15.697 17.667 

Davon 
aus den 

USA 

498 786 1.378 453 1.237 1.840 2.051 1.766 2.059 

Davon 
aus der 

EU 

3.757 1.690 848 706 426 750 1.332 436 2.399 

Quelle: Generalsekretariat der CAN229  

 Anders als in der Europäischen Union findet diese Einlagerung aber nicht auf der Grundlage 

der Herausbildung von „andinisierten“ inneren Bourgeoisien statt, die über eine starke 

Akkumulationsbasis innerhalb des Integrationsraums verfügen und deren Verdichtungsknoten 

auf der Ebene der subregionalen Integration liegen, sondern die mit dem internationalen Kapital 

assoziierten Fraktionen in den Anden sind vorwiegend auf den Export auf den Weltmarkt 

orientiert. Darüber kann auch nicht die positive Entwicklung des intraregionalen Handels in den 

1990er Jahren hinwegtäuschen, der weit hinter seinem europäischen Pendant zurückblieb230 und 

in den 2000er Jahren wieder rückläufig ist. Ähnlich hoch wie der Intra-Handel ist auch der 

Exportanteil in die Europäische Union: 

Tab.11: Vergleich der intraregionalen Exporte der CAN und der Exporte der CAN in die EU 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Anteil der intra-

regionalen 
Exporte an den 

CAN- 
Gesamtexporten 

11,1% 10,5% 8,9% 10,8% 9,1% 

Anteil der 
Exporte in die EU 

an den CAN-
Gesamtexporten 

11,9% 12,3% 15,2% 12,4% 10,2% 

Quelle: Rosales Farías 2008, S 79 

Die zentrifugalen Tendenzen der andinen Integration erklären sich somit aus den Prozessen der 

Einlagerung von internationalem Kapital unter Bedingungen peripherer 

Gesellschaftsformationen. Die einseitige Intrusion von internationalem Kapital, die Poulantzas 

in den 1970er Jahren zwischen den kapitalistischen Zentren der USA und Europa konstatiert 

hat, und die dort längst einer wechselseitigen Durchdringung gewichen ist, stellt sich im 

Verhältnis der Zentren zu den Peripherien genau in jenem Muster dar, das Poulantzas damals 

beschrieben hat: Die mit dem international Kapital assoziierten Kompradoren und inneren 

Bourgeoisien der andinen Gesellschaftsformationen treten vorwiegend vermittelt über und 
                                                      
229 Vgl. http://www.comunidadandina.org/estadisticas/series/rubro15.htm  
230 Der Intra-Handel der EU, das heißt der Anteil der Exporte innerhalb der Mitgliedsländer an den Gesamtexporten 
betrug zum Vergleich 2009 66, 8% (Secretaria General de la Comunidad Andina 2010; S 19) 

http://www.comunidadandina.org/estadisticas/series/rubro15.htm�
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zentriert auf die überlegenen internationalen Kapitalien miteinander in Kontakt.  Es ist diese 

spezifisch periphere, andine Einlagerung des internationalen Kapitals, die die 

Verdichtungsprozesse der andinen Integration aushöhlt und die Knoten der politischen Macht 

auf die nationalstaatlichen Apparate verschiebt, vor allem auf die Präsidenten und 

Außenminister der Mitgliedsländer, die auch die Entwicklung der Integration bestimmen. Kein 

Apparat auf der supranationalen Ebene konnte sich unter den Bedingungen dieser 

Kräfteverhältnisse zu einem dominanten Apparat der Verdichtung entwickeln. 

Konsequenterweise verfügt die CAN im Gegensatz zur Europäischen Union auch nicht über 

eine gemeinsame Handelspolitik oder eine gemeinsame Währungspolitik, sondern ihre 

einzelnen Mitglieder können nach wie vor separat bilaterale Verträge schließen und eine 

eigenständige Währungspolitik betreiben (Creamer 2003, S 114; Castillo Hartung 2007, S 49). 

Dies ist -wie wir noch sehen werden- eine der wesentlichen Ursachen für das erfolgreiche 

Forum-Shifting der EU gegenüber den Mitgliedern der CAN in der jüngsten Verhandlung von 

Freihandelsabkommen. 

 

4.3.3. MULTISKALARE KONTINUITÄTEN UND BRÜCHE DER NEOLIBERALEN 
KRÄFTEVERHÄLTNISSE  

In den 2000er Jahren zeichneten sich in einigen andinen Gesellschaftsformationen Brüche der 

neoliberalen Herrschaft ab, während in anderen die Kontinuität überwog. Dies ist auf die 

unterschiedlichen Pfade zurückzuführen, die die sozialen Kämpfe in den einzelnen Ländern 

einschlugen. Denn nicht nur die Kräfteverhältnisse in den Fraktionen des Blocks an der Macht, 

auch die sozialen Kämpfe der Beherrschten gegen die neoliberalen Staatsprojekte konzentrierten 

sich auf die nationale Maßstabsebene. Die daraus resultierende latente hegemoniale Fragilität 

dieser nationalen Staatsprojekte, die mit Gründung der CAN 1996 auch auf der andinen Ebene 

der Integration verdichtet wurden, führte letztlich in den 2000er Jahren in eine Krise der 

Integration. In bestimmten Mitgliedstaaten, vor allem in Venezuela, Bolivien und Ecuador 

wirkten die sozialen Kämpfe der Beherrschten nicht mehr bloß aus der Distanz, sondern sie 

waren im Rahmen gegenhegemonialer, transformatorischer Staatsprojekte auch materiell in den 

staatlichen Apparaten präsent. Die Erfolge dieser gegenhegemonialen Projekte hingen mit 

einem Wechsel der Strategien seitens der Organisationen der beherrschten Kräfte zusammen. 

Schon in den 1970er Jahren begannen angesichts des Scheiterns klassischer leninistischer 

Revolutionsstrategien, die auf eine gewaltsame Eroberung des Staats durch Avantgarde-Parteien 

hinausliefen und heftigen Repressionen durch die Militärregimes ausgesetzt waren, neue Ideen 

einer „gramscianischen Wende“ in die linken Organisationen einzusickern und sich 
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auszubreiten (Burgos/Pérez 2002, S 11ff).  Die Aneignung dieser grasmcianischen Konzepte der 

Hegemoniebildung erfolgte dabei nicht einseitig entlang europäischer Traditionen, sondern im 

Rahmen einer Übersetzung dieser Ideen in lateinamerikanische Kontexte und unter einem 

starken Bezug auf den Begriff der „Philosophie der Praxis“ (ebd. S 13f). Die neuen sozialen 

Bewegungen, die diese Strategien aufgriffen, mobilisierten nicht mehr nur entlang der 

klassischen marxistischen Klassenkategorien, sondern bezogen sich sehr viel pluralistischer 

auch auf andere Machtverhältnisse, zum Beispiel rassistische Diskriminierungen und  

patriarchale Geschlechterverhältnisse (Bruckmann/dos Santos 2006, S 15ff; Healey 2009, S 85). 

Diese verschiedenen gegenhegemonialen Prozesse verliefen jedoch durchaus unterschiedlich231.  

In Venezuela war seit dem sogenannten Punto Fijo-Abkommen von 1958 eine 

Konkordanzdemokratie entstanden, deren materielle Basis vor allem die Verteilung der 

Erdölrente des staatlichen Erdölkonzerns PdVSA und die dadurch finanzierbaren begrenzten 

sozialstaatlichen Projekte  im Rahmen klientelistischer Muster und Praktiken bildeten (Zelik 

2006, S 25ff). Mit dem Ende des Erdölbooms Mitte der 1980er geriet die beschränkte 

Hegemonie dieser Verteilungskoalition aus dem Gleichgewicht, auch in Venezuela wuchsen 

Arbeitslosigkeit, informelle Beschäftigung und Armut. Als Präsident Carlos Andres Perez 

(Acción Democratica) -wie so oft in Lateinamerika entgegen seinen Ankündigungen- eine vom 

IWF empfohlene Politik der neoliberale Strukturanpassung durchsetzen wollte, inklusive einer 

Kürzung der öffentlichen Ausgaben und einer Freigabe von staatlich regulierten Preisen 

entluden sich im Jahr 1989 die Widerstände der vom politischen Prozess weitgehend 

exkludierten marginalisierten Bevölkerungsgruppen in einem Aufstand, dem sogenannten 

„caracazo“, der vom Präsidenten durch Polizei und Militär blutig niedergeschlagen wurde. 

Diese Revolte bedeutete letztlich den Wendepunkt und Zusammenbruch des Punto Fijo-

Abkommens  und führte zur Amtsenthebung von Perez, dessen Nachfolger Caldera (1994- 

1999) das neoliberale Projekt jedoch weiterführte (Müller 2005, S 166).  Doch die Erfahrungen 

des caracazo wurden in verschiedenen, parallel nebeneinander herlaufenden „Aufstandslinien“ 

fortgeführt (Zelik 2006, S 31ff): einerseits kämpften soziale Basisbewegungen, oft in einem 

lokalen urbanen Raum „von unten“ gegen die neoliberalen Anpassungen, andererseits wurde ein 

bereits in den 1980ern von progressiven Militärs, unter ihnen Hugo Chávez, gegründeter 

Offiziersbund (Movimiento Bolivariano Revolucionario: MBR) politisch aktiv und initiierte 

zunächst  1992 einen fehlgeschlagenen Putsch, um sich danach in eine reguläre politische Partei 
                                                      
231 Trotz der unterschiedlichen nationalen Entwicklungspfade der einzelnen indigenen sozialen Bewegungen, auf 
deren Ursachen noch eingegangen werden soll, ist es wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass es sehr wohl 
gemeinsame strategische Anknüpfungspunkte für den in den 1990er Jahren verstärkten indigenen Aktivismus 
Lateinamerikas gab. Hier spielte vor allem die kontinentale Vernetzung der verschiedenen indigenen Bewegungen 
auf einer transnationalen Maßstabsebene im Kontext der Konflikte um die Deutung der 500-Jahr-Feiern der 
spanischen „Eroberung“ bzw. „Entdeckung“ eine wesentliche Rolle. Die gemeinsame indigene Ablehnung einer 
harmonischen Deutung dieser historischen Entwicklung und das Beharren auf einer fünfhundertjährigen Geschichte 
kolonialer bzw. post-kolonialer Unterdrückung der Indigenen bzw. des Widerstandes dagegen trugen wesentlich zur 
politischen Aktivierung in den einzelnen Gesellschaftsformationen Lateinamerikas bei (Healey 2009, S 93f) 
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zu verwandeln (Movimiento Quinta Republica: MVR) (Müller 2005, S 169f). Bei den Wahlen 

1999 trafen sich diese beiden Aufstandslinien wieder, als Chávez mit der Unterstützung der 

sozialen Basisbewegungen zum Präsidenten gewählt wurde. Die Details der anschließenden 

bolivarianischen Revolution, in der die beiden Dimensionen der Aufstandslinien zwar 

miteinander interagierten, jedoch nicht verschmolzen (Zelik 2006, S 41f), wie etwa die 

Verfassungsreform, die sozialpolitischen Programme  („missiones“) und die von Chávez 

geförderte alternative Integration (ALBA) können hier nicht ausführlich dargestellt werden. Der 

gegen neoliberale Strukturanpassungen und die Politik der USA gerichtete Kurs Venezuelas 

führte jedoch schließlich im Jahr 2006, als Peru und Kolumbien Freihandelsabkommen mit den 

USA unterzeichneten und die andine Zollunion bzw. die Freihandelszone bilateral aushebelten, 

zum Austritt des Landes aus der CAN.   

Etwas anders  verliefen die Kämpfe gegen die neoliberalen Staatsprojekte in den Ländern der 

Anden, die über einen erheblichen Anteil indigener Bevölkerung verfügen. Hier spielten vor 

allem die Existenz von Elementen nicht-kapitalistischer Produktionsweisen in den Anden und 

die indigenen Identitäten und Strukturen, die damit verbunden sind, eine wichtige Rolle in der 

Entfaltung sozialen Widerstands. Doch diese indigene Identität ist -entgegen den verbreiteten 

Vorstellungen der klassischen Anthropologie- keine historisch festgeschriebene und 

unveränderliche Essenz einer  Kultur oder Ethnizität, sondern sie ist fließend, sie ist sich 

verändernden, dialektischen Rekonstruktionsprozessen unterworfen (Jackson/Warren 2005, S 

555) und steht in einem komplexen, teilweise auch widersprüchlichen Artikulationsverhältnis 

mit kapitalistischen Produktions- und Klassenbildungsprozessen232. Gerade weil in kolonialen 

und post-kolonialen Herrschaftsverhältnissen eine Zuweisung von Klassengrenzen und 

rassistisch konstruierten ethnischen Grenzen stattfindet, in der das ländliche Semiproletariat 

zugleich auch  als indigen, im herrschenden Diskurs also als rückständig, identifiziert wird, 

verbinden sich diese Momente der Unterdrückung -einerseits als sozioökonomische, 

ausgebeutete Klasse, andererseits als kulturell diskriminierte und exkludierte Gruppe- auch im 

Widerstand und den sozialen Kämpfen der Indigenen (Varese 1996, S 64ff; Pape 2009, S 

103ff)233. Diese klassenspezifischen und ethnisch-kulturell markierten Differenzen werden zum 

                                                      
232 Eine postkolonial orientierte Anthropologie versucht hingegen, genau diese Fallen einer binären und dichotomen 
Identitätskonstruktion in Begriffspaaren wie indigen/nicht-indigen, traditionell/modern oder authentisch/nicht-
authentisch zu vermeiden. Diese Form der essentialistischen, transhistorischen Festschreibung friert Identitäten ein 
und verbirgt die historischen Prozesse, in denen sie unter Bedingungen von Herrschaft geschaffen wurden. 
Essentialistische Identitätskonzepte dienten und dienen dazu, rassistische Politiken des Staats (im integralen Sinn) zu 
legitimieren und das „indigene Andere“ zu thematisieren, ohne die Position des eigenen „Selbst“, das bei dieser 
Thematisierung immer mitproduziert wird, sichtbar werden zu lassen. Stattdessen müssen die graduellen, sich ständig 
verschiebenden Prozesse der Identitätsbildung von „oben“ und von „unten“ in einem herrschaftsbezogenen Kontext 
in den Blick genommen werden (Jackson/Warren 2005, S 557 ff). In diesem Verständnis ist die Selbst-Identifizierung 
der „Indigenen“ weder selbstverständlich und natürlich gegeben noch zufällig und willkürlich gewählt, sondern ein 
Prozess der Selbst-Positionierung im Rahmen historischer und gegenwärtiger sozialer Praxen, bei denen sowohl 
Momente der Beherrschung als auch der Emanzipation eine Rolle spielen (ebd. S 561). 
233  Auch empirisch lassen sich Zusammenhänge zwischen der Indigenität als Zuschreibungsmerkmal sozialer 
Gruppen und materiellen Prozessen der Ungleichheit feststellen. So weisen Indigene in Peru und Bolivien statistisch 
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Ausgangspunkt gegenhegemonialer Projekte, die sowohl die Ausbeutung im Rahmen 

kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse als auch die Unterdrückung im Rahmen kolonialer und 

post-kolonialer Herrschaftsverhältnisse thematisieren und umzukehren versuchen. Dabei haben 

sich verschiedene Muster indigener Organisation herausgebildet, abhängig von  den diversen 

sozialen, ökonomischen, politischen  und räumlichen Bedingungen (Semiproletarisierung auf 

dem Land bzw. Migration und Marginalität in den Städten), in die Indigene in den Anden 

verstrickt sind (Varese 1996, S 68): Bauernorganisationen, indigen dominierte 

Gewerkschaftsverbände, ethnisch-kulturelle Bewegungen bzw. urbane Basis- und 

Stadtteilorganisationen. Ein starker räumlicher Fokus (im Sinne eines kritisch materialistischen 

Verständnisses räumlicher Produktion) dieser gegenhegemonialen  Bewegungen sind die 

indigenen Dorfgemeinschaften in den Anden, in denen sich -aus bereits diskutierten Gründen- 

nichtkapitalistische Produktionsweisen und Subsistenzwirtschaft erhalten haben, die untrennbar 

mit kulturellen Praktiken der Indigenen verwoben sind (Pape 2009, S 118). Zu den Merkmalen 

dieser durch starke kooperative und kollektive Strukturen geprägten indigenen Gemeinschaften 

gehören eine bestimmte Vorstellung indigener Ökologie, die Boden, Wasser etc. nicht bloß als 

verwertbare Ressource begreift,  sondern als einen spirituellen Bezugspunkt und eine bestimmte 

Vorstellung einer „moral economy“, in der die Reziprozität und  kooperative dörfliche Arbeit 

eine Rolle spielen (Varese 1996, S 60ff). Die noch aus der Kolonialzeit stammende lokale 

dörflich-indigene Struktur des „allyu“, die weitläufige Verwandtschaftsverhältnisse mit 

räumlich-kommunalen Bewirtschaftungs- und Besitzverhältnissen verbindet, verwächst hier mit 

moderneren gewerkschaftlichen Organisationsmustern, die etwa in Bolivien seit der Revolution 

von 1952 und der damit im Zusammenhang stehenden Landreform politisch präsent sind (Pape 

2006, S 105). Die Basis dieser Organisationsformen bilden die lokalen Gemeinden 

(comunidades bzw. estancias), die nach den Grundsätzen einer Konsens- und Basisdemokratie 

und der Ämterrotation autonom regiert werden. Über diesen dörflichen Strukturen existieren 

regionale und nationale Repräsentationsebenen, die eher die Form gewerkschaftlicher Syndikate 

aufweisen und stark in den Basisgemeinden verwurzelt sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich 

verschiedene indigene Organisationen entweder als eher bäuerlich-gewerkschaftlich oder eher 

als indigenistisch verstehen, wie etwa in Bolivien die Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) respektive der Consejo Nacional de Markas y 

Allyus del Qollasuyu (CONAMAQ), sondern beide sind auf sehr ähnliche Weise aufgebaut und 

gegliedert (ebd. S 107ff). Neben den Herrschaftsverhältnissen der Klasse bzw. der rassistisch 

konstruierten Differenzen existiert noch eine dritte Kategorie, die des Geschlechts, die mit den 

beiden erstgenannten interagiert und in einem durchaus widersprüchlichen Verhältnis zu diesen 

                                                                                                                                                            
eine wesentlich höhere Inklination zu Armut, extremer Armut, Analphabetismus und zu einem verminderten Zugang 
zur Gesundheitsversorgung auf als Nicht-Indigene (Thorp et. al. 2006, S 457ff). Dasselbe Bild zeichnen auch die 
Zahlen der UNDP (UNDP 2010, S 36). 
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steht. Mallon schreibt den patriarchalen Herrschaftsverhältnissen, die auch innerhalb der 

andinen indigenen Gemeinden existieren und sich durch die männliche Kontrolle weiblicher 

Arbeitskraft, Reproduktionskraft und Sexualität  bestimmen, sogar den primären Einfluss auf 

das Überleben nichtkapitalistischer Produktionsweisen in Form bäuerlicher Hauswirtschaften zu 

(Mallon 1986, S 149f)234. Selbst wenn man diesen Rigorismus nicht teilt, so trifft es sicher zu, 

das die patriarchale Arbeitsteilung die Prozesse der Subsistenzwirtschaft und der 

Semiproletarisierung im Rahmen der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen auf dem 

Land komplementär ergänzt hat, und zwar auf paradoxe Art: Einerseits als ein Faktor der 

Stabilität für die spezifisch andinen kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse, die zur 

Reproduktion der (vorwiegend männlichen) Lohnarbeitskraft auch auf die (vorwiegend 

weibliche) Arbeit in der Subsistenz zugreifen konnten, andererseits auch als Teil einer 

Überlebensstrategie beherrschter Klassen, durch die nicht nur die Lohneinkommen ergänzt, 

sondern auch der kleinbäuerliche Landbesitz verteidigt werden konnten (Mallon , 1986, S 

162ff). Die Reproduktion patriarchaler Herrschaftsverhältnisse, die sich auch innerhalb der 

politischen Widerstandsorganisationen findet, wird von feministischen Bewegungsmitgliedern 

heftig  kritisiert (ebd. S 166f).  

Obwohl in  Peru, Ecuador und Bolivien ähnliche indigene Strukturen existieren, haben sich die 

sozialen Kämpfe gegen neoliberale Staatsprojekte dennoch abhängig von den jeweiligen 

Kräfteverhältnissen der einzelnen Gesellschaftsformationen unterschiedlich entwickelt. Am 

erfolgreichsten agierten gegenhegemoniale soziale Bewegungen in Bolivien. Dort propagierten 

seit dem Wahlsieg der bürgerlichen Partei MNR235 (Movimiento Nacionalista Revolucionario) 

mit ihrem Spitzenkandidaten Paz Estenssoro im Jahr 1985 auch sämtliche konsekutiven 

Regierungen -in unterschiedlicher parteipolitscher Zusammensetzung- neoliberale  

Strukturanpassungs- und Reformprogramme, die bloß durch verschiedene Strategien minimaler 

Konzessionen an die popularen Massen gekennzeichnet waren. Die 1985 verkündete „Nueva 

Política Económica“ (Neue Ökonomische Politik) folgte den Empfehlungen der Internationalen 

                                                      
234  Mallon versucht mit diesem Argument die These in Zweifel zu ziehen, dass in den peripheren 
Gesellschafsformationen klassenbedingt eine nur unvollständige Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen 
stattgefunden habe. Sie geht im Grunde von einer  analytischen Trennung der Klassenverhältnisse und der 
Geschlechterverhältnisse aus, denen sie beiden einen autonomen Erklärungswert und eine autonome Materialität 
zuweist. Dies stimmt mit wesentlichen theoretischen Bausteinen dieser Arbeit überein. Es wäre jedoch verkürzend 
anzunehmen -zumal auch ständig die Interaktion und wechselseitige Artikulation dieser Verhältnisse betont wird, 
etwa im Rahmen von verschiedenen, nach Klassen bzw. ethnischen Markierungen gespaltenen weiblichen 
Rollenstereotypen (Mallon 1986, S 158)- dass zur Erklärung der Subsistenzökonomie eine einzige Dimension von 
Herrschaft, nämlich die der Geschlechterverhältnisse, den primären Erklärungswert einnehmen soll. Auch wenn die 
patriarchalen Verhältnisse eine wichtige Rolle spielen, schließt das den Einfluss peripherer Klassenverhältnisse, mit 
denen und in denen diese artikuliert sind, nicht aus.  
235 Die MNR war jene Partei, die auf der Basis eines breiten Klassenbündnisses im Jahr 1952 die Dominanz der 
traditionellen Zinnbarone und Hacendados beendete. Die Nationalisierung der Minen und die Agrarreform trugen 
jedoch eher die Handschrift einer bürgerlichen Revolution und verfolgten das primäre Ziel einer Modernisierung der 
Ökonomie. Obwohl in der Agrarreform auch der Landbesitz kleinbäuerlicher Produktion abgesichert wurde, so  
erfolgte die Verteilung der agrarischen Flächen tendenziell zugunsten großer kapitalistischer Unternehmen (Valdivia 
2010, S 69). 
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Finanzinstitutionen hinsichtlich einer Stabilisierung der Inflation, einer Sanierung des Haushalts 

und einer Abwicklung der Staatsunternehmen, bei denen Tausende entlassen wurden. Sie diente 

vor allem der Sicherung und Gewährleistung des Schuldendienstes (Kohl/ Farthing 2006, S 

65ff). 1993 versuchte Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada, ebenfalls MNR, dieses neoliberale 

Projekt durch seinen „Plan de Todos“ (Plan für alle), der umfangreiche Gesetzesvorhaben 

beinhaltete, zu vertiefen. Ein Grundelement dieses Plans war die Privatisierung des 

verbliebenen Staatseigentums, an der auch die einfache Bevölkerung in Form von Volksaktien 

partizipieren und so beschränkt hegemonial integriert werden sollte (ebd. S 84ff und S 103ff). 

Gerade diese Privatisierungsprogramme entwickelten sich jedoch in der folgenden Dekade zur 

Achillesferse der neoliberalen Politik in Bolivien. Im Rahmen mehrerer regionaler bzw. 

nationaler Aufstände, die mit verschiedenen Privatisierungsplänen des Staats zusammenhingen, 

zerbrach das neoliberale Staatsprojekt am Widerstand einer heterogenen Gegenbewegung:  Eine 

zentrale Rolle spielten vor allem die „Guerra del Agua“236 (Wasserkrieg) 1999/2000 und die 

„Guerra del Gas“237 (Gaskrieg) 2003, in der die unterschiedlichen oppositionellen Kräfte sich zu 

Allianzen verbinden und ihre Kritik am Neoliberalismus auch auf nationaler Ebene 

universalisieren konnten  (Vgl. Perreault 2006 S 155ff; Kohl 2006, S 316ff). Die Heterogenität 

der Widerstandskräfte hängt eng mit der neoliberalen Transformation  Boliviens zusammen. 

Nachdem der einst mächtige Gewerkschaftsbund Central Obrero Bolivanio (COB), der schon 

1952 zu den gesellschaftlichen Trägern der Revolution gehört hatte, in den 1980er Jahren unter 

dem Eindruck der neoliberalen Reformen und der Informalisierung der Arbeitsverhältnisse stark 
                                                      
236  Der Wasserkrieg entzündete sich an der Entscheidung der bolivianischen Regierung im Jahr 1999, die 
Wasserversorgung von Cochabamba an das private Dienstleistungsunternehmen Aguas del Tunari zu verkaufen, das 
im Eigentum der multinationalen Konzerne Bechtel (USA), International Water Ltd. (UK), Abengoa (Spanien), 
Edison (Italien) und zweier bolivianischer Unternehmen stand. Dabei wurde dem Unternehmen vertraglich die 
Kontrolle über die gesamten Grundwasservorräte übertragen, inklusive der Kanalsysteme und Brunnen, die zuvor von 
autonomen Kooperativen aus der Nachbarschaft angelegt wurden, und die nun zu Subkontraktoren von Aguas del 
Tunari gemacht werden sollten (Kohl/ Farthing 2006, S 162; Perreault 2006, S 156ff; Fuhrmann 2005, S 226ff). 
Zudem waren drastische Preisanstiege zu erwarten. Die sozialen Proteste gegen die Privatisierung zogen sich bis in 
den April 2000 und endeten -nach Straßenschlachten und der Ausrufung des Ausnahmezustands durch Präsident 
Banzer- mit der Aufkündigung des Vertrags von Aguas del Tunari, für die das Unternehmen später auch noch 
Entschädigungsansprüche vor dem internationalen Tribunal des ICSID (International Centre for Settlement of 
Investment Disputes) erstritt. Im Schiedsspruch des Tribunals wurden sämtliche Einwände Boliviens im Zuge einer 
extensiven Rechtsauslegung abgelehnt: Während Aguas del Tunari eine Kontrolle durch  niederländische Eigentümer 
behauptete, um so in den Genuss der Rechte des bolivianisch-niederländischen BIT (Bilateral Investment Treaty) und 
damit auch der Anrufbarkeit des ICSID zu kommen, wandte Bolivien ein, dass der eigentliche Eigentümer die US-
Firma Bechtel sei und die niederländische Firma nur eine abhängige „corporate shell“, also ein Firmenmantel mit 
dem  alleinigen Zweck, den Rechtsschutz durch den einschlägigen BIT herzustellen. Dies wurde vom Tribunal 
ebenso verneint wie andere Einwendungen. (Dolzer/Schreuer 2008, S 52 und S 86; Vgl.: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC628&caseId
=C210). Bolivien trat aus diesem Anlass 2007 aus der Konvention des ICSID mit der Begründung aus, dass die 
Rechtsprechung der ICSID-Tribunale selektiv zugunsten der multinationalen Konzerne ausfällt, die Souveränität  der 
Entwicklungsländer eingeschränkt wird und  der Beitritt unter Bruch der bolivianischen Verfassung erfolgte. (Vgl.: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=
English und http://www.boliviasoberana.org/blog/English/_archives/2007/5/9/2936982.html) 
237 Der Anlass für den Gaskrieg war eine von der Regierung 2002 an ein Konsortium internationaler Erdölkonzerne 
vergebene Konzession zum Bau einer Gaspipeline von Bolivien nach Chile. Bereits zuvor, 1997, war die Gas- und 
Erdölextraktion privatisiert worden, zu sehr günstigen Konditionen für die beteiligten Konzerne, da die Gasförderung 
in Bolivien aus physischen Gründen vergleichsweise kostengünstig ist (Kohl/ (Farthing 2006, S 173; Perreault 2006, 
S 160ff). Die sozialen Proteste, deren Protagonisten eine Verstaatlichung der Gasförderung verlangten, dauerten bis 
in den Sommer 2003, forderten mehrere Tote und endeten mit dem Rücktritt des Präsidenten Sánchez de Lozada.  
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geschwächt wurde und erheblich an Mobilisierungskraft verlor, entwickelte sich in den 2000er 

Jahren eine breites Spektrum sozialer Bewegungen zu den tragenden Elementen der 

Volkskämpfe (Kohl/Farthing 2006, S 153; Postero 2010, S 19ff): Unter diesen waren indigen 

geprägte Bauern- und Landarbeitergewerkschaften wie die CSTUCB, die bereits seit längerem 

mit dem COB assoziiert war, indigene Widerstandsbewegungen wie der CONAMAQ für die 

Aymara im Hochland bzw. die Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), die 

1981 als politische Organisation der indigenen Tieflandgemeinden der Guaraní gegründet 

wurde, die Kokabauern („cocaleros“) in der Region Chapare, die vor allem unter den von der  

US-Drogenpolitik  erzwungenen Eradikationskampagnen der bolivianischen Regierungen litten 

sowie urbane soziale Bewegungen, die sich teilweise erst in der konkreten Praxis der sozialen 

Kämpfe zu organisieren begannen, zum Beispiel die Nachbarschafts-Juntas (juntas vecinales) 

von El Alto, einem vorwiegend von indigenen Migranten  besiedelten barrio von La Paz, die 

sich 1979 zu eine gemeinsamen Organisation (Federcación de Juntas Vecinales de El Alto: 

FEJUVE) zusammenschlossen oder das im Wasserkrieg 1999/2000 gegründete Comité para la 

Defensa del Agua y la Economía Familiar (CODAEC). Diese unterschiedlichen Protestlinien 

wurden durch die Gründung eigener politischer Parteien, die in einem engen Nahverhältnis zu 

den Basisbewegungen agierten zu einem gegenhegemonialen Projekt vereinigt, das in der Lage 

war, das herrschende neoliberale Staatsprojekt des Blocks an der Macht zu untergraben. Zur 

zentralen politische Plattform entwickelte sich die 1999 aus der Versammlung indigener 

Bewegungen (ASP: Asamblea por la Soberanía de los Pueblos: Versammlung für die 

Souveränität der Völker) hervorgegangene MAS (Movimiento al Socialismo: Bewegung zum 

Sozialismus), die sich explizit nicht als traditionelle Partei, sondern als politisches Instrument 

der heterogenen indigenen Gewerkschafts- und Identitätsbewegungen verstand, deren 

pluralistische Anliegen sie  auf einer regionalen und nationalen Maßstabsebene vertrat (Postero 

2010, S 23f)238.  Ab 1995 gewann die ASP, damals noch unter dem politischen Mantel der 

Izquirdea Unida (IU), regionale Wahlen, ab 1997 war sie-mit dem ehemaligen Cocalero Evo 

Morales an der Spitze-  auch im nationalen Kongress Boliviens vertreten. In den 2000er Jahren 

veränderten die indigenen Bewegungen mit ihrem neugegründeten politischen Arm, der MAS, 

ihre Strategie: Die primär außerparlamentarische politische Opposition, die auch weiterhin eine 

starke Rolle spielte,  wurde -auf der Basis eines erfolgreichen gegenhegemonialen Projekts- nun 

ergänzt durch die Strategie einer demokratische Mehrheitsbildung innerhalb der staatlichen 

Apparate. Im Gefolge der erfolgreichen sozialen Proteste gegen die neoliberalen Regierungen in 

den 2000er Jahren gelang schließlich im Jahr 2005 der Sieg in den Parlaments- und 
                                                      
238 MAS war ursprünglich der Name einer kleinen, linksgerichteten Partei, die zu diesem Zeitpunkt politisch keine 
Rolle mehr spielte. Die in der ASP versammelten indigenen sozialen Bewegungen, die sich im Lauf der 1990er Jahre 
von ihrer politischen Affiliation mit der bis dahin wichtigsten Linkspartei Boliviens, der Izquierda Unida (IU) lösten, 
kamen mit der Parteiführung der MAS überein, unter diesem Namen eine von der IU unabhängige, vor allem auf der 
indigenen Massenmobilisierung aufbauende neue politische Kraft zu gründen. Damit war die MAS als politischer 
Arm der indigenen Bewegungen geboren (Healey 2009, S 96) 
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Präsidentschaftswahlen und öffnete den Weg für eine radikale politische Transformation des 

Landes im Zuge eines Verfassungskonvents, dessen Vorschlag einer plurinationalen 

Staatlichkeit 2009 in einem Referendum angenommen wurde (ebd. S 28) 239. Dabei dürfen 

jedoch zwei Dinge nicht übersehen werden: Erstens gibt es bezüglich der politischen 

Transformation im Sinne eines gegenhegemonialen Projekts  -zumindest auf strategischer 

Ebene- durchaus verschiedene Perspektiven und Ansichten innerhalb der MAS, die von 

Konzepten eines Umbaus des Staates nach traditionellen indigenistischen Mustern über  alt-

linke Vorstelllungen zu einer Rückkehr zur Importsubsitution bis zu den neo-gramscianischen 

Entwürfen der indigen-gewerkschaftlichen Gruppen hinsichtlich eines national-populären 

Projekts reichen. (ebd. S 25).  Zweitens besteht in den Provinzen des östlichen Tieflandes, vor 

allem im regionalen Zentrum Santa Cruz, eine dem gegenhegemonialen Projekt 

entgegenstehende regionale politische Bastion der agrarkapitalistischen Fraktionen, die sich 

nach dem Zusammenbruch des neoliberalen Staatsprojekts 2005 auf nationaler Ebene im 

Rahmen eines Forum-Shifting auf eine regionale Maßstabsebene zurückzog und das politische 

Projekt einer regionalen Autonomie der Tieflandprovinzen aus der Taufe hob, mit der sie sich 

von den gegenhegemonialen Projekten auf der nationalen Maßstabsebene zu isolieren trachtete 

(ebd. S 29; Valdivia 2010, S 67f). Dieses -wenn man so will- konterrevolutionäre, regionale  

Hegemonie-Projekt der agrarkapitalistischen Bourgeoisie, die ihre ökonomische 

Akkumulationsbasis den ungleichen Landverteilungen in der Landreform von 1953, der 

staatlichen Unterstützungsleistung und Interessenpolitik durch Militärdiktaturen und zivile 

neoliberale Regierungen und der Einlagerung internationalen Kapitals ab den 1970er Jahren  

verdankt (Valdivia 2010, S 69ff), muss als unmittelbare Reaktion auf die Agrarpolitik der MAS 

verstanden werden, die  ab 2006 nicht nur neue gesetzliche Arbeits- und Lohnnormen für 

                                                      
239 Der neue „plurinationale  Konstitutionalismus“, in dessen juristischen Formen sich die indigenen Staatsprojekte 
materialisieren und verdichten, läuft auf eine radikale Neugestaltung und Transformation der staatlichen Apparate 
hinaus. In Bolivien, aber auch in Ecuador wurden 2009 bzw. 2008 neue Verfassungen verabschiedet, die den Kern 
einer vor allem von indigenen sozialen Bewegungen  geforderten  staatlichen „Dekolonisierung“ darstellen (Mignolo 
2006, S 2; Kuppe 2010, S 141). Der Begriff der Dekolonisierung steht in einem engen Zusammenhang mit einer 
spezifisch lateinamerikanischen, auf der Dependenztheorie aufbauenden postkolonialen Theorietradition, die die 
Moderne als koloniales, eurozentriertes Projekt begreift, in dem „Herrschaftskolonialität“ entlang zweier Achsen 
transportiert wurde, einer der rassistischen Unterdrückung der präkolumbianischen Bevölkerungen und einer zweiten 
der Ausbeutung und Unterwerfung unter die Warenproduktion (Quijano 2010, S 36ff). Dieser Begriff der 
Dekolonisierung erfüllt eine wichtige Funktion in der Verallgemeinerung und Universalisierung der alternativen 
Staatsprojekte: Unter Bezug auf indigene Denkkonzepte und Kosmologien, zum Beispiel hinsichtlich der Nutzung 
der Natur oder der natürlichen Ressourcen,  wird das Indigene nicht als eine unveränderliche „Essenz“ angerufen, 
sondern als Element einer „Differenz“, d.h. einer Widerständigkeit, gegenüber den herrschenden kolonialen 
Verhältnissen und gegenüber der Art und Weise, wie diese die lateinamerikanischen Gesellschaftsformationen im 
Lauf der Jahrhunderte verändert haben (Mignolo 2006, S 4; Ernst 2010, S 56ff). Wichtige Forderungen der sozialen 
Bewegungen, die Teil der neuen Verfassungen wurden, waren beispielsweise die Anerkennung aller indigenen 
Sprachen als Amtssprachen, Die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch Formen einer partizipatorischen 
Demokratie und kollektiver Entscheidungsfindung, kulturelle Autonomie und eine Umverteilung des Landbesitzes 
bzw. die Anerkennung kollektiver Landrechte. Daneben wurden auch indigene Vorstellungen des „Buen Vivir“, des 
guten Lebens, in der Verfassung verankert, die der kapitalistischen Kommodifizierung entgegenstehen (Kuppe 2010, 
S 136). Diese Rechte sind keine abstrakten Rechte isolierter privater Individuen im Rahmen einer gleichförmigen 
positiven Rechtsordnung, sondern Manifestationen einer konkreten sozialen Praxis, deren Bedingungen rechtlich 
abgesichert werden (ebd. S 142).  
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Landarbeiter einführte, sondern auch eine staatliche Aufsicht über die Frage der Landverteilung 

und der natürlichen Ressourcen. Dabei wurde auch eine mögliche  Revision ungerechter 

historischer  Eigentumsstrukturen angestrebt (ebd. S 74). Eine solche Revision träfe das Herz 

der kapitalistischen Akkumulation im Tiefland. Über ihren zentralen zivilgesellschaftlichen 

Hegemonieapparat, die Cámara Agropecuaria  del Oriente (CAO) und die staatlichen 

Ressourcen der östlichen Provinzregierungen unter Kontrolle ihrer politischen Repräsentanten, 

versuchten die agrarkapitalistischen Bourgeoisiefraktionen des Tieflands ein hegemoniales 

Projekt zu entwickeln, dass auch die Kleinbauern und die regionale Mittelschicht integrieren 

sollte (ebd. S 80ff). Die Instrumente waren kaum materielle Zugeständnisse, sondern vor allem 

ein gegen die indigene Hochlandkultur gerichteter rassistischer und lokalpatriotischer Diskurs, 

der die Vorstellung einer überlegenen, effizienten agrarischen Unternehmenskultur im Tiefland 

der vorgeblich unproduktiven indigenen Kultur des Hochlands gegenüberstellte und so die alten 

(post-)kolonialen klassenspezifischen und rassistischen Differenzierungen reproduzierte 

(Postero, 2010, S 29; Valdivia 2010, S 75ff).  Die politischen Konflikte und -teilweise auch 

gewaltsamen- Spannungen zwischen diesen beiden Staatsprojekten nahmen vor allem im 

Vorfeld des Verfassungskonvents zu und wurden durch die MAS im Rahmen eines politischen 

Kompromisses, der auch Forderungen einer regionalen Autonomie in die Verfassung aufnahm, 

entschärft. Es gibt Autoren, die in diesem Kompromiss den Beleg dafür zu erkennen glauben, 

dass die MAS tatsächlich keine revolutionäre, transformatorische Kraft, sondern eher eine 

traditionelle bürgerliche Partei ist, die die Antinomien zwischen den herrschenden und 

beherrschten Klassen –zugunsten der Fortschreibung dieser Herrschaftsverhältnisse- 

ausbalanciert (Regalsky 2010, S 36ff). Dieser Standpunkt, der sich eher eine Übernahme der 

Macht nach den leninistischen Vorstellungen einer Revolution erwartet hätte, übersieht jedoch 

die Komplexität eines gramscianisch orientierten Hegemonieprojekts, das zur Herstellung seiner 

Hegemonie notwendigerweise taktische Kompromisse schließen muss.  

Eine ähnliche, wenn auch in der wissenschaftlichen Literatur nicht so prominent diskutierte 

Entwicklung nahmen die gegenhegemonialen Kämpfe in Ecuador. Die hegemoniale 

Organisierung der marginalisierten indigenen Bevölkerung  auf dem Land und in den Städten 

ging wie in Bolivien von den ruralen indigenen Gemeinden aus, die sich in Form von ländlichen 

Gewerkschaftsverbänden organisierten und sich 1986 auf nationaler Ebene im Rahmen eines 

multiskalaren Prozesses der Gegen-Hegemoniebildung zur Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de Ecuador (CONAIE) zusammenschlossen, welche erstmals 1990 im Rahmen 

massiver politischer Proteste für Land und politische Rechte in den Brennpunkt der sozialen und 

politischen Kämpfe des Landes trat und im Laufe der 1990er Jahre vor allem gegen neoliberale 

Privatisierungsprojekte mobilisierte (Lucero 2003, S 32ff; Perreault 2003, S 98ff). In den 

1990er Jahren gründete sich ähnlich wie in Bolivien auf der Basis indigener sozialer 
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Bewegungen eine indigene politische Partei, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

(MUPP), die zusammen mit den außerparlamentarischen Kämpfen an der Basis wesentlich zum 

Sturz der Präsidenten Mahuad (2000) und Gutierrez (2005) beitrug (Lucero 2003, S 42; 

Perreault 2003, S 102). Die Phase zwischen  2000 und 2007, vom Rücktritt von Präsident 

Mahuad bis zur Präsidentschaft Rafael Correas, markiert den Zeitraum einer graduelle 

Entwicklung des ecuadorianischen gegenhegemonialen Projekts, das sich durch mehrere 

entscheidende Wendepunkte hindurch verfestigen konnte und vom anfänglich defensiven 

Modus der Kämpfe gegen die herrschende Kräfte und ihre Apparate in einen offensiven Modus 

wechselte, der eine Transformation der staatlichen Apparate implizierte (Guillén 2010, S 113f). 

Die von Präsident Mahuad und seiner Regierung angestrebten neoliberalen Reformen, die eine 

„Dollarisierung“ des ecuadorianischen Währungsregimes (das heißt: Eine gesetzliche 

Einführung des US-Dollars als Zahlungsmittel), eine Privatisierung und eine Flexibilisierung 

der Arbeitsverhältnisse vorsahen, wurden von der CONAIE und anderen indigenen 

Organisationen mit einer Massenmobilisierung beantwortet, die in einem Bündnis mit 

linksnationalen Militärs (die sich vor allem aus den mittleren, vom Kleinbürgertum besetzten 

Rängen rekrutierten) und einer Belagerung des Kongressgebäudes gipfelte. Obwohl das Ziel 

eines Rücktritts des Präsidenten erreicht wurde, waren die oppositionellen Kräfte zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht stark genug, um ihr gegenhegemoniales Projekt zu verallgemeinern und 

durchzusetzen. Die Regierung des an die Stelle Mahuads tretenden vormaligen Vizepräsidenten 

Noboa setze das ursprüngliche politische Programm neoliberaler Reformen fort und sah sich bis 

zu den Wahlen 2002 der permanenten Mobilisierung und Protestkampagne eines sich stetig 

verbreiternden Bündnissen sozialer Bewegungen gegenüber (ebd. S 108ff; Steinhauf 2004, S 

128ff): Zu diesen gehörten neben der CONAIE und anderen indigenen Organisationen auch 

verschiedene Gewerkschaften und Studierendenverbände, die sich in einer „Asamblea Unitaria 

de los Pueblos“ (Vereinigte Versammlung der Völker) zusammenschlossen und von der 

Regierung durch die Ausrufung des Ausnahmezustands und staatliche Repression bekämpft 

wurden. Lucio Gutiérrez, einer der linken Militärs im Aufstand gegen Mahuad im Jahr 2000, 

gewann dank der Unterstützung der Protestbewegung die Wahlen 2002, begann aber ab 2003 

eine vom IWF empfohlene Politik der Strukturanpassung durchzusetzen, die eine Senkung der 

Löhne, ein Einfrieren der öffentlichen Ausgaben, Privatisierungen und ein 

Freihandelsabkommen mit den USA inkludierte. Die sozialen Bewegungen entzogen ihm die 

Unterstützung und erreichten durch andauernde zum Teil blutig niedergeschlagene Proteste den 

Rücktritt von Gutiérrez 2005. Dies bezeichnet den Moment der Wende von einer defensiven zu 

einer offensiven Strategie: Auf der Basis einer gegenhegemonialen Allianz240 („Acuerdo País“: 

                                                      
240 Das Bestehen einer gegenhegemonialen Allianz bedeutet nicht, dass die unterschiedlichen ideologischen Ansätze 
und strategischen Konzepte der einzelnen Gruppen aufgehoben werden, im Gegenteil, es existieren sowohl innerhalb  
als auch zwischen den einzelnen Bewegungen Spannungen und Differenzen, etwa zwischen stärker indigenistischen 
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Einiges Land), die neben den bisher aktiven Bewegungen auch linkskatholische 

Basisgemeinden und linke Parteien umfasste, wurde schließlich Rafael Correa 2006 ins 

Präsidentenamt gewählt, der ab 2007 die Forderungen der sozialen Bewegungen (Ablehnung 

des Freihandelvertrags mit den USA, Schließung einer US-Militärbasis, eine neue Sozialpolitik) 

tatsächlich umzusetzen begann (Guillén 2010, S 114ff) 

Sowohl in Bolivien als auch Ecuador konnten sich Kräfteverhältnisse verdichten, die den 

neoliberalen Staatsprojekten auf nationaler und subregionaler Ebene entgegengesetzt sind. Dies 

kontrastiert mit der Lage der Kräfteverhältnisse in Peru und Kolumbien, den anderen beiden 

Mitgliedsstaaten der Andengemeinschaft, wo weiterhin neoliberale politische Projekte verfolgt 

werden, die mit bloß minimalen Zugeständnissen gegenüber beherrschten Klassefraktionen 

stabilisiert werden. Obwohl auch hier soziale Bewegungen und soziale Proteste existieren, 

führten diese jedoch nicht zu einer hegemonial geeinten Opposition (Steinhauf 2004, S 121). 

Sowohl die sich primär auf nationaler Ebene verdichtenden neoliberalen Kräfteverhältnisse 

Perus und Kolumbiens, die ihre staatlichen Verdichtungsknoten nicht primär auf einer 

subregionalen sondern auf einer nationalen Ebene finden und ein materielles Substrat z.B. in 

Form der bilateralen Freihandelsabkommen mit den USA (2006) oder der EU (2010) haben, als 

auch die gegenhegemonialen Regierungen Boliviens und Ecuadors, deren Projekt einer 

radikalen Transformation aufgrund des Widerstands Kolumbiens und Perus auf subregionaler, 

andiner Ebene bisher nicht durchsetzbar war und zu einer Verlagerung der alternativen 

Integrationsprozesse auf andere Terrains, wie das der ALBA, führte, treiben die Desintegration 

der Andengemeinschaft voran, die man -in Anlehnung an eine räumlich sensible 

poulantzianische Staatstheorie- als Reskalierung von Verdichtungsprozessen beschreiben kann. 

Die Passivierung der popularen Klassen in Peru und Kolumbien und die notorische Zählebigkeit 

der dort konstituierten nationalen neoliberalen Staatsprojekte kann jedoch nicht bloß durch den 

Rekurs auf eine –ahistorisch und essentialistisch konzipierte-  spezifische Disposition der 

indigenen peruanischen Identitäten erklärt werden, die trotz eines hohen indigenen 

Bevölkerungsanteils politisch eine weniger große Rolle spielen als etwa in Bolivien und 

Ecuador. Vielmehr muss die unterschiedliche Konstruktion dieser Identitäten im historischen 

Verlauf der antikolonialen sozialen Kämpfe verstanden werden, die räumlich unterschiedlich 

verliefen. In Peru führte die antikoloniale indigene Rebellion des Túpac Amaru II. zwischen den 

Jahren 1780 und 1782, deren Anlass die bourbonischen Reformen waren,  zu einer 

vollständigen Vernichtung der politischen Elite der Indigenen und zu einer vertieften „zweiten“ 

Kolonisierung der Bevölkerung durch die spanischen Kolonialherren (Thorp et. a. 2006, S 

466ff). Kulturelle indigene Traditionen wurden unterdrückt und durch einen Zwang zur 

                                                                                                                                                            
bzw. eher klassenorientierten,  konsens- bzw. konfliktorientierten oder unterschiedlichen regionalen Fraktionen, die 
jedoch im Rahmen eines gemeinsamen hegemonialen Projekts kanalisiert und miteinander artikuliert werden 
(Steinhauf 2004, S 129ff).  
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Assimilation im Rahmen kolonialer Repression und rassistischer Identitätskonstruktion 

ausgelöscht. Die Migration aus den Hochlandregionen in die fernen Küstenstädte war 

verbunden mit einem (post)-kolonial erzwungenen Wechsel der Identitäten, mit einer Aufgabe 

indigener Tradition und der Anerkennung der „Mestizaje“. In Bolivien scheiterte die Revolte 

gegen die bourbonische Kolonialherrschaft, der sogenannte Katarista-Aufstand 1781241, zwar 

ebenfalls an der spanischen Repression, jedoch waren die kolonialen und später die post-

kolonialen Eliten durch ihre regional relativ schwächere Position, sowohl hinsichtlich der 

militärischen Potentiale als auch hinsichtlich der Hegemonie der sozialen Akteure, gezwungen, 

stärkere Kompromisse mit der kolonial beherrschten indigenen Bevölkerung einzugehen, die 

ihre kulturellen Traditionen -wenn auch in modifizierter Form innerhalb eines kolonialen 

Regimes- fortführen konnte (Thorp et. al. 2006, S 471ff). In Peru fehlte so aufgrund der 

historischen Entwicklung der Kämpfe bis heute die Grundlage für die Aufnahme, Verbreitung 

und Universalisierung einer auf einer autonomen indigenen Identität aufbauenden 

gegenhegemonialen Bewegung.  In Kolumbien gibt es heute zwar einen organisierten indigenen 

politischen Aktivismus, der jedoch aufgrund des geringen Bevölkerungsanteils räumlich 

beschränkt bleibt (Ströbele-Gregor 2004, S 169ff und S 181ff). Stattdessen dominieren in 

beiden Ländern militärische revolutionäre Projekte, die sich eher an maoistischen Konzepten 

orientieren und sich als revolutionäre Avantgarde verstehen, nicht als gegenhegemoniale 

Bewegung. Die aktuelle Unfähigkeit der beherrschten Kräfte zur Entwicklung 

gegenhegemonialer Projekte in Peru und Kolumbien muss daher vor allem in den (historisch 

entschlüsselten) Kontext der entweder weitgehend abgeschlossenen (Peru) bzw. andauernden 

(Kolumbien) inneren Guerillakriegsführung gestellt werden, deren Logik der wechselseitig 

provozierten Gewalt, sowohl hinsichtlich der menschenrechtswidrigen Strategien der 

Aufstandsbekämpfung des Militärs, als auch hinsichtlich der Konfrontationsstrategie der 

Guerilla, die soziale Mobilisierung in Form von Bewegungen erheblich erschwert 242 . Die 

Einschüchterung der zivilen (gegenhegemonialen) Apparate wirkt nicht nur in Kolumbien fort, 

wo verschiedene Guerillagruppen seit den 1960er Jahren gegen den kolumbianischen Staat 

Krieg führen, sondern auch in Peru, vor allem während der autoritären Herrschaft Fujimoris 

(1992 -2000), der trotz der Zerschlagung des „Sendero Luminoso“ Anfang der 1990er Jahre 

auch weiterhin eine Politik der Angst und Einschüchterung gegenüber den sozialen 

                                                      
241 Der Name bezieht sich auf den des indigenen Führers des Aufstandes, Túpaj Katari, auf den sich auch die seit den 
1970er Jahren aktive Katarista-Bewegung der indigenen Aymara beruft, deren Gedankengut z.B. auch in der 
gewerkschaftlichen Organisation des CSUTCB eine Rolle spielt. Das  Ziel der zeitgenössischen Katarista-Bewegung 
ist die Rekonstitution der indigenen Identität als spezifisches politisches Bewusstsein der post-kolonial unterdrückten 
Bevölkerung. 
242  Burt beschreibt etwa die Operationen des „Sendero Luminoso“ in Peru mit dem Ziel, die sozialen 
Basisbewegungen im Großraum Lima und ihre kommunalen Projekte  zu infiltrieren, zu spalten und in die 
umfassende militärische Konfrontation mit dem peruanischen Militär einzugliedern. Der „Sendero Luminoso“ hatte 
kein Interesse an einer pluralistischen Allianz gegen die neoliberalen Regierungen, sondern an einer Monopolisierung 
seiner (militärischen) Front, die alle alternativen Widerstandsformen ausschloss (Burt 2007, S 141ff). 
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Bewegungen verfolgte243 und diese bis heue nachhaltig schwächen konnte (Burt 2007, S 189ff; 

Torres 2005, S 260ff). 

 

4.4. REKONFIGURATION DER IMPERIALISTISCHEN KETTE: 
VERDICHTUNG DER INTER-REGIONALEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

EUROPA UND DEN ANDEN 

Vor dem Panorama der Entwicklung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa und in 

den Anden lassen sich nun die Beziehungen zwischen der EU und der CAN -d.h. die materiellen 

Verdichtungen zwischen beiden Räumen auf einer inter-regionalen Maßstabsebene-  

beschreiben. In diesen Beziehungen manifestiert sich die Reproduktion der Position, die die 

jeweiligen Gesellschaftsformationen im Rahmen der „imperialistischen Kette“ einnehmen: 

Diese Position wird nicht von außen oktroyiert, sondern sie vollzieht sich im Inneren der 

Kräfteverhältnisse der zentralen und peripheren Gesellschaftsformationen selbst, durch die 

Einlagerung des internationalen Kapitals und durch die dadurch bedingte Veränderung der 

Kräfteverhältnisse, die staatlich mit verdichtet wird: Hier die Herausbildung einer europäisierten 

transnationalen inneren Bourgeoisie als hegemoniale Klasse, die sich in den europäischen 

Staatsapparaten als dominanten Knotenpunkten verdichtet, dort die prekäre Aporie einer 

offenen Hegemoniefrage, in der eine korrespondierende andinisierte innere Bourgeoisie keine 

Chance auf Entfaltung hat, sondern die mit dem internationalen Kapital assoziierten Fraktionen 

der inneren Bourgeoisie bzw. der Kompradorenbourgeoisie ihre Exporte auf die kapitalistischen 

Zentren orientieren und sich primär in den Apparaten auf nationaler Ebene verdichten, wobei 

sie die beherrschten Klassen entweder passivieren können (wie in Peru und Kolumbien) oder 

daran scheitern (wie in Bolivien und Ecuador). Dieser Prozess ist sowohl durch Auflösungs- als 

auch Beharrungsmomente geprägt, doch soll in diesem Kapitel gezeigt werden, dass die Art und 

Weise, wie diese Momente sich in den Beziehungen der beiden Integrationsmechanismen 

materialisieren, die Grenzen zwischen Peripherien und Zentren insgesamt historisch verlängert. 

Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang die Artikulation der verschiedenen 

Politikfelder, die in den Beziehungen zwischen beiden regionalen Integrationsebenen 

miteinander verflochten sind. Entwicklungspolitische, handelspolitische und allgemeine 

politische Ziele und Strategien waren alle -als Teil spezifischer hegemonialer Kompromisse- 

von Anfang an in den Beziehungen präsent, jedoch haben sich die Gewichte der einzelnen 

Elemente mit der Zeit verschoben. Ein weiteres Ziel dieses Abschnitts wird sich daher auf die 
                                                      
243 Burt beschreibt diese Atmosphäre der Angst sehr anschaulich mit dem Zitat einer Aktivistin: „Quien habla es 
terrorista“ (Übersetzung des Autors: Wer spricht, ist ein Terrorist) (Burt 2007, S 190).  
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Erbringung des  Nachweises konzentrieren, dass infolge der graduellen Entwicklung der GD 

Handel zum dominanten Apparat der Interessen des europäischen Blocks an der Macht und der 

europäischen Außenbeziehungen einerseits und infolge der Verdichtung neuer, 

liberalisierungsaffiner herrschender Kräfte in den einzelnen andinen Staaten andererseits die 

Aspekte des Handels -vor allem in den 1990er und 2000er Jahren- eine ständig wachsende 

Bedeutung erhielten. Während diese Entwicklung  in Europa jedoch zu einer wachsenden 

Dichte der Integrationsebene führte, trat in der andinen Integration das exakte Gegenteil, eine 

schleichende Desintegration, ein. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in beiden Räumen 

der Integration verdichteten sich dabei jedoch nicht linear und ohne Widersprüche in den 

Staatsapparaten und in den aus ihrem Zusammenspiel resultierenden Politiken. Sie 

manifestieren sich in Form  von  unterschiedlichen strategischen Handlungen der einzelnen 

Apparate bzw. ihrer Repräsentanten, die -unter Bezug auf Jessop- relational auf die 

bestehenden,  staatlich verdichteten strategischen Selektivitäten bezogen sind. So wechseln im 

Lauf der fast 30järigen vertraglichen Beziehungen zwischen der EU und der CAN sowohl die 

inhaltlichen Themen, die von beiden Seiten auf die Agenda gesetzt werden als auch die 

staatlich-räumlichen Maßstabsebenen und die rechtlichen Formen der politischen Umsetzung. 

 

4.4.1. ERSTE SCHRITTE: DAS KOOPERATIONSABKOMMEN VON 1983  

Die Beziehungen zwischen den beiden Integrationsräumen entwickelten sich seit der Gründung 

des Andenpakts 1969 nur sehr oberflächlich und sehr sporadisch. Das Allgemeinen 

Präferenzsystem (APS) der EG gewährte allen Entwicklungsländern einen bevorzugten Zugang 

zu den europäischen Märkten in bestimmten Produktgruppen, war jedoch keine spezifische 

Antwort oder Strategie der Apparate der europäischen Integration auf die Gründung des 

Andenpakts, sondern ein materielles Zugeständnis an den politischen Aktivismus der Dritten 

Welt und die Drohung der Bildung von Rohstoffkartellen sowie eine präemptive Maßnahme zur 

Kompensation der restlichen Entwicklungsländer für die den AKP-Staaten eingeräumten 

Vorteile in den Abkommen von Yaoundé und den Folgeabkommen von Lomé 244. Darüber 

hinaus wurden einige sektorielle Abkommen zur Regelung bestimmter Handelsfragen 

geschlossen, etwa hinsichtlich von Textilien oder kunsthandwerklichen Produkten, die jedoch 

einen sehr eingegrenzten und transitorischen Charakter hatten. Die Entwicklungshilfe und die 

Auslandsdirektinvestitionen  blieben in dieser Phase ebenfalls vergleichsweise unterentwickelt. 

(Dìaz-Silveira Santos 2009, S 232f). Erst 1983 wurde zwischen der EG und dem Andenpakt und 

seinen Mitgliedsstaaten ein Kooperationsabkommen, das zu den Abkommen der zweiten 

                                                      
244 Vgl. Kapitel 2.3 
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Generation zählte, abgeschlossen245, das die Beziehungen zwischen beiden Regionen thematisch 

ausdehnte und auf eine institutionelle Grundlage stellte, ein Prozess, der  mit Poulantzas als 

Verdichtung auf einer inter-regionalen Ebene beschrieben werden kann. Dieser Prozess wurde 

jedoch sehr zögerlich von europäischer Seite eingeleitet: Während die 1967 gegründete ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nations) bereits 1980 als erste regionale Integrationsplattform 

mit der EG ein solches Abkommen schloss, war es hinsichtlich der Staaten des Andenpakts erst 

drei Jahre später soweit (Zimmerling 1991, S 244, Fußnote 194).  Als Ziele dieser Kooperation 

werden in der Präambel die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, des sozialen 

Fortschritts und der kulturellen Entwicklung genannt. Das Abkommen versteht sich 

ausdrücklich als nicht-präferenziell nimmt aber –ebenfalls in der Präambel- Bezug auf die 

unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der Regionen: „CONSCIENTES que tal cooperación se 

llevará a cabo, en un marco no prefencial, entre partes iguales y teniendo en cuenta el differente 

grado de desarrollo de los paises del Acuerdo de Cartagena y aquel de los miembros de la 

Comunidad“ 246 . Das Abkommen sah eine Kooperation auf wirtschaftlicher, 

entwicklungspolitischer und handelspolitischer Ebene vor. Während die wirtschaftliche 

Kooperation hauptsächlich aus Absichtserklärungen bestand (Artikel 1), versprach die EG 

hinsichtlich der entwicklungspolitischen Kooperation vor allem eine Koordinierung der 

Entwicklungsprojekte der Gemeinschaft und der einzelnen Mitglieder und eine Kooperation 

zwischen den subregionalen Finanzierungsmechanismen (Artikel 2). Diese Verstärkung der 

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit muss jedoch vor allem im Kontext mit den in Artikel 

3 festgelegten Vereinbarungen der handelspolitischen Kooperation gelesen werden, um die 

eigentliche Intention des Abkommens auf europäischer Seite zu begreifen: Unter Punkt 3cff 

formulieren beide Vertragsparteien als wesentliche Ziele ihrer Zusammenarbeit die 

Stabilisierung der internationalen Rohstoffmärkte, die Stärkung der Importe und Exporte und 

das Wachstum der Handelsströme. Dieses gemeinsame Interesse an einer stabilen 

Exportentwicklung in den Mitgliedsländern des Andenpakts ist nicht frei von materiellen 

europäischen Interessen, im Gegenteil: Das ganze Kooperationsabkommen von  1983 steht in 

einem engen Zusammenhang mit der Schuldenkrise und den notleidenden Krediten und 

Zinsforderungen europäischer Gläubiger gegenüber  den lateinamerikanischen privaten und 

öffentlichen Haushalten: Die rechtzeitige und vollständige Bedienung dieser Forderungen hing 

wesentlich von der Fähigkeit der lateinamerikanischen Volkswirtschaften ab, in Form 

gesteigerter Exporteinnahmen Devisen zu erwirtschaften. Die dafür notwendige wirtschaftliche 

                                                      
245 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC190.doc Das Abkommen wurde innerhalb 
des Andenpakts als Decisíon 190 implementiert. Entgegen der Darstellung bei Díaz-Silveira Santos (Díaz-Silveira 
Santos 2009, S 233) handelt es sich in diesem Fall -zumindest seitens der EG- nicht um ein gemischtes Abkommen, 
da neben der EG nicht die einzelnen europäischen Mitgliedsstaaten zu Vertragspartnern wurden.  
246 Übersetzung des Autors: „Im Bewusstsein, dass sich  eine solche Kooperation in einem  nicht-präferenziellen 
Rahmen zwischen gleichwertigen Parteien realisieren wird und unter Bezugnahme auf die  unterschiedlichen 
Entwicklungsgrade der Staaten des Vertrags von Cartagena und der Mitglieder der Gemeinschaft.“ 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC190.doc�
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Restrukturierung war Teil der Verschiebung der nationalen und internationalen 

Kräfteverhältnisse jener Zeit  (Kay 1989, S 219; Molano Cruz 2007, S 573). Die den 

neoliberalen Programmatiken folgende wirtschaftliche Strukturanpassung und ihre 

entwicklungspolitische Abfederung war somit nicht nur ein Interesse der herrschenden Klassen 

in den Anden, sondern auch ein Element in der Extraversion  des hegemonialen Projekts 

Europas und der darin verdichteten Interessen des Blocks an der Macht. Schon hier, in den 

Anfängen der Kooperation beider Integrationsmechanismen spielte die Entwicklungspolitik 

primär die Rolle eines Hebels zur hegemonialen Stabilisierung der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse im Rahmen beschränkter materieller Kompromisse. Der nicht-präferenzielle 

Charakter des Abkommens resultiert aus der in Artikel 4 verankerten 

Meistbegünstigungsklausel, die allerdings von beiden Seiten nur sehr eingeschränkt gewährt 

wurde und zum Beispiel die Vorteile der jeweiligen regionalen Zollunionen bzw.  Binnenmärkte 

ausschloss. Diese Bestimmung wies bereits den Weg für die Richtung der zukünftigen 

Folgeabkommen, in der die handelspolitischen Aspekte einen zunehmend breiteren Raum 

einnehmen sollten. Eine, allerdings sehr lockere, materielle Dichte erhielt die inter-regionale 

Kooperation durch die Schaffung einer gemischten Kommission, die sich flexibel aus 

Repräsentanten  beider Regionen auf dem jeweils dafür notwendig erachtenden politisch-

diplomatischen Niveau zusammensetzen sollte, die eigene Arbeitsweise und die Bildung von 

Subkommissionen regelte und allgemein für die Anwendung und  Umsetzung des Abkommens 

verantwortlich war (Artikel 5). Dieser Apparat wurde auch in den Folgeabkommen 1993 und 

2003 als institutioneller Kern der interregionalen Kooperation in den Vertragstext 

aufgenommen und somit kontinuierlich fortgeführt.  

 

4.4.2. ZUNEHMENDE DICHTE DER INTERAKTION IN DEN 1990ER JAHREN 

Ab den 1990er Jahren beginnt insgesamt ein Prozess der Vertiefung und Verdichtung der 

Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika, in den sich auch die Beziehungen zwischen 

der EU und den andinen Staaten  einbetten.  Der Charakter dieser Beziehungen wandelt sich im 

Laufe dieses Jahrzehnts: Die Entwicklungskooperation und die politischen Absichtserklärungen, 

die noch das Abkommen von 1983 prägen, werden in den 1990er zunehmend durch die 

Betonung der wirtschaftlichen Kooperation und durch eine Ausweitung der  der darin 

verankerten Instrumente und Themen ersetzt (Fernández Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 

11). Die Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die sich politisch nicht nur in 

einem Wechsel der jeweiligen Integrationsweisen, sondern gleichzeitig auch in einer verstärkten 

Kooperation zwischen beiden Regionen verdichteten, deren wesentliche Elemente die 
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Unterzeichnung eines erneuerten Kooperationsabkommen zwischen beiden regionalen 

Integrationsebenen im Jahr 1993 und die Aufnahme eines allgemeinen politischen Dialogs 1996 

darstellten, fanden, wie bereits dargestellt,  parallel sowohl auf andiner als auch auf 

europäischer Ebene statt. Ab Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre realisierten sich vor 

dem Hintergrund neuer Klassenallianzen und eines neu zusammengesetzten Blocks an der 

Macht  die entscheidenden Transformationsprozesse der subregionalen andinen Staatsapparate. 

Die Konstitution dieser neuen herrschenden Klassenallianzen, die sich konkret in der 

Durchsetzung neoliberaler Politiken und marktwirtschaftlicher Liberalisierungsstrategien 

manifestierten, provozierte zugleich aufgrund ihrer mangelnden hegemonialen 

Verallgemeinerung in Form von materiellen Klassenkompromissen auch erhebliche politische 

Verwerfungen und Spannungen zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten der CAN, etwa 

hinsichtlich des Putsches Fujimoris in Peru 1992 und der damit verbundenen Schwierigkeiten 

für die Realisierung des andinen Integrationsprojekts in den 1990er Jahren. Zeitgleich zum 

Wechsel der andinen Integrationsweise vollzog sich auch der Wechsel der europäischen 

Integrationsweise hin zu einer verstärkten Wettbewerbsstaatlichkeit, sowohl auf dem 

europäischen Binnenmarkt als auch auf den Weltmärkten.  

Das erneuerte Kooperationsabkommen von 1993, das jenes von 1983 ablöste und zu den 

Abkommen der dritten Generation zählt, trägt dieser Entwicklung der wirtschaftlichen 

Liberalsierung, vor allem in der andinen Integration, auch in der Präambel Rechnung: 

„RECONOCIENDO las consecuencias favorables del proceso de modernización y de reformas 

económicas, así como de la liberalisación comercial de los paises andinos“247. Daneben wird die 

bereits im Vorgängerabkommen betonte Beachtung der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus 

wiederholt. Die Zusammenarbeit ruht -wie schon 1983- auf den drei Säulen der wirtschaftlichen 

Kooperation, der handelspolitischen Kooperation und der Entwicklungszusammenarbeit.  Im 

Zentrum des Abkommen steht zum einen die -im Vergleich zum Pendant von 1983- sehr viel 

detailliertere und breitere wirtschaftliche Kooperation (Fleschenberg 2004, S 21), die sich vor 

allem auf die Aspekte des Handels, der Investitionen, der Finanzen und der Technologie 

erstrecken soll (Artikel 2). Der Vertrag schließt in Artikel 33 zwar nicht aus, dass auch 

bilaterale Verträge über wirtschaftliche Kooperation zwischen einzelnen Mitgliedern der beiden 

regionalen Integrationsmechanismen verhandelt werden, diese müssen allerdings mit den 

Normen des interregionalen Kooperationsabkommens kompatibel sein. Die Felder der 

Kooperation umfassen dabei wesentlich mehr Materien als im Vorgängerabkommen. Neben der 

Zusammenarbeit auf den Gebieten der Handelserleichterung (Artikel 5, 6), der Industrie (Artikel 

                                                      
247 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC329.doc (Das Abkommen wurde durch die 
Decisión 329 in den andinen Normenbestand implementiert). Übersetzung des Autors: „In Anerkennung der 
vorteilhaften Auswirkungen des Modernisierungsprozesses und der Wirtschaftsreformen sowie der Liberalisierung 
des Handels in den Andenstaaten“. 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC329.doc�
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8), der Finanzinstitutionen (Artikel 10), des Bergbaus (Artikel 14), der Energie (Artikel 15), der 

Informationstechnologie (Artikel 17), der Umwelt (Artikel 19), der Gesundheit  (Artikel 23), 

des Kampfs gegen die Drogen (Artikel 25) und einigen weiteren sind noch bestimmte 

Kooperationsfelder hervorzuheben, die auf den asymmetrischen Charakter des Abkommens und 

auf die bereits hier feststellbare Strategie der EU, handelspolitische Aspekte in Regelungen der 

Zusammenarbeit und Kooperation einzuschleusen,  hinweisen. Dabei müssen diese nicht immer 

durch Druck im Rahmen der Verhandlungen erzwungen werden, sondern stoßen aufgrund der 

neoliberalen politischen Projekte in den Anden bereits auf eine grundsätzliche bereitwillige 

Zustimmung: In Artikel 9 vereinbaren die Parteien des Vertrags eine Kooperation auf dem 

Gebiet der Auslandsdirektinvestitionen. Unter Punkt 1 findet sich auch die Absichtserklärung 

beider Seiten, Bilaterale Investitionsschutzverträge (Bilateral Investment Treaties: BITs) 

zugunsten der –in der Praxis vorwiegend europäischen- Auslandsdirektinvestitionen 

abzuschließen 248 . Die Erwähnung der BITs im Kooperationsabkommen macht eine 

Junktimierung zwischen der Umsetzung der Kooperationsprojekte und dem Abschluss solcher 

bilateraler Abkommen möglich. Artikel 12 definiert die Kooperation beider Seiten im Bereich 

der wechselseitigen Anpassung von Normen, Maßen, Standards und Zertifikaten, und zwar 

durch den Austausch von Experten und Informationen, durch Prozesse der inter-regionalen 

wechselseitigen Anerkennung und durch regelmäßige Konsultationen. Abweichende Normen 

und Standards werden allgemein zu den wesentlichen, versteckten Elementen der nicht-tarifären 

Handelshemmnisse gezählt, eine Angleichung berührt also zentrale Interessen der vor allem  

industrielle Waren exportierenden Seite, also der EU. In Artikel 13 wurde auch auf inter-

regionaler Ebene eine Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte 

vereinbart, also lange bevor diese Materie als Teil der Singapur-Themen auf die Ebene der 

multilateralen Verhandlungsagenda der WTO gehoben wurde. Im gegenständlichen Abkommen 

begnügte man sich jedoch mit dem Hinweis auf die bereits bestehenden jeweiligen regionalen 

Normen zur Sicherung dieser Rechte (Artikel 13 Punkt 2). An einer Reihe von Stellen im 

Kapitel der Zusammenarbeit sieht der Vertrag eine technische Hilfeleistung und Assistenz vor, 

etwa im Bereich der Förderung der regionalen Integration (Artikel 26), der Kooperation auf 

dem Feld der Investitionen und der Kooperation zwischen den Finanzinstitutionen. Richardson 

und Gibson weisen darauf hin, dass diese technische Hilfeleistung, die im Prinzip ausschließlich 

von  der Seite der EU ausgeht und den Andenstaaten -in der Regel durch die Entsendung von 

Experten- zur Verfügung gestellt wird, oft als Hebel dafür benutzt wird, EU-eigene Normen und 

Standards auf technischer Ebene in der Praxis der Behörden und der Bürokratie der andinen 

                                                      
248  Obwohl Artikel 9 Punkt 1 beim Abschluss der BITs auf die Prinzipien der Nichtdiskrimination und der 
Reziprozität verweist, so wird dieses hehre formale Prinzip doch durch das Faktum der völlig ungleich verteilten 
Investitionsströme zwischen beiden Regionen konterkariert.  
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subregionalen Integration durchzusetzen und so eine Anpassung an europäische Verfahren und 

Spezifikationen vorzunehmen (Robinson/Gibson 2006, S 11 und S 13)249.  

Darüber hinaus stellt der Vertrag neben der wirtschaftlichen Kooperation auch die 

Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungspolitik in den Vordergrund (Artikel 21), deren 

vertraglichen Bestimmungen im Vergleich zu 1983 kaum modifiziert wurden. Zwar findet sich 

das Bekenntnis zu einer mehrjährigen Projektfinanzierung im Vertragstext, es fehlt jedoch –wie 

auch in allen anderen Abkommen der dritten Generation zwischen der EU und 

lateinamerikanischen Partnern- ein vereinbartes Finanzprotokoll zur Finanzierung, die damit 

von den unilateralen Zuweisungen aus dem EU-Haushalt abhängig war (Fleschenberg 2004, S 

22; Fernández Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 11, Fußnote 7). Die dritte Säule der 

Zusammenarbeit in Fragen des Handels fand zwar ihren Niederschlag in Absichtserklärungen 

der wechselseitigen Förderung und Erleichterung des Handels (Artikel 5 und 6) und in der in 

Artikel 4 wiederholten, bereits 1983 festgelegten Gewährung der Meistbegünstigungsklausel in 

Übereinstimmung mit den Regeln des GATT, jedoch wurden keine drüber hinaus reichenden 

präferenziellen Regeln zum Zollabbau und zur Beseitigung nicht-tarifärer Handelshemmnisse 

vereinbart. Dies lag im Wesentlichen nicht am Widerstand der  Andenstaaten, die zu diesem 

Zeitpunkt alle von Regierungen mit neoliberalen politischen Projekten regiert wurden, sondern 

an der Strategie der EU, die konkrete Regelung dieser Fragen auf der multilateralen Ebene des 

GATT (bzw. der später gegründeten WTO) anzusiedeln (Fleschenberg 2004, S 21f). 

Institutionell fanden keine Veränderungen zum Abkommen 1983 statt, das zentrale Organ der 

Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen war auch hier die gemischte Kommission (Artikel 

32), in derselben Zusammensetzung und mit denselben Kompetenzen. Als Vertrag der dritten 

Generation erhält das Abkommen von 1993 noch zwei zusätzliche, neue Elemente (Fernández 

Fernández/Gordon Vergara 2004, S 12, Fußnote 9, Molano Cruz 2007, S 573): Erstens eine 

sogenannte „Demokratieklausel“, in der sich beide Seiten zu den Prinzipien der Demokratie und 

der Menschenrechte bekennen (Artikel 1). Die Einhaltung dieser Klausel ist jedoch Im Kontext 

des Artikels 31, der die Umsetzung der Vertragsbestimmungen an die nationalen bzw. 

regionalen  rechtlichen Mechanismen verweist, nicht mit Sanktionen bewehrt und bildet daher 

auch  keine Konditionalität im engeren Sinn. Zweitens eine Evolutivklausel (Artikel 39), die es 

den Parteien erlaubt, die Bereiche der Kooperation konsensual auch auf andere Fragen und 

Themen auszudehnen, die den beiden Seiten geeignet erscheinen, ohne gleichzeitig den 

Vertragstext selbst modifizieren zu müssen.  

                                                      
249 Zimmermann belegt, dass diese Praxis bereits vor dem Abschluss des ersten Kooperationsabkommens 1983 in 
einer Reihe von Convenios de Cooperación Técnica (technischen Kooperationsabkommen), die ab 1977  zwischen 
dem Andenpakt und der EG abgeschlossen wurden, üblich war und die Heranziehung europäischer Experten in den 
Anden zur Abwicklung dieser Kooperation eine Bedingung für die Finanzierung der diversen Projekte seitens der EG  
war (Zimmermann 1991, S S266f). 
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Neben diesem Kooperationsabkommen, das wegen Verzögerungen im Ratifikationsverfahren 

aufgrund von wachsenden Konflikten innerhalb der Andengemeinschaft erst 1998 in Kraft 

trat 250 ,  bildete der 1996 beschlossene inter-regionale politische Dialog zwischen 

Repräsentanten beider Seiten das zweite Element der Verdichtung der Interaktionen zwischen 

den beiden Integrationsräumen. Die Idee eines regelmäßigen politischen Dialogs bestand, wie 

bereits im historischen Teil erörtert, schon seit 1990 zwischen den Ländern der Rio-Gruppe und 

den Mitgliedsstaaten der europäischen Integration und diente als Vorbild für die Schaffung 

ähnlicher Dialoge auf subregionaler Ebene. Die Initiative für das Projekt eines politischen 

Dialoges zwischen EU und CAN ging von der Seite der Andenländer aus und stand eindeutig in 

engem Zusammenhang mit der Transformation der andinen Integration im Protokoll von 

Trujillo 1996, und der darin eingeschlossenen Koordination einer gemeinsamen Außenpolitik 

der Mitgliedsstaaten durch den neu geschaffenen Rat der andinen Außenminister (Molano Cruz 

2008, S 278f).  Der Rat der EU stand der Diversifizierung der politischen Dialoge ursprünglich 

skeptisch gegenüber, weil eine Mehrheit der Mitglieder sie für ineffizient und hielt und dieses 

Element der inter-regionalen Beziehungen auf die Ebene der Kontakte mit der den gesamten 

Raum Lateinamerikas umfassenden Rio-Gruppe beschränken wollte. Die Widerstände im Rat 

wurden jedoch im Lauf des Jahres 1996 ausgeräumt, sodass in der gemeinsamen Erklärung von 

Rom am 30. Juni die Grundzüge eines politischen Dialoges zwischen EU und CAN beschlossen 

wurden 251 . Die Handschrift der spanischen Außenpolitik beim Zustandekommen dieser 

Vereinbarung ist unverkennbar. So nimmt der Text der Erklärung explizit Bezug auf die 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von Madrid 1995 unter Leitung der spanischen 

Präsidentschaft, in denen die Initiative der Andenländer hinsichtlich eines politischen Dialogs 

zumindest zur Kenntnis genommen wird: „It notes the wish expressed by the Andean 

Presidential Council to strengthen relations between the Andean Pact and the European Union, 

and calls upon the Commission to submit appropriate measures“252. Darüber hinaus nahm ein 

Spanier, Manuel Marin, schon seit der Kommission Delors III (also seit 1993) den Platz eines 

Kommissars für auswärtige Angelegenheiten ein, in dessen Portefeuille auch die Zuständigkeit 

für Lateinamerika ressortierte, ein Posten, den er auch in der darauffolgenden Kommission 

Santer bekleidete. Er war es auch, der zusammen mit dem damals aktuellen Präsidenten des 

                                                      
250 Die Spannungen hingen im Wesentlichen mit der de facto Separation Perus im Andenpakt ab 1992  und den 
daraus resultierenden Problemen einer politischen Konsensfindung innerhalb der andinen Integration zusammen. 
Diese Spannungen wurden noch durch einen offenen militärischen Grenzkonflikt zwischen Peru und Ecuador um 
einen Streifen im Amazonasbecken verschärft (Molino Cruz 2007b, S 279), dessen Ursachen in der unklaren 
Grenzziehung der Kolonialzeit lagen, auf die sich die unabhängigen lateinamerikanischen Staaten nach dem 
völkerrechtlichen Prinzip  „uti possidetis“ beriefen (Der zugrundliegende lateinische Rechtsgrundsatz lautet 
vollständig: Uti possidetis, ita possideatis: Was ihr besitzt, das sollt ihr besitzen). Erst 1998 konnte der Konflikt durch 
eine Erklärung der Präsidenten beider Länder und einen Nachbarschaftsvertrag beigelegt werden.  
251  Vgl. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/96/191&format=HTML&aged=0&language=DE&g
uiLanguage=en  
252 Vgl. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00400-C.EN5.htm  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/96/191&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/96/191&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en�
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00400-C.EN5.htm�
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Rats und den Außenministern der Andenstaaten die Erklärung von Rom zwischen den 

Mitgliedsländern der EU und jenen der CAN unterzeichnete, die -den Worten ihrer Präambel 

zufolge- „im Bewußtsein ihres gemeinsamen kulturellen Erbes und der geschichtlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Bindungen zwischen ihnen“ abgeschlossen wurde. Der Rekurs 

auf das gemeinsame kulturelle Erbe bildete auch das Fundament des spanischen Konzepts der 

„hispanidad“, mit dem die Brückenfunktion Spaniens zwischen Europa und Lateinamerika 

ideologisch unterfüttert wurde und das  sich in diesem Dokument wiederfindet. Der Dialog 

wurde auf drei Ebenen etabliert: Erstens auf präsidentieller Ebene zwischen dem Vorsitzenden 

des Rats der Präsidenten der Andenländer, dem Vorsitzenden des Europäischen Rats und dem 

Präsidenten der Europäischen Kommission, zweitens auf Ebene der Minister für auswärtige 

Angelegenheiten und drittens -wenn es die Umstände erfordern sollten- auf jeder anderen 

geeigneten Ebene. In der Praxis fanden diese Dialoge allesamt nie separat statt sondern 

entweder im zeitlichen und räumlichen Umfeld der Dialoge der Rio-Gruppe, der UN-

Vollversammlungen oder ab 1999 der europäisch-lateinamerikanischen Gipfeltreffen 

(Fleschenberg 2004, S 24ff; Díaz-Silveira Santos 2009, S 243). Das Spektrum der Themen war 

offen und flexibel. Spielten von Seite der EU vor allem die Dimension der  Menschenrechte, der 

Demokratie und der Koordination der Politiken auf internationalen Plattformen eine Rolle, so 

benutzen die Länder der Andenstaaten dieses Forum ab Ende der 1990er Jahre zunehmend 

dazu, den Abschluss eines Assoziationsabkommens inklusive spezifischer Vereinbarungen zum 

Abbau von Zoll- und Handelshemmnissen zu forcieren. Fleschenberg kommt in diesem 

Zusammenhang zu dem Schluss, dass der Dialog auf Seite der EU hauptsächlich als politisches 

Instrument verstanden wurde (Fleschenberg 2004, ebd.). Aus einer poulantzianischen Sicht ist 

die Dichotomisierung von politischen und ökonomischen Linien der Beziehungen jedoch 

irreführend: So waren politische Dialoge schon vor der Erklärung von Rom 1996 Elemente der 

europäischen (interregionalen bzw. bilateralen) Außenbeziehungen, vor allem im Hinblick auf 

Länder, die auch handelspolitisch eine strategische Bedeutung hatten, wie etwa der Mercosur, 

mit dem 1995 ein interregionales Rahmenkooperationsabkommen inklusive eines politischen 

und handelspolitischen Dialogs abgeschlossen wurde (Artikel 3 und 5 des Abkommens) oder 

Chile,  das 1996 ein ähnliches Abkommen mit der EU unterzeichnete, das analog ebenfalls in 

Artikel 3 bzw. 5  Dialoge auf politischer bzw. handelspolitischer Ebene vorsah (Fernández 

Fernández/Gordon Vergara 2004, S 18, Fußnote 17)253. Der anfängliche Widerwille des Rats 

zur Etablierung eines politischen Dialogs mit den Staaten der andinen Integration hängt mit dem 

Umstand zusammen, dass der politische Dialog kein losgelöstes Element spezifisch politischer 

Beziehungen ist, sondern in relationaler Verbindung mit den gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnissen der kapitalistischen Produktionsweise in Europa bzw. der spezifischen 

                                                      
253  Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0819(02):DE:HTML  und 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0319(02):DE:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0819(02):DE:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0319(02):DE:HTML�
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Extraversion ihrer Akkumulationsbasis steht. Der Andenraum hatte damals -außer für Spanien, 

wie wir noch im Detail sehen werden- im Gegensatz zu den anderen Vertragspartnern in 

Lateinamerika bloß keine vorrangige wirtschaftliche Bedeutung, weshalb auch ein politischer 

Dialog verzichtbar schien bzw. als ineffizient eingestuft wurde. Die Selektivität in der 

Herstellung der Dialoge verweist somit auch auf Spannungen und Widersprüche zwischen 

einzelnen Fraktionen der transnationalisierten europäischen inneren Bourgeoisien. Die daraus 

resultierenden Widersprüche  in der politischen Strategie der Europäischen Union gegenüber 

den Staaten der andinen Integration belegen, dass es tatsächlich keine vereinheitlichte 

europäische Bourgeoisie gibt, sondern eben bloß europäisierte innere Bourgeoisien, die sich 

sowohl hinsichtlich ihrer transnationalen Akkumulationsinteressen auf dem europäischen 

Binnenmarkt als auch hinsichtlich ihrer den Binnenmarkt überschreitenden transkontinentalen 

Interessen nicht nur auf der europäischen, sondern nach wie vor auch auf der nationalstaatlichen 

Ebene verdichten. 

 

4.4.3. DIE INTER-REGIONALE DROGENPOLITIK: DROGENDIALOG UND APS 
DROGEN 

Ein spezifisches Feld der interregionalen Beziehungen ist die Drogenpolitik und 

Drogenkontrolle, die ab Mitte der 1980er Jahre im Zuge einer wachsenden Kokainproduktion in 

den Anden, dem zentralen Produktionsraum für Kokablätter 254 , und einer wachsenden 

Nachfrage vor allem in den USA und Europa Gestalt annahm. Bevor die Entwicklung der inter-

regionalen Koordination der Drogenpolitik im Detail dargestellt wird, ist es notwendig, ein paar 

grundsätzliche Worte zum Verhältnis zwischen Drogenökonomie und Staat aus einer 

poulantzianischen Perspektive zu verlieren. Die kommerzielle Drogenproduktion funktioniert 

(im Unterschied zur nicht-kommerziellen, traditionellen indigenen Produktion) grundsätzlich 

nach denselben Grundsätzen der kapitalistischen Akkumulation wie alle anderen 

Produktionssektoren auch. Aus Sicht von Poulantzas ist sie daher als Teil der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse relational mit dem Staat verbunden. Der wesentliche Unterschied zu anderen 

Sektoren kapitalistischer Produktion liegt darin, dass die Drogenproduktion im Rahmen der 

staatlich hergestellten Grenzen von Legalität und Illegalität  illegalisiert und damit von den 

rechtlich anerkannten Wegen der Verdichtung in den Staatsapparaten ausgeschlossen wurde, 

was nicht heißt, das sich ihre Träger nicht andere Wege der Verdichtung eröffnen können, etwa 

auf dem Weg der Bestechung und Korruption. Die Illegalisierung der Produktion bestimmter 
                                                      
254 Die globale Produktion von Kokablättern bzw. von Kokain konzentriert sich praktisch zu 100% im Raum der 
Anden (Europäische Kommission 2007, S 15). Schätzungsweise 200 Tonnen Kokain werden jährlich aus den Anden 
in die EU-Staaten eingeschleust und dort von ca. 3,5 Mio. KonsumentInnen konsumiert (Molano Cruz 2007b, S 277).  
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Drogen -Alkohol beispielsweise ist in den  meisten westlichen Ländern nicht illegal- ist ein 

Resultat der kapitalistischen Kräfteverhältnisse und ein strategischer Akt der Staatsapparate im 

Interesse der Stabilität des Gesamtsystems kapitalistischer Akkumulation. Durch die Verbote 

wird etwa die Sicherung der uneingeschränkten Verwertungsmöglichkeit der Arbeitskraft 

bewerkstelligt, die dem Kapital ohne Beeinträchtigung durch Drogenabhängigkeit oder 

Drogenrausch im Rahmen eines Normarbeitstages zur Verfügung steht. Die spezifische 

interregionale Drogenkontrollpolitik zwischen CAN und EU zeichnet sich vor allem durch das 

Auseinanderklaffen von Produktionssphäre und Zirkulationssphäre über nationale Grenzen 

hinweg aus: Während die Kokainproduktion in den Anden stattfindet, lebt der Großteil der 

Konsumenten und Konsumentinnen in Europa und den USA.  

Die inter-regionale Drogenpolitik von EU und Andengemeinschaft umfasst mehrere 

Dimensionen: Erstens gewährt die Europäische Union den Andenstaaten im Rahmen ihres 

unilateralen Allgemeinen Präferenzsystems gewisse Handelserleichterungen und Vorteile im 

Zugang zum europäischen Markt. Zweitens wurde ab Mitte der 1990er Jahre ein spezieller 

politischer Dialog zwischen den beiden Integrationsschemata etabliert, der sich auf die 

Kontrolle, Strafverfolgung und alternative Substitution der Drogenprodukte bezieht. Drittens 

nimmt die Substitution des Kokaanbaus durch alternative landwirtschaftliche Produkte und die 

Regulierung der sozialen und gesundheitlichen Folgen des Drogenkonsums auch einen 

wichtigen Platz in der interregionalen Entwicklungskooperation ein, die EU und CAN im 

Rahmen ihrer vertraglicher Beziehungen vereinbart haben.   

(1)Das spezifisch auf die Bedürfnisse der Drogenproduktionsländer zugeschnitten Programm 

innerhalb des seit 1971 bestehenden Allgemeinen Präferenzsystems der Europäischen Union, 

bekannt als „APS Drogen“ bzw. im Spanischen als „SGP drogas“ (sistema de preferencias 

generalizada drogas), wurde 1990 auf Beschluss des Europäischen Rats eingeführt (Molano 

Cruz, 2008, S 271), folgte dem bereits in anderen internationalen Vereinbarungen als Konsens 

zwischen Drogenexport- und Drogenimportländern festgelegten Grundsatz der geteilten 

Verantwortung, der sich sowohl auf die Dimension der Nachfrage als auch auf die des Angebots 

bezieht (Fernàndez Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 34) und bettete sich insgesamt in eine 

zunehmende internationale Relevanz des Themas Drogenkontrolle ein. Vor allem die USA 

betrieben seit Ende der 1980er Jahre unter dem Schlagwort des „war on drugs“ eine 

Internationalisierung und Militarisierung der Drogenpolitik, deren negative Folgen –

Menschenrechtsverletzungen, Flächenvernichtungskampagnen, Zunahme von Gewalt- vor 

allem die Menschen  in den Anbaugebieten zu tragen hatten. Die Strategie der EU setzt 

demgegenüber sehr viel stärker auf Entwicklungskooperation und die Gewährung von 

Handelsvorteilen (Freres 2004, S 289). Die spezifisch für die Drogenproduktionsländer 

formulierten Regeln innerhalb des Allgemeinen Präferenzsystems erlaubten den 
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drogenexportierenden Ländern der andinen Integration zusammen mit den in den 

Kooperationsverträgen vereinbarten Bekenntnissen zur Gewährung der 

Meistbegünstigungsklausel, einen präferenziellen Zugang zu den europäischen Märkten für 

90% ihrer Exportprodukte, der einen Umstieg der DrogenproduzentInnen auf alternative 

Substitutionsgüter erleichtern sollte. Diese präferenzielle Behandlung der Andenländer geriet 

jedoch nach einer Klage Indiens gegen die EU vor dem Dispute Settlement Body (DSB) der 

WTO in den Verdacht eines Normenkonflikts mit den Regeln des GATT, der durch die 

Entscheidung  des DSB im Jahr 2003 bestätigt wurde 255 . Dies provozierte umgehend 

diplomatische Initiativen zwischen den Ländern der andinen Integration und der EU, die um die 

Frage kreisten, ob und wie eine präferenzielle Behandlung der Andenländer in eine andere 

rechtliche Form überführt werden könne.  Während sich die Kommission in Gestalt des 

zuständigen Kommissars für Handel, Pascal Lamy, auf den Standpunkt stellte, dass das APS ein 

rein handelsbezogenes Instrument sei, das keine darüber hinaus reichenden politischen 

Implikationen in sich trage und daher aufgrund der durch den DSB festgestellten 

Unvereinbarkeit mit dem GATT nicht fortgeführt werden könne, argumentierten die 

Andenländer zugunsten eines entwicklungspolitischen Charakters dieser Regelung und 

plädierten für eine Neuregelung (Molano Cruz 2007b, S 53f). Die ablehnende Haltung der EU 

resultierte vor allem auch aus dem Kalkül, die Vorteile des APS auf jene Länder zu beschränken 

und zu konzentrieren, die auch eine übergeordnete handelspolitische Bedeutung hatten, wie 

etwa China, Indien oder Brasilien256. Schließlich wurden im Rahmen der am 27. Juni 2005 

beschlossenen Verordnung des Rats  zur Schaffung eines neugestalteten Allgemeinen 

Präferenzsystems (VO Nr. 980/200) 257 , das auch als „APS plus“ bezeichnet wird, die 

Bedingungen für die Gewährung präferenzieller Handelsvorteile doch so formuliert, dass auch 

die drogenproduzierenden Länder der andinen Integration weiter Zugang dazu hatten (Molano 

Cruz 2007b, S 54). In Abschnitt 2 dieser Verordnung beschloss der Rat eine Sonderregelung für 

nachhaltige Entwicklung und verantwortliche Staatsführung, die den Zugang zum APS von 

zwei Kriterien abhängig machte (Artikel 9): Erstens von der Ratifikation verschiedener 

internationaler Abkommen hinsichtlich menschen- und arbeitsrechtlicher Standards und 

zweitens von der Klassifizierung als „gefährdetes Land“. Ein Land gilt im Sinne des Artikels 9 

Abs.3 der Verordnung als gefährdet, wenn es von der WTO (a) nicht als Land mit hohem 

Einkommen eingestuft wird und (b) die fünf größten Produktgruppen der unter das APS 

fallenden Einfuhren in die EU mehr als 75% seiner gesamten Ausfuhren in die EU ausmachen. 
                                                      
255 Obwohl sich die Begründung der Klage durch Indien auf den diskriminatorischen Charakter der Regelungen 
bezog, so war der eigentliche Anlass dieser Initiative die Einbeziehung Pakistans in das Regime des APS Drogen 
(Molino Cruz 2007b, S 53, Fußnote 15; Fernández Fernández/Gordon Vergara 2004, S 35).  
256  In diese Richtung orientierte sich auch die Restrukturierung des APS Drogen 2003, die im Rahmen der 
sogenannten 1%-Klausel die Vorteile des Präferenzsystems vor allem auf die größten Empfängerländer reduzieren 
sollte und alle Länder deren Handelsvolumen unter dieser Schwelle lagen vom Genuss dieser Vorzüge  ausschloss 
(Fernánadez Fernández/Gordon Vergara 2004, S 35).  
257 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:DE:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:DE:PDF�
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Damit sollen vor allem Länder geschützt werden, deren Außenhandel nur gering diversifiziert 

ist und der nur von wenigen Exportgütern abhängt. Das trifft insbesondere auch auf sämtliche 

drogenproduzierenden Länder der andinen Integration zu, bei denen der prozentuelle Anteil der 

Hauptexportgüter an den Gesamtexportgütern in die EU über dieser Schwelle liegt (Solis 2002, 

S 177ff). Die besondere und absichtsvolle Berücksichtigung der Andenländer im neuen Regime 

des APS kommt auch in der Präambel dieser Verordnung zum Ausdruck (Punkt 7), die eine 

mögliche Anwendung der Präferenzvorteile ausnahmsweise zugunsten der Andenländer vor den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung verlegt: „Die als Anreiz konzipierte 

Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortliche Staatsführung sollte 

ausnahmsweise vor Inkrafttreten der Verordnung insgesamt gelten, um der WTO-Entscheidung 

über die Sonderregelung zur Bekämpfung der Drogenproduktion und des Drogenhandels 

Rechnung zu tragen“. Der letztlich doch überwundene Widerwille der EU, die unilateralen 

Präferenzen des APS Drogen zu verlängern, beruht im Grunde auf  der Frage, wie weit die EU 

ihre materiellen Zugeständnisse und hegemonialen „Opfer“ im Rahmen der Gewährung 

unilateraler Handelspräferenzen zur Stabilisierung der korporativen Interessen des Blocks an 

der Macht ausdehnt oder zurücknimmt. Schon unter dem Regime des APS Drogen wurden 

beispielsweise von Seite der EU die Herausnahme bestimmter Produktgruppen der Andenländer 

aus dem Präferenzregime diskutiert, die man für konkurrenzfähig auf dem internationalen Markt 

hielt, wie etwa Blumen, Früchte und Gemüse (Cardona 2004, S 123). Entwicklungspolitische 

Ziele wurden so graduell den handelspolitischen Interessen untergeordnet. In den 1990er 

begann sich in diesem Zusammenhang allmählich eine Tendenz abzuzeichnen, einseitige 

Konzessionen zu limitieren oder überhaupt zu eliminieren (ebd.).  Dies manifestierte sich auch 

in der institutionellen Materialität der europäischen Staatsapparate: In der Prodi-Kommission 

(1999- 2004) wanderte die Zuständigkeit für die Sonderpräferenzen gegenüber den 

drogenproduzierenden Ländern von der Generaldirektion für Außenbeziehungen zu der 

Generaldirektion Handel (Dìaz-Silveira Santos 2009, S 250). Die Strategie des damals 

amtierenden Kommissars, Pascal Lamy, richtete sich -wie bereits erörtert- vor allem auf einen 

Abschluss der multilateralen Welthandelsvereinbarungen der Doha-Runde und nicht auf die 

Fortführung unilateraler oder bilateraler Präferenzen. In den Anden verfolgten die für den 

Außenhandel zuständigen Staatsapparate hingegen einen anderen Kurs. Die durch die 

europäischen Prioritäten genährte Unsicherheit über den Fortbestand des Zugangs zum APS 

seitens der Andenländer führte diese schließlich ab Ende der 1990er Jahre zu einer –auch von 

den inneren Kräfteverhältnissen in dieser Phase getragenen- neuen Strategie, in der sie primär 

die Verhandlung eines Assoziationsabkommens mit der EU an Stelle der bloß unilateralen 

Präferenzen forderten (ebd. S 124). Hinzu kamen begründete Zweifel über die tatsächliche 

Bedeutung der realen Vorteile, die sich aus dem APS ergaben. Die 10% der andinen Exporte, 

die nicht vom europäischen Präferenzsystem erfasst waren, bezogen sich vor allem auf die für 
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die EU besonders sensiblen Produktgruppen, vor denen man sich in Europa vor internationaler 

Konkurrenz schützen wollte, etwa im Agrarsektor (Fernández Fernández/Gordon Vergara 2004, 

S 34). Zudem stellen die vom APS Drogen bzw. vom APS plus erfassten Produktgruppen wenig 

dynamische Sektoren der andinen Wirtschaft dar. Das Wachstum der andinen Exporte in die 

EU, die nach den Regeln des APS-Regimes bevorzugt behandelt werden, fiel wesentlich 

geringer aus als das Gesamt-Wachstum der globalen Importnachfrage der EU. Zudem ist  das 

Wachstum der vom APS Drogen bzw. APS plus präferenzierten Importe aus den Anden auch 

geringer als das Wachstum der Importe seitens anderer Entwicklungsländer, deren Produkte  in 

den Genuss der gleichen Handelsvorteile kommen (Solis 2002,  S 183).  

(2) Neben den unilateral gewährten Handelspräferenzen im Rahmen des APS bildete der 

institutionalisierte politische Dialog über Drogen zwischen den Staaten der andinen Integration 

und der EU die zweite Säule der Interaktion auf diesem Feld. Auch die Institutionalisierung 

dieses speziellen politischen Dialogs fiel in die Phase der spanischen Ratspräsidentschaft im 

Jahr 1995. Im September dieses Jahres trafen sich die Justiz- und Innenminister der amtierenden 

„Troika“ der EU (diese bestand damals aus den Repräsentanten des aktuellen, des vergangenen 

und des zukünftigen Ratsvorsitzes) mit den zuständigen Fachministern der andinen Integration 

und beschlossen ein gemeinsames Kommuniqué zur Aufnahme eines politischen Dialogs über 

die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels auf hochrangigem politischen Niveau, das auf der 

anschließenden Sitzung des Rats der Innen- und Justizminister der EU angenommen wurde258. 

In diesem Kommuniqué bekräftigen die Minister beider Seiten ihre Kooperationsbereitschaft in 

der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels auf der Grundlage einer gemeinsam geteilten 

Verantwortung, die nicht nur Maßnahmen zur Einschränkung des Drogenangebots sondern -im 

Rahmen eines „abgestimmten Gesamtkonzepts“- explizit auch das Problem der Nachfrage 

einbezieht. Der in diesem Kommuniqué zum Ausdruck kommende Konsens stützte sich vor 

allem auf drei Elemente: Erstens etablierte man einen politischen Dialog, der das regelmäßige 

Treffen hoher Fachbeamter, weitere künftige Treffen auf Ministerebene, den ständigen 

Austausch von Informationen und die Entsendung von Verbindungsbeamten beider Seiten 

vorsah. Zweitens bekundete man die Absicht beider Seiten, technische Abkommen über die 

Kontrolle von chemischen Vorprodukten der Drogenproduktion zu verhandeln, zu deren 

Abschluss die Kommission durch einen Beschluss des Rats der Justiz- und Innenminister auch 

gleich ermächtigt wurde. Drittens bekräftigten beide Seiten auch ihr Interesse an der 

Aushandlung von Abkommen zum Austausch von Beweismitteln und zur 

grenzüberschreitenden Verfolgung von Geldwäsche. Ferner befürwortete man eine 

Intensivierung der Projekte der alternativen Entwicklung als Ergänzung zur Eradikation von 

                                                      
258  Vgl. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/95/262&format=HTML&aged=0&language=DE&g
uiLanguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/95/262&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/95/262&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en�


 

 
- 255 - 

 

Anbauflächen für Drogen. Insgesamt unterscheidet sich der Charakter der europäisch-andinen 

Kooperation, vor allem hinsichtlich der Prinzipien der geteilten Verantwortung und der 

interregionalen Zusammenarbeit stark von repressiven Charakter der US-Drogenpolitik in dieser 

Region, die durch eine mit militärischen bzw. paramilitärischen Maßnahmen herbeigeführten 

Verknappung des Angebots die Preise derart erhöhen will, dass die Nachfrage nach Drogen und 

damit der Konsum sinkt. Die europäisch-andine Kooperation in der Drogenpolitik zeigte schon 

sehr bald konkrete politische Resultate: Bereits im Dezember 1995 schlossen die Andenstaaten 

mit der EU bilaterale Abkommen über die Kontrolle chemischer Vorprodukte ab. Ein Jahr 

später, auf der VI. Ministerkonferenz der EU und der Rio-Gruppe 1996 in Cochabamba, 

Bolivien, wurden die Grundsätze des europäisch-andinen Drogendialogs von allen Mitgliedern 

des politischen Dialogs zwischen der Rio-Gruppe und der EU in der Erklärung von 

Chochabamba gewürdigt und eine gemeinsame Initiative auf der Sondersitzung der 

Generalversammlung der UN zum Thema Drogen vereinbart259.  In der Praxis des Politischen 

Dialogs trafen sich sowohl nationale Regierungsbeamte und Diplomaten als auch Funktionäre 

der Integrationsebenen beider Seiten, um gemeinsame Initiativen und Projekte zu diskutieren. 

Während jedoch auf Seite der andinen Integration ein kontinuierliches Interesse daran bestand, 

den Dialog auf einer sehr hohen politischen Ebene anzusiedeln, beschränkte sich die 

europäische Teilnahme meistens auf die Ebene von Beamten und Fachleuten (Molano Cruz 

2007b, S 49).  

(3)Als drittes Element der interregionalen Zusammenarbeit existieren spezifische Projekte  der 

Entwicklungskooperation hinsichtlich der Bekämpfung des Drogenanbaus und der damit 

zusammenhängenden gesellschaftlichen Probleme und Konflikte (ebd. S 51f). Diese Projekte 

werden vor allem auf einer bilateralen Ebene zwischen den einzelnen Mitgliedsländern der 

CAN und der EU abgewickelt und beziehen sich auf die alternative Entwicklung und 

Substitution, die Reduktion der Nachfrage, die Bekämpfung von chemischen Vorprodukten, die 

Stärkung der andinen Institutionen, die Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur 

Einschränkung des Angebots. Eine grenzüberschreitende subregionale Koordination von 

Hilfsinstrumenten ist hingegen selten. Die Finanzierung dieser Projekte wird zu ca. 70% von der 

EU geleistet und zu etwa 30% von den Mitgliedsstaaten der CAN, deren Beteiligung zu den 

Vorbedingungen einer Projektabwicklung seitens der EU  zählt und in der Regel durch nationale 

Staatsapparate -vor allem in Form der Bereitstellung von Personal und Infrastruktur- 

aufgebracht wird, seltener auch durch Mittel andiner Finanzmechanismen wie der CAF. Auf 

europäischer Seite wird die Finanzierung zum größten Teil aus den nationalen Mitteln der 

Mitgliedsstaaten geleistet, 2004 stammten beispielsweise nur 16% aus den Mitteln der EU (ebd. 

                                                      
259  Vgl. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/96/101&format=HTML&aged=1&language=DE&g
uiLanguage=en  
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S 52). Im aktuellen Strategiepapier der EU zu den Beziehungen zur Andengemeinschaft, das für 

den Zeitraum von 2007 bis 2013 gilt, werden allerdings in einem eigenen Sonderpunkt der 

Entwicklungsfinanzierung im Rahmen des sogenannten Regionalen Richtprogramms (RRP) 

20% der Gesamtmittel der EU, die in die Kooperation mit der CAN fließen sollen, für die 

interregionale Drogenpolitik designiert (Europäische Kommission 2007, S 37f).  

 

4.4.4. INTERREGIONALE BEZIEHUNGEN UND KRÄFTEVERHÄLTNISSE IN DER 
IMPERIALISTISCHEN KETTE ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS 

Am Ende der 1990er Jahre und in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts finden einige 

entscheidende strategische Weichenstellungen in den interregionalen Beziehungen statt, die 

Veränderungen hinsichtlich der räumlichen Dimension der Verdichtung, der inhaltlichen 

Schwerpunkte und der daran beteiligten Staatsapparate mit sich bringen. Diese Veränderungen 

sind aus der theoretischen Perspektive von Poulantzas das Ergebnis der transformierten 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa und in den Anden, die eine neue Konfiguration 

der imperialistischen Kette hervorbringen, in der sowohl Brüche als auch Kontinuitäten, 

Auflösungs- und Bewahrungsmomente eingeschlossen sind. Bevor diese Transformationen 

beschrieben werden, ist es jedoch nötig, noch einmal einen Blick auf den Stand der 

Kräfteverhältnisse und der strategischen Slektivitäten in dieser Phase zu werfen, und zwar auch 

anhand der verfügbaren ökonomischen Daten. Es ist aber immer das Bild der bereits in den 

voran gegangenen Kapiteln beschriebenen Prozesse kontingenter Kämpfe zwischen Klassen und 

anderen Machtverhältnissen, das man wie eine Folie vor den öffentlich zugänglichen, zumeist 

im Kontext einer traditionellen positivistischen Analyse erhobenen ökonometrischen Daten 

aufspannen muss, um zu begreifen, was diese Zahlen tatsächlich bedeuten. Sie bilden nur die 

messbare Oberfläche dieser gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse . 

Die ungleichgewichtete, asymmetrische Beziehung, in die die andinen und europäischen 

Gesellschaftsformationen im Rahmen der imperialistischen Kette verstrickt sind, verdeutlicht 

sich bereits bei der Analyse der relativen Bedeutung des interregionalen Handels für den 

jeweiligen Integrationsmechansimus. Die Importe aus dem Raum der CAN hatten in den Jahren 

2006 bis 2008 einen Anteil von 0,7% an den gesamten Importen der EU, im Jahr 2008 und 2009 

stieg dieser Anteil leicht auf 0,8%260. Im Jahr 1991 lag er noch bei 0,98%, im Jahr 1995 sogar 

bei 1,14% (Solis 2002, S 175). Die Bedeutung der CAN als Handelspartner der EU sinkt also 

insgesamt tendenziell im Vergleich zu anderen Räumen und Staaten. Umgekehrt stammten im 

                                                      
260 Vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf  
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Jahr 2006 12,2% aller Importe der CAN aus der Europäischen Union, ein Anteil, der sich im 

Jahr 2009 auf 13,1% erhöhte261. Das gleiche Bild ergibt sich beim Vergleich der Exportdaten: 

Während der Anteil der Exporte in die CAN an den Gesamtexporten der EU 2006 bloß 0,4% 

ausmachte und langsam auf 0,6% im Jahr 2010 stieg, betrug umgekehrt der Anteil der Exporte 

der CAN in die EU gemessen an ihren Gesamtexporten 15,6% im Jahr 2006, der annähernd 

gleiche Wert von 15,7% bzw. 15,6% wird auch für das zweite und dritte Quartal des Jahres 

2010 ausgewiesen. Die CAN erzielte dabei einen -wenn auch kontinuierlich sinkenden- 

Exportüberschuss im Handel mit der EU. Diese Kennziffern belegen, dass für die CAN 

hinsichtlich des Außenhandels mit der EU wesentlich mehr auf dem Spiel steht als umgekehrt 

und daher auch die Vulnerabilität und Abhängigkeit der andinen Staaten in der Verhandlung 

von Handelsabkommen wesentlich höher ist. Vergleicht man den prozentuellen Anteil der 

Exporte in die EU an den Gesamtexporten im Jahr 2009 (14,9%) mit dem prozentuellen Anteil 

der intra-regionalen Exporte der CAN im selben Jahr (7%)262, wird auch deutlich, dass sich der 

in Kapitel 4.3 festgestellte Trend verstärkt. Der Exporthandel der Mitgliedsländer der 

Andengemeinschaft gegenüber der Europäischen Union hat Ende der 2000er Jahre eine 

wesentliche höhere Bedeutung gewonnen als der Exporthandel innerhalb der räumlichen 

Grenzen der regionalen andinen Integration selbst. Die Einlagerung internationaler Kapitalien, 

die sich in Assoziation mit den Kapitalien der Andenstaaten primär in deren nationalen 

Apparaten  und nicht in den supranationalen der andinen Integration mit verdichten,  richtet die 

Außenhandelsstrukturen der einzelnen Mitgliedsstaaten der CAN zunehmend auf die 

kapitalistischen Zentren aus.   

Die unterschiedliche Positionierung im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung der 

imperialistischen Kette, die sich aus den Kräfteverhältnissen in den einzelnen 

Gesellschaftsformationen ergibt und aus der jeweils unterschiedlichen Rolle, die die 

Internationalisierung des Kapitals  darin spielt, verdeutlicht sich auch  in den unterschiedlichen 

Sorten der Handelsgüter, die zwischen CAN und EU gehandelt werden. In den 1990er Jahren 

dominierte der Primärgütersektor als wichtigste Quelle der Exportgüter der CAN. 2010 

stammten 86,4% ihrer Exporte in die Europäische Union aus dem Bereich der Agrargüter und 

unbehandelten Rohstoffe, nur 7,8% aus dem Bereich der verarbeiteten Produkte. Umgekehrt 

waren 89,4% der Güter, die aus der EU in die CAN exportiert wurden verarbeitete Güter mit 

einem hohen Grad der Wertschöpfung und nur 6,8% Primärgüter 263 . Die wichtigsten 

Exportgüter der CAN in die EU in den 1990er Jahren (1991 -2001) waren Erdölprodukte (vor 

allem aus Venezuela, das damals noch Mitglied der CAN war),  Gold und andere Edelmetalle, 

                                                      
261  Für diese Zahl und die folgenden vgl. ebenfalls 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf 
262 Vgl. http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=120  
263 Vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf�
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=120�
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf�


 

 
- 258 - 

 

Bananen, Kaffee, Nickeleisen und Fischmehl264. Die wichtigsten Exportgüter in den 2000er 

Jahren (2000- 2009) bestanden immer noch aus Primärgütern, wenngleich sich die Gewichte 

zugunsten anderer Güter verschoben hatten und der Erdölexport nach dem Austritt Venezuelas 

keine so große Bedeutung mehr einnahm: Steinkohle, Bananen, Kupfer und Kupferlegierungen, 

Kaffee, Fischmehl, Kupferkathoden und Zink265. Die Statistik der Europäischen Union, die die 

Nomenklatur der „Standard International Trade Classification“ (SITC) der UN verwendet, weist 

für das Jahr 2010 ebenfalls eine überragende Bedeutung der Nahrungsmittel und Rohstoffe an 

den Importen der CAN in den Raum der Europäischen Union aus: Den größten prozentuellen 

Anteil nach diesem Klassifikationssystem hatten Nahrungsmittel und Lebendtiere [SITC 0] 

(38,5%), Rohstoffe, außer Treibstoffe [SITC 2] (20,5%), mineralische Treibstoffe und 

Schmiermittel [SITC 3] (19.2%) und geringfügig verarbeitete Güter [SITC 6] (11,0%). Auf 

europäischer Seite waren Maschinen und Transport-Equipment (47,6%) sowie verarbeitete 

chemische Güter (20,2%) die wichtigsten Exportgüter266.  

Diese unterschiedliche Eingliederung der andinen und der europäischen 

Gesellschaftsformationen in die internationale Arbeitsteilung und Wertschöpfungshierarchie der 

imperialistischen Kette fand im dem Kontext der bereits beschriebenen wirtschaftspolitischen 

Liberalisierung und Öffnung auf beiden Seiten des Atlantiks statt, die das Resultat der 

Verschiebung der nationalen bzw. supranationalen Kräfteverhältnisse und der jeweiligen 

Rekonstitution des Blocks an der Macht sind. Diese Öffnung zugunsten eines verstärkten 

Außenhandels lässt sich deutlich an den Wachstumszahlen der Handelsströme zwischen CAN 

und EU ablesen, vor allem in der letzten Dekade. Allerdings besteht hier ein Problem der 

Vergleichbarkeit zwischen den Zahlen für die 1990er und den Zahlen für die 2000er Jahre. 

Während erstere Venezuela noch inkludieren, sind die Statistiken der 2000er bereits um das 

2006 ausgetretene Venezuela bereinigt. Trotzdem geben sie insgesamt einen guten Überblick 

über das Export- und Importwachstum zwischen CAN und EU: 

  

                                                      
264 Vgl. http://www.comexi.gob.ec/nego_docs/negoSGde057.pdf  
265 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DEstatisticos/Sgde331.doc  
266 Vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113469.pdf  
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Tab.12: Entwicklung der Exporte der CAN  in die EU in absoluten Zahlen 

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Exporte 
der CAN 
in die EU 

(Mio.US$) 

5360 5093 4834 6403 7183 7211 6981 6238 5589 

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Exporte 
der CAN 
in die EU 

(ohne 
Venezuela) 

4139 4409 4586 5482 6695 7191 9551 11575 12488 

Quelle: Generalsekretariat der CAN267 

Tab.13: Entwicklung der Importe der CAN aus der EU in absoluten Zahlen 

Jahr  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Importe 

der 
CAN 

aus der 
EU 

(Mio. 
US$) 

4910 5607 5720 5851 6888 6946 7556 8379 6418 

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Importe 

der 
CAN 

aus der 
EU 

(ohne 
V.) 

3760 4226 3988 4482 4692 5988 7450 8257 11269 

Quelle: siehe oben 

Es lohnt sich auch ein Blick hinter diese sehr allgemeinen Zahlen zu werfen und sich die 

Verteilung der Handelsströme auf die einzelnen Mitgliedsländer der Integrationsmechanismen 

anzusehen. In den 1990er Jahren war Großbritannien der wichtigste Exportmarkt für die 

Mitgliedsstaaten der CAN, gefolgt von Deutschland, Spanien und Frankreich. Die meisten 

Importe der EU in die CAN kamen hingegen aus Deutschland, gefolgt von Italien, Spanien und 

Frankreich268. Vor allem die größten Volkswirtschaften der EU, zu denen man noch Spanien 

hinzurechnen muss, bildeten also die  Haupthandelspartner der CAN (Moslares Garcia/ Turmo 

Garuz 2002, S 45). In den 2000er Jahren verschob sich diese Verteilung etwas. Deutschland war 

die wichtigste Exportdestination der CAN, dahinter folgten die Niederlande an zweiter, Italien 

an dritter und Spanien an vierter Stelle. Die meisten Importe kamen auch in den 2000er Jahren 

aus Deutschland, gefolgt von Frankreich Italien und Spanien 269 .  Auf der Seite der CAN 

stammten die meisten Exporte in die EU aus Kolumbien (35%), gefolgt von Venezuela (26%) 

und Peru (23%). Die beiden kleinen und wirtschaftlich wesentlich schwächeren Länder Ecuador 

                                                      
267  Vgl. http://www.comexi.gob.ec/nego_docs/negoSGde057.pdf und 
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1106_8.pdf 
268 Vgl. http://www.comexi.gob.ec/nego_docs/negoSGde057.pdf 
269 Vgl. http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1106_8.pdf 
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(12%) und Bolivien (4%) bildeten -nicht überraschend- das Schlusslicht270. Die meisten Importe 

aus der EU führte hingegen Venezuela ein (38%), gefolgt von Kolumbien (33%), Peru (16%) 

Ecuador (9%) und Bolivien (4%). An dem Grundmuster dieser Verteilung der Handelsströme 

änderte sich auch nach dem Ausscheiden Venezuelas im Verhältnis der vier verbleibenden 

Staaten  zueinander nicht viel. Kolumbien bildete 2009 mit einem Anteil von 42% der Exporte 

in die EU und 52% der Importe den wichtigsten Zielraum des europäischen Außenhandels 

innerhalb der andinen Integration, an zweiter Stelle befand sich Peru (23% der Exporte bzw. 

28% der Importe), die Anteile der beiden kleineren Länder blieben fast unverändert niedrig: Auf 

Ecuador entfielen 18% der Exporte und 16% der Importe, auf Bolivien weiterhin jeweils 4%271. 

Diese unterschiedlich großen Anteile der einzelnen Mitgliedsstaaten der CAN am Außenhandel 

mit der EU weisen bereits auf die grundlegende Bruchstelle der andinen Integration in den 

2000er Jahren  hin. Das Gegenstück dazu liefert eine Analyse der relativen Anteile der vier 

Mitglieder  am Intra-Handel. Dieser hat für die beiden kleinen Andenländer Bolivien und 

Ecuador eine wesentlich höhere Bedeutung als für Kolumbien und Peru. Während zwischen 

1998 und 2007 der Außenhandel in Bolivien durchschnittlich zu 11% innerhalb der CAN 

abgewickelt wurde, in Ecuador sogar zu 14%, liegen die entsprechenden Anteile in Kolumbien 

nur bei 8% und in Peru bei 7% (Chiriboga Vega 2009, S 5)  Diese Bruchstellen sind jedoch 

keine bloß ökonomisch erklärbaren Phänomene, sondern sie  sind das Resultat von 

Konstellationen sozialer Kämpfe und Strategien, die  erst dann akut werden, wenn sie im 

Rahmen der Verdichtung eine politische Dimension erhalten. Die herausragende Rolle 

Kolumbiens und Perus im Außenhandel mit der EU war also nicht per se der Keil, der zwischen 

den Mitgliedsstaaten der CAN steckte und im Lauf der 2000er Jahre –wie wir noch sehen 

werden- zu einer wachsenden staatlich-politischen Desintegration, gerade auch bedingt durch 

die handelspolitischen Beziehungen zur EU, führte. Sondern dieser Keil bestand in der 

unterschiedlich verteilten Einlagerung und Rolle des internationalen Kapitals, das im Block an 

der Macht der einzelnen andinen Gesellschafsformationen mit verdichtet wurde, und den 

dadurch bedingten unterschiedlichen Konstellationen sozialer Kämpfe: Während in Kolumbien 

und Peru bis heute neoliberale gesellschaftliche Kräfteverhältnisse bestehen, die sich primär in 

den nationalen Staatsapparaten verdichten, sind sie in Bolivien und Ecuador brüchig und haben 

ihre Dominanz verloren. Die Tendenz zu einer politischen Verdichtung der kapitalistischen 

Außenhandelsinteressen in Form von bilateralen Freihandelsverträgen in den beiden großen 

Mitgliedsländern korrespondiert mit einer Stagnation des intra-regionalen Staatsprojekts.  Im 

Jahr 2002 hatten die CAN-Mitglieder zwar noch gemeinsam die Decisión 535 beschlossen272, 

die einen neuen Anlauf zur  Harmonisierung der Gemeinsamen Außenzolltarife unternahm, die 

                                                      
270 Vgl. http://www.comexi.gob.ec/nego_docs/negoSGde057.pdf 
271 Vgl. http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1106_8.pdf 
272 Vgl. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D535.htm  
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Bestimmungen dieser Norm wurden jedoch vor allem von Peru in den Folgejahren ignoriert. 

Die Verwirklichung des gemeinsamen Außenzolltarifs musste angesichts dieser Umstände 

schließlich 2008 in der Decisión 695 (Artikel 1) wieder einmal verschoben werden273. 

Die wachsende Präsenz des internationalen Kapitals in der CAN dokumentieren vor allem die 

zunehmenden Auslandsdirektinvestitionen274. Im Laufe der 1990er Jahre entwickelte sich die 

Europäische Union -noch vor den USA- zum wichtigsten Herkunftsraum der 

Auslandsdirektinvestitionen in der CAN: 

Tab.14: Auslandsdirektinvestitionen der EU in der CAN und relativer Anteil von EU und USA an 

den ADI  

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ADI der 

EU in die 
CAN 
(Mio. 
US$) 

1.425 1.537 2.956 760 1.727 4.322 2.559 2.721 2.713 

Anteil 
der EU 
an den 
ADI in 

der CAN 

20,2% 18,4% 49,3% 16,6% 17,7% 30,0% 22,3% 32,0% 33,7% 

Anteil 
der USA 
an den 
ADI in 

der CAN 

50,3% 46,1% 13,5% 19,4% 13,8% 14,7% 18,6% 27,9% 21,4% 

Quelle: Moslares Garcia/ Turmo Garuz 2002, S 44; Secretaria General de la CAN275 

Diese Entwicklung der europäischen Auslandsdirektinvestitionen in der CAN erfolgte in den 

1990er Jahren wesentlich rasanter als die Entwicklung der Güterhandelsströme. Das 

Ungleichgewicht zwischen Investitionen und Güterströmen hängt vor allem mit der Rolle der 

spanischen Investoren im Raum der CAN zusammen. Obwohl das spanische Kapital nur der 

viertgrößte Handelspartner der Andenstaaten in der Europäischen Union ist, entwickelte es sich 

im Laufe der 1990er Jahre zum größten europäischen Investor. Im Jahr 2000 entfielen 34,3% 

der europäischen Auslandsdirektinvestitionen in der CAN auf Spanien, gefolgt vom 

Großbritannien (21,9%), den Niederlanden (18,0%) 276  und Deutschland (4,6%) (Moslares 

Garcia/ Turmo Garuz 2002, S 46). Diese Fakten belegen zwei Dinge: Erstens das 

unterschiedlich große Engagement verschiedener Fraktionen der europäisierten inneren 

Bourgeoisien in Lateinamerika im Allgemeinen und im Raum der CAN im Besonderen. 
                                                      
273 Vgl. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D695.htm  
274 Vgl. Kapitel 4.3.2 hinsichtlich der Entwicklung der ADI bis in die 1980er Jahre 
275 Vgl. http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde057.pdf  
276 Die besondere Rolle der Niederlande im Rahmen der europäischen Auslandsdirektinvestitionen hängt vermutlich 
mit einem Umstand zusammen, auf den bereits bei der Beschreibung des bolivianischen „Wasserkriegs“ kurz 
hingewiesen wurde. Die bilateralen Investitionsverträge (BITs), die die Niederlande auch mit Staaten der CAN 
abgeschlossen hat, inkludieren relativ günstige Konditionen für einen Zugang zu multilateralen 
Streitschlichtungsmechanismen wie dem des ICSID. In vielen Fällen versuchen daher Investoren unter den 
Schutzmantel des niederländischen BIT zu gelangen, eine Vorgangsweise, die auch als „treaty shopping“ bezeichnet 
wird (Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/treaty-shopping/treaty-shopping.htm)  

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D695.htm�
http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde057.pdf�
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/treaty-shopping/treaty-shopping.htm�
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Zweitens die Umstrukturierung des Kapitalismus in den Zentren, gerade auch in Europa, der 

nach der Profitkrise der 1970er Jahre durch die Liberalisierung der Finanzmärkte neue 

Möglichkeiten der Akkumulation und des Profits im Bereich der „Finanzialisierung“ fand.  

Die Expansion der spanischen Investitionen in Lateinamerika ist ein sehr anschauliches Beispiel 

dafür, wie die Verschiebungen der Kräfteverhältnisse ab den 1980er Jahren auf beiden Seiten 

des Atlantiks ineinander griffen und im Ergebnis die Glieder der imperialistischen Kette -in 

einer modifizierten Form- neu zusammenband. Das spektakuläre Wachstum der 

Auslandsdirektinvestitionen aus Spanien, das bis in die 1980er vor allem ein Importeur von 

Kapital war277, erklärt sich aus den Liberalisierungsprozessen, die gleichzeitig in Lateinamerika 

und in Europa stattfanden: Hier die Vollendung des Binnenmarkts und die Privatisierung 

großer, ursprünglich monopolistischer Konzerne, die sich in „global players“ verwandelten, dort 

die Strukturanpassungsprogramme im Kontext der Schuldenkrise schufen die Voraussetzung für 

die großflächige und grenzüberschreitende  Beweglichkeit der Direktinvestitionen (Martin/Toral 

2005, S 5). Lateinamerika war bereits während der Franco-Ära, also in den ersten Jahrzehnten 

nach dem zweiten Weltkrieg, die Hauptdestination der -zu diesem Zeitpunkt noch 

bescheidenen- spanischen Auslandsdirektinvestitionen. Allerdings fügten sich in dieser Phase 

die spanischen Investitionen in das Projekt der importsubstituierenden Industrialisierung in 

Lateinamerika ein und betrafen daher auch in erster Linie den Sektor der  verarbeitenden 

Industrie (Durán 2005, S 19). Erst mit der Verschiebung der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse und ihrer politischen Verdichtung sowohl in Lateinamerika als auch in 

Europa änderte sich dieses Bild, wobei man beide parallel verlaufenden Prozesse im Auge 

behalten muss. In Europa setzte mit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft im 

Jahr 1986, der selbst das Resultat veränderter Kräfteverhältnisse war, auch eine tiefreichende 

Transformation der spanischen Wirtschaft ein (Royo 2005, S 62ff; Guillén 2005, S 68ff)278. Mit 

der Übernahme des europäischen „acquis communautaire“ durch Spanien begann eine Welle 

von strukturellen Reformen: Die Integration in die Zollunion und die Beseitigung der 

Binnenzölle gegenüber den Mitgliedern der europäischen Integration, die Liberalisierung von 

Güter- Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und vor 

allem die Privatisierung der großen staatseigenen Unternehmen. Die Öffnung der spanischen 

                                                      
277  Die nach außen abfließenden Direktinvestitionen überstiegen erstmals im Jahr 1996 die nach Spanien 
einfließenden ADI (Royo 2005, S 60). Das Wachstum der spanische Direktinvestitionen in absoluten Zahlen gibt 
einen Eindruck von der Dimension dieser Entwicklung: 1980 hatten die spanischen ADI ein Volumen von 1,931 Mio. 
US$, 1990 bereits eines von 15.652 Mio. US$ und im Jahr 2000 schließlich eines von 160.202 Mio. US$ Ein großer 
Teil davon floss in den 1990er Jahren nach Lateinamerika (Toral 2005, S 32).  
278 Poulantzas analysiert die Klassenkämpfe und Kräfteverhältnisse, die hinter dem Zusammenbruch der Franco-
Diktatur und dem damit zusammenhängenden Beitritt zur Europäischen Union stehen, in seiner Studie „Die Krise der 
Diktaturen“. In seinen Augen lassen sich sowohl der Zusammenbruch der Militärdiktatur als auch der folgenden 
Beitritt zur EG mit der Rivalität verschiedener Fraktionen des herrschenden Blocks an der Macht erklären 
(Polulantzas 1977, S 47). Während die inneren Bourgeoisien ihr Projekt einer hegemoniale Führung auf eine 
Redemokratisierung und  eine Teilnahme am europäischen Integrationsprozess bezogen, verdichteten sich die mit 
dem US-Kapital assoziierten Kompradoren in den Apparaten der Diktatur.  
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Wirtschaft gegenüber Europa verstärkte den Wettbewerbsdruck der in der Regel schwächer 

entwickelten spanischen Kapitalien  gegenüber den starken europäischen Konkurrenten. Schon  

1985 begann die sozialistische Regierung González teilweise staatliche Anteile an diesen 

Unternehmen zu veräußern, ab 1996 legte die konservative Regierung ein weitreichendes 

Privatisierungsprogramm vor, in dessen Verlauf die meisten staatlichen Unternehmen 

privatisiert wurden 279 . Die verstärkte Konkurrenzsituation im spanischen Heimmarkt durch 

größere europäische Rivalen bedrohte nicht nur die Profitraten der privatisierten spanischen 

Unternehmen, sondern enthielt auch die latente Gefahr der Übernahme durch andere Konzerne. 

Die spanischen Unternehmen versuchten diesen beiden negativen Perspektiven durch eine 

verstärkte innerspanische Firmen-Fusion und eine Expansion in den lateinamerikanischen Raum 

entgegenzuwirken. Die Welle der spanischen Auslandsdirektinvestitionen in Lateinamerika in 

den 1990er Jahren erklärt sich also aus der spezifischen strategischen Position des spanischen 

Monopolkapitals in dieser Phase, das für vier Fünftel der spanischen 

Auslandsdirektinvestitionen verantwortlich ist und im Rahmen seiner Expansion nach 

Lateinamerika eine Art Vorwärtsverteidigung zugunsten seiner Profite und seines 

ökonomischen Eigentums suchte (Guillén 2005, S 67). Die Auslandsdirektinvestitionen in 

Lateinamerika durch die großen spanischen Unternehmen fanden daher auch in der Regel statt, 

nachdem Privatisierungen einen Eigentümerwechsel herbeigeführt und Firmenfusionen die 

globale Handlungsfähigkeit des spanischen Kapitals erhöht hatten (ebd. S 70). Hinzu kam die 

wachsende „Sättigung“ der europäischen Märkte gegen Ende der 1990er Jahre (ebd. S 72), ein 

Umstand, der aus einer marxistischen Perspektive -je nach theoretischem Schwerpunkt- als 

Unterkonsumptions- oder Überakkumulationskrise bezeichnet werden würde. Die größten 

spanischen Investoren in Lateinamerika Ende der 1990er Jahre waren folgende Konzerne: 

Tab.15: Investitionen spanischer Konzerne in Lateinamerika 

Firma Sektor Investitionen 1997-2000 
(Mio.US$) 

Telefónica Telekommunikation 30.449 
SCH Bankenwesen 12.930 

BBVA Bankenwesen 6.848 
Repsol-YPF Energie 17.252 

Endesa Elektrizität 7.226 
Iberdrola Elektrizität 1.806 

Union Fenosa Elektrizität 850 
Quelle: Royo 2005, S 60 

War die Liberalisierung in Europa die erste Voraussetzung für das Wachstum der spanischen 

Auslandsdirektinvestitionen (manchmal in der Literatur auch als „push-Faktor“ bezeichnet 

                                                      
279 Während im Jahr 1992 noch 17% der spanischen Marktkapitalisierung den Unternehmen im Staatseigentum 
zugerechnet werden konnten, war im Jahr 2002 dieser Anteil bereits auf 0,5% zusammengeschrumpft (Guillén 2005, 
S 69). 
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[Royo 2005, S 62]), so war gleichzeitig die parallel stattfindende Strukturanpassung in 

Lateinamerika die notwendige zweite („pull-Faktor“). Die Liberalisierung der vormals 

geschlossenen Märkte Lateinamerikas, insbesondere auch des Kapitalmarktes, vor allem aber 

die in den 1990er Jahren in vielen lateinamerikanischen Ländern zur Refinanzierung und 

Devisenerwirtschaftung während bzw. nach der Schuldenkrise eingeleiteten 

Privatisierungsprogramme boten dem spanischen Kapital die Möglichkeit, sich in die nationalen 

Kapitale einzulagern. Auch in einigen Staaten der andinen Integration fanden 

Privatisierungskampagnen statt, etwa in Kolumbien (1990), Ecuador (1993) und Bolivien 

(1995) (Thorp 1998, S 228f).   

Während bis Ende der 1970er Jahre hauptsächlich in die Projekte der importsubstituierenden 

Industrialisierung investiert wurde, so änderte sich das Profil der Investitionen in der Phase der 

Liberalisierung dramatisch. In den 1990er Jahren richteten sich die spanischen 

Direktinvestitionen vor allem auf die Sektoren der Primärgüter (Elektrizität, Gas, Wasser, 

Erdöl) und der Dienstleistungen (Bankenwesen, Versicherungen, Transportwesen, 

Kommunikation). Das strategische Ziel der spanischen Konzerne war die Kontrolle über 

Rohstoff- und Dienstleistungsmärkte280: Zwischen 1993 und 2000 betrafen 71% der spanischen 

Investitionen den Dienstleistungssektor, 20% den Sektor der Primärgüter (Durán 2005, S 22). 

Der größte Teil dieser Direktinvestitionen fand im Zuge der Privatisierung von staatseigenen 

lateinamerikanischen Unternehmen statt, zwischen 1997 und 1999 resultierten zum Beispiel 

67% aller spanischen Investitionen aus solchen Operationen (Royo 2005, S 63). Der hohe Anteil 

an Privatisierungen bei den spanischen ADI erklärt auch die relativ erratische und sprunghafte 

Entwicklung der Investitionsströme im Lauf der 1990er Jahre. Obwohl der Anteil der ADI, die 

in den Mitgliedsländern der CAN veranlagt sind, an den gesamten spanischen 

Direktinvestitionen relativ gering ist, auf  Kolumbien entfallen z.B. 4%, auf Peru 3% (Durán 

2005, S 25), so führt doch die relative Dominanz des spanischen Kapitals gegenüber den 

übrigen europäischen Kapitalien und dem US-amerikanischen Kapital in diesem Raum zu 

einem gesteigerten Interesse der spanischen Kapitalfraktionen, das sich –etwa im Rahmen der 

politischen Dialoge- auch staatlich verdichtet. Es wäre jedoch falsch, die 

Akkumulationsinteressen ausschließlich auf die spanischen Kapitalfraktionen zu reduzieren. Es 

gibt neben den spanischen Investoren auch andere europäische Konzerne, die im Raum der 

CAN präsent sind: Carrefour (Handel), BHP Billiton (Bergbau), Anglo American (Bergbau), 

British American Tobacco (Tabak), BG Group (Erdöl bzw. Erdgas), Italia Telecom 

(Kommunikation) und andere (Arroyo Picard et. al. 2009, S 31). Auf der Seite der Beherrschten 

hatten die radikalisierten Verteilungskämpfe, die durch die neoliberalen Kräfteverhältnisse 

                                                      
280 Gerade die Rohstoffsektoren waren jene Teile der lateinamerikanischen Wirtschaft, die primär verantwortlich für 
das hohe Exportwachstum in den 1990er Jahren waren und deren hohe Profitraten einen verlockenden Anreiz für die 
Expansionsstrategien der spanischen (und europäischen) Konzerne boten (Thorp 1998, S 237). 
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provoziert wurden, drastische Folgen. Die Rate der extremen Armut und der relativen Armut 

stieg in den verschiedenen Ländern der Anden im Lauf der 1990er Jahre stark an. In Bolivien 

auf 14,4% bzw. 34,3%, in Ecuador auf 20,2% bzw. 52,3%, in Peru auf 15,5% bzw. 41,4%, in 

Venezuela auf 15% bzw. 32%, und in Kolumbien auf 14,4% bzw. 26,5% 

(Fernández/Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 38). 

 

4.4.5. DIE MULTISKALARE VERDICHTUNG DER ANDINEN UND EUROPÄISCHEN 
KRÄFTEVERHÄLTNISSE IM 21. JAHRHUNDERT UND DIE REKOMPOSITION DER 

IMPERIALISTISCHEN KETTE 

Die in den sozialen Kämpfen hergestellten Kräfteverhältnisse und ihre multiskalaren 

Verdichtungen in Europa und in den Anden, die auf beiden Seiten  geprägt sind von einer 

zunehmenden Einlagerung des internationalen Kapitals, jedoch in einer jeweils  

unterschiedlichen –zentralen bzw. peripheren- Art und Weise, bestimmen auch die spezifische 

Form, in der sich die interregionalen Beziehungen als Teil der von Poulantzas theoretisch 

entworfenen imperialistischen Kette in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts entfalten. Diese 

aktuelle Phase der Beziehungen ist wesentlich geprägt durch einen skalaren Strategiewechsel, 

die vor allem von europäischer Seite ausgeht und sich aus der Entwicklung der GD Handel zu 

dem dominanten Staatsapparat der hegemonialen Fraktionen der Bourgeoisien in der EU 

erklären lässt. Die asymmetrischen Dynamiken zwischen der EU und der CAN sind aus dieser 

Perspektive jedoch nicht äußerlich zu verstehen, und es geht daher auch nicht um die Klärung 

einer  „Schuld“ für die Reproduktion von Dependenzen, die auf einzelne Länder oder Regionen 

aufgeteilt werden kann, sondern es handelt sich um gesellschaftliche Prozesse, die innerhalb der 

jeweiligen Gesellschaftsformationen bzw. durch sie hindurch hergestellt werden: Auch das 

europäische Kapital in den Anden wird als „interiorisierter“ Teil der andinen Kräfteverhältnisse 

mit verdichtet. 

Der Anstoß für eine Neubestimmung der interregionalen Beziehungen kam 1999 auf dem ersten 

gemeinsamen europäisch-lateinamerikanisch-karibischen Gipfel in Rio de Janeiro, mit dem die 

strategische Partnerschaft zwischen Lateinamerika und Europa  begründet werden sollte. Im 

Rahmen dieses Gipfels fand auch ein Treffen zwischen den Präsidenten der CAN und der 

Troika der EU statt, auf dem erstere eine Initiative zur Schaffung eines interregionalen 

Assoziationsabkommens präsentierten, das im Unterschied zu den bereits existierenden 

Abkommen zwischen EU und CAN auch erstmals Aspekte einer gemeinsamen Freihandelszone 

enthalten sollte (Molano Cruz 2008, S 281). Das Ziel der Staaten der Andengemeinschaft, 
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damals noch allesamt von Regierungen repräsentiert, die sich dem neoliberalen Staatsprojekt 

verpflichtet fühlten, richtete sich auf die Vereinbarungen bilateraler Handelserleichterungen, die 

über die von der EU im Rahmen des APS auf unilateraler Ebene gewährten Präferenzen 

hinausgehen sollten. Anders als in Mexiko und Chile, mit denen die EU –unter dem Druck 

exponierter europäischer Kapitalanlagen und Handelsbeziehungen sowie starker US-

amerikanischer Konkurrenz- bereits im Jahr 2000 bzw. 2002 sogenannte Abkommen der vierten 

Generation abschloss, die beide auch die Einrichtung einer interregionalen Freihandelszone mit 

erheblichen Reduktionen von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen enthielten, war man 

auf europäischer Seite gegenüber der andinen Initiative sehr viel zurückhaltender (Fernández 

Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 19). Erst im  Folgejahr beschloss man im Rahmen des IX. 

Treffens zwischen EU und Rio-Gruppe eine gemeinsame Evaluation der Handelsbeziehungen 

zwischen beiden regionalen Blöcken, die gemeinsam vom Sekretariat der CAN und der 

Europäischen Kommission erarbeitet werden sollte (Molano Cruz 2008, S 281). Diese 

Evaluationsphase hatte aus europäischer Sicht den Zweck, die Verhandlung eines 

Assoziationsabkommens auf die lange Bank zu schieben. Einen Monat vor dem 2. Gipfel der 

europäisch-lateinamerikanisch-karibischen Länder (EULAC) im Mai 2002 in Madrid wurde 

diese gemeinsame Evaluationsphase abgeschlossen und der Rat der Außenminister der EU 

fasste den Beschluss, den Staaten der CAN statt der Verhandlung eines Assoziationsabkommen 

inklusive der Aspekte des Freihandels nur die Verhandlung eines weiteren 

Kooperationsabkommens vorzuschlagen, das jenes von 1993 ersetzen sollte und die von der 

CAN gewünschten Handelserleichterungen ausschloss (Díaz Silveira Santos 2009, S 243, 

Molano Cruz, 2008, S 281). Dieses neue Kooperationsabkommen sollte aus europäischer 

Perspektive als eine Art Brücke zur Verhandlung eines eventuellen zukünftigen 

Assoziationsabkommens dienen. Auf dem Gipfel 2002 wurde dieser Vorschlag von den 

Andenstaaten akzeptiert und in der gemeinsamen Schlussakte formalisiert. Wie erklärt sich  

diese Zögerlichkeit der europäischen  Staatsapparate? Ein Blick in die Schlussfolgerungen des 

Gipfels 2002 gibt Aufschluss281. Dort heißt es unter Punkt 17: „We welcome the initiatives to 

negotiate polictal and co-operation Agreements between the EU and (…) the Andean 

Community as well as the decision to strengthen the co-operation on trade, investments and 

economic relations. The achievement of the objectives of such agreements and the stregthening 

of co-operation should establish conditions under which, building on the outcome of the Doha 

Work Programme, which we have committed to complete by the end of 2004, feasable and 

mutually beneficial Association Agreements, including FTA, could be negotiated between the 

EU (…) and the Andean Community“. Die zentrale räumliche Maßstabsebene, auf der die EU 

die Handelsfragen zu diesem Zeitpunkt verhandeln wollte, war also die multilaterale Ebene der 

                                                      
281 Vgl. http://eeas.europa.eu/lac/madrid/dec_02_en.pdf  

http://eeas.europa.eu/lac/madrid/dec_02_en.pdf�
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Welthandelsgespräche im Rahmen der WTO (Fernández Fernández/Gordon Vergara 2004, S 

20). Die GD Handel als dominanter Staatsapparat hatte unter Kommissar Lamy auch einen 

bereits diskutierten hegemonialen Konsens unter dem Schlagwort der „managed globalization“ 

erarbeitet. Die andinen Avancen hinsichtlich eines präferenziellen interregionalen 

Handelsabkommens wurden zugunsten dieser hegemonialen Strategie der EU auf multilateraler 

Ebene zurückgewiesen. Gleichwohl spielte das Kooperationsabkommen, das von Anfang an als 

bloßer transitorischer Zwischenschritt zu einem Assoziationsabkommen geplant war (Díaz-

Silveira Santos 2009, S 245) und 2003 nach sehr raschen Verhandlungen unterzeichnet wurde, 

eine wichtige Rolle in der europäischen Strategie. Das Kooperationsabkommen sollte aus 

europäischer Perspektive nämlich zwei wichtige Ziele erreichen: Erstens die Staaten der CAN 

hinsichtlich eines positiven Abschlusses der Doha-Runde unter Druck zu setzen und die 

intransingenten Positionen Lateinamerikas in den Welthandelsgesprächen zu spalten, und 

zweitens über den Weg der „Kooperation“ Einfluss auf die innere Verfasstheit der andinen 

Integration zu nehmen, die im Sinne der europäischen „deep trade agenda“ mehr oder weniger 

sanft transformiert werden sollte. 

 

Belege dafür finden sich im Kooperationsabkommen von 2003 selbst282, das allerdings bis heute 

aufgrund der Verzögerungen  im Ratifikationsprozess auf europäischer Seite –es handelt sich 

um ein gemischtes Abkommen, das nicht nur von den zuständigen europäischen Organen 

sondern auch von den einzelnen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden muss- nicht in Kraft getreten 

ist 283 . In Artikel 13 dieses Abkommens, das sich auf die Kooperation in Handelsfragen 

bezieht 284 , wird die Aussicht auf die Verhandlung eines interregionalen 

Assoziationsabkommens von einem positiven Abschluss der Doha-Runde abhängig gemacht: 

„In view of their common objective to work towards establishing the conditions under which, 

building upon the outcome of the Doha Development Programme, a feasable and mutually 

beneficial Association Agreement, including a Free Trade Agreement, could be negotiated 

between them the Parties agree that cooperation in trade shall promote capacity-building of the 

Andean Countries for increased competitiveness enabling a better participation in the European 

market and the world economy“. Diese Junktimierung erhöht in erheblichem Maße den 

politischen Druck hinsichtlich einer konzilianten Haltung der Andenstaaten im Rahmen der 

Doha-Runde.  Darüber hinaus  regelt Artikel 13 auch die technische Hilfeleistungen an die 
                                                      
282 Vgl.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:EN:PDF   
283  Vgl.: 
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true
&treatyId=2341   
284  Primär aus Sicht der Europäischen Union existiert hier ein feiner Unterschied zwischen den 
Handelserleichterungen selbst und der „Kooperation“ im Bereich des Handels. Punkt 4 der Präambel beschränkt den 
Inhalt des Abkommens ausschließlich auf den Bereich des politischen Dialogs und der Kooperation und nimmt die 
Handelserleichterungen (Zölle, Quoten, Steuern) explizit aus. Die „Kooperation“ im Bereich des Handels bezieht sich 
also nicht auf Handelsfragen im engeren Sinn, sondern auf die institutionellen Momente des Handels, die aber –ganz 
im Sinne der „deep trade agenda“- einen ganz wichtigen Bestandteil der aktuellen Handelspolitik bilden. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:EN:PDF�
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341�
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341�
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Staaten der CAN, die sich auch auf sämtliche von der EU in den Welthandelsgesprächen 

forcierten Themen wie geistige Eigentumsrechte, Investitionsschutz, Dienstleistungen, 

öffentliche Auftragsvergabe und Streitbeilegungsmechanismen bezieht. Die Kooperation in 

diesen  Bereichen des Handels, die von der EU im Rahmen ihrer „deep trade agenda“ als 

sogenannte Singapurthemen -weitgehend erfolglos- auf die Agenda der Doha-Runde gesetzt 

werden sollten, wird in den Artikeln 14 – 17 noch einmal separat behandelt. So soll im Rahmen 

der Kooperation auf dem Feld der Dienstleistungen die Wettbewerbsfähigkeit der andinen 

Märkte erhöht und ihre Integration in den Welthandel vorangetrieben (Artikel 14), im Rahmen 

der Kooperation zum geistigen Eigentum der Schutz desselben durch nationale bzw. regionale 

Gesetzgebungen verstärkt (Artikel 15) und im Rahmen der Kooperation zur öffentlichen 

Auftragsvergabe und zur Wettbewerbspolitik reziproken, nicht-diskriminierenden und 

transparenten Verfahren gefördert werden (Artikel 16 und Artikel 17. ). Diese Kooperationen 

auf dem Feld des Handels und die korrespondierenden technischen Hilfestellungen sind ein 

Versuch, im Sinn der „deep trade angenda“ die vorgelagerten institutionell-regulativen 

Rahmenbedingungen des Außenhandels in den Staaten der CAN hinsichtlich einer größeren 

Kompatibilität mit europäischen Kapitalverwertungsinteressen zu modifizieren, ohne die Frage 

des Außenhandels selbst -in Form der Reduktion von Zöllen und Beschränkungen- zu tangieren. 

Der EU bzw. der GD Handel ist es gelungen, noch weitere wichtige strategische Projekte im 

Rahmen des Vertragstextes zu verankern. Artikel 31 betrifft etwa die Kooperation im Feld der 

Investitionsförderung und regelt unter Punkt b die Entwicklung eines gesetzlichen 

Rahmenwerks zum Schutz der Investitionen und zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, das 

explizit auch den Abschluss von bilateralen Investitionsverträgen als geeignetes Instrument 

vorschlägt. Die zukünftige Verankerung solcher Bilateral Investment Treaties (BITs), die in 

erster Linie den Interessen der Kapitalexporteure dienen und eine autonome Regulierung seitens 

der Andenstaaten (wie z.B. früher die Decisión 24) einschränkt, wird so in den Kontext des 

Gesamtabkommens gestellt und daher auch mit der entwicklungspolitischen Kooperation, die 

darin enthalten ist, in Bezug gesetzt, deren Umfang und Rahmen in erster Linie von der 

europäischen Finanzierung abhängt. Dieselbe Problematik stellt sich auch in der Kooperation 

im Feld der Migration (Artikel 49), die zwar von einem „joined management of migration“ 

ausgeht, deren vertraglicher Kern sich jedoch auf die Frage der Rückführung illegaler 

Migranten bezieht, die in der Verdichtung europäischer Kräfteverhältnisse -unter dem Eindruck 

des Aufstiegs rechtsextremistischer Parteien- eine große Rolle spielt. Unter Punkt 3 vereinbaren 

die Parteien die (wechselseitige) Pflicht, die Rückführung illegal Eingereister zu ermöglichen 

und hinsichtlich aller dafür relevanten administrativen Erfordernisse zu unterstützen. Sie 

bekunden darüber hinaus die gemeinsame Absicht, weiterführende Rückführungsabkommen 

abzuschließen. Obwohl die Reziprozität dieser Vereinbarung betont wird, so betrifft sie de facto 

hauptsächlich illegal aus dem Andenraum  Eingereiste in Europa, deren finanzielle 
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Rücküberweisungen oft einen wichtigen Faktor in den Überlebensstrategien marginalisierter 

Bevölkerungsgruppen und darüber hinaus auch -zumindest bei kleineren und schwächer 

entwickelten Staaten- eine relative volkswirtschaftliche Bedeutung haben. Neben diesen 

Neuerungen enthält der Vertrag auch bereits bekannte Elemente, wie die Etablierung eines 

gemeinsamen Komitees als institutioneller Rahmen (Artikel 52), eine Evolutivklausel (Artikel 

57) und eine Demokratie- und Menschenrechtsklausel (Artikel 1), die hier –im Unterschied zum 

Abkommen von 1993- auch mit der Sanktion einer Vertragskündigung bei Nichteinhaltung 

bewehrt wird (Artikel 57). Warum stimmten die Regierungen der Andenstaaten einem solchen 

asymmetrischen Abkommen zu? Der Grund liegt in der Konstellation der Kräfteverhältnisse, 

die sich zu diesem Zeitpunkt als Block an der Macht in den Mitgliedsstaaten der CAN 

verdichten konnten, ohne jedoch Träger einer gesellschaftlichen Hegemonie zu sein. Den mit 

dem internationalen Kapital assoziierten Fraktionen der Bourgeoisie und der 

Kompradorenbourgeoisie versprach ein solches Abkommen den Zugang zum  europäischen 

Binnenmarkt, die Kosten durch verschärfte Konkurrenz hatten hingegen vor allem andere 

gesellschaftliche Klassenfraktionen zu tragen: die Reste der nationalen Industriebourgeoisien 

und die marginalisierten Klassen. 

 

Das Kooperationsabkommen war von Anfang von beiden Seiten an nur als interimistischer 

Zwischenschritt geplant. Insbesondere für die EU, die einem präferentiellen 

Assoziationsabkommen mit der CAN lange Zeit zögerlich gegenübergestanden hatte, traten bald 

nach Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwei Umstände ein, die die Verhandlung 

eines solchen bi-regionalen Freihandelsabkommens in den Vordergrund rückten. (1) Die 

Verhandlungen auf der multilateralen Ebene der WTO, die von der GD Handel unter 

Kommissar Pascal Lamy als bevorzugte Maßstabsebene zur Durchsetzung ihres hegemonialen 

Projekts einer „managed globalization“ betrachtet wurden gerieten ab 2003 ins Stocken. Auf der 

Konferenz von Cancún scheiterte die EU endgültig mit ihrem Vorhaben, die Singapurthemen 

auf die Agenda der Doha-Runde zu setzen, in den folgenden Monaten und Jahren wurde -bis zur 

Sistierung der Doha-Runde 2006- eine Einigung auf multilateraler Ebene immer 

unwahrscheinlicher. (2) Im Zusammenhang mit dieser Blockade auf der Ebene der WTO 

begannen die USA -auch unter dem Eindruck des Widerstands lateinamerikanischer Länder 

gegen eine gesamtamerikanische Freihandelszone (ALCA/FTAA)- den Fokus ihrer 

Handelspolitik stärker auf eine bilaterale Maßstabsebene zu verlagern und gesonderte, selektive 

Abkommen mit einigen für das US-Kapital wichtigen lateinamerikanischen Staaten zu 

verhandeln (Arroyo Picard et. al. 2009, S 10f; Fernández Fernández/ Gordon Vergara 2004, S 

30ff). Diese beiden Faktoren veranlassten nun auch die EU und ihre Staatsapparate, die 

räumlichen Maßstabsebenen, auf denen sich die Interessen der hegemonialen Fraktionen der 

europäisierten Bourgeoisien verdichten konnten, im Rahmen eines „forum shifting“ zu 
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wechseln.  Dieser Wechsel der Terrains der Verdichtung fand -wie wir noch sehen werden- in 

den folgenden Jahren sogar zweifach statt: Einmal von der multilateralen Ebene der WTO auf 

eine interregionale Ebene, später von der interregionalen Ebene auf eine bilaterale, mit 

erheblichen negativen Folgen für die Stabilität der andinen Integration.  

 

Auf dem nächsten EULAC-Gipfel 2004 in Guadelajara, Mexiko, beschlossen die EU und die 

Mitgliedsstaaten der CAN die Einrichtung einer ad hoc-Gruppe um eine gemeinsame 

Evaluation der Voraussetzungen für die Verhandlung eines interregionalen 

Assoziationsabkommens zwischen EU und CAN, inklusive einer Freihandelszone, zu beginnen 

(Molano Cruz 2008, S 281; Díaz-Silveira Santos 2009, S  246f)285. Nach Abschluss dieser 

länger andauernden Evaluationsphase wurden schließlich auf dem VI. EULAC-Gipfel 2006 in 

Wien die Weichen für die Aufnahme der Verhandlungen mit der CAN gestellt. Unter Punkt 31 

der Abschlusserklärung erklärten beide Seiten unter Bezugnahme auf die Beschlüsse von 

Guadelajara  ihre Absicht, „im Jahr 2006 einen Prozess einzuleiten, der zur Aushandlung eines 

Assoziierungsabkommens führen soll, das einen politischen Dialog, Kooperationsprogramme 

und ein Handelsabkommen umfassen soll. Mit Blick hierauf vereinbaren die 

Andengemeinschaft und die EU, noch vor dem 20. Juli dieses Jahres alle erforderlichen Treffen 

abzuhalten, um die Verhandlungsgrundlagen zu klären und festzulegen, so dass alle Seiten in 

vollem Umfang mit Nutzen an den Verhandlungen teilnehmen können“ 286 . Diese 

Entscheidungen zur Aufnahme der Verhandlungen für ein Assoziationsabkommen stand -vor 

allem aus der Perspektive der EU- unter dem Eindruck des Abschlusses bilateraler 

Freihandelsabkommen zwischen Peru (2005) und Kolumbien (2006) auf der einen und den 

USA auf der anderen Seite, die den Fraktionen des US-Kapitals einen präferenziellen Zugang 

zur CAN im Vergleich mit ihren europäischen  Konkurrenten ermöglichte287. Wie schon im Fall 

Mexikos war es das Ziel der EU, die nun auch hier drohenden Marktverluste europäischer 
                                                      
285  Vgl. auch Punkt 53 der Abschluss Erklärung des Gipfels von Guadelajara: 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Negotiations/Guadalajara2004_s.pdf  
286 Vgl. http://www.eu2006.at/includes/images/EULAC/EU-LACViennaDeclarationDE.pdf  
287  Die USA hatten im Vorfeld erheblichen politischen Druck zugunsten der Aufnahme bilateraler 
Freihandelsgespräche gemacht, indem sie das Auslaufen ihrer unilateral gewährten Zollpräferenzen für die 
Andenländer, die ähnlich strukturiert waren wie das APS der Europäischen Union, für das Jahr 2007 ankündigten 
(Sanahuja 2011, S 89). Dies diente nicht nur dazu, die einzelne Mitglieder der CAN an den bilateralen 
Verhandlungstisch zu bringen, an den sich ihre politischen Repräsentanten aufgrund ihrer internen Kräfteverhältnisse 
auch gar nicht so unwillig setzten, sondern auch dazu, die Verhandlungsposition der USA auf der multilateralen 
Ebene der WTO zu stärken. Denn die Sonderpräferenzen für die Andenländer konnten –vor allem nach dem Urteil 
des Streitschlichtungs-Panels der WTO gegen das Drogen-Präferenzsystem der EU- nur mehr mittels eines 
„waivers“, also einer Ausnahmeregelung, verteidigt werden, für die die USA anderen Schwellenländern in den 
multilateralen Verhandlungen Zugeständnisse machen musste (Beise 2001, S 203f). Dieser Druck wurde von Peru 
und Kolumbien direkt an das regionale Integrationsschema der CAN weitergereicht, zum Beispiel in Form der von 
Peru erzwungen Normenanpassung der Decisión 486 über geistige Eigentumsrechte an die einschlägige Bestimmung 
im peruanischen Freihandelsvertrag mit den USA. Wie fragil die neoliberalen Kräfteverhältnisse aber auch in den 
Ländern waren, deren Regierungen mit den USA Freihandelsabkommen verhandelten, belegt gerade das Beispiel 
Perus: Hier wurden die notwendigen Implementierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Vertragsbestimmungen auf 
nationaler Ebene durch die Regierung des damaligen Präsidenten Alan García auf der Basis einer Reihe vom 
Parlament gewährten Sondervollmachten im Rahmen von 99 exekutiven Dekreten zwischen März und Juni 2008 
durchgesetzt (Fritz 2010, S 13). 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Negotiations/Guadalajara2004_s.pdf�
http://www.eu2006.at/includes/images/EULAC/EU-LACViennaDeclarationDE.pdf�
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Kapitalien durch ein eigenes präferenzielles Abkommen zu kompensieren.  Die Aushandlung 

der bilateralen Freihandelsverträge zwischen den beiden großen Mitgliedsstaaten der CAN und 

den USA war auf Seite der CAN mit folgenschweren Entscheidungen im gemeinsamen 

Normenbestand verbunden und hatte drastische  Folgen für die andine Integration. Schon 2004 

wurde auf Druck Perus und Kolumbiens im Kontext der bereits angelaufenen bilateralen 

Verhandlungen mit den USA die Decisión 598 verabschiedet, die im Falle der Unmöglichkeit 

gemeinsamer Verhandlungen aller Mitglieder der CAN auch die Möglichkeit zur Aufnahme 

bilateraler Verhandlungen mit Bezug  auf den Freihandel und auf andere Aspekte vorsah. In  

Artikel 1 dieser Decisión heißt es 288 : „Los Países Miembros podrán negociar acuerdos 

bilaterales con terceros países, prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y 

excepcionalmente de manera individual“. Obwohl diese bilateralen Verhandlungen mit den 

Auflagen  verknüpft waren, das Normensystem der CAN nicht zu verletzen, die 

handelsbezogenen Sensibilitäten anderer Mitgliedsstaaten zu achten und einen transparenten 

andinen Informationsaustausch über die Verhandlungen zu ermöglichen (Artikel 2) sowie die 

Fortschritte der Verhandlungen bei der Kommission der CAN zu notifizieren (Artikel 3), so 

markierte diese Entscheidung doch eine ganz entscheidende Schwächung der andinen 

Integration: Im Unterschied zur EU, die über eine Gemeinsame Handelspolitik verfügt bzw. mit 

der GD Handel über einen dominierenden Staatsapparat, in dem sich der hegemoniale Block  

verdichten konnte, fiel die andine Integration gerade in diesem wichtigen Punkt auseinander. 

Die bilaterale Verhandlungsstrategie der USA offenbarte, dass sich die neoliberalen 

Kräfteverhältnisse in den Anden vor allem auf der nationalen Maßstabsebene verdichteten, zu 

Lasten der Integrationsebene. Venezuela, wo der herrschende Block an der Macht bereits seine 

Dominanz eingebüßt hatte, nahm den Abschluss dieser bilateralen Verhandlungen zum Anlass, 

aus der CAN auszutreten. Die EU selbst kommt in ihrem regionalen Strategiepapier 2007 -2013 

bei der Analyse der CAN zu dem Schluss: „2006 geriet das regionale Integrationssystem jedoch 

in eine seiner schwersten Krisen, deren Auslöser die Verhandlungen gewesen sein dürften, die 

einige CAN-Länder zwecks Abschluss  bilateraler Freihandelsabkommen mit den USA 

aufgenommen hatten“ (Europäische Kommission 2007, S 10). Das hinderte sie freilich nicht 

daran, später denselben Kurs einzuschlagen.  

 

Kurz nach dem Gipfel von Wien, am 12. und 13. Juli 2006 trafen sich die Repräsentanten von 

EU, vertreten durch hohe Beamte aus den Genrealdirektionen für Außenbeziehungen und 

Handel,  und CAN, vertreten durch die bolivianische Vizeaußenministerin in Wahrnehmung der 

aktuellen CAN-Präsidentschaft, um die abschließenden Ergebnisse der gemeinsamen Evaluation 

                                                      
288  Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC598.doc (Übersetzung des Autors: Die 
Mitgliedsländer können bilaterale Verträge mit Drittstaaten verhandeln, prioritär in gemeinschaftlicher oder 
gemeinsamer Form, in Ausnahmefällen in individueller Form). 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC598.doc�
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zu diskutieren und die Grundlagen des zukünftigen Verhandlungsprozesses zu vereinbaren 

(Molano Cruz 2008, S 281)289. In Würdigung der Integrationsfortschritte der CAN hinsichtlich 

der Harmonisierung der gemeinsamen Zollvorschriften vereinbarten beide Seiten, die 

notwendigen internen Konsultationen und Maßnahmen zu unternehmen, die die Aufnahmen der 

Verhandlungen eines Assoziationsabkommens zwischen der CAN und der EU ermöglichen.  

 

Die Art und Weise, wie in den beiden Integrationsmechanismen die Verhandlungen vorbereitet 

wurden, offenbart die unterschiedliche Form der Verdichtung der Kräfteverhältnisse in Europa 

und in den Anden. Die Akkumulationsinteressen, die sich im dominanten Staatsapparat der GD 

Handel verdichten, beziehen sich nicht so sehr auf den Güterhandel, sondern vor allen auf 

andere Sektoren: Primär sind es die „neuen Themen“ der Welthandelsagenda bzw. die 

„Singapurthemen“, an deren Durchsetzung die europäisierten inneren Bourgeoisien interessiert 

sind (Arroyo Picard 2009, S 27ff).  Hier geht auf der einen Seite um eine grundsätzliche 

Marktöffnung und einen verbesserten Marktzugang des Kapitals aus dem EU-Raum und auf der 

anderen Seite um einen stärkeren Schutz der Eigentumsrechte transnationaler Unternehmen: 

Konkret beziehen sich diese Interessen auf die Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte, eine 

Öffnung der öffentlichen Auftragsvergabe für Firmen aus der EU, die Durchsetzung 

deregulierter europäischer  Vorstellungen von Wettbewerb und den Schutz von Investitionen 

und geistigen Eigentumsrechten. Daneben existieren gewichtige Interessen seitens europäischer 

Unternehmen an einer Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe im Raum der andinen Integration, 

sowohl hinsichtlich klassischer Exportgüter (Rohöl und mineralische Rohstoffe) als auch 

hinsichtlich der reichen pflanzlichen und tierischen Biodiversität (Moslares Garcia/Turmo 

Garuz 2002, S 41; Arroyo Picard 2009, S 28).  Die Verdichtung dieser Interessen im Apparat 

der GD Handel, der primär die Verhandlungen für die Europäischen Union führt, lässt sich 

anhand des Vorschlags  eines Verhandlungsmandats dokumentieren, das die Kommission dem 

Rat nach den grundsätzlichen Entscheidungen auf dem Gipfel von Wien unterbreitete. Diese 

Vorschläge von Verhandlungsmandaten seitens der Kommission sind grundsätzlich nicht offen, 

um die eigene Verhandlungsposition nicht zu gefährden (aus der Perspektive von Poulantzas 

also ein typischer Fall der Konzentration und Monopolisierung von Wissen seitens der 

Staatsapparate). Dennoch wurde der Text dieses Vorschlags seitens kritischer NGOs an die 

Öffentlichkeit -wie es auf neudeutsch heißt- „geleaked“ und lässt sich, natürlich ohne endgültige 

Kenntnis des tatsächlich vom Rat beschlossenen Mandats, durchaus als analytische Grundlage 

verwenden290. Das Mandat knüpfte an die Gliederung der bi-regionalen Beziehungen an, die 

bereits aus den früheren Kooperationsabkommen bekannt ist: Es richtete sich sowohl auf die 

Fortsetzung des politischen Dialogs -inklusive der Etablierung einer Demokratie- und 

                                                      
289 Vgl. auch http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/highlevel2006_s.doc   
290 Vgl. http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/EUCAN.pdf  

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/highlevel2006_s.doc�
http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/EUCAN.pdf�
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Menschenrechtsklausel und (an sozial- und arbeitsrechtliche Standards geknüpfte) Klauseln zur 

sozialen Kohäsion-  als auch auf die Fortführung der Entwicklungskooperation zwischen beiden 

Regionen. Sein Kern  bezog sich jedoch  auf die Handelsagenda. Das Ziel war grundsätzlich ein 

auf den Regeln der WTO basierendes Abkommen, das aber explizit über die Agenda der WTO 

hinausgehen und auch Aspekte umfassen sollte, die in der Doha-Runde nicht durchgesetzt 

werden konnten, vor allem die Singapurthemen und eine vertiefte Liberalsierung des 

Dienstleistungssektors. Die Natur des zukünftigen Abkommens sollte aus der Sicht der 

Kommission grundsätzlich reziprok sein, das heißt, sie wollte den Zugang zum europäischen 

Markt nur gegen adäquate Zugeständnisse seitens der CAN gewähren. Dies implizierte auch, 

dass eine Vorzugsbehandlung der Andenländer aufgrund der bestehenden Asymmetrien, die 

auch von der EU anerkannt wurden, sich nur mehr auf unterschiedliche Fristen der 

Übergangszeiträume für das Inkraftreten des Abkommens beschränken sollten. Darüber hinaus 

war es die Absicht der Kommission, eine Differenzierung in der Behandlung der einzelnen 

Mitglieder der CAN ausdrücklich auf ein Minimum zu beschränken und nur dort Ausnahmen zu 

gewähren, wo es taktisch erforderlich erschien. Damit wurde die Sonderbehandlung Boliviens 

und Ecuadors, die innerhalb der CAN-Normen fest etabliert ist, hinsichtlich der Beziehungen 

mit der EU in Frage gestellt. Mit der Zusicherung der Meistbegünstigungsklausel seitens der 

CAN, vor allem im Bereich der Dienstleistungen, verband die EU die Strategie, nicht nur den 

Weg für eine verbesserten Zugang zu den Märkte der andinen Integration zu öffnen, sondern 

gleichzeitig auch zu all jenen Märkten, mit denen die CAN präferenzielle Handelsbeziehungen 

unterhält, z.B. zum Mercosur (Arroyo Picard 2009, S 37; Fernández Fernández/ Gordon 

Vergara 2004, S 33). Beim Güterhandel strebte man eine vollkommene reziproke 

Liberalisierung  der Zölle, mengenmäßigen Beschränkungen und  Einfuhrsteuern an, 

Ausnahmen sollte es nur in den für die EU sensiblen Bereichen geben, etwa im Agrarsektor, wo 

man eine „safeguard-Klausel“ zum Schutz des EU-Agrarmarkts vor zu heftiger Konkurrenz im 

Abkommen verankern wollte. Eine wichtige Rolle für die EU spielten im Mandatsentwurf auch 

die sogenannten Ursprungsregeln, die man -wie bereits in den Abkommen mit Mexiko und 

Chile- denationalisieren wollte. Das heißt: Die Exportprodukte, die seitens multinationaler 

Konzerne aus der CAN ausgeführt werden, sollten nicht mehr länger an Quoten für Vor-

Komponenten andinen Ursprungs gebunden sein, die im Produktions- und Veredelungsprozess 

verwendet werden mussten (Arroyo Picard 2009, S 42). Schließlich plante die Kommission, die 

CAN-Mitglieder nach dem Abschluss des Abkommens von den unilateral gewährten  

Präferenzen des APS-Regimes auszunehmen. Im Dienstleistungssektor war die Kommission auf 

eine möglichst vollständige Liberalisierung durch reziproke Gewährung der Prinzipien der  

Meistbegünstigung und des „national treatment“ (Gleichbehandlung der europäischen 

Unternehmen wie nationale Unternehmen) aus, mit Ausnahme von  wenigen auch  für die EU 

sensiblen Bereichen wie etwa die EU-intern im Rahmen der Modifikationen des Artikels 133 
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heiß umkämpften Dienstleistungen im kulturellen Sektor. Zu den Schlüsselsektoren zählte die 

Kommission vor allem die Finanzdienstleistungen, die für europäische Konkurrenten durch die 

Durchsetzung der  Kapitalverkehrsfreiheit weitgehend geöffnet werden sollten. Der Bereich der 

Investitionen tauchte im Mandat hingegen nicht als gesonderter Punkt auf. Das hing jedoch 

nicht mit dem mangelnden Interesse der EU an diesem Thema zusammen, sondern damit, dass 

die Interessen der europäischen Kapitalexporteure an einem rechtlichen Schutz ihrer 

Auslandsdirektinvestitionen zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend durch den Abschluss 

bilateraler Investitionsverträge (BITs) mit den wichtigsten Staaten der CAN durchgesetzt waren, 

deren staatlich verdichtete neoliberale innere Kräfteverhältnisse ebenfalls eine Politik des 

Investitionsschutzes begünstigten: Bolivien hatte BITS mit elf europäischen Staaten 

abgeschlossen, Peru mit dreizehn, Ecuador mit sieben und Kolumbien mit zweien (Arroyo 

Picard 2009, S 40). Daneben bildeten vor allem die „Singapurthemen“ eine Hauptstoßrichtung 

der europäischen Verhandlungsstrategie: Die Durchsetzung „effektiver“ Wettbewerbsregeln 

(von der EU als Anti-Trust-Bestimmungen präsentiert), deren Funktion allerdings in erster Linie 

die Beseitigung von regulativen Schutzbestimmungen und die Erleichterung des Markteintritts 

europäischer Unternehmen im Feld der Basis- und Grundversorgung der Bevölkerung mit 

Wasser, Strom, Gas etc.  sein sollte; Die Öffnung und Liberalisierung der öffentlichen 

Auftragsvergabe für europäische Unternehmen; Der Schutz geistiger Eigentumsrechte. 

Schließlich beabsichtigte die Kommission, sich in den Verhandlungen um die 

Institutionalisierung eines Streitschlichtungsmechanismus jenseits der nationalen Ebene zu 

bemühen, „focusing on the trade effects of measures rather than on their legality“291. Damit 

wäre einer extensiven Auslegung der von der Kommission angestrebten 

Liberalisierungsmaßnahmen Tür und Tor geöffnet und eine Anrufung nationaler Gerichte der 

CAN-Mitglieder im Streit mit europäischen Investoren und Handelspartnern ausgeschlossen 

worden.  

 

Der Kommissions-Entwurf des Verhandlungsmandats kontrastiert in einigen wichtigen Punkten 

mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments zu den Richtlinien der Verhandlung eines  

Assoziationsabkommens mit der CAN292, das in Berufung auf die Rechtsgrundlage der Artikel 

300  und 310 sein Recht auf Zustimmung zum Abschluss von Assoziationsabkommen in die 

Waagschale warf, um Einfluss auf die Formulierung des Verhandlungsmandats der  

Kommission  zu nehmen. Diese Differenzen dokumentieren, dass es infolge der sozialen 

Kämpfe und Kräfteverhältnisse durchaus Spannungen zwischen einzelnen Staatsapparaten der 

EU gab und gibt, aber die Kräfte des Widerstands sich grundsätzlich nicht in den apparativen 

Kernen sondern in (parlamentarischen) Oppositionszentren verdichten, wo sie majorisiert, 

                                                      
291 Vgl. http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/EUCAN.pdf  
292 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:301E:0238:0243:DE:PDF   

http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/EUCAN.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:301E:0238:0243:DE:PDF�
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marginalisiert oder ausgehebelt werden können. Kritische, gegenhegemoniale Aspekte tauchen 

in der Empfehlung des Parlaments durchaus auf: Etwa in Punkt c, wo ein Abkommen zwischen 

regionalen Blöcken begrüßt wird, das aber -abweichend vom späteren Text des 

Kommissionsvorschlags- „nicht die differenzierte Behandlung ausschließt, die der Verlauf des 

Integrationsprozesses innerhalb der Andengemeinschaft erfordert“.  Punkt g fordert eine 

„strukturierte Beteiligung der sozialen Organisationen der Zivilgesellschaft an den Bereichen 

des Assoziationsabkommens und am Prozess seiner Aushandlung“. Diese Forderung wurde -

wie wir noch sehen werden- auch von der Regierung von Evo Morales aus Bolivien proponiert, 

konnte aber nicht realisiert werden. Gleichwohl finden sich in dem Dokument des EP auch 

Passagen, die die Interessen der gesellschaftlichen Fraktionen im Block an der Macht 

artikulieren, und es sind diese Punkte, die später primär Aufnahme in den Mandatsentwurf der 

Kommission fanden. Punkt u empfiehlt den schnellen Abschluss einer Freihandelszone 

angesichts des Ausbaus der US-amerikanischen bilateralen Handelsabkommen, Punkt y fordert 

in den Verhandlungen keinen Sektor von vornherein auszuklammern und besonderen 

Sensibilitäten der andinen Integration in einer Weise Rechnung zu tragen, „die so wenig 

restriktiv wie möglich ist“293. In Punkt aa wird empfohlen, vor allem dem Dienstleistungssektor 

in den Verhandlungen besondere Beachtung zu schenken und in Punkt ad einen interregionalen 

Streitschlichtungsmechanismus zu etablieren.  

 

Auf andiner Seite fand die Verdichtung der Kräfteverhältnisse, die zum politischen Resultat der 

Verhandlung eines Assoziationsabkommen führte, auf andere Weise statt, weil die bereits 

beschriebenen (tendenziell) peripheren Bedingungen dieses Verdichtungsprozesses keine 

Herausbildung eines –mit der GD Handel vergleichbaren- dominanten Staatsapparats im 

materiellen Greüst der andinen Integration zuließen. Die Handelspolitik der CAN ist–etwa im 

Rahmen der bereits erwähnten Decisión 598- vor allem das Resultat der in nationalen Apparaten 

und Machtknoten präsenten herrschenden Blocks an der Macht, die nicht durch eine 

supranationale Apparatur zu einem andinen hegemonialen Konsens zusammengeführt werden 

konnten. Es mag daher auf den ersten Blick überraschen, das sich die nach dem Austritt 

Venezuelas verbliebenen Mitglieder der CAN im Laufe der Jahre 2006 bzw. 2007 dennoch auf 

eine gemeinsame Vorgehensweise in den Verhandlungen mit der EU einigen konnten. In der am 

8. Juni verabschiedeten Decisión 667 beschlossen die Mitglieder der CAN gemeinsam Block-

zu-Block-Verhandlungen mit der EU zu führen (Artikel 1), und zwar unter ausdrücklicher 

Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungsniveaus sowohl zwischen der CAN und 

der EU als auch zwischen den einzelnen Andenstaaten selbst, was Bolivien und Ecuador eine 

                                                      
293 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:301E:0238:0243:DE:PDF  
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- 276 - 

 

spezielle und differenzierte Behandlung294  im Verhandlungsergebnis garantieren sollte (Artikel 

2) 295 . Diese Einigung auf eine gemeinsame Verhandlungsführung konnte freilich die 

potentiellen Spannungen nicht verbergen, die bereits in den Verhandlungen mit den USA zu 

einer Spaltung der Andengemeinschaft und einer separaten bilateralen  Verhandlungsführung 

Perus und Kolumbiens -auf der Grundlage der von den beiden großen Ländern der CAN 

praktisch erzwungenen Decisión 598- geführt hatten. Insbesondere Bolivien, wo die Herrschaft 

des neoliberalen Blocks an der Macht bereits durch gegenhegemoniale Projekte gebrochen war, 

legte bereits kurz nach dem Gipfel von Wien 2006 eigene Leitlinien der Verhandlungsführung 

vor, die im Prinzip eine transformatorische Agenda der interregionalen Beziehungen darstellten 

und wesentlich von den Vorstellungen der herrschenden Fraktionen in Europa sowie in Peru 

und Kolumbien abwichen296. In Punkt 2 dieses Vorschlags verlangte Bolivien, dass die Vorteile 

des Abkommens primär den Völkern, Menschen und der Natur zu Gute kommen müssen: „We 

must overcome the practice in which multinational business interests are put before the needs of 

the poulation and the environment. Civil Society and social organizations must participate 

actively in the construction of an Association Agreement in order to create a true integration 

that involves States and Peoples“. Unter Punkt 6 verlangte der bolivianische Vorschlag darüber 

hinaus eine Entkopplung der Entwicklungshilfe von Bedingungen und Konditionalitäten, die 

einseitig in den kapitalistischen Zentren formuliert werden. Punkt 10 drückte die Forderung 

nach einer Anerkennung der asymmetrischen Entwicklungsniveaus aus, die sich  in einer 

stärkeren Begünstigung der CAN und einer speziellen und differenzierten Behandlung der 

schwächeren Gesellschaften an Stelle des von der EU vertretenen Grundsatzes der Reziprozität 

niederschlagen müsste. Punkt 14 bestärkt das Recht der Entwicklungsländer, 

Auslandsdirektinvestitionen einem regulativen Regime zu unterwerfen, den Grundsatz der 

Streitschlichtung vor nationalen Gerichten und den Grundsatz der Verweigerung der 

Entschädigung für übermäßige 297  und zukünftige Profite im Fall einer Nationalsierung. 

Hinsichtlich des Schutzes geistigen Eigentums verlangt Punkt 15 eine Zulassung der 

Herstellung medizinischer Generika, das Verbot der Patentierung von Saatgut sowie von 

pflanzlichem und tierischem Leben und einen spezifischen Schutz für traditionelles indigenes 

Wissen. In Punkt 16 schlägt die bolivianische Regierung eine Stärkung der öffentlichen 

                                                      
294 Der Begriff des „special and differential treatment“ stammt aus dem WTO-Regime und bezieht sich dort auf eine 
bevorzugte Behandlung der am wenigsten entwickelten Länder, die im Rahmen der verschiedenen vertraglichen 
Grundlagen des WTO-Regimes vorgesehen ist: Sei es durch präferenzielle Marktzugänge, Schutzklauseln, 
Flexibilisierungsklauseln, längeren Übergangszeiträumen in der Implementierung von WTO-Normen und Regeln zur 
technischen Hilfeleistung. Vgl. 
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm   
295 Vgl. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC667.doc  
296 Vgl.: http://www.boliviasoberana.org/blog/English/_archives/2006/6/14/2032849.html   
297 Das Argument der übermäßigen Profite, für die einem Investor im Fall einer Enteignung durch den Staat keine 
Entschädigung zustehen sollten, wurde bereits in den 1970er Jahren von der Regierung Allende ins Feld geführt, als 
es um die Kompensation der enteigneten US-amerikanischen Konzerne in Chile ging.  
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Organisation von basalen Dienstleistungen an Stelle einer Liberalisierung und Privatisierung 

vor. 

 

Die Spannungen, die sich aus dem unterschiedlichen Stand der Kräfteverhältnisse und dem 

unterschiedlichem Grad der Stabilität des neoliberalen Blocks an der Macht  in den einzelnen 

Ländern der CAN ergeben sowie die Tatsache, dass sich diese Kräfte zunehmend auf dem 

Terrain der einzelnen Nationalstaaten verdichteten und nicht auf der supranationalen 

Maßstabsebene der andinen Integration, konnten auch durch die in der Decisión 667 

beschlossenen gemeinsamen Verhandlungsführung gegenüber der EU nicht wirklich nachhaltig 

gelöst werden, sondern erhielten nur eine Atempause. Sie sollten im Lauf des 

Verhandlungsprozesses auch bald wieder hervortreten. Vorerst aber leiteten die Präsidenten der 

CAN-Mitgliedsländer kurz nach dem Beschluss der Decisión 667 in der gemeinsamen 

Deklaration von Tarija 298 , am 14, Juni 2007, die Aufnahme der Verhandlungen mit der 

Europäischen Union ein. Die erste Verhandlungsrunde fand einen guten Monat später, am 17. 

Juli 2007 statt, der Verhandlungsprozess dauerte im Rahmen von  zwei weiteren 

Verhandlungsrunden, in denen die drei Schwerpunkte bzw. Säulen des Vertrags (politischer 

Dialog, Kooperation und Freihandelszone) in separaten Arbeitsgruppen und mehreren 

verschiedenen Subgruppen verhandelt wurden, bis knapp vor den nächsten EULAC-Gipfel in 

Lima 2008 (Díaz-Silveira Santos 2009, S 249)299. In der ersten Verhandlungsrunde wurden die 

einzelnen Verhandlungsthemen des Freihandelskapitels in 14 verschiedene Subthemen 

gegliedert, die im Wesentlichen der Agenda des EU-Verhandlungsmandats folgten. Auf Druck 

der CAN-Mitglieder wurden  in den Verhandlungen zu den beiden Schwerpunkten Kooperation 

und  Freihandel jedoch auch eigene Arbeitsgruppen zum Problem der Asymmetrien und des 

„Special and Differential Treatment“ verankert, beides Punkte, die die CAN  in der Decisión 

667, beim Grundsatz-Beschluss ihrer Verhandlungsposition, besonders hervorgehoben hatte. 

Während sich in den ersten drei Verhandlungsrunden hinsichtlich des politischen Dialogs –der 

allerdings zwischen den Verhandlungsparteien auch kaum strittig war- bald ein weitgehender 

Kompromiss abzuzeichnen begann, stießen die Gespräche zum Freihandelskapitel bald auf 

erhebliche Hindernisse. Evo Morales und Rafael Correa, die Präsidenten der beiden Länder der 

CAN, in denen gegenhegemoniale Projekte bereits eine erfolgreiche Veränderung der 

nationalen Kräfteverhältnisse und einen Bruch der neoliberalen Klassenherrschaft erreichen 

konnten, brachten wiederholt die auf den bolivianischen Leitlinien der Verhandlung (2006) 

                                                      
298 Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/Tarija_s.pdf   
299  Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Negotiations/Ironda_s.pdf und 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/october/tradoc_136512.pdf; Während die Staaten der CAN mangels einer 
gemeinsamen Handelspolitik und eines entsprechenden Staatsapparats auf subregionaler Ebene ihre nationalen 
Repräsentanten in die Verhandlungen schickten, führten auf Seite der EU der Generaldirektor der GD 
Außenbeziehungen, Tomas Dupla, und der Generaldirektor der GD Handel, João Machado, die 
Verhandlungsdelegation in den jeweiligen Arbeitsgruppen an.  
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beruhenden Aspekte einer transformatorischen Agenda der interregionalen Beziehungen in die 

Verhandlungen ein (Kassing 2008, S 2). Diese Widersprüche zwischen EU und CAN und 

zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten der CAN konnten auch bis zum Abschluss der dritten und 

damit letzten Verhandlungsrunde vor dem EULAC-Gipfel von Lima 2008 nicht beseitigt 

werden. In der Abschlusserklärung der CAN zu dieser dritten Verhandlungsrunde heißt es300: 

„La III. Ronda de Negociaciones (…) concluyó hoy en Quito, con la evidencia de las asimetrías 

entre ambos bloques, empeñados en sellar el convenio ‚lo antes posible’. (…) las asimetrías o 

diferencias no soló se expresan entre los dos bloques, sino también en el interior de la 

Comunidad Andina, donde Bolivia y Ecuador tienen divergencias con Colombia y Perú“301. 

Angesichts dieses -für die EU ebenso wie für die an einer Vertiefung des Freihandels 

interessierten  Regierungen von Kolumbien und Peru- unbefriedigenden Ergebnisses der 

Verhandlungen bahnte sich im Vorfeld des Gipfels von Lima ein erneutes „forum shifting“, also 

ein Wechsel der Maßstabsebene der Verhandlungen, an, nämlich von der interregionalen auf 

eine bilaterale Ebene. Woher die tatsächliche Initiative für diesen Wechsel des Terrains ausging, 

bleibt in der Literatur ein wenig unklar. Fritz etwa bezieht sich auf eine Meldung im September 

2008, wonach Kolumbien und Peru die EU um die Aufnahme bilateraler Verhandlungen 

gebeten hätten (Fritz 2010, S 5)302. Tatsächlich wurden die Weichen  für diesen Schritt aber 

bereits sehr viel früher gestellt:  Im Abschlussdokument des Gipfels von Lima, das am 16. Mai 

2008 verabschiedet wurde, betonten die daran teilnehmenden Staaten bereits die Notwendigkeit 

einer gewissen „Flexibilität“ der Verhandlungen (Punkt 2) 303 : „Equally, we welcome the 

determination of the Andean Community and the European Union to make all efforts to 

conclude an Association Agreement which contributes to the further development of the 

Andean integration process. We agree that particular attention will be given to the specific 

development needs of the Member Countries of the Andean Community, taking into account the 

asymmetries between and within the regions and the needs for flexibility, as appropriate, from 

the part of the EU“. Einen Tag später, am 17. Mai präzisierten die Stellungnahmen einzelner 

Präsidenten der Andenstaaten anlässlich eines gleich nach dem Gipfel in Lima anberaumten 

„mini-cumbre“ zwischen EU und Mitgliedern der CAN, publiziert in der Agencia Andina, was 

mit dieser Flexibilität gemeint war304: Jeder Mitgliedsstaat der CAN sollte unabhängig und 

separat entscheiden, an welcher der drei Säulen der interregionalen Verhandlungen -politischer 

Dialog, Kooperation und Freihandel- es zukünftig teilnehmen wollte. Dieses Verständnis der 

Flexibilität unterschied sich aber wesentlich von der Forderung nach differenzierter Behandlung 
                                                      
300 Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/IIIround_s.pdf   
301 Übersetzung des Autors: „Die dritte Runde der Verhandlungen schloss heute in Quito, mit der Evidenz der 
Asymmetrien zwischen beiden Blöcken, die darin getrübt sind, das Abkommen ‚so früh wie möglich’ zu besiegeln. 
(…) die Asymmetrien oder Differenzen drücken sich nicht nur zwischen den Blöcken aus, sondern auch im Inneren 
der Andengemeinschaft, wo Bolivien und Ecuador Divergenzen mit Kolumbien und Peru haben“. 
302 Vgl. auch http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/29657/    
303 Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/Lima_declaration_e.pdf  
304 Vgl.: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/flexible_frame_s.pdf  
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im Rahmen geschlossener interregionaler Verhandlungen, die die CAN-Mitglieder noch in der 

Decisión 667 proklamiert hatten und die die EU-Kommission im Entwurf ihres 

Verhandlungsmandats auf ein Minimum reduzieren wollte, denn hier wurde nur mehr der 

formale  Anschein von Block-zu-Block-Verhandlungen gewahrt. Tatsächlich lief diese 

„Flexibilisierung“ angesichts der kritischen Haltung der Regierungen Boliviens und Ecuadors 

zum Thema Freihandel darauf hinaus, separate Verhandlungen mit Kolumbien und Peru in 

diesem Feld aufzunehmen und die anderen Aspekte der interregionalen Beziehungen, die bisher 

in den Verhandlungen eine Rolle gespielt hatten -der politische Dialog und die 

Entwicklungskooperation- nicht mehr weiter zu behandeln. Ecuador und Bolivien lehnten diese 

Entwicklung daher auch grundsätzlich ab. Das Spannungsverhältnis konnte auch nicht durch 

diplomatische Sprache glattgebügelt werden. So wird etwa Alan García in der Meldung der 

Agencia Andina zitiert: „[H]ay algunas reticencias y criterios diversos de parte de Bolivia“305. 

 

Es wäre verfehlt, sich auf die Suche nach dem Initiator dieser Flexibilisierung zu machen, weil 

sie -aus einer poulantzianischen Perspektive- gleichermaßen das Resultat der verdichteten 

Kräfteverhältnisse in der Europäischen Union und den beiden großen Staaten der 

Andengemeinschaft ist; Konsequenterweise -und keineswegs so überraschend, wie Fritz meint 

(Vgl. Fritz 2010, S 5)- sagte die Europäische Kommission am 30. Juni 2008 die für Juli geplante 

vierte interregionale Gesprächsrunde ab. Im November kündigte die europäische Kommissarin 

für Außenbeziehungen, Benita Ferrero-Waldner, in Reaktion auf das kolumbianische und 

peruanische Ansinnen hinsichtlich der Aufnahme bilateraler Gespräche im September an, die 

Verhandlungen ab nun mit den beiden großen Mitgliedern der Andengemeinschaft weiterführen 

zu wollen, ohne auf Ecuador und Bolivien zu warten (Fritz 2010, S 5; Kassing 2008, S 3)306. 

Aus Sicht der EU lag dies allein an der fehlenden einheitlichen Position unter den CAN-

Mitgliedern. Die Rolle, die die Interiorisierung des europäischen Kapitals in den Anden spielte, 

in deren staatlichen Apparaten  seine Interessen mit verdichtet wurden, fiel hier genauso unter 

den Tisch wie die Dominanz der EU-Präferenzen im Rahmen der bisherigen 

Verhandlungsagenda. Sowohl die bolivianische als auch die ecuadorianische Regierung 

verurteilten diese Entwicklung, die ihrer Meinung nach die Normen der CAN, insbesondere die 

Decisión 667 verletzte, als Todesstoß für die andine Integration (Kassing 2008, S 4). Während 

sich Bolivien vollkommen aus den Verhandlungen zurückzog, beteiligte sich die Regierung 

Ecuadors -neben Kolumbien und Peru- trotz ihrer Skepsis vorerst noch am 

                                                      
305 Übersetzung des Autors: „Es gibt einige Vorbehalte und abweichende Kriterien seitens Boliviens“. 
306 Im Kontext dieser Entwicklung erscheint die gemeinsame Erklärung der vier Präsidenten der CAN-Mitglieder auf 
dem andinen Gipfel von Guayaquil, auf dem die Konflikte zwischen den Andenstaaten um die Frage der 
Verhandlungen mit der EU geklärt werden sollten und man sich noch einmal –zumindest pro forma- zu den Block-
zu-Block-Verhandlungen bekannte (Arroyo Picard et. al 2009, S 17) nur als diplomatische Farce und als 
Ablenkungsmanöver. Tatsächlich musste zu diesem Zeitpunkt die grundsätzliche Entscheidung zur Aufnahme 
bilateraler Gespräche, sowohl in Peru und Kolumbien als auch in der EU, bereits gefallen sein.  
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Verhandlungsprozess mit der EU, der am 22. Jänner 2009 mit einer Neukonstitution der 

Arbeitsgruppen wieder aufgenommen wurde. Verhandelt wurden allerdings nicht mehr alle drei 

Säulen der bisherigen interregionalen Verhandlungsrunden, sondern nur mehr die Aspekte des 

Freihandels (Fritz 2010, S 5)307. Kolumbien und Peru beriefen sich dabei auf die Decisión 598, 

die im Kontext der bilateralen Verhandlungen mit den USA von ihnen erzwungen wurde und 

die Verhandlungen auf bilateraler Ebene erlaubte, sofern eine gemeinsame 

Verhandlungsführung nicht möglich wäre. Die unbestreitbare Widersprüchlichkeit zwischen der 

Decisión 667 und der Decisión 598 ist ein deutliches Zeichen der andinen Desintegration und 

der Abnahme der staatlichen „Dichte“ auf der subregionalen Ebene308.  

 

Ecuador zog sich im Juli 2009 vom Verhandlungstisch zurück (ebd.). Unmittelbarer Anlass 

dafür war laut einer Erklärung der ecuadorianischen Regierung die ausschließlich auf die 

Aspekte des Freihandels reduzierte Verhandlungsagenda, Die kompromisslose Position der EU 

hinsichtlich seiner Importbeschränkungen für Bananen aus Ecuador und die europäische 

Abschiebungspolitik gegenüber illegal eingereisten MigrantInnen (Benavides 2010, S 3)). Die 

aus einer poulantzianischen Sicht  zentrale Ursache für den Ausstieg Ecuadors war insgesamt 

der neue anti-neoliberale  Konsens, der sich in der im September 2008 angenommenen neuen 

Verfassung Ecuadors materialisierte und wichtige Verhandlungspunkte -Privatisierungen, 

geistiger Eigentumsschutz für traditionelles Wissen, extraterritoriale 

Streitschlichtungsmechanismen- ausschloss (Benavides 2010, S 2f). Im Oktober 2009 

unterzeichneten Peru bzw. Kolumbien jeweils  ein „Memorandum of Understanding“ mit der 

EU, in dem explizit die Etablierung bilateraler Verhandlungen zum Abschluss eines 

Freihandelsabkommens beschlossen wurde309. Damit fiel auch der am Gipfel von Lima noch 

mühsam gewahrte Anschein interregionaler Verhandlungen endgültig unter den Tisch, 

zugunsten eines „forum shifting“ auf eine bilaterale Maßstabsebene, auf der knapp vor dem 

EULAC- Gipfel von Madrid 2010 eine Einigung erzielt werden konnte. Im Rahmen des Gipfels 

wurden dann zwischen EU und Kolumbien bzw. Peru die Freihandelsabkommen formell 

unterzeichnet 310  und damit der Weg für den abschließenden Prozess der rechtlichen 

                                                      
307  Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/I_COLECUPER_EU_0109_s.pdf Der Aspekt der 
Entwicklungskooperation beschränkte sich nur mehr auf die Verhandlung technischer Hilfeleistung bei den 
Maßnahmen der Handelserleichterungen („trade facilitation“) in den Andenstaaten. Konsequenterweise ist der 
letztlich unterzeichnete Freihandelsvertrag daher auch kein gemischtes Abkommen mehr wie das ursprünglich 
verhandelt Assoziationsabkommen, an dem sowohl die EU als auch ihre Mitglieder beteiligt sind. Vertragspartner 
sind allein die EU auf europäischer Seite und Peru und Kolumbien auf andiner Seite. 
308 Bolivien brachte im Februar 2010 eine Klage vor dem Tribunal der Andengemeinschaft mit der Begründung ein, 
dass die bilateralen Verhandlungen Kolumbiens, Perus und Ecuadors gegen die Decisión 667 verstoßen. Angesichts 
der Normenkollusion und der rechtlichen Unklarheit auf der einen Seite und der zunehmenden mangelnden 
Effektivität der andinen Organe insgesamt bleibt der Erfolg dieses Schritts fraglich (Fritz 2010, S 5). 
309  Vgl.: http://www.eeas.europa.eu/peru/docs/mou_peru_en.pdf und 
http://www.eeas.europa.eu/colombia/docs/mou_est_bil_281109_en.pdf  
310  Vgl. http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/COL_EU_Concl_s.pdf und 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/PER_EU_Concl_s.pdf  
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Nachkontrolle und der Ratifikation geöffnet, ein Schritt, der auf dem „Gegengipfel“ der NGOs 

und sozialen Bewegungen heftig kritisiert wurde, weil er unvereinbar mit den Zielen des 

Klimaschutzes, der Armutsbekämpfung und der sozialen Kohäsion sei311. Aktuell haben die 

Vertragsparteien nach Abschluss der rechtlichen Prüfung den Vertrag paraphiert und damit den 

darauffolgenden Prozess der Übersetzung und Ratifikation  eingeleitet312. Tatsächlich birgt die 

Verhandlung von bilateralen Abkommen entlang der Nord-Süd-Achse aber einige von der 

kritischen Literatur aufgeworfene Probleme (Khor 2006, S 1ff; Khor 2006b; S1ff; Sanahuja 

2011, S 88f; Icaza 2010, S 131; Rodrik 2001, S 27): In bilateralen Verhandlungen nehmen 

Entwicklungsländer aufgrund der gesellschaftlichen und ökonomischen Struktur eine 

grundsätzlich schwächere Verhandlungsposition ein als ihr Gegenüber. In Block-zu-Block 

Verhandlungen mit der CAN hätte die EU -unter dem Eindruck des zu erwartenden heftigen 

Widerstands sozialer Bewegungen in Bolivien und Ecuador gegen den Freihandel- sehr viel 

größere Zugeständnisse machen müssen als mit den einem neoliberalen Projekt verpflichteten 

Regierungen Perus und Kolumbiens (Arroyo Picard et. al. 2009, S 18). Bilaterale Verträge 

führen zudem schnell zu einer Diversion des Handels in Entwicklungsländern, gerade im 

Rahmen subregionaler Integrationsmechanismen. Bolivien ist z.B. seit den bilateralen 

Abkommen Perus und Kolumbiens mit den USA einem verstärkten Druck US-amerikanischer 

Agrarexporteure ausgesetzt, und verliert -etwa hinsichtlich des intra-regionalen Soja-Handels- 

beständig Marktanteile (Fritz 2010, S 4). Die freihandelskritischen Regierungen Lateinamerikas 

werden so durch selektive bilaterale Verhandlungen unter einen Anpassungsdruck gesetzt, weil 

eine Verschlechterung der Konkurrenzfähigkeit ihrer Exporte droht. Nicht nur wird dadurch die 

Desintegration der subregionalen Ebenen der staatlichen Verdichtung weiter beschleunigt, auch 

der Raum für eine transformatorische Agenda bleibt minimal. Darüber hinaus werden in 

bilateralen Verhandlungen die Aspekte der Entwicklungskooperation und der speziellen und 

differenzierten Behandlung tendenziell zugunsten des Prinzips der Reziprozität und der 

Vorstellung einer Entwicklung durch Freihandel zurückgedrängt 313 . Zudem gelingt es 

Industrieländern in der Regel viel besser, einzelne Aspekte ihrer Verhandlungsagenda, die sie 

im multilateralen Rahmen der WTO nicht durchsetzen konnten, wie etwa die Singapurthemen, 

auf einer bilateralen Ebene vertraglich zu verankern 314 . Sanahuja spricht in diesem 

Zusammenhang von einem mehrfach selektiven Regionalismus, der durch die vertraglich 

abgesicherten  Liberalisierungsprojekte entsteht (Sanahuja 2011, S 88): Es handle sich um einen 
                                                      
311 Vgl.: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article194  
312 Vgl.: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=692&serie=410&langId=en  
313 Die EU spricht in ihrer euphorischen Evaluierung der Verhandlungsergebnisse mit Peru und Kolumbien, unter 
dem bescheidenen Schlagwort „Highlights“ zusammengefasst, von neuen Möglichkeiten, die sich für die beiden 
Andenländern durch die Öffnung des Handels ergeben würden (Vgl. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en ).  
314  Die Umsetzung der Singapurthemen durch innerstaatliche Politiken der Entwicklungsländer verursacht hohe 
Kosten, die im Kontext knapper staatlicher Ressourcen zur Finanzierung anderer staatlicher Aufgabenfelder, etwa der 
Entwicklungsplanung, fehlen (Rodrik 2001, S 26) 

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article194�
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=692&serie=410&langId=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�


 

 
- 282 - 

 

„leichten“ Regionalismus mit geringer institutioneller Dichte, einen Regionalismus, der sich 

ausschließlich auf die Liberalsierung der Märkte fokussiert, einen Regionalismus der Eliten 

ohne Kompromisse und Zugeständnisse und einen dispersen Regionalismus, der auf die Zentren 

des Kapitalismus und die dortigen Verwertungsinteressen orientiert ist.  

 

4.4.6. DER FREIHANDELSVERTRAG ZWISCHEN DER EU, PERU UND 
KOLUMBIEN ALS MATERIELLES SUBSTRAT DER VERDICHTETEN 

KRÄFTEVERHÄLTNISSE 

Wie ist nun  das Freihandelsabkommen der EU mit Peru und Kolumbien aus einer kritischen 

poulantzianischen Perspektive  zu bewerten? Die folgenden Passagen sollen anhand der 

Diskussion einzelner Elemente des Abkommens versuchen zu belegen, dass der 

Freihandelsvertrag eine spezifische materielle Dichte der interregionalen Beziehungen darstellt, 

durch die die jeweiligen Positionen der einzelnen Gesellschaftsformationen in der 

imperialistischen Kette affirmiert und die Bewahrungsmomente der Peripherie bzw. der 

peripheren Kräfteverhältnisse verstärkt werden.  

 

(1)Hinsichtlich der vertraglichen Bestimmungen zum Güterhandel betont die EU in ihrer 

Präsentation der Verhandlungsergebnisse, damit günstige  Voraussetzungen für EU-Exporteure 

zu schaffen: „ The recently initialled Trade Agreement (…) establishes the conditions for EU 

economic operators to take full advantage of the opportunities and the emerging 

complementarities between our respective economies“ 315 . Innerhalb von unterschiedlich 

gestaffelten Übergangszeiträumen  wird  europäischen Unternehmen für Exporte von 

Industriegütern, (verarbeiteten) Agrargütern und Fischereiprodukten freier Zugang zu den 

Märkten Kolumbiens und Perus gewährt. Im Gegenzug erhalten auch Exporteure aus der CAN 

Zugang zum europäischen Binnenmarkt in diesen Produktgruppen. Für alle Unternehmen der 

Vertragsparteien gilt  der Grundsatz des „national treatment“, demzufolge sie nicht schlechter 

behandelt werden sollen als die jeweiligen nationalen Unternehmen (Artikel 21). Damit erhalten 

EU-Unternehmen aus der Perspektive kritischer NGOs auch Zugang zu den handelsbezogenen 

Vorteilen peruanischer und kolumbianischer Unternehmen und die Möglichkeit, in den beiden 

Andenstaaten Exportplattformen für regionale Märkte auszubauen (GRAIN 2008, S 9) 316  . 

Artikel 22 des Abkommens regelt in Verbindung mit Annex I die schrittweise Reduktion der 

                                                      
315  Vgl. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en  
316 Im Gegenzug gilt für die Exportgüter der beiden Andenstaaten -ausdrücklich geregelt in Artikel 105- das Recht, 
gemäß der im AEUV verankerten Warenverkehrsfreiheit für Güter aus Drittländern im ganzen EU-Raum bewegt zu 
werden.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/243&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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Zölle bis zu einen Basiszolltarif („base rate“) des jeweiligen Produkts. Laut Ziffer 2 des Artikels 

22 kommen die Vertragsparteien darüber hinaus auch in den Genuss jeder weiteren nach dem 

Inkrafttreten des Vertrags vorgenommenen Reduktion des  Meistbegünstigungs-Zolltarif, sofern 

dieser unterhalb des Niveaus des im Freihandelsabkommen vereinbarten Basiszolltarifs liegt. 

Zukünftige weiterreichende Zollvergünstigungen einer der Vertragsparteien werden also an die 

jeweils anderen weitergegeben. Die Reduktion der Zolltarife bestimmter Güter aus Kolumbien 

und Peru ist dabei nicht unproblematisch, weil diese Güter eng verknüpft sind mit sozialen 

Kämpfen um Land, Subsistenz und kapitalistischen Profit im Rahmen der andinen 

Kräfteverhältnisse (Fritz 2010, S 16). Unverarbeitetes Palmöl, Ethanol, Biodiesel und 

Sojabohnen sind jene mit dem weitweiten Agrartreibstoffboom verbundenen Güter, die die 

wichtigste materielle Grundlage für die Expansion der großflächigen Plantagenwirtschaft in den 

Tieflandregionen Perus und Kolumbiens bilden und damit auch eine zentrale Quelle gewaltsam 

ausgetragener Landkonflikte zwischen dem (oft in indigenen Gemeinden organisierten) 

Subsistenzbauerntum und der agrarkapitalistischen Produktion. Diese Güter erhalten in Zukunft 

zollfreien Zutritt zum europäischen Binnenmarkt. Damit steigen aufgrund der zusätzlichen 

erwarteten Absatzmengen und Profite auch die Anreize der agrarkapitalistischen 

Bourgeoisiefraktionen, ihre Akkumulationsbasis -mit entsprechenden negativen Konsequenzen 

für Klein- und Subsistenzbauern- auszudehnen. Umgekehrt werden seitens Kolumbien und Peru  

zollfreie Quoten für zahlreiche landwirtschaftliche Erzeugnisse der EU gewährt und langfristig 

(in Zeiträumen bis zu 17 Jahren) sämtliche Quoten und Zölle abgeschafft317. Damit erhöht sich 

die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Agrarprodukte auf den andinen Märkten, die die  sehr 

klein strukturierten landwirtschaftlichen Betriebe (z.B. in der Nutztierhaltung) tendenziell aus 

dem Markt drängen werden. Darüber hinaus werden nicht nur die Zölle schrittweise reduziert 

bzw. eliminiert (Artikel 22 in Verbindung mit Annex I 318 ), sondern auch  nichttarifäre 

Handelshemmnisse wie Abgaben (Artikel 24), Export- und Importsteuern (Artikel 25) sowie 

Import- und Exportlizensierungen (Artikel 26) beschränkt.  Wesentlich selektiver sind hingegen 

die Bestimmungen zur Frage der Exportsubventionen, die vor allem bei europäischen 

Agrargütern eine bedeutende Rolle spielen (Artikel 32). Solche Subventionen werden -über 

kurz oder lang- nur hinsichtlich jener Güter abgeschafft, die laut Abkommen vollkommen 

liberalisiert werden. Bei all jenen Agrargütern, die nicht oder nur teilweise liberalisiert werden, 

bleiben sie also weiterhin gestattet. Die höhere Konkurrenzfähigkeit der europäischen 

Landwirtschaftsbetriebe resultiert jedoch nicht nur aus der stärkeren Technologisierung und den 

Exportsubventionen, sondern auch aus den anderen, im Rahmen der Agrarmarktreformen von 

der Produktion entkoppelten Unterstützungsleistungen der Gemeinsamen Agrarpolitik, die eine 

niedrigere Kalkulation der Preise zulässt.  

                                                      
317 Vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147705.pdf  
318 Vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147706.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147705.pdf�
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147706.pdf�
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Es handelt sich hier insgesamt nicht mehr um einseitig präferenzielle Konditionen im Kontext 

entwicklungspolitischer Zielsetzungen, sondern um handelsbezogene wechselseitige 

Zugeständnisse nach Maßgabe des Grundsatzes der Reziprozität. Die EU stellt so im 

Zusammenhang mit den interregionalen Liberalisierungen im Güterhandel ihr 

entwicklungspolitisches Konzept um und geht primär von der Möglichkeit der Entwicklung 

durch Handel aus. Allerdings handelt es sich bei der EU auf der einen und Kolumbien bzw. 

Peru auf der anderen Seite nicht um symmetrische Gesellschafsformationen: Es ist daher sehr 

wahrscheinlich, dass die peruanischen und kolumbianischen Produktionssektoren angesichts der 

sehr unterschiedlichen Produktivitätsniveaus in beiden Räumen entgegen den Erwartungen der 

EU nicht die Gelegenheit erhalten werden, dem Leitbild der EU, „to move up the value added 

chain“, zu folgen. Das entspricht auch gar nicht den Interessen des herrschenden Blocks an der 

Macht in beiden andinen Ländern, die sich –als Kompradorenfraktionen oder als mit dem 

internationalen Kapital assoziierte innere Bourgeoisien-  in den handelspolitisch relevanten 

nationalen Staatsapparaten verdichten und sich in die internationale Arbeitsteilung einfügen, die 

an den bereits diskutierten unterschiedlichen Mustern der Exportstrukturen (Rohstoffe und 

Primärgüter in den Anden, verarbeitete Industriegüter in der EU) abgelesen werden kann. 

Maximal entwickeln sich Strukturen ähnlich den mexikanischen maquiladoras, die vorgefertigte 

Komponenten nur mehr zusammenfügen und anschließend re-exportieren 319 . Die in den 

Bestimmungen des Freihandelsabkommens verdichtete Zentrierung der andinen Wirtschaft auf 

die europäischen Metropolen artikuliert sich auch in den Regeln zu den technischen Qualitäts- 

und Gesundheitsstandards, die aus der Perspektive der EU als technische Barrieren des Handels 

möglichst weitgehend reduziert werden sollen. In Übereinstimmung mit dem WTO-Abkommen 

über technische Handelsbarrieren (TBT-Abkommen), das in den Freihandelsvertrag inkorporiert 

wird (Artikel 71), sollen alle nicht notwendigen handelsbehindernden technischen Barrieren 

vermieden werden. Technische Regeln und Standards sollen an internationale Normen und 

Abkommen gebunden und damit harmonisiert werden (Artikel 76 und 77). Ähnliches gilt auch 

für Gesundheitsstandards für Importgüter (Artikel 90ff). Gesundheitspolitische Importregime 

dürfen ab dem Inkrafttreten des Vertrags beispielsweise nur mehr nach einer Übergangsperiode 

modifiziert werden, um der exportierenden Partei die Zeit zur Anpassung zu gewähren (Artikel 

91 Ziffer 4) 320 . Das „special and differential treatment“, das den beiden Andenländer 

hinsichtlich europäischer Neuregelungen gewährt wird, ist relativ unverbindlich: Die Parteien 

sollen in Konsultationen eintreten können, um im Konsens entweder alternative Maßnahmen, 

technische Hilfeleistung oder eine sechsmonatige Übergangsperiode zu beschließen. 

                                                      
319 Für die These, dass Peru und Kolumbien nur die strategischen Plattformen bilden, über die die EU  den gesamten 
andinen Raum handelspolitisch bearbeiten will, sprechen auch die sehr liberalen Regelungen zum Gütertransit 
(Artikel 63), der allen Vertragsparteien den freien Transit von Handelsgütern durch ihr Territorium gewährt. 
320 Artikel 98 gestattet allerdings unter gewissen Voraussetzungen Notmaßnahmen 
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(2) Unter Titel IV des Abkommens wird seitens der Vertragsparteien eine weitgehende 

Liberalisierung wichtiger Dienstleistungssektoren vereinbart (Artikel 132ff): In der 

Telekommunikation, im maritimen Transportwesen, im Finanz- und Versicherungswesen, im 

Energiesektor und im e-Commerce-Sektor. Gerade der möglichst freie Zugang zu diesen 

Dienstleistungsfeldern bildete eines der wichtigsten Verhandlungsziele der EU, deren 

Dienstleistungsunternehmen zu den expansivsten der Welt gehören und -zwecks Steigerung 

ihrer durchschnittlichen Profitraten- Anlagemöglichkeiten in bisher unterentwickelten oder hoch 

regulierten Märkten suchen. Obwohl der Text des Abkommens keine Pflicht zur Privatisierung 

staatlicher Unternehmen vorsieht (Artikel 2 Ziffer 2), so liegt das in den Vertragsbestimmungen 

verdichtete grundsätzliche europäische  Interesse auch darin, im Falle solcher Privatisierungen 

einen Zugang europäischer Unternehmen –mit ihren überlegenen Kapitalressourcen- zu 

gewährleisten. In den durch den Vertrag liberalisierten wirtschaftlichen Dienstleistungssektoren 

(siehe oben) werden die Märkte der Vertragsparteien für die beiden wichtigsten Operationen 

ausländischer Unternehmen geöffnet, die in diesen Märkten partizipieren wollen: Die 

Niederlassung (Artikel 110ff) und die grenzüberschreitenden Dienstleistungen („cross-border 

services“) (Artikel 117ff). Artikel 112 regelt den grundsätzlichen freien Marktzugang der 

Unternehmen einer Vertragspartei, die sich im Raum einer anderen Vertragspartei 

niedergelassen, das heißt, dort eine Repräsentanz eröffnet haben321; Beschränkungen in der Zahl 

der Niederlassungen, im Wert der Transaktionen, in der Zahl der Operationen, der Zahl der 

Angestellten, des Anteils ausländischen Kapitals sind in der Regel unzulässig. Darüber hinaus 

wird allen Unternehmen der Grundsatz des „national treatment“ eingeräumt, das bedeutet, sie 

dürfen gegenüber nationalen Unternehmen nicht schlechter gestellt werden. Obwohl dieser 

Abschnitt des Vertrags keine Regeln zum Investitionsschutz enthält, der eng mit der der 

Niederlassung verbunden ist, sichern sich die Parteien doch eine wechselseitige Kooperation in 

dieser Frage -inklusive der Überprüfung der rechtlichen Regime- zu (Artikel 116). Es ist zu 

erwarten, dass diese Kooperation vor allem von europäischer Seite, deren 

Auslandsdirektinvestitionen viel bedeutender sind als die der Andenstaaten, intensiv betrieben 

wird. Eine weitere für die Effektivität der Niederlassung ausländischer Unternehmen wichtige 

Frage ist die temporäre Präsenz von Schlüsselkräften und qualifiziertem Personal  aus dem 

Sitzstaat, die in den Artikeln 122ff geregelt wird. Schlüsselkräften (ausgenommen die von Non-

Profit-Organisationen!), Trainees mit akademischen Abschlüssen, vertragliche Dienstleister wie 

Anwälte, Buchhalter, Computerexperten mit Universitätsabschlüssen oder vergleichbaren 

                                                      
321 Ausgenommen von diesem freien Zugang sind –wohl im wechselseitigen Interesse der Parteien- zum Beispiel 
audio-visuelle Dienstleistungen, nationale und internationale Luftverkehrsdienstleistungen, und nationale maritime 
Kabotage (Artikel 111 und 118) 
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Qualifikationen und kurzzeitige Geschäftsreisende erhalten grundsätzlich das -hinsichtlich der 

Dauer variierende- Recht auf Aufenthalt in den Vertragsstaaten. 

 Analoge Bestimmungen zum freien Marktzugang (Artikel 119) und  zum Grundsatz des 

„national treatment“ (Artikel 120) finden sich auch in den Bestimmungen zu den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Im Licht der Finanzmarktkrise 2008 verdient vor allem 

der vertragliche Abschnitt zur Liberalisierung des Finanzsektors (Artikel 151ff) Beachtung, der 

zugunsten niedergelassener ausländischer Finanzunternehmen bzw. im Rahmen 

grenzüberschreitender Dienstleistungen ebenso geöffnet werden soll wie allen anderen 

Dienstleistungssektoren. Finanzdienstleister können sich  zudem auch auf den Grundsatz des 

„national treatment“ berufen. Eine Regulierung des nationalen Finanzmarkts und der Schutz 

nationaler Finanzmarktstrukturen werden so wesentlich behindert. Darüber hinaus garantieren 

die Vertragsparteien einander die grundsätzlich freie Kapitalbewegung im Hinblick auf 

ausländische Direktinvestitionen, inklusive des Rechts auf Liquidierung und Repatriierung 

dieser Investitionen (Artikel 169). Die Schutzklausel in Artikel 170, die temporäre -im Fall 

Perus und der EU nicht länger als ein Jahr dauernde- Beschränkungen des freien 

Kapitalverkehrs in außergewöhnlichen Umständen mit schwerwiegenden Folgen für 

Wechselkurs- und Geldpolitik zulässt, können diese Deregulierung nicht wirklich 

kompensieren, denn Kapitalverkehrsbeschränkungen sind nur im Anlauf einer Krise, also 

präventiv,  wirkungsvoll, nach ihrem Ausbruch kommen sie in der Regel zu spät. Die 

vertraglich vereinbarte Liberalisierung der Dienstleistungssektoren dient insgesamt primär den 

Kapitalverwertungsinteressen der europäischen Zentren, die angesichts gesättigter europäischer 

Märkte ihre Akkumulationsstrategien tendenziell in schlecht erschlossenen und 

unterentwickelte Märkte wie die der Andenländer verlagern.  

 

(3) Denselben strategischen Zielen dient auch die Verankerung der „Singapurthemen“ im 

Freihandelsvertrag, deren Durchsetzung seitens der EU auf multilateraler Ebene in der Doha-

Agenda der WTO gescheitert war. Die öffentliche Auftragsvergabe („public procurement“) wird 

grundsätzlich sowohl hinsichtlich der Güter als auch der Dienstleistungen bzw. einer 

Kombination von beiden für Anbieter aller Vertragsparteien geöffnet (Artikel 173), Ausnahmen 

bestehen aber zum Beispiel bezüglich der Verpachtung von Grund und Boden, der 

Organisierung des Verschuldungsmanagements der öffentlichen Haushalte oder der öffentlichen 

Anstellungsverhältnisse sowie zum Schutz anderer wichtiger öffentlicher Interessen wie der 

öffentlichen Moral oder der Erhaltung des menschlichen und tierischen Lebens (Artikel 174). 

Artikel 175 sichert allen Unternehmen der Vertragsparteien den Grundsatz des „national 

treatment“ zu, ausdrücklich verboten sind sogenannte „Offsets“ (Artikel 174 Ziffer 7), also an 

die Auftragsvergabe geknüpfte Bedingungen, die die nationale Entwicklung oder die nationale 

Zahlungsbilanz begünstigen sollen, wie beispielsweise Vorschriften zur Verwendung national 
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erzeugter Vorprodukte (local content) oder selektive Bedingungen hinsichtlich des Abschlusses 

von Gegengeschäften.  Eine entwicklungspolitisch motivierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

bzw. eine gezielte Förderung nationaler Bourgeoisiefraktionen, wie sie der Andenpakt in den 

1970er Jahren exemplarisch entworfen hat,  ist damit unmöglich. Öffentliche Aufträge müssen 

in einer Art und Weise ausgeschrieben werden, die es Unternehmen aus anderen 

Vertragsparteien ermöglicht, am Vergabeverfahren teilzunehmen bzw. davon vorab informiert 

zu werden (Artikel 176). Eine eingeschränkte Ausschreibung (limited tendering) ist nur unter 

bestimmten Bedingungen zulässig, etwa wenn in einer allgemeinen Ausschreibung keine 

Angebote eingetroffen sind, wenn  aus sachlichen oder rechtlichen Gründen nur bestimmte 

Anbieter -etwa hinsichtlich der Frage von Patenten oder Copy Rights- in Frage kommen oder in 

Fällen extremer Dringlichkeit und unvorhergesehener Ereignisse (Artikel 185). Die 

Vertragsparteien müssen über nationale Rechtsakte sicherstellen, dass Zwischenverfahren, wie 

etwa die Suspendierung der Auftragsvergabe, den Kreis der an einer Ausschreibung 

teilnehmenden Unternehmen so weit wie möglich offen halten, darüber hinaus besteht die 

Pflicht, nationale Regeln zur Kompensation und zum Schadenersatz für Brüche der 

Vertragsbestimmungen zu etablieren. Mit der Vereinbarung dieser Bestimmungen sichern sich 

europäische Unternehmen, die tendenziell eher in der Lage sind, transatlantisch zu operieren als 

ihre andinen Pendants, die Teilnahme an der öffentlichen Auftragsvergabe als Quelle 

kapitalistischer Akkumulation.  

 

Zu den für die EU im Welthandel strategisch bedeutsamen Singapurthemen gehört auch der 

verstärkte Schutz der geistigen Eigentumsrechte. Das Freihandelsabkommen beinhaltet 

Bestimmungen, die im Sinne der europäischen Welthandelsagenda weit über das Abkommen 

zum Schutz handelsbezogener geistiger Eigentumsrechte (Trade Related Intellectual Property 

Rights: TRIPS) im Rahmen der WTO hinausgehen. Es wird daher in die Klasse der sogenannten 

„TRIPS-plus“-Abkommen eingereiht322. Die zugegeben elegante legistische Technik, die die 

Verhandlungsdelegationen -augenscheinlich besonders auf Wunsch der EU- in diesem 

Abschnitt des Vertrags gewählt haben, zielt vor allem auf die Inkorporation der Bestimmungen 

anderer  multilateraler Abkommen in den bilateralen Vertragstext und  auf eine derart 

hergestellte Harmonisierung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte in beiden Rechtsräumen ab 

(z.B. in Artikel 202, 204, 215, 221, 224). Die vollen rechtlichen Konsequenzen lassen sich 

daher erst im Kontext der Regeln dieser Abkommen bestimmen, mit dem Nebeneffekt, dass 

damit auch gesellschaftlich umstrittene Details der europäischen Handelsagenda verschleiert 

werden. Die Ziele des geistigen Eigentumsschutzes werden allerdings ganz offen in Artikel 195 

                                                      
322 Der Freihandelsvertrag schreibt ausdrücklich vor, dass seine Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte in 
Konsistenz mit dem  TRIPS-Abkommender WTO interpretiert werden müssen und betont damit auch die 
Vereinbarkeit der bilateralen Vertragsbestimmungen mit den multilateralen Regeln des Welthandels (Artikel 197). 
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lit. a und b dargelegt: „The objectives of this Title are to: a) promote (…)commercialization of 

innovative and creative products between Parties; and b) achieve an adequate and effective level 

of protection and enforcement of intellectual porperty rights“. Dieser Schutz der 

Eigentumsrechte bezieht sich unter anderem auf Handelsmarken, Urheberrechte, Designs, 

geographische Ursprungsbezeichnungen und Patente (auch an pflanzlichem und tierischem 

Leben)(Artikel 196 Ziffer 5). Neben dem Verweis auf andere internationale Übereinkommen 

stellen die wechselseitige Zusicherung des „national treatment“ (Artikel 198) und der 

Meistbegünstigung (Artikel 199) die wichtigsten Instrumente dar, die Akkumulation 

internationaler Kapitalien im Feld der geistigen Eigentumsrechte zu garantieren und rechtlich 

abzusichern. Besonders folgenschwere und weitreichende Bestimmungen des geistigen 

Eigentumsschutzes sind in den Bereichen des Patentschutzes und der ökonomischen Nutzung 

der natürlichen Biodiversität verankert. Mit den Bestimmungen zum Patentschutz werden vor 

allem die Interessen monopolkapitalistischer (europäischer) Konzerne in den Bereichen 

pharmazeutischer Güter und des agroindustriellen Saatguts geschützt. Dies wird über die in 

Artikel 230 bzw. 232 verankerte Verpflichtung erreicht, die Regeln des Budapester Vertrags 

über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke 

der Patentverfahren in der Fassung von  1980 bzw. die Bestimmungen des  internationalen 

Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen in der Fassung von 1991 (UPOV-

Übereinkommen323) innerstaatlich verbindlich anwendbar zu machen324. Mit diesen Abkommen 

werden unter anderem die Patentrechte von Saatgutkonzernen geschützt, die es Kleinbauern in 

den Anden verbieten, auf der Basis eines einmal erworbenen Saatguts eigene Weiterzüchtung 

(Nachbau) und Saatguttausch mit anderen Bauern zu betreiben. Nach den Regeln des UPOV-

Übereinkommens, die über die des TRIPS-Abkommens hinausgehen, ist die Erzeugung bzw. 

Vermehrung von Saatgut nur mehr mit Zustimmung der Eigentümer der kommerziellen 

Patentrechte gestattet. So wird die  patentrechtlich durchgesetzt Abhängigkeit der andinen 

Kleinbauern von der Versorgung mit dem Saatgut der europäischen multinationalen Konzerne 

aufrechterhalten (Fritz 2010, S 19f). Der Budapester Vertrag erleichtert es multinationalen 

Konzernen erheblich, international abgesicherte Patentrechte an biologischen und 

biochemischen Organismen zu erwerben und durchzusetzen. Vor allem das in diesem Vertrag 

geregelte Patentierungsverfahren leistet den Praktiken der „Biopiraterie“ seitens 

biotechnologischer Konzerne Vorschub, die sich traditionelles indigenes  Wissen bzw. die 
                                                      
323 Die UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales: Internationaler Verband zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen) ist eine 1961 gegründete Internationale Organisation, deren Aufgabe es ist, die 
geistigen Eigentumsrechte an Pflanzenzüchtungen und Pflanzensorten zu  schützen. 
324  Die Verpflichtung, diese beiden Abkommen umzusetzen, war ebenfalls Bestandteil der Freihandelsverträge 
zwischen Peru, Kolumbien und den USA. Um eine Kompatibilität mit den Normen der andinen Integration zu 
gewährleisten, die einzelnen Bestimmungen dieser internationalen Abkommen entgegenstand (Decisión 486), musste 
eine Änderung der einschlägigen Entscheidung der CAN  –gegen den Willen Boliviens im Rahmen einer 
Mehrheitsentscheidung der übrigen Mitglieder- durchgesetzt werden (Decisón 689). Der Abschluss des Abkommens 
belastete die Integrität der andinen Integration erheblich, nicht bloß durch die Isolierung ihres wirtschaftlich 
schwächsten Mitglieds Bolivien, sondern vor allem auch durch den Austritt Venezuelas. 
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biologische Grundmuster in geschützten indigenen Territorien aneignen, dieses patentieren und  

unter dem exklusiven rechtlichen Mantel des Patentschutzes kommerziell verwerten (ebd. S 

20ff). Während in traditionellen Patentverfahren eine Beschreibung der Innovation bzw. der 

Erfindung notwendig ist, um in den Genuss patentrechtlicher Schutzbestimmungen zu kommen, 

wird dieses Prinzip im Budapester Vertrag ausgehebelt: Dies liegt vor allem daran, dass eine 

Beschreibung lebender Organismen nach den Kriterien des traditionellen Patentrechts kaum 

möglich ist und daher die Verwertungsinteressen der mikrobiologischen Forschung, ein 

strategisch wichtiges, zukunftsfähiges  und dynamisches Feld der Akkumulation („Life 

Sciences“), in neue rechtliche Bestimmungen auf internationaler Ebene gegossen werden 

mussten, um dementsprechende Eigentumstitel begründen zu können. Laut den Regeln des 

Budapester Vertrags ist konsequenterweise keine Beschreibung der patentrechtlichen Erfindung 

mehr notwendig, sondern lediglich die Hinterlegung einer Probe bei den nationalen 

Patentämtern, auf deren Grundlage ein internationales Anerkennungsverfahren durchgeführt 

wird. Der Zugang zu diesen Proben und damit auch die Möglichkeit einer kritischen 

Überprüfung hinsichtlich der Frage, ob durch die Patentierung die Rechte indigener Gemeinden 

an der biologischen Vielfalt ihres Territoriums und an ihrem traditionellen Wissen verletzt 

wurden, sind damit ausgeschlossen325. Diese selektive Tendenz des Vertragswerks wird durch 

zusätzliche Bestimmungen verstärkt. In Artikel 231 Ziffer 2 wird der Schutz öffentlich 

zugänglicher Testdaten bei pharmazeutischen Produkten und  Medikamenten (5 Jahre) und  

agroindustriellen Produkten (10 Jahre) sichergestellt. Innerhalb dieser Zeiträume darf keine 

dritte Partei Produkte auf der Grundlage dieser Testdaten herstellen. Dies betrifft vor allem die 

Herstellung von preisgünstigen medizinischen Generika, die für die gesundheitliche Versorgung 

der Bevölkerung in Entwicklungsländern unverzichtbar sind (Fritz 2010, S 17f). Die in Kapitel 

4 festgeschriebenen Regeln zur Durchsetzung der geistigen Eigentumsrechte reichen sehr weit 

und begünstigen die Interessen der Patenteigentümer. Unbeschadet anderer –z.B. 

zivilrechtlicher- Durchsetzungsinstrumente besteht etwa die Möglichkeit für Patenteigentümer, 

durch Einschaltung der Behörden bzw. der Gerichte die Beibringung von Informationen zu 

Ursprung und Verteilung von Gütern potentieller Patentrechtsbrecher einzufordern (Artikel 

239), gleichzeitig sind sie jedoch vor der Veröffentlichung ihrer eigenen Quellen gefeit. Auf 

Antrag eines Patentinhabers können darüber hinaus vermeintlich inkriminierte Güter per 

einstweiliger Verfügung bzw. Anordnung schon im Verdachtsfall sichergestellt bzw. 
                                                      
325  Der Schutz traditionellen Wissens und der biologischen Vielfalt indigener Gemeinden ist in der 1992 
unterzeichneten Biodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity: CBD) und ihren Zusatzprotokollen 
geregelt, in der ein Kompromiss zwischen den kapitalistischen Verwertungsinteressen im Zugang zu genetischen 
Ressourcen auf der einen Seite und den Interessen an einer gerechten Verteilung der daraus resultierenden Vorteile 
bzw. den Schutzinteressen traditioneller Lebensweisen auf der anderen Seite angestrebt wird. Auch der 
Freihandelsvertrag nimmt auf die Bestimmungen dieser Konvention Bezug, insbesondere auf den Schutz des 
traditionellen Wissens und der indigenen Praktiken (Artikel 201 Ziffer 3), auf die faire Verteilung der Vorteile (Ziffer 
4)und den Technologietransfer (Ziffer 6). Allerdings müssen die eher vagen Konventionsrechte in einen 
systematischen Interpretationszusammenhang mit den Bestimmungen der inkorporierten internationalen 
Übereinkommen gestellt werden.  
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eingezogen werden, um imminenten Verletzungen ihres geistigen Eigentumsrechts vorzubeugen 

(Artikel 240). Es ist auch möglich, im Rahmen einer grenzüberschreitenden Rechtsverfolgung 

Importgüter, Exportgüter bzw. Güter, die sich im Transit befinden auf der Basis eines 

begründeten Verdachts der Patentrechtsverletzung durch die Zollbehörden konfiszieren zu 

lassen (Artikel 249). 

 

 Bei der interregionalen Durchsetzung von Wettbewerbsregeln, die ein weiteres Element der 

Singapur-Themen bilden, konnte sich die Verhandlungsdelegation der GD Handel hingegen 

nicht entscheidend durchsetzen. Grundsätzlich bleibt die Wettbewerbspolitik eine 

Angelegenheit nationaler Gesetzgebung (Artikel 259 Ziffer 1). Nur bestimmte sehr allgemein 

formulierte Praktiken werden als unvereinbar mit dem Freihandelsabkommen statuiert (Ziffer 

2): wettbewerbsbehindernde Absprachen, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stelllung 

und Unternehmenskonzentrationen. Damit verbunden ist nur die formale Verpflichtung, zur 

Durchsetzung dieser Ziele geeignete Wettbewerbsbehörden zu etablieren oder fortzuführen 

(Artikel 260 Ziffer 2), die wechselseitig miteinander kooperieren sollen (Artikel 261). Staatliche 

oder staatlich anerkannte private Monopole auf gesetzlicher Grundlage werden jedoch 

ausdrücklich nicht verboten (Artikel 263). All diese Bestimmungen zum Wettbewerb sind -

anders als andere Kapiteln- nicht der Rechtsdurchsetzung im Rahmen des 

Streitschlichtungsmechanismus des Vertrags zugänglich (Artikel 266, dazu gleich). 

 

(4) Integraler Bestandteil des Vertragssind zwei institutionelle Mechanismen, die das materielle 

Substrat der bilateralen Verdichtung der Kräfteverhältnisse beider Räume darstellen. Zum einen 

handelt es sich um ein Handelskomitee („Trade Committee“) das verschiedene Aufgaben in der 

Vollziehung der Vertragsbestimmungen wahrnimmt, und zum anderen um die Konstitution 

eines Streitschlichtungsmechanismus, der die Durchsetzung der vertraglichen Pflichten in einem 

vertragseigenen geordneten Verfahren ermöglichen soll326. Das Trade Committee setzt sich aus 

Repräsentanten aus EU und den beiden Andenstaaten zusammen, entweder auf Ebene der 

Minister oder auf Ebene hoher Beamter unter der rotierenden Vorsitzführung jeweils einer 

Vertragspartei. Neben allgemeinen Konsultationen und Evaluationen ist das Trade Committee 

der entscheidende institutionelle Ort zur Weiterentwicklung der Vertragsbestimmungen. Dies 

geschieht nicht mehr bloß über eine formal gefasste Evolutivklausel wie in früheren 

Kooperationsverträgen, sondern durch eine Institutionalisierung. Vertragszusätze bzw. 

authentische Interpretationen des Vertrags werden in der Regel auf Vorschlag eines in den 
                                                      
326 Neben diesen beiden innerhalb des Vertragswerks angesiedelten Institutionen verpflichtet das Abkommen die 
Vertragsparteien darüber hinaus, auf nationaler Ebene gerichtliche oder quasi-gerichtliche unabhängige Tribunale 
einzurichten, die die Entscheidungen staatlicher Behörden in vertragsimmanenten handelsrelevanten Fragen in letzter 
Instanz überprüfen sollen (Artikel 292). Damit verschieben sich durch den Freihandelsvertrag auch auf nationaler 
Ebene die Strukturen der Staatsapparate und werden auf eine bessere Durchsetzung handelsrechtlicher Interessen 
orientiert. 
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einzelnen Teilabschnitten des Vertrags eingerichteten und mit diesen spezialisierten Materien 

befassten Subkomitees (Artikel 15) im institutionellen Rahmen des Trade Committees diskutiert 

und gegebenfalls durch verbindliche Konsensbeschlüsse angenommen (Artikel 14). Den 

eigentlichen materiell-institutionelle Kern des Vertrags bildet aber der 

Streitschlichtungsmechanismus, der auch eines der zentralen Desiderate im 

Verhandlungsmandat der Kommission darstellte. Laut Artikel 8 können alle Parteien vermutete 

Vertragsverletzungen einer anderen Partei im Streitschlichtungsverfahren (Titel XII) geltend 

machen und verfolgen327. Diese Vertragsverletzungen können sowohl aus einer spezifischen 

Interpretation als auch aus einem konkreten Rechtsakt einer der Parteien resultieren. Der 

Vertrag geht in der Regel davon aus, dass vor einer Streitschlichtung Konsultationen zur 

Herbeiführung einer gütlichen Einigung geführt werden (Artikel 301). Sollten diese scheitern, 

einseitig boykottiert werden oder aufgrund eines gemeinsamen Beschlusses der Parteien nicht 

stattfinden, kann die Streitschlichtung durch die beschwerte Partei in Form eines an das Trade 

Committee gerichteten Antrags, der die Darlegung der Beschwer und Begründung enthält, 

initiiert werden. Das Panel der Streitschlichtung setzt sich aus insgesamt drei Schlichtern 

zusammen, die aus einer nach Inkrafttreten des Vertrags durch das Trade Committee 

aufgelegten Liste von 25 Personen ausgewählt werden328. Zwei der Schlichter im Panel werden 

von den Konfliktparteien entsendet, der dritte, der zugleich Vorsitzender des Panels ist, durch 

Übereinkunft beider Parteien oder durch Losentscheid bestimmt. Die Entscheidungen des 

Panels, die im Konsens fallen oder falls nicht möglich, mit Mehrheitsentscheidung329, sind 

bindend (Artikel 318) und müssen nach ihre Kundmachung durch die Beseitigung der 

vertragsverletzenden Maßnahmen bzw. des vertragswidrigen Zustands oder durch das Angebot 

einer Entschädigung umgesetzt werden (Artikel 308). Im Fall einer Nichtumsetzung hat die 

beschwerdeführende Partei das Recht, Sanktionen zu setzen, entweder durch die Forderung von 

Kompensationsleistungen (Artikel 310 Ziffer 1 lit. a) oder durch die Aussetzung von 

Vertragskonzessionen in einem Umfang, der dem Ausmaß der Vertragsverletzung entspricht 

(Artikel 310 Ziffer 1 lit. b). Hier stellt sich das Problem aller vergleichbaren 

Streitschlichtungsmechanismen des internationalen Rechts: Die Durchsetzung der Sanktionen 

bleibt den einzelnen Parteien selbst überlassen und hängt wesentlich von den ökonomischen 

Machtverhältnissen ab, bei denen gerade im Verhältnis zwischen der EU und den beiden 

Andenstaaten starke Asymmetrien bestehen, die bereits diskutiert wurden. Die Selektivität der 
                                                      
327 Dies gilt allerdings nicht für Konflikte zwischen den beiden andinen Vertragsparteien, sondern  nur zwischen 
diesen und der EU (Artikel 299 Ziffer 2).  
328 Mit Zustimmung der Parteien können dies jedoch auch Personen mit geeigneten Qualifikationen sein, die nicht auf 
dieser Liste stehen (Artikel 303 Ziffer 5) 
329  Die Veröffentlichung der „dissenting opinion“, der abweichenden Rechtsansicht jenes Panelmitglieds, das 
überstimmt wurde, ist ausdrücklich ausgeschlossen (Artikel 318 Ziffer 1). Damit werden auch potentielle sachliche 
und rechtliche Anknüpfungspunkte einer öffentlichen Kritik an der Panelentscheidung –zum Beispiel seitens sozialer 
Bewegungen- unmöglich gemacht. Auch hier ist die selektive materielle Verdichtung des Blocks an der Macht in EU 
und Andenländern evident, die keine allgemeine Diskussion und Kritik der Streitschlichtung, die tendenziell den 
liberalen gesellschaftlichen Handelsinteressen zuneigt, wünschen. 
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Vertragsbestimmungen drückt sich in jenen Teilen des Vertragswerks aus, die einer 

Streitschlichtung –und damit auch einer Durchsetzung- nicht zugänglich sind: Zum Beispiel die 

Bestimmungen zur Transparenz öffentlicher Subventionen (Artikel 293), vor allem aber der 

gesamte Vertragsteil hinsichtlich der Vereinbarkeit von Handel und nachhaltiger Entwicklung 

(Titel IX), der wohl als –allerdings sehr dünnes- materielles Zugeständnis der herrschenden 

Blöcke an der Macht in Europa und den Anden bzw. der Staatsapparate, in denen sie sich 

primär verdichten, betrachtet werden muss. 

 

(5) Der Rekurs auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in Titel IX des Vertrags stellt 

explizit einen, mit dem herrschenden neoliberalen Paradigma (dessen Horizonte in der CAN 

und in der EU hier verschmelzen)  korrespondierenden Zusammenhang zwischen Handel und 

nachhaltiger Entwicklung her. In Artikel 271 Ziffer 1  bis 4 heißt es: „The Parties reaffirm that 

trade should promote sustainable development“ (…) The Parties strive to facilitate and promote 

trade and foreign direct investment in environmental goods and services (…). The Parties 

recognise that flexible, voluntary and incentive based mechanisms can contribute to coherence 

between trade practices and the objectives of sustainable development“. Die Aspekte der 

Entwicklung werden hier -entsprechend der Dominanz der handelspolitischen Staatsapparate 

auf europäischer Ebene und auf nationaler andiner Ebene- zu einer integralen Dimension der 

Handelsagenda gemacht und mit den für die neoliberale Transformation von Staatlichkeit 

typischen Bezug auf freiwillige Unternehmenspraktiken und Governance- Mechanismen 

versehen. Konkret bekennen sich die Parteien in diesem Teil des Vertrags zwar zu den 

einschlägigen internationalen Konventionen und Übereinkünften, mit denen multilaterale 

arbeitsrechtliche Standards (Artikel 269), multilaterale Umweltstandards (Artikel 270), 

biologische Diversität (Artikel 272), der Schutz von Wald- und Fischbeständen (Artikel 273 und 

274), und der Kampf gegen den Klimawandel (Artikel 275) garantiert werden, all diese 

Verweise sind jedoch -im Gegensatz zu den handelsrelevanten Bestimmungen- dem  

vertragsimmanenten Streitschlichtungsmechanismus nicht zugänglich (Artikel 285 Ziffer 5). 

Stattdessen richten die Parteien eine Expertengruppe ein, die auf Antrag einer Partei zu einem 

bestimmten Thema einen unverbindlichen Bericht verfasst (Artikel 284 und 285). Das ganze 

Dilemma und die ganze Widersprüchlichkeit der behaupteten Konvergenz von Handel und 

Entwicklung drückt sich  auch in widersprüchlichen Vertragsbestimmungen dieses Kapitels aus. 

Exemplarisch ist dies vor allem im Bezug auf arbeitsrechtliche Standards der Fall. Obwohl man 

das sozial- und arbeitsrechtliche Dumping als Praxis zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit kapitalistischer Produktionsweisen in der globalen Standortkonkurrenz 

verurteilt, will man doch gleichzeitig die komparativen Kostenvorteile, die sich aus billigen 

Löhnen, aus mangelnden gewerkschaftlichen Schutzbestimmungen und aus perforierten 

arbeitsrechtlichen Normen  ergeben, als legitime handelspolitische Strategien würdigen. 
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Während es in Artikel 277 Ziffer 1 heißt: „No Party shall encourage trade or investment by 

reducing the levels of protection afforded in its environmental and labour laws“, ist man sehr 

bemüht, in Artikel 269 Ziffer 5 festzuhalten: „ The Parties stress that labour standards should 

not be used for protectionist trade purposes and addition, that the comparative advantage of any 

Party should in no way be called into question“. Die Einhaltung bzw. effektive Durchsetzung 

arbeitsrechtlicher Normen und gewerkschaftlicher Rechte widerspricht diametral dem 

spezifischen Muster der absoluten Mehrwertausbeutung seitens kapitalistischer Bourgeoisien in 

der Peripherie. Überausbeutung und das im Rahmen peripherer Kräfteverhältnisse durchgesetzte 

Senken der Löhne an die Schwelle des Reproduktionsniveaus der ArbeiterInnen (oder fallweise 

sogar darunter) sind hier die tragenden Pfeiler der kapitalistischen Akkumulation, und zwar 

nicht nur für die ohnehin im Rückzug befindlichen nationalen Bourgeoisien und das 

Kleinunternehmertum, sondern gerade auch für die inneren Bourgeoisien bzw. die 

Kompradoren und die dort eingelagerten und niedergelassenen internationalen 

Kapitalfraktionen. Dies belegen die im Rahmen der europäisch-lateinamerikanischen 

Gegengipfel abgehaltenen exemplarischen Untersuchungen des „Permanent Peoples 

Tribunal“ 330  hinsichtlich der Praktiken internationaler Konzernen in Lateinamerika im 

Allgemeinen und in den Andenstaaten im Besonderen.  

 

Durch die Verankerung der Singapurthemen, die selektive Konstitution eines 

Streitschlichtungsmechanismus und die Fokussierung auf eine asymmetrische Handelsagenda 

ohne Einbeziehung wesentlicher Aspekte der Kooperation materialisieren sich in den 

Bestimmungen des Vertrags strategische Momente und Projekte, die auf eine 

Neuzusammensetzung der imperialistischen Kette hinauslaufen. Diese Positionen der einzelnen 

Gesellschaftsformationen in dieser Kette, die der Andenländer an ihrem peripheren Ende, die 

der Europäische Union an ihrem zentralen, werden reproduziert, d.h. in neuer Form hergestellt 

und abgesichert. Während die lateinamerikanischen Länder die Rolle der traditionellen 

Exportsektoren gestärkt wird, deren Kräfte die herrschenden –wenn auch nicht hegemonialen- 

Fraktionen im Block an der Macht  darstellen, werden neue Anlagemöglichkeiten und 

Profitchancen für die (primär monopolistischen) kapitalistischen Fraktionen der transnationalen 

                                                      
330 Die Permanent Peoples Tribunals sind quasi-gerichtliche gegenhegemoniale zivilgesellschaftliche Einrichtungen, 
die sich gerichtsähnlicher Strukturen und Verfahren bedienen, um Missstände und Lücken im in der bürgerlichen 
Rechtsordnung aufzuzeigen (Icaza 2010, S 126). Diese Idee geht auf das 1966 -1967 eingerichtete Russell-Tribunal 
zur Untersuchung von Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten und Einheiten in Vietnam zurück, seit dem Jahr 
1979 existieren kontinuierlich tagende Permanent Peoples Tribunals. Die Tribunale, die das Gebaren europäischer 
multinationaler Konzerne in Lateinamerika auf  die Einhaltung arbeitsrechtlicher und menschenrechtlicher Standards 
hin untersuchen, organisieren sich vor allem im  Rahmen der Initiative „Enlazando Alternativas“, die ab 2004 als 
Ergebnis transatlantischer kritischer zivilgesellschaftlicher Bemühungen Gegengipfel zu den offiziellen EULAC-
Gipfeln veranstaltet, um so die herrschenden Diskurse und materiellen Politiken in Frage zu stellen (Izaca 2010, S 
132). Diese Gegengipfel bilden ein Moment der gegenhegemonialen Produktion von Raum und Politik von unten. 
Tagungen des Tribunals fanden neben den Gegengipfeln auch in Peru (2006), Kolumbien (2007), Nicaragua (2007), 
Guatemala (2008) und Honduras (2009) statt und dokumentieren eine Vielzahl von Rechtsverletzungen seitens 
(europäischer) multinationaler Konzerne (Vgl. http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique17 ) 

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique17�
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inneren Bourgeoisien in den europäischen Zentren eröffnet. Die Dynamik dieser 

Neuzusammensetzung geht über den Kreis der konkreten Vertragsparteien hinaus: In den 

Schlussbestimmungen des Vertrags  wird in den Artikeln 328 und 329 Vorsorge für den Fall 

getroffen, dass neu eingetretene Mitglieder der EU bzw. die restlichen beiden Mitgliedsstaaten 

der CAN die Bestimmungen des Vertragswerks übernehmen. An eine tatsächliche 

Neuverhandlung, die die spezifischen und differentiellen Bedingungen Boliviens und Ecuadors 

berücksichtigt, ist hier allerdings nicht gedacht. Vielmehr soll der Druck der Handelsdeviation, 

die durch den Vertrag verursacht wird, die übrig gebliebenen Andenstaaten zwingen, die 

Normen des Vertrags möglichst unverändert zu übernehmen. In Artikel 329 Ziffer 2 liest sich 

das so: „(…)[T]he EU shall aim at preserving the integrity of the Agreement, limiting flexibility 

to the negotiation of the lists of mutual concessions corresponding to Annexes I (Tariff 

Elimination Schedules), VII (Lists of Commitments on Establishment) y (sic!) VIII (Lists of 

Commitments on Cross border (sic!) Supply of Services)“. Über Übergangszeiträume und die 

konkrete Höhe von Zollsätzen etc. darf also verhandelt werden, nicht aber über die zentralen 

Bestimmungen. 
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5. RESUMÉE UND AUSBLICK 

Die drei grundsätzlichen Fragen, die in der Einleitung aufgeworfen wurden, konnten im 

Wesentlichen durch die Erarbeitung der theoretischen Perspektive im 3. Abschnitt in eine 

produktive analytische Bahn gelenkt werden. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Staat 

und Ökonomie provozierte den Rekurs auf Poulantzas´ Staatstheorie. Die Frage nach dem 

Verhältnis zwischen Mitgliedsstaaten und Integrationsebene fand im Bezug auf eine räumlich-

materialistische Konzeption der Multiskalarität ihren Niederschlag. Die Frage nach dem 

Verhältnis von Geschichte und sozialwissenschaftlicher Theorie wurde –zumindest tentativ- 

durch die Einbettung des poulantzianischen Blicks auf  gesellschaftliche Kräfteverhältnisse in 

den historischen Bezugsrahmen des historischen Teils bearbeitet. Die historischen Selektivitäten 

vergangener Kämpfe wirken –im Sinne Jessops- als materielle soziale Ausgangsbedingungen 

aktueller Kämpfe. Aus dieser theoretischen Perspektive wurden schließlich im letzten Abschnitt 

die konkreten Beziehungen zwischen der EU und der Andengemeinschaft analysiert. Mit einem 

aktualisiertem Bezug auf Poulantzas´ relationale Staatstheorie und seine zentralen Begriffe -

Hegemonie, Block an der Macht, Verdichtung, relative Autonomie- wurden die europäisch-

andinen Beziehungen aus den spezifischen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen heraus erklärt,  

die sich auf beiden Seiten des Atlantiks multiskalar auf nationalstaatlicher, regionaler und 

internationaler Ebene staatlich verdichten. Der Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen 

Peru, Kolumbien und der EU ist bloß der historisch jüngste Baustein in diesem Geflecht 

staatlicher Verdichtungsprozesse, durch die die Positionen der beteiligten 

Gesellschaftsformationen in der imperialistischen Kette reproduziert werden. Diese 

Reproduktion erfolgt aber nicht linear auf einer geschichtlichen Achse, sondern ist das Ergebnis 

sozialer Kämpfe, in denen sowohl Auflösungs- als auch Bewahrungsmomente eingeschlossen 

sind. Die Gestalt und die Veränderungen der  imperialistische Kette und ihre Veränderungen 

sind daher –aus einer poulantzianischen Perspektive- nicht allein aus der Entwicklung in den 

kapitalistischen Zentren analytisch zu erschließen, sondern es müssen auch die 

gesellschaftlichen Kräfte in der Peripherie untersucht werden (Poulantzas 1977, S 118). Im 

Rahmen dieser komplexen Kämpfe innerhalb und jenseits nationaler Grenzen werden 

Peripherien, Zentren und Muster der Abhängigkeit als soziale Realität erzeugt und 

fortgeschrieben.  

Diese soziale Realität unterlag in Europa ebenso wie in den Anden in den letzten Jahrzehnten 

starken Veränderungen. Auf beiden Seiten waren diese Veränderungen durch eine 

Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse gekennzeichnet, die mit der 
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Internationalsierung des Kapitals als strategischem Projekt herrschender Klassenfraktionen 

zusammenhing. Diese Verschiebungen entwickelten sich jedoch in Europa und in den Anden in 

unterschiedlicher Form. In Europa fand dieser Prozess ausgehend von einer zunehmenden 

Europäisierung der inneren Bourgeoisien in den einzelnen Mitgliedsländern statt, in deren 

Verlauf die Akkumulation von Kapital sich parallel innerhalb der Grenzen eines zunehmend 

liberalisierten Binnenmarkts und  außerhalb dieser Grenzen auf einem zunehmend 

liberalisierten, neu geschaffenen Weltmarkt vollzog. Die sozialen Auseinandersetzungen der 

verschiedenen daran beteiligten Kräfte, der herrschenden ebenso wie der beherrschten, 

verdichteten sich in zunehmenden Maße auf der supranationalen, europäischen Ebene der 

Staatlichkeit, auf der hegemoniale Kompromisse –in erster Linie zwischen den Fraktionen im 

Block an der Macht- geschmiedet werden konnten.  Der These dieser Arbeit zufolge 

konstituierte sich an der Schwelle zwischen dem „Innen“ und dem „Außen“ der europäischen 

Integration  die GD Handel als dominanter Knoten der staatlichen Verdichtung auf 

supranationaler Ebene, in dem sich die Interessen der hegemonialen monopolkapitalistischen 

Kapitalfraktionen, ihre Strategien zur Expansion auf fremde, außereuropäische Märkte, in 

privilegierter Form einlagerten. Im Rahmen der hegemoniespezifischen Funktionsweisen eines 

solchen dominanten Knotens auf der Integrationsebene konnte die EU ab den 1990er Jahren 

eine relativ homogene und zielgerichtete Gemeinsame Handelspolitik verfolgen. In den Anden 

erfolgte diese Verschiebung der Kräfte in den meisten Fällen nicht durch hegemoniale 

Konsense, und schon gar nicht auf der Maßstabsebene der Integration, sondern in der Regel 

durch Militärdiktaturen, die die Klassenkoalitionen hinter dem Modell der 

importsubstituierenden Industrialisierung, selbst zumeist ohne hegemoniale Führung,  ablösten. 

(Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise Kolumbien, wo zwar ein beschränkter und 

räumlich fragmentierter hegemonialer Kompromiss im Rahmen einer parlamentarischen 

Demokratie existierte, der aber durch starke Elemente repressiver Gewalt im Rahmen  lokaler 

Zonen des Bürgerkriegs abgesichert werden musste). Im Rahmen dieser Umstellung der 

Kräfteverhältnisse konnten sich die Interessen jener Fraktionen der herrschenden Klasse, deren 

Akkumulationsstrategien auf die Einlagerung von und die Assoziation mit internationalem 

Kapital orientiert waren im Rahmen staatlicher Verdichtungsprozesse im Block an der Macht 

durchsetzen. Diese Internationalisierung fand daher nicht als ein Prozess statt, der von „außen“ 

oktroyiert wurde, sondern als „Interiorisierung“ des internationalen Kapitals in den einzelnen 

andinen Gesellschafsformationen, in denen seine Interessen mit verdichtet wurde. Diese 

Verschiebungen der andinen Kräfte, die in Stadt und Land Platz griffen und mit einer 

Marginalisierung und Semiproletarisierung weiter Bevölkerungsschichten verbunden waren, 

verdichteten sich primär auf nationaler Ebene. Es existierten keine „andinisierten“ 

Bourgeoisien, die sich auf der Basis eines hegemonialen Konsenses in dominanten 

Staatsapparaten auf der regionalen Integrationsebene einschrieben. Auch die Reformen der 
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andinen Integration in den 1990er Jahren, durch die die neoliberalen Kräfteverhältnisse in den 

Nationalstaaten stabilisiert werden sollten, verliefen zugunsten intergourvernementaler Organe 

der Integration, in denen einzelne nationale Apparate dominierten.  

Die „Beziehungen“ zwischen beiden Räumen der Integration, die geprägt waren von diesen 

asymmetrischen Prozessen der Internationalisierung, entfalteten sich durch diese 

unterschiedlichen Kräfteverhältnisse und Verdichtungen hindurch. Die Positionen der 

Gesellschaftsformationen in den Anden und in Europa in der imperialistischen Kette, als 

Peripherie bzw. als Zentrum, werden so nicht durch externe Prozesse bewirkt und erzwungen, 

sondern durch die unterschiedliche Hegemoniesituation und die unterschiedlichen Grade der 

materiellen Dichte auf den jeweiligen nationalen und regionalen staatlichen 

Verdichtungsebenen hergestellt. Während die Prozesse der Internationalisierung von dem 

dominanten Apparat in der EU als relativ kohärente Politik vorangetrieben werden können, 

durch die die Integrationsebene gestärkt wird, zeichnet sich in der andinen Integration genau das 

umgekehrte Bild ab: Die Verdichtung der neoliberalen Kräfte und der Projekte der 

Internationalisierung erfolgt primär im Rahmen nationaler Maßstabsebenen. Dort gelingt 

entweder ihre prekäre Fortschreibung, wie in Peru oder Kolumbien, oder sie werden durch 

gegenhegemoniale Kräfte massiv in Frage gestellt, wie in Bolivien und Ecuador. Angesichts so 

unterschiedlicher Konstellationen können auch die  ohnehin mit einer labilen Dichte 

ausgestatten Apparate auf der regionalen Integrationsebene ihre Stabilisierungsaufgaben 

zugunsten des herrschenden Blocks an der Macht nicht mehr erfüllen und zerbrechen in einem 

beständig voranschreitenden Prozess der Desintegration. Die europäisch-andinen Beziehungen 

werden –von den ersten Kooperationsabkommen bis zu dem Tanz um ein 

Assoziationsabkommen, der in einem bilateralen Freihandelsvertrag zwischen einzelnen Staaten 

der Andengemeinschaft und der EU endete- geprägt durch die Geschichte dieser wachsenden 

hegemonial unterfütterten Integration auf der einen und der wachsenden Desintegration auf der 

anderen Seite. Diese beiden parallelen, doch unterschiedlichen Prozesse markieren die 

Bewahrungsmomente der asymmetrischen Verhältnisse der Abhängigkeit zwischen Peripherie 

und Zentrum. An dem konkreten Beispiel der Beziehungen zwischen EU und 

Andengemeinschaft wird deutlich, wie sich diese ungleichen Entwicklungen in Peripherie und 

Zentren, die Brand  mit dem Begriff der fragmentierten Hegemonie zu fassen versucht (Brand 

2004, S 110f), konkret vollziehen und im Rahmen sozialer Kämpfe herstellen.  

Ausgehend von diesem Fazit stellt sich nun auf der Grundlage einer kritischen 

Forschungsperspektive, die sich als Teil der gesellschaftlichen Prozesse versteht, die sie 

analysiert, die Frage, wie diese verschiedenen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und ihre 

Verdichtungen in den Anden und in Europa sich weiterentwickeln. Welche Szenarien der 

Beziehungen zwischen EU und Andengemeinschaft eröffnen sich? Welche Konsequenzen und 
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Strategien ergeben sich für die sozialen Kämpfe der Beherrschten, sowohl in Zentrum als auch 

Peripherie? Chiriboga entwickelt in seiner Untersuchung der Andengemeinschaft drei 

vorstellbare Szenarien (Chiriboga 2009, S 14ff). Erstens könnte sich die Andengemeinschaft als 

eine unvollständige Freihandelszone neu stabilisieren und die Einhaltung der andinen Normen 

des Freihandels, die im Rahmen eines Modells des offenen Regionalismus die 

Internationalisierungsprozesse abstützen, sicherstellen. Dazu wäre aus einer poulantzianischen 

Perspektive allerdings ein Scheitern bzw. eine Umkehrung der gegenhegemonialen 

Staatsprojekte in Bolivien und Ecuador eine unabdingbare Voraussetzung. Erst wenn auch auf 

den nationalen Maßstabsebenen dieser beiden kleinen Andenstaaten neoliberale Kräfte –in 

welcher hegemonietheoretischen Konstellation auch immer- sich wieder in staatlichen 

Verdichtungsknoten einschreiben und ihre verdichteten strategischen Projekte die staatliche 

Politik bestimmen, könnte ein solcher Entwicklungspfad Realität werden. Trotz Friktionen 

innerhalb einzelner Gruppen und Fraktionen der gegenhegemonialen Bewegungen zeichnet sich 

eine Erschöpfung dieses Projekts jedoch nicht so bald ab. Zweitens könnte sich die 

Andengemeinschaft in einen Integrationsmechanismus entwickeln, der auf gemeinsamen 

Projekten außerhalb der Handelspolitik beruht, wie etwa der sozialen Sicherung, der 

Ernährungssicherheit oder der politischen Partizipation der Bevölkerungen. Für solch ein 

transformatorisches Projekt auf Ebene der regionalen Integration müssten nun allerdings 

umgekehrt die neoliberalen Kräfteverhältnisse in Peru und Kolumbien fallen. Obwohl der 

herrschende Block an der Macht in beiden Ländern fragil ist, scheint zumindest mittelfristig 

eine solche Revision der Kräfteverhältnisse ungewiss. In Kolumbien folgte 2010 auf den 

konservativen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez der ebenfalls konservative Juan Manuel Santos 

der im Lauf der 1990er Jahre bereits verschiedene Posten innerhalb der kolumbianischen 

Regierung und der andinen Integration innehatte und ab 2006 als Verteidigungsminister in 

Uribes Kabinett wesentlich an der Politik der „mano dura“, der harten Hand gegenüber der 

Guerilla und den oppositionellen Bewegungen der Zivilgesellschaft mitwirkte. In seine 

Amtszeit fielen der Luftangriff auf Guerilla-Einheiten der FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarios de Colombia) auf dem Staatsgebiet von Ecuador 2008, der erhebliche 

politische Spannungen provozierte und der Skandal um die Menschenrechtsverletzungen an den 

sogenannten „falsos positivos“: Die Armee setzte für jeden gefangenen oder getöteten 

Guerillero eine Kopfprämie aus, was dazu führte, dass mehrere tausend Zivilpersonen von 

Soldaten ermordet und als Guerilla-Kämpfer ausgegeben wurden, um für sie die Prämie zu 

kassieren. Santos führt sowohl den liberalen wirtschaftspolitischen Kurs als auch die Repression 

gegenüber der Guerilla und den sozialen Bewegungen fort. In Peru wurde 2011 in einer 

Stichwahl Ollanta Moisés Humala zum Präsidenten gewählt. Einst Armeeoffizier und 

gescheiterter Putschist gegen Alberto Fujimori, konnte Humala mit einem gemäßigt 

sozialdemokratischem, an der Präsidentschaft Luiz Inácio da Silvas in Brasilien inspirierten 
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Programm die Wahlen gewinnen, in dem er unter anderem eine gerechtere 

Einkommensverteilung, eine stärkere nationale Regulierung der Rohstoffextraktion und eine 

Fortsetzung des Wirtschaftswachstums versprach 331 . Als Kandidat einer relativ jungen, 

populistischen Bewegung ohne Tiefenstruktur und mit starker Tendenz zur politischen 

Personalisierung (Unión por el Perú) ist es jedoch fraglich, ob er tatsächlich Teil eines 

transformatorischen Staatsprojekts unter hegemonialer Führung sozialer Bewegungen ist. Eher 

scheint er mit Lucio Gutiérrez in Ecuador vergleichbar, dessen strategisches Projekt bloß der 

Versuch einer beschränkten Einbindung oppositioneller Kräfte in das Staatsprojekt des 

herrschenden Blocks an der Macht war. Drittens schließlich sieht Chiriboga die Möglichkeit 

einer Auflösung der andinen Integration und ihr Aufgehen in einer weiteren 

lateinamerikanischen Integration im Rahmen des UNASUR. All diese Szenarien werden 

allerdings ohne einen Bezug auf die aktuelle Lage der andinen Kräfteverhältnisse entworfen. 

Berücksichtigt man diese, scheint eher ein viertes Szenario am wahrscheinlichsten. Da es nach 

wie vor Bourgeosiefraktionen gibt, deren Interessen durch eine Verdichtung auf regionaler 

Integrationsebene gewahrt werden, scheint eine komplette Auflösung der Andengemeinschaft 

unrealistisch. Allerdings verfügen diese Fraktionen nicht über eine Hegemonie und einen damit 

korrespondierenden dominanten Staatsapparat, weshalb die Tendenzen der Desintegration 

graduell zunehmen werden. Es drängt sich das Bild einer teilweise geschliffenen Ruine auf, aus 

der Steinmaterial, wenn notwendig, herausgebrochen wird, ohne die Ruine selbst im Rahmen 

eines alternativen Bauprojekts zu ersetzen. Wo die Normen der andinen Integration mit den 

zwar nicht hegemonialen, aber doch herrschenden Kräften einer offenen, internationalisierten 

Akkumulation in Konflikt treten, werden sie bei Seite geschoben, durch unverbindliche 

Formelkompromisse ersetzt oder überhaupt ignoriert. Dies hängt auch mit den Schwierigkeiten 

der alternativen, transformatorischen Staatsprojekte in Bolivien und Ecuador zusammen, ihre 

primär auf nationaler Maßstabsebene errungene Dominanz über diese Grenzen hinweg auf 

andere „scales“ zu projizieren. Es gibt zwar Projekte einer alternativen Integration, etwa die 

ALBA, diese beschränkt sich jedoch bisher auf nur wenige Sektoren der Kooperation und 

verfügt –ohne auf Details eingehen zu können- nur über eine geringe materielle Dichte. Es 

findet jedoch keine Transformation der Staatsapparate der CAN in diese alternative Richtung 

statt, vor allem deshalb nicht, weil eine solche gegenhegemoniale Rekonfiguration der 

regionalen andinen Integration durch das Forum-Shifting der herrschenden Blöcke an der Macht 

in den anderen beiden Mitgliedsländern Peru und Kolumbien –etwa im Rahmen bilateraler 
                                                      
331  Vgl. die mediale Berichterstattung in  El País:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ollanta/Humala/presunto/moderado/elpepuint/20110410elpepuint_14/T
es 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/busca/calmar/inversionistas/promete/cambiar/modelo/economic
o/elpepuint/20110412elpepuint_10/Tes  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/comicios/marcan/fin/partidos/tradicionales/elpepiint/20110410elpepiint
_6/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/opta/via/politica/Lula/elpepuint/20110721elpepuint_4/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ollanta/Humala/presunto/moderado/elpepuint/20110410elpepuint_14/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ollanta/Humala/presunto/moderado/elpepuint/20110410elpepuint_14/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/busca/calmar/inversionistas/promete/cambiar/modelo/economico/elpepuint/20110412elpepuint_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/busca/calmar/inversionistas/promete/cambiar/modelo/economico/elpepuint/20110412elpepuint_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/comicios/marcan/fin/partidos/tradicionales/elpepiint/20110410elpepiint_6/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/comicios/marcan/fin/partidos/tradicionales/elpepiint/20110410elpepiint_6/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Humala/opta/via/politica/Lula/elpepuint/20110721elpepuint_4/Tes�
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Freihandelsverträge mit den USA und der EU- einen solchen Umbau untergraben 332 . Der 

langfristige Erfolg dieser alternativen gesellschaftlichen Kräfte wird davon abhängen, ob ihre 

Projekte über die nationale Maßstabsebene hinaus auch auf den anderen „scales“ verdichtet 

werden kann. 

Wie sieht die Lage auf europäischer Seite aus? Die europäische Integration verfügt aufgrund der 

zuvor beschriebenen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse über eine sehr viel größere materielle 

Dichte als ihr andines Pendant. Durch diese spezifische Dichte gelingt es den Blöcken an der 

Macht in den metropolitanen europäischen Gesellschaftsformationen, Krisenprozesse der 

kapitalistischen Akkumulation tendenziell zu externalisieren und in den Süden bzw. in die 

Peripherie zu verlagern, wo diese Krisen nicht in derselben Form einer relativ kohärenten 

staatlichen Verdichtung bearbeitet werden können: „In den konkurrenzvermittelten 

Transformationsprozessen sind die metropolitanen Gesellschaften insgesamt (seien es 

nationalstaatliche oder regionale Zusammenschlüsse bzw. deren spezifisches Zusammenspiel) 

eher in der Lage, relative Kohärenzen auf Kosten anderer Räume herzustellen. Es entsteht eine 

Hierarchie der Möglichkeiten, Krisen zu externalisieren“ (Brand 2004, S 106). Ein konkreter, in 

dieser Arbeit beschriebener Prozess dieser Externalisierung ist die Verbesserung der im 

Binnenmarkt durch Konzentrationsprozesse und Einkommenspolarisierung schwindenden 

Absatzchancen der kapitalistischen Produktion auf außereuropäischen Märkten bzw. die 

Verlagerung dieser Produktion in Räume mit kostengünstigeren Produktionsverhältnissen zur 

Verbesserung der Position im kapitalistischen Wettbewerb. Die GD Handel ist der dominante 

Staatsapparat, dessen Aufgabe im Rahmen staatlicher Verdichtungsprozesse genau in dieser 

spezifischen Bearbeitung bzw. Prävention kapitalistischer Akkumulationskrisen besteht. Ein 

rezentes Beispiel dieser Dynamik erleben wir in der aktuellen Finanzmarktkrise, die zwar 

hauptsächlich die Zentren betraf, deren negative Effekte in den Produktionssektoren aber durch 

eine Ankurbelung der Exportwirtschaft, gerade auch in Deutschland und Österreich, 

kompensiert werden konnten. Die Handlungsspielräume dieser international orientierten 

Akkumulation werden durch Freihandelsverträge wie den zwischen Peru, Kolumbien und der 

EU erhöht. Diese Kapazität zur Krisenexternalisierung, die in der relativen Kohärenz der 

Verdichtungsprozesse auf der nationalen und regionalen Maßstabsebene begründet ist, trägt  zur 

Reproduktion der Verhältnisse zwischen Zentren und Peripherien bei und lässt die europäische 

Integration bzw. ihre einzelnen Mitgliedsstaaten grundsätzlich resistenter gegenüber 

Krisenprozessen und den darin eingelagerten Chancen gegenhegemonialer Projekte erscheinen. 

Lediglich in einigen peripheren europäischen Gesellschaftsformationen wie Griechenland, 

Portugal oder Spanien führten die Krisenfolgen bisher zur Artikulation politischer Bewegungen 

                                                      
332 In Bolivien findet dieser Prozess des Forum-Shiftings seitens der Kräfte des ehemals herrschenden Blocks an der 
Macht zudem parallel auf einer internen, lokalen Maßstabsebene statt, im Rahmen der Autonomiebewegung der 
Apparate in den Tieflandprovinzen, die das gegenhegemoniale Staatsprojekt auf nationaler Ebene unterlaufen. 
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und einem breitem, aber wenig koordinierten Widerstand. Solange diese oppositionellen Kräfte 

kein gemeinsames Projekt formulieren und auf einer nationalen Maßstabsebene verbleiben, 

werden sie die in die staatlichen Apparaturen eingeschriebenen Blöcke an der Macht nicht 

gefährden. Dabei bildet gerade die regionale Ebene der Integration, wie diese Arbeit versucht 

hat aufzuzeigen, jenes Terrain, auf dem sich ein dominanter Staatsapparat der hegemonialen 

Fraktionen herausgebildet hat. Ein  gemeinsames gegenhegemoniales Projekt müsste sich daher 

also vor allem auch jenseits der nationalen Grenzen artikulieren, um erfolgreich zu sein. Erst 

wenn nicht mehr bloß in Athen und Madrid demonstriert, sondern Athener, Madrilenen und 

andere in Brüssel auf die Straße gehen, erreichen diese oppositionellen Kämpfe von unten die 

notwendige multiskalare Breite, um Aussicht auf eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer 

Transformationsprojekte zu haben. Die Herausforderung der in Europa konsolidierten Blöcke an 

der Macht ist gleichzeitig auch eine Voraussetzung, um in Verbindung mit den 

gegenhegemonialen Kämpfen in Lateinamerika und an anderen Orten des Südens an einer 

radikalen Transformation der Zentrum-Peripherie-Verhältnisse zu arbeiten. 

Diese Arbeit versteht sich grundsätzlich als ein Versuch, die Analyse multiskalarer politischer 

Prozesse in Zentrum und Peripherie auf einer poulantzianischen theoretischen Basis zu 

konkretisieren und so -im Sinne einer kritischen Theoriebildung- einen Beitrag im Rahmen der 

sozialen Kämpfe zu liefern. Das bedeutet auch, dass sie an vielen Punkten angreifbar und 

unabgeschlossen ist. Zum Beispiel ist die These, dass die GD Handel der dominante 

Staatsapparat der hegemonialen Fraktionen im Block an der Macht ist, gewagt und provokant. 

Es gibt durchaus Aspekte, die daran problematisch sind und  Zweifel aufwerfen. Die GD 

Handel übt für den Autor diese dominante Funktion aus, weil sie an der Schwelle zwischen dem 

„Innen“ und dem „Außen“ der europäischen Akkumulation sitzt und sich somit zum 

privilegierten Ort der staatlichen Verdichtung  der europäisierten inneren Bourgeoisien 

entwickelt, deren Akkumulationsstrategien gleichzeitig auf den Binnenmarkt und darüber 

hinaus in externe Märkte gerichtet sind. Diese hegemonialen inneren Bourgeoisien wurden als 

tendenziell monopolkapitalistisch beschrieben, es gibt aber auch noch andere von Poulantzas 

vorgeschlagene Differenzierungsbegriffe der herrschenden Klassen. In der GD Handel scheinen 

sich vor allem die industrie- und handelskapitalistischen korporativen Interessen zu verdichten 

(Export von Gütern und Dienstleistungen, handelsbezogene Auslandsdirektinvestitionen, 

Intellektuelle Eigentumsrechte). Was ist aber mit dem Bankenkapital, das mit dem 

Industriekapital (unter dem Stichwort des „Finanzkapitals“) zunehmend vernetzt ist, ohne dass 

die beiden Kapitalsorten ihre Eigenständigkeit verlieren? Ist nach verbreiteter Auffassung nicht 

gerade dieses Bankenkapital die eigentlich hegemoniale Fraktion eines „finanzialisierten“ 

Kapitalismus? Existieren nicht starke Apparate auf dem Terrain der europäischen Integration, 

die die Interessen dieser Fraktion in privilegierter Weise verdichten, etwa die EZB oder der Rat 
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der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN), die in der aktuellen Krise an Gewicht dazu 

gewinnen? Vielleicht muss dieses komplexe Verhältnis der industrie- und 

bankenkapitalistischen Fraktionen, die als Finanzkapital miteinander artikuliert sind, in Zukunft 

stärker herausgearbeitet werden, ebenso wie die Verhältnisse zwischen den Staatsapparaten, in 

denen sich ihre Interessen verdichten. Das ist jedoch bereits ein Forschungsdesiderat, das über 

diese Arbeit hinausweist. 
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ABSTRACT 

Die vorliegende Arbeit versucht, das Verständnis gesellschaftlicher und staatlicher 
Transformationsprozesse im Verhältnis zwischen kapitalistischen Zentren und Peripherien auf 
der Basis einer kritisch-materialistischen Theorie nach Nicos Polulantzas neu zu fassen. Im 
Fokus der Untersuchung stehen die Veränderungen der konkreten gesellschaftlichen Klassen- 
und Machtverhältnisse in Europa und in den Anden, die sich im Rahmen von materiellen 
Verdichtungsprozessen in die relativ autonomen Ebenen der Staatlichkeit einschreiben. In 
theoretischer Hinsicht wird dabei der von Poulantzas entwickelte marxistische staatstheoretische 
Zugang, der die bürgerliche Gesellschaft und den bürgerlichen Staat als relational verknüpfte, 
bloß relativ getrennte Sphären betrachtet, hinsichtlich der spezifischen gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der als historische Tendenz gedeuteten „Peripherie“ weiterentwickelt und um 
den Aspekt einer Pluralität von Machtverhältnissen (Klassen, Geschlechter, rassistische 
Unterdrückung) erweitert. Die Totalität kapitalistischer Herrschaft und das in konkreten 
historischen Kämpfen hergestellte Verhältnis zwischen peripheren und zentralen 
Gesellschaftsformationen kann mit dem von Poulantzas entlehnten Begriff der imperialistischen 
Kette entschlüsselt werden. In diesem Sinne werden die verschiedenen geschichtlichen Prozesse 
der Herrschaft, der Unterdrückung und der Klassenbildung in Europa und in den Anden 
untersucht und in den theoretisch angeleiteten Bezug zu den Prozessen ihrer staatlichen 
Verdichtung auf nationalen, supranationalen und internationalen Maßstabsebenen gestellt. Die 
Transformation der europäischen Integration bzw. der Andengemeinschaft wird damit aus der 
Perspektive der Transformation konkreter gesellschaftlicher Klassen- und Machtverhältnisse 
und unterschiedlicher Bedingungen gesellschaftlicher Hegemonie in Peripherien und Zentren 
gedeutet. Während in der EU mit der Generaldirektion Handel ein dominanter Staatsapparat der 
gemeinsamen Handelspolitik existiert, ist dies in der Andengemeinschaft nicht der Fall. 
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